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3% 1. 

Negierungsblatt 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Samstag den 7. Januar 1905. | 

Inhalt: 

Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung des Staatsvertrags wien Württemberg und Baden 
8 vom 1. Dezember 1904 über die Zuftändigfeit zur Führung des Grundbuchs für die Kondominatsgrundftücde 

der Gemarkung Bernbronn. Bom 5. Janıtar 1905. 

Königliche Verordnung, 

beireffend die Veröffentlichung des Stantsvertrags zwiſchen Württemberg und Baden vom 

I. Dezember 1904 über die Iufändigkeit zur Führung des Grundbuhs für die Kondominats- 

grundfüce der Gemarkung Bernbronn. Vom 1. Januar 1905, 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nachdem der am 1. Dezember 1904 zwiſchen Württemberg und Baden abgeſchloſſene 

Staatövertrag über die Zuftändigkeit zur Führung des Grundbuchs für die Kondominats- 

grundftücde der Gemarkung Bernbronn. die Zuftimmung Unjerer getreuen Stände 
erlangt Hat und beiderfeitig ratifiziert worden ift, verordnen Wir nad Anhörung Unſeres 

Staat3minifteriums, daß diefer Vertrag öffentlich befannt gemacht werde. 

Gegeben Stuttgart, den 5. Januar 1905. 

Wilhelm, 

Breitling Piſchekt. Zeyer. v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 



Staats- Vertrag 

über 

die Bufländigkeit zur Führung des Grundbuchs für die Rondominatsgrundfüce 

der Gemarkung Bernbronn. 

Nahdem die Königlich Württembergiihe und die Großherzoglihd Badiſche Re— 

gierung ſich entihlofjen haben, die Zuftändigfeit zur Führung des Grundbuchs für die 

Kondominatsgrundftüde der Gemarkung Bernbronn im Wege des Vertrages zu regeln, 
haben die beiden Regierungen zu diefem Zwede Bevollmädtigte ernannt, welche nad 

gegenjeitiger Anertennung ihrer Vollmachten vorbehältli der Ratifikation fi über nad: 

jtehenden 

Staat3-PVertrag 

geeinigt haben. 

Art. 1. 

Auf Gemarkung Bernbronn liegen eine Anzahl Grumdftüde, welche jowohl unter 

Württembergiſcher, als aud unter Badischer Hoheit jtehen (Kondominatsgrundftüde). 

Die beiden Regierungen find darüber einig, dak das Grundbud über den größeren Teil 
diefer Grundſtücke vom Badiſchen, über den Eleineren Teil vom Württembergifhen Grund- 

buchamt geführt werden joll, und verabreden zur Ausführung dieſes Grundfages hier- 

durch, daß vom Württembergiſchen Grundbuhamt Höhjtberg das Grundbuch für den 

(2,2653 ha großen) Kondominatswald „in den Hempern*, dagegen vom Badiſchen Grund- 

buhamt Mosbad das Grundbud für alle übrigen Kondominatsgrundftüde zu führen ift. 

Art. 2. 

Von beiden Staaten wird das reichsgeſetzliche Grundbuchrecht für die Kondominats- 

grundftüde auf 1. Januar 1905 in Kraft gejeßt werden. 
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Art. 3. 

68 bleibt vorbehalten, behufs Änderung der jegigen Hoheitsgrenzen in der Be: 
martung Bernbronn und Auflöjung des Kondominats weitere Verhandlungen zu 

führen. Irgend welcher Einfluß auf dieje Verhandlungen foll der gegenwärtigen Verein: 

barung nit zufommen. 

Art. 4. 

Vorftehender Staat3-Bertrag iſt auf unbeftimmte Zeit abgejhloffen und kann — 

jedoch unbeſchadet der zufolge Art. 2 eingetretenen Geltung des Reichsgrundbuchrechts — 

von jeder der beiden Negierungen mit einjähriger Friſt gekündigt werden. 

Art. 5. 

Die beiden Regierungen behalten fi für den gegenwärtigen Staats-Vertrag die 
Zuftimmung der Yandesvertretung, joweit dies erforderlich ift, vor. 

Art. 6. 

Der gegenwärtige Vertrag foll beiderjeits zur Allerhöchſten Genehmigung vorgelegt 
und Auswechſelung der Ratifikationsurkunden tunlichſt bald vorgenommen werden. 

Deſſen zur Urkunde haben die Bevollmächtigten der beiden Regierungen den Vertrag 

in zwei gleihlautenden Ausfertigungen unter Beidrüdung ihrer Siegel eigenhändig unter: 

jeichnet. 

So gejhehen zu Stuttgart den erften Dezember im Jahre Gintaufendneunhundert 

ind vier. 

Freiherr von Linden, Dr, Trefzer, 
K. Kammerherr und Geh. Legationsrat. Geh. Oberregierungsrat. 

(L. S.) (L. S.) 

Zindel, Dr. Heintze, 

Miniſterialrat. Legationsrat. 

I. 8) (T.. 8.) 



Gebrudt in ber Buhdruderei Ehr. Scheufele in Stuttgart. 
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Regierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Samstag den 14. Januar 1905. 

Inhalt: 

Geſetz, betreffend die Gewährung von Darlehen an die Gemeinde Ilsfeld. Vom 3. Januar 1905. — Belannt- 

machung des Minifteriums des Innern, betreffend den Verkehr mit Diphtherieferum in den Apotheken. Bom 
3. Januar 1905. — Belanntmachhung der Minifterien des Innern und de3 Striegäwefens, betreffend die 

Vergütung für die Naturalverpflegung marjchierender ze, 2c. Truppen für bas Jahr 1905. Vom 9. Januar 1905. 

Geleh, 
betreffend die Gewährung von Darlehen an die Gemeinde Ilsſeld. Vom 3. Januar 1905, 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Nach Anhörung Unſeres Staatsminifterinms und unter Zuftimmung Unſerer 

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Ginziger Artikel. 

Das Finanzminiſterium wird ermädtigt, der Gemeinde IlIsfeld Darlehen aus dem 

Betrieb3- und Vorratsfapital der Staatshauptkajje bis zu dem Gejamtbetrag von 

500000 Mark zu geben. Die Darlehen find für drei Jahre, vom Tag der Entnahme 

ın gerechnet, unverzinslich zu gewähren, für die Folgezeit aber mit zwei vom Hundert 
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dem Jahre nad zu verzinfen. Für die Nüdzahlung kann erforderlicenfalls Frift bis 
zum 1. Oktober 1912 bewilligt werden. 

Unjere Minifterien des Innern und der Finanzen find mit dem Vollzug diejes 

Geſetzes beauftragt. 

Gegeben Stuttgart, den 3. Januar 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchek. Zeyer. v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Srkauntmahung des Miniferinms des Innern, 

betreffend den Verkehr mit Diphtherieferum in den Apotheken. Vom 3. Januar 1905. 

Unter Bezugnahme auf $ 2 der Minifterialverfügung, betreffend den Verkehr mit 

Diphtherieferum in den Apotheken, vom 9. Auguft 1895 (Reg. Bl. S. 269), wird zur 

öffentlichen Kenntnis gebradt, daß zufolge eines an die Oberpräfidenten gerichteten Er— 

lafjes des K. Preußiſchen Miniſters der geiftlichen, Unterrichts: und Medizinalangelegen: 

heiten vom 13. Dezember 1904 von jetzt ab auf dem Dedpapier, mit weldem die jtaatlich 

kontrollierten Fläſchchen mit Diphtherieferum umhüllt werden, da8 Datum der Prüfung 

in Fortfall kommen darf, im übrigen jedod die Vorſchriften über die Bezeichnung und 

Plombierung der Fläſchchen in Gültigkeit bleiben. 

Stuttgart, den 3. Januar 1905. 
Piſchek. 

Bekanntmachung der Ainiſterien des Innern und des Ariegsweſens, 

betreffend die Vergütung für die Naturalverpflegung marſchierender 2c. ıc. Truppen für das Jahr 1905. 

Vom 9. Januar 1906, 

Nachſtehend wird die von dem Reichskanzler erlaſſene Bekanntmachung vom 23, De- 

zember 1904, betreffend die Tyeititellung der Vergütung für die Naturalverpflegung 

marſchierender ꝛc. ꝛc. Truppen für das Jahr 1905, zur allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Stuttgart, den 9. Januar 1905. 

Piſchek. v. Schnürlen. 
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Belanntmachung. 

Auf Grund ber Vorfhriften in $ 4, $ 9 Ziffer 2 des Gefeges über die Naturalleiftungen für 

die bewaffnete Macht im Frieden (Reichs-Geſetzbl. 1898 ©. 361) ift ber Betrag ber für die 

Naturalverpflegung marfdierendber x. x. Truppen zu gewährenden 

Vergütung für das Jahr 1905 dahin feftgeitellt worden, daß an Vergütung für Mann 

und Tag zu gewähren ift: 

mit Brot ohne Brot 

a) für die volle Tagealoft . . . . . 80 Pig. 65 Pig. 

b) für bie Mittaglft . .  ... 40 „ 35 „ 

e) für die Abend -. . 2 22.0 „ 2 „ 

d) für die Morgen . . »...15 „ 10 „ 

Berlin, ben 23. Dezember 1904. 

Der Reichskanzler. 

In Vertretung: Graf von Poſadowsky. 

Gebrudt in ber Buhdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württenberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Donnerstag den 19. Januar 1905, 

Inhalt: 

Verfügung des Yuftigminifteriums, betreffend die Jrrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenafperg. Vom 
11. Januar 1905. Anlage: Hausordnung der Irxrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenaſperg. 

Bom 11. Januar 1905. 

Verfügung des Iufizminifterinms, 

betreffend die Irrenabteilung für Strafgefangene anf Hohenaſperg. Vom 11. Januar 1905. 

Auf Grund der Königlihen Verordnung vom 27. Februar 1899, betreffend die 
Hausordnungen für die gerichtlichen Strafanftalten und die amtsgerichtlichen Gefängniffe, 

Reg. Bl. S. 57, wird in nadftehendem die unter dem heutigen Tage erlafjene Haus- 

ordnung der rrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenajperg mit dem Anfügen ver- 

öffentliht, daß die Inbetriebſetzung der Jrrenabteilung am 1, Februar d. 38. erfolgt 
und demgemäß von diefem Tage an Ginlieferungen von Gefangenen dorthin ftattfinden 

fönnen. 

Stuttgart, den 11. Januar 1905. 

Breitling. 
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Anlage. 

Sausordnung 
der Irrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenaiperg. 

Vom 11. Januar 1905. 

Sl. 

Die Irrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenafperg hat die Beſtimmung, 

männlide Strafgefangene aus den höheren gerichtlichen Strafanftalten aufzunehmen, 
weldhe während des Strafvollzugs geiſteskrank geworden find oder deren Geifteszuftand 

zweifelhaft erſcheint. Dieſe Gefangenen find in der Jrrenabteilung einem entſprechenden 

Heil: oder Pflegeverfahren zu unterwerfen oder auch zunädft nur auf ihren Geiftes- 
zuftand zu prüfen. 

8 2. 

Die Jrrenabteilung bildet eine räumlid getrennte Abteilung des Zudthaufes 

Ludwigsburg und fteht unter Auffiht und Verwaltung der Zuhthausdirektion. 

Die Oberauffiht führt das Strafanftaltentollegium und weiterhin das Juſtiz— 

minijterium. 

83. 

Für das Beamten: und Dienjtperjonal wie für die Gefangenen der Abteilung 

finden die für die höheren Strafanftalten eingeführten Hausordnungen finngemäße An- 

wendung, foweit fie nicht durch die nachfolgenden Beftimmungen eine Änderung erfahren. 

Auch darf der Strafanftaltsvorftand in eigener Zuftändigfeit im Ginverftändniffe 
mit dem Arzte mit Rüdjiht auf den Geifteszuftand des Gefangenen Ausnahmen bezüg- 

li der Anwendung einzelner Borfhriften der Hausordnungen für die gerichtlichen 
Strafanftalten zulafjen. 

Ss 4 
Dem Strafanftaltsvorjtand fteht die Vertretung der Abteilung nad außen und die 

Disziplinargewalt über das darin tätige Aufjichtsperfonal zu. Gr hat alle zur Siche— 

rung und zum ordnungsmäßigen Betrieb der Abteilung, zur fluchtfiheren Verwahrung 
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der dahin eingewiefenen Gefangenen und zur Abwendung von Feuersgefahr erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen und deren Vollzug zu überwaden. 

Der Anjtaltsarzt trifft die eigentlihen ärztliden Anordnungen ſelbſtändig. Er hat 

eine mitbeſchließende Stimme bei allen Anordnungen, welche ſich auf Belöftigung, Bes 

wegung, Lagerung, Bekleidung, Beihäftigung, Abjonderung, Beſuche, Teilnahme am 

Gottesdienfte und Unterriht der Gefangenen beziehen, ſowie darüber, ob und welde 

Hausftrafen an ihnen vollzogen werden dürfen. Er hat die bei der Abteilung angeftellten 

Aufjeher darüber zu unterweijen, wie fie die Gefangenen zu behandeln haben. 

Der Anftaltsarzt ift jedoch dafür verantwortlich, daß durch die von ihm getroffenen 
Anordnungen und Einrichtungen die auf die fihere Verwahrung der Gefangenen und 

die Durchführung der Hausordnung bezügliden Maßnahmen in keiner Weife durchbrochen 

werden. 

$ 5. 

Sollten zwiſchen dem Vorſtand und dem Arzte Meinungsverfchiedenheiten entjtehen, 

die ſich nicht ausgleichen lafjen, jo entſcheidet die Auffichtsbehörde, an melde beide zu 

berichten haben. Bis zum Gingang der Entſcheidung gilt in allen ragen, die ſich auf 

die Verwaltung, den Strafvollzug und die Sicherheit beziehen, die Anordnung des Vor— 

ftands, in allen ärztlichen Angelegenheiten die Anordnung des Arztes. 

S 6. 

An der Irrenabteilung wird ein Oberaufjeher und die erforderliche Zahl von Auf: 

jehern angeftellt. Bei der Auswahl der Bewerber und vor der Stellung des Antrags 

auf definitive Anstellung eines zunächſt probeweie Angeftellten ift der Anftaltsarzt zu 

hören. Diejer ift der unmittelbare dienſtliche; Vorgeſetzte des an der Abteilung ange: 

ftellten Auffichtsperfonald. Der Oberaufjeher und die Aufjeher haben Anliegen in per- 

ſönlichen und Dienftangelegenheiten, zu deren Erledigung der Strafanftaltsvorftand oder 

die höhere Behörde zuftändig ift, zunächſt dem Anftaltsarzt vorzutragen. 

87 

Für den an der Jrrenabteilung angeftellten Oberaufjeher, welhem übrigens von 

dem Strafanjtalt3vorjtand im Einvernehmen mit dem Arzt auch Dienftleiftungen an den 

Jonftigen Anftalten auf Hohenafperg übertragen werden können, gelten im allgemeinen 
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die für die Oberaufjeher und für die Oberheilgehilfen an den gerichtlichen Strafanftalten 

gegebenen Dienſtvorſchriften. 

Der Oberaufjeher ift dem Vorſtand und dem Arzte für die gute Verwaltung und 

Erhaltung des Inventars, für die fihere Verwahrung der Gefangenen, für die Ordnung 

und Reinlichkeit im Haufe und auf dem Hofe verantwortlid. Er regelt den Dienjt der 

Auffeher nad den ihm erteilten Anweiſungen und hat dafür zu jorgen, daß jeder Auf- 

jeher gleihmäßig zum Dienjt herangezogen wird. Er hat über die pünttlihe Ausführung 

der ärztlichen Anordnungen jeitens des Aufjeherperjonals zu wachen, dem Arzte jeden 

Morgen einen jhriftlihen Tagesrapport in der dur denjelben im Einverftändnis mit 

dem Vorjtand vorgejhriebenen Form zu überreihen und dem Arzte über alle Vorkomm— 

niffe in der rrenabteilung eingehende Meldung zu maden, jowie ihn von allem, was 

er in bezug auf die Kranken beobachtet, in Kenntnis zu ſetzen. 

88. 

Auf die Aufſeher findet im allgemeinen die Dienſtvorſchrift für die Aufſeher an den 

gerichtlichen Strafanſtalten Anwendung. Sie haben jedoch auf den krankhaften Zuſtand 

der in der Abteilung verwahrten Gefangenen Rückſicht zu nehmen und den für die Be— 
handlung derſelben erteilten Anordnungen des Arztes Folge zu leiſten. Sie haben den 

Gefangenen mit Feſtigkeit und Ruhe gegenüber zu treten und ſich allen heftigen Anfahrens 

und barſchen Befehlens zu enthalten. Gehorſam iſt tunlichſt durch ruhige Behandlung 

und Zureden herbeizuführen. Gewalt darf außer im Falle der Selbſtverteidigung nur 

angewendet werden auf Anordnung des Vorſtandes, des Arztes jund in deren Ver— 

hinderung des Oberaufjehers der Abteilung und dann in möglichſt ſchonender Weile, 

um den Gefangenen unjhädli zu machen. Jede Mikhandlung ift verboten und wird 

itrenge bejtraft. 

89. 

Oberauffeher und Auffeher tragen im Dienft Uniform, aber keine Waffe. 

Die näheren Beftimmungen über den Tages: und Nachtdienſt des Auffihtsperjonals 

trifft der AnftaltSarzt im Benehmen mit dem Strafanftaltsvorjtand. 

Die Erlafjung bejonderer Dienftvorfäriften für das Auffihtsperjonal der Jrren- 

abteilung bleibt vorbehalten. 
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8 10. 

Die übrigen Beamten der Strafanjtalt haben innerhalb ihres Wirkungskreiſes aud 

für die Jrrenabteilung tätig zu jein. Diefelben haben im perfönlidden Verkehr mit den 

Gefangenen diejer Abteilung die Anordnungen des Arztes zu befolgen, 

8 II. 

Über die Aufnahme eines Gefangenen in die Irrenabteilung entſcheidet, wenn der— 

jelbe bisher in einer der Strafanjtalten Yudwigsburg oder Hohenafperg untergebradt 

war, der ärztliche Leiter der Irrenabteilung. Won der erfolgten Überführung in die 

Irrenabteilung ift dem Strafanjtaltenkollegium Bericht zu erjtatten. 

Verjegungen von Strafgefangenen aus anderen Anftalten jind an die Genehmigung 

des Strafanftaltenkollegiums geknüpft. 

Darauf bezüglide Anträge find unter Beifügung der Perſonalakten des Gefangenen, 

eines Berichts des Hausarztes der betreffenden Strafanjtalt nad anliegendem Formular 

und einer Außerung des Anftaltsvorftands über die Führung des Gefangenen an die 
Zudthausdireftion Qudwigsburg zu rihten und von dieſer mit einer furzen die Auf- 

nahme betreffenden Äußerung des ärztlichen Leiter der Arrenabteilung dem Strafanftalten- 
follegium zur Entſcheidung vorzulegen. 

Die Entiheidungen find mit tunlichjter Beſchleunigung zu treffen. In nahweisbar 

beſonders dringenden Fällen ift die Aufnahme im Wege der direkten Verftändigung 

der beantragenden Anftalt mit der Zuchthausdirektion Ludwigsburg vorbehältlih der 

Ginholung nahträgliher Genehmigung des Strafanftaltenkollegiums gejtattet. Die Ein- 

holung diefer nadträglihen Genehmigung hat durd die Zuhthausdireftion Ludwigsburg 

zu geſchehen. 

$ 12, 

Nach erfolgter Aufnahmebewilligung ift der Zeitpunkt der tatſächlichen Überführung 
des Gefangenen in die rrenabteilung von der abjendenden Strafanjtalt der Zuchthaus: 

direftion Ludwigsburg vorher anzuzeigen. 
Wegen des Transports ift zu vergleihen die Gefangenen-Transport-Ordnung vom 

21. März 1903, Reg.Bl. S. 111, befonder8 8 67 dajelbit. 



14 

813. 

Das Verhalten der Gefangenen ift in befonderen Hausregeln und die Reihenfolge 

ihrer täglichen Verrihtungen in einer vom Vorjtande im Einverftändnifje mit dem Arzte 

zu entwerfenden Tagesordnung vorgejchrieben. Beiderlei Worſchriften find in allen 

Wohngelafien der Gefangenen anzuheften. 

514. 
Anfragen und Bitten können die Gefangenen außer an das Aufſichtsperſonal auch 

an den Arzt bei deſſen Umgängen richten. 

Schriftliche Beſchwerden und Eingaben an Behörden ſind dem ärztlichen Leiter zu 
übergeben, der fie zu prüfen und dem Strafanſtaltsvorſtand mit kurzer Äußerung zu 

weiterer Behandlung nad) Maßgabe der hierüber geltenden Beftimmungen vorzulegen hat. 

Bemeinjame Beſchwerden mehrerer Gefangenen find unzuläſſig. Die Zuhthausdirektion 
ift ermächtigt, an die Auffihtsbehörden gerichtete Gingaben, welche offenkundig krankhaften 

Borftellungen entjpringen und eines vernünftigen Inhalts entbehren, dem Strafanitalten- 

follegium gejammelt einmal im Monat vorzulegen. 

S 15. 

Briefe an die und von den Gefangenen gehen durd die Hände des Vorjtands und 

des Arzts, welde beide befugt find, die Aushändigung oder Weiterbeförderung zu unter: 

jagen. Dem Geiftlihen ift die Einfiht der Briefe zu geftatten. 

Beſuche der Gefangenen find nur mit Genehmigung des Vorftands und des Arztes 

zuläffig. Bei den Beſuchen hat ftetS der Oberaufjeher oder ein vom Arzt bejonders 

beftimmter Auffeher zugegen zu jein. 
Zur Belihtigung der Anftalt ift die Erlaubnis des Vorſtands des Zuchthaufes, 

ſowie die Zuftimmung des ärztlichen Leiters erforderlich. Arzten kann der ärztliche Leiter 
den Zutritt jedoch in eigener Zuftändigfeit gejtatten. 

$ 16. 

Die Berköftigung erfolgt nad) der beitehenden Koſtordnung. Inſoweit dies nicht 

ſchon durch befondere körperliche Erkrankungen notwendig wird, kann geiftestranfen Straf: 

gefangenen die vorihriftsmäßige Krankenkoſt in ihren verjchiedenen Abjtufungen in allen 
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den Fällen verabreicht werden, in denen eine Hebung des allgemeinen Kräfte: und Er— 

nährungszuftands oder eine Änderung der Koft überhaupt angezeigt erfcheint. 

g 17. 
Die Bewegung der Gefangenen in freier Luft jowie deren Beihäftigung wird nad) 

ärztlihen Rückſichten geregelt. 

Die arbeitsfähigen Gefangenen find tunlichſt zur Arbeit heranzuziehen. Inwieweit 

ihnen zur Aufmunterung Koftzulagen und Nebenverdienit gewährt werden, bejtimmt der 

Strafanftaltsvorftand im Benehmen mit dem Arzt. 

$ 18. 
Aus erzieherifhen Gründen fann der ärztliche Leiter vorübergehend Entziehung oder 

Beihränkung hausordnungsmäßiger Befugniffe und Vergünftigungen in Anwendung 
bringen, jedod nur infoweit, al3 eine Benachteiligung des Gejundheitszuftands der Ge- 

fangenen hievon nicht zu befürdten ift. 

Iſolierungen jollen nur aus ärztlihen oder aus Gründen der Sicherheit erfolgen. 

Hält der Vorftand des Zuchthaufes die Nfolierung eines Gefangenen der Sicherheit 

wegen für geboten, jo trifft er die erforderlihen Anordnungen im Benehmen mit dem 

Arzt, der für deren Durhführung zu forgen hat. 

8 19. 

Die Entlajjung der Gefangenen aus der Irrenabteilung geſchieht: 

A. mit Ablauf der Strafe. 

In diefem Tall hat der Arzt, falls der Gefangene nit geneſen oder foweit in 

jeinem Gejundheitszuftand gebefjert ift, daß er auf dem gewöhnlichen Wege zur Ent: 
laſſung gelangen kann, rechtzeitig vor Ablauf der Strafe (tunlihft im der fiebenten Woche 

vor der Entlafjung) der Zuhthausdirektion ein Gutachten über den Geifteszuftand des 

Gefangenen, defjen etwaige Gefährlichkeit und Anftaltsbedürftigkeit abzugeben und hiebei 

Vorſchläge über die weitere Fürſorge für den zu Entlafjenden und deſſen Unterbringung 
zu machen. 

Der Borftand hat fih auf Grund diefes Gutachtens rechtzeitig, womöglich minde- 
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ſtens ſechs Wochen vor Ablauf der Strafe, mit derjenigen Behörde in Verbindung zu 

jegen, der die Unterbringung des Geijtesfranten obliegt. 

Führen die Verhandlungen bis zum Ablauf der Strafzeit zu feinem Ergebnis, jo 
ijt der Gefangene zu vorläufiger Verwahrung dem K. Oberamt Ludwigsburg zu über- 

geben, joweit e3 fih um Fälle im Sinne des 8 16 des Statut3 der Staatsirrenanftalten 

vom 20. März 1899, Neg.Bl. ©. 257, handelt. 

B. Bor Ablauf der Strafzeit. 

1) Die Zurüdverjegung von zur Beobahtung in die Jrrenabteilung eingewiejenen 

Gefangenen erfolgt, falls die zu Beobachtenden als geiftesgejund erfunden werden, wo— 

rüber Bericht zu erjtatten ift, nad Ablauf der in der Regel auf ſechs Wochen zu be- 

meſſenden Beobadhtungsfrift ohne weiteres, Won der erfolgten Zurüdverfegung ift dem 

Strafanjtaltenfollegium Anzeige zu erftatten. Auf Antrag des Vorftands oder des Arzts 

fann die Beobadhtungszeit auf einen weiteren Zeitraum ausgedehnt werden. 

Wird bei dem zu beobadtenden Gefangenen Geiſteskrankheit feitgeitellt, jo ijt hier- 

über vor Ablauf der Beobahtungsfrift Bericht zu eritatten, worauf das Strafanftalten: 

follegium hinfichtlich der endgültigen Verſetzung in die Jrrenabteilung Verfügung trifft. 

2) Gefangene, welche aus den der Zuhthausdireftion unterjtehenden Anftalten in 

die Jrrenabteilung übernommen find, find bei eingetretener Heilung ohne weiteres 

in die Strafanjtalt zurüdzuverjegen, beziehungsweiſe in den geeigneten Fällen in Die 

Anvalidenitrafanftalt zu verjeßen. 

Hierüber iſt dem Strafanftaltenfollegium Anzeige zu erjtatten. 

3) Bei Gefangenen, welde von einer anderen württembergiihen Strafanjtalt in die 

Irrenabteilung übernommen worden find, ift im Halle der Genejung die Zurüd- 

verjegung in die betreffende Strafanftalt, geeignetenfalls die Verſetzung in die Invaliden— 

ftrafanftalt, von der Zudthausdirektion unter Veifügung einer Äußerung des ärztlichen 
Leiter8 der rrenabteilung bei dem Strafanjtaltenfollegium zu beantragen. 

4) Bei drohender Üiberfüllung der Irrenabteilung oder einzelner Abteilungen der- 

jelben können geiftestrante Strafgefangene, die zwar nicht völlig genejen find, ji aber 
in einem dauernd beruhigten Zuftand befinden und der Verpflegung in der rrenabtei- 

lung nit mehr unbedingt bedürfen, in die AInvalidenftrafanftalt oder in die Lazarette 

der Strafanftalten, aus denen ſie eingeliefert worden find, verjeßt werden. 



17 

Hierüber trifft das Strafanftaltenkollegium auf Antrag des Vorftands oder des 

Arzts Verfügung. 

5) Der Zudthausdirektion fteht es aud zu, in Übereinftimmung mit dem ärztlichen 
Leiter der Jrrenabteilung in einzelnen Fällen probeweiſe die Zurückverſetzung in die 
Hauptanftalt oder Verſetzung in die Anvalidenanftalt anzuordnen, joweit es fih um 

Gefangene der der Zuchthausdirektion unterftehenden Anftalten handelt. Handelt e3 fid 
um Gefangene aus anderen Strafanftalten, jo ift zu einer jolden probemweijen Zurüd: 

verjegung im die betreffende Anftalt beziehungsweife Verſetzung in die Anvalidenftraf: 
anftalt die Genehmigung des Strafanftaltentollegiums einzuholen. 

8 20. 
Der Zudthausdirektion fteht es zu, in den geeigneten Fällen, insbejondere bei vor: 

ausjihtliher Unheilbarteit der Geiftesfrankheit, die Begnadigung des betreffenden Ge: 

fangenen von Amts wegen in Anregung zu bringen. 

Hiebei ift für die weitere Einleitung der $ 5 Abj. 2 der Verfügung des Juſtiz— 

minifteriums vom 25. September 1879, betreffend das bei Begnadigungsgefuhen im 

Geſchäftskreis des Zuftizdepartements zu beobachtende Verfahren, Neg.Bl. ©. 353, maß— 
gebend. 

8 21. 

Die Anzeige von Todesfällen an das Standesamt, die zuftändigen Behörden und 

Angehörigen der Kranken, die Entſcheidung über Ablieferung der Leihen an die Anatomie 

oder deren Ausantwortung an die Angehörigen der Verftorbenen, die Einleitung der 

Beerdigung und die Verhandlung mit dem zuftändigen Nachlaßgericht ꝛc. zc. fällt in den 

Geſchäftsbereich der Zuchthausdirektion und erfolgt nad den hiefür geltenden Beſtim— 
mungen. 

Die Leichenſchau bejorgt der Oberaufſeher; derjelbe hat auch die Leichenregifter zu 

führen, 

Stuttgart, den 11. Januar 1905. 
K. Juftizminifterium. 

Breitling. 
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K. Strafanfaltsverwaltung . 

Ärztlider Beridt 

über den Gefangenen von. 

zum werk der Aufnahme in die Irrenabteilung für Sirafgefangene auf Bohenafperg. 

I. Berjonalien. 

1. Bor: und Familienname: 

Le . Beruf: 

= . Religionsbelenntnis: 

4. Ort, Tag und Jahr ber Geburt: 

. Zepter Wohnort: [1 3 

6. - Ehelich oder unehelich geboren? 

— . Familienftand (lebig, verheiratet, verwitwet, geſchieden)? 

8. Sind Kinder vorhanden? Wie viele? 



9. a) 

b) 

19 

Il. Anamnese. 

Name und Stand ber Eltern. Sind biefelben noch 

am Leben und körperlih geſund? eventuell woran 

geftorben? find vie Eltern blutsverwandt? in welchem 

Grabe? 

Hat der Aufzunehmende Gefhwifter? Zahl, Geſchlecht, 

Stand berjelben? find biefelben körperlich gefund? mie 

viele find geftiorben? woran? das wievielte Geſchwiſter 

ift der Aufzunehmende? 

Sind in der Familie Geifted: oder Nerventrankheiten 

(welche?), Selbftmorb, Trunffucht, auffallende Charak— 

tere, Vergehen oder Verbrechen vorgelommen? 

bei Vater oder Mutter: 

in ber Aſzendenz ober Seitenverwandtichaft des 
Vaters? 

in ber Aſzendenz ober Seitenverwandtichaft ber 
Mutter: 

bei Geſchwiſtern: 

bei Kindern des Aufzunehmenden: 



10. 

11, 
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Wie war bie körperliche und geiftige Veranlagung und 

Entwidelung des Kranken: 
a) Körperliche Veranlagung? Schädigung vor ober bei 

der Geburt? Dentitionsperioden? Kinderkrankheiten, 

insbefondere foldhe des Zentralnerveniyftems (Konvul⸗ 

fionen, Gichter, Gebirnentzündung), Rhachitis, Strophu- 

[ofe, akute Erantheme und bergleichen? 

b) Geiftige Veranlagung? In intelleftueller Beziehung? 

Wie lernte der Kranke in der Schule? Wie entwidelte 

er fich nach berjelben weiter? 

Charakter und Gemütsanlage? Etwaige Eigentümlid): 

keiten, auffällige Neigungen, Leidenſchaften? Tempera- 
ment? 

In ethiicher und religiöjer Hinficht? 

Wie war die Erziehung des Kranken? 

Welches find die mutmaßlichen Urſachen der jegigen 
Erkrankung? f 

Einfluß von Beruf, Lebensweife (Alkohol!), der jozialen 

und Familienverhältnifie? Beſondere Lebensſchickſale? 

Überanftrengungen, Entbehrungen, Kummer, Sorgen, Ent: 

täuſchungen? 

Vergehen oder Verbrechen, Konflikte mit dem Straf: 
geſetzbuch? 
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Einfluß der Pubertätäzeit? Srrualtrieb? Maftur: 

bation? Eenium? 

Frühere Erkrankungen, Kopfverlegungen oder andere 

ſchwere Traumen? Schwere Erfranfungen und beren 

Folgezuftände, insbejondere von feiten des Nervenjyftems; 
etwa früher ſchon aufgetretene Geifteäftörungen und deren 

Verlauf? Iues? Eonftige fonftitutionele Erkrankungen? 

. Schilderung der Entitehung und Entwidlung ber jetzt 

beftehenden Geiftesftörung in hronologifhem Zuſam— 

menbang (mit möglichſt genauer Anführung der einzelnen 

Symptome), Wenn Hallucinationen, Illuſionen ober 

Wahnideen vorhanden find, fo ift deren Anhalt anzu: 

geben. 
Als Anhaltspunkte kommen folgende Momente in 

Betradt: 

Prodrome? welche und jeit wann? — Beginn des 
manifeften Ausbruchs der Erfranfung: wann? plötzlich 

“ober allmählih? Wie entwidelte fich ſeitdem die Krank— 
heit weiter: Hußeres Verhalten, Affelte, Stimmung, 
Depreifion oder Eraltation? Neigung zu Bewegungsbrang, 
Vielgeſchäſtigkeit, Rededrang, Zerftörung und Gemalt- 

tätigfeiten ober zu Selbfibefhädigung, Suicidium, moto: 

rifher Gebundenheit? Nahrungsaufnahme, Schlaf:, 

Arbeits⸗ und Geſellſchaftsfähigkeit, Reinlichkeit? — Zuftand 

des Bewußtſeins? Drientiertheit? Verwirrtheit? — Hallu: 

cinationen und Slufionen: welder Sinne und welchen 

Inhalts; Wahnvorftellungen ; bepreifiven, perſecutoriſchen, 

erpanfiven Charakters? wechſelnd oder gleihmäßig? 

Inhalt derjelben möglidft ausführlich anzugeben. 

— Zwangsvorſtellungen? — Gleihmäßiger oder remit- 
tierender Verlauf? periodifch, zirfulär? (mit Angabe der 
Zeitbauer der einzelnen Phafen); Gedächtnis? intellektuelles, 

moralifches Verhalten? Urteilsfähigkeit ? 



13. 

14. 
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il. Status praesens. 

Körperliche Unterfuchung: 

Größe, Geftalt, allgemeiner Ernährungs: und Kräftezu- 
ftand? Körpertemveratur? 

Schäbelbau, Anomalien, Degenerationszeihen, Refiduen 
früherer Verlegungen ? Kropf? 

Geſichtsausdruck, Mimik, Sinnesorgane? 

Prüfung des ſenſiblen und motoriſchen Apparats (insbe: 

fondere Pupillen, Augen: und Gefihtsmusfeln, Zunge, 
Sprade, Schrift, Gang?) Koordinationsftörungen? Reflere? 

Krampf: oder Lähmungserfcheinungen im Bereih der Er- 

tremitäten ? 

Epileptiihe Eriheinungen? Welcher Art? 

Unterfuhung der inneren Organe? 

Unterfuhung und Beichreibung des derzeitigen Geiftes- 
zuftandes: 

Subjektived Befinden, etwaige Klagen, Schmerzen x. 
Für die Beſchreibung des pfychifchen Status praesens 

find diefelben Gefihtspunfte maßgebend, wie fie unter 12 

aufgeftellt find. 
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15, Befondere Bemerkungen. 

Seitherige Behandlung. 

Diejenigen Momente, welche für die jofortige Behandlung 

bes Aufzunehmenden befonders wichtig ericheinen, (gefähr: 
lich jür ſich oder andere, pflegebedürftig) find befonders 

hervorzuheben. 

St der Kranke entmündigt? jeit wann? 

Gutächtliche Äußerung in diagnoftiiher und prognoftifcher 

Richtung. 

Daß vorftehender Bericht auf perfünliher Unterjuhung bes 

berubt 

(Ort) ‚ den 190 

Der Hausarzt der Strafanftalt: 

Gedrudt in der Buhdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 



— — E 

Negierungsblatt 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Dienstag den 31. Januar 1905. 

Inhalt: 

Verfügung des Minifteriums des Innern, betreffend einige Abänderungen der Verfügung des Minifteriums des 
Innern vom 1. Juli 1885, betreffend die Einrichtung und den Betrieb der Apothelen fomwie die Zubereitung 
und fFeilhaltung der Arzneien. Bom 18, Sanuar 1905. — Belanntmachung des Dlinifteriums des Innern, 
betreffend die Genehmigung der Gottfried Haydenhofer’fchen Stipendienftiftung in Ravensburg. Vom 
19. Januar 1905. — Verfügung ded Miniferiums des Innern, betreffend das Verbot des Zufammenreifens 
von Bigeunern in Horden. Bom 22. Januar 1905. 

Verfügung des Miniferinms des Innern, 

betreffend einige Abändernngen der Verfügung des Ainiſteriums des Innern vom 1. Juli 1885, 

betreffend die Einrichtung nnd den Betrieb der Apotheken fowie die Iubereitung und Feilhaltung 

der Arzueien. Vom 18. Januar 1905. 

Die SS 16, 17, 18 und 23 der Verfügung des Minifteriums des Innern vom 

1. Juli 1885, betreffend die Einrihtung und den Betrieb der Apotheken jowie die Zu: 

bereitung und Feilhaltung der Arzneien (Reg. Bl. ©. 305), erhalten mit Allerhödjiter 

Genehmigung Seiner Königlichen Majeftät die nachſtehende Faſſung: 

$ 16. 

Jedem Apothetenvorftand ift die Haltung eines Lehrlings gejtattet; als Apothefen- 

vorjtand im Sinne diefer Beitimmung gilt jedod nicht der Leiter einer Zweigapotheke. 

Apothefer, welche jtändig mehr als einen Gehilfen beſchäftigen, find befugt, gleichzeitig 

zwei Lehrlinge zu halten. Die Haltung einer größeren Zahl von Lehrlingen kann aus- 

nahmsweije von der Sreisregierung im Einvernehmen mit dem Medizinalkollegium zu: 

gelajjen werden, 
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Als Lehrlinge dürfen nur jolhe Perfonen angenommen werden, welde die fiir die 

pharmazeutiſche Vorprüfung erforderlihe wiſſenſchaftliche Vorbildung befigen. 

Apothekern, welche ihren Verpflichtungen gegen ihre Lehrlinge nicht nachkommen 

oder nachzukommen außerſtande ſind, kann die Befugnis zum Lehrlingshalten von der 

Kreisregierung im Einvernehmen mit dem Medizinalkollegium entzogen werden. 

Der Apotheker hat die Annahme eines Lehrlings am Tage des Eintritts unter 

Vorlage des Nachweiſes über feine Vorbildung dem Oberamtsphyfifat anzuzeigen. Die 

Anzeige ift von Iehterem dem Apotheker unter Zurüdgabe des Nachweiſes ſchriftlich zu 

bejheinigen, beim Vorliegen eines nicht kurzer Hand zu bejeitigenden Anjtands aber an 

das Oberamt weiterzugeben. 

8 17. 

Dem Lehrheren liegt, abgejehen von den dur den Lehrvertrag übernommenen Ver: 

pflichtungen, ob, für die Ausbildung der Lehrlinge durch praktiſche Anweiſung und Übung 
in.der pharmazeutiſchen Technik jowie durch gründlichen theoretiſchen Unterricht in der 

Pharmazie und deren Hilfswifjenihaften Sorge zu tragen; er muß zu diefem Zwecke 

mit den dem Stande der Wiſſenſchaft entiprehenden Lehrmitteln und mit einer geeigneten 

Sammlung von Drogen und pharmazeutiſch-chemiſchen Präparaten verjehen jein. 

Der Lehrherr hat darauf zu halten, daß jeder Lehrling 

1) über den widtigften Inhalt der das Apotheterwejen betreffenden Verfügungen, 

namentlich bezüglid der Abgabe von Arzneien und Giften ſowie der Höchſt— 
gaben unterrichtet wird, 

2) aus von ihm jelbft gefammelten Pflanzen eine wilfenihaftlicd geordnete Samm: 

lung anlegt, welche mindejtend 150 Arten richtig bezeichnet enthalten muß, 

3) über feine im Laboratorium während feiner Ausbildungszeit unter Aufjiht des 

Lehrherrn oder Gehilfen ausgeführten pharmazentiih:hemiichen Arbeiten ein 

fortlaufendes Tagbud führt, welches eine kurze Beichreibung der vorgenommenen 

Arbeiten und der Theorie der in Betracht kommenden chemiſchen Borgänge nebit 

Angabe der Ausbeute und der Prüfung enthalten mug. Mindeſtens 40 folder 

Arbeiten find auszuführen und zu bejchreiben. 

Der Lehrherr ift dafür verantwortli, daß der Lehrling die in Abj. 2 Ziff. 2 ge: 

nannte Sammlung jelbjt anlegt und die in Abj. 2 Ziff. 3 erwähnten Arbeiten jelbjt 
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ausführt. Gr hat letzterem hiezu, unter Umftänden Lediglich zum Zwede des Unterrichts, 

bejondere Gelegenheit zu geben. 

8 18. 

Gin Apothetenvorjtand, welder ohne Gehilfen ift, darf ſich, ſoweit er nicht zur 

Schließung der Apotheke nad den Beitimmungen über die Sonntagsruhe (unten Abj. 4 

und 5) befugt ift, von der Apotheke nur auf kurze Zeit und nachdem er Vorkehr dafür 

getroffen hat, daß er im alle des Bedarfs unverzüglich berbeigerufen werden kann, 

entfernen. Bei länger dauerndem Verlafjen des Wohnorts, namentlih über Nacht, iſt 

von ihm für Stellvertretung zu jorgen und redhtzeitig den Arzten des Orts Anzeige zu 
maden, In Oberamtsftädten genügt Anzeige an den Oberamtsarzt. 

Bei einer. Abwejenheit von einer Woche bis zu zwei Monaten oder bei Krankheit 

ift von jedem Apothefenvorjtand dem Oberamtsarzt und zugleid, wenn die Apotheke fid 

nicht am Sie eines ſolchen befindet, den Ärzten des MWohnorts rechtzeitige Anzeige zu 
erftatten und die Art der Stellvertretung anzugeben. Zu Stellvertretern für den Apo— 
thefenvorftand dürfen in der Regel nur approbierte Apotheker, nicht approbierte Gehilfen 

aber bloß ausnahmsweiſe und nicht länger als auf vierzehn Tage beftellt werden, wenn 

über ihre Befähigung und Zuverläffigkeit kein Zweifel befteht. Iſt im letzteren Fall 

der von dem Apothetenvorjtand aufgejtellte Stellvertreter zu beanjtanden, jo hat der 

DOberamtsarzt dem Oberamt, von welchem entjprehende weitere Verfügung zu treffen ift, 

Anzeige zu machen. 
Zu einer zwei Monate überfteigenden Abwefenheit ift die Erlaubnis der Kreis: 

regierung erforderlich. 
An denjenigen Orten, an welden ſich mehrere Apotheten befinden, können die 

Apothetenvorftände eine Vereinbarung darüber treffen, da an Sonn: und Tyeittagen ein 

Teil der Apotheten des Orts, jei es während des ganzen, jei es während eines Teils 

des Tages geſchloſſen bleiben ſoll. Diefe Vereinbarung bedarf der Genehmigung des 

Bezirksamts, welches diejelbe nad) vorheriger Vernehmung des Oberamtsphyfitats zu 

erteilen hat, wenn Worjorge getroffen ift, daß das Publikum in einer oder mehreren 

Apotheten des Orts an diefen Tagen jeinen Bedarf an Arzneien deden kann, und daß 

an jeder geſchloſſenen Apotheke die nächſte offene Apotheke im einer leicht in die Augen 

fallenden Weiſe bezeichnet wird. 



28 

Inſolange eine jolde WBereinbarung nicht zuftande kommt, ſowie an Orten, an 

denen ji nur eine Apotheke befindet, kann den Apothetern auf Anſuchen durch das 

Bezirksamt für ihre Perfon und in ftetS widerrufliher Weije gejtattet werden, an Sonn- 

und TFeittagen ihre Apotheten auf einige Stunden zu ſchließen. Das Bezirksamt hat 
vor Grteilung der Genehmigung das Oberamtsphyjifat und bei nit in der Oberamts- 

jtadt gelegenen Apotheken aud die am Sig der Apotheke anjälfigen Ärzte zu hören. 
Erleichterungen, weldie für Sonn: und Tyeittage bisher das Medizinaltollegium einzelnen 

Apothetern im Dijpenjationsweg erteilt hat, bleiben, injolange fie nicht geändert werden, 

in Kraft. 

5 2. 
Die Apotheter jind verpflichtet, jede Arzneiverordnung (Rezept), welche von einer 

berechtigten Medizinalperjon regelrecht verſchrieben ift, jofern nicht die Beitimmungen 

über die Sonntagsruhe auf jie Anwendung finden ($ 18 Abi. 4 und 5) zu jeder Zeit 

ohne Verzug vorjhriftsmäßig anzufertigen umd abzugeben, wenn der Betrag der Tare 

bar bezahlt wird, oder die Dringlichkeit der Abgabe durch das Wort „Eilt“ oder ein 

ähnliches Wort durd den Verordnenden jelbjt auf dem Rezepte ausdrüdlid vermerkt ijt. 

Die Anfertigung der mit „Gilt“ bezeichneten Berordnungen hat zeitlid) derjenigen 

aller übrigen vorzugehen. 

Stuttgart, den 18, Januar 1905. 
Pifſchet. 

Bekauntmachung des Miniſteriums des Innern, 

betreffend die Genehmigung der Gottfried Haydenhofer'fhen Stipendienfiftung in Ravensburg. 

Vom 19. Januar 1905. 

Seine Königlihe Majeftät haben am 16. Januar ds. Is. der Gottfried 

Haydenhofer’shen Stipendienjtiftung in Ravensburg die nachgeſuchte Genchmigung 

allergnädigjt zu erteilen gerubt. 

Stuttgart, den 19. Januar 1905. 
Pifſcet. 
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Verfügung des Minifterinms des Innern, 
betreffend das Verbot des Iufammenreifens von Digennern im Horden. Vom 22. Januar 1905. 

Auf Grund des 8 366 Nr. 10 des Strafgefeßbudes für das Deutſche Reid und 

des Art. 51 des Geſetzes vom 27. Dezember 1871, betreffend Änderungen des Polizei: 

ſtrafrechts bei Einführung des Strafgefegbuches für das Deutihe Reich, Reg.Bl. ©. 391, 

wird nachſtehendes verfügt: 

81. 

Den Zigeunern und den nad Zigeunerart umberziehenden Perjonen ift das Zu— 
jammenreijen in Horden verboten. 

Als Horde im Sinne diefer Verfügung gilt eine Vereinigung mehrerer Yamilien 

oder die Vereinigung einzelftehender Perfonen mit einer Familie, zu der fie nicht gehören. 

Dem Verbote in Abj. 1 zuwider zufammenreifende Horden find zu trennen. 

82. 

Sämtliche Fahrzeuge, die von den in $ 1 Abj. 1 bezeihneten Perſonen mitgeführt 

werden, müſſen an einer in die Augen fallenden Stelle die Angabe des Bor: und Zu: 

namens, ſowie des Geburtsort3 und Geburt3landes des Beſitzers in leicht erkennbarer 
und eine raſche Entfernung ausſchließender Weiſe tragen. 

Stuttgart, den 22. Januar 1905. 

Piſchek. 

Gedrudt in der Buddruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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Negierungsblatt 

_ Königreich Württemberg. 
— er oe eur 

Ausgegeben Stuttgart, Samstag den 11. Februar 1905. 

Anhalt: 

Königliche Verordnung, betreffend Abänderung der Königlichen Verordnung vom 11. Oktober 1898 über bie 
Organifation des Landjägerlorps und die Rechtsverhältniſſe feiner Angehörigen, und der Stöniglichen Ber- 
ordnung vom 24. Februar 1901 über die Dienftverhältniffe der dem Landjägerlorps zugeteilten Angeftellten 
an ben gerichtlichen Gefängniffen und Strafanftalten. Vom 17. Januar 1905, — Königliche Verordnung, 
betreffend die Ermächtigung der Gemeinde Untertürfheim, Oberamt3 Gannftatt, zur Ermwerbung des für bie 
Erbauung einer neuen Gemeindefelter in Untertürfheim erforderlichen Grundeigentums im Wege der Zmangs- 
enteignung. Bom 29. Januar 1905. — Königliche Verordnung, betreffend die Ermächtigung der Gemeinde 
Baihingen a. F. Amtsoberamts Stuttgart, zur Ermwerbung des zur Sanalifierung und Wafferleitung im füb- 
weftlichen Ortsteile erforderlihen Grundeigentums im Wege der JZwangsenteignung. Vom 80. Januar 1905. 

Belanntmahung des Auftizminifteriums, betreffend die Genehmigung der Meichöfreiherrli Karl von 
Herman’fchen Familienftiftung in Rain. Vom 6. Kebruar 1905. — Verfügung des Minifteriums der aus: 
wärtigen Angelegenheiten, Verlehrsabteilung, betreffend die Eifenbahn-Bau: und »Betriebsordnung. Vom 
31. Januar 1905, Belanntmahung der Miniiterien des Innern und des Striegämefens, betreffend bie 
Ermächtigung zur Ausftellung ärztliher Zeugniffe für militärpflichtige Deutfche in Spanien. Vom 
26. Sanuar 1905, 

Königliche Verordnung, 

betreffend Abänderung der Königlichen Verordnung vom 11. Oktober 1898 über die Organifation 

des Landjägerkorps nnd die Rechtsverhältniffe feiner Angehörigen, und der Königlichen Verord- 

nung vom 24. Februar 1901 über die Dienfverhältniffe der dem Landjügerkorps zugeteilten 

Angeftellten an den gerichtlichen Gefängniffen und Strafanfalten. 

Vom 17. Januar 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nach Anhörung Unferes Staatsminifteriums verordnnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Art. I. 

An die Stelle von $3 Abj.1,84,8 5 Abi. 2,8 6 Abi. 2,8 12 Ab}. 1,8 17,919 Abi. 2, 

SS 20, 26, 27, 49, 8 51 Abſ. 2 der Königliden Verordnung vom 11. Oktober 1898, 
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betreffend die Organijation des Landjägerforps und die Nechtsverhältnifje feiner An- 

gehörigen, Reg.Bl. ©. 225, treten die nachſtehenden Beitimmungen: 

$ 3 Abi. 1. 
Das Landjägerkorps befteht aus dem Kommandeur und aus der erforderlichen Anzahl 

von weiteren Offizieren und von Yandjägern. 

84. 

Das Landjägerkorps iſt nach Bezirken abgeteilt. An der Spitze eines Bezirks ſteht 

ein Bezirkskommandeur. 

Innerhalb der Bezirke find die Landjäger nad) Stationen verteilt, welche von Stations— 

tommandanten befehligt werden. 

Dem Korpstommandeur umd den Bezirkstommandenren ift das erforderlie Kanzlei- 

und Hilfsperjonal beigegeben. 

$ 5 Abi. 2. 

Die Zahl der den einzelnen Bezirksfommandos unterjtellten Landjäger jowie die 
Stärke der einzelnen Stationen wird von dem Minifterium des Innern innerhalb der 

Grenzen des Etats nad) Maßgabe des Bedürfnifies und der örtlichen Verhältniſſe beftimmt 

(zu vergl. übrigens 8 57). 

86 Abi. 2. 

Die Beitimmung der Nebenorte erfolgt durd) das Miniſterium des Annern. 

$ 12 Abi. 1. 

Die Verwaltung der für die militärifhe Bekleidung und Ausrüftung der Landjäger- 

mannſchaft erforderlichen Bejtände und die Bejorgung der damit zujammenhängenden 

Geſchäfte liegt der Montierungsverwaltung ob, Diejelbe wird von dem Korpstommandeur 
geleitet. 

8 17. 

Die Bezirksfommandeure ftehen zu dem Kommandeur des Yandjägerlorps in dem- 

jelben Dienftverhältnis wie die Offiziere eines Regiments zu dem Regimentskommandeur. 

Das Verhältnis der Bezirksfommandenre untereinander beftimmt ji durch den 

höheren Rang oder das höhere Dienjtalter nad den in der Armee geltenden Grundfäßen. 
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$ 19 Abi. 2. 

Soweit leßteres nicht zutrifft, ift zur Grledigung der Urlaubsgeſuche das Dlinifterium 

de3 Innern und — wenn e3 fi um die Bewilligung eines Urlaubs an die Bezirks: 

fommandeure von nicht mehr als vierzehn Tagen handelt — der Korpskommandeur zu: 

jtändig. 
$ 20. 

Der Kommandeur des Landjägerforps wird in demjenigen Fällen, in welden er an 

der Verjehung jeines Dienftes verhindert ift, von dem am Sitz des Korpskommandos 

aufgeftellten Bezirtstommandenr vertreten. Iſt auch diefer verhindert, jo hat das Mini: 

fterium des Innern über die Stellvertretung des Korpstommandeurs für den einzelnen 

Tall befondere Beitimmung zu treffen. 

Die Stellvertretung der Bezirkstommandeure in Verhinderungsfällen wird von dem 

Korpstommandeur geregelt. 
$ 26. 

Die Stationstommandanten, jowie die Stellvertreter für jolde (Dberlandjäger) 

werden aus der Zahl der Landjäger durd den KHorpstommandeur ernannt. 

8 27. 
Die Ernennung zum Stationsfommandanten it während des eriten Jahres eine 

probeweije. Hat ſich der Stationstommandant während dieſer Zeit als feiner Aufgabe 

nicht gewachſen erwiejen, jo kann er zum Oberlandjäger oder Yandjäger zurüdverjeht 

werden. Die Zurüdverjegung iſt nicht als Strafe anzujehen, aud bewirkt jie Feine 

Anderung in dem militäriihen Rang ($ 29 Abj. 1). 

840. 
Landjägern, welche nicht im Rang eines Stationskommandanten ſtehen, kann, wenn 

ſie eine Geſamtdienſtzeit im aktiven Heer und im Landjägerkorps von mindeſtens zwölf 

Jahren, darunter wenigſtens drei Jahre im Landjägerkorps, zurüchkgelegt und ſich ſtets 

tadellos geführt haben, das ſilberne Portepee am Offiziersſeitengewehr verliehen werden. 

851 Abi. 2. 

Soweit Abj. 1 nicht zutrifft, ift der Horpstommandeur zur Erledigung von Urlaubs: 

geſuchen des ihm unmittelbar unterftellten Hilfsperjonals (S 4 Abi. 3) zujtändig. Den 
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übrigen Yandjägermannichaften wird der Urlaub, wenn er die Zeit von acht Tagen nicht 

überfchreitet, von dem vorgejehten Bezirkstommandeur, in den jonjtigen Fällen von dem 

Korpstommandenr erteilt. 

Art. II. 

An die Stelle von $ 12 der Königlichen Verordnung vom 24, Februar 1901, be- 
treffend die Dienftverhältniffe der dem Landjägerforps zugeteilten Angeftellten an den 

gerihtlihen Gefängniffen und Strafanftalten, Reg. Bl. ©. 47, tritt die nachſtehende 

Beltimmung: 
$ 12. 

Den nit im Nang der Oberaufjeher ftehenden Aufichern und Heilgehilfen kann, 

wenn fie eine Gejamtdienftzeit im aktiven Heer und im Landjägerkorps von mindejtens 

zwölf Jahren, darımter wenigitens drei Jahre im Landjägerforps (als Yandjäger oder 

Auffeher), zurüdgelegt und ſich jtets tadellos geführt haben, das filberne Portepee am 

Dffiziersfeitengewehr verliehen werden. Die Verleihung erfolgt dur das Kommando 

des Landjägerforps nach Rückſprache mit dem Strafanftaltenkollegium. 

Unſere Meinifterien der Juftiz, des Innern und des Kriegsweſens find mit der 

Vollziehung diefer Verordnung beauftragt. 

Gegeben Stuttgart, den 17. Januar 1905. 

Wilhelm. 

Breitling Bilde Beyer v Soden Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Ermächtigung der Gemeinde Untertürkheim, Oberamis Canufatt, zur Erwerbung 

des für die Erbanung einer neuen Gemeindekelter in Untertürkheim erforderlichen Grundeigentums 

im Wege der Iwangsenteiguung. Vom 29. Januar 1905, 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Auf Grumd des Art. 2 des Gejekes vom 20. Dezember 1858, betreffend die Zwangs— 

enteignung von Grumdjtüden und von Rechten an Grundftüden (Neg.Bl. ©. 446), 

verordnen Wir nah Anhörung Unſeres Staatsminifteriums, wie folgt: 
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Die Gemeinde Untertürfheim wird ermächtigt, die Grunderwerbungen, die zu der 

von ihr bereit3 durchgeführten Anlage einer neuen Gemeindekelter zu beiden Seiten der 

Baditrage in Untertürkheim notwendig find, im Wege der Zwangsenteignung zu be: 
werfitelligen. 

In dem Verfahren zum Zwed der Zwangsenteignung wird die Gemeinde Unter: 

türfheim durch Rechtsanwalt Dr, Mattes in Stuttgart vertreten. 

AS Enteignungsbehörde wird die Regierung für den Nedarkreis beftellt. 

Unjer Minifterium des Innern iſt mit der Bollziehung Ddiefer Berordnung 

beauftragt. 

Gegeben Grand Hötel Cap Martin, den 29. Januar 1905. 

Wilhelm. 

Breitling Piſchek. Zeyer. v. Soden. MWeizjäder v. Schnürlen. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Ermächtigung der Gemeinde Vaihingen a. F. Amtsoberamts Stuttgart, zur Er- 

werbung des zur Kanalifierung und Wafferleitung im füdwehlichen Ortsteile erforderlichen Grund: 

eigentums im Wege der Dwangsenteigunng. Vom 30. Januar 1905, 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Auf Grund des Art. 2 des Geſetzes vom 20. Dezember 1888, betreffend die Zwangs— 
enteignung von Grundjtüden und von Rechten an Grundftüden (Reg. Bl. ©. 446), 

verordnen Wir nah Anhörung Unjeres Staatsminifteriums, wie folgt: 

Die Gemeinde Vaihingen a. F. wird zum Zweck der Ginlegung einer Straßendohle 

und einer Waflerleitung in die im Ortsbauplan vorgejehene Yinden-, Sindelbad- und 

Krügerftraße ermädhtigt, die hiezu erforderliden Grundftüde und Rechte an Grundjtüden 

im Wege der Zwangsenteignung zu erwerben. 
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In dem Verfahren zum Zwed der Zwangsenteignung wird die Gemeinde Vaihingen 

durch ihren Ortsvorſteher Schultheiß Kachel dajelbit vertreten. 

Als Enteignungsbehörde wird die Negierung für den Nedarkreis beitellt. 

Unſer Minifterium des Innern ift mit der Vollzichung diejer Verordnung beauftragt. 

Gegeben Grand Hötel Cap Martin, den 30. Januar 1905. 

Wilhelm, 

Breitling Piſchek. Zeyer. v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Bekanntmachung des Juſtizminiſteriums, 

betreffend die Genehmigung der Reichsfreiherrlich Karl von Herman'ſchen Familienſtiftuug in Wain. 

Dom 6. Februar 1905, 

Im Bollmadtsnamen Seiner Majeftät des Königs ijt durch Entſchließung des 

K. Staatsminiſteriums vom 4. ds. Dits. der Neihsfreiherrlih von Herman’ichen Fami— 

lienftiftung in Wain die nachgeſuchte Genehmigung erteilt worden. 

Stuttgart, den 6. Februar 1905. 

Breitling. 

Verfügung des Ainiſteriums der auswärtigen Angelegenheiten, Verkehrsabteilung, 

betreffend die Eifenbahn-Ban: und -Betriebsordnung. 

Dom 31. Januar 1905. 

Laut Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 4. November 1904 in der Nummer 47 
de3 Reichs-Geſetzblatts von 1904 ©. 387 hat der Bundesrat am 3. November 1904 eine 

jener Bekanntmachung angefügte Eiſenbahn-Bau-Betriebsordnung erlaffen, die 

mit dem 1. Mai 1905 an die Stelle der am 25. Anguft 1892 in der Nummer 20 des 

Negierungsblatts von 1992 ©. 379 veröffentlichten Normen für den Bau und die Aus: 

rüftung der Haupteifenbahnen Deutſchlands, der Betriebsorduung für die Haupteijenbahnen 

Deutſchlands und der Bahnordnung für die Nebeneifenbahnen Deutſchlands vom 5. Juli 1892 

jowie der zu diefen Ordnungen ergangenen Nadträge tritt. 
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Auf Grund der Ziff. 1 des 8 4 der Gifenbahn-Bau: und »Betriebsordnung wird 

beitimmt, daß in Württemberg unter der Bezeihnung „Landesauffihtsbehörde* das 

Miniſterium der auswärtigen Angelegenheiten, Verkehrsabteilung, und unter der Bezeich— 

nung „Aufjihtsbehörde“ die Generaldirettion der Staatseifenbahnen zu verftehen ift. 

Stuttgart, den 31. Januar 1905. 

v. Soden. 

Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Ariegswefens, 

betreffend die Ermächtigung zur Anstellung ärztlicher Zeugniſſe für militärpflictige Dentfche 

in Spanien. Vom 26. Januar 1905. 

Nachſtehend wird die von dem Reichskanzler in dem vorbezeichneten Betreff erlafjene 
Befanntmahung vom 16. Januar 1905 (Zentralblatt für das Deutſche Reid) von 1905 

Nr. 3 ©. 12) zur allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Stuttgart, den 26. Januar 1905. 

Piſchek. v. Schnürlen. 

Bekanntmachung. 

Dem praktiſchen Arzte Dr. Karminski in Sevilla iſt auf Grund des 8 42 Ziffer 2 der 

Wehrordnung die Ermächtigung erteilt worden, Zeugniſſe der im $ 42 Ziffer laımd ba. a. O. 

bezeichneten Art über die Untauglichkeit oder bedingte Tauglichkeit derjenigen militärpflichtigen Deutjchen 

auszuftellen, welche ihren dauernden Aufenthalt in Spanien haben. 

Berlin, den 16. Januar 1905, 
Der Reichslanzler. 

Im Auftrage: Dr. Richter. 

Gedrudt in ber Buchdruckerei Chr. Sceufele in Stuttgart, 
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MM 6. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Freitag den 24. Februar 1905. 

Inhalt: 

Belek, betreffend die Vereinigung von Gannftatt, Untertürfheim und Wangen mit Stuttgart, Vom 19. fyebruar 
905. — Belanntmahung des Auftigminifteriums, betreffend die Ernennung von en der literarifchen 
— ann onen für Württemberg, Baden und Heflen. Vom 13. Februar 1905. 

Gefeh, 
— die Vereinigung von Cannſtatt, Untertürkheim und Wangen mit Stuttgart. 

Vom 19. Februar 1905. 

Wilhelm II, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nah Anhörung Unſeres Staat3minifteriums und unter Zujtimmung Unſerer 

getreuen Stände verordnnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Art. 1. 

Die Stadtgemeinde Gannftatt, jowie die Gemeinden Untertürfheim und Wangen, 

Dberamt3 Ganntatt, werden mit Wirkung vom 1. April 1905 an von dem Oberamts- 

bezirt Cannſtatt getrennt und dem Stadtdireftionsbezirt Stuttgart zugeteilt. 

Art. 2. 

Mit Wirkung vom gleihen Tag werden die Stadtgemeinde Gannftatt, ſowie die 

Gemeinden Untertürfheim und Wangen mit der Stadtgemeinde Stuttgart auf Grund 

der zwijchen diefen Gemeinden getroffenen Vereinbarungen zu einer einheitlihen Gemeinde 

vereinigt (vergl. Art. 4 Ubi. 4). 
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Art. 3. 

Mit dem Zeitpunkt der Vereinigung geht das gefamte bewegliche und unbewegliche 

Bermögen der Stadtgemeinde Gannftatt, jowie der Gemeinden Untertürfheim und Wangen 

einschließlich der ihnen auf Grund öffentlihen Rechts zuftehenden Rechte und der ihnen 
obliegenden Verbindlichkeiten auf die Stadtgemeinde Stuttgart über. 

Art. 4. 

Für den Oberamtsbezirt Gannftatt, wie er fi nad dem Ausjceiden der Stadt- 

gemeinde Gannjtatt und der Gemeinden Untertürkheim und Wangen geftaltet, jowie fir 

den die Markungen der bisherigen Stadtgemeinde Gannftatt und der bisherigen Gemeinde 

Untertürfheim umfaflenden Teil des Stadtdirektionsbezirks Stuttgart bleibt das Amts— 

gericht Cannftatt das gemeinfame Amtögeriht mit dem Sie in Gannitatt. 

In dem Bezirke des Amtsgerichts Gannjtatt ift der Vorftand des Oberamts Cann— 

ſtatt Beifiger des Ausſchuſſes für die Wahl der Schöffen ($ 40 Abſ. 2 des Gerihtäver- 

fafjungsgejeßes, Reih8-Gejegbl. 1898 ©. 371). Die von der Amtsverfammlung für 

den Oberamtsbezirk Sannjtatt und von dem Gemeinderat Stuttgart für die Markungen der 

bisherigen Stadtgemeinde Cannſtatt und der bisherigen Gemeinde Untertürfheim in diejen 
Ausschuß zu wählende Anzahl der Vertrauensmänner (Art. 20 Abi. 2 des Ausführungs- 

gejeßes zum Gerichtsverfaſſungsgeſetz, Reg. Bl. 1879 ©. 3) wird unter Berüdfichtigung der 
Ginwohnerzahl diejes Bezirksunddiejer Markungen durch das Amtsgericht Cannſtatt beftimmt. 

Für die Markungen der bisherigen Stadtgemeinde Gannftatt und der bisherigen 
Gemeinde Untertürfheim kann ein beſonderes Grundbuhamt, Vormundſchafts- und Nach— 

laßgericht oder je ein ſolches errichtet werden. Auch kann die Stellung des Gerichts- und 

Gefängnisarztes für dDiefe Markungen dem Oberamtsarzt von Gannjtatt übertragen werden. 

Im Hinblid auf die in Abſ. 1 bis 3 vorgejehenen Ginrihtungen bleiben die zwijchen 

den bisherigen Gemeinden Stuttgart, Gannjtatt, Untertürkheim und Wangen beftehenden 

Markungsgrenzen bis auf weiteres erhalten; eine Änderung derjelben kann durd König: 

liche Verordnung verfügt werden. 
Art. 5. 

Der Stadtdireftionsbezirt Stuttgart kann von dem Tyinanzminifterium in mehrere 

Steuerbezirte im Sinn von Art. 23, 24 und 26 des Gintommenftenergefehes vom 

8. Auguft 1903 (Reg.Bl. ©. 261) zerlegt werden. 
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In Abficht auf die Fortführung der Grund-, Gebäude: und Gewerbefteuerkatafter 

fann das Finanzminifterium für jeden diefer Steuerbezirfe die Errichtung von Bezirks— 

ſchätzungskommiſſionen im Sinn von Art. 7 Abj. 1 des Gefehes vom "urun betreffend 

die Grund-, Gebäude: und Gewerbefteuer (Reg.Bl. 1903 ©. 344), verfügen. 

Auch kann von dem Finanzminifterium für jeden diefer Steuerbezirke, jofern er 

über 80000 Einwohner hat, die Zahl der für die Ginfhägung zur Ginfommenfteuer zu 

bejtellenden Bezirksſchätzer in Abweihung von den Beitimmungen des Art. 26 des Ein— 

fommenfteuergejeßes vom 8. Auguft 1903 jo bemefjen werden, daß auf jede volle Zahl 

von 7000 Einwohnern ein Bezirfsihäger und ein Erſatzmann entfällt. 

Wird von diefer Befugnis Gebrauch gemacht, jo hat die nad) Art. 27 des Einkommen: 

ftenergejeßes zum Vorſchlag von Sadverftändigen berufene Behörde jo viele ſachverſtändige 

Bezirksangehörige vorzuidlagen, daß deren Zahl um ein Drittel größer ift als die Zahl 
der zu beftellenden Bezirksſchätzer und Griagmänner zufammen. 

Art. 6. 

Die wahlberedtigten Bürger von Gannjtatt wählen vor dem Vollzug der Vereinigung 

für die Zeit vom 1. April 1905 bis zum 31. März 1911 nad den für die Wahl der 

Gemeinderatsmitglieder beftehenden Borjchriften in den Gemeinderat und in den Bürger: 

ausſchuß von Stuttgart je vier Vertreter, welche zu der feftgefeßten Mitgliederzahl diefer 
Kollegien (Art. 5 Abj. 1 des Gejehes vom 6. Juli 1849, betreffend einige Abänderungen 

und Ergänzungen der Gemeindeordnung, Reg.Bl. S. 277, und 8 48 des Verwaltungs: 
edikts für die Gemeinden, Oberämter und Stiftungen vom 1. März 1822, Reg.Bl. ©. 131) 

hinzutreten. 

An allen nad dem Bollzug der Vereinigung ftattfindenden Gemeindewahlen nehmen 

ſämtliche wahlberechtigten Gemeindebürger von Stuttgart gleihmäßig teil. 

Unjere Minifterien der Yuftiz, des Innern und der Finanzen find mit dem Voll— 

zug dieſes Geſetzes beauftragt. 

Gegeben Grand Hötel Cap Martin, den 19. fyebruar 1905. 

Wilhelm. 

Breitling Piſchet. Beyer v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 
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Bekanntmachung des Infizminiferinms, 

betreffend die Ernennung von Mitgliedern der literarischen Sachverfländigenkammer für Württem- 
berg, Baden umd Heffen. Dom 13. Februar 1905. 

Im Vollmadtsnamen Seiner Majeftät des Königs find durd Entſchließung des 

K. Staat3minifteriums vom 11. ds. Mts. der Hommerzienrat Karl Engelhorn, Inhaber 

der Verlagsbuhhandlung 3. Engelhorn in Stuttgart, zum Mitglied der literarifchen 

Sadjverftändigenfammer für Württemberg, Baden und Helfen und der Profeſſor Dr. 

Otto Harnad an der Tehniihen Hochſchule in Stuttgart zum jtellvertretenden Mitglied 

der genannten Kammer ernannt worden. 

Dies wird unter Bezugnahme auf die Belanntmahung vom 18. Oktober 1901 
(Reg. Bl. ©. 296) hiemit zur öffentliden Kenntnis gebradt. 

Stuttgart, den 13. Februar 1905. 

Breitling. 

Sedrudt ın der Buhdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart, 
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N 7. * 

Regierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Inhalt: 

Königliche Verordnung, betreffend die Gewerbeinſpeltion. Vom 6. März 1905, — Verfügung des Miniſteriums 
des Innern, betreffend die Viehſeuchenumlage für das Jahr 1905. Vom 2. März 1905. — Verfügung der 
Minifterien des Innern und des Kriegsweſens, betreffend die Pferde-Aushebungs-Vorſchrift für das König: 
reich Württemberg. Vom 7, März 1905. — Verfügung des Minifteriumd des Annern, betreffend eine Ab- 
änderung der Bollzugsverfügung zur Gewerbeordnung vom 26. März; 1892. Vom 9. März; 1905. — Be- 
fanntmachung des Miniftertums des Kirchen: und Schulmefens, betreffend die Jubiläumsftiftung der evanı 
gelifhen Geiftlichen Württembergs. Vom 27, Februar 1905. — Belanntmachung der 8, Regierung des 
Donanfreifes, betreffend eine Gemeindebezirl3änderung und die Bildung einer neuen Gemeinde Bon 
6, März 1905, 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Gewerbeinfpektion. Vom 6. März 1905, 

Wilhelm II, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Zur Ausführung des 8 139b der Gewerbeordnung in der Faſſung der Belannt: 

madhung vom 26. Juli 1900 (Reichs-Geſetzbl. S. 871) verordnnen und verfügen Wir nad 

Anhörung Unjeres Staatsminijteriums, wie folgt:' 

81. 

Als befondere Auffichtsbeamte gemäß $ 139 5b der Gewerbeordnung werden Gewerbe: 

inſpektoren, Gewerbeafjejjoren, Gewerbeinſpektions-Aſſiſtentinnen und Gewerbeinſpektions— 

Gehilfen in der erforderlichen Zahl beſtellt. 

Außerdem können zur Ausübung der Gewerbeauffiht ärztliche Hilfskräfte heran— 

gezogen werden. 
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Die Auffihtsbezirke der Gewerbeinjpektoren werden von dem Mlinifterium des Innern 

bejtimmt. 

82. 

Die Gewerbeinfpettoren find Mitglieder de3 Verwaltungstollegiums der Zentralftelle 

für Gewerbe und Handel. 

Ginem oder mehreren der Gewerbeinjpeftionsbeamten kann der dienjtlihe Wohnſitz 

an einem andern Ort ald dem Sit der Zentralftelle für Gewerbe und Handel angewiejen 

werden. 

Die Gewerbeaſſeſſoren, Gewerbeinſpektions-Aſſiſtentinnen und Gewerbeinjpeftions- 

Gehilfen haben bei der Ausübung der Gewerbeaufjiht den Weifungen desjenigen Gewerbe: 

inſpektors nachzukommen, in deſſen Bezirk fie jeweils tätig find. Die allgemeine Dienjt- 

aufſicht über dieje Hilfsbeamten jteht demjenigen Gewerbeinjpektor, dem fie zugeteilt find, 

und wenn ſich ihre Tätigkeit auf mehrere Inſpektionsbezirke erftredt, dem Dienftälteften 

der betreffenden Gewerbeinjpektoren zu. 

Die dienftlihen Verhältniſſe der ärztlihen Hilfskräfte werden durch das Miniſterium 

des Innern bejtimmt. 

Im Fall der Abwejenheit oder jonjtigen Verhinderung eines Gewerbeinjpettors ift, 

fofern über die Stellvertretung nichts anderes verfügt wird, der Gewerbeafjefjor, bei 

mehreren einem Gewerbeinjpeftor beigegebenen Gewerbeafjefjoren der Dienftältefte, der 

geſetzliche Stellvertreter de3 Gewerbeinſpektors. 

83. 

Den Gewerbeinjpektionsbeamten liegt außer den ihnen durch $ 139b in Verbindung 

mit $ 154 Abſ. 2 bis 4 der Gewerbeordnung zugewiejenen Aufgaben ferner ob: 

1) die Gritattung von Gutahten an die Behörden über Gegenjtände, welche den 

Wirkungskreis der Gewerbeinjpeftion berühren; 

2) die Auffiht über die Ginhaltung der Bedingungen, welde bei der Genehmigung 

von gewerblihen Anlagen im Sinne der 88 16 und 24 der Gewerbeordnung 

mit Nüdjiht auf die befondere Beichaffenheit des Gewerbebetrieb und der Be- 

triebsftätte zur Sicherung der Arbeiter gegen Gefahren für Leben und Gejundheit 

vorgejchrieben werden; 
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3) die Mitwirkung an der Aufjiht über die Ausführung der Beltimmungen der 

SS 107 bis 119b der Gewerbeordnung und die Kontrolle der hierauf gerichteten 

Wirkſamkeit der Ortspolizeibehörden; 

4) die Auffiht über die Ausführung des Reichsgeſetzes vom 30. März 1903, be- 

treffend Kinderarbeit in gewerbliden Betrieben (Reichs-Geſetzbl. S. 113). 

Nach Bedürfnis können den Gewerbeinjpeftionsbeamten noch weitere geeignete Auf: 

gaben im Gebiete der Gewerbepolizei von dem Minifterium de3 Innern zugewieſen werden. 

84. 

Für die gemäß Art. 178 des Berggeſetzes vom 7. Oktober 1874 (Reg. Bl. ©. 305) 

unter der polizeilichen Aufſicht der Bergbehörden ſtehenden Anlagen ($ 154a der Gewerbe: 

ordnung) hat der Vorſtand des Bergamts die Befugnifje und Verpflichtungen des Gewerbe: 

injpeftord wahrzunehmen. 

85. 

Die Befugniſſe und Verpflichtungen der Bezirks- und Ortspolizeibehörden bezüglich 

der Auffiht über den Bollzug der Beitimmungen des Titels VII der Gewerbeordnung 

und des Reichsgeſetzes vom 30. März 1903, betreffend Kinderarbeit in gewerblichen 

Betrieben, werden durch die Zuftändigkeiten der Gewerbeinjpektoren nicht berührt. 

Die Gewerbeinjpettionsbeamten find innerhalb ihres Wirkungskreiſes berehtigt und 

verpflichtet, die Orts- und Bezirkspolizeibehörden auf etwaige Mängel in den beftehenden 

Zuftänden oder getroffenen Anordnungen aufmerkſam zu machen und wenn diejelben nicht 

abgejtellt werden, die vorgejegte Polizeibehörde anzurufen. 

Die Bezirks- und Ortspolizeibehörden haben die Gewerbeinfpektionsbeamten bei ihrer 

Amtstätigkeit zu unterftüßen, ihnen von Tatſachen, welde zu einem Einſchreiten derfelben 

Anlaß geben, jowie von dem Ausgang eines auf deren Erſuchen eingeleiteten Verfahrens 

Kenntnis zu geben und auf Anfragen Auskunft zu erteilen. Bon denjenigen Akten und 

Verzeichniſſen, welche fi auf Gegenjtände des Wirkungskreiſes der Gewerbeinjpeftion 

beziehen, haben die Polizeibehörden den Beamten der Gewerbeinjpektion auf Verlangen 

jederzeit Einſicht zu gewähren. 

Die Ortspolizeibehörden haben auf Erſuchen der Gewerbeinipektionsbeamten denjelben 

bei der Vornahme von Reviſionen gewerbliher Anlagen Beihilfe zu leiften, außerordentliche 
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Nevifionen einzelner gewerblider Anlagen jowie Nahrevifionen vorzunchmen und über 

das Ergebnis Mitteilung zu maden. 
86. 

Polizeiliche Verfügungen, welche erforderlichenfalls mittels Zwangs oder Strafen 

zum Vollzug zu bringen ſind, haben die Gewerbeinſpektionsbeamten nicht zu erlaſſen. 

Wenn fie die Abjtellung von Gejegwidrigkeiten und übelſtänden nicht durch gütlihe Vor— 
jtellungen und geeignete Ratſchläge herbeizuführen vermögen, jo haben fie die entſprechenden 

Anträge an die zuftändigen Polizeibehörden zu jtellen. 

8.7. 

Die Königlihe Verordnung vom 16. Mai 1892, betreffend die Gewerbeinjpektion 

(Reg.Bl. ©. 143), tritt außer Kraft. 

Unfer Minifterium des Innern iſt mit der Bollziehung diefer Berordnung beauftragt. 

Gegeben Stuttgart, den 6. März 1905. 

Wilhelm. 

Breitling Bilde Beyer v. Soden Weizſäcker. v Schnürlen. 

Verfügung des Miniferinms des Innern, 

betreffend die Viehfenhenumlage für das Jahr 1905. Vom 2. März 1905, 

Auf Grund des Art. 3 des Ausführungsgejeßes zum Reichsgeſetz über die Abwehr 
und Unterdrüdung von Viehſeuchen vom 20. März 1851 (Reg. Bl. ©. 189), des Art. 1 

des Gejehes vom 7. Juni 1885, betreffend die Entihädigung für an Milzbrand gefallene 

Tiere (Reg. Bl. ©. 253), und des Art. 1 des Geſetzes vom 31. Mai 1893, betreffend die 
Gntihädigung für an Maul: und Klauenſeuche gefallenes Rindvieh (Reg. Bl. ©. 123), 

wird hiedurd verfügt, daß für das Jahr 1905 zur Zentralkaſſe der Viehbefiger für 

Gntihädigung bei Viehjeuchen 

für jedes Pferd ein Beitrag von . . . 0.10 Pfennig 

für einen Gjel, ein Maultier oder einen Monleſel ein Beitrag von 15 p 

für ein jedes Stüd Rindvieh ein Beitrag von . . » 2... 15 ® 

zu entridten iſt. 
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Tür die Aufnahme der Viehbeſitzer und ihres beitragspflicgtigen Viehbeſtandes, ſowie 

für die Erhebung der Beiträge gelten die Vorſchriften in Art. 4 und 5 des Ausführungs- 

gejeges vom 20. März 1581 und in SS 13 bis 15 der Verfügung des Minifteriums 

de3 Innern vom 15. Januar 1896, betreffend die Vollziehung des Reichsviehſeuchen— 

gejeßes und des Ausführungsgejeßes vom 20. März 1881 (Reg. Bl. ©. 11). 

Stuttgart, den 2. März 1905. 

Piſchek. 

Verfügung der Ainiſterien des Innern und des Kriegsweſens, 

betreffend die Pferde-Aushebungs-Vorſchrift für das Königreich Württemberg. 

Vom 7. März 1905. 

Die Pferde-Aushebungs-Vorjhrift für das Königreich Württemberg vom 6. Oktober 

1902, Reg. Bl. S. 455, wird mit jofortiger Wirkung wie folgt geändert: 

1) Die Anmerkung zu $ 5 erhält nachſtehenden Wortlaut: 

In die Pferdevorführungslifte find auch die nach $ 4 Abf. 1 und 2 nicht geftellungspflichtigen 

Pferde einzutragen. 

Beide Ausfertigungen der neuen Lifte müffen bezüglich der Gintragungen feitenweife genau 

übereinftimmen, 

2) In 8 16 Abſ. 3 ift nad) „im Frieden“ einzufügen „und die Anderungen diejer 
Verordnung vom 10. Juli 1904 (Reichs-Geſetzbl. S. 301).* 

3) In 8 31 letzter Abja iſt für „von Koppelzeug“ zu jeßen „einer Reſerve an 

Koppelzeug.“ 

4) Die Anlage A (zu 88 5 und 18) erhält die aus der Beilage erfihtlihe Faſſung. 

Stuttgart, den 7. März 1905. 

Piſchek. v. Schnürlen. 
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Anlage A (u 88 5 und 18), 

Oberamtsbezirk 

Gemeindebezirk 

Berzeihnis 
der 

im Gemeindebezirk vorhandenen Pferde. 

(Dorführungslifte.) 

Muflerungsiahr 19. .*) 
Die Richtigkeit und Vollftändigkeit der dem Ortsvorfteher obliegenden Einträge beicheinigt 

‚ben 190 

Schuſftheißenamt: 

Demerliungen. 
. In die Lifte find alle im Gemeindebezirt vorhandenen Pferde mit Ausnahme der in 5 4 Abf. 4 unter 1-8 der Pf. A.V. 
genannten aufzunehmen. Es find alfo insbefondere auch einzutragen die in $ 4 Abſ. 1 und 2 der PFA.B. aufge: 
führten Pferde, 

. Die Spalten 1,2, 6 und 7, ferner die Spalte 3 mit Ausnahme der vierten Unterfpalte (Größe des Pferdes) find 
durch den Ortsvorfteber, die Spalten 4 und 5, fomwie von der Spalte 3 die vorbezeichnete Unterfpalte (letztere 
übrigens nur binfichtlich der Eriegsbrauchbaren Pferde) find durch den Pferde-Vormufterungslommiffar oder 
unter defjen Verantwortun ausgufüen. 

. Farbe und Abzeichen find jo anzugeben, daß die Pferde daraufhin wiederzuerkennen find, 

. Die Ausfüllung der Spalte 3 zweite Unterfpalte (Gefchlecht des Pferdes) erfolgt in der MWeife, daß, je nachdem das 
Pferd ein Wallach oder eine Stute ift, in Die Unterfpalte „Wallach” oder „Stute” die Zahl 1 einzufegen iſt. Im der 
gleichen Weife wird die Ausfüllung der Spalten 4 und 5 bewirkt, 

. Die zeug See und Richtigkeit der dem Ortövorfteher obliegenden Einträge ift von diefem durch Ausfüllung des 
obenftehbenden Bordruds, die Richtigfeit der — ————— in den Spalten 4 und 5, ſowie in der Spalte 3 
vierte Unterfpalte (Größe des Pferdes) ift von dem Bormufterungsfommilfar unter Angabe von Ort, Datum und 
Dienftgrad am Schluß des DVerzeichniffes zu befcheinigen. 

» Die Vorführungslifte von der lebten VBormufterung hat der Ortsvorſteher zur Mufterung mitzubringen, BDiefe Vor— 
führungslifte foll insbefondere dazu dienen, ficherzuftellen, daß die in ihr als „vorübergehend kriegsunbrauchbar“ 
bezeichneten Pferde in die neue Vorführungslifte vollftändig übertragen find, oder fomeit fie nicht mehr in dem Gemeinde: 
bezirf vorhanden oder auf Grund von feit der lebten VBormufterung eingetretenen Tatfachen nicht mehr geftellungs- 
bezw. vorführungspflidtig find, eine Erklärung des Ortövoritehers über die Gründe der Nichtvorführung herbeizuführen. 

. Nadı Empfang der in $ 13 der Pf. U.B. bezeichneten Auszüge über die aus dem Gemeindebezirl im Mobilmachungsfall 
zur Aushebung zu ftellenden Pferde hat der Ortövorftcher die von ihm für den genannten Zwed zur Vorführung vor 
der Aushebungslommiffton beftimmten Pferde durch Unterftreichen in der Lifte fenntlid) zu machen, 

", Hier ft das Kalenderjahr einzumpen, in weldem bie Pferbevormuiterung flatifindet. 

Unlage A (zu SS 5 und 15 der PEAB., Reg.Bl. 1902 5, 475). 
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des Pferdes 

Laufende Nummer 

50 

2. 

Des Beſitzers 

Vorname, Name und Stand Wohnort 

*, Die Ausfüllung diefer Spalte erfolgt bei der Pſerde-Vormuſterung. 

Abzeichen 

8, 

Des Pferdes 

Farbe und Geſchlecht Größe 9 

0 | (Bandbmaß) 

Dal: Stute 
lad) em 



51 

ws 5. 6. 1 8. 

Iſt kriegsbrauchbar als = — ') — J 
— — er letzten E 
FE — gehend friegs: dauernd | gHormufterun 52 Reitpferb Zugpferd befonders | unbrauchbar | friege: De oo ud Bemerkungen |® © 

— — —— — ſchweresbis zur naͤchſten unbrauch⸗ vorſteher vor der E — 
L 1 Mufterung | Mufterung 5 

2 
je 37 Stang. | Bord. Stang. | Bord. Zugpferb zurüdgeftellt bar auszufüllen) #) 

1) Die Ausfüllung der Epalten 4 und 5 erfolgt bei der Pferde-Bormufterung. 
2) Hier ift die Pierbegattung (z.B. Neitpferd L., Zugpferd II. Bord.) einzufegen, zu welcher das Pferd bet der letztmaligen 

Vormufterung durch den VBormufterungstommiifar beftimmt worden ift. 
9) Ülbereinftimmend mit Spalte 1. 

w 



52 

Verfügung des Miniflerinms des Innern, 

betreffend eine Abänderung der Vollzugsverfünung zur Gewerbeordnung vom 26. März 1892, 

Vom 9. März 1905. 

Die Verfügung des Minifteriums des Innern vom 26. März 1892, betreffend den 

Vollzug der Gewerbeordnung (Reg.Bl. S. 59), wird wie folgt abgeändert und ergänzt. 

I. 

Der 8 24 erhält nachſtehende Faſſung: 

Die ftaatlihe Anerkennung einer Unterrihtsanftalt als Yortbildungsichule im Sinne 

des 8 120 der Gewerbeordnung jteht den Oberſchulbehörden (evangelifhes Konfiftorium 

und katholiſcher Kirchenrat) jowie der Kommiſſion für die gewerbliden yortbildungs: 

Ihulen zu. 

Die Feſtſetzung der von den Gewerbeunterncehmern ihren Arbeitern unter 18 Jahren 

zum Bejuc der Fortbildungsihule gemäß $ 120 der Gewerbeordnung zu gewährenden 

Zeit fommt vorbehältlid des Beſchwerderechts dem Ortsvorftcher zu. Gr hat hiebei den 

Stundenplan der Fortbildungsſchule zu Grunde zu legen und ſich gegebenenfalls mit der 

Ortsſchulbehörde beziehungsweiie mit dem Schulrat ind Benehmen zu jeßen. 

Die höhere Verwaltungsbehörde, welche nad) Abſ. 3 des 8 120 der Gewerbeordnung 

zuftändig ift, den Unterricht einer Innungs- oder anderen Fortbildungs- oder Fachſchule 

als ausreihenden Erfah der durch jtatutariiche Beftimmung eingeführten Yortbildungs: 

ihule anzuerkennen, iſt die Kommiſſion für die gewerblichen Fortbildungsſchulen. 

II. 

Nah 8 55 wird als 8 55a eingefügt: 

Darüber, ob und welde Beitimmungen des Titels VII der Gewerbeordnung auf 

einen einzelnen Gewerbebetrieb Anwendung zu finden haben, entjcheidet in Anjtandsfällen 

innerhalb der Zuftändigkeit der VBerwaltungsbehörden, und joweit nicht bejondere Be: 

jtimmungen getroffen find, (vergl. $ 154 Ab. 2 der Gewerbeordnung und $ 60 der 

gegenwärtigen Verfügung) in erjter Inſtanz das Oberamt, in zweiter Inſtanz die Kreis: 

regierung und in lehter Inſtanz das Minifterium des Innern. 

Iſt eine oberamtliche Entiheidung nit von dem Gewerbeinſpektor beantragt, jo hat 

das Oberamt vor jeiner Entiheidung dem zujtändigen Gewerbeinfpektor Gelegenheit zur 
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Außerung zu geben. Auch ift der Gewerbeinſpektor von der getroffenen Verfügung in 

Kenntnis zu ſetzen und es fteht ihm zu, gegen Die oberamtlihe Verfügung die Ent: 

jheidung der Kreisregierung anzurufen. 

Die Kreisregierung hat vor der Grlaffung eines Beſcheids ein Gutachten der Zentral: 

jtelle für Gewerbe und Handel einzuholen. Der leßteren ift anheimgejtellt, in wichtigen 

und zweifelhaften Fällen vor der Abgabe ihres Gutachtens die Handels: und die Handwerks— 

fammer anzuhören. 

Glaubt die Kreisregierung bei ihrer Gntjheidung von dem Gutachten der Zentral: 

jtelle für Gewerbe und Handel abweichen zu müflen, jo jind die Akten zunächſt dem 
Miniſterium des Innern vorzulegen. 

Die Beſcheide der Kreisregierungen find der Zentralitelle für Gewerbe und Handel 

abſchriftlich mitzuteilen. 

Die in Abjak 3 und 5 gegebenen Vorſchriften hat die Kreisregierung auch bei den 

von ihr gemäß $ 100 der Gewerbeordnung zu treffenden Entſcheidungen einzuhalten. 

Stuttgart, den 9. März 1905. 

piſchet. 

Bekanntmachung des Miniſteriums des KRirchen- und Schulweſens, 

betreffend die Inbiläumsfiftung der evangeliſchen Geiſtlichen Württembergs. 

Vom 27, Februar 1905. 

Im Vollmahtsnamen Seiner Majeftät des Königs ift durd Entſchließung des 

K. Staatäminifteriums v. 24. Februar d. %. der aus Anlaß der Teier des 400jährigen 

Beitehens der Univerfität Tübingen im Jahr 1877 errichteten Jubiläumsftiftung der 

evangeliſchen Geijtlihen Württembergs die nachgeſuchte Genehmigung erteilt worden. 

Stuttgart, den 27. Februar 1905. 

Für den Staatäminijter: 

Kern. 
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Schanntmacdnng der A. Regierung des Donaukreifes, 

betreffend eine Gemeindebezirksänderung und die Bildung einer neuen Gemeinde, 

Vom 6. März 1905, 

Die Trennung der Teilgemeinde Weiler von dem Verbande der Gejamtgemeinde 

Roßwälden, Oberamt3 Kirchheim, und ihre Erhebung zu einer jelbitändigen Gemeinde 

mit Wirkung vom 1. April d. 3. ift durch Beſchluß der Hreisregierung vom 21. Februar 

d. 3. genehmigt worden, was hiemit zur öffentlichen Kenntnis gebracht wird. 

Ulm, den 6. Mär; 1905. 

K. Kreißregierung : 

Ehmidlin. 

Bedrudt in ber Buchbruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. j 
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RB ®. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Samstag den 18. März 1905. 

Inhalt: 

Verfügung des Auftizminifteriums, betreffend den Vollzug des Geſetzes vom 19. Februar 1905 über die Vereinis 
gms von Cannſtatt, Untertürfheim und Wangen mit Stuttgart (Heg.Bl. ©. 39). Vom 16. März 1905. — 
Bekanntmachung des Minifteriums der auswärtigen Angelegenheiten, Verfehräabteilung, beirefiend die Über: 
tragung der Konzeffion für die auf württembergiſchem Gebiet liegende Teilſtrecke der eleftrijchen Straßenbahn 
von Ulm nad NReu:lllm. Bom 14. März 1905. — Verfügung des Finanzminifteriums, betreffend die Ver— 
einigung von Gannftatt, Untertürfheim und Wangen mit Stuttgart. Wom 16, März 1905. 

Derfügung des Juſtizminiſterinms, 

betreffend dem Vollzug des Gefehes vom 19. Februar 1905 über die Vereinigung von Lannfatt, 

Untertürkheim und Wangen mit Stuttgart (Reg.Bl. 3. 39). Vom 16. März 1905, 

81. 

Das Amtsgericht für den bisherigen Stadtdireftionsbezirt Stuttgart, zu defjen feit- 

herigem Amtsbezirt die Gemeindemarkung Wangen Hinzutritt, führt die Bezeichnung 
Königlicheg Amtsgeriht Stuttgart Stadt. 

Das Amtsgeriht Gannftatt, in deſſen Amtsbezirk neben dem neugeftalteten Oberamt3- 

bezirt Gannftatt die Martungen der bisherigen Stadtgemeinde Gannjtatt und der bis- 

herigen Gemeinde Untertürtheim verbleiben, führt die Bezeihnung Königliches Amtsgericht 

Stuttgart: Gannftatt. 
Das Amtsgeriht für den Amtsoberamtsbezirt Stuttgart behält feinen bisherigen 

Amtsbezirt unverändert bei und führt die Bezeichnung Königliches Amtsgeriht Stutt: 

gart Amt. 
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82. 

Wenn bei einem der drei in $ 1 genannten, die Bezeichnung Stuttgart führenden 

Amtsgerihte Schriftftüde, namentlid aud Slagejhriften und Ladungen eintommen, für 

deren Erledigung eine geſetzliche Zuftändigkeit dieſes Amtsgerichts nit begründet ift, 
deren Inhalt dagegen unzweifelhaft die Zuftändigkeit eines der beiden andern in & 1 

genannten Amtsgerichte ergibt, und deren Inhalt ferner die Annahme geretfertigt er- 
ſcheinen läßt, daß fie nur durch ein Verſehen oder infolge eines Irrtums des Abjenders 

über den Umfang der Gerichtsbezirke an das zuerſt erwähnte Amtsgericht gelangt find, 
jo wird der dienftauffihtführende Amtsrichter ein joldes Schriftitüd im vermuteten Ein— 

verjtändnis des Abjenders nad Umſtänden unter Benachrichtigung desjelben ohne weitere 

Verfügung alsbald dem zuftändigen Amtsgerichte übermitteln. Hält fi das letztgenannte 

Amtsgericht zu einer Verfügung nit für berechtigt, jo hat es das Schriftjtüd unver: 
weilt dem zuerft erwähnten Amtsgericht zurüdzureihen, weldes nunmehr die ſachgemäße 

Verfügung auf das Schriftftüd zu treffen hat. 

83. 

Für die Markungen der bisherigen Stadtgemeinde Gannftatt und der bisherigen 

Gemeinde Untertürtheim bleibt je das bisherige bejondere Grundbuhamt, Vormund— 

ihaftsgeriht und Nachlaßgericht bis auf weiteres beftehen, während das bisherige Grund- 

buhamt, Vormundihaftsgeriht und Nahlapgeriht Wangen mit dem Grundbuchamt, 

Vormundſchaftsgericht und Nachlaßgericht Stuttgart vereinigt wird. 

Die beftehenbleibenden Grundbuhämter, Bormundihaftsgerichte und Nachlaßgerichte 

behalten ihre bisherige Bezeichnung bei. 

Das Grundbuhamt, VBormundihaftsgeriht und Nachlaßgericht Gannftatt verbleibt 

im Gejchäftsfreis des Bezirksnotariats Cannſtatt. Das Grundbuhamt, Bormundicafts- 

gericht und Nachlaßgericht Untertürfheim verbleibt im Geſchäftskreis des Bezirfönotariats 

Untertürfheim. 

8 4. 

Für die Markungen der bisherigen Stadtgemeinde Gannftatt, der bisherigen Ge- 
meinde Untertürtheim und der bisherigen Gemeinde Wangen bleiben die derzeit beftehen- 
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den befonderen Standesämter bis auf weiteres erhalten. Die Standesbeamten diefer 

drei Bezirke haben die Tyamilienregifter in der bisherigen Weiſe fortzuführen. 

Die beftehenbleibenden Standesämter behalten ihre bisherige Bezeichnung bei. 

85. 

Diefe Verfügung tritt mit dem 1. April d. 38. in Kraft. 

Stuttgart, den 16. März 1905, 

Breitling. 

Bekanntmachung des AMiniſteriums der auswärtigen Angelegenheiten, Verkehrsabteilung, 

betreffend die Übertragung der Konzeffion für die auf württembergifchem Gebiet liegende Teilſtreckt 
der elektrifchen Straßenbahn von Ulm nad Neu-Ulm. Vom 14. März 1905. 

Die Übertragung der Konzeſſion für die auf württembergifhem Gebiet liegende 

Zeilftrede der elektriiden Straßenbahn von Ulm nad Neu-Ulm (vergl. die Bekannt— 

madhungen vom 29. Oktober 1897, Reg. Bl. ©. 222, und vom 17. Februar 1900, Reg. Bl. 

©. 148) von der Gontinentalen Gejellihaft für elettriihe Unternehmungen, Aktiengejell- 

ihaft in Nürnberg, auf die Stadtgemeinde Um mit Wirkung vom 1. April 1905 an 

ift genehmigt worden. Alle durd die Konzeffions-Urfunde vom 29. Oktober 1897 feit: 
gejegten Rechte und Pflichten des Unternehmers gehen demzufolge am 1. April 1905 

auf die Stadtgemeinde Ulm über, die an diefem Tage den Betrieb der Straßenbahn 
übernimmt. 

Stuttgart, den 14. März 1905. 

v. Soden. 

Verfügung des Finanzminifteriums, 

betreffend die Vereinigung von Caunſtatt, Untertürkheim und Wangen mit Stuttgart. 

Vom 16. März 1905, 

Nachdem durch das Geſetz vom 19. Februar d. J., -ı. die Vereinigung von 
Cannſtatt, Untertürfheim und Wangen mit Stuttgart (Reg.Bl. S. 39), die Stadtge— 

meinde Gannjtatt, fowie die Gemeinden Untertürfheim und Wangen, Oberamts Gannitatt, 
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mit Wirkung vom 1. April 1905 an von dem Oberamtsbezirt Gannftatt getrennt und 

dem Stadtdireftionsbezirt Stuttgart zugeteilt worden find, wird in Betreff der Organi- 
jation der Bezirtsbehörden auf dem Gebiet der Staatsfinanzverwaltung folgendes beftimmt: 

Das Kameralamt Gannjtatt bleibt bi3 auf weiteres ala Kameralamt für den 

künftigen Oberamtsbezirt Gannjtatt und bezüglich der Domanial: und Bauverwaltung 

aud für die Markungen Gannftatt, Untertürfheim und Wangen erhalten, zugleich 

werden demjelben die Gejhäfte eines zweiten Hauptjteneramts Stuttgart mit eigenem 

Steuerbezirk für die Markungen Gannftatt und Untertürfheim übertragen, während 

Wangen hinfihtlid der Steuerverwaltung dem Hauptſteueramt Stuttgart zugeteilt wird. 

Auf dem Gebiet der Bauverwaltung behält bis auf weiteres das Bezirksbauamt 

Ghlingen mit dem Sit in Stuttgart das Bauweſen an den Staatsgebäuden der 

Markungen Gannftatt, Untertürfheim und Wangen. 

In der Ginrihtung des Zollamts Gannftatt tritt Feine Anderung ein. 

Stuttgart, den 16. März 1905. 
Beyer. 

Gedrudt in ber Buchbruderei Chr. Sceufele in Stuttgart, — 
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% 9. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Dienstag den 21. März 1905. 

Inhalt: 

Belanntmachung des Minifteriums des Innern, betreffend die Einführung einer einheitlichen Deutfchen Arznei: 
tare. Bom 13. März 1905, 

Bekanntmachung des Miniferinms des Innern, 

betreffend die Einführung einer einheitlichen Deutfhen Arzneitare. 

Vom 13. März 1905. *) 

Zufolge einer unter den Bundesregierungen getroffenen Verſtändigung wird vom 

1. April ds. 33. ab in den Bundesftaaten eine einheitliche Arzneitare eingeführt werden. 

Den Bundesregierungen ift überlaffen geblieben, einen Preisnachlaß (Rabatt) für Arznei: 

lieferungen an öffentliche Anftalten und Kaflen und an jolde Vereine und Anitalten, 

welde der öffentlihen Armenpflege dienen, fowie für Tierarzneien vorzufgreiben. 

Die neue deutſche Arzneitare wird nachſtehend zur Nachachtung befannt gegeben, 

wobei bezüglich der Gewährung von Preisnadhläffen ſoweit nicht befondere Vereinbarungen 

beftehen, folgendes vorgeſchrieben wird: 

1. Bei Arzneilieferungen an öffentliche Anftalten und Kaſſen und an jolde Vereine 

und Anftalten, welde der öffentlichen Armenpflege dienen, findet, wenn der 

*) Sonderabdrüce der Arzneitare in Buchform, das gebundene Eremplar zum Preis von 1.4 20 2) (Porto 

extra 20 25), können von der Druckerei des Megierungsblatts (Buchdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart, Chriſtoph— 

firaße 26) bezogen werben. 



60 

Zarbetrag der vierteljährlihen Lieferung 20 „4 überfteigt, bei Barzahlung binnen 

3 Monaten nad) Üübergabe der Rechnung ein Abzug von 10%, ftatt, inſoweit 
dadurd der Rechnungsbetrag nit unter 20 M herabfintt. 

In gleicher Weile tritt ein Abzug von 15°, ein, wenn der Tarbetrag der 

vierteljährlihen Rehnung 100 M überfteigt, injoweit der Rechnungsbetrag dadurd) 
nicht unter 90 M herabfintt. 

. Bei Lieferungen von Tierarzneien an die in Ziff. 1 genannten öffentlichen Anftalten, 

Kafjen und Vereine werden von dem Gejamtbetrag der Lieferung 15°], in Abzug 

gebracht. 

Am übrigen werden bei tierärztlichen Rezepten von dem Taxbetrag der 

einzelnen Verordnung, wenn folder über 1 .M beträgt, 10°/, in Abzug gebradit, 

joweit dadurd der Betrag nit unter 1 AM herabfintt. 

Stuttgart, den 13. März 1905. 

to 

Piſchek. 
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Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Samstag den 25. März 1905. 

Inhalt: 

Königliche Verordnung, betreffend den Wiederzufammentritt der Ständeverfammlung. Bom 23. März 1905. 

Königliche Verordnung, 

betreffend den Wiederzufammentritt der Ständeverfammiung. Vom 23. März 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nah Anhörung Unjeres Staat3minijteriums verordnen Wir, was folgt: 

Die Ständeverfammlung wird berufen, zur Wiederaufnahme ihrer Sigungen am 

Donnerstag den 30. März dB. Is. 

in Unferer Haupt: und Refidenzjtadt Stuttgart zufammenzutreten. 

Gegeben Stuttgart, den 23. März 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchek. Beyer v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Gedrugdt in ber Buchdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 



ll. a 

Negierungsb
latt 

für das 

Königreich Württemberg. 

u Ausgegeben Stuttgart, Donnerstag, den 6. April 1905, 

Inhalt: 

— betreffend die Steuererhebung vom 1. April 1905 an. Vom 4. April 1905. — Bekanntmachung des 
inifterium® der ausmärtigen Angelegenheiten, Verkehrsabteilung, betreffend Anderung der Telegraphen: 

ordnung für Württemberg, Vom 24. März 1905. — Berichtigung. 

Gefch, 

betreffend die Stenererhebung vom 1. April 1905 an. Vom 4. April 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Nah Anhörung Unferes Staat3minifteriums und unter Zuftimmung Unferer 

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Urt. 1. 

Die durch das Finanzgeſetz vom 25. Juli 1903 (Reg.Bl. ©. 231) für die Finanz: 

periode 1. April 1903 bis 31. März 1905 verwilligten direkten und indireften Steuern 

find vom 1. April 1905 an und, jofern eine andere Anordnung nicht früher getroffen 

wird, bis zum 31. Juli 1905 auf Rechnung der neuen Verwilligung nad den in Art. 2 

enthaltenen näheren Beſtimmungen fortzuerheben. 

Art. 2. 

1) Die Grund-, Gebäude: und Gewerbefteuer ift nad) Maßgabe der Beitimmungen 

des Gejehes vom ans (Neg-Bl. ©. 344), die Kapitalfteuer nad Maßgabe der 
Beftimmungen des Kapitalftenergefehes vom 8. Auguft 1903 (Reg. Bl. S. 313) zu er- 
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heben. Der Steuerfaß wird für die Grund:, Gebäude: und Gewerbefteuer auf 2°/, des 

Steuerkapitals, für die Kapitalfteuer auf 2%/, des fteuerbaren Yahresertrags bejtimmt. 

2) Die Dienft: und Berufseintommenfteuer jowie die Abgabe von Hunden fallen 

vom 1. April 1905 an meg. 

3) Die Forterhebung der übrigen Steuern erfolgt nad) Maßgabe der Beftimmungen 

in Art. 3 Ziff. 2, 4 und 6 big 12 des Finanzgeſetzes vom 25. Juli 1903. 

Art. 3, 

Die Einkommenfteuer ift auf den in Art. 1 genannten Zeitraum für Rechnung der 

endgültigen Berwilligung nad den Beltimmungen des Ginkommenfteuergejeßes vom 

8. Auguft 1903 (Reg.Bl. S. 261) mit 100°, der in Art. 18 diejes Geſetzes beitimmten 
Ginheitsfäge zu erheben. 

Gegenwärtiges Geſetz ijt durh Unfer Finanzminifterium zu vollziehen. 

Gegeben Stuttgart, den 4. April 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchek. Zeyer. v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Bekanntmachung des Ainiſteriums der auswärtigen Angelegenheiten, Verkehrsabteilung, 

betreffend Anderung der Telegraphenorduung für Württemberg, Bom 24. März 1905. 

Der 2. Sab im $ 17, Punkt III der Telegraphenordnung für Württemberg vom 
13. Juli 1904 erhält mit Wirkung vom 1. April 1905 an folgende Yallung: 

„Eine Beicheinigung über die erhobenen Gebühren wird nur auf Verlangen 

und gegen Gntrihtung eines Zuſchlags von 10 Pfg. erteilt.“ 

Stuttgart, den 24. März 1905. v. Soden. 

Berichtigung. 

Auf S. 27 der in Nr. 9 des Negierungsblatts von 1905 abgebrudten deutſchen Arzneitage 
ift in Zeile 8 von unten bei Argentum nitricum zu fegen: ftatt „Ig 25 Bi.” „Ig 15 Pf.“ 

Gebrudt in ber Buhdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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% 12. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Wittwod), den 26. April 1905, u 

Inhalt: 

Königliche Verordnung, betreffend die Ermächtigung der Filderbahn— Geſellſchaft in Stuttgart zur Erwerbung 
des für die Verlegung der Bahnſtrecke Möhringen— Hohenheim auf eigenen Bahnlörper erforderlichen Grund— 
eigentums im Wege der Zmwangsenteignung. Bom 30. März 1905. — Belanntmachung der Minifterien des 
Innern umd bed Kriegsweſens, betreffend die eig er! zur Ausftellung ärztlicher } Seugnifl e für militär- 
zw Deutfhe im inneren Rußland. Vom 1. Apııl 1905, — Belanntmachung des Minifteriums des 
Innern, betreffend die Genehmigung der Yubiläumsftiftung des MWürttembergiichen Ingenieurvereins in 
Stuttgart. Bom 6. April 1905. — Belanntmachung des Minifteriums des Kirchen: und Schulmefens, 
betreffend die Genehmigung der Karl Faber-Stiftung an der Univerfität Tübingen. Vom 13. April 1905. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Ermächtigung der Filderbahn-Gefellfchaft in Stuttgart zur Ermwerbung des für die 

Verlegung der Bahnfirecke Möhringen — Hohenheim auf eigenen Bahnkörper erforderlichen Grund- 

eigentums im Wege der Iwangsenteignung. Vom 30. März 1905. 

Wilhelm II., von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Auf Grund des Art. 2 des Gejehes vom 20, Dezember 1888, betreffend die Zwangs— 
enteignung von Grundftüden und von Redten an Grundjtüden (Reg. Bl. S. 446), 

verordnen Wir nad Anhörung Unjeres Staatäminifteriums, wie folgt: 

Die Filderbahn:Gefellihaft in Stuttgart wird ermächtigt, zum Zwede der Verlegung 

des auf der Staatsftrage liegenden Teils der Bahnjtrede Möhringen— Hohenheim auf 

eigenen Bahnkörper jowie zum Zwed der im Zufammenhang damit auszuführenden 

Grweiterung des Bahnhofs Möhringen die hierfür nad) den genehmigten allgemeinen 
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Plänen erforderlihen Grundftüde und Rechte an Grundftüden im Wege der Zwangs- 

enteignung zu erwerben. 

Nah diefen Plänen wird der Bahnhof Möhringen au feinem jüdöftlihen Ende 

erweitert. Die Abzweigung der Bahnlinie nah Hohenheim bleibt an der bisherigen 

Stelle bejtehen. Auf der Strede bi8 zur Ginmündung auf die Staatsſtraße Möhringen — 

Hohenheim bei km 1-+ 300, wo die Bahn jhon jekt auf eigenem Unterbau liegt, werden 

die mit dem Halbmefjer von 100 m gefrümmten Bögen auf den Halbmefjer von 200 m 
abgeflaht. Bon km 1 + 300 an wird die Bahn ſüdlich von der Straße bis nad) Hohen 

heim geführt. Die Haltejtellen Landhaus und Plieningen werden verlegt, die Halteftelle 

Hohenheim wird erweitert. 

In dem Verfahren zum Zwed der Zwangsenteignung wird die Unternehmerin durch 

ihren Vorſtand vertreten. 

AS Enteignungsbehörde wird die Generaldireftion der Staatseifenbahnen beftellt. 

Unfer Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten iſt mit der VBollziehung diejer 

Verordnung beauftragt. 

Gegeben Stuttgart, den 30. März 1905. 

Wilhelm. 

Breitling Piſchek. Beyer v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens, 

betreffend die Ermächtigung zur Ausflellung ärztlicher Zengniſſe für militärpflichtige Dentfche im 

inneren Rußland. Vom 1. April 1905. 

Nachſtehend wird die von dem Reichskanzler in dem vorbezeichneten Betreff er- 

lajjene Belanntmahung vom 17. März ds. %8. (Zentralblatt für das Deutjhe Reih von 

1905 Nr. 12 ©. 63) zur allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Stuttgart, den 1. April 1905. 

Piſchek. v. Schnürlen. 
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Bekanntmachung. 

Dem praktifhen Arzte und Oberarzte der Rejerve Dr. George Alerander Boejebeet 

in Moskau ift auf Grund des $ 42 Ziffer 2 der Wehrorbnung die Ermächtigung erteilt worden, 

Zeugniffe der im $ 42 Ziffer la und b ebenbafelbft bezeichneten Art über die Untauglichkeit ober 

bedingte Tauglichkeit derjenigen militärpflichtigen Deutſchen auszuftellen, welde ihren bauernben 

Aufenthalt in dem inneren Rußland haben. 

Berlin, ben 17. März 1905. 
Der Reichskanzler. 

Im Auftrage: Dr. Richter. 

Bekanntmachung des Ainiſteriums des Innern, 

betreffend die Genehmigung der Iubilänmsfiftung des Württembergifchen Ingenieurvereins in 

Stuttgart. Vom 6. April 1905. 

Seine Königlide Majeftät haben am 3. April ds. 38. der Jubiläums: 

ſtiftung des Württembergifhen Ingenieurvereins in Stuttgart die nad- 

geſuchte Genehmigung allergnädigft zu erteilen geruht. ' 

Stuttgart, den 6. April 1905. 

Piſchek. 

Bekanntmachung des Ainiſteriums des Kirchen- und Schulweſens, 

betreffend die Genehmigung der Karl Faber-Stiftung an der Univerfität Tübingen. 
Vom 13, April 1905. 

Seine Königlide Majejtät haben am 12. April 1905 allergnädigjt gerubt, 
der Karl Faber-Stiftung am der Umiverfität Tübingen die nachgeſuchte Genehmigung 
zu erteilen. 

Stuttgart, den 13. April 1905. 

MWeizjäder. 

Gebrudt in ber Buchdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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% 13. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Freitag, den 12. Wai 1905, 

Inhalt: 

Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung des Staatövertragd zwifchen Württemberg und Bayern 

vom 17. Dezember 1904 zur Bereinigung der Landedgrenze, Vom 2. Dlai 1905. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Veröffentlihung des Staatsvertrags zwifchen Württemberg und Bayern vom 17. De- 

zember 1904 zur Bereinigung der Landesgrenze. Vom 2. Mai 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nahdem der am 17. Dezember 1904 zwiſchen Württemberg und Bayern zur Be: 

reinigung der Landesgrenze abgeſchloſſene Staatövertrag die Zuftimmung Unjerer ge 

treuen Stände erlangt hat und beiderjeitig ratifiziert worden ift, verordnen Wir nad 

Anhörung Unſeres Staatsminijteriums, daß diefer Vertrag öffentlih bekannt ge: 

macht werde. 

Gegeben Stuttgart, den 2. Mai 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchek. Beyer v. Soden. Meizjäder. v. Shnürlen. 
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Staatsvertrag 
zwiſchen 

Württemberg und Bayern zur Bereinigung der Landesgrenze. 

Die zum Abſchluß eines Vertrags über Bereinigung der Landesgrenze zwiſchen 

Württemberg und Bayern ernannten beiderjeitigen Bevollmädtigten find unter Vor— 

behalt der Natifitation der beiderfeitigen StaatSregierungen auf Grund der von der ge— 

meinjhaftlihen Grenzrevifionstommiffion in den Jahren 1899—1904 gepflogenen Ver— 

handlungen über folgende Beitimmungen übereingefommen. 

Art. 1. 

24 . wũrtt. Narkung und Gemeinde Michelbach a. d. 2., 
Zwiſchen den Hoheitsſteinen Nr. 436 und 437 bayr. Steuergemeinde Gailroth, Bezirt3amts 

Oberamts Gerabronn, NHothenburg o.z, WUTDE im Jahr 1886 die Grenzlinie durch ein zu der Ortſchaft Leits- 

weiler, Gemeinde Gailroth, gehöriges Wohn: und Dfonomiegebäude in der Weiſe über: 

baut, daß Il qm der Grundflädhe der Scheuer württembergiſch, der ganze übrige Teil 

bayriſch iſt. Ebenſo jteht zwiſchen Hoheitsjtein Nr. 434 und 435 die zur Ortſchaft Yeits- 

weiler gehörige Brechhütte, welde zur Zeit al3 Remiſe benüßt wird, in der Weije auf 

der Grenze, daß 8 qm württembergifches Gebiet überbaut find. 

Zur Befeitigung diefer Mißſtände wird feitgejeßt, daß in beiden Fällen die auf 

württembergiſchem Gebiet liegenden überbauten Flächen an Bayern überlaffen werden. 
63 kommen hienach von wirttembergiihem Gebiet an Bayern 19 qm. 

(Bergl. 8. Kommilfionsprototoll, Grailsheim, den 20. Juni 1901, Ziff. III und 

Beil. 1 — Handrik Nr. 88 nördlid der Donau.) 

Art. 2. 

s York 9 389 württ. Markung und Gemeinde Leulershauſen, Oberamts 
Von Hoheitsſtein Nr. 246 bis 247 bayr. Steuergemeinde Haundorf, Bezirlsamts 

an bildet das vedhte Ufer des Längenbahes die Grenze. Nur die von der 

württembergiiden Parzelle Nr. 153 b umgebene bayriide Plan-Nr. 637 '/, im Flächen— 

gehalt von 3a 40 qm liegt jenjeitS des Bades. Dieſe Plan-Nr. 637 '/, wurde im 

Jahr 1868 von der bayriiden Plan-Nr. 637b nad erfolgter Korrektion des Baches ab- 
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getrennt und an den Beliger der württembergiſchen Parzelle Nr. 153b verkauft. Die 

Plan-Nr. 637 '/, im Meßgehalt von 3 a 40 qm wird von Bayern an Württemberg 

abgetreten. 

(Bergl. 10. Kommijfionsprototol, Stuttgart, den 16. April 1902, Ziff. I und 

Beil. 2 — Handriß Nr. 104 nördlid der Donau.) 

Art. 3. 

s PT DREIER : 49 württ. Marfung Strambadh, Gemeinde Stödtlen, Oberamts 
Von Hoheitsſtein Nr. 781 bis 783 bayr, Steuergemeinde Mönchsroth, Bezirksamts 

—— läuft die unbeſtrittene Grenze in der aus den Beilagen 3 und 4 (rechte Seite) 

erfihtlihen unzwedmäßigen Weile. 

Die Grenze wird von Hoheitäftein Nr. 731—782 und längs der württembergijhen 

Parzelle Nr. 126 jo dem von Eck nad) Mönchsroth führenden Vizinalweg entlang ver: 

legt, wie dies auf der linken Seite der Beilagen 3 und 4 eingezeichnet und rot bandiert ift. 

Die an Bayern fallenden bisher württembergiihen Gebietsteile (in den Beilagen 

gelb angelegt) und die an Württemberg fallende bisher bayriiche Fläche (in den Beilagen 
rot angelegt) gleichen ſich aus. 

(Bergl. 10, Kommiffionsprototoll, Stuttgart, den 16. April 1902, Ziff. III und 

Beil. 3 und 4 — Handrifje Nr. 139 und 138 nördlid der Donau.) 

Art. 4. 

Nach dem Grenzrevifionsprotofoll vom 5. und 6, September 1839 Ziff. Ib bildet 
i . R Y württ. Markung und Gemeinde Stödtlen, Oberamts 

zwiſchen den Hoheitsſteinen Nr. 766 und 767* bayr. Steuergemeinde Wittenbach, Bezirtsamts 

—— der frühere Lauf des Beerbaches die Landesgrenze. Inzwiſchen iſt der Beer— 

bach korrigiert und der neue Lauf von den Beſitzern der angrenzenden Grundſtücke als 
Privateigentumsgrenze angenommen und vermarft worden, 

Die Landesgrenze wird deshalb auf die vermarkte Grenzlinie, entlang dem korri— 

gierten Beerbach, verlegt. Es entjteht hiedurch für Bayern ausweislid der Beilage 5 

ein Gebietszuwachs von 3 a 70 qm. 

(Bergl. 9. Kommiffionsprototoll, Dinkelsbühl, den 26. September 1901, Ziff. II, 

2, und 10. Kommijfionsprotofoll, Stuttgart, den 16. April 1902, Ziff. IV und Beil. 5 

— Handrig Nr. 142 nördlid) der Donau.) 
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Art. 5. 

.p ar Me 005 Hong, württ. Markung und Gemeinde Langenau, Oberamts Ulm, 
Zwiſchen Hoheitsſtein Nr. 205 und 206 bayr. Steuergemeinde Riedheim, Bezirtsamt3 Günzburg, 

iſt die unbeſtrittene Grenze durch die von Weiſingen nach Langenau führende Straße in 

der aus der Beilage 6 erſichtlichen Weiſe überbaut worden. 

Die Grenze wird an den Wegrand verlegt, wie dies in der Beilage 6 eingezeichnet 

und rot bandiert if. Die überbaute bisher württembergiihe Wegfläche (in der Beilage 

gelb angelegt) im Flächengehalt von 3 a 39 qm wird an Bayern abgetreten. 

(Bergl. 13. Kommijjionsprotofoll, Stuttgart, den 23. April 1903, Ziff. I umd 

Beil. 6 — Handriß Nr. 248 nördlid der Donan.) 

Art. 6, 

PORT, : : 5) 240 württ. Marlung und Gemeinde Isni, Oberamts Wangen, 
Zwiſchen Hoheitsſtein Nr. 239 und 240 bayr. Steuergemeinde Mayerhöfen, Bezirksamts Lindau, 

hat Florian Mayer in Schanz, Gemeinde Mayerhöfen, im Jahr 1889 unerlaubterweiſe 

die in der Beilage 7 punktiert eingezeichnete Landesgrenze bei Erweiterung ſeiner Scheuer 

überbaut. 

Die Landesgrenze wird, wie in der Beilage rot bandiert eingezeichnet, von Hoheitsſtein 

Nr. 238 bis 240 ſo verlegt, daß das ganze Anweſen auf bayriſches Gebiet zu liegen kommt. 

Die in der Beilage mit gelber Farbe angelegte Fläche fällt an Bayern, die mit roter 

Farbe angelegte Fläche an Württemberg. Beide Flächen betragen 5,2 a und gleichen ſich 
daher aus. 

(Vergl. 15. Kommiſſionsprotokoll, Iſsny, den 7. Oktober 1903, Ziff. 1 und Beil. 7 

— Handrik Nr. 49 ſüdlich der Donau.) 

Art, 7. 

9 .Q : r württ. Parzelle-Nr. 1842, Markung a. An dem die Landesgrenze bildenden Nonnenbad bei yayr. Mian-str. 01, Steuergemeinde 
KRümmertsweiler, Gemeinde Hemigtofen, Oberamts Tettnang, Parzelle:Nr. 202 N Mar- 

- Unterreitnau, Bezirfsamts Yindau, nd Plan⸗Nr. 901 a und b derjelben Dar: 

kungen find, wahrſcheinlich von den Befikern dieſer Parzellen, früher Durchſtiche gemacht 

worden, wodurd) Kleine, im weſentlichen fi ausgleichende Gebietsteile abgeſchnitten werden. 

Die Mitte des Forrigierten Laufs des Nonnenbahs wird als Landesgrenze auf 

diejen Streden vereinbart. 
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b. In gleicher Weiſe wird zwiſchen Hoheitäftein Nr. 96 und 97 der Yohweiher- 

graben, welder die Landesgrenze bildet, in feinem nunmehr forrigierten Yaufe zwifchen den 
württ. Parzelle» Nr, 52 und 55 Markung Bettenömweiler, Gemeinde Neuravensburg, Oberamts Wangen, als 

bayr. Plan:Rr. 697, 699 und 350 Steuergemeinde Weißenäberg, Bezirlsamts Lindau, 

Yandesgrenze anerkannt. 
. ‚ mürtt. Parzelle: Nr. 1 und 2 Marlung Hüttenweiler, Gemeinde Neuravendburg, 

m t. — hat bei den bayr. Plan⸗ Nr. 374 und 379 Steuergemeinde Weißensberg, 
eramt angen, Bezirfsamts Lindau, DI Landesgrenze dem korrigierten Lauf des Lohweihergrabens zu folgen. 

Hiedurch erhält Bayern, wie aus der Beilage 8 (Handrig Nr. 19 ſüdlich der Donau) 

erfichtlid, einen Gebietszuwachs von 6 a 30 qm. 

d. Durch die Geradelegung des die Landesgrenze bildenden Schwarzenbachs bei 
württ. Barzelle-Nr. 11/1 Markung Obermorweiler, Gemeinde Niederwangen, Oberamts Wangen, find wei im 

bayr. Plan-Nr. 412%, Steuergemeinde Wohmbrechts, Bezirksamts Lindau, 3 

wejentlien fi ausgleihende Gebietsteile abgejchnitten worden. 

Auch Hier wird die Landesgrenze der Korrektion entſprechend verlegt. 

e. Nah Art. IS 4 des Staatsvertrags zwiſchen Württemberg und Bayern vom 
5. Auguft 1821 foll das alte Bett des Eſchachfluſſes, wie ſolches im Jahr 1812, beziehungs:- 

: , der württ. Markungen Bergorte, Oberamt3 Wangen, Wald und Schmidsfelden, O Ober: 
weile 1519 innerhalb . . der bayr. Steuergemeinde Kreugthal, Bezirksamt 
amts Leutkirch, empten, Deitand, als Grenze betrachtet werden. Nach der im Jahr 1903 vor: 

genommenen polygonometriihen VBermefjung des ganzen Flußlaufs von Hoheitsſtein 

Nr. 354 bis 366 auf den genannten Markungen hat ſich eine Reihe von Abweihungen 

des jekigen Flußlaufs gegenüber dem früheren ergeben, jo daß bayriſche Gebietsteile auf 

das linke und württembergifche auf das rechte Flußufer zu liegen gefommen find. 

Da diefe abgeſchnittenen Flächen ſich im wejentlihen ausgleihen, wird die Mitte 

des im Jahr 1903 aufgemefjenen Flußlaufs von Hoheitsftein Nr. 354 bis 366 als Landes: 

grenze feſtgeſetzt. 

. Nad dem Staatävertrag von 1810 zieht fih die Landesgrenze von Hoheitsſtein Ar. 155 
mürtt. Markung Sigmanns, Gemeinde Wangen, Oberamts Wangen, , , DR 

bayr. Stewergemeinde Wohmbrechts, Bezirfsamts Lindau, dem Rinnjal der beiden König: 

reihen gemeinihaftlihen Argen nad bis zu dem Ort Malaichen (Hoheitsjtein Nr. 157). 

Die im Jahr 1903 ftattgehabte Vermeſſung hat gleichfalls ergeben, daR die Argen 
ihren Lauf gegen früher an verſchiedenen Punkten geändert hat. 

Auch hier gleihen ſich die durch den veränderten Flußlauf abgetrennten Gebietöteile 
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annähernd aus. Es wird daher die Argenmitte nad) der Vermeſſung vom Jahre 1903 

von Hoheitsftein Nr. 155—157 als Landesgrenze angenommen. 

(Bergl. 16. KHommiffionsprotofoll, Stuttgart, den 5. März 1904, Ziff. 1—5.) 

Art. 8, 

a. Bon Hoheitsftein Nr. 475 —176 und Nr. 481 bi zur zweiten Ortsmarke gegen Nr. 482 
württ, Marlung Dietmanns, Gemeinde Hofs, Oberamts Leutlich, ; . 2: , 

bayr. Steuergemeinde Kimratshofen, Bezirlsamts Kempten, wird die Örenzlinie, welche bisher 

in flachen Bögen verlief, gerade gezogen, ſo daß die dazwiſchen gelegenen Ortsmarken 

herausfallen. 

Hiedurch erhält Württemberg, wie aus der Beilage 9 (Handriß Nr. 82 ſüdlich der 

Donau) erjihtli, einen Gebietszuwachs von 26 qm + 58 qm = 84 qm. 
r „ württ. Markung Bergs, Gemeinde Hof, Oberamt3 Leutfirch, 

b. Zwiſchen Hoheitsitein Rr.516und517 bayr. Steuergemeinde Legau, Bezirtsamts Memmingen, 

längs des Anweſens des Franz Joſef Merk in Greiterd hat fi der bisher die Yandes- 

grenze bildende Waſſergraben in der aus der Beilage 10 erfihtlihen Weife derart ver- 

hoben, daß eine Fläche von 2 a 11 qm auf die rechte Seite des Grabens zu liegen fam. 

Diefe Fläche ift in den Beſitz des bayriſchen Angrenzers Merk übergegangen. 

63 wird nunmehr die Mitte des neuen Waflergrabens auf dieſer Strede als Landes: 
grenze angenommen. 

Bayern erhält hiedurd einen Gebietszuwachs von 2 a 11 qm. 

c. Zwiſchen den Hoheitsfteinen Nr. 531 und 532, 561 umd 562, 566 und 567 
mürtt. Marlungen Hofs und Rotis, Gemeinde Hofs, Oberamts Leutkirch, hat ſich der Lauf der Ach 

i, bayr. Steuergemeinde Legau, Bezirfamt Memmingen, 

deren Mitte dort Die Grenze bildet, vielfad) verändert. Die An- und Abſchwemmungen gleichen 

fi), abgejehen von der von der württembergiichen Parzelle Ic abgetrennten Fläche von 

12a, aus. 68 wird nunmehr die Mitte des jebigen Flußlaufs al3 Grenze angenommen, 

wodurd Bayern nad Beilage 11 einen Gebietszuwachs von 12 a erhält. 
s = 4404 zn württ. Markung Raggen, Gemeinde Hofs, Oberamts Leutkirch, 

d. Von Hoheitsſtein Nr. 485 bayr. Steuergemeinde Kimratshofen, Bezirlsamts Kempten, 

iſt in der Richtung auf Hoheitsſtein Nr. 486 von den Beſitzern der anliegenden Grund— 

ſtücke ein Grenzgraben gezogen worden, um ſtatt der bisher im Zickzack verlaufenden 

Grenze eine gerade zu erhalten. Die Landesgrenze wird dieſem Graben entlang gezogen 
und der Hoheitsſtein Nr. 486, wie aus der Beilage 9 erfihtli, jo geſetzt, daß die von 

den beiden Staaten abgetrennten Gebietsteile ſich ausgleichen. 
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e. Ebenjo wird zwiſchen Hoheitsftein Nr. 534 und 535 ar — * 

Ge einge entlang den bayriſchen Plannummern 698 '/, und 698 die Yandes- 
grenze dem von den Angrenzern gezogenen Wallergraben entlang gerade gelegt und 

Hoheitsjtein Nr. 535, wie aus der Beilage 12 erſichtlich, joweit verjegt, daß die ab- 

geſchnittenen Gebietsteile ſich gegenfeitig ausgleichen. 

(Bergl. 18. Kommifjionsprotofoll, Leutkirch, den 7. Juli 1904, Ziff. I, 1—3, Ziff. II 

und IV und Beil. 9I—12, Handrifje Nr. 82, 87, 94 und 90 jüdlih der Donau.) 

Art. 9. 

Nach den vorftehenden Artikeln beträgt der Zuwachs für Württemberg und der Ab- 

gang für Bayern 4a 24 qm, während der Zuwachs für Bayern und der Abgang für 

Württemberg 27 a 69 qm ausmadt. 

Hienah hat Württemberg als Entihädigung für jeinen Gebietsverluft noch 23 a 

45 qm zu erhalten. Dieſe Fläche wird von Bayern in der Weife an Württemberg ab- 

getreten, daß zwiſchen den Hoheitsſteinen Nr. 468, 469 und 470 ‚Miet, Markung Dietmannz, 
& H0f8, Oberamts Leuttich bayr. Steuergemeinde Kimrats: 
emeinde Hof3, ramts Leutkirch, 1: 3z44 ai s . 

—Gofen, Besizkdamt Kempten, die Grenzlinie, wie aus der Beilage 13 erſichtlich, gerade 

gezogen und der Hoheitsftein Nr. 469 jo weit gegen Hoheitsſtein Nr. 468 gerückt wird, 

daß die von der bayrijhen Plannummer 463 abgetrennte Fläche 23 a 45 qm beträgt. 

(Bergl. 18. Kommiffionsprotofoll, Zeutfich, den 7. Juli 1904, Ziff. II, 1 und 4, 
jowie Beil. 13, Handrig Nr. 31 ſüdlich der Donau.) 

Art. 10. 

Im übrigen wird al3 Landesgrenze zwiſchen Württemberg und Bayern, abgejehen 

von der llergrenze, jene Linie anerkannt, welche gelegentlih der Grenzrevifion der 
Jahre 1899/1904 in fortlaufenden Handrifjen fejtgelegt worden ift. 

Diefe nördlih der Donau mit Nr. 1—263, füdlid der Donau mit Nr. 1—107 

verjehenen, von den beiderjeitigen renzrevifionstommijlären, K. württembergiſchem 

Miniſterialrat v. Scheurlen und K. bayriſchem Regierungsrat Weigand, jowie von den 

Kommiſſionstechnikern, K. württembergiſchem Vermeſſungskommiſſär Bühner und K. bay- 

riſchem Obergeometer Korn, unterzeichneten Handriſſe werden als gemeinſame Ur— 

kunden erklärt. 
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Alle bisherigen Zweifel über den Grenzlauf und alle Differenzen der beiderjeitigen 

Karten haben in dem Sinne als erledigt zu gelten, daß die Grenzlinie der Handrijje 

entjcheidet. 
Art. 11. 

Die erläuternden Beilagen zu den Art. 1—9 bilden untrennbare Bejtandteile 

diejes Vertrags. 
Art. 12. 

Die durch die Änderung der Landesgrenze bereits entftandenen und noch entftehenden, 

den Staatstajjen zur Laft fallenden Koften werden von den beiden vertragjchliegenden 

Staaten je zur Hälfte getragen. 

Art. 13. 

In dem Jahre, in welchem die gegenwärtige Vereinbarung die beiderfeitige Ge— 

nehmigung erhalten hat, joll die Grundftener in der bisherigen Weije unverändert fort: 

erhoben werden. Grit vom 1. April des darauffolgenden Gtatsjahres ab ſoll die Grund- 

fteuer in jedem der beiden Staaten für das abgetretene Gebiet abgejhrieben und für 

das neuerworbene Gebiet erhoben werden. 

Art. 14. 
Die beteiligten Staaten werden nad Genehmigung diejes Vertrags für entjprechende 

Berichtigung ihrer Grundftenerfatafter Sorge tragen. 

Urkundlich ijt vorjtehender Vertrag von den beiderjeitigen Bevollmächtigten in zwei 

Ausfertigungen unterzeichnet und befiegelt. 

So gefhehen zu Münden, den fiebzehnten Dezember im Jahre eintanufendneun- 

hundertundvier 

Fritz Scheurlen, Wilhelm Meinel, 
Minifterialrat. K. Geheimer Legationsrat. 

(L. 8.) (L. S.) 

Hugo Freiherr von Linden, Alfred Weigand, 
K. Kammerherr und Geheimer Legationsrat, K. Regierungsrat, 

(L. 5.) (L. S.) 

Gedrudt in der Buchdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart, 
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X 14. 

Kagisnenaahten 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Wiontag”;den 15. Mai 1905, 

Inhalt: 
— Ben Minifteriumsd des Innern, betreffend die — neuer Abgeordnetenwahlen für die Ober— 

amtsbezirle Eßlingen und Wangen. Vom 12. Mai 

Verfügung des Ainiſteriums des Innern, 

betreffend die Anordnung neuer Abgeordnetenwahlen für die Oberamtsbezirke Eßlingen und Wangen. 
Vom 12, Mai 1906. 

Nachdem die bisherigen Abgeordneten für die Oberamtsbezirke Eßlingen und 

Wangen geftorben find, wird auf Allerhödhften Befehl Seiner Majeſtät des Königs 

die Vornahme von Neuwahlen für die Oberamtöbezirte Ehlingen und Wangen angeordnet 

und nachſtehendes verfügt: 
1) Die örtlihen Kommiſſionen für Entwerfung und Fortführung der Wählerlijten 

haben unverweilt für die Nidhtigftellung der Iehteren Sorge zu tragen und dabei zu 
beachten, daß gemäß Art. 4 des Landtagswahlgejekes in der Faſſung vom 2. Februar 1899 

(Reg. Blatt S. 31) ſämtliche Wahlberedhtigte, welche in der Gemeinde ihren Wohnfit 

oder ihren nicht bloß vorübergehenden Aufenthalt haben, von Amt3 wegen im die 

Wählerlifte aufgenommen werden müſſen. 

Sinfihtlic der Frage, welche Perſonen wahlberedtigt find, werden die Ortswahl- 

fommiffionen auf 83 der Vollzugsverfügung zum Landtagswahlgejeh vom Ye 

(Reg. Blatt von 1900 ©. 232) noch bejonders hingewicien. 
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2) Der in Art. 7 des Landtagswahlgeſetzes angeordnete öffentliche Aufruf der Wahl- 

berechtigten zur Anmeldung ihres Wahlrechts ift alsbald von den Oberämtern Eßlingen 

und Wangen im Amtsblatt zu erlaffen und außerdem von den Ortsvorjtehern in den 

einzelnen Gemeinden auf ortsüblihe Weiſe bekannt zu machen. 

3) Die Wählerliften müfjen binnen zehn Tagen nah dem Griheinen der gegen- 

wärtigen Verfügung im Regierungsblatt, ſomit jpätejtens am Donnerstag, den 25. Mai 

ds. Is. vollendet jein, jodann während eines unmittelbar anjdliegenden Zeitraums von 

ſechs Tagen, aljo bis Mittwoch, den 31. Mai d8. Is. einfhliehlih, auf dem Rathaus 

zur allgemeinen Einfiht aufgelegt werden. Längſtens binnen drei Tagen von Erhebung 

etwaiger Vorjtellungen gegen die Wählerlifte an gerechnet hat die Kommiſſion Werkber 

Beſchluß zu faſſen. 

Späteſtens am einundzwanzigſten Tag nah dem Erſcheinen des gegenwärtigen 

Wahlausihreibens im Regierungsblatt, jomit jpätejtens am Montag, den 5. Juni d8. Is. 

haben die Ortsvorjteher die Wählerliften nebjt den Akten über beanjtandete Wahlberech— 
tigungen dem Oberamt zu übergeben. 

4) Die Wahl ift genau am dreißigiten Tag nad) dem Erſcheinen der gegenwärtigen 

Verfügung im Negierungsblatt, alſo 

am Mittwod, den 14 Juni ds. Is. 

in allen Abjtimmungsdiftrikten gleichzeitig vorzunehmen. 

5) Die in Art. 13 Abſ. 3 des Landtagswahlgeieges vorgejhriebene Bekanntmachung 

hat jpäteftens am Sonntag, den 11. Juni ds. Is. zu erfolgen. 

6) Die Ortövorjteher haben beizeiten dafür Sorge zu tragen, dal; die Ausrüftung 

der Wahllofale den Anforderungen des Art. 14 Ubi. 2 des Landtagswahlgefekes und 

den 88 13, 15 und 15a der Vollzugsverfügung entipridt, daß insbejondere die Ab- 

ſonderungsvorrichtungen in der vorgejchriebenen Weile und in gemügender Anzahl vor- 

handen, und daß die zu bemübenden verdedten Wahlurnen nicht zu Klein find und ein 

ungehindertes Einlegen der amtlihen Wahlumſchläge zulaſſen. Aud haben die Ortsvor- 

jteher für die Aufftellung der mit der Verteilung der amtlihen Wahlumfchläge im Wahllotal 

zu beauftragenden Perſonen (Amtsdiener, Polizeidiener u. dergl.) Vorſorge zu treffen. 

Dem Oberamt ijt hierüber rechtzeitig Vollzugsbericht zu erjtatten. 
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7) Die Wahlvorfteher werden vornehmlih auf die Art. 12, 13 Nbf. 2, Art. 13a 

bis 186 des Landtagswahlgejeges und die SS 11 bis 22 der Vollzugsverfügung hin— 

gewiefen und darauf aufmerfjam gemacht, da den Wählern mit Ausnahme des am 

Schluß des $ 18 der Vollzugsverfügung angeführten alles der Zutritt zur Wahlhand- 

lung einjhlieglih der Zählung der abgegebenen Stimmen jtets freifteht. 

Die etwaige Verwendung von Boltsihullehrern zur Protofollführung unterliegt 

jeitens der Oberjchulbehörden einem Anftand nicht. 

8) Die Ermittlung des Wahlergebniffes durch die Oberamtswahlfommijfion hat 

jpätejtens am Samstag, den 17. Juni ds. Is. ftattzufinden. 

9) Behufs geſetzmäßiger Durhführung des Wahlgefhäfts wird im übrigen auf die 

Beitimmungen des Landtagswahlgejehes in. der Faſſung vom 2, Februar 1899 (Reg. 

Blatt S. 31) und der Vollzugsverfügung dazu vom = jowie 

darauf hingewieſen, daß 

a. in den Wahllofalen und den unmittelbar an diejelben anftogenden Räumlichkeiten 

Stimmzettel nicht aufgelegt oder verteilt werden dürfen, 

. der Wähler jeinen Stimmzettel an dem abgejonderten Tiſch in den gejtempelten 

Umſchlag zu jteden und den Umjchlag mit dem Stimmzettel jelbft im die 

Wahlurne zu legen hat, 

c. kein in die Wahlurne einmal eingelegter Umſchlag aus irgend einem Grunde aus 

derfelben vor der Zählung der Stimmen wieder herausgenommen werden darf, 

d. von 7 Uhr abends ab nur nod diejenigen Wähler zur Stimmabgabe zugelafjen 

werden dürfen, welde bereits um 7 Uhr im Wahllotal anmwejend waren und 

e. daf die Diſtriktswahlkommiſſionen ſich bei der Zählung der Umfchläge und Stimmen 

jowie bei ver Abfaſſung des Wahlprotofolls der Beihilfe dritter Perſonen nicht 

bedienen dürfen. 

Stuttgart, den 12, Mai 1905. 

— — 

Piſchek. 

Gedrudt in der Buchdruckerei Ehr. Scheufele in Stuttgart. 



81 

_TIBRAM: 
% 15. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Dienstag, den 30. Mai 1905. 3 

Inhalt: 

Belanntmachung der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens, betreffend eine Anderung des Verzeichniffes 
der Eivilvorfigenden der Erfaglommiffionen., Von 12. Mai 1905. — Bekanntmachung der Minifterien des 
Innern und des Kriegsweſens, betreffend die Ermächtigung zur Austellung ärstlicher Beugnitfe für militär- 
pflichtige Deutfche in Indien einſchließlich Ceyſon. Vom 15. Mai 1905. — Belanntmadhung der Minifterien 
des Innern und des Kriegsweſens, betreffend Anderungen der Deutfchen —— Vom 18. Mai 1905. — 
Bekanntmachung der Miniſterien des Innern und des Kriegsweſens, betreffend Abänderungen der Land— 
rg ent für das Deutfche Reih. Vom 19. Mai 1905. — Belanntmahung der Minifterien 
des Innern und des Kriegsweſens, betreffend Die — zur Ausſtellung ärztlicher Zeugniſſe für 
militärpflichtige Deutfche im Staate Mexico. Vom 19. Mai 1905. — Belanntmachung des Minifteriums 
des Striegöimelend, betreffend Beftimmungen zur Ausführung der SS 20 und 58 des Meichtgefehed vom 
6. Februar 1875 über die Beurkundung des Perſonenſtandes und die Ehefchliehung in der vom 1, Januar 1900 
ab geltenden fFaffung. Vom 22. Mat 1905. 

Sehanntmachung der Miniflerien des Innern und des Ariegswelens, 

betreffend eine Änderung des Verzeichniffes der Eivilvorfikenden der Erſahkommiſſionen. 

Vom 12, Mai 1905, 

Unter Hinweis auf die Verfügung der Minifterien des Innern und des Kriegs- 

wejens vom 15. September 1902 (Reg.Bl. ©. 511) und die Bekanntmachungen vom 
24. Juli 1903 (Reg.Bl. ©. 258) fowie vom 5. Mai 1904 (Reg.Bl. ©. 115) wird nach— 
itehend eine in der Wr. 18 ©. 108 des Gentralblatt3 für das Deutſche Reich von 1905 

erlafjene Bekanntmachung, betreffend eine Anderung des Verzeichniſſes der Civilvorfigenden 
der Erſatzkommiſſionen, zur allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Stuttgart, den 12, Mai 1905. 

Piſchel. v. Shnürlen. 
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Das im Anbange zu Nr. 32 des Centralblatts von 1902 (S. 251 ff.)*) veröffentlichte „Verzeichnis 

der Givilvorfigenden der im Deutfchen Reiche beftehenden Erſatzkommiſſionen“ wird an den einjchlä: 

gigen Stellen berichtigt wie folgt: 

Yu Sitz Dienſtſtelle, mit welcher der Givil- 
5 Yaat PP de3 Bureaus vorfi dauernd verbunden ift, 
ẽ Beſtandteile des Bezirkes der Erſatzkommiſſion. des Givif- Degeo. Flame und Mmiächarefier 

5 vorfigenden. des Vorfiienden. 

A. Königreih Preußen, 

II. Provinz Weſtpreußen. 
b) Negierungöbezirt Marienwerder. 

15, | Stadilrei® Thorn. | Thorn. Stadtrat und Stadtſyndikus Steld, 
in Thorn. 

V. Proviuz Poſen. 

b) Regierungsbezirk Bromberg. 

6. | Kreis Hohenfalza mit den Städten Argenau und | Hohenſalza. Is des Streifes Hohenfalze. 
Hobhenfalza (früher Jnomwrazlam). 

W. Fürftentum Lippe. 

1. | Aushebungsbezirt Detmold mit dem Aushebungs- | Detmold, Landrat Piderit in Detmold, 
orte Detmold; 
a) Verwaltungsamtäbezirt Detmold mit den 

Ämtern Detmold, Horn und Lage. 
b) Städte Detmold, Horn und Lage. 

2. | Aushebungsbezirt Lemgo mit dem Nushebungsorte | Brafe bei Geheimer Regierungsrat Kirchhof 
Lengo: “ Zemgo. in Brafe bei Lemgo. 
a) Verwaltungsamtsbezirl Brale mit den Amtern 

Brafe, Hohenhaufen, Varenholz und Stern: 
berg:Barntrup, 

b) Städte Lemgo und Barntrup, 
3. | Aushebung3bezirt Schötmar mit dem Nushebungs: | Schötmar. Landrat Heldman in Schötmar. 

orte Schötmar: 
a) Berwaltungsamtöbezirt Schötmar mit den 

Amtern Schötmer und Orlinghaufen, 
b) Stadt Salzuflen. 

4. | Aushebungsbezirt Blomberg mit den Nushebungs: | Blomberg. Landrat Steneberg in Blomberg. 
orten Blomberg und Schwalenberg: 
a) Berwaltungsamtsbezirt Blomberg mit den 

Amtern Blomberg, Schieder und Schwalenberg, 
b) Stabt Blomberg und Fleden Schmwalenberg. 

X. Freie und Hanſeſtadt Lübed. 
Gebiet der freien und Hanfeftadt Lübeck. Lübed Der Oberbeamte des Polizeiamts 

Heinrich Guſtav Adolf Bel: 
agen. . 

*) Neg.Bl. von 1902 ©. 512 ff. 
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Bekanntmachung der Miniflerien des Innern und des Ariegswelens, 

betreffend die Ermächtigung zur Ansfellung ärztlicher Beugniffe für militärpfliichtige Deutſche 

in Indien einſchließlich Ceyſlon. Vom 15. Mai 1905, 

Nachſtehend wird die von dem Reichskanzler in dem vorbezeichneten Betreff erlafjene 

Belanntmahung vom 27. April ds. Is. (Gentralblatt für das Deutſche Reich von 1905 

Jr. 15 ©. 108) zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 

Stuttgart, den 15. Mai 1905. 

Piſchelk. v. Schnürlen. 

Bekanntmachung. 

Dem prakliſchen Arzte Dr. Find in Galcutta ift auf Grund des $ 42 Ziffer 2 der Wehrord— 

nung die Ermächtigung erteilt worden, Zeugniffe der im $ 42 Ziffer La und b ebenbafelbft bezeich— 

neten Art über die Untauglichkeit oder bedingte Tauglichkeit derjenigen militärpflichtigen Deutjchen 

auszuftellen, welche ihren dauernden Aufenthalt in Indien einſchließlich Ceylon's haben. 

Berlin, den 27. April 1905, 

Der Reichskanzler. 

Im Auftrage: von Sydow. 

Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Ariegswefens, 

betreffend Änderungen der Deutſchen Wehrordnung. Vom 18. Mai 1905. 

Nachitehend werden die in der Nummer 19 des Gentralblatts für das Deutſche 

Reich vom laufenden Jahre veröffentlichten Anderungen der Deutſchen Wehrordnung unter 

Bezugnahme auf die Verfügung der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens vom 

4. September 1901 (Neg.Bl. ©. 275) und die Befanntmahung vom 23. April 1904 

(Reg.Bl. ©. 66) zur allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Stuttgart, den 15. Wai 1905. 

Piſchek. v. Schnürlen. 
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Aus Ihren Bericht vom 26, April d. J. will Ich die anliegenden Änderungen der Wehrordnung 

genebmigen. 

Karlsruhe, den 6. Mai 1905, 

Wilhelm. 

Graf v. Poſadowsky. 
An den Reichskanzler. 

Änderungen der Deutfhen Wehrordnung.*) 
Bom 6. Mai 1905. 

Die Wehrorbnung wirb geändert wie folgt: 

$2. 
Ziffer 31 lautet: 

„l) für Sachſen-Coburg und Gotha das Herzoglihd Sächſiſche Staatsminifterium, Ab: 

teilung A, zu Gotha,". 

Ziffer 7 Abjap 1 erhält folgende Faſſung: 

„Außerdem beiteht für Bezirle von gewiſſer Größe (in Preußen, Bayern und 

Sadjen in der Regel für jeden Regierungsbezirk, in Württemberg zu Stuttgart, in 

Helfen zu Darmftadt) eine Kommiffion unter dem Namen: 

„Prüfungstommiffion für Einjährig: Freiwillige” ." 

85. 

An Stelle des Zitats unter Ziffer 2 ift zu ſetzen: 

„G. v. 15. 4. 1905. Art. I. W.G. $ 6." 

8 6, 

In Ziffer 3 ift hinter dem erften Abjage folgendes Zitat einzufügen: 

„G. v. 15. 4. 1905. Art. I." 

Der 2. Abſatz der Ziffer 3 und das Zitat find zu ftreichen. 

An Stelle des Zitats unter Ziffer 4 ift zu ſetzen: 

„G. v. 15. 4. 1905. Art. IL $ 1." 

*) Gentralblatt für 1901 Beilage zu Nr, 32, für 1004 S. 86. (Württ. Reg.Bl. von 1901 S. 275 und 

von 1904 ©. 66.) 
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sı2. 

In Ziffer 2 ift dem Zitat unter dem erften Abſatze hinzuzufügen: 

„G. v. 15. 4. 1905. Art. I." 

Im zweiten Abjage ber Ziffer 2 ift in ber zweiten Seile für „Artillerie“ zu ſetzen: „Feld— 

artillerie",; an Stelle des Zitats unter diefem Abjag ift zu jegen: 

„8. v. 15. 4. 1905, Art. II. $ 2,” 
Der Anmerkung*) zu Abjag 2 it am Schluſſe hinzuzufügen: 

„G. (8. P) v. 25. 3. 99. Art. II. $ 3." 
Unter Ziffer 5 ift folgendes Zitat zu jegen: 

„8. v. 15. 4. 1905, Art. I.“ ’ 

g 42. 

In Ziffer 2 erhält der zweite Sat des erſten Abſatzes folgende Faſſung: 

„Die Ermächtigung if, fomweit fie nicht auf einzelne Fälle befchränft wird, durch das 

Gentralblatt für das Deutſche Reich zu veröffentlichen.“ 

$ 51. 
Als Ziffer 5 ift aufzunehmen: 

„>. Die Zahl der an das württembergiihe Kontingent aus dem preußiſchen Kontingents> 

verwaltungsbezirt abzugebenden Nekruten wird durch das Königlich Württembergifche 

Kriegsminifterium bis zum 1. Mai jedes Jahres dem Königlich Preußiſchen Kriegs: 

minifterium mitgeteilt. 

®. (F. B.) v. 15.4. 1905. Art. I. $ 1." 

$ 52, 

In Ziffer 1 wird folgender zweite Abjag eingefügt: 

„Dem Gelamtbedarf an Rekruten für das preußiſche Kontingent ijt bei der Ver: 

teilung auf die Armeekorpsbezirke die Zahl der an das württembergiſche Kontingent 

abzugebenden Rekruten ($ 51,:) zugufegen und ber Gejamtbebarf an Rekruten für 

das württembergiiche Kontingent entfprechend zu kürzen, 

G. (F. P.) v. 15. 4. 1905. Art. I. $ 1,” 
In Ziffer 5 ift in der erften Zeile hinter „können“ einzufügen: 

„„abgeſehen von der in Ziffer 1 Abſatz 2 vorgejehenen Ausnahme,”. 
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8 53, 

In Ziffer 3 iſt im der erften Zeile hinter „Kriegsminiſterium“ einzufügen: 

„dem Königlih Württembergiichen Kriegsminifterium,*. 

8 54. 
In der erſten Zeile der Anmerkung***) zu Ziffer 2 ift hinter „Marine“ einzufügen: 

„oder für Königlich württembergifhe Truppenteile”. 

Am Schluſſe der Anmerkung it hinter „Reichs-Marineamt“ zu fegen: 

„bezw. an das Generaltommando des XIII. (Königlih Württembergifchen) Armeelorps“. 

$ 64. 
Im erjten Abjage ber Ziffer 3 find in der Klammer die Worte: 

„Anmerkung zu" 

zu ſtreichen. 

8111. 

In Ziffer 7 iſt der zweite Abſatz und das Zitat zu ſtreichen. 

In Ziffer 16a iſt die Klammer: 

„(Ausnahme fiehe Ziffer 7 zweiter Abjag.)“ 

zu jtreichen, 

8 116. 

Der erite Abſatz der Ziffer 2 erhält folgende Faſſung: 

„Mannjchaften ber Landwehr-Infanterie fönnen während der Dienitzeit in ber 

Landwehr erften Aufgebots zweimal zu Übungen in befonderen, aus Mannſchaften 

bed Beurlaubtenitandes gebildeten Formationen auf 8 bis 14 Tage, vom Tage bes 

Eintreffens beim Truppenteil an gerechnet, einberufen werden.“ 

Der dritte Abſatz und das Zitat lauten: 

„Die Mannſchaften der Landwehr erften Aufgebots aller übrigen Waffengat: 

tungen üben in demfelben Umfange wie die der Infanterie in befonderen Formationen 

ober im Anfchluß an bie betreffenden Linientruppenteile. 

G. v. 15. 4. 1905. Art. II. $ 3." 

Der Ziffer 9 ift als neuer Abſatz anzufügen: 

„Die Zeit für die Übungen der Perfonen des Beurlaubtenftandes ift unter 

möglichiter Berüdiichtigung der Intereſſen der bürgerlichen Berufskreife, namentlich 

der Ernteverhältniiie, feſtzuſetzen. 

®. v. 15. 4, 1905. Art. II. 54.” 
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8 117. 

In dem Zitat unter Ziffer 4 ift für „G. v. 1.2.88," zu jeßen: 

„@. v. 11. 2. 88," 

Anlage 4. 

Im vierten Abjage der Ziffer 5 ift hinter „($ 111, I4 der Wehrorbnung.)“ folgender Satz 

einzufügen: 

„Bei Anmufterung von Mannſchaften des Berrlaubtenftandes der Marine find bie 

in deren Beſitze befindlichen Kriegsbeorberungen und PBaßnotizen einzuziehen und ben 

fontrollierenden Bezirföfommandos zugleih mit der Mitteilung ber erfolgten An— 

mufterung zu überſenden.“ 

Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Ariegswelens, 

betreffend Abänderungen der Landwehr-Bezirks-Einteilung für das Deutſche Reid, 

Vom 19. Mai 1905. 

Im nachſtehenden wird eine Bekanntmachung des Reichskanzlers vom 10. Mai d8. %8., 

betreffend Abänderungen der Landwehr: Bezirk3-Finteilung für das Deutſche Neid, (Central: 

blatt für das Deutſche Reich von 1905 Nr. 19 S. 121) zur allgemeinen Kenntnis gebracht. 

Stuttgart, den 19. Mai 1905. 

Piſchek. v. Schnürlen. 

Die als Anlage 1 zu $ 1 der Wehrordnung (Bekanntmachung vom 22. Juli 1901 Beilage zu Nr. 32 

bes Gentralblatts)*) veröffentlichte, durch die Belanntmachungen vom 20. März 1902 (Gentralblatt 

©. 69),**) 22. Januar 1903 (Gentralblatt S. 19)***) und 3. Juni 1904 (Centralblatt S. 179)****) 

beridtigte Landwehr-Bezirld- Einteilung für das Deutſche Reich mird gemäß S 1 Ziffer 6 

der Wehrorbnung an den einjchlägigen Stellen abgeändert, wie folgt: 

) Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens vom 4. September 1901, Reg. Bl. S, 275. 

u | P " “ ar ae Teer " „ 411. April 1902, n „101, 
— A * * — Frag! f „ 6. Rebruar 1905, . „ 14. 

" A u pr P —— — „ 17. Juni 1904, I „ 107. vo. 
} 
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Fun 3 Bundesftaat 
Armee: In⸗ Verwaltungs» (im SKönigreiche Preußen, 

fanterie: Landwehrbezirke. (bezw. Aushebungs⸗) Bayern und Sachſen 

lorps. auch Provinz, 
brigade. bezirle. bezw. Regierungsbezirl). 

Gneſen Unverändert. | 

u, Kreis Hohenfalza (früher Kreis Unverändert, 
Inowrazlam). 

Voreajeiee Strelno, 
(früher Inowrazlaw). : Gcubin. 

Aushebungsbezirt Detmold. 
s Lemgo. Fürſtentum Lippe. 
: Schötmar, 

Vin Detmold. r Blomberg. 

Königreich Preußen. 

Kreis Herford, RB. Minden, 
— — — — — — — — — 

u Danzig. 
n. Neuftadt. 

In der Berwaltungseinteilung 
Dfterode. f — 

xvii. 12. Beutfch-Eylau. tritt eine Anderung nicht 
ein, 

a Pr.-Stargard, 
" Marienburg. 

Berlin, den 10. Mai 1905. 
Der Reichskanzler. 

Im Auftrage: Dr. Richter. 

Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Ariegswefens, 

betreffend die Ermächtigung zur Ausſtellung ärztlicher Iengniffe für militärpflicytige Deuiſche 

im Staate Merico. Vom 19. Mai 1905, 

Nachſtehend wird die von dem Reichskanzler in dem vorbezeihneten Betreff erlaffene 

Belanntmahung vom 10. Mai 1905 (Gentralblatt für das Deutſche Reit von 1905 

Nr. 19 ©. 122) zur allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Stuttgart, den 19, Mai 1905. 

Piſchek. v. Schnürlen. 
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Bekanntmachung. 

Mit Bezug auf die Belanntmadhung vom 5. Juli 1893 (Gentralblatt S. 205)*) wird bierdurd 

zur Öffentlichen Kenntnis gebradt, dab dem praftifchen Arzte, Oberarzt der Neferve Dr. Eduard 

Schmibtlein in Merico für die Dauer ber Abweſenheit des Unterfuchungsarztes Dr. Fichtner dafelbft 

auf Grund des $ 42 Ziffer 2 der Wehrordnung die Ermädtigung erteilt worden ift, die im $ 42 

unter Ziffer 1a bis c bezeichneten Zeugniffe über die Tauglichkeit derjenigen militärpflichtigen Deutichen 

auszuftellen, welche ihren dauernden Aufenthalt im Staate Merico haben. 

Berlin, den 10, Mai 1905. 
Der Reichskanzler. 

Im Auftrage: Dr. Richter. 

Bekanntmachung des Minikeriums des Krienswefens, 

betreffend Beſtimmungen zur Ausführung der SS 20 und 58 des Reichsgefehes vom 6. Februar 

1875 über die Beurkundung des Perfonenflandes und die Ehefchlichung in der vom 1. Jannar 1900 

ab geltenden Faſſung. Vom 22. Mai 1905. 

Die bei Geburten in Kajernen und Yazaretten, jowie bei Sterbefällen von Militär- 

perfonen und deren Angehörigen den zuitändigen Standesbeamten in amtliher Form 

ſchriftlich zu madhenden Anzeigen haben gemäß SS 20 und 55 des Reichsgeſetzes zu erftatten 

I. bei Geburten, welde ſich ereignen: 

1) in Kaſernen, der nädjte mit Dilziplinarjtrafgewalt verjehene Vorgeſetzte des 

Vorftandes der Familie oder Haushaltung und bezüglih der in Kajernen 

wohnenden Garnijonverwaltungsbeamten der Vorſtand der betreffenden Ver— 

waltung, 

2) in Yazaretten, der Chefarzt, beziehungsweile die Lazaretttommijfion ; 

I. bei Sterbefällen: 

1) der nächſte mit Difziplinaritrafgewalt verjehene Vorgeſetzte 

a. hinſichtlich aller in Kajernen oder fafernenähnliden Dienjtgebäuden 

vortommenden Sterbefälle von Militärperjonen ; 

*) Mürtt, Meg.Bl. von 1893 ©. 242. 
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b. hinſichtlich der in Biwaks vorkommenden Sterbefälle von Militärperſonen, 

inſofern hier in der Kegel die Vorausſetzung in $ 55 Abſ. 2 des Reichs- 

geſetzes zutreffen wird; 
c. hinfihtli derjenigen innerhalb und außerhalb der Garnijon, insbefondere 

auh in Bürgerquartieren vorfommenden Sterbefälle von Militärper- 

jonen, über welde eine amtlihe Ermittlung ftattfindet ($ 58 Abſ. 2 des 

Reichsgeſetzes). 

Bezüglich der in Kaſernen wohnenden Angehörigen von Militär- 

perſonen, ſowie der dort wohnenden Garniſonverwaltungsbeamten und 

deren Angehörigen finden die oben I, 1 getroffenen Beſtimmungen ent- 

jprehende Anwendung; 

2) binfihtli der in Lazaretten Verftorbenen unter allen Umftänden der Chef- 

arzt beziehungsweife die Lazaretttommijfion. 

Bezüglich des Inhalts der betreffenden Anzeigen wird auf die SS 22 und 59 des 

Reichsgeſetzes hingewiejen. 

Die Belanntmahung vom 8. Januar 1876 (Reg.Bl. ©. 48) und die Verfügung 

vom 13. April 1892 (Reg.Bl. S. 165) treten außer Kraft. 

Stuttgart, den 22. Mai 1905. 

v. Shnürlen. 
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% 16. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Donnerstag, den 22. Juni 1905. 

Inhalt: 

— betreffend die Gewährung von Darlehen an die Stadtgemeinde Binsdorf Vom 12, Juni 1905. — 
önigliche Verordnung, seien die Ausübung der Fifcherei im Bodenfee an Sonn: und TFeittagen. Vom 

9. Juni 1905. — Belanntinachung des Yuftigminifteriums, —— die Genehmigung der — 
——— in Calw. Vom 27. Mai 1905. — Belanntmachung der Minifterien des Innern und des 
— betreffend die Ermächtigung zur Ausſtellung ärztlicher Zeugniſſe für militärpflichtige Deutſche 

in Argentinien, Uruguay oder Paraguay. Vom 25. Mai 1905. — Belanntmachung bed Dlinifteriumd des 
Innern, betreffend den Beitand der Eihämter. Vom 24. Mai 1005. — Berfünung des Minifteriums des 
Innern, betreffend die Herjtellung, Aufbewahrung und Verwendung von Azetylen ſowie die Yagerung von 
Garbiv. Bom 4. Juni 1905. — Belanntmadhung des Minifteriums des Innern, betreffend das Dorafift in 
Ilsfeld, Oberamts Befigheim. Vom 6. Juni 1905. — Belanntmahung des Minifteriums des Innern, be: 
—— Genehmigung der Bernheimer'ſchen Bibliothekſtiſtung in Buttenhauſen, Oberamis Münſingen. 
om 16. Juni 1905. 

Geſeh, 

betreffend die Gewährung von Darlehen an die Stadtgemeinde Binsdorf. 

Vom 12. Yuni 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nah Anhörung Unjeres Staatsminifteriums und unter Zuftimmung Unjerer 

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Einziger Artikel. 

Das Finanzminiſterium wird ermächtigt, der Stadtgemeinde Binsdorf Darlehen 

aus dem Betriebs- und Worratsfapital der Staatshauptkaſſe big zu dem Gejamtbetrag 

von 250 000 „46 zu geben. Die Darlehen find für drei Jahre, vom Tag der Entnahme 
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an gerechnet, unverzinzli zu gewähren, für die Folgezeit aber mit zwei vom Hundert 
dem Jahre nad zu verzinfen. Für die Rüdzahlung kann erforderlihenfalls Frift bis 
zum 1. Oktober 1912 bewilligt werden. 

Unfere Minifterien des Innern und der Finanzen find mit dem Vollzug diejes 
Geſetzes beauftragt. 

Gegeben Stuttgart, den 12, Juni 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Bilde Zeyer. v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Ausübung der Fifcherei im Bodenfee an Sonn- und Fefltagen. 

Vom 9. Juni 1905. 

Wilhelm II, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Auf Grund des 8 366 Ziff. 1 des Reichsſtrafgeſetzbuches verordnen und verfügen 

Wir nad Anhörung Unjeres Staat3minijteriums, wie folgt: 

Die Ausübung der Fiſcherei im Bodenfee ijt an Sonn: und Feſttagen (vergl. $ 1 

Ziff. 1 und 2 der K. Verordnung, betreffend die bürgerliche eier der Sonn, Feſt- und 

Feiertage, in der Faſſung der Belanntmahung vom 27. Mai 1895, Neg-Blatt S. 169) 

verboten. 

Ausgenommen von diefem Verbot ift das Fiſchen mit der Handangel (Angelrute) 

und mit der Schleppangel (Schwebangel, Schwebſchnur, Spinnangel, Turbine) jowie die 

Vornahme unanfidieblider, zur Abwendung eines drohenden größeren Schadens erforder: 

licher Arbeiten, insbejondere das Ginholen vom Sturm bedrohter Nee und das Heben 

der während der Schonzeit der Felchen mit polizeilider Erlaubnis gejeßten Netze. 

Ferner iſt an den im Abj. 1 bezeichneten Tagen geftattet: 
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Die Türen müſſen nah augen aufſchlagen. Die Mitlagerung leicht brennbarer 

oder erplojiver Gegenjtände ijt verboten. 

$ 18. 

Die Lagerung von Garbid im jyreien ijt in den im 8 14 Abf. 1 vorgejchriebenen, 

waſſerdicht verſchloſſenen Gefäßen in einer Entfernung von mindeſtens 10 Meter von 

Gebäuden gejtattet. Die Lagerjtätte ift auf allen Seiten in einem Abjtande von minde- 

ftens 4 Meter mit einem Zaune oder Drahtgitter zu verjehen. Der Raum zwiſchen 

Lager und Umwehrung iſt von brennbaren Gegenftänden freizuhalten. 

Das Garbid ift auf einer Bühne zu lagern, von deren Unterkante bi zum Erd— 

boden ein freier Zwiſchenraum von mindeſtens 20 Zentimeter vorhanden ift. 

Das Garbid ift durch ein Schukdad oder dur waſſerdichte Planen zu jhüßen. 

Der Lagerplag muß an jedem Zugange mit einer leicht jihtbaren Waruungstafel 

verjehen fein, welche die Aufichrift trägt: „Carbid, gefährlich, wenn nicht troden gehalten.“ 

819. 

Denjenigen, welde beim Inkrafttreten diejer Verfügung Azetylenentwidlungsapparate 

bereit3 in Betrieb genommen haben, kann von der Polizeibehörde (S 1 Ab. 2) zur Er- 

füllung der Vorſchriften diejer Verfügung eine Frift von zwölf Monaten vom Tage des 

Inkrafttretens dieſer Verfügung ab bewilligt werden. 

8 20. 

Zuwiderhandlungen gegen vorfiehende Vorſchriften werden nad $ 368 Nr. 8 des 

Strafgejeßbuhs beftraft, joweit nit nad anderen Beſtimmungen jchwerere Strafen 

verwirft jind. 

$ 21. 

Vorftehende Beftimmungen finden feine Anwendung: 

1) auf ſtaatliche wiſſenſchaftliche Inſtitute, ſoweit fie Azetylen zu Lehrzweden her- 

jtellen oder verwenden, jowie auf Yaboratorien der Staatseijenbahnverwaltung; 
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2) auf beweglide Apparate bis zu 2 Kilogramm Garbidfüllung, jedoch unbejchadet 

der Beitimmungen im $ 8 und $ 9 Abj. 1 Saf 2; 
3) auf Die Lagerung von Garbid in Mengen von weniger als 10 Kilogramm; 
4) auf die Yagerung von Garbid in Fabriken, in denen Garbid hergeftellt wird. 

g 22. 

Das Winifterium des Innern behält ji vor, in einzelnen Fällen beim Vorliegen 

bejonderer Berhältniffe Ausnahmen von einzelnen Beſtimmungen diejer Verfügung zu: 

zulafjen. 
8 23. 

Die Beftimmungen diefer Verfügung finden aud auf die Anlagen zur fabrifmäßigen 

Herftellung von gasförmigem oder flüffigem Azetylen Anwendung, welde als chemiſche 

Tabriten einer Genehmigung nad 8 16 der Gewerbeordnung bedürfen. Bei der Her: 

ftellung von flüffigem Azetylen find außerdem die Beftimmungen des Gejekes vom 

9. Juni 1884 gegen den verbrecheriſchen und gemeingefährlihen Gebrauch von Spreng- 

ftoffen (Reichs-Geſetzbl. S. 61) zu beachten. 

8 24. 

Gegenwärtige Verfügung tritt am 1. Oktober 1905 in Kraft. 
Mit diefem Zeitpunkt tritt die Verfügung des Minifteriums des Innern vom 

30. September 1898, betreffend die Herftellung und Verwendung von Azetylen (Reg. Bl. 

©. 211) außer Wirkung. 

Stuttgart, den 4. Juni 1905. 
Piſchet. 
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1) vor dem Vormittags-Hauptgottesdienit das Löſen der Fiſche von der Legangel 
(Nachtſchnur, Legihnur) und das Ginfammeln der in Reuſen gefangenen Fiſche; 

2) in den Nahmittagsftunden das Setzen der Nehe. 

Unſer Minifterium des Innern ift mit der Vollziehung dieſer Verordnung 
beauftragt. 

Gegeben Stuttgart, den 9. Juni 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchekt. Zeyer. v. Soden Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Bekanntmachung des Iufizminifterinms, 

betreffend die Genehmigung der Bozenhardi’fchen Familienfiftung in Calm. Bom 27. Mai 1905. 

Seine KHöniglide Majeftät haben vermöge Allerhöchſter Entſchließung vom 

26. ds. Mt3, der von dem Brivatier Karl Jalob Bozenhardt in Calw und deſſen 

Ehefrau Luife Friederike Bozenhardt geborenen Schlatterer dafelbft errichteten 
Tamilienftiftung die nachgeſuchte Genehmigung allergnädigft zu erteilen gerubt. 

Stuttgart, den 27. Mai 1905. 
Breitling. 

Bekanntmachung der Ainiſterien des Innern und des Ariegswefens, 

betreffend die Ermächtigung zur Ausfellung ärztlicher Zeugniſſe für militärpflichtige Deutſche in 

Argentinien, Uruguay oder Paraguay. Bom 25. Mai 1905. 

Nachſtehend wird die von dem Reichskanzler in dem vorbezeihneten Betreff erlafjene 

Belanntmahung vom 10. Mai 1905 (Gentralblatt für das Deutihe Neih von 1905 

Nr. 20 ©. 126) zur allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Stuttgart, den 25. Mai 1905. 
Piſchek. v. Schnürlen. 
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Befanntmachung. 

An Stelle des Dr. Friedrich Wilhelm Delius in Buenos Aires (Belanntmahung vom 4. Juni 1902 

Gentralblatt S. 119)*), der auf fein Anfuchen von ber Tätigkeit als Unterfuhungsarzt entbunden 

worben ift, ift bein Hausarzte bes beutjchen Krankenhauſes daſelbſt Dr, Th. Yadmann auf Grund 

bes $ 42 Ziffer 2 der MWehrorbnung bie Ermächtigung erteilt worben, die im $ 42 Ziffer 1a bis c 

bezeichneten Zeugniffe über die Tauglichkeit derjenigen militärpflichtigen Deutſchen auszuftellen, welche 

ihren dauernden Aufenthalt in Argentinien, Uruguay oder Paraguay haben. 

Berlin, den 10. Mai 1905. 
Der Neichöfanzler. 

Im Auftrage: Dr. Richter. 

Bekanntmachung des Minifieriums des Innern, 

beireffend den Sefand der Eichümter. Vom 26. Mai 1905. 

Die Faßeichämter Cannſtatt, Untertürkheim und Wangen find aufgehoben 

worden. 

Stuttgart, den 26. Mai 1905. 
Piſchek. 

Verfügung des Ainiſteriums des Innern, 

betreffend die Herfiellung, Anfbewahrung und Verwendung von Azetylen fowie die Engernung von Carbid. 

Vom 4. Juni 1905. 

Auf Grund des $ 368 Nr. 8 des Reichsſtrafgeſetzbuchs und des Art. 51 des Landes: 

polizeiftrafgejeßes vom "tn, Towie unter Bezugnahme auf $ 22 der K. Verordnung 
vom 21. Dezember 1876, betreffend die Feuerpolizei (Reg. Bl. ©. 513) wird zur Regelung 

der Herftellung, Aufbewahrung und Verwendung von Azetylen jowie der Lagerung von 

Garbid mit Rückſicht auf die hierüber im Bundesrat vereinbarten Beitimmungen verfügt, 

wie folgt: 

*, Mürtt. Reg Bl. von 1902 ©. 228, 
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Sl. 

Wer Azetylen herftellen oder verwenden will, hat dies, unbejchadet der Beitimmungen 

im $ 23, jpäteftens bei der Inbetriebſetzung der Apparate der Polizeibehörde anzuzeigen. 

Zuftändig zur Gntgegennahme der Anzeige ift in Städten von mehr als 10 000 

Einwohnern die Ortspolizeibehörde, in den übrigen Gemeinden das Oberamt. 

Je eine genaue Beſchreibung und Schnittzeihnung der Apparate und je eine An: 

weilung über ihre Behandlung find der Polizeibehörde (Abf. 2) vorzulegen umd im 

Apparatenraum an einer in die Augen fallenden Stelle anzujdlagen. Das Gleiche gilt 

von einer wejentlihen Veränderung der Apparate und ihrer Behandlung. 

82, 

Die Herftellung und Aufbewahrung von Azetylengas darf nicht in oder unter 

Räumen erfolgen, die zum Aufenthalte von Menſchen beftimmt find; die Gasentwidler 

und Gasbehälter dürfen nur in Räumen aufgeftellt werden, welche mit leichter Bedachung 
verjehen und von Wohnräumen, von Scheunen oder von Ställen durd eine Brandmaner 

(öffnungslofe maffive Mauer) oder einen Abftand von wenigftens 5 Meter getrennt find. 

Die Einziehung einer leiten, mit Hilfe ſchlechter Wärmeleiter hergeftellten Zwiſchendecke 

ift geftattet. 

Im Freien aufgejtellte Apparate müſſen wenigftens 5 Meter von zum Aufenthalte 

von Menſchen bejtimmten Baulichkeiten, von Scheunen und Ställen entfernt fein. 

Feſtſtehende Azetylengasentwidlungsapparate dürfen nit im Freien aufgeftellt 

werden, jofern fie nit nur für den Sommerbetrieb dienen. 

83, 

Die Apparatenräume ($ 2 Abj. 1) müſſen nad außen aufſchlagende Türen befißen, 

welche entweder unmittelbar ins Freie oder in ſolche Räume führen, in denen fi fein 

offenes Teuer befindet und die nicht mit Licht betreten werden; fie müffen hell, geräumig, 

gut gelüftet und froftfrei fein. 

Die Heizung darf nur durch Dampf oder Wafjer oder durch andere Einrichtungen 

geichehen, bei denen auch im Falle der Beihädigung die Bildung von Funken oder das 

Glühendwerden ſowie der Zutritt von Azetylen zu offenem Teuer oder hocherhitzten 

Gegenftänden ausgeſchloſſen ift. 
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Bon der Feuerſtätte für die Heizung müſſen die Apparatenräume durch Brand— 

mauern getrennt fein. 

84. 

Die künſtliche Beleuchtung der Apparatenräume darf nur von außen erfolgen. Sie 

iſt vor einem dicht ſchließenden Fenſter, das nicht geöffnet werden kann, wenn möglich in 

einer türfreien Wand anzubringen. Befindet ſich in derſelben Wand mit dieſem Fenſter 

eine Tür oder ein zu öffnendes Fenſter, ſo iſt elektriſches Glühlicht in doppelten, durch 

ein Drahtnetz geſchützten Birnen mit Außenſchaltung und guter Iſolierung der Leitung 

anzuwenden. Wird zur Beleuchtung Azetylen verwendet, ſo muß daneben eine andere, 

den vorſtehenden Beſtimmungen entſprechende Beleuchtung betriebsbereit vorhanden ſein. 

85. 

Die Apparatenräume dürfen für andere Zwecke nicht verwendet und von Unbefugten 

nicht betreten werden. Das Betreten diefer Räume mit Licht, ſowie das Rauchen in 

ihnen ift verboten. Dieſe Verbote find an den Türen deutlich ſichtbar zu machen. 

S 6. 

Die Entlüftung der Apparatenräume hat durd genügend weite, im höchſten Punkte 

diefer Räume aufzujeßende Rohre zu geſchehen. Die Entlüftungsrohre der Räume find 

bis über das Dad derart ins Freie zu führen, daß die abziehenden Gaſe und Dünſte 

weder in geſchloſſene Räume noch in Kamine gelangen können. 

8 7. 

Die Apparate müſſen in allen Teilen jo hergeftellt fein, dak fie gegen Formver— 

änderung und Durchroſten widerftandsfähig find und dauernd gasdicht bleiben. 

88 

An den Apparaten und Gasleitungen dürfen feine aus Kupfer beftehenden Teile 

angebradt fein. Die Verwendung von Meſſing iſt zuläjfig. 



101 

Bekanutmachung des Miniferiums des Innern, 

betreffend das Dorafift in Ilsfeld, Oberamts Beſigheim. Vom 6. Juni 1905. 

Seine Königlide Majejtät haben am 5. d8, Mts. der von dem Univerſitäts— 

profefjor a. D. Dr. Karl Bollmöller in Dresden unter dem Namen „Doraftift“ in 

Ilsfeld erridteten Stiftung die nachgeſuchte Genehmigung allergnädigft zu erteilen geruht. 

Stuttgart, den 6. Juni 1905. 

Piſchek. 

Bekauntmachung des Ainiſteriums des Innern, 

betreffend die Genehmigung der Bernheimer'ſchen Bibliothekſtiftung in Buttenhaufen, 

Oberamts Minfingen. Vom 16. Juni 1905. 

Seine Königliche Majeftät haben am 12. Zuni d8. 38. der Bernheimer'ſchen 

Bibliothekftiftung in Buttenhaufen, Oberamt3 Münfingen, die nahgefudhte Genehmigung 

allergnädigjt zu erteilen geruht, 

Stuttgart, den 16. Juni 1905. 
Piſchek. 

Gedrudt in der Buchdrucerei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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89. 

Die Apparate müſſen ſo eingerichtet ſein, daß ſie entweder eine vollſtändige Ent— 
lüftung geſtatten, oder das Entweichen des Gasluftgemiſches in ausreichendem Maße er— 

möglichen. Sie müſſen ferner jo eingerichtet ſein, daß ein überdruck von mehr als einer 
halben Atmojphäre und im Entwidler eine Erhitzung über 100 Grad Gelfius ausgejchlofjen 

bleibt, jofern nicht für fabritmäßige Betriebe in der Genehmigung nad) $ 16 der Ge- 

werbeordnung etwas anderes beftimmt ijt. Ferner müſſen Borrihtungen zur Entfernung 

von Verunreinigungen (Phosphorwaſſerſtoff, Ammoniak u. dergl.) vorhanden fein. 

Das Zurüdtreten von Gas aus dem Gasbehälter in den Gntwidler muß durch 
einen Waſſerabſchluß verhindert jein. 

8 10. 

Die Leitungen müſſen bis zu einem liberdrude von ',, Atmofphäre vollkommen 
dit und im übrigen unter Beobachtung derjelben Vorſichtsmaßregeln wie die Stein- 

fohlengasleitungen gelegt fein. 

gl. 

Der Gasbehälter muß mit einem Abzugsrohre verjehen fein, weldhes das Abjtrömen 

des ſich nadentwidelnden Gaſes geftattet, jobald der Gasbehälter nit mehr aufnahme: 

fähig ift. 
Diejes Abzugsrohr muß von mindeftens gleicher Weite wie das Gaszuführungsrohr 

jein und ift bis über das Dad derart ins Freie zu führen, daß die abziehenden Gaſe 

und Dünfte weder in geſchloſſene Räume nod in Kamine gelangen können, 

8 12, 

Die Überwahung und Bedienung der Apparate darf nur durch zuverläffige, mit 

der Ginrihtung und dem Betriebe vertraute Perſonen erfolgen. 

S 13. 

Die bei der Herjtellung von Azetylen verbleibenden Garbidrüditände müfjen in ge 

fahrlojer Weiſe entfernt werden. 
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S 14. 

Die Aufbewahrung von Galciumcarbid und anderen dur Wafler zerjegbaren 

Garbiden darf nur in waſſerdicht verſchloſſenen Gefäßen und in trodenen, hellen, gut 

gelüfteten Räumen, welche gegen den Zutritt von Waller unter allen Umſtänden geſchützt 

find, erfolgen. 

Eine etwaige Heizung darf nur durch Einrichtungen geſchehen, bei denen aud im 

alle der Beihädigung der Eintritt von Waffer in den Lagerraum und der Zutritt 

etwa entwidelten Azetylens - zu offenem Feuer oder hoch erhigten Gegenjtänden aus: 

geſchloſſen iſt. 

Geöffnete Carbidgefäße ſind mit waſſerdicht ſchließenden oder übergreifenden, waſſer— 

undurchläſſigen Dedeln verdedt zu halten. 

Die Anwendung von Gntlötungsapparaten zum Öffnen verlöteter Büchſen ift 

verboten. 

Die Lagerung in Kellern iſt unterjagt. 
Die Gefäße müfjen die Aufſchrift tragen: „Garbid, gefährlih, wenn nicht troden 

gehalten.“ 
8 15. 

Im Apparatenraum jelbft dürfen nit mehr al3 500 Kilogramm Carbid auf- 

bewahrt werden. 

$ 16. 

Die Vorjhriften der SS 4, 5 finden aud auf Garbidlager entjpreddende Anwendung. 

8 17. 

Mengen von mehr als 1000 Kilogramm Garbid dürfen nur in Räumen gelagert 

werden, die von anderen Räumen durch maffive, mindeitens 30 Zentimeter überragende 

Brandmauern oder majjive öffnungsloje Gewölbe getrennt find. 

Die Brandmauer darf durch fenerfefte Türen durchbrochen und dur eine Well- 

blehwand erjeßt werden, wenn der Abftand bis zum nächſten Gebäude mindeſtens 5 Meter 

beträgt. Cine Brandmauer ijt nicht erforderlich, wenn der Abjtand mindeitens 10 Meter 

beträgt. 
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-Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Montag, den 10. Juli 1905. | 

⸗ 

Inhalt: 

Königliche Verordnung, betreffend die Ermächtigung der Staatseiſenbahnverwaltung zur Erwerbung des für die 
Ermeiterung des Bahnhofs Mühlader erforderlichen Brundeigentums im Wege der Zwangsenteignung. Vom 
19, $unt 1905. — Königliche Berorbnnung, betreffend die Veröffentlichung des Staatäverirags zwifchen Württem: 
berg und Öfterreich vom 4, Februar 1905 zur Befeitigung von Doppelbeftenerungen. Bom 1, Quli 1905. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Ermächtigung der Staatseifenbahnverwaltung zur Erwerbung des für die Erweiterung 

des Bahnhofs Mühlacker erforderlichen Grundeigentums im Wege der Iwangsenteiguung. 

Vom 19. Juni 1905, 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Auf Grund des Art. 2 des Geſetzes vom 20, Dezember 1888, betreffend die Zwangs- 

enteignung von Grundftüden und von Rechten an Grundftüden (Reg. Bl. ©. 446), ver- 

ordnen Wir nah Anhörung Unjeres Staatsminifteriums, wie folgt: 

Die Staat3eifenbahnverwaltung wird ermächtigt, zum Zwed der nad Art. 5 Ziff. 1 

de3 Gejehes vom 23. Juli 1901 (Reg.Bl. S. 209) und Art. 4 Ziff. 1 des Geſetzes vom 
27. Juli 1903 (Reg. Bl. S. 249) vorzunehmenden Erweiterung des Bahnhofs Mühlader 

die nad) dem genehmigten allgemeinen Plan hierfür erforderlihen Grundjtüde und Rechte 

an Grundjtüden im Wege der Zmwangsenteignung zu erwerben. 

Nah diefem Plan follen auf der öftlihen Seite des Bahnhofs zwei, auf der weit: 

lihen Seite drei neue Auszieh- und Aufftellgleife gebaut, die Umladehalle auf dem weit: 

lien Zeil des Bahnhofs befeitigt und auf dem öftlihen Teil ein neuer Güterfchuppen 
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hergeftellt, ferner an Stelle der bisherigen Umladehalle Verſchubgleiſe angelegt jowie die 

ſchienengleichen übergänge des Vizinalwegs Nr. 4 bei km 46 + 860 auf der Markung 

Mühlader und der Vizinalwege Nr. 12 und 11 bei km 47 + 405 und km 47 +823 auf 

der Markung Stisheim befeitigt und durd eine Strafenüberführung, einen übergangsſteg 
für Fußgänger und eine Wegunterführung erjeßt werden, 

In dem Berfahren zum Zwede der Zwangsenteignung wird die Staatseifenbahn- 

verwaltung durch die Bauabteilung der Generaldireltion der Staatseiſenbahnen vertreten. 
Als Enteignungsbehörde wird die Generaldirettion der Staatseifenbahnen beftellt. 

Unjer Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten iſt mit der Vollziehung diejer 

Verordnung beauftragt. 

Gegeben Schloß Friedridshafen, den 19. Juni 1905, 

Wilhelm. 

Breitling. Bilde Beyer v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Veröffentlichung des Stantsvertrags zwifden Württenberg und Oſterreich vom 

4. Februar 1905 zur Beſeiligung von Doppelbeflenerungen. Vom 1. Juli 1905, 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nahdem der am 4. Februar 1905 zwiſchen Württemberg und Ofterreih zur Be- 

jeitigung von Doppelbeftenerungen abgeſchloſſene Staatsvertrag die Zuftimmung Unferer 

getreuen Stände erlangt hat und beiderfeitig ratifiziert worden ift, verordnen Wir nad 

Anhörung Unjeres Staatsminifteriums, daß dieſer Vertrag nebjt dem dazu gehörigen 

Shlußprotofoll öffentli befannt gemadt werde. 

Gegeben Schloß Friedrichshafen, den 1. Juli 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchek. Zeyer. v. Soden Weizſäcker. v, Schnürlen. 



Staats-Bertrag 

zur Defeitigung von Doppelbeſteuerungen. 

Seine Majeftät der König von Württemberg und Seine Majeftät der 

Kaijer von Öfterreih, König von Böhmen x. und Apoſtoliſcher König 
von Ungarn, geleitet von dem Wunſche, Doppelbefteuerungen zu befeitigen, welde ſich 

aus der Anwendung der für das Königreih Württemberg, beziehungsweiſe der für die 

im Reichsrate vertretenen Königreihe und Länder geltenden Steuergejege ergeben fünnen, 

haben zum Behufe einer hierüber zu treffenden Vereinbarung zu Bevollmächtigten 

ernannt: 

Seine Majeftät der König von Württemberg Allerhöhft Ihren Staats: 

minifter der auswärtigen Angelegenheiten, Minifter der Yamilienangelegenheiten des 

Königlichen Haufes, Ordenstanzler und Kammerherrn Freiheren Julius von Soden, 

Seine Majeftät der Kaiſer von Ofterreih, König von Böhmen zc. und 

Apoftolifher König von Ungarn Allerhödft Ihren außerordentlihen Gejandten und 

bevollmädtigten Minifter am Königlih Württembergifhen Hofe Freiheren Alphons 

von Pereira: Arnftein, welde nad) Mitteilung und gegenjeitiger Anerkennung Ihrer 

Bollmahten über folgendes übereingefommen find: 

Artikel 1. 

Württembergifhe Staatsangehörige, beziehungsweife Angehörige der im Reichsrate 
vertretenen Königreihe und Länder, werden vorbehältlic der nachſtehend befonders auf- 

geführten Fälle zu den direkten Staatäfteuern nur in dem Staat herangezogen, in weldem 

fie ihren Wohnfig haben, in Grmangelung eines jolden nur in dem Staate, in weldem 

fie fi aufhalten. 

Mit demfelben Vorbehalt werden Württembergiſche Staatsangehörige, beziehungsweije 

Angehörige der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder, welche in beiden Staaten 

einen Wohnſitz Haben, nur in ihrem Heimatsſtaate zu den direkten Steuern herangezogen. 
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Ein Wohnfig im Sinne diefer Übereinkunft ift an dem Orte anzunehmen, an 
weldem jemand eine Wohnung unter Umftänden innehat, welde auf die Abſicht der 

dauernden Beibehaltung einer foldhen ſchließen lafjen. 

Artikel 2. 

Ohne Rüdfiht auf die Staatsangehörigkeit oder den Wohnfik des Steuerpflichtigen 

wird der Grund- und Gebäudebefi und der Betrieb eines ftehenden Gewerbes, jowie 

das aus diefen Quellen herrührende Ginfommen nur in demjenigen Staate zu den 

direften Staatsſteuern herangezogen, in weldem der Grund: und Gebäudebefiß liegt oder 
das Gewerbe betrieben wird. Als Gewerbebetrieb gelten Zweigniederlafjungen, Fabrikations— 

ftätten, Niederlagen, Kontore, Ein- und Berkaufsftellen und jonftige Geſchäftseinrichtungen 

zur Ausübung des jtehenden Gewerbes durch den Unternehmer jelbit, Gejchäftsteilhaber, 
Profuriften oder andere jtändige Vertreter. 

Wird dasjelbe gewerblide Unternehmen in beiden Gebieten betrieben, jo erfolgt die 

Heranziehung zu den direkten Staatäftenern in jedem Gebiete nur nad) Maßgabe des 

innerhalb desjelben jtattfindenden Betriebs. 

Hinfihtlih der fteuerliden Behandlung von Hypothetenforderungen und des Ein- 

fommens aus jolden bleibt es bei der uneingeſchränkten Anwendung der in Württemberg 

beziehungsweife in den im Reichsrate vertretenen KHönigreihen und Yändern beftehenden 

gejeglihen Beitimmungen. 

Artikel 3. 

Sofern im Sinne des Ofterreihiihen Geſetzes vom 25. Oftober 1896 (Reichs-Geſetzbl. 

Nr. 220) die Beſteuerung von Zinſen und Rentenbezügen im Abzugswege zu erfolgen 

hat, wird dieſelbe uneingeſchränkt zur Ausübung kommen. 

Hiedurch ſoll jedoch das der Württembergiſchen Finanzverwaltung nach den Württem— 

bergiſchen Geſetzen zuſtehende Beſteuerungsrecht in keiner Weiſe berührt werden. 

Artikel 4. 

Aus einer Staatskaſſe (Kronkaſſe, Hofkaſſe, Landeskaſſe) zahlbare Bejoldungen, 

Penfionen, Wartegelder und Unterftügungen werden nur in dem Staat, aus weldem die 

Zahlung zu erfolgen hat, zu den direkten Staatsjtenern herangezogen. 
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Artikel 5. 

Über die tunlichfte Befeitigung der Doppelbeftenerung folder Perfonen, welche jowohl 
Württembergifche Staatsangehörige als Angehörige der im Reichsrate vertretenen König: 

reihe und Yänder find und zugleid in beiden Gebieten ihren Wohnfig haben, werden 

die beiden Regierungen in den einzelnen Fällen fi ins Einvernehmen jegen und der 

Vereinbarung entjprehende Anordnungen treffen. 

Artikel 6. 
Auf den Betrieb der Haufier- und Wandergewerbe bezieht ſich gegenwärtige Ver: 

einbarung nicht. 

Artikel 7. 

Gegenwärtige Übereinkunft joll mit dem erjten Januar 1905 in Wirkjamteit treten, 
Falls die Kündigung der Übereinkunft, zu welcher jeder der beiden vertragsſchließenden 

Teile berechtigt ift, vor dem erjten Oktober eines Jahres erfolgt, verliert diefelbe bereits 

für das dem Kalenderjahr der Kündigung nächſtfolgende Steuerjahr feine bindende Kraft. 

Findet die Kündigung nad dem genannten Zeitpunkt jtatt, jo gilt der Vertrag erjt vom 

zweitfolgenden Steuerjahr an al3 aufgelöft. 

Artikel 8. 

Der gegenwärtige Vertrag joll beiderjeit3 zur Allerhöchſten Genehmigung vorgelegt 

und die Auswechſelung der Ratifitationsurfunden jobald als möglid in Stuttgart vor- 

genommen werden. 

Defien zur Urkunde haben die beiderfeitigen Bevollmächtigten die gegenwärtige Über: 

einkunft in zwei gleidlautenden Ausfertigungen unter Beidrüdung ihrer Inſiegel eigen- 

händig unterzeichnet. 

Sp geſchehen zu Stuttgart, den vierten Februar im Jahre Gintaufend neun— 

hundert und fünf. 

von Soden. von Pereira, 

(L. 8.) (L. 8.) 
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Scluß-Protokofl. 

Bei der Unterzeichnung des am heutigen Tage zwiſchen Württemberg und öſterreich— 

Ungarn abgeſchloſſenen Staatsvertrags zur Befeitigung von Doppelbeftenerungen, welche 

ih) aus der Anwendung der für das Königreich Württemberg, beziehungsweife für Die 

im Reichsrate vertretenen Königreihe und Länder geltenden Steuergeſetze ergeben können, 

haben die unterzeichneten Bevollmächtigten noch folgende Berabredungen getroffen, welche 

mit dem Vertrag jelbjt gleihe Kraft und Gültigkeit haben jollen: 

1) Württemberg behält fi für den gegenwärtigen Staatövertrag die Zujtimmung 

der Zanditände vor. 

2) Die vertragsjhliegenden Teile find darüber einverftanden, daß zum Zwed der 

Durdführung des Staatsvertrag die Stenerbehörden der beiden vertrags- 

ſchließenden Teile ermächtigt find, in unmittelbaren Verkehr zu treten und auf 

Anfragen derjelben Auskunft aus den amtlihen Akten zu erteilen, jowie daß 

auf diefe Anfragen und Auskunftserteilung die Prliht zur Amtsverſchwiegen— 

heit und Geheimhaltung Anwendung zu finden hat, und daß Akten nit über- 

jendet werden. 

Das gegenwärtige Protokoll, das durch den Austauſch der Natififationen als von 

beiden Zeilen genehmigt anzujehen ift, wurde in doppelter Ausfertigung zu Stuttgart 

am vierten Februar im Jahre Eintauſend neunhundert und fünf vollzogen. 

v, Soden. v. Bereira. 

(L. S.) (L. S.) 

SGedrugt in der Buchdruderei Chr. Scheufele in Stuitgart. 



Negierungs 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Dienstag, den 18. Juli 1905. 

Inhalt: 

Geſetz, betreffend die Abänderung einiger Beftimmungen des Geſetzes über die Nechtsverhältnifie der Lehrerinnen 
an höheren Mädchenſchulen und an een ige vn vom 3. Auguft 1899, Dom 3. Juli 1905. — 
Königliche Verordnung, betreffend die Befähigung für ben höheren Archivdienft im Departement der aus: 
wärtigen Angelegenheiten. Vom 7. Juli 1905. — Belanntmachung des Yuftigminifteriums, betreffend bie 
Genehmigung der von Stetten’fchen FFamilienftiftung in Künzelsau. Bom 7. Juli 1905, 

Gefeh, 
betreffend die Abänderung einiger Beſtimmungen des Gefehes über die KRechtsverhältniſſe der 

Lehrerinnen an höheren Mädcenfchulen und an Franenarbeitsfchulen vom 3. Augnft 1899. 

Vom 3. Juli 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nah Anhörung Unjeres Staatsminifteriums und unter Zuftimmung Unſerer 

getreten Stände verordnen umd verfügen Wir, wie folgt: 

Art. 1. 

Der Art. 8 des Gefeßes vom 3. Auguft 1899, betreffend die Rechtsverhältniſſe der 

Lehrerinnen an höheren Mädchenſchulen und an Frauenarbeitsſchulen (Reg.Bl. S. 602), 

erhält folgende Faſſung: 

Die ftändigen und unftändigen Lehrerinnen an höheren Mädchenſchulen erhalten, 

wenn fie von der Staatsbehörde angeftellt oder beftätigt worden find und mindeſtens 
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. die in Abj. 4 bis 6 bezeichneten Gehalte neben freier Wohnung oder Wohnungsgeld 

beziehen, zu dieſen Gehalten aus der Staatökaffe, vom vollendeten fünfundzwanzigiten 

Lebensjahr an gerechnet, folgende Dienftalterszulagen: 
bie ftänbigen bie unflänbigen 

Lehrerinnen Lehrerinnen 

A Ale 

nad) vollendetem 3. Dienftjahr . . -» . . 100 100 
r ö 6. e | 150 

— — 9. ee 200 

— — 12. z ae ea 250 

J a 15. . re 10 300 

e ” 18, p ei er ae MA 350 

r ö 21 ö ar 3 ce DO 400 

Pr 5 24, — 600 450 

z ” 27. P 700 500. 

Außerdem wird den unſtändigen Lehrerinnen nach vollendetem fünfundzwanzigſten 

Lebensjahr eine Gehaltszulage von 50 M gewährt, die jedoch mit Eintritt der erſten 
Dienſtalterszulage wieder wegfällt. 

Hinſichtlich der Einſetzung in dieſe Zulagen findet Art. 2 Abſ. 2 bis 5 des Geſetzes 

vom 31. Juli 1899, betreffend die Einkommensverhältniſſe der Volksſchullehrer uſw. 

(Reg. Bl. ©. 590), entſprechende Anwendung. 

Bei Anftellung auf Lebenszeit haben die Gehalte mindeftens zu betragen: 

für die höher geprüften Lehrerinnen . . > ee Sr er RE 

für die Lehrerinnen mit Boltsjculdienftprüfung ee BON: Er 

Diefe Gehalte fteigen nad) jiebenundzwanzig Dienftjahren unter Ginhaltung der in 

Abſ. 1 feſtgeſetzten Dienftalteröftufen bei den höher geprüften Lehrerinnen bis mindeftens 

1700 „A, bei den Lehrerinnen mit Volksſchuldienſtprüfung bis mindeitens 1500 A. 

Bei unftändiger Verwendung haben die Gehalte mindeftens zu betragen: 

für die höher geprüften Lehrerinnen . . ee RO 

für die Lehrerinnen mit Voltsfhuldienftprüfung er, ie. BOSSE 
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Art. 2, 

Der Art. 10 des Geſetzes vom 3. Auguft 1899 erhält folgende Fafjung: 

Die Beitimmungen des Art. 8 Abf. 1, joweit fie fih auf den Betrag und die Be— 

rechnung der Dienftalterszulagen für die unftändigen Lehrerinnen beziehen, ſowie die 

Beitimmungen des Art. 8 Abf. 3 und des Art. 9 finden auf die Arbeit3ichrerinnen an 

höheren Mädchenſchulen, ſowie auf die Vorfteherinnen und Lehrerinnen an Frauenarbeits- 

ihulen, ſoweit Ießtere der Auffiht der Kommiſſion für die gewerbligen Yortbildungs- 

ihulen unterftellt und nicht auf Gewinn beredinet find, Anwendung, wenn dieje 

Lehrerinnen: 

1) auf Grund einer ftaatlihen Prüfung zur Erteilung des Unterrichts in weib- 

lichen Handarbeiten oder in Haushaltungstunde an den betreffenden Anftalten 

für befähigt erklärt find, 

2) ihre Hauptbeihäftigung dem Dienft an den vorgenannten Anftalten allein oder 

in Verbindung mit ihrem Dienjte an einer anderen öffentlihen Schule widmen 

und hiefür als Arbeitslehrerin an einer höheren Mädchenſchule einen jährlichen 

Gehalt von mindejtens 600 A, als Vorfteherin oder Lehrerin an einer Frauen— 
arbeitsjäule einen jolden von mindeftens 300 „A beziehen, 

3) die Beltätigung ihrer Anftellung feitens der zuftändigen Oberſchulbehörde er- 

halten haben. 

Art. 3. 

Gegenwärtiges Gefeß tritt mit Wirkung vom 1. April 1905 in Kraft. 

Unſer Minifterium des Kirchen- und Schulweſens ift mit der Vollziehung dieſes 
Geſetzes beauftragt. 

Gegeben Schloß Friedrihshafen, den 3. Juli 1905. 

Wilhelnm. 

Breitling. Piſchek. Zeyer. v. Soden Weizſäcker. v. Schnürlen. 
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Königliche Verordnung, 

betreffend die Befähigung für den höheren Archivdieuſt im Departement der auswärtigen 

Angelegenheiten. Vom 7. Juli 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nah Anhörung Unjeres Staatsminifteriums verordnen und verfügen Wir, 

wie folgt: 

Die Befähigung für den höheren Ardivdienft im Departement der auswärtigen 

Angelegenheiten ift dur die Gritehung der Staatsprüfung für den höheren Juſtiz-, 

Verwaltungs: oder Finanzdienſt oder einer höheren Prüfung für den Kirchen- oder 

Schuldienſt oder dur den fonjtigen Nachweis einer ausreichenden wiſſenſchaftlichen Vor— 

bildung bedingt. 

Unfer Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten iſt mit der Vollziehung dieſer 

Verordnung beauftragt. 

Gegeben Schloß Friedrihshafen, den 7. Juli 1905. 

Bilhelm. 

Breitling Bilde Beyer v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Bekanntmachung des Juſtizminiſteriums, 

betreffend die Genehmigung der von Stetten'ſchen Familienfiftung in Künzelsan. 

Vom 7. Yuli 1905. 

Seine Königlide Majeftät haben vermöge Allerhöchſter Entſchließung vom 

5. ds. Mts. der von der verjtorbenen Freiin Berta von Stetten-Buhenbad in 

Karlsruhe erridgteten Familienſtiftung in Künzelsau die nachgeſuchte Genehmigung aller- 

gnädigft zu erteilen geruht. 

Stuttgart, den 7. Juli 1905. 

Breitling. 

Gedrudt in der Buhbdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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% 19. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Dienstag, den 25. Juli 1905. 

Inbalt: 

Geſetz, betreffend die Abänderung einiger Beftimmungen der Geſehe über das Vollsſchulweſen. Vom 17. Juli 1905. 

Gefeh, 
betreffend die Abänderung einiger Belimmungen der Gefehe über das Volksfchulwefen. 

Vom 17. Juli 1906, 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Nah Anhörung Unferes Staatsminijteriums und unter Zuftimmung Unſerer 

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Art. 1. 

Der Art. 1 des Geſetzes vom 31, Juli 1899, betreffend die Einfommensverhältnifje 

der Boltsjäullehrer, die Trennung des Mesnerdienfted vom Schulamte und die 

Rechtsverhältniffe der Lehrerinnen an Volksſchulen (Reg.Bl. ©. 590), erhält folgende 

Faſſung: 

Die ſtändigen Lehrer an den Volksſchulen erhalten neben einer angemeſſenen, 

für den Bedarf einer Familie ausreichenden Wohnung oder einer den laufenden 
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Mietpreifen entfprehenden Mietzinsentihädigung mindeftens folgende penfionsberetigte 
Gehalte: 

mit der jtändigen Anftelund » » » 2» 2 123200 M 

nah vollendetem 3. Dienſtjahr » x» 2 ......1300 „ 

: . 6. ® Me dr rn dr a ae LEO 
. a 9. R IE Are ee 
ẽ 12. R ae ni 5 ae RER 24 

" ö 15. £ er re KON 
" „ 18. " 1900 „ 

„ " 21. " 2000 „ 

’ " 24. P 2200 „ 
— 27. 2400 „ 

Art. 2. 

Der Art. 6 des Geſetzes vom 31. Juli 1899 erhält folgende Faſſung: 

Den größeren Gemeinden fteht es zu, mit Genehmigung der Oberſchulbehörde eine 
bejondere Gehaltsordnung einzuführen, wobei die Anfangsgehalte mindeitens 1400 „A 

betragen und nad 27 Dienftjahren unter Einhaltung der in Art. 1 feitgefegten Dienft- 

alteröftufen bis zu mindeftens 2800 M fteigen. Hinfichtli der Vorrüdung findet Art. 2 
entiprehende Anwendung. 

An Stelle der ftaatlihen Dienftalterszulagen (Art. 3) wird jolden Gemeinden für 

jede ftändige Stelle, bei nenerrichteten vom Tage der erftmaligen Bejegung an, ein jähr- 
liher Staatsbeitrag von 450 „A gewährt. 

Art. 3. 

Der Art. 8 des Geſetzes vom 31. Juli 1899 erhält unter gleichzeitiger Aufhebung 

des Art. 27 Abſ. 3 und 4 des Voltsihulgefeßes vom 29. September 1836 (Reg. Bl. 
©. 491) und des Art. 5 Ziff. 6 des Gejehes vom 6. November 1858 (Reg. Bl. S. 235) 
folgende Faſſung: 

Die unftändigen Lehrer an den Volksschulen erhalten neben einem heizbaren Zimmer 

mit dem erforderlihen Mobiliar oder einer den laufenden Mietpreiſen entipredenden 

Gntihädigung und neben 2 Raummetern buchen Scheiterholz oder einem entſprechenden 
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Grjag in einer anderen Holzgattung, wofür aud eine Geldentihädigung von mindeftens 
20 „AM gereicht werden kann, einen Gehalt: 

in Gemeinden mit weniger als 6000 Einwohnern von mindeftend . . 900 A, 
in Gemeinden mit 6000 und mehr Einwohnern von mindeftens . . . 1000 A 

Außerdem wird den unftändigen Lehrern nad Erſtehung der II. Dienftprüfung für 

Voltsihullehrer eine ftaatlihe Gehaltäzulage von 100 M gewährt. 

Hinfihtli der Einſetzung in dieje Gehaltszulage findet Art. 2 Abf. 4 und 5 ent: 

Iprehende Anwendung. 

Art. 4. 

Der Art. 20 des Gefehes vom 31. Juli 1899 erhält folgende Faſſung: 

Auf Lebenszeit angejtellte Lehrerinnen erhalten neben einer angemefjenen, Die 

Führung eines eigenen Haushaltes ermöglihenden Wohnung oder einer den laufenden 

Mietpreifen entſprechenden Entfhädigung mindeſtens folgende penfionsberehtigte Gehalte: 

mit der ftändigen Anftelung . - » » > 2.2.2... 1100 .M 
nad vollendetem 3. Dienftiaht - . » » 2». ....1150 „ 

— > 6. — Te re EN 5 

i . 9, ö ee re en RER 
‚ s 12. i ee re A 
u 5 15. & eine Zeit er ⏑— 

R N 8. „ ne ne Su Be a NN 
u e 21. r er ra er a EAN 

" & 24, J er vr zn ee A he N 

" " 27, 2 i 1700 „ 

In Gemeinden mit eigener Gehaltsordnung betragen die Anfangsgehalte der 

Lehrerinnen mindejtens 1200 „AM und jteigen nad) 27 Dienjtjahren unter Cinhaltung 

der in Abi. 1 feſtgeſetzten Dienftaltersftufen bis mindejtens 1900 A. 

Hinfihtlih der Berehnung des Dienjtalterd und der Entſcheidung über das Vor: 

rüden findet Art. 2, Hinfihtlih der Zufammenjegung der Gehalte aus Grundgehalten 

und jtaatlihen Dienftalterszulagen Art. 3, hinfihtli der Ausſetzung penſionsberechtigter 

Ortszulagen Art. 5 und binfihtlih der Ginführung einer bejonderen Gehalt3ordnung 



116 

Art. 6 mit der Maßgabe entſprechende Anwendung, daß der jährlide Staatsbeitrag im 

Sinn des Abſ. 2 diefes Artikels 350 M beträgt. 

Art. 5. 

Der Art. 24 des Gejehes vom 31. Juli 1899 erhält folgende Faſſung: 

Die unftändigen Lehrerinnen find Hinfihtli des Gehalts, der Dienftwohnung und 

des Holzbezugs den unftändigen Lehrern (Art. 8 Abj. 1) gleichgeſtellt. 
Nah Erſtehung der II. Dienfiprüfung für Volksſchullehrerinnen wird ihnen eine 

Gehaltszulage von 50 M gewährt. Sämtlide unftändige Lehrerinnen erhalten jodann 
unter Wegfall der etwa bezogenen Gehaltszulage vom vollendeten 25. Lebensjahr an ge- 

rechnet folgende Dienftalterszulagen: 

nad vollendetem 3. Dienſtjahr » » 2 2 2 2... 100 cM 
d — ee ce 
" ” 9. „ 200 „ 

— —A—— 250 „ 
” " 15. ” 300 " 

s j IE, 3, we ne 
i ü Bed den 
5 R Ber ee 

27, 500 

Die Leiftung der Zulagen im Sinn des Ab. 2 übernimmt die Staatstaffe. 

Hinfihtlih der Einſetzung in diefe Zulagen findet Art. 2 Abf. 2, 4 und 5 ent- 
ſprechende Anwendung. 

Art. 6, 

An die Stelle des Art. 12 des Gejehes vom 31. Juli 1899 tritt folgende 
Beftimmung: 

Bei denjenigen Schulftellen, mit welchen zur Zeit der Mesnerdienft nod verbunden 

ift, Hat die Trennung der beiden Dienjte auf den 1. Oktober 1905 zu erfolgen, 

Ein Aufihub der Trennung über diefen Zeitpunkt hinaus kann nur aus befonderen 

Gründen auf Antrag des Lehrers von der Oberjchulbehörde mit Zuftimmung der Ober: 
firdenbehörde gewährt werden. 
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Art. 7. 

An die Stelle von Art. 39 Abi, 4 und 5 des Gejehes vom 30. Dezember 1877, 

betreffend die Rechtsverhältniſſe der Volksſchullehrer (Neg.Bl. S. 273), tritt folgende 

Beitimmung: 

Unter Gehalt im Sinn des Art. 72 des Beamtengeſetzes ift bei den Volksſchul— 

lehrern der penfionsberedhtigte Gehalt nah Art. 1, 5, 6 und 20 des Gejehes vom 

31. Juli 1899 zu verftehen. Bei der Strafverfeßung mit Verluft an Gehalt hat die 

Verminderung des Gehalts in erfter Linie an den Dienftalterszulagen einzutreten. Bei 
der Strafverjeßung ohne Verluft an Gehalt kann als Erſatz für eine etwa in Wegfall 
kommende örtliche Zulage (Art. 5, 6 und 20 des Geſetzes vom 31. Juli 1899) zur Ver— 

meidung einer Verminderung des bisherigen penfionsberehtigten Gehalts ein entſprechender 

Ergänzungsgehalt für Rechnung der Staatskaſſe gereicht werden. 

Art. 8, 

Der Art. 13 des Volksſchulgeſetzes vom 29, September 1836 erhält folgende Faſſung: 

Wenn in Orten, wo Ginmwohner verjhiedener Glaubensbelenntnifje anjälfig find, 

die Angehörigen der Konfejfion der Minderzahl wenigjtens 60 Familien begreifen, welche 
einer direkten Staatöfteuer oder einer direkten Gemeindeftener im Sinn des Art. 4 

Ziff. 1 bis 4 des Gejehes vom 8. Auguft 1903, betreffend die Beſteuerungsrechte der 

Gemeinden und Amtskörperſchaften (Reg.Bl. S. 397), unterliegen oder, wenn fie ge- 
fordert wäre, unterliegen würden, jo fünnen fie, infofern die Mehrheit der beteiligten 

Yamilienhäupter es wünſcht, die Errihtung und Erhaltung einer eigenen Volksſchule 

ihrer Konfeifion aus örtlihen Mitteln anjpreden. 

Art, 9. 

Der Abſ. 3 des Art. 16 des Volksſchulgeſetzes vom 29. September 1836 erhält 

folgende Faſſung: 

Die Beforgung des Einheizens liegt der Gemeinde auf ihre Koften ob. 

Art. 10, 

An die Stelle des Art. 20 des Volksſchulgeſetzes vom 29. September 1836 treten 

folgende Beitimmungen: 
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Die Koften einer mehreren Orten (Gemeinden oder Teilgemeinden) gemeinfhaftlichen 

Volksſchule (Bezirksihule im Sinn der Art. 12 und 15) werden, foweit nidt Herfommen 

oder andere Rechtstitel ein anderes beftimmen, zwiſchen den beteiligten Orten nad) Dem 

Verhältnis der auf fie entfallenden Anteile an der Gejamtjumme verteilt, die nad 

Art. 55 Abſ. 2 des Geſetzes vom 8. Auguft 1903, betreffend die Befteuerungsredhte Der 

Gemeinden und Amtsförperjhaften, die Grundlage für die Amtskörperſchaftsumlage 
bildet. Iſt eine Gemeinde oder Teilgemeinde an mehreren Boltsihulen (Orts- oder 

Bezirksſchulen) beteiligt, jo fommt von ihrem Anteil an der genannten Geſamtſumme 

für jeden Bezirksſchulverband nur derjenige Teil in Anrehnung, welcher dem Bruchteil 

der zu dem Schulverband gehörigen Einwohnerzahl der Gemeinde entiprigt. Die Ein- 

wohnerzahl wird nad dem Ergebnis der Ichten Volkszählung berechnet. 

Jeder einzelnen Gemeinde bleibt es dabei überlafjen, zu dem fie betreffenden Anteil 

zunächſt den Ertrag ihrer Schulftiftungen und der befonderen Schuleinnahmen von ihren 

Angehörigen zu verwenden. Im übrigen hat jede Gemeinde ihren Anteil als eine 

allgemeine Laft der Gemeinde aufzubringen (vergl. Art. 18 und 19). 

Art. 11. 

Hinter Artikel 20 des Volksſchulgeſetzes vom 29. September 1836 wird als Art. 20a 

folgende Beſtimmung eingefügt : 

Die zu einer gemeinshaftlihen VBolksichule verbundenen Gemeinden oder Teilgemeinden 

bilden körperjchaftlihe Verbände im Sinn des Art. 27 des Gejehes vom 21. Mai 1891, 

betreffend die Verwaltung der Gemeinden, Stiftungen und Amtskörperſchaften (Reg. BIl. 

©. 103). 
Auf die Verwaltung folder Schulverbände finden die Vorſchriften diefer Geſetzes— 

beftimmung mit der Maßgabe entjprehende Anwendung, dag die Verbandjagung Der 

Genehmigung der Kreisregierung und der Oberſchulbehörde unterliegt. Wenn eine ſolche 

Satzung nit rechtzeitig zuftande kommt, jo werden die erforderlihen Beitimmungen 

vorläufig von der Kreisregierung im Ginvernehmen mit der Oberjhulbehörde getroffen. 

Art. 12. 

Gegenwärtiges Geſetz tritt mit dem 1. Oktober 1905 in Kraft. Die Beitimmungen 

der Art. 1 bis 5 treten mit rückwirkender Kraft vom 1. April 1905 an in Wirkſamkeit. 
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Inſoweit einzelne Lehrer oder Lehrerinnen bei dem Antrafttreten der Art. 1 bis 5 

diejes Geſetzes an Gehalt und ftaatlihen Zulagen mehr bezogen haben, als ihnen nad) 

demjelben zutommen wirde, jind ihnen ihre bisherigen Bezüge fortzureiden, bis ihnen 

nad den Beitimmungen dieſes Geſetzes die den bisherigen mindeſtens gleihen Bezüge 

gewährt werden fünnen. 

Auch find bis zu diefem Zeitpunkt denjenigen Lehrern, bei welden infolge der Aus- 

ſcheidung der kirhlihen Befoldungsteile aus dem Schuleintommen zufolge Art. 6 au) 

nad der Gehaltsaufbeiferung durch Art. 1 wegen des MWegfalld der Ortözulage eine 

Schmälerung des bisherigen penfionsberedhtigten Gehaltes ſich ergibt, für Rechnung der 

Staatskaſſe penfionsberehtigte Gehaltszulagen zur Ergänzung ihrer Gehalte auf den bis 

zum 1. April 1905 bezogenen Betrag zu reichen. 

Solchen Lehrern, welche vor dem 1. April 1899 in einen nicht zu dem inländifchen 

öffentlihen Schuldienft gehörigen Lehrdienft getreten find, deſſen Ginrehnung in die 

penfionsberedtigte Dientzeit nah den beftehenden Vorſchriften ausgeſchloſſen ift, kann 

die in einem folhen Dienft zugebrachte Zeit von den Oberjchulbehörden mit Genehmigung 

des Minifteriums des Kirchen- und Schulweſens vom 1. April 1905 ab in die zulage- 

berechtige Dienitzeit eingerechnet werden. 

Unſere Minifterien des Innern und des Kirchen- und Schulwejens find mit der 

Vollziehung diefes Geſetzes beauftragt. 

Gegeben Schloß Friedrihshafen, den 17. Juli 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchek. Zeyer. v. Soden Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Gedrudt in der Buchdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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% 20. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Montag, den 31. Juli 1905. 

Inhalt: 

Geſetz, betreffend die Dienftaufficht über die Kaufmannsgerihte. Vom 22. Juli 1905. — ba MR für die 
Finanzperiode 1, April 1905 bis 31. März 1907. Vom 28. Juli 1905. — weh betreff end die Befhaffung 
von Beldmitteln für ben Eifenbahnbau und für außerordentliche Bedürfniffe der Verlchröanftaltenvermaltung 

4 in der fyinanzperiode 190506. Vom 28. Juli 1905. 

Geſeh, 
betreffend die Dienſtaufſicht über die Kaufmannsgerichte. Vom 22. Juli 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Nah Anhörung Unjeres Staatsminifteriums und unter Zuftimmung Umjerer 

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Ginziger Artikel. 

An die Stelle des Art. 23 des Ausführungsgejehes zum Reichsgerichtsverfaſſungs— 

gefe vom 24. Januar 1379 (Reg. Bl. S. 3 ff.) in der Faſſung des Gejehes vom 

14. April 1893, betreffend die Dienftauffiht über die Gewerbegerihte (Meg. Bl. ©. 73), 

tritt folgende Vorſchrift: 
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Die Amtsgerichte ftehen unter der Dienftaufficht der Landgerichte, die Land- 

gerichte unter derjenigen des Oberlandesgeriht3. Der Dienftauffiht der Yand- 

gerihte find auch die Gewerbegeridhte und die Kaufmannsgerihte unterftellt. Über 

alle Gerichte übt das YJuftizminifterium die Dienftauffiht aus. 

Unſer Juftizminifterium ift mit der Vollziehung diefes Gefeßes beauftragt. 

Gegeben Schloß Friedridshafen, den 22. Juli 1905. 

Bilhelm. 

Breitling Piſchek. Beyer v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

FSinanzgefeh für die Fimanzperiode 1. April 1905 bis 31. März 1907. 

Vom 28. Juli 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Zur Feititellung des Staatshaushalts für die Fyinanzperiode 1. April 1905 bis 

31. März 1907 verordnnen und verfügen Wir, nah Anhörung Unſeres Staat3mini- 

jteriums und unter Zuftimmung Unferer getreuen Stände, wie folgt: 

Art. 1. 

Der Staatsbedarf ift für den ordentlichen Dienjt nad) dem beigefügten Haupt- 

finanzetat fejtgejeßt: 
“ 1, April 1006 c 98* an MH een en 88921 263 .4 
“1. April 1008 z 20 pp er 
ar en Meran nen» 88668222 „ 

zuſammen für die Finanzperiode 
1, April 1906 

Bier AUF. , 166 589 485 4 



Zur Dedung dieſes Aufwands find beftimmt: 

1) der Reinertrag des Kammerguts, welder nad dem Voranſchlag 

für die Finanzperiode year angenommen ift zu. . . . 72716159 M 
2) die im Gtat namentlich bezeichneten Steuern, welche ſich für 

diejelbe Zeit berechnen an 

a. direlten Abgaben auf. » » 2 2 2.2... 43386 972 M 
Inh 30474 99 b. indirekten Abgaben auf . . . 2 2... 50476 220 „ 93863 192 „ 

zujammen 166 579 351 A 

Der hienach ungededt bleibende Betrag des Staatsbedarfs von . 10 134 A 
it, ſoweit nicht die Dedung aus dem wirklichen Anfall der Einnahmen möglic wird, 

aus dem Betriebs: und VBorratsfapital der Staatshauptkaſſe vorzuſchießen. 

Art. 3, 

1) Die Eintommenfteuer iſt mit 100°], der in Art. 18 des Einkommenſteuergeſetzes 

vom 8. Auguft 1903 (Reg.Bl. ©. 261) bejtimmten Ginheitsjäße zu erheben. 

2) Die Grund:, Gebäude- und Gewerbeftener ijt nah Maßgabe der Beitimmungen 

des Gejeges vom uni (Meg. Bl. S. 344), die Kapitalftener nah Maßgabe der 

Beitimmungen des SKapitalfteuergejeßes vom 9. Auguft 1903 (Reg.Bl. ©. 313) zu 

erheben. 

Der Steuerfa wird für die Grund-, Gebäude: und Gewerbefteuer auf 2°], des 

Stenerfapital, für die Kapitalftener auf 2°], des fteuerbaren Jahresertrags beftimmt. 

3) Die Steuer aus Wandergewerben ift nad) den Beitimmungen des Gejeßes vom 

15. Dezember 1899 (Reg. Bl. ©. 1163) zu erheben. 

4) Die Umſatzſteuer ift nad) den Beitimmungen des Gejehes vom 28, Dezember 1899 

(Reg.Bl. S. 1254) zu erheben, 

5) Die Abgabe von Wein und Objtmoft ijt nad) den Bejtimmungen des Wirtjchafts- 

abgabengejeßes in der Faſſung vom 4. Juli 1900 (Reg. Bl. S. 514) zu erheben. 

6) Die Steuer von dem zur Bierbereitung bejtimmten Malz iſt nah dem Bier- 

jteuergejeß vom 4. Juli 1900 (Reg. Bl. S. 542) zu erheben; der Steuerjag wird auf 
10 M für den Doppelzentner ungeſchrotenes Malz feitgejebt. 
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7) Die Übergangsftener von geſchrotenem Malz ift nad) dem Safe von 12.4 50 9 

für den Doppelzentner Malz zu erheben. 

8) Die Übergangsitener von Bier ift mit 3 AM 25 H für das Hektoliter Bier zu 
erheben. 

9) Die unter das Allgemeine Sportelgejeß in der Fallung vom 28. Dezember 1899 

(Reg. Bl. ©. 1334) fallenden Sporteln werden nad den in diefem Gejege enthaltenen 

Sätzen und Beltimmungen erhoben. 
10) Die Gerichtskoſten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, jowie im 

Zwangsverfteigerungs: und Zwangsverwaltungsverfahren werden, ſoweit die Landesgejeß- 

gebung zuftändig ift, bis 31. Dezember 1905 nah den Süßen und Beſtimmungen der 

K. Verordnungen vom 11. November 1899 (Reg.Bl. ©. 925) und vom 13, Juni 1902 

(Neg.Bl. S. 215) erhoben. 
Auch über diefen Zeitpunkt hinaus bleiben die Beftimmungen und Sätze dieſer 

K. Verordnungen injolange in Kraft, als nit ein Gebührengeſetz erlaſſen ift. 

11) Die Erbſchafts- und Schenkungsſteuer ift unter Beibehaltung des Mindeſtſatzes 

von 2%, nad den Beitimmungen des Geſetzes vom 26. Dezember 1899 (Reg. Bl. ©. 1296) 

zu erheben. 
Art. 4. 

Das einen Beftandteil der Neftverwaltung bildende Betriebs: und Vorratäfapital 
der Staatshauptkaije wird auf 8000000 feſtgeſetzt. 

Zur Verftärkung dieſes Betriebs: und Vorratskapitals dürfen in der Finanzperiode 

1905/06 und in den auf den Schluß dieſer Finanzperiode folgenden vier erſten Monaten 

der nächſten Yinanzperiode, inſolange für die leßtere ein Finanzgefeß nod nicht erlaflen 

iſt, Schatzanweiſungen nad) Bedarf, jedod nit über den Betrag von 12000000 A 

hinaus, ausgegeben werden. 

Art. 5. 

Die Schaganweifungen werden auf die Staatsſchuldenkaſſe lautend von der ſtändiſchen 

Schuldenverwaltungsbehörde unter Mitwirkung Unſeres Finanzminifteriums ausgefertigt. 

Die Ausgabe derjelben ift durch Unſer Finanzminiſterium zu bewirken, dem die 

Beltimmung des Zinsfages und der Dauer der Umlaufszeit, weldde den 1. Oktober 1907 

nicht überichreiten darf, überlaffen wird. Innerhalb diefes Zeitraums kann der Betrag 
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der Schakanmweifungen wiederholt, jedoh nur zur Dedung der in Verkehr geſetzten 

Schatzanweiſungen, ausgegeben werden. 

Art. 6. 

Der in Art. 4 genannte Höchſtbetrag der auszugebenden Schapanweifungen darf je 

nad) Bedarf um die für die Verzinfung derjelben erforderligen Beträge, welche ebenfalls 

durh Schatzanweiſungen zu beftreiten find, überſchritten werden. 

Die zur Einlöfung der Schakanweifungen erforderlihen Mittel find der Staats: 

ſchuldenkaſſe aus den bereiteften Staatdeinkünften zu überweijen, nötigenfall® durch ein 

Staatsanlehen aufzubringen. 
Art. 7. 

In den Schakanweifungen ift die Dauer der Vorlegungsfrift auf fünf Jahre zu 

bejtimmen. 

Die Umjhreibung auf den Namen der Inhaber findet nicht ftatt. 

Art. 8. 

Zu auferordentliden Staatsausgaben werden bejtimmt: 

für das Finanzdepartement in Vertretung des allgemeinen Hochbaufonds: 

1) zu Herftellung eines neuen Juſtizgebäudes, ſowie eines neuen 

Gefängnisgebäudes in Tübingen, dritte und lebte Rate. . . 300000 „Me 
2) zu Erbauung eines neuen Amtsgerichtsgebäudes in Reutlingen 195000 „ 

3) zu Erbauung eines neuen Amtsgerihtögebäudes in Riedlingen 106500 „ 

4) zu Errichtung eines neuen DOberamtsgebäudes in Reutlingen . 30000 „ 

5) zu Grweiterung und VBerbefferung des Wilhelmzftifts in Tübingen 

und zu dem dadurch nötig werdenden Bau eines neuen Oberamt3- 
gebäudes dajelbit. . . . . 256000 „ 

6) zu Grridtung eines neuen Oberamtsgebäudes in 1 Geislingen ; 65000 „ 

7) zu Grridtung eines Neubaus für das chemiſche Inſtitut der 

Univerfität Tübingen, dritte und legte Rate . . . 150000 „ 

5) zu Grridtung eines Neubaus für die — der Univerfität 

Tübingen . . . - . 685000 „ 

9) zu Errichtung eines neuen —— in —— . 775000, 

10) zu Erbauung eines neuen Kameralamtsgebäudes in Reutlingen 124000 „ 
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für das Departement des Innern: 

11) zu Errichtung eines Dienftgebäudes für die Straßenbauinſpektion 
in Ludwigsburg . . . a 75000 M 

12) zu Vorarbeiten für die Derftellung eine Großſchiffahriswege 
auf dem Neckar von Mannheim bis Heilbronn . . ... 50000 „ 

für das Departement des Kirchen- und Schulweſens: 

13) zur Prüfung der Frage der Koften des Baus und Betriebs 

einer den modernen Anforderungen — — 

Hodidule. . . . . —— 10000 AM. 

Die Dedung des Gefamtbedarfs dieſer Ausgaben von ı 2874 500 „#4 erfolgt vor: 
behältli der Beitimmung in Abſ. 3 durd ein Staatsanlehen, weldes von der jtändifchen 

Schuldenverwaltungsbehörde unter verfafjungsmäßiger Mitwirkung Unſeres Finanz— 

minifterium3 unter möglichſt günftigen Bedingungen aufzunehmen ift. 

Soferne die bi3 zum 31. März 1907 anfallenden Überjhüffe des Nefervefonds der 

Staatseifenbahnen (Art, 2 Ab}. 2 des Geſetzes vom 29. Juli 1899, Reg. Bl. ©. 575) 

die Berwilligungen aus diefen überſchüſſen für Gifenbahnzwede in der Finanzperiode 

1905/06 (Art. 1—3 und 10 Abj. 1 des Geſetzes, betreffend die Beihaffung von Geld- 

mitteln für den Gijenbahnbau vom 28. Juli 1905, Reg.Bl. ©. 132) und für Dedung 

des Fehlbetrags aus dem Rehnungsjahr 1902 überfteigen (Art. 12 diejes Gefeges), jind 

die weiteren überſchüſſe dieſes Fonds zur Dedung des Bedarfs der in Abj. 1 genannten 

Bauten zu verwenden. 

Art. 9. 

Für die Beamten der Staatsihuldentaffe werden folgende Jahresgehalte mit drei- 

jährigen Vorrüdungsfriften beſtimmt: 

1. Hauptfajfier: 

1: SWfe >38 5.82 3400 
De en Bar are per ER 
a a ee a re ee are RN = 

I. us ana une a a rennen 
We ne Ar 0 ee ie DAT 
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2, Kontrolleure: 

3. Kaſſier: 

4. Oberjefretäre: 

5. Sefretäre: 

6. Zinsbuchaſſiſtenten: 

4200 A 

4600 „ 

5000 „ 

5400 „ 

3900 A 
4200 „ 
4500 „ 

2800 M. 
3000 „ 
3300 „ 
3600 „ 
3900 „ 
4200 „ 

2200 Me 
2400 „ 
2600 „ 
2800 „ 
3000 „ 
3200 „ 
3400 „ 
3600 „ 

1600 AM 

1800 „ 

2000 „ 

2200 „ 

2400 „ 

2600 
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Im übrigen finden die Beitimmungen des Art. 12 des Finanzgeſetzes vom 25. Juli 1901 

(Reg. Bl. S. 199) auf die Beamten der Staatsjhuldenkafje aud ferner Anwendung. 

Art. 10, 

Unjer Finanzminiſterium wird ermädtigt, zum Ankauf der Anweſen des Tier: 
gartenbefiger® Adolf Nill am Herdweg und der KHatharine Hausmann an der Seejtraße 

in Stuttgart die Summe von 1085000 M aufzuwenden, welde aus Mitteln der 

Grundſtocksverwaltung vorzuſchießen ift. 

Art. 11. 

Unjer Finanzminifterium wird ermächtigt, 

1) das im Gigentum des Staats ftehende Grundftüd Königſtraße Nr. 74 und 

Marienftrage Nr. 1 in Stuttgart (die jogen. Legionskaſerne) an die Rheinische 

Kreditbant in Mannheim, Attiengefellihaft, um den Preis von 3250000 „AM 

zu verkaufen, 

2) von dem Grlöfe die Summe von 250000 M zu Herftellung von Familien— 

wohnungen für niedere ftaatlihe Beamte in Stuttgart zu verwenden. 

Art. 12, 

Unjer Finanzminifterium wird ermädtigt, zur Gritattung des Vorſchuſſes, welder 

zur vorläufigen Dedung des Tehlbetrags in der Rechnung der laufenden Verwaltung 

für 1902 aus dem Betriebs: und Vorratsfapital der Staatshauptkafje geleiftet wurde, 

den Überjhüffen des Rejervefonds der Staatseifenbahnen (Art. 2 Abſ. 2 des Geſetzes 
vom 29. Juli 1899, Reg.Bl. ©. 575) einen Betrag bis zu 1000000 M zu entnehmen. 

Gegenwärtiges Gejek ijt durh Unſer Yinanzminifterium zu vollziehen. 

Gegeben Schloß Friedridshafen, den 28. Juli 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchek. Zeyer. v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 
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Hauptfinanzetat 
für die Zeit 

vom 1. April 1905 bis 31. März 1907. 

Beträge für 1905 Beträge für 1906 

Kap. I. Staatsbedarf. Befamte | Davon ab: Meine | Gefamte | Davon ab: | Reine 
. Ausgabe, Einnahme Ausgabe, Ausgabe, Einnahme. ' Ausgabe. 

A HM fe M ft | Mt 

1 Zivilliſte. gehe ner 1 OR 898 "2024 898 2024898 | _ \ 2024 898 

2 Apanagen und Wittume . . -» 71519 | | 71519 71519 | — | 71519 

3 Staatöfhud . . » 2.» | 22155062 7000 ı 22148062 | 22705728 | 7.000 | 22 698 728 

3a Binfe aus Schaganmweifungen . . — — — — | — — 

4 Renten und Zinfe . . » . . - 463 831 | | 463 831 465 137 — 465 137 

5 Entfchädigungen . ». » 2... 48 581 | 48 881 48881 | — | 48 881 

6 Penſtionen. 424146 700 4145 700 4316 300 — 4316 300 

7 Wartegelder . » 2 2 20. 13 618 | 13 613 13 618 | _ 13 618 

8 Unterftüßungen . . » 22.» 662 200 | 662 200 677 200 | — 677 200 

9 Staatsminifterium u, Geheimer Rat 67 040 67 040 67040 — 07 040 

9a BVerwaltungsgerihtsbof . . . » 32 675 | 32 675 36 100 36 100 

10—15 | Departement der Jufta . . - - 6899308 || | 5987405 6 850 172 911903 5 938 269 

15—19a | Departement der auswärtigen An— | | | 

gelegenheiten . x 2 2 2.2. 199 993 199 998 199 993 — 199 993 

20—44b | Departement des Innern. . . „| 12892350 11 290 020 12895587 | 1602330 11 293 257 

15-97 b | Departement des Kirchen: und Schul- | 

weſens "200. .J 16382162 87 698 15 894 464 16 448 401 489 323 15 059 078 

98-107 | Departement der Finanzen . . - 6712011 ; 5 944 311 6 740 053 778 800 5 961 258 

108 Ständifche Rafle. » - » 2. - 443 554 | 42554 413 879 1.000 412 879 

109 Allgemeiner BDispofitionsfonds . . 70 000 - 70 000 70 000 -- 70 000 

110 Leiftungen an das Deutjche Reich. | 12704082 | 12 704 082 | 12704 082 — 12 704 082 

1108 | Aufwand an Poftportoe . . » - 710 000 | 710 000 710 000 — 710000 

I-110a Summe des Staatöbedaris | 36 698 384 | 82% { 87 458 588 3 7W 356 | 83 668 232 
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Kap. 

111 

112 

113/114 

115 

116 

117 

122 

123 

111—123 

U. Ertrag des Kammerguts. 

A. Ertrag der Domänen: 

bei den Kameralämtern 

aus Foriten 

aus Jagden 

von den Berg: und Hüttenmwerfen . 

von den Salinen. 

von der Badanftalt Wildbad 

Zuſammen A. 

B. Ertrag der Verkehrsanflalten: 

Gifenbahnen 

Poſt und Telegraphen . 

Bodenfeedampffchiffahrt 

Bufammen B. 

C. Ertrag der Münze. 

D. Ertrag des Stantsanzeigers 

E. Verſchiedene Einnahmen bei 

der Stantshauptkaffe un- 

mittelbar... . . . . 

Der Ertrag des Kammerguts mit 

reicht alfo zur Summe des Stanis- 

bedaris nicht zu um 

welche durch Steuern zu deden find. 

Beträge für 1905 

Gefamte | Davon ab: | 

Einnahme. 

A 

1 029 452 

17 451 006 

96 480 

5 024 000 

2 055 600 

261 200 

25 917 738 

64 480 000 

21 540 000 

| 

367 650 | 

86 387 650 

132600 | 

151500 | 

373 281 

112 962 769 

Ausgabe, 

MM 

567 802 

6.035 285 

31.000 

4 774 000 

1505 600 

249 200 

13 162 887 

47 240 000 

15 756 300 

366 650 

63 362 950 

91400 

151 500 

\ 76 708 737 

Reine 
Einnahme, 

MM 

461650 

11 415 721 

65 480 

250 000 

550 000 

12 000 

12 754 851 

17 240 000 

5 783 700 

1000 

23 024 700 

41 200 

373 281 

36 194 032 

Beträge für 1906 

Gefamte Davon ab: Reine 

Einnahme. Ausgabe. Einnahme. 

«H. A Ma 

1029 452 | 567 802 461 650 

16 675006 | ‚6015285 | 10659 721 

108 100 | 31 000 72 100 

5024000 | 4774000 250 000 

2055600 | 1505600 550 000 

261 200 249 200 | 12 000 

25 148 358 | 13142887 | 12005 471 

65540000 | 48300000 | 17240 000 

23.000000 | 16136375 | 6863625 
367 650 366 650 | 1000 

88 907 650 | 64803035 | 24104625 

I | 

132 600 | 91400 | 41200 

I 

151500 | 15150 | — 

u 

| | 

370831 | — 370881 

114 710 939 

47146 105 
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Beträge für 1905 Beträge für 1906 

Geſamte Davon ab: Reine 

Einnahme. Ausgabe. Einnahme. 

HM HM M 

Gefamte Davon ab: Reine 

Einnahme, Ausgabe. Einnahme, 

AM HM | A 

III, Deckungsmittel. 

A, Landesſteuern. 

a) Direkte Steuern: 

14 561 000 124 Einfommenfteuer . . . 780000 | 14081000 | 15 265 000 781000 | 14.484 000 

125 Grund⸗, Gebäude: und Gewerbefteuer 4 922 630 305 270 | 4 617 360 4 993 962 305 150 4 638 812 

126 Kapitalfteuerr . » ».. 2 733 000 73 000 2 660 000 2 783 000 73000 | 2710000 

127 Wandergemerbefteuer 75 400 2500 72 900 75 400 2500 72 900 

1160 770 | 21431260 | 23117362 1161650 21955 712 Zufammen a) | 22592030 

b) Indirekte Steuern: 

128 Umfasfteuer 2 763 000 41 400 | 2 721 600 2 763 000 41400 2 721 600 

129 | Wirtfchaftsabgaben . 10 971 000 411700 | 10559300 | 10971000 411 700 | 10559 300 

130 Sporteln und Berkhtktofen. 4 246 000 748000 | 3.498.000 4 246 000 743 000 3498 000 

131 Erbfchafts- und Schenkungsftener . | 1195 000 23 600 | 1 171 400 1195000 | 23 600 1171400 

Zufammen b) 19 175 000 1 24 700 17 850 300 19 175 000 1 224 700 17 250 300 

124--181 Zufammen A. | 41 767 030 2385470 | 39381 560 42 292 362 2356 350 . 39006 012 

ı32 | B. Ülberweifungen aus der 
Reichskaffe 

Die Deckungsmittel a. da: 

ber im ganzen . TF 

7287 810 _ 7287 810 7287 810 

2 3835 470 49 5830 172 2386350 | 47198 522 49 054 840 

Der Bedarf an —— iſt 
oben berechnet zu. 

Mithin ergibt ſich 

für 1905 ein Fehlbeirag von. 

für 1906 ein überſchuß von 

für 1905,06 im ganzen ein Fehl: 
beirag von . 

47 146 105 

10 184 . 
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Geſth, 

betreffend die Beſchaffung von Geldmitteln für den Eiſenbahnbau und für außerordentliche 

Bedürfniffe der Verkehrsanftaltenverwaltung in der Finanzperiode 1905/06. 

Bom 28. Juli 1905. 

Wilhelm Il., von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Nah Anhörung Unſeres Staatsminifteriums und unter Zuftimmung Unferer 

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Art. 1, 

Für den Bau von Nebeneifenbahnen dur den Staat werden . . 3000000 .#. 
bejtimmt und zwar: 

1) für die Bahn von Tübingen nad) Herrenberg (Art. 4 Ziff. 1 des 

Gejehes vom 21. Februar 1902, Reg.Bl. ©. 66) als erfte Rate 1000000 .#, 

2) für die Bahn von Kirchheim unter Ted nad Weilheim an der Ted 

(Art. 4 Ziff. 2 des Geſetzes vom 21. Februar 1902) als erfte Rate 400000 „, 
3) für die Bahn von Schorndorf nad Welzheim, unter Aufhebung 

der Beltimmungen in Art. 3 Abſ. 2 Ziff. 6 des Geſetzes vom 

29. Juli 1899 (Reg.Bl. S. 577) und Art. 3 Abj. 1 Ziff. 3 des 

Geſetzes vom 21. Februar 1902 als erfte Rate. . » . . . 1000000 

4) für eine Bahn von Göppingen nah Gmünd als erfte Rate . 600000 „, 

Mit der baulihen Ausführung diefer Bahnen ift vorzugehen, wenn der Gifenbahn- 

verwaltung von den Beteiligten der für den Bahnbau und deſſen Zubehörden dauernd 

erforderlide Grund und Boden koſten- und laftenfrei zur Verfügung geftellt oder ftatt 

der Eigentumsüberweifung genügende Sicherheit für die Gritattung der Grunderwerbungs: 
foften geboten wird. 

Außerdem find von den Beteiligten bare Baufoftenbeiträge zu leiften, und zwar bei 

den Bahnen 

Tübingen— Herrenberg vnnnnn. — 5000 „M. 
für 1 km, 

”"ı 
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Kirchheim unter Ted— Weilheim an der Ted von zufammen . . . 50000 M, 

Schorndorf — Welzheim von zufammen - » 2 2 2 222.0. ..115000 „, 

Göppingen — Gmünd von zujammen . . a. 2240000 5; 

auch haben die an den Bahnen Tübingen —SHerrenbeng, Schorndorf Welzheim und 

Göppingen— Gmünd Beteiligten da3 für Bahnzwede erforderlihe Wafler unentgeltlich 

abzugeben oder eine entiprehende Entihädigung hiefür zu leijten. 

Art. 2. 

Als letzte Raten werden bejtimmt für die durch den Staat erbauten Nebeneijen- 
bahnen 

1) von Laupheim nah Shwendi . » 2» 2 2 .2.2.2.2.020. 180000 AM, 

2) von Roßberg nah Wurzah... 1 100000 „, 

zufammen . . 230000 A. 

Art. 3. 

An Staatsbeiträgen zum Bau von Nebeneijenbahnen durch Privatunternehmer werden 

gemäß Art. 3 Abf. 1 Ziff. 1, 2 und 4 des Gejehes vom 21. Februar 1902 bejtimmt: 

1) für die Bahn von Jagftfeld nad Neuenftadt. - » >» 2 2.338000 A, 

2) für die Bahn von Amijtetten nad Geritetten. . » » 2 2.640000 „, 

3) für die Bahn von Vaihingen a, d. E. Bahnhof nad Enzweihingn 140000 „, 

zulammen . . 1118000 #. 

Art. 4. 

Tür den Bau von zweiten Gleifen werden 4700000 M beftimmt und zwar: 

1) für die Bahnftrede Waiblingen— Gmünd als fünfte Rate . . 1200000 A, 

2) für die Bahnjtrede Plodingen— Tübingen als fünfte und legte Rate 500000 „, 

3) für die Güterbahn Untertürtheim—Sornweftheim als dritte und 

legte Rate . . . . 200000 „, 
+) für die Bahnftrede Ravensburg — Friedrichähafen ala — Pate 1300000 „, 

5) für die Bahnjtrede Stuttgart Weſtbahnhof — Böblingen als - 

Rate. . . . . 1400000 „, 

6) zu Vorarbeiten für die Bahnftrede m Ravensburg 100000 „. 
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Art. 5. 

Für fonjtige Erweiterungen und Verbeſſerungen an den im Betrieb befindlichen 
Bahnen werden 8943000 „A beitimmt und zwar: 

1) für die Erweiterung des Bahnhofs Mühlader als dritte Rate. 200000 M, 

2) für die Erweiterung des Bahnhofs Feuerbach als dritte Mate .„ 900000 „, 

3) für die Erweiterung des Bahnhofs Plochingen als vierte Rate 1300000 „, 

4) für die Erweiterung des Bahnhof3 Ulm als vierte Rate. . . 2000000 „, 

5) für die Erweiterung der Station Laupheim Hauptbahnhof, ganze 

Torderung . . . 263000 „, 

6) für die Erweiterung ber Station Biberach als alle Rate 400000 „, 

7) für die Erweiterung der Station Stuttgart Weſtbahnhof als erfte 

Rate... . 300000 „, 

8) für Erweiterungs- * —— > Station Sreudenftabt 

Hauptbahnhof als dritte und leßte Rate. . . . 180000 „, 

9) für Die Erweiterung der Station Schiltach als zweite * leßte 

Rate...» 100000 „, 
10) für die Erweiterung des Bahnhofs Reutlingen als zweite Rate 800000 „, 

11) für die Erweiterung des Bahnhofs Tübingen als erfte Rate . 400000 „, 

12) für die Erweiterung des Bahnhofs Aalen als vierte und letzte 

Rate. . . -» . 500000 „, 

13) für die Durführung * Bahnfteigiperre als zmeite Kate - 600000 „, 

14) für Die von ſchienengleichen Wegübergängen als zweite 

15 BA 500000 „, 

15) für — zur roh — Leiste als aineite 

Rate.... er ..... ADDEN: 2; 

Art. 6. 

Tür die Erbauung von Wohngebäuden werden . » » 1200000 M 
beitimmt und zwar: 

1) für weitere Familienwohngebäude für Unterbeamte der Verkehrs: 

anftalten in Stuttgart als adte Rate. ». . » >» 2 1330000 „, 
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2) für Wohngebäude für Eifenbahnbeamte und Unterbeamte 

a. beim Güterbahnhof Untertürkheim als vierte Hate. . .» . 350000 A, 

b. in Ulm als zweite Rate . . . » - ...400000 „, 

3) für Wohngebäude für Arbeiter der Wagener Sannftatt 

als vierte Rate . » » .. . . 300000 - 

Art. 7. 

Für die Vermehrung des Fahrbetriebsmaterials der Staatseiſenbahnen werden 

3330000 „A beſtimmt. 

Art. 8. 

Zur Beteiligung des Staats an dem Filderbahnunternehmen durch Übernahme von 
Aktien im Nennwert von 300000 M werden 306750 M beitimmt. 

Art. 9. 

Für Zwede der Poftverwaltung werden 930000 A bejtimmt und zwar: 

1) für die Herjtellung eines Poftgebäudes in Bopfingen . . . . 62000 A, 

2)» m " ” B „» Saulgau . » » » . 70000 „, 
BD 5 + — J — „ Rottenburg . » » » 75000 „, 

4) un r " 5 „ Blaubeuren . . » . 54000 „, 
ee . — „Riedlingen . . . 60000 „, 

6) u» P " r — als eiſte 
Rate .. 123000 ,, 

7) für die Herftellung einet Gebäudes” für die — Heilbronner 
Hauptbahnhof zu errichtende Zweigpoſtſtelle als erſte Rate . . 143000 „, 

8) für die Erbauung von Familienwohngebäuden für Poftunterbeamte 

in Ulm als erſte Ruaitte. 42333000 „. 

Art. 10. 

Zur Deckung der in Art. 4 bis 8 vorgeſehenen Forderungen ſind Staatsanlehen 

unter möglichſt günftigen Bedingungen aufzunehmen, desgleichen für die in Art. 1 bis 3 
vorgejehenen Forderungen, joweit diefe nicht aus den bis zum 31. März 1907 anfallenden 
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überſchüſſen des Rejervefonds der Staatseifenbahnen (Art. 2 Abf. 2 des Geſetzes vom 
29. Juli 1899, Neg.Bl. S. 575) gededt werden können. 

Zur Dedung der in Art. 9 vorgejehenen Forderungen find zunächſt die in Art. S 

Ziff. II de3 Gefehes vom 27. Juli 1903 (Neg.Bl. S. 249) verwilligten, für die dort 

angegebenen Zwede nit erforderlidhen 600000 „A zu verwenden, im übrigen find hiefür 

Staatsanlehen unter möglichſt günftigen Bedingungen aufzunehmen. 

Gegenwärtiges Geſetz ift dur Unfere Minifterien der auswärtigen Angelegenheiten 
und der finanzen, die Aufnahme der erforderlihen Staatsanlehen durch die ſtändiſche 

Schuldenverwaltungsbehörde unter der verfaflungsmäßigen Mitwirkung Unferes Finanz: 

miniſteriums zu vollziehen. 

Gegeben Schloß Friedrihshafen, den 28. Juli 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchek. Beyer v. Soden v. Schnürlen. 

Gedrudt in der Buhbruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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% 21. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Montag, den 31. Juli 1905. 

Inhalt: 

— des une des Innern, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeorbnetenwahl für den 
beramtöbezirt Mergentheim. Bom 26. Juli 1905. 

Verfügung des Ainiſteriums des Innern, 

betreffend die Anordnung einer menen Abgeorduetenwahl für den ®beramtsbezirk Mergentheim. 

Bom 26. Zuli 1905. 

Nahdem die am 18. November und 2. Dezember v. %. vorgenommene Wahl eines 

Abgeordneten für den Oberamtsbezirt Mergentheim für ungültig erflärt worden ift, 

wird auf Allerhödften Befehl Seiner Majeftät des Königs die Vornahme einer 

Neuwahl für den Oberamtsbezirf Mergentheim angeordnet und nachſtehendes verfügt: 

1) Die örtlihen Kommiſſionen für Entwerfung und Fortführung der Wählerlijten 

haben unverweilt für die Ridhtigftellung der letzteren Sorge zu tragen und dabei zu 
beadten, daß gemäß Art. 4 des Landtagswahlgefeßes in der Faſſung vom 2, Februar 1899 

(Reg. Bl. S. 31) jämtlihe Wahlberehtigte, welde in der Gemeinde ihren Wohnfik 

oder ihren nicht bloß vorübergehenden Aufenthalt haben, von Amts wegen in die 

MWählerlifte aufgenommen werden müſſen. 
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Hinfihtlic der Trrage, welche Perſonen wahlberedtigt find, werden die Ortswahl- 

fommiffionen auf $ 3 der Vollzugsverfügung zum Landtagswahlgeje vom Fe Fe 

(Reg. Bl. von 1900 ©. 232) noch beſonders hingewiefen. 

2) Der in Art. 7 des Landtagswahlgefeges angeordnete öffentliche Aufruf der Wahl- 

berehtigten zur Anmeldung ihres Wahlrechts ift al83bald von dem Oberamt Mergentheim 

im Amtsblatt zu erlaflen und außerdem von den Drtsvorftehern in den einzelnen 

Gemeinden auf ortsüblihe Weife befannt zu machen. 

3) Die Wählerliften müſſen binnen zehn Tagen nad dem Erſcheinen der gegen- 

wärtigen Verfügung im NRegierungsblatt, ſomit jpätejtend am Donnerstag, den 10. Auguft 

03. Is., vollendet fein, jodann während eines unmittelbar anſchließenden Zeitraums von 

ſechs Tagen, aljo bis Mittwod, den 16. Auguft ds. 38. einjchlieglih, auf dem Rathaus 

zur allgemeinen Einſicht aufgelegt werden. Längjtens binnen drei Tagen von Erhebung 

etwaiger Borftellungen gegen die Wählerlijte an gerechnet hat die Kommiſſion hierüber 

Beſchluß zu faſſen. 

Späteſtens am einundzwanzigſten Tag nach dem Erſcheinen des gegenwärtigen 
Wahlausſchreibens im Regierungsblatt, am Montag, den 21. Auguſt ds. %8., haben die 

DOrtövorfteher die Wählerliften nebjt den Akten über beanftandete Wahlberetigungen 

dem Oberamt zu übergeben. 

4) Die Wahlen find genau am dreigigften Tag nad) dem Erſcheinen der gegenwärtigen 

Verfügung im Regierungsblatt, aljo 

am Mittwod, den 30. Auguft ds. Is. 

in allen Abjtimmungsdiftrikten gleichzeitig vorzunehmen. 

5) Die in Art. 13 Abſ. 3 des Landtagswahlgejeges vorgeſchriebene Bekanntmachung 

hat ſpäteſtens am Sonntag, den 27. Auguft d8. Is. zu erfolgen. 

6) Die Ortövorfteher haben beizeiten dafür Sorge zu tragen, daß die Ausrüftung 

der Wahllofale den Anforderungen des Art. 14 Abſ. 2 des Landtagswahlgefehes und 
den 88 13, 15 und 15a der Vollzugsverfügung entſpricht, daß insbefondere die Ab— 

fonderungsvorrihtungen in der vorgejchriebenen Weile und in gemügender Anzahl vor- 

handen, umd daß die zu bemügenden verdedten Wahlurnen nicht zu Klein find und ein 

ungehindertes Ginlegen der amtlihen Wahlumfchläge zulafien. Auch Haben die Ortsvor- 
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jteher für die Aufftellung der mit der Verteilung der amtliden Wahlumſchläge im Wahllotal 

zu beauftragenden Perſonen (Amtsdiener, Polizeidiener u. dergl.) Vorſorge zu treffen. 

Den Oberämtern ift hierüber rechtzeitig Vollzugsbericht zu erftatten. In denjenigen 

Orten, in welchen gemäß $ 15 Ab. 2 der Vollzugsverfügung befondere Nebenzimmer 

zum Wahllotal als Abjonderungsvorridtungen eingerichtet werden wollen, find den 

Berichten einfahe Handzeichnungen insbefondere zum Nachweis dafür beizulegen, daß das 
Nebenzimmer in unmittelbarer Verbindung mit dem Wahllofal fteht und nur von 
dem Wahllofal aus betreten werden kann. 

7) Die Wahlvorfteher werden vornehmlih auf die Art. 12, 13 Abi. 2, Art. 13a 

bis 180 des Landtagswahlgejeges und die SS 11 bis 22 der Vollzugäverfügung mit 
dem Anfügen hingemwiejen, daß die Stimmzettel folder Wähler, welche ſich nicht zuvor 

an die Abjonderungsvorritung begeben haben, in der gleichen Art zurüdzumweijen find, 

wie dies in Art. 14 Ab. 6 des Landtagswahlgejehes hinſichtlich der vorfhriftswidrigen 

Stimmzettel vorgeſchrieben iſt. Sodann wird darauf aufmerfjam gemadht, daß den 

Wählern mit Ausnahme des am Schluß des $ 18 der Vollzugäverfügung angeführten 

Falles der Zutritt zur Wahlhandlung einjhließlic der Zählung der abgegebenen Stimmen 
jtet3 freifteht. 

Die etwaige Verwendung von Volksſchullehrern zur Protofollführung unterliegt 

ſeitens der Oberſchulbehörden einem Anftand nicht. 

8) Die Ermittlung des Wahlergebniffes durd die Oberamtswahllommilfion hat 

jpäteftend am Samstag, den 2. September d3. Is. ftattzufinden. 

9) Behufs gejegmäßiger Durdführung des Wahlgejhäfts wird im übrigen auf die 

Beitimmungen des Landtagswahlgefehes in der Faſſung vom 2. Februar 1899 (eg. 

Bl. ©. 31) und der Vollzugsverfügung dazu vom nn * —— ſowie 

darauf hingewieſen, daß 

a. in den Wahllokalen und den unmittelbar an dieſelben anſtoßenden Räumlichkeiten 

Stimmzettel nicht aufgelegt oder verteilt werden dürfen, 

b. der Wähler an den abgeſonderten Tiſch treten muß, um feinen Stimmzettel in 

den geftempelten Umſchlag zu fteden und daß er den Umfchlag mit dem Stimm: 

zettel Felbft in die Wahlurne zu legen hat, 
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c. fein in die Wahlurne einmal eingelegter Umjchlag aus irgend einem Grunde aus 
derjelben vor der Zählung der Stimmen wieder herausgenommen werden darf, 

d. von 7 Uhr abends ab nur noch diejenigen Wähler zur Stimmabgabe zugelaffen 

werden dürfen, weldhe bereits um 7 Uhr im Wahllotal anmwejend waren und 

e. daß die Diſtriktswahlkommiſſionen ſich bei der Zählung der Umſchläge und Stimmen 

jowie bei der Abfafjung des Wahlprotofolls der Beihilfe dritter Perſonen nicht 

bedienen dürfen. 

Stuttgart, den 26. Juli 1905. 

Piſchek. 

Gedrudt in der Buhdruderei Ehr. Scheufele in Stuttgart. 
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M 22. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Freitag, den 18. Auguft 1905. 

Inhalt: 
Geſetz, betreffend Anderungen des Gefees vom 25. Juni 1894 über die Benfionsrechte der Körperfchaftsbeamten 

und ihrer Hinterbliebenen. Vom 28. Juli 1905. — Geſetz, betreffend Anderungen des Beamtengefehed vom 
28. Juni 1876 und des Volköfchullehrergefehes vom 30. Dezember 1877. Vom 29. Auli 1905. — Geſetz, 
betreffend die Einrichtung eines Hefervefonds der Staatöforfien. Vom 1. Auguft 1905. — Königliche Berorb- 
nung, betreffend die Veröffentlichung des Staatsvertrags zwifchen Württemberg und Bayern vom 12. April 1905 
über die Herjtellung meiterer Eifenbahnverbindungen zmwifchen beiden Staatägebieten, Vom 6. Auguft 1905. 
— Belanntmachung des Minifteriums der auswärtigen Angelegenheiten, WBerlehrsabteilung, betreffend bie 
Konzeffionserteilung zum Bau und Betrieb einer Nebeneifenbahn von Ballmertähofen nad; Dillingen in 
Bayern für den auf württembergiſchem Staatögebiet gelegenen Zeil diefer Bahn, Vom 28. Juli 1905. — 
Belanntmachung des Minifteriums der auswärtigen Angelegenheiten, Vertehrsabieilung, betreffend Änderung 
der Kongeffionsurfunde für die Filderbahn, Vom 11. Auguft 1905. — Verfügung des Minifteriums des 
Sinnen, betreffend den Verkehr mit Schlachtvieh und Fleifh. Vom 29. zii 1905. — Verfügung des 
Minifteriums des Innern, betreffend die Neuordnung des fulturtechnifchen Dienſtes. Vom 31. Juli 1905. 
— Belanntmacung des Minifteriums des Kirchen und Schulweſens, betreffend die Genehmigung ber 
Reichögerichtsrat Friedrich von Geß'ſchen Familienftiftung an der Univerfität Tübingen. Nom 28, Juli 1905. 

Geleh, 

betreffend Anderungen des Gefehes vom 25. Iuni 1894 über die Penfionsrechte der Körperfcafts- 

beamten und ihrer Hinterbliebenen. Vom 28. Juli 1905. 

Wilhelm Il., von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nah Anhörung Unjeres Staatsminifteriums und unter Zuftimmung Unferer 

getreuen Stände verordnnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Art. I. 

Das Gejeß vom 25. Juni 1894, betreffend die Penfionsrehte der Körperjhaft3- 

beamten und ihrer Hinterbliebenen (Reg.Bl. S. 163), wird in nachſtehend bezeichneten 

Artikeln geändert: 
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1) Der Art. 3 erhält als Abſ. 2 folgenden Zuſatz: 

Unter den bejonderen Vorjchriften der Art. 24 Abſ. 4, Art. 34 Abi. 3 und 

Art. 38 Ab. 3 find zum Beitritt als freiwillige Mitglieder beregtigt die Beamten 

der evangeliſchen Kirchengemeinden, der katholiſchen Pfarrgemeinden, der ifraeliti- 
Ihen Kirdengemeinden und der örtlichen kirchlichen Stiftungen, welche auf die 

Verjehung eines Berufsamts ihren Lebensunterhalt gründen. Ausgeſchloſſen find 

Unterbeamte (vergl. Art. 1 Ab}. 2). Der Beitritt bedarf der Zuftimmung der 

Körperihaftsbehörde, in deren Dienft der Beamte jteht. 

2) Der Art. 4 Abj. 1 erhält folgende Faſſung: 

Die Vorſchriften der Art. 2 und 3 finden auf diejenigen Körperſchaftsbeamten, 

welche einer vor dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes errichteten körperſchaftlichen 

Penſionsanſtalt angehören, dann keine Anwendung, wenn ihnen von dieſer An— 

ſtalt unter den in Art. 5 bezeichneten Vorausſetzungen Ruhegehalte und ihren 

Hinterbliebenen Sterbenachgehalte und Penſionen von mindeſtens der in Art. 14 

und 18 bis 20 vorgeſehenen Höhe gewährt werden, und wenn in die bei Feſt— 

ſtellung der Ruhegehalte in Betracht kommende Dienſtzeit diejenige Zeit ein— 

gerechnet wird, während deren der Beamte 

1. einer anderen, den vorbezeichneten Vorausſetzungen entſprechenden körperſchaft— 

lichen Penſionsanſtalt oder der Penſionskaſſe für körperſchaftliche Beamte an— 

gehört hat — beziehungsweiſe der letzteren beizutreten verpflichtet oder berech— 

tigt geweſen wäre, wenn ſchon damals dieſe Kaſſe beſtanden hätte —, ſofern 

er die für dieſe Zeit noch zu erhebenden Jahresbeiträge nachzahlt oder die 

ihm etwa zurückerſtatteten oder nachgelaſſenen Einzahlungen entrichtet, und 

ſofern nicht die Beſtimmung des Art. 8 Abſ. 1 Anwendung findet, oder 

2, im inländiihen Staats-, Kirchen- oder öffentliden Schuldienjt auf Lebenszeit 

oder nad Vollendung des 25. Lebensjahres auf vierteljährige Kündigung 
angejtellt oder nad) den für dieſe Dienfte geltenden Vorſchriften mit dem 

Anſpruch auf Einrechnung in die Dienftzeit unftändig verwendet war. 

3) Der Art. 7 Abi. 1.erhält folgende Faſſung: 

An die Dienftzeit wird aud die Zeit eingerechnet, während deren der Beamte 

1. in einem früher befleideten Amte der Kaffe oder einer körperſchaftlichen Pen— 

fionsanftalt (Art. 4) angehört hat, jofern er die ihm etwa zurüderftatteten 
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oder nachgelaſſenen Einzahlungen entrichtet, und jofern nicht die Beitimmung 

des Art. 3 Ab. 1 Anwendung findet, 

2, im inländiſchen Staat3-, Kirchen- oder öffentlichen Schuldienit auf Lebenszeit 

oder nah Vollendung des 25. Lebensjahres auf vierteljährige Kündigung 

angejtellt oder nad) den für dieſe Dienjte geltenden Vorſchriften mit dem 

Anſpruch auf Einrechnung in die Dienftzeit unftändig verwendet war, 

3. vor dem Gintritt in das Amt beziehungsweije vor dem Beitritt zur Penfions- 

fafje im Kriege bei einem mobilen oder einem Grjaßtruppenteil Dienjte geleiftet 

hat. Als Kriegsdienjtzeit gilt in diefer Beziehung die Zeit vom Tage einer 

angeordneten Mobilmahung, auf welde ein Krieg folgt, bis zum Tage der 

Demobilmadhung. 

4) Der Art. 23 erhält folgende Faſſung: 

Die Anweifung der Nuhegehalte und der Bewilligungen für die Hinter: 

bliebenen erfolgt bei den Ort3vorjtehern, den Verwaltungsaktuaren, den Beamten 

der Amtstörperjchaften und der Landarmenverbände, jowie den in Art. 3 Abi. 2 

bezeichneten Beamten durch die Kreisregierung, bei den übrigen Gemeinde: 

beamten durch die zur Wahl der betreffenden Beamten zuftändige Behörde. 

5) Der Art. 24 wird durch folgenden Abj. 4 ergänzt: 

Bei den in Art. 3 Abf. 2 bezeichneten Beamten ift die Hreisregierung in 
den Fällen des Abſ. 1 und 2 zur Entſcheidung zuftändig, in den Fällen des 

Abſ. 1 auf Antrag der fir die Dienjtenthebung zuftändigen Behörde. 

Der Art. 25 Abſ. 2 erhält folgende Faſſung: 

Die Körperſchaftskaſſen jind verpflichtet, die im Abſ. 1 bezeichneten Bezüge 

auf Anmweilung der Penſionskaſſe gegen Wiedererjtattung dur dieje vorſchuß— 

weile auszubezahlen. 

Dem Art. 30 werden als Ab}. 3 bis 6 folgende Beitimmungen angefügt: 

Bei dem Übertritt aus dem inländiihen Staat3-, Kirchen: oder öffentlichen 

Schuldienft oder aus einem Amt, weldes die Beteiligung bei einer förperidaft- 

lien Penſionsanſtalt (Art. 4) begründet, in den Dienjt einer bei der Penjions- 

fajje beteiligten Körperihaft find Jahresbeiträge nicht nachzuzahlen und das 

Gintrittögeld wird nur von einer Gehaltserhöhung erhoben. Dasſelbe gilt 

jowohl bei dem Übertritt aus dem inländiſchen Staats-, Kirhen- oder Schul: 

6 
— 

7 
— 
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dienft oder aus einem Amt, weldes die Beteiligung bei der Penfionstafje 

begründet, in den Dienjt einer Körperſchaft mit eigener Penfionsanftalt, als 

auch bei dem libertritt aus dem Dienft einer jolhen Körperjchaft in denjenigen 
einer anderen Körperſchaft mit eigener Penfionsanftalt. 

Bei dem Übertritt werden die von dem Beamten bisher bezahlten Eintritt3- 
gelder und Beiträge ohne Zinjenberehnung der die Penfionslaft übernehmenden 

Kaſſe ausgefolgt. 
Wenn beim Übertritt die Zeit einer Anftellung auf einer vierteljährig künd— 

baren Stelle oder eine unftändige Verwendung im inländiſchen Staat3-, Kirchen— 

oder öffentlichen Schuldienft einzurechnen ijt, jo finden auf die Nadzahlung der 

Jahresbeiträge die Beftimmungen entſprechende Anwendung, die für die Nach— 

zahlung der Jahresbeiträge bei der ſtändigen Anſtellung in dem betreffenden 

Dienſte gelten. 

Die dem katholiſchen geiftlihen Stande angehörigen Körperſchaftsbeamten 

find von der Bezahlung der Gintrittägelder und Yahresbeiträge befreit, haben 

dagegen bei der erjten Anftellung und bei Gehaltserhöhungen an die die Pen- 

fionslaft übernehmende Kaſſe Leiftungen im Betrag der gejeklihen Sporteln nad 

dem Safe für die höheren Geiftlihen zu entridten. An diefe Kaffe werden 

auch bei einem libertritt in einen Körperſchaftsdienſt die von den Geijtlichen 
bisher bezahlten Sporteln ohne Zinfenberednung von der Staatskaſſe ausgefolgt. 
Beim Rüdtritt in den Kirchendienſt werden die in die Penſionskaſſe oder in eine 

körperſchaftliche Penjionsanftalt bezahlten Beträge der Staatskaſſe gleihfalls ohne 

Zinſenberechnung übermittelt. 

8) Der Art. 34 erhält al Abſ. 3 folgenden Zufag: 
Bei ‚den Anſprüchen der in Art. 3 Abſ. 2 bezeihneten Beamten hat die 

Kreisregierung vor jeder Entſchließung die Oberkirhenbehörde zu hören, ebenjo 

ift Ießterer von dem Wlinifterium des Innern vor der Entſcheidung über eine 

Beihwerde Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Im Falle der Nichtgewährung 
eines Nuhegehalts iſt auch die Oberkirhenbehörde zur Erhebung der Beſchwerde 

befugt. 

9) Der Art. 37 erhält folgende Faſſung: 
Die näheren Beitimmungen über die Aufftellung und Fortführung der 
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Mitgliederliften und der Bejoldungskatafter, die Berechnung, den Einzug und 

die Ablieferung der Gintrittägelder, der Jahresbeiträge und der etwaigen Nach— 

zahlungen (Art. 41 Abf. 2), jowie der Umlagebeträge, ferner über die Belohnung 

für den Einzug diefer Gelder dur die förperfhaftlihen Rechner werden vom 

Minifterium des Innern erlaffen. 

10) Der Art. 35 erhält als Abſ. 3 folgenden Zuſatz: 

Auf die in Art. 3 Abſ. 2 bezeichneten Beamten finden dieſe Vorſchriften 

feine Anwendung. 

Urt. II 

Bei der Anwendung der Übergangsbeftimmungen in Art. 41 bis 43 des angeführten 
Geſetzes vom 25. Juni 1894 auf die nad Art. I Ziff. 1 zum Beitritt berechtigten Be: 
amten ijt der Tag des Inkrafttreten de3 gegenwärtigen Geſetzes zu Grund zu legen. 

Art. II. 

Die Einzahlungen von ſolchen im Dienſt befindlichen Beamten, welde vor dem In— 

frafttreten des gegenwärtigen Gejeßes in einen die Mitgliedihaft bei einer anderen Pen: 

fionsfajje bedingenden Dienft übergetreten find, werden binnen drei Monaten nad dem 

Ankrafttreten dieſes Geſetzes an die Kaſſe ausgefolgt, welde die Penfionslaft über: 

nommen hat. 

Wenn jolden Beamten von derjenigen Kaſſe, aus welcher fie ausgetreten jind, ihre 

Einzahlungen ganz oder zum Teil zurüderjtattet worden find, oder wenn ihnen beim 
Austritt die verfallene Beitragsjhuldigkeit ganz oder zum Teil nachgelaſſen worden ift, 

hat die Kaſſe, aus welder der Austritt erfolgt ift, nur den ihr verbliebenen Reſt der 

LZeiftung de3 Beamten auszufolgen, während der zurüderjtattete oder nachgelafjene Betrag 

von dem Beamten unmittelbar an die Kaffe zu bezahlen ijt, welche die Penſionslaſt 

übernommen hat. 

Die Vorjhriften in Ab}. 5 und 6 des Art. 30 des Geſetzes vom 25. Juni 1894 in 

der Faſſung des gegenwärtigen Geſetzes gelten aud für Beamte, welche vor dem Antraft- 

treten des gegenwärtigen Gejeßes aus dem inländiſchen Staat3-, Kirchen: oder öffentlichen 
Schuldienſt in den Körperſchaftsdienſt übergetreten jind. 
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Art. IV. 

Das gegenwärtige Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1906 in Kraft. 

Unjere Minifterien des Innern, des Kirchen- und Schulweſens und der Finanzen 

find mit der Vollziehung dieſes Geſetzes beauftragt. Diefelben werden ermädtigt, den 

unter Berüdjihtigung der in Art. I enthaltenen Änderungen ſich ergebenden Text des 

Geſetzes vom 25. Juni 1894 durd das Regierungsblatt befannt zu maden. 

Gegeben Schloß Friedrihshafen, den 28. Juli 1905. 

Bilhelm. 

Breitling. Piihe Beyer mv. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Geſetz, 
betreffend Änderungen des Beamtengefehes vom 28. Juni 1876 und des volksſchullehrergeſehes 

vom 30. Dezember 1877. Vom 29, Juli 1905. 

Wilhelm II., von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Nah Anhörung Unſeres Staatsminijteriums und unter Zuftimmung Unferer 

getreuen Stände verordnen umd verfügen Wir, wie folgt: 

Art. I. 

Das Gejeg vom 28. Juni 1376, betreffend die Nedhtsverhältnifje der Staatsbeamten, 

jowie der Angejtellten an den Yatein- und Realſchulen (Reg.Bl. S. 211), wird in nad) 

jtehend bezeihneten Artikeln geändert: 

1) Im Art. 42 wird als Ziffer 3a folgende Beitimmung eingejchaltet: 

3a)der Penſionskaſſe für Hörperihaftsbeamte oder einer den Erforderniſſen des 

Art. 4 Abſ. 1 des Gejehes vom 25. Juni 1894, betreffend die Penſions— 

rechte der Körperſchaftsbeamten und ihrer Hinterbliebenen (Neg.Bl. ©. 163), 

in der Faſſung des Gejeßes vom 28. Juli 1905 (Reg. Bl. ©. 141) genügenden 

körperſchaftlichen Penſionsanſtalt angehört hat, jofern er die ihm etwa zurüd- 
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erjtatteten oder nachgelaſſenen Ginzahlungen entrichtet, und jofern nicht die 

Beitimmung des Art. 8 Ab. 1 Anwendung findet. 
2) In Art. 43 Ziff. 1 werden die Worte „in einem Korporations- oder Privat: 

dienjte“ erjeßt durd die Worte: 

„in einem Korporationsdienft ohne anrchnungsfähige Dienjtzeit oder im 

Privatdienft.* 

3) In Art. 61 treten an die Stelle des Abſ. 1 als Abſätze 1 und 2 folgende Be- 

jtimmungen: 

Bei dem llbertritt aus dem Dienft des Königlichen Hofes oder der König: 
lien Hofdomänentammer oder aus dem Dienft einer Horporation, mit weldem 

die Beteiligung an der Penſionskaſſe für Körperſchaftsbeamte oder an einer 

den Grfordernifien des Art. 4 Abi. 1 des Gejehes vom 25. Juni 1894 ge: 

nügenden körperſchaftlichen Penfionsanftalt verbunden ift, in den Staats: oder 

Schuldienft (Art. 42 Ziff. 3 und 3a) find, jolange Gegenjeitigteit beiteht, von 

dem Beamten feine Yahresbeiträge nahzuzahlen und das Gintrittögeld wird 

nur von der Gehaltserhöhung erhoben. 

Von der Penſionskaſſe für Köperihaftsbeamte und von den Körperſchaften 

mit eigener Penfionsanftalt find in diefem vyalle die von dem Beamten an 

dieje Kaſſen bisher bezahlten Eintrittögelder und Beiträge ohne Zinjenberehnung 

an die Kaffe auszufolgen, welde die Benfionslaft übernimmt. (Vergl. Art. 30 

Abi. 3 und 4 des Gejehes vom 25. Juni 1894 in der Faſſung des Gejehes 

vom 28. Juli 1905.) 

Art. II. 

Un die Stelle des Art. 36 des Geſetzes vom 30. Dezember 1877, betreffend die 

Rechtsverhältniſſe der Volksſchullehrer (Neg.Bl. S. 273), tritt folgende Beſtimmung: 

Die Beltimmungen des Art. 61 des Beamtengeſetzes vom 28. Juni 1876 in 

der Faſſung des Gejches vom 28, Juli 1905 finden auf die Volksſchullehrer ent: 

ſprechende Anwendung. 

Art. II. 

Solchen früheren Korporationgbeamten, weldhe vor dem Ankrafttreten des Gejehes 

vom 25. Juni 1894 beziehungsweife des Gejeges vom 28. Juli 1905 in den Staat$- 
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dienjt übergetreten find, wird gegen Nadzahlung der Yahresbeiträge in die penſions— 
berechtigte Dienstzeit diejenige Zeit ihres Korporationsdienftes eingerechnet, während der 

fie einer körperſchaftlichen Penfionsanftalt im Sinne des Art. 4 des Geſetzes vom 25. Juni 

1894 angehört haben oder verpflichtet oder berechtigt geweſen wären, der Penſionskaſſe 

für Körperſchaftsbeamte beizutreten, wenn jhon damals die bezeichneten Geſetze Geltung 

gehabt hätten. Um dieje Einrehnung haben fie binnen der Ausfhlußfrift von drei Monaten 
nad) dem Inkraſttreten des gegenwärtigen Geſetzes bei ihrer vorgefegten Dienftbehörde 

unter Angabe und, joweit tunlid, unter jofortiger Vorlegung der erforderlihen Beweiſe 

ihriftlih nachzuſuchen. 

Die Ausfolge der Einzahlungen (Art. I Ziff. 3 letzter Abſatz) von jolden im Dienjte 
befindlihen Beamten, welde vor dem Inkrafttreten des gegenwärtigen Geſetzes übergetreten 

find, hat binnen drei Monaten nad dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes zu geihehen. 

Wenn jolden Beamten von derjenigen Kaſſe, aus welcher fie ausgetreten find, ihre Ein— 

zahlungen ganz oder zum Zeil zurüderjtattet worden find, oder wenn ihnen beim Aus— 

tritt die verfallene Beitragsihuldigfeit ganz oder zum Teil nachgelaſſen worden ijt, hat 

die Kaffe, aus welder der Austritt erfolgt, nur den ihr verbliebenen Reſt der Leiftung 

des Beamten auszufolgen, während der zurüderftattete oder nachgelajjene Betrag von dem 

übergetretenen Beamten unmittelbar an die Kaffe zu bezahlen ift, welde die Benfionslaft 

übernommen hat. (Vergl. Art. III des Gejeges vom 28. Juli 1905.) 

Art. IV. 

Das gegenwärtige Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1906 in Kraft. 

Unſere ſämtlichen Minifterien find mit der Vollziehung diejes Geſetzes beauftragt. 

Gegeben Schloß Friedrihshafen, den 29. Juli 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Bilde Beyer. v. Soden. MWeizjäder. v. Shnürlen; 
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Geſeh, 
betreffend die Einrichtung eines Reſervefonds der Staatsforſten. Vom 1. Auguſt 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Nah Anhörung Unjeres Staatsminifteriums und unter Zuflimmung Unjerer 

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Art. 1. 

Das TFinanzminifterium wird ermädtigt, innerhalb der Gültigfeitsdauer diejes Ge— 
jehes außerordentliche Holznugungen in den Staatswaldungen bis zum Gejamtbetrage 

von 300000 Feſtmeter Derbholz und die dDadurd bedingten Ausgaben für Holzhauerlöhne, 

Wegbauten und Kulturen anzuordnen. Die Ausgaben für Wegbauten dürfen 700 „A, 

die Ausgaben für Kulturen 500 „4 für je 1000 Feſtmeter Holznutzung nit überjteigen. 

Die aus den auferordentlihen Holznutzungen hienach ſich ergebenden Reinerträge 

fliegen in einen von der Staatshauptkaſſe zu verwaltenden Wejervefonds der Staats— 

forjten, deſſen Beftände verzinslicd anzulegen find. Die Zinjen kommen dem Reſerve— 

fonds zu. 

Größere infolge von Naturereigniffen eintretende Holzanfälle jind, ſoweit fie nicht 

durd eine Ermäßigung der ordentlichen Nutzungen ausgeglichen werden können, mit ihrem 

Reinertrag dem Rejervefonds zu überweilen und jollen den nah Abſ. 1 zugelafienen 

außerordentlihen Nutzungen zugerechnet werden. 

Art. 2. 

Die Mittel des Reſervefonds dienen zur Dedung von Fehlbeträgen, welche jid) beim 

Reinertrag aus den Staatsforjten gegenüber dem verabjdiedeten Hauptfinanzetat ergeben. 

Zur Dedung von Fehlbeträgen joll innerhalb der Gültigkeitsdauer des Geſetzes in 

jedem Gtatsjahr, beginnend mit dem Gtatsjahr 1907, der Neinertrag einer Nutzung von 
30000 Feitmeter Derbholz, jofern dieje vollzogen ift, jamt den bis zum Schluffe des 

betreffenden Gtatsjahrs angefallenen Zinjen zur Verfügung gejtellt werden. Der von 

diefer Summe in einem Gtatsjahr nit erforderlid gewordene Betrag wählt je dem für 

das folgende Gtatsjahr verfügbaren NReinertrag zu. 
2 
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Art. 3. 

Das Finanzminijterium wird ermächtigt, beim Gintritt eines erheblihen Preisrüd: 

gangs die ordentlihe Nukung unter den dem Voranſchlag im Hauptfinanzetat zu Grunde 

liegenden Betrag injoweit zu ermäßigen, als der durch diefe Mindernugung entjtehende 

Ausfall aus den vorhandenen Beftänden des Nejervefonds unbejhadet der Erfüllung der 

dem Ichteren in dem betreffenden Jahre nah Maßgabe des Art. 2 zufallenden Aufgabe 
gededt werden kann. 

Der dem Reſervefonds hiernach entnommene Betrag iſt demjelben in künftigen Jahren 

wieder zu erjeßen, jobald die Mindernußung im Wege nadträglier Erhebung wieder 
ausgeglichen wird. 

Art. 4, 

Die Beitimmungenen diefes Geſetzes gelten bi3 zum 31. März 1917. 

Nah Ablauf der Gültigkeitsdaner des Gejeßes wird über den etwa vorhandenen 

Beitand des Nejervefonds durch Verabſchiedung mit den Ständen (Verf.Urkunde $ 181) 

Verfügung getroffen werden. 

Unſer Finanzminijterium iſt mit der Vollziehung diejes Gejetes beauftragt. 

Gegeben Schloß Friedrigshafen, den 1. Auguft 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchek. Zeyer. v. Soden. v. Schnürlen. 

Königliche Verorduung, 

betreffend die Veröffentlichung des Staatsvertrags zwiſchen Württemberg und Bayern vom 12, April 1905 

über die Herfiellung weiterer Eifenbahnverbindungen zwiſchen beiden Staatsgebieten. 

Vom 6. Auguſt 1905. 

Wilhelm II. von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nachdem der am 12. April 1905 zwiſchen Württemberg und Bayern über die 

Herftellung weiterer Gijenbahnverbindungen zwiſchen beiden Staatsgebieten abgeſchloſſene 
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Staatövertrag die Zuftimmung Unſerer getreuen Stände erlangt hat und beiderjeitig 

ratifiziert worden ift, verordnen Wir nah Anhörung Unſeres Staatsminifteriums, daß 

diefer Vertrag öffentlich befannt gemacht werde. 

Gegeben Schloß Friedrichshafen, den 6. Augujt 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Zeyer. v. Soden. v. Shnürlen. 

Staatsvertrag zwifhen Württemberg und Bayern 
über 

die Herftellung weiterer Eifenbaßnverbindungen zwifden beiden Staatsgebieten. 

Die Königlih Württembergiihe und die Königlich Bayeriſche Regierung 
haben in der Abſicht, weitere Gifenbahnverbindungen zwiſchen beiden Staatsgebieten herbei: 
zuführen, Bevollmädtigte ernannt, welche vorbehaltlih der Allerhöchſten Ratifikation 

nachſtehenden Vertrag verabredet haben. 

A. Stantlihe Gifenbahnen. 

Art. 1. 

Die Königlih Bayeriſche Regierung geftattet innerhalb ihres Gebiets der Königlich 

Württembergifhen Regierung den Bau und Betrich einer Eiſenbahn 

1) von Weitersheim nad Röttingen zum Anſchluß an die Lokalbahn Nöttingen- 

Ochſenfurt, 

2) von Isny nah Seltmanns zum Anſchluß an die Lokalbahn Kempten — Siebrats- 

hofen. 

Die Bahnen ſollen als Nebenbahnen mit normaler Spurweite nach den Vorſchriften 

der Gijenbahn: Bau: und Betriebsordnung hergeſtellt werden. 

Art. 2. 

Die Teitftellung der gejamten Bauentwürfe für diefe Eifenbahnen foll der König- 

lich Württembergifhen Regierung zuftehen. Dieje wird fi indeſſen ſowohl über die 

Führung der Bahnen als über die Anlegung von Stationen mit der Königli Bayerischen 
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Regierung verftändigen umd ihr den ausführliden Bauentwurf vor Beginn des Baues 

zur Ginfihtnahme und etwaigen Grinnerung mitteilen. 

Die landespolizeilihe Prüfung und Genehmigung der Bauentwürfe ſoweit dieje Die 

Herjtellung von Wegübergängen, Zufahrtitraßen, Brüden, Durdläfien, Flußkorrektionen, 

Vorflutanlagen und Parallelmegen betreffen, mebjt der baupolizeilihen Prüfung Der 

Stationsanlagen bleiben innerhalb des bayeriſchen Gebietes der Königlih Bayeriihen 

Regierung vorbehalten. 

Art. 3. 

Der Königlih Württembergiihen Regierung wird auf ihren Antrag für die Aus— 

führung der bayeriihen Teiljtreden das Enteignungsrecht verliehen werden. 

Art. 4. 

Sollte nad) Vollendung der Bahnen die Anlage neuer Waſſerdurchläſſe oder öffent- 

liher Straßen und Wege, welde die geplanten Bahnen freuzen, von der Königlich 

Bayeriſchen Regierung angeordnet oder genehmigt werden, jo wird die Königlih Württem- 

bergiſche Regierung gegen die Ausführung derartiger Anlagen feine Einſprache erheben. 

Die Königlid) Bayeriſche Regierung wird aber dafür eintreten, daß aus der neuen An- 

lage der Königlih Württembergiiden Regierung fein Aufwand erwächſt und jede Unter: 

bredung des Gifenbahnbetrieb3 vermieden wird. 

Art. 5. 

Die Ernennung der Beamten und IUnterbeamten und die Disziplinargewalt über 

diejelben jtehen der Königlich Württembergiſchen Regierung zu. 

Das württembergifhe Bahnperjonal hat die Bahnpolizei aud auf den bayerischen 

Teiljtreden wahrzunehmen; foweit es in Bayern jtationiert ift, wird es durch die Königlich 

Bayeriihen Behörden verpflichtet. 

Art. 6. 

Nach Vollendung des Baues wird die Königlich Württembergiihe Regierung für 

jede Bahn eine Nachweiſung der innerhalb des Königreihs Bayern aufgewendeten Bau— 

koften nebjt einem vollftändigen, das vermeſſene Gelände innerhalb des Königreihs Bayern 

nahmweijenden Plan in zwei Ausfertigungen der Königlich Bayeriſchen Regierung zur 
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Prüfung und Anerkennung mitteilen. Nah erfolgter Anerkennung erhält jeder der 

vertragſchließenden Teile eine Ausfertigung. 

Zur Feititellung des Anlagelapitals ift in gleiher Weile nad vorheriger Wer: 

jtändigung mit der Königlich Bayeriſchen Regierung bei jpäteren auf den im Königreich 

Bayern gelegenen Zeiljtreden vorfommenden Erweiterungen und Grgänzungen zu ver: 
fahren, wenn jie im einzelnen Falle mindejtens fünftaufend Mark Kojten verurjaden. 

Die Königlih Bayeriſche Negierung behält ſich das Recht vor, die innerhalb des 

Königreih Bayern gelegenen Streden der Bahnen je nad Ablauf von zwanzig Jahren 

nad der Betriebseröffnung anzulaufen. Als Kaufpreis gilt das nad Abſatz 1 umd 2 

feitgejeßte Unlagefapital. Sollte jih der Zujtand der Bahnen zur Zeit ihres Antaufs 

im Vergleich mit der urjprüngliden Anlage weſentlich verſchlechtert haben, jo joll von 

der Gntihädigung, nötigenfalls auf Grund einer Entiheidung des Schiedsgerichts 

(Art. 21), ein entiprehender Abzug gemadt werden. 

Die Höniglih Bayeriſche Regierung wird von ihrem Anfaufsreht nur für den 

Beginn eines Betriebsjahres (1. April) Gebrauch maden. Sie wird ihre Abſicht der 

Königlih Württembergiihen Regierung ſpäteſtens ein Jahr vorher anzeigen und ji mit 

diefer über die zur einheitlihen Fortſetzung des Betriebs erforderlihen Maßnahmen 

verftändigen. 

Art. 7. 

Für das in Betraht fommende Bahneigentum (Grund: und Gebäudebeſitz) des 

Königlich Württembergiſchen Staates in Bayern gelten hinſichtlich der Beſteuerung die 

gleihen Grundjäge wie für das Bahneigentum des Königlich Bayeriihen Staates. 

Für den Bahnbetrich wird die Königlich Bayeriſche Negierung feine Staatsjtenern 

erheben. 

Die Königlich Württembergiſche Regierung fihert hierfür Gegenfeitigkeit zu. 

Art. 8. 

Weiterhin joll auf württembergiſchem und bayerifhem Gebiet eine Bahn vom Brenz: 

tal zum Donautal und zwar entweder zur Verbindung von Niederftoßingen oder von 

Sontheim:Brenz mit Günzburg oder von Sontheim:Brenz mit Gundelfingen als normal: 

Ipurige Nebenbahn nad) den Worjchriften der Eifenbahn-Bau: und Betriebsordnung 

hergejtellt werden. Die auf württembergij dem Staatsgebiete gelegene Strede diefer Bahn 
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wird von der Königlich Württembergifchen Regierung, die auf bayeriſchem Staatsgebiete 

gelegene Strede von der Königlich Bayeriſchen Regierung je als Teil ihrer jtaatlichen 

Gijenbahnen ausgeführt. 

Die Bahn foll binnen ſechs Jahren, von der Natifitation des gegenwärtigen Staat3- 

vertrag an gerechnet, in Betrieb genommen werden. 

Die mit der Ausführung des Baus beauftragten Behörden haben ſich gegenjeitig 

die Ginzelpläne über die Grenzftreden und ſonſtige hierauf bezügliche Nachweiſe mitzu— 
teilen, aud) während des Baus in ftetem Benehmen miteinander zu bleiben. über den 
Grenzübergangspuntt und den Anſchluß der Grenzftreden wird gemeinjdaftli von den 
beiderfeitigen Behörden ein genauer Entwurf gefertigt und der Genehmigung der beiden 

Regierungen unterftellt werden. 

Die Unterhaltung und Bewadhung der Bahn jowie der Stationd- und Abfertigungs- 

dienft werden ausſchließlich durch die Organe und auf Koften der Verwaltung bejorgt, 
in deren Eigentum die betreffende Bahnftrede oder Station fidy befindet. 

Auf der Bahn wird ein einheitliher Betrieb nad den von den beiden Regierungen 
zu treffenden näheren Bereinbarungen hergeftellt werden. 

B. Privatbahn. 

Art. 9, 

Ferner verpflidten fi die Königlich Württembergifche und die Königlich Bayeriſche 

Regierung, der Aktiengeſellſchaft „Badiſche Yokaleifenbahnen“ zu Karlsruhe den Bau und 
Betrieb einer Nebeneifenbahn von Ballmertshofen nah Dillingen im Anſchluß an die 

Linie Aalen—Ballmertöhofen, nah Maßgabe dieſes Vertrags und nod zu verein- 

barender Konzeffionsbedingungen zu geftatten. 

Art. 10. 

Für den Bau und Betrieb der Bahn jollen die Vorſchriften der Eifenbahn: Baus 

und Betriebsordnung und die dazu noch ergehenden ergänzenden und abändernden Be- 
flimmungen maßgebend fein. Die Epurweite der Bahn joll ein Meter betragen; der 

jpätere Ausbau zu normaler Spurweite joll nit ausgeſchloſſen jein. 



Art. 11, 

Die Genehmigung und Feſtſtellung der Bauentwürfe innerhalb jedes Staatsgebiet3 
bleibt der betreffenden Regierung überlafjen. 

Die bau- und waillerpolizeilihe Prüfung der Anlagen fteht jeder der beiden Re— 

gierungen für die innerhalb ihres Gebiets gelegenen Streden zu. 

Art. 12. 

Zum Zwed der Grwerbung des zur Anlage der Bahn erforderlihen Grund und 
Bodens wird jede der vertragichliegenden Regierungen für ihr Gebiet dem Unternehmer 

nah Mafgabe der Landesgejebe das Enteignungsrecht verleihen. 

Art. 13. 

Jede der beiden Regierungen übt für ihr Gebiet das ftaatlihe Aufſichtsrecht über 

die Verwaltung der Bahn aus. Soweit eine einheitliche Ausübung diefes Aufſichtsrechts 

im Intereſſe des Eijenbahnverfehrs liegt, werden die vertragſchließenden Regierungen eine 

Verjtändigung hierüber unter ſich herbeiführen. 

Art. 14, 

Die Bahnpolizei wird unter Auffiht der hierzu in jedem Staatsgebiet zujtändigen 
Behörden nah Makgabe der Gijenbahn:Bau- und Betriebsordnung gehandhabt. 

Die Bahnpolizeibeamten find von den zuftändigen Staatsbehörden zu verpflichten. 

Art. 15. 

Dede der beiden Regierungen behält fi vor, die Bahn der Beitenerung nah Map: 

gabe der Landesgejege zu unterziehen. 

Art. 16. 

Falls die Königlih Württembergiſche oder die Königlih Bayeriſche Regierung das 

Gigentum des in ihrem Staatögebiet liegenden Teils der Bahn erwerben jollte, werden 

jih die vertragſchließenden Regierungen über die zur Beibehaltung eines ungeftörten 

einheitlihen Betriebs auf der Bahn Ballmertshofen— Dillingen nötigen Maßregeln, 

joweit erforderli im Benehmen mit dem Unternehmer, verjtändigen. 

Sollte die Königlih Bayerifhe Regierung den Ankauf der Strede Ballmerts- 
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hofen— Landesgrenze beabfihtigen, jo wird die Königlih Württembergiſche Regierung bier: 

gegen feinen Ginjprud erheben; fie behält fid) jedod die Erwerbung diefer Strede auf 

Grund des württembergiſchen Gijenbahngejeges vor. Macht die Königlich Württem: 
bergiihe Regierung von ihrem Rechte Gebraud, jo wird fie der Königlich Bayeriſchen 

Regierung den auf diefe Strede entfallenden bayerifhen Staatszuſchuß ohne Vergütung 

von Zinjen erjtatten. Derjelbe Betrag wird der Königlich Bayeriſchen Regierung erjtattet 

werden, wenn dieſe Strede infolge Erlöfhens der Konzeſſion auf den Württembergiichen 

Staat übergeht, jofern nicht die Königlich Württembergiſche Regierung es vorzieht, die 

Strede kojtenlos der Königlich Bayeriſchen Regierung als Eigentum zu überlafjen. 

C Schlußbefimmungen. 

Art. 17. 

Gine von den vertragjhliegenden Negierungen beauftragte Kommijfion wird jid) vor 
der Gröffnung des regelmäßigen Bahnbetriebs von dem betriebsfähigen Zuftand jeder der 
neuen Bahnjtreden überzeugen. 

Art. 18. 

Die Yandeshoheit fteht ausichlieglih der Regierung zu, auf deren Gebiet die be- 
treffende Strede gelegen it. 

Über das in Ausübung des Fahrdienjts auf das fremde Staatsgebiet übergehende 

Perjonal übt die zuftändige Heimatbehörde die Dienft- und Disziplinargewalt ausſchließ— 

lid aus. Im übrigen ift das in Ausübung des Dienftes auf das Gebiet des anderen 

Staat3 übergehende Perjonal während feines Aufenthalts auf diefem Gebiet den Ge— 

ſetzen und Polizeiverordnungen diefes Staats unterworfen und es hat den ihm erteilten 

dienftlihen Weifungen der Stations- und Betriebsbeamten der Verwaltung, auf deren 

Bahnſtrecke es ſich befindet, Folge zu leiften. Es fommen ihm die gleichen eifenbahndienit- 

lihen und eifenbahnpolizeilihen Befugnifje zu wie den Bedienjteten des anderen Staats. 

Jede Regierung wird dafür jorgen, da& das Bahnperfonal des anderen Staats in 

der Ausübung der bahnpolizeilihen Dienftverrihtungen von den Behörden des Staats: 
gebiet3 die erforderlie Unterſtützung erhält. 

Art. 19. 

Den beiderjeitigen Boftverwaltungen bleibt überlaffen, über den Poſtverkehr auf den 
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Bahnen bejondere Vereinbarungen zu treffen. Hierbei ift von dem Grundſatz auszugehen, 
daß die Verwaltung, die mit ihren Betriebsmitteln die Poftbeförderung für die andere 

Boftverwaltung bejorgt, entjprehende Entihädigung erhält. 

Art. 20, 

Die von einer Staatsbahnverwaltung genehmigten Fahrzeuge bedürfen bei dem 

Übergang in das Gebiet de3 anderen Staates feiner weiteren Prüfung. 

Art. 21. 

Etwaige Meinungsverjiedenheiten über die Auslegung dieſes Staatsvertrags werden 
unter Ausschluß des Rechtswegs von einem aus drei Schiedsrichtern bejtehenden Schied3- 

gericht entſchieden. Zu diefem Sciedsgeriht ernennt jede Regierung ein Mitglied, 

während um die Bezeichnung des dritten Mitglieds der Präfident des Reichsgerichts 

erſucht werden joll. 

Art. 22, 

Beide Regierungen behalten ſich, joweit erforderlich, die Zujtimmung ihrer Yandtage 

zu dieſem Vertrage vor. 

Der gegenwärtige Bertrag joll beiderjeit3 zur Allerhöchſten Genehmigung vorgelegt 

und die Auswechſlung der Ratifitationsurkfunden zu Stuttgart möglichſt bald vor- 
genommen werden, 

Defjen zur Urkunde haben die beiderfeitigen Bevollmächtigten den Vertrag in zwei 
gleihlautenden Ausfertigungen unter Beidrüdung ihrer Siegel eigenhändig unterzeichnet. 

Stuttgart, den 12. April 1905. 

Dr. jur. von Oeſterlen, Frhr. von Shady, 

K. Württembergijcher Direktor. K. Bayerischer Minifterialrat. 

(L. S.) (L. S.) 

Stierlin, Dr. Graßmann, 

K. Württembergifher Minifterialrat. K. Bayeriſcher Oberregierungsrat. 

I. 8.) (L. S) 
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Schlußprotokoll 

zum Staatsvertrage vom 12. April 1905. 

Bei der Bereinbarung über den am heutigen Tage vollzogenen Staatsvertrag über 
die Herjtellung weiterer Gifenbahnverbindungen zwiſchen dem Königlich Württembergifchen 

und dem Königlich Bayeriichen Staatsgebiet find von den unterzeichneten Bevollmädhtigten 

unter Genchmigungsvorbehalt nod folgende Verabredungen getroffen worden, die nad 
der Natififation mit dem Vertrage jelbft gleiche Kraft und Gültigkeit haben jollen. 

L 

II. 

(zu Art. 1 und 8 des Staatävertrags). 

Wegen Ginrihtung eines durchgehenden Betriebs auf der ganzen Strede 

Weikersheim — Chjenfurt und auf der Verbindungsitrede zwiichen dem Brenz: 

und dem Donantale, jowie wegen Ermöglichung der Naturalausgleihung jollen 

zwiſchen den beiden Staatseifenbahnverwaltungen Bereinbarungen getroffen 

werden, Die Bejorgung des Dienftes auf den Anſchlußſtationen wird ebenfalls 

durch Vereinbarung der Gijenbahnverwaltungen geregelt werden. 

Die Fahrpläne der Verbindungsbahnen werden von den beiden Staats- 

eijenbahnverwaltungen in gegenfeitigem Benehmen feitgejegt. Es jollen auf 

dieſen Linien täglid wenigftens drei Züge mit Perfonenbeförderung in jeder 

Richtung verkehren. 

Die Beltimmung über die Tarifbildung auf den ftaatlihen Verbindungs— 

bahnen, jowie ob und inwieweit ein Durchgangsverkehr für die einzelnen Linien 

zugelaffen werden foll, bleibt befonderer Vereinbarung vorbehalten. 

Wegen der Einführung der württembergiihen Bahnlinien in die bayerijchen 

Bahnhöfe Röttingen und Seltmanns und wegen der Mitbenügung diefer Bahn: 

höfe Hat fi die Königlih Württembergiihe Staatseifenbahnverwaltung mit der 

Königlich Bayeriſchen Staatseifenbahnverwaltung ins Benehmen zu jeßen. 

63 befteht Übereinftimmung darüber, daß für die drei ftaatlihen Bahn: 

linien die Herftellung von Fernſprechleitungen genügt und Telegraphenleitungen 

vorläufig nicht erforderlich find. 

(zu Art. 3 des Staatävertrags). 

Die Königlich Bayerifche Negierung wird dahin wirken, daß der für die Bahnen 
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von Weikersheim nach Röttingen und von Isny nach Seltmanns erforderliche 

Grund und Boden auf bayeriſchem Gebiet von den Intereſſenten der Königlich 

Württembergiſchen Regierung unentgeltlich und laſtenfrei zu Verfügung geſtellt 

wird, kann aber hierfür keine Gewähr übernehmen. 

(zu Art. 8 des Staatsvertrags). 

63 bejteht Übereinftimmung darüber, daß die Verbindungsbahn zwiſchen dem 
Brenz: und dem Donantal als leiftungsfähigere Nebenbahn (mit Hauptbahn- 

oberbau) Hergeftellt werden joll und daß die in Art. 8 Ab. 3 feſtgeſetzte Friſt 

verlängert werden wird, wenn fie wegen des Gintritt3 umvorhergejehener außer: 

ordentliher Greigniffe nicht eingehalten werden kann. 

Die Königlich Bayerifhe Regierung wird auf Wunſch der Königlich Württem: 

bergiiden Regierung den Ban und Betrieb einer Nebeneijenbahn von Nöttingen 

nad Greglingen durd die Königlich Württembergiſche Regierung auf bayeriſchem 

Gebiete zulaffen. Im Falle der Ausführung diefer Bahır follen auf fie die in 

dem Staatövertrage und im gegenwärtigen Schlußprotofoll für die Linie Weilers- 

heim — Nöttingen getroffenen Beltimmungen finngemäße Anwendung finden; 

Vereinbarung über den Betrieb bleibt vorbehalten. 

. Die Königlich Württembergifche Regierung wird Gegenftände von natur: und 

kunſthiſtoriſchem Jntereije, die bei Ausführung der Bahnarbeiten im Königreich 

Bayern etwa gefunden werden jollten, an die Königlich Bayeriſche Regierung 

abliefern. 

Stuttgart, den 12. April 1905. 

Dr. jur. von Oeſterlen, Frhr. von Schady, 
K. Württembergifcher Direktor. K. Bayeriſcher Minijterialrat. 

Stierlin, Dr. Graßmann, 

K. Württembergiſcher Miniſterialrat. K. Bayeriſcher Oberregierungsrat. 
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Bekanntmachung des Miniferinms der auswärtigen Angelegenheiten, Verkehrsabteilung, 

betreffend die Komzeffionserteilung zum Sau und Betrieb einer Nebeneifenbahn von Ballmertshofeu 

nad) Dillingen in Bayern für den auf württembergifcem Staatsgebiet gelegenen Teil diefer Bahn. 

Vom 28. Juli 1905. 

Mit Allerhöchſter Ermädtigung Seiner Majeftät des Königs vom 7. Juni 1905 

wird auf Grund des Art. 6 des Geſetzes vom 18. April 1843, betreffend den Bau von 

Gijenbahnen, der Aktiengeſellſchaft „Badiihe Lokaleiſenbahnen“ in Karlsruhe die nach— 
geſuchte Konzejfion zum Bau und Betrieb einer an die Bahnlinie Aalen—Ballmertshofen 

anſchließenden Nebeneifenbahn von Ballmertshofen nad Dillingen in Bayern für den 

auf württembergiſches Staatsgebiet fallenden Teil diefer Bahn unter folgenden Be— 

dingungen erteilt. 

81. 

Auf das Unternehmen finden die in der Konzeifionsurfunde vom 16. Juli 1900 

(Reg.Bl. ©. 597) für die Nebeneifeubahn von Aalen nad) Ballmertshofen getroffenen 

Beftimmungen Anwendung, foweit nicht hiernach etwas anderes feftgejeßt ift. 

Die Beftimmungen des zwiſchen Württemberg und Bayern unter dem 12. April 1905 

abgejhlofjenen Staatsvertrag gelten dem Unternehmer gegenüber als Konzeſſionsbe— 

dingungen. 

82. 
Ein Staatsbeitrag wird für die Strecke von Ballmertshofen bis zur württembergiſch— 

bayeriſchen Landesgrenze nicht gewährt. 

83, 

An die Stelle der im 85 der Konzeffionsurfunde genannten Bahnordnung für die 
Nebeneifenbahnen Deutihlands vom 5. Auli 1892 find die in der Eijenbahn-Bau- und 

Betriebsordnung (Reichs Geſetzblatt von 1904 ©. 357) für Nebenbahnen getroffenen Be- 

ſtimmungen getreten, 

84. 

Die von dem Unternehmer auf Grund des 8 18 der Konzeſſionsurkunde geleiſtete 

Sicherheit haftet auch für die Verpflichtungen, die ſich für ihn aus der Konzeſſionsüber— 
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nahme für die Strede Ballmertshofen — Landesgrenze ergeben. Eine bejondere Sicherheit 

wird für diefe Strede nicht verlangt. 

85. 

Die Konzeffion wird für die Strede von Ballmertshofen bis zur württembergiſch— 

bayerijhen Landesgrenze bis zum 31. Oktober 1991 verlichen. An dieſem Tage gehen 

die Bahnanlagen unentgeltlich in das Eigentum des Staats über, 

86. 

Die in 8 23 der Konzeſſionsurkunde genannten fünfundzwanzig- und fünfzigjährigen 
Hriften find auch für die Strede Ballmertshofen— Landesgrenze vom 31. Oktober 1901, 

dem Tage der Betriebgeröffnung auf der Strede Nalen—Ballmertshofen, an zu rechnen. 

Bei der Ermittlung der Reineinnahme aus der württembergifhen und der bayeriſchen 

Teilftrede nah S 23 der Konzeſſionsurkunde it die Neineinnahme der ganzen Linie 

Aalen— Dillingen zu Grunde zu legen und durch Teilung diefer Summe im Verhältnis der 

Länge der Teilftreden die Reineinnahme aus der württembergifhen Strede Aalen— Landes: 

grenze und aus der bayeriſchen Teilftrede Landesgrenze— Dillingen zu berechnen, 

87. 

Die Streden Aalen—Ballmertshofen und Ballmertshofen— Landesgrenze gelten zu: 

jammen al3 eine Bahn. 

88. 

Die Sportel für die Erteilung dieſer Konzeſſion wird nad Wr. 21 des Sportel— 
tarif3 auf 50 „A feitgejebt. 

Stuttgart, den 28. Juli 1905. 

v. Soden. 
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Bekanntinachung des Miniflerinms der auswärtigen Angelegenheiten, Verkehrsabteilung, 

betreffend Änderung der Konzelfionsurkunde für die Filderbahn. 

Vom 11. Auguft 1905. 

Mit Allerhöhfter Ermädtigung Seiner Majeſtät des Königs vom 6. Auguft 

1905 hat der erſte Abſatz des $ 23 der Konzeſſionsurkunde für die Filderbahn vom 

25. September 1902 (Reg.Bl. ©. 439) folgende Faſſung erhalten: 

„Die Konzeſſion wird für das Gejamtunternehmen der Filderbahn unbe- 

ihadet der Beltimmungen in Art. 9 des Gejehes vom 18. April 1843, 

betreffend den Bau von Gijenbahnen, und der bejonderen privatredtlidhen 

Vereinbarung zwijhen der Stadtgemeinde Stuttgart und dem Unternehmer 

über die Zahnradjtrede Stuttgart— Degerloh auf die Dauer von neunzig 

Jahren verliehen, die vom Zeitpunkt der Betriebseröffnung auf der auf 

eigenem Bahnkörper neu herzuftellenden Bahnlinie Möhringen — Hohenheim, 

jpätejteng aber vom 1. Januar 1906 an gerechnet werden.“ 

Bleihzeitig wird bekannt gegeben, daß der Unternehmer der Filderbahn mit Gench- 

migung der Auffihtsbehörde den Wortlaut feiner Firma geändert hat in 

„Württembergiſche Nebenbahnen, Aktiengejellihaft zu Stuttgart.“ 

Stuttgart, den 11. Augujt 1905. 

v. Soden. 

Verfügung des Minikeriums des Innern, 

betreffend den Verkehr mit Schladytvich und Fleifh. Vom 29. Juli 1905, 

Die Verfügung des Minifteriums des Innern vom 1. Februar 1903, betreffend den 

Verkehr mit Schlachtvieh und Fleiſch (Neg.Bl. ©. 27) wird abgeändert, wie folgt: 

I. Der $ 27 Abſ. 4 erhält folgende Faſſung: 

Fine Gebühr für Erteilung des Unterricht wird von denjenigen Teilnehmern nicht 
erhoben, welche nahweislih für den Fall der Gritehung der Prüfung Ausjiht auf An— 
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jtellung als Fleiſchbeſchauer oder als Stellvertreter eines ſolchen in einer württembergiichen 

Gemeinde haben. Bon den übrigen Teilnehmern wird für Nehnung der Staatskaſſe 

eine Gebühr von 20 M erhoben, welde an den Leiter des Unterrichts zu entrichten iſt. 

Dieje Gebühr ift in ihrem vollen Betrag verfallen, jobald der Unterricht begonnen hat. 

Der Leiter des Unterrichts erhält feine Belohnung aus der Staatskaſſe. 

Il. Der $ 31 Abſ. 1 und 2 erhält folgende Faſſung: 

Gine Prüfungsgebühr wird für die Prüfung vor der Prüfungskommiſſion ($ 28 

und 8 29 Abj. 6) von denjenigen Prüflingen nicht erhoben, welche nachweislich für den 

all der Erſtehung der Prüfung Ausfiht auf Anftellung als Fleiſchbeſchauer oder als 

Stellvertreter eines jolden in einer württembergijchen Gemeinde haben. Tür die übrigen 

‘Prüflinge beträgt die Prüfungsgebühr 10 „A, welche in die Staatskaſſe fliegt und mit 

der Meldung zur Prüfung einzuzahlen ift. 

Die Belohnung der Mitglieder der Prüfungstommijfion und diejenige der Oberamts3- 

tierärzte für die Nahprüfung erfolgt aus der Staatskaſſe. Auswärtigen Kommijjions- 

mitgliedern werden außerdem die regulativmäßigen Diäten und Neijefoften aus der 

Staatskaſſe gewährt. 

Stuttgart, den 29. Juli 1905. 
Piſchet. 

Verfügung des AMiniſteriums des Innern, 

betreffend die Nenordnung des kulturtechnifchen Dienftes. Vom 31. Juli 1905. 

Mit Allerhöchſter Ermädtigung Seiner Königliden Majejtät vom 31. Juli 

83. 38, wird dem 8 1 der Berfügung des Minifteriums des Innern, betreffend Die 

Neuordnung des kulturtechniſchen Dienftes, vom 29. Juli 1903 (Neg.Bl. ©. 256) 

folgende Faſſung gegeben: 

„Behufs weiterer Förderung von Unternehmungen der Yandesfultur wird für 

jeden Kreis eine Kulturinſpektion errichtet. Der Sitz diefer Behörden ift für den 
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Nedarkreis in Stuttgart, für den Schwarzwaldfreis in Reutlingen, für den Jagſt— 

freis in Ellwangen und für den Donaukreis in Ulm.“ 

Stuttgart, den 31. Juli 1905. 

Für den Staatsminifter 

Scheurlen. 

Bekanntmachung des Ainiſteriums des Kirchen- und Sculwefens, 

betreffend die Genehmigung der Keichsgerichtsrat Friedrich von Geß'ſchen Familienfiftung an 

der Univerlität Tübingen. Vom 28. Juli 1905. 

Seine Königliche Majeſtät haben am 27. Juli 1905 allergnädigft geruht, der 

Neihsgerihtsrat Friedrih von Geß'ſchen Familienſtiftung an der Univerjität 

Tübingen die nachgeſuchte Genehmigung zu erteilen. 

Stuttgart, den 28. Juli 1905. 

Für ben Staatsminijter 

Bälz. 

Gedrudt in der Buchdruckerei Ebhr. Scheufele in Stuttgart. 



165 

MR 23. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Inhalt: 
Verfügung de Minifteriums des Innern, betreffend den Verkehr mit Sprengftoffen. Vom 16, Auguft 1905. 

Verfügung des Minikeriums des Innern, 

betreffend den Verkehr mit Sprengloffen. Vom 16. Auguft 1905. 

Auf Grund de3 8 367 Nr. 5 des Strafgeſetzbuchs für das Deutſche Reid) und des 

Artikels 51 des Landespolizeiftrafgejeges vom 27. Dezember 1871, jowie unter Bezug: 

nahme auf $ 2 und $ 9 Abi. 2 des Reichsgeſetzes gegen den verbrederifhen umd 

gemeingefährlien Gebraud von Sprengftoffen vom 9. Juni 1884 (Reichs-Geſetzblatt 

S. 61) wird zur Regelung des Verkehrs mit Sprengjtoffen mit Rüdjiht auf die 

hierüber im Bundesrat vereinbarten Beitimmungen, unbejhadet der internationalen Ver— 

abredungen über diefen Gegenftand, mit Allerhöchter Genehmigung Seiner König: 

lihen Majejtät verfügt, wie folgt: 

$ 1. 

Die nachſtehenden Beitimmungen begreifen: 

1) die Verſendung von Sprengitoffen auf Land- und Waſſerwegen — mit Aus- 

nahme des Gijenbahn- und Poſtverkehrs und des unter militäriicher Begleitung 

stattfindenden Verkehrs mit Sprengftoffen und Munitionsgegenjtänden der Militär- 

und Marineverwaltung fowie der Verjendung von Sprengitoffen in Hauffahrtei- 

ſchiffen —, 
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2) den Handel mit Sprengftoffen, 

3) die Aufbewahrung und Berausgabung von Sprengjtoffen innerhalb des Betriebs 

von Bergwerken, Steinbrüden, Bauten und gewerbliden Anlagen, 

4) die Lagerung von Sprengftoffen — mit Ausnahme der Lagerung in Niederlagen 

oder Magazinen der Militär: und Marineverwaltung —. 

Zu den Sprengftoffen im Sinne dieſer Beltimmungen gehören nidt: 

a. die in dem Heere und in der Marine vorgejchriebenen, nit jprengkräftigen 

Zündungen, 
b. die für Feuerwaffen beftimmten Zündhüthen und Zündſpiegel, die für Hand- 

feuerwaffen beftimmten Metallpatronen und alle Nagdpatronen, 

c. Zündjhnüre. 

I. Allgemeine Belimmungen. 

82. 

Zum Verkehr im Sinne des 8 1 Ziff. 1 bis 3 find zugelafjen: 

1) Bulver — Sprengjalpeter, brennbarer Salpeter — (ein jehr inniges Gemiſch 

aus neutral reagierenden Salpeterarten und Kohle oder Stoffen, deren weſent— 

liche Beitandteile Kohlenſtoff, Waflerftoff und Sauerſtoff find, mit oder ohne 

Schwefel); 
2) folgende Nitroglyzerin enthaltende Präparate: 

a. Dynamit I (ein bei mittlerer Temperatur plaſtiſches, nit abtropfbares Ge— 

miſch von Nitroglygerin mit pulverförmigen, an ſich nicht Iprengkräftigen und 

nicht jelbjtentzündliden Stoffen), 

b. Dynamit II und III (Kohlendynamit, ein Gemiſch von Nitroglygerin mit 

ſchießpulverähnlichen Gemengen), 

c. Sprenggelatine (ein bei mittlerer Temperatur zähelaſtiſches Gemiſch, beftehend 
aus Nitroglyzerin, welches durch Nitrozelluloje gelatiniert ift, mit oder ohne 

fohlenjauren Alkalien [beziehungsweife alkalifchen Erden] oder neutral rea- 
gierenden Salpeterarten), 

d. Rohmaſſe für rauchloſes Pulver, beftehend aus einem innigen Gemenge von 

Nitroglyzerin und feuchter Nitrozelluloje, deſſen Wafjergehalt mindeſtens 

30 Prozent und dejjen Nitroglyzeringehalt höchſtens 28 Prozent beträgt, 
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e) Gelatinedynamit (ein bei mittlerer Temperatur plaſtiſches Gemiſch, beftehend 

aus Nitroglyzerin, welches durch Nitrozelluloje gelatiniert ift, und Holzmehl, 

Salpeter und kohlenjauren Altalien |beziehungsweife alkaliſchen Erden] ), 

I) Karbonit (ein Gemifh von Nitroglyzerin mit ſchießpulverähnlichen Gemengen 

und mit flüffigen, an fi) nicht jprengkräftigen oder nicht jelbjtentzundlichen 

Stoffen) ; 

3) Nitrozelluloje (lodere mit mindejtens 20 Prozent Wafjergehalt und gepreßte, 

nicht gelatinierte), insbejondere Schiekbaumwolle und Kollodiummwolle, jowie 

Gemiſche von Nitrozellulofe mit neutral reagierenden Salpeterarten; 

4) Feuerwerkskörper, jofern fie nit pikrinſaure Salze enthalten, geladene Geſchoſſe, 

Geſchützpatronen, Kartufhen, Petarden, Iprengkräftige Zündungen, welde zum 

Entzünden von Ladungen dienen (3.8. Sprengtapjeln), Zündplättchen (amorces); 
5) alle jeweilig zur Verſendung auf den Gijenbahnen zugelaffenen Sprengitoffe. 

Zu Berjuhszweden kann die Verſendung neuer, hier nicht aufgeführter Spreng: 

ftoffe auf beftimmten Wegen, fowie die Aufbewahrung und VBerausgabung derfelben von 

der LZandespolizeibehörde gejtattet werden. 

83. 

Dom Verkehr im Sinne des 8 1 Ziff. 1 bis 3 find ausgejhloffen die nicht nad) 

S 2 zugelafjenen Sprengitoffe, insbejondere: 

1) Nitroglyzerin als joldes und in Löſungen; 

2) Knallgold, troden in fejter oder PBulverform, Knallqueckſilber, Knallfilber und 

die damit dargeftellten Präparate; 

3) Nitrozuderarten, Nitroftärkearten und die damit hergeitellten Gemiſche; 

4) Gemiſche, welche Nitroglyzerin abtropfen lafjen; 

5) Sprengftoffe welde entweder: 

a. bei einer Temperatur bis zu + 40 Grad Celſius zur Selbtzerfegung neigen, oder 

b. welde enthalten: 

aa. chlorſaure Salze (mit Ausnahme der Sprengtapfeln und Zündplättchen 

[$ 2 Wer. 4]), oder 
bb. pikrinſaure Salze, oder 

ec. Phosphor (mit Ausnahme der Zündplätthen |$ 2 Nr. 4]), oder 

dd. Schwefelfupfer; 
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6) Sprengftoffe in Patronenhüllen, jofern dieſe äußerlich mit Nitroglyzerin (Ziff. 1) 

oder mit anderer Sprengflüffigkeit beneßt, oder äußerlich mit feſten Sprengjtoffen 

behaftet find; 

7) Sprengpräparate, bei welchen die einzelnen an und für ſich nicht jprengkräftigen 

Beltandteile in einem geſchloſſenen Behälter dur leicht brechbare Scheidewände 

oder Hahnvorrihtungen jolange getrennt gehalten werden, bis die Erplofion, 

durch Zertrümmerung, Verfhiebung der Scheidewände oder Offnen der Hahn: 

vorrihtungen veranlaft, ftattfinden fol. 

84. 

Wer Sprengftoffe in Mengen von mehr als 35 Kilogramm Bruttogewicht ver— 

jendet, muß unter Angabe der Beitimmungsorte der Ortspolizeibehörde des Verjendungs: 

ort3. den Frachtſchein zur Vifierung vorlegen. Der Empfang der Sendung ijt vom 

Empfänger auf dem dem Frachtſcheine beigefügten Lieferſcheine zu befheinigen. Die 

beſcheinigten Lieferfheine find der Ortspolizeibehörde des Verſendungsorts jederzeit auf 

Verlangen vorzulegen. 
85. 

Wer an der Verſendung von ſolchen Sprengſtoffen, welche den Vorſchriften des 

Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884 gegen den verbrecheriſchen und gemeingefährlichen Ge— 

brauch von Sprengſtoffen (Reichs-Geſetzblatt S. 61) unterliegen, in der Weiſe teilnimmt, 

daß er dabei in den Beſitz von Sprengſtoffen gelangt (Spediteur, Transportführer, 

Transportbegleiter), muß den vorgeſchriebenen Erlaubnisſchein zum Beſitze von Spreng- 

jtoffen oder beglaubigte Abſchrift desjelben während der Dauer feines Beſitzes ſtets bei 

ih führen und auf Verlangen vorzeigen. 

86. 

Für die Berjendung auf Land- und Wafjerwegen find Sprengftoffe in hölzerne, 

haltbare und dem Gewichte des Inhalts entjprehend ftarte Kiften oder Tonnen, deren 

Fugen jo gedihtet find, daß ein Ausſtreuen nicht ftattfinden kann, und welche nicht 

mit eifernen Reifen oder Bändern verjehen find, feit zu verpaden, Statt der hölzernen 

Kiften oder Tonnen können aud aus mehrfachen Lagen jehr ftarfen und fteifen, ge- 

firnigten Pappdeckels gefertigte Fäſſer (fogenannte amerikaniſche Fäfjer) verwendet werden, 
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Die zum Transporte von Pulver, Sprengjalpeter und brennbarem Salpeter ($ 2 Ziff. 1) 

verwendeten Behälter dürfen keine eifernen Nägel, Schrauben oder fonftige eijerne Be— 

feftigungsmittel haben. 

Pulver, Sprengjalpeter, brennbarer Salpeter (8 2 Ziff. 1) und das aus gelatinierter 

Nitrozelluloje mit oder ohne Salpeter hergeftellte Pulver ($ 2 Ziff. 3) darf in metallene 

Behälter, ausgenommen ſolche von Eiſen, verpadt werden. or der Verpadung in 

Tonnen oder Kiften müſſen diefe Stoffe entweder in Pakete (Blechbehälter) bis zu 

höchſtens 2 '), Kilogramm Gewicht verpadt, oder in dichte, aus haltbaren Stoffen ge: 

fertigte Säde, Mehlpulver in Säde aus Leder oder dichtem Kautjchukitoffe geſchüttet 

werden. 

Die im $ 2 Ziff. 2 aufgeführten Sprengftoffe dürfen ebenjo, wie die nad 8 2 Ziff. 5 

zugelafjenen Sprengitoffe, joweit die Verjendung der leßteren auf Gifenbahnen nur in 

Patronenform erfolgen darf, nur in Patronen, nicht aud in lojer Maſſe verjendet werden. 

Dieſe Patronen jowie Patronen aus gepreßter Schiekbaummolle mit oder ohne Paraffin- 

überzug ($ 2 Ziff. 3) find durd eine Umhüllung von Papier in Pakete zu vereinigen, 

Die Patronen find in den Paketen und diefe in den fie umſchließenden Behältern feft 

zu verpaden. Bei nitroglyzerinhaltigen Sprengjtoffen find die Patronen in den ‘Paketen 

mittel3 Wellpappe jo zu verpaden, daß die Patronen ſchichtweiſe in ihrer Lage feſtgehalten 

werden, und die Pakete in die fie umjchließenden Behälter jo feit einzufeßen, daß fie ji) 

nicht gegeneinander verſchieben können. Für die Ausfuhr beftimmte Sprengjtoffe werden 

von der Vorſchrift der Benutzung von Wellpappe bei der Berpadung nit betroffen. 

Gepreßte Schiekwolltörper mit mindejtens 15 Prozent Waflergehalt dürfen aud in 

dichtſchließende Blechbüchſen oder Pappſchachteln verpadt werden. 

Für die Verſendung loſer Nitrozelluloje mit mindejtens 20 Prozent Wafjergehalt 

it feſte Verpadung in ſtarkwandige, Iuftdichte Behälter erforderlich. 

Rohmafje für rauchloſes Pulver ($ 2 Ziff. 2d) darf loſe verfandt werben. Sie 

muß jedod vor der Verpadung in einer Tonne oder Kifte (Ab. 1) in einem Beutel aus 

Kautſchukſtoff dicht verſchnürt werden. 

Sprengſtoffe jeder Art, einſchließlich der geladenen Geſchoſſe, dürfen nicht mit Zün— 

dungen oder Zündſchnüren verſehen ſein. Auf Gewehr: und Geſchützpatronen findet 

dieje Beſtimmung feine Anwendung, dod dürfen die geladenen Geſchoſſe von Geſchütz— 

patronen Zündungen nicht tragen. Geladene Geſchoſſe und die geladenen Geſchoſſe von 
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Geſchützpatronen müſſen eimen ſicheren Abſchluß der Sprengladung befigen. Es iſt 

unterſagt, Zündungen, Zündſchnüre oder Patronen für Feuerwaffen mit anderen Spreng: 

ſtoffen in diefelben Behälter zu verpaden. 

Die zur Verpadung von Sprengftoffen dienenden Behälter müffen je nad) ihrem 
Juhalte mit der Auffhrift: Pulver, Sprengjalpeter, brennbarer Salpeter, Pulver aus 

Nitrozelluloje und Salpeter, geladene Geſchoſſe, Geihüßpatronen, Kartuſchen, Petarden, 

Feuerwerkskörper, Zündungen, Dynamitpatronen, Kohlendynamitpatronen, Sprenggelatine- 

patronen, Gelatinedynamitpatronen, Karbonitpatronen, Schiegbaummolle uſw. verjehen 

fein. Außerdem müfjen diefelben mit der Firma oder der Marke der Fabrik, aus welder 

die Sprengftoffe herrühren, bezeichnet jein, oder eine von der Zentralbehörde gebilligte 

und öffentlich bekannt gemachte Bezeichnung der Fabrik tragen. Die zur Verpadung 

von nitroglyzerinhaltigen Sprengſtoffen dienenden Kiſten find am zwei gegenüberliegenden 

Schmaljeiten mit zuverläffigen Handgriffen oder Handleiften zu verjehen; bei Fäſſern 

und Tonnen find ſolche Handgriffe nur injoweit erforderlih, als nicht durd tief ein- 

gelaffene Böden und Dedel eine feſte Handhabe gegeben it. Für die Ausfuhr in das 

Ausland beftimmte Behälter werden hiervon nicht betroffen. 

Das Bruttogewiht der Verjendungsftüde darf bei Pulver, Sprengjalpeter, brenn- 

barem Salpeter (8 2 Ziff. 1), bei Schiegbaummolle ($ 2 Ziff. 3), bei Kartufchen, Petarden, 

Feuerwerkskörpern oder Zündungen ($ 2 Ziff. 4) 90 Kilogramm, bei jonjtigen Spreng: 

Hoffen 35 Kilogramm nicht überjteigen. Auf prismatiihes Geihügpulver in Kartufchen 

finden dieſe Gewichtsbeftimmungen feine Anwendung. Für VBerjendungsjtüde von geladenen 

Geſchoſſen und Gejhükpatronen darf das Höchſtgewicht 150 Kilogramm nicht überjteigen. 

Für Behälter mit einem Geſchoß oder mit einer Gefhüspatrone kommt diefe Gewichts— 

grenze in Wegfall. 

Die für den Gifenbahnverkehr jeweilig vorgejhriebene Verpadung genügt auch für 

die Verfendung auf Land- und Waſſerwegen. 

II. Beſondere Bellimmungen für den Sandverkehr. 

7 

Die Beförderung von Sprengjtoffen auf Fuhrwerken, welde ‘Berjonen befördern, 

ijt verboten. 
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Eine Ausnahme findet nur ftatt, wenn in dringenden Fällen allgemeiner Gefahr, 
3. B. bei Gisftopfungen, die nötigen Sprengbüchſen und das zu deren Füllung erforder- 

lihe Material unter zuverläjfiger Begleitung in kürzejter Friſt nad) dem Beftimmungs- 

orte geſchafft werden jollen. 

88. 

Bei dem Verpaden und dem Berladen, jowie bei dem Abladen und Auspaden darf 
Feuer oder offenes Licht nicht gehalten, Tabak nicht geraucht werden. 

Das Verladen und Abladen hat unter jorgfältiger Vermeidung von Erſchütterungen 

zu erfolgen. Die Verjendungsftüde dürfen deshalb nie gerollt oder abgeworfen werden. 

Das Verladen nitroglyzerinhaltiger Sprengftoffe auf Fuhrwerke und das Abladen von 

jolden darf nur an Rampen oder gleihwertigen Einrichtungen unter Benutzung von 

weichen Unterlagen ftattfinden. Das Auf: und Abladen darf nur von zuverläffigen unter- 

richteten Perjonen und unter Aufſicht erfolgen. 

Soll das Verladen oder Abladen ausnahmsweije nicht vor der Fabrik oder dem 

Lagerraum oder innerhalb diefer Räume geſchehen, jo it hierzu die Genehmigung der 

DOrt3polizeibehörde einzuholen. 

89. 

Die Verfendungsftüde müffen auf dem Fuhrwerke jo feft verpadt werden, daß fie 

gegen Scheuern, Rütteln, Stoßen, Umkanten und Herabfallen aus ihrer Yage geſichert 
find, insbejondere dürfen Tonnen nicht aufrecht geftellt, müſſen vielmehr gelegt und durch 

Holzunterlagen unter Haar: oder Strohdeden gegen jede rollende Bewegung gefihert werden. 

$ 10. 

Sprengftoffe dürfen nicht mit Zündhüthen, Zündpräparaten oder fonftigen leicht 

entzündlichen oder ſelbſtentzündlichen Gegenftänden zufammen verladen werden. 

Die im 8 2 Ziff. 2 und 3 aufgeführten Stoffe dürfen nicht mit Pulver, Spreng- 

jalpeter, brennbarem Salpeter ($ 2 Ziff. 1), Kartuſchen, Petarden, Feuerwerkskörpern, 

Zündungen ($ 2 Ziff. 4), oder mit Patronen für Feuerwaffen zuſammen verladen werden, 

gıı. 
Zur Beförderung von Sprengftoffen dienende Fuhrwerke müſſen jo dicht fließende 

Wagenkajten beſitzen, daß die Sprengftoffe nicht verjtreut werden können. Sind die 
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Wagenkaſten oben offen, jo müſſen fie mit einem dichtjchliegenden, feuerſicheren Plantuche 

(3. B. imprägnierter Leinwand) überjpannt fein. 

Auch die Vorder: und Hinterjeite der Fuhrwerke find mit demfelben Materiale zu 

ſchließen. 

Zum Sperren der Räder dürfen nur hölzerne Radſchuhe angewendet werden; bei 

Gisbahn ift eine eiferne Sperrvorrichtung (KHräßer) geftattet, jofern fie ganz vom Rad— 

ſchuhe bededt ift. 

Die Fuhrwerke müjjen als Warnungszeihen eine von weitem ertennbare, ſtets aus— 

geipannt gehaltene jhwarze Flagge mit einem weißen P führen. 

Beim Berladen der Sprengjtoffe auf Fuhrwerke und beim Abladen von joldhen 

müfjen die Zugtiere ausgeſpannt jein. 

8 18. 
Fuhrwerke, welche Sprengitoffe führen, dürfen niemals ohne Bewadhung bleiben. 

Auf denfelben darf Feuer oder offenes Licht nicht gehalten, Tabak nicht geraucht 

werden. Auch im der Nähe der Fuhrwerke ijt das Anzünden von Feuer oder Licht 
ſowie das Tabakrauchen verboten. 

8 13. 

Fuhrwerke, welche Sprengſtoffe führen, dürfen nur im Schritt fahren und von 

Fuhrwerken ſowie von Reitern nur im Schritt paſſiert werden. 

Beſteht ein Transport aus mehreren Fuhrwerken, ſo müſſen dieſe während der 

Fahrt eine Entfernung von mindeſtens 50 Meter untereinander innehalten. 

S 14. 

Bei jedem Aufenthalte von mehr als einer halben Stunde ijt eine Entfernung von 

mindejtens 300 Wteter von Fabriken, Werkjtätten und bewohnten Gebäuden einzuhalten. 

Die Ortspolizeibehörde darf, fall3 eine geeignete Halteftelle in folder Entfernung 

nicht zu finden ift, gejtatten, daß eine Haltejtelle in einer geringeren, wenn aber nicht 

ein anderer Schuß geboten ijt, mindeitend 200 Meter betragenden Gntfernung von 

Fabriken, Werkftätten und bewohnten Gebäuden gewählt wird. 

Bei einem Aufenthalte von mehr al3 einer halben Stunde in der Nähe von Drt- 

ihaften ift überdies der Ortspolizeibehörde tunlichſt jchleunig Anzeige zu erftatten; die 

DOrtspolizeibehörde hat darauf die ihr notwendig erjheinenden Vorſichtsmaßregeln zu treffen. 
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8 15. 

Fuhrwerke, welde Sprengjtoffe führen, müffen von Gifenbahnzügen oder geheizten 

Lokomotiven, Dampfwalzen, Dampfpflügen und ähnlihen Maſchinen möglichſt weit ent: 

fernt bleiben. 

Neben der Eijenbahn herlaufende Wege, jowie Wege, auf welden Dampfſtraßen— 

bahnen liegen, dürfen nur dann von jolden Fuhrwerken befahren werden, wenn der 

Beitimmungsort von Frachtfuhrwerk auf einem anderen gut fahrbaren Wege nit zu 

erreichen ift. 

Ss 16. 

Der Transport durd zujammenhängend gebaute Ortſchaften ift nur geftattet, wenn 

dieje nit von Frachtfuhrwerk auf gut fahrbaren Wegen umfahren werden können. it 

die Durhfahrt unvermeidlich, jo hat der Transportführer der Ortspolizeibehörde Anzeige 

zu erjtatten und deren Beitimmungen vor der Ginfahrt in den Ort abzuwarten. Die 

DOrtspolizeibehörde hat den zu nehmenden Straßenzug zu bejtimmen und von anderen 

Fahrzeugen möglichſt frei zu halten, aud Sorge zu tragen, daß die Durhfahrt ohne 

unnötigen Aufenthalt und mit Vermeidung beionderer Gefahren erfolgt. 

S 17. 

Werden zur Beförderung von Sprengjtoffen Fuhrwerke verwendet, welche mit fejten, 

dicht fließenden und feuerſicher hergeitellten, während des Transport3 unter Verſchluß 

gehaltenen Wagenfajten verjehen find, jo finden hinfichtlid der Beförderung jolder Trans— 

porte nur die Vorjhriften in $ 11 Abſ. 3 und 4, $ 12,8 13 Abſ. 1 und 8 14 Anz 

wendung, umd zwar die des 8 14 mit der Maßgabe, daß die regelmäßig einzuhaltende 

Entfernung 200 Meter beträgt. 

$ 18. 

Gerät eine Sprengjtoffiendung unterwegs in einen Zufland, daß der weitere Ver: 

jand bedenklich erſcheint, jo hat die Ortspolizeibehörde, welder von dem Transportführer 

tunlichſt ſchleunig Anzeige zu erjtatten ift, die zur gefahrlojen weiteren Behandlung der 

Sendung nötigen Anordnungen zu treffen, und zwar je nad den Umſtänden unter Zu: 

ziehung eines auf ihre Aufforderung von dem Abjender zu entjendenden Sadverjtändigen. 
2 
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Iſt Gefahr im Verzuge, jo erfolgt die Vernichtung der Sprengftoffe durch die 

Bolizeibehörde auf Koften des Abſenders ohne vorherige Benachrichtigung desjelben, wenn 

möglid nad der Angabe und unter Auffiht eines Sadverjtändigen. 

$ 19. 
Werden Sprengftoffe in Mengen von nit mehr al3 35 Kilogramm Bruttogewidht 

verjendet, jo finden auf dergleihen Sendungen von den Vorſchriften dieſes Abſchnitts 

nur die 88 7 bis 10 Anwendung. 

III. Befondere Belimmungen für den Wafferverkehr. 

8 20. 

Auf Dampfichiffen, welche Perfonen befördern, dürfen Sprengftoffe nicht transportiert, 

an Schießpulver oder Feuerwerkskörpern jedod darf joviel mitgeführt werden, al3 zur 

Abgabe von Signalen notwendig ift. 

Die im $ 7 enthaltene Ausnahmebejtimmung findet aud hier Anwendung. 

Fähren, welche Fuhrwert mit Sprengftoffen überfeßen, dürfen nicht andere Fuhr— 

werte oder Perjonen befördern. 

8 2l. 

Die 88 7 bis 10, 11 Abſ. 4, 12 Abſ. 1, 13 Abſ. 2, 14, 18 und 19 finden für 

den Schiffsverkehr finngemäße Anwendung. 

Werden zur Beförderung von Sprengjtoffen eiferne oder jtählerne Schiffe verwendet, 

welche mit dichtſchließenden und fenerficher hergejtellten, während des Transports unter 

Verſchluß gehaltenen Yaderäumen verjehen jind, jo finden von den im Ab. 1 angezogenen 

Vorihriften nur die SS 8, 11 Abſ. 4, 12 Abſ. 1, 14, 18 und 19 finngemäße Anwendung, 

und zwar die des S 14 mit der Maßgabe, daß die regelmäßig einzuhaltende Entfernung 

200 Meter beträgt. 

Zur Verfendung auf Schiffen find Patronen der im 8 2 Ziff. 2 aufgeführten 

Stoffe auferdem mit einer das Eindringen von Wafler oder Feuchtigkeit verhindernden 

Umhüllung (3. B. mit Gummilöfung verklebten Gummibentel) zu verſehen. Auf den 
Transport auf Fähren findet dies keine Anwendung. 

Das Gin: und Ausladen darf nur an einer von der Ortspolizeibehörde dazu an: 
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gewiejenen Stelle, welde mindeftens 300 Meter von bewohnten Gebäuden entfernt fein 
muß, erfolgen. Mit Genchmigung der Landeszentralbehörde kann aud in geringerer 
Entfernung von bewohnten Gebäuden eine Stelle angewiefen werden, jofern dieje Gebäude 
dur Erdwälle oder in anderer Weije gegen die Wirkungen einer auf der Ladeſtelle ein- 
tretenden Grplofion genügend gefichert find. 

Die Ladejtelle darf während ihrer Benugung dem Publitum nicht zugänglich fein 

und ift, wenn ausnahmsweiſe das Aus: oder Einladen bei Dunkelheit jtattfindet, mit 

feft: und hochſtehenden Laternen zu erleuchten. Die mit Sprengjftoffen gefüllten Behälter 

dürfen nicht eher auf die Ladeftelle gebradht oder zugelajjen werden, bis die Berladung 

beginnen joll. 
22, 

Die Sprengftoffe müſſen auf dem Schiffe in einem abgeſchloſſenen Raume, welder 

bei Dampfſchiffen möglihjt weit von den Keſſelräumen entfernt ift, unter Ded feft ver- 

jtaut werden, Bei Berladung in offenen Booten müſſen leßtere mit einem dichtſchlie— 

genden fenerfiheren Plantuche (3. B. imprägnierter Leinwand) überfpannt fein. 

Weder in den jo benußten, noch in den unmittelbar daranjtogenden Räumen dürfen 

Zündhütchen und Zündſchnüre verpadt fein. 

Leichtentzündliche oder jelbjtentzundlihe Stoffe, zu welden Steintohlen und Koks 

nicht gerechnet werden, find von der gleichzeitigen Beförderung überhaupt ausgeſchloſſen. 

$ 23. 

Sind zu Öffnende Brüden oder Schleufen zu pajlieren, jo hat der Transportführer 

dem Brüden- oder Schleufenwärter Anzeige zu eritatten und vor der Durchfahrt defjen 

Beitimmungen abzuwarten. Der Brüden: oder Schleuſenwärter hat Sorge zu tragen, 

daß die Durdfahrt ohne unnötigen Aufenthalt und mit Vermeidung befonderer Gefahren 

erfolgt. 

Das Anlegen darf nur an Orten geſchehen, welde während des Aufenthalt3 dem 

Publitum nicht zugänglid find. 

Die Ortspolizeibehörde ift jtetS vorher in Kenntnis zu jeßen und hat Vorſchriften 

über Ort und Zeit zu geben und Vorjihtsmaßregeln im einzelnen zu treffen, 
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IV. Belimmungen über den Handel mit Sprengftoffen ſowie über 

deren Aufbewahrung und Berausgabung. 

S 24. 

Wer Sprengftoffe feilhalten will, muß davon der Ortspolizeibehörde Anzeige maden. 

Wer Sprengjtoffe feilhalten will, welche den Vorſchriften des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1854 

unterliegen, bedarf dazu der polizeiliden Erlaubnis gemäß $ 1 diejes Geſetzes. 

Sprengpatronen dürfen von den Fabriken und Händlern und ihren Beauftragten 
nicht einzeln und Lofe, jondern nur in den nah $ 6 dafür vorgejchenen Behältern oder 

kleineren dichtſchließenden Originalverpadungen der Yabrikationsjtätte von '|,, ",, 1 und 

2, Kilogramm abgegeben werden. Dieje Behälter und Originalverpadungen müſſen 

mit der Jahreszahl der Abgabe aus der Fabrifationsftätte und mit einer durch das Jahr 

der Abgabe fortlaufenden Nummer verjehen jein. Diejelbe Zahl und Nummer müfjen 

auch an jeder in den Behältern verpadten Sprengpatrone angebradt fein. Die Angabe 

der Jahreszahl und Nummer auf den Behältern und Sprengpatronen darf aud in 

hiffrierter Form erfolgen, welche vor der Anwendung der Zentralbehörde zur Genehmi- 

gung vorzulegen ijt. Außerdem muß an jeder Sprengpatrone der Name des Spreng:- 

ſtoffs jowie die Firma oder Marke der Fabrik oder eine von der Zentralbehörde gebilligte 

und öffentlih befannt gemachte Bezeihnung der Fabrik angebradt fein. Die von der 

Zentralbehörde des Bundesjtaats, in dem eine Fabrik betrieben wird, dieſer Fabrik 

erteilte Genehmigung ihrer Nummerndiffern und Billigung ihrer Fabrikbezeichnung hat 

für den Verkehr mit Grzeugniffen diefer Fabrik im ganzen Reihe Geltung. Die Zen- 

tralbehörde für Württemberg ift das Miniſterium des Innern. 

In dem gemäß $ 1 Abſ. 2 des Reichsgeſetzes vom 9, Juni 1884 zu führenden 

Negifter find Jahreszahl und Nummer der gekauften und abgegebenen Sprengpatronen 

zu vermerfen. 

$ 25. 

Wer ji mit der Anfertigung oder dem Verkaufe von Sprengjtoffen befaßt, welche 

dem Reichsgeſetze vom 9. Juni 1854 nit unterliegen, ijt verpflichtet, über alle An- und 

Verkäufe diefer Stoffe in Mengen von mehr als 1 Kilogramm ein Bud zu führen, 

weldes den Namen der Verkäufer und der Abnehmer, den Zeitpuntt des Antaufs und 
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der Abgabe, die Mengen der gekauften und abgegebenen Stoffe ſowie bei Sprengpatronen 

deren Jahreszahl und Nummer angibt. Diejes Bud iſt auf Verlangen der Polizei: 

behörde zur Ginfiht vorzulegen. Hinfihtlid der Buchführung greifen im übrigen die 

auf Grund des Reichsgeſetzes vom 9. Juni 1884 erlafjenen Vorſchriften Platz. 

8 26. 

Die Abgabe von Sprengftoffen an Perfonen, von welden ein Mißbrauch derjelben 

zu befürdten ift, insbefondere an Perjonen unter 16 Jahren, iſt verboten. Dies gilt 

insbeſondere auch von jolden Tyeuerwertsförpern, mit deren Werwendung eine erhebliche 

Gefahr für Perfonen oder Gigentum verbunden ift (Kanonenſchläge, Fröſche, Schwärmer 

u. dergl.). Dagegen findet diefe Vorſchrift keine Anwendung auf Spielwaren, welde 

ganz geringe Mengen von Sprengjtoffen enthalten. Zündplättden (Amorces), welde 

mehr als 7,, Gramm Sprengmiſchung (Snalljag) auf 1000 Plättchen enthalten, dürfen 

als Spielwaren nit in den Verkehr gebradjt werden. 

Die Abgabe von Sprengitoffen, welde den Vorſchriften des Reichsgeſetzes vom 

9. Juni 1884 unterliegen, darf jeitens der Fabriken und Händler und ihrer Beanf- 

tragten nur an jolde Perjonen erfolgen, welche nad den gemäß $ 2 dieſes Gefehes 

erlafienen Anordnungen zum Beſitze von Sprengftoffen beredtigt find, Bei Staats- 

werfen, welche bejonderer Erlaubnis zum Befige von Sprengjtoffen nicht bedürfen, fann 

die Abgabe an ſolche Perſonen erfolgen, welde von der Verwaltung des Werkes zu der 

Annahme ausdrüdlid ermächtigt find. 

g 27. 
Die Verausgabung von Sprengitoffen, welche den Vorjhriften des Reichsgeſetzes 

vom 9. Jumi 1884 unterliegen, an die in Bergwerken, Steinbrüden, Bauten und gewerb- 

lihen Anlagen beihäftigten Bergleute, Arbeiter uſw. darf nur von denjenigen Betriebs: 

leitern, Beamten oder Aufjehern bewirkt werden, welde nad den gemäß $ 2 diejes 

Gejeges erlafjenen Anordnungen zum Beſitze von Sprengftoffen beredtigt ſind. Diefe 

Perfonen find verpflichtet, über die Verausgabung ein Buch zu führen, weldes den 

Namen der Empfänger, den Zeitpunkt der Verausgabung, die Menge der verausgabten 

Stoffe, jowie bei Sprengpatronen deren Jahreszahl und Nummer angibt. Bei Staat3- 

werten, welche bejonderer Erlaubnis zum Befige von Sprengitoffen nicht bedürfen, Tann 
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die Berausgabung von jolden Perſonen bewirkt werden, welde von der Verwaltung des 

Werkes zu der Verausgabung ausdrüdlid ermädtigt find. 

Die Leiter der Bergwerke, Steinbrühe, Bauten und gewerblichen Anlagen find ver- 
pflichtet, Maßregeln zu treffen, welde eine Verwendung der zum Verbrauch im Betriebe 

veransgabten Sprengftoffe durch die Bergleute, Arbeiter ujw. zu anderen Zweden tun- 

lichſt ausſchließen. 

V. Beſtimmungen über die Tagerung von Sprengſloffen. 

828. 

Geraten Sprengſtoffe auf ihrem Lager in einen Zuſtand, daß die weitere Lagerung 

bedenklich erſcheint, ſo finden die Vorſchriften des S 18 entſprechende Anwendung. 

8 29. 
Wer mit Pulver, Sprengſalpeter, brennbarem Salpeter ($ 2 Ziff. 1), Feuerwerks— 

fürpern oder Zündplätthen — Amorces — ($ 2 Ziff. 4) oder jolden Patronen für 

Handfeuerwaffen, welche nit unter S 1 Abj. 2b fallen, Handel treibt, darf: 

1) im Kaufladen nit mehr als 2", Kilogramm, 

2) im Haufe außerdem nit mehr als 10 Kilogramm vorrätig halten. 

Auf Nachweis eines befonderen Bedürfnifjes kann die Erhöhung des Vorrats unter 

2 zeitweilig bis auf 15 Kilogramm gejtattet werden. 

Die Aufbewahrung muß in einem auf dem Dahboden (Speicher) belegenen, mit 

feinem Schornfteinrohr in Verbindung jtehenden abgejonderten Raume erfolgen, welder 

bejtändig unter Verſchluß gehalten und mit Licht nicht betreten wird. Die Behälter 

müffen den Beltimmungen im $ 6 Ab. 1 und 2 entipredhen und mit ftet3 feſtgeſchloſſenen 

Dedeln verjehen jein. 

8 30. 

Perſonen, welche nicht unter die Beitimmung des $ 29 fallen, bedürfen für die Auf- 

bewahrung von mehr als 2'/, Kilogramm der dajelbjt genannten Sprengjtoffe der poli- 

zeilihen Erlaubnis. 
$ 31. 

Größere als die im $ 29 angegebenen Mengen diefer Sprengjtoffe find außerhalb 

der Ortihaften in befonderen Magazinen aufzubewahren, von deren Sicherheit die Poli- 
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zeibehörde ſich überzeugt hat. Diefe Magazine müſſen fid, wenn fie über Tage liegen, 

im Wirkungsbereihe ſachgemäß ausgeführter und unter Aufſicht ftehender Blikableiter 
befinden. 

Handelt e3 jih um Magazine, welche zu einem der Auffiht der Bergbehörde unter- 

ftehenden Werke gehören, fo hat die Polizeibehörde die Prüfung in Gemeinſchaft mit 

der Bergbehörde vorzunehmen. 
638 kann angeordnet werden, daß die Schlüffel zu diefen Magazinen in den Händen 

der Behörde bleiben. 

8 32, 
Die Aufbewahrung der im $ 29 genannten Sprengftoffe an der Herftellungsftätte 

jowie an der Verbrauchsſtätte unterliegt den im $ 33 gegebenen Vorſchriften. 

S 33. 

Die im $ 2 aufgeführten ES prengftoffe dürfen — abgejehen von den im 8 29 vor- 

gejehenen Ausnahmen — nur an der Herftellungsftätte oder an denjenigen Orten, wo 
fie innerhalb eines Betriebs zur unmittelbaren Verwendung gelangen, oder in befonderen 

Magazinen gelagert werden. 

Tür die Lagerung an der Herftellungsftätte find, in Ermangelung bejonderer, bei 

Genehmigung der Anlage gemäß $ 16 der Gewerbeordnung vorgejhriebener Bedingungen, 

die Weiſungen der Ortspolizeibehörde zu beachten. 

Die Niederlagen an der Verbrauchsſtätte fowie die befonderen Magazine bedürfen 

der polizeilihen Genehmigung und find nad) den von der Polizeibehörde zu erteilenden 

Vorſchriften einzurichten, 

Für jolde Niederlagen oder Magazine, welche zu einem der Auffiht der Berg- 

behörde unterjtehenden Werke gehören, tritt diefe an die Stelle der Polizeibehörde. 

63 kann angeordnet werden, daß die Schlüffel zu den Niederlagen oder Magazinen 

in den Händen der Behörde bleiben, 
8 34. 

Andere al3 die im $ 2 aufgeführten, insbefondere die im $ 3 genannten Spreng- 

ftoffe, dürfen nur an der Herftellungsftätte gelagert werden. 

Zu Verſuchszwecken kann die Lagerung neuer Sprengftoffe an anderen Orten von 

der Yandespolizeibehörde geftattet werden. 
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VI Strafbeftimmungen. 

S 35. 

Zuwiderhandlungen gegen vorjtehende Borjchriften werden nah $ 367 Wr. 5 des 

Strafgejegbuds beftraft, joweit nit härtere Strafen nad) dem Reichsgeſetze vom 

9, Juni 1884 verwirft find. 

Schlußbeſtimmung. 

$ 36. 

Weitergehende bergpolizeilihe Vorſchriften und Anordnungen über die Verwendung 

von Sprengitoffen beim Bergbau werden durch die vorjtchenden Beftimmungen nicht berührt. 

8 37. 
Die Polizeibedienfteten und Yandjäger haben über die Beobachtung der Vorſchriften 

zu waden, und die Orts- und Oberfeuerſchauer haben ſich insbejondere der Befolgung 

der in den 88 25 bis 34 enthaltenen Bejtimmungen bei ihren Umgängen zu verjichern. 

Gntdedte Verfehlungen find jogleih der Orts: oder Bezirkspolizeibehörde anzuzeigen. 

$ 38. 

Gegenwärtige Verfügung tritt, an Stelle der Verfügungen vom 14. Februar 1894 

(Reg.Bl. ©. 21) und vom 1. Juli 1895 (Reg. Bl. ©. 159), am 1. Oftober 1905 in Kraft. 

Stuttgart, den 16. Auguſt 1905. 
Kür den Staatsminifter: 

Scheurlen. 

Gedruckt in ber Buchdruckerei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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X 24. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreih Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Samstag, | den 2. September 1905. 

Inhalt: 
Verfügung der Minifterien de3 Innern und der finanzen, betreffend die Vornahme einer Vollazählung am 

1. Dezember 1905. Bom 25. Auguft 1905. 

Verfügung der Minifterien des Innern und der Finanzen, 

betreffend die Vornahme einer Volkszählung am 1. Dezember 1905. Vom 25. Auguft 1905. 

Nah Beſchluß des Bundesrat3 (Belanntmahung des Reichskanzlers vom 22. März 

1905, Zentralblatt für das Deutihe Reich S. 69 ff.) ift in allen Staaten des Deutſchen 

Reichs eine Volkszählung nad) dem Stande vom 1. Dezember 1905 vorzunehmen. Zur 

genauen und gleihmäßigen Durdführung diefer Zählung wird für Württemberg folgen: 
de3 bejtimmt. 

81. 

63 ift die ortsanwejende Bevölkerung, das ift die Gejamtzahl der innerhalb der 

Grenzen der einzelnen Gemeinden Württemberg in der Naht vom 30. November auf 
den 1. Dezember 1905 ftändig oder vorübergehend anwejenden Perjonen genau feitzuftellen. 
Dabei gilt al3 entſcheidender Zeitpunkt die Mitternadt, jo daß von den in diefer Nacht 

Geborenen und Geftorbenen die vor Mitternaht Geborenen und die nad Mitternadht 

Gejtorbenen mitzuzählen find. 
Mit der Volkszählung foll die Feititellung der bewohnten und unbewohnten Wohn- 

gebäude und der anderen zur Zeit der Zählung zu Wohnzweden benußten feiten oder 

beweglichen Baulichkeiten (Wagen, Schiffe uw.) verbunden werden, 

Etwa nötig werdende Nahzählungen jollen fih auf den Stand vom 1. Dezember 

1905 beziehen. 
82. 

Die Zählung erfolgt dur namentlihe Aufzeihnung der im 8 1 bezeichneten 

Perſonen bei derjenigen Hanshaltung, in welcher fie übernadtet haben. Unter „Haus: 
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haltung“ find die zu einer wohn: und hauswirtſchaftlichen Gemeinſchaft vereinigten 
Perſonen zu verſtehen. Giner Haushaltung gleich geachtet werden einzeln lebende Per- 

jonen, die eine bejondere Wohnung inne haben und eine eigene Hauswirtſchaft führen. 

Ebenſo wie die Teilhaber einer regelmäßigen Haushaltung find anzufehen und zu 

verzeichnen die in einer Kaferne oder in Maffenquartieren untergebradten, in einem 

Arreſthaus oder in einem Lazarett befindlihen Meilitärperfonen, die Gäjte eines Gajt- 

haufes, die Mitglieder eines Penfionats, die in einer Anftalt (Kranten-, Straf: uſw. 

Anftalt) Untergebradten, die Bemannung und die Fahrgäfte eines Schiffes uſw. 
Perſonen, die in der Zählungsnacht in keiner Wohnung übernachtet haben, werden 

bei derjenigen Haushaltung verzeichnet, in der fie am 1. Dezember zuerft (zu Fuß, zu 

Wagen, zu Schiff uw.) anfommen. 
83. 

Für die bei diefer Zählung über die Perfönlichkeit de3 Einzelnen gewonnenen 

Nahrihten ift das Amtsgeheimnis zu wahren. Sie dürfen, jofern nit aus befonderen 

Gründen anders verfügt wird, nur zu jtatiftifchen Zufammenftellungen, nicht zu anderen 
Zweden benüßt werden. $4 

4 Die Grundlage der Zählung bildet die als Anlage J gegenwärtiger Verfügung 
MT angehängte Haushaltungslifte. 

In der Haushaltungslifte find die dur den Vordruck verlangten Ginträge jhrift- 
lich genau und deutlih von dem Haushaltungsvorftand zu machen; aushilfsweife kann 

der Eintrag auf Grund der gemachten und genau geprüften Angaben des Haushaltungs- 

vorjtands durd den Zähler bewirkt werden. Die zu richtiger Ausfüllung erforderlichen 
Grläuterungen find auf der Haushaltungslifte beigedrudt. 

85. 

Das Zählgeihäft ift gemeindeweife unter der Leitung des Gemeinderat3 zu bejorgen, 

welcher hiefür unter feiner fortdauernden Verantwortung und unter dem Vorſitz des 

Ortsvorſtehers oder jeines Stellvertreters eine Zählungstommijjion — in großen 

Gemeinden auch mehrere — rechtzeitig bilden wird. 

8 6. 

Jede Gemeinde wird zum Zwede genauer Zählung aller Perſonen in Zählbezirke 

von je höchſtens 65 Haushaltungen eingeteilt, in welden die von der Gemeinde zeitig 

aufzuftellenden Zähler das Zählgejhäft vornehmen werden. Aus einzelnen Parzellen 
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können bejondere Zählbezirke gebildet, oder es können aud, wo dies angeht, mehrere 

Parzellen zu einem Zählbezirk vereinigt werden. Dagegen jollen Teile einer und der- 

jelben Parzelle nicht mit anderen Parzellen oder mit Teilen anderer Parzellen zu bejon- 

deren Zählbezirken verbunden werden. Die Einteilung in Zählbezirte muß etwa neuer: 

dings eingemeindete Gemeinden als bejondere Teile der neuen Gejamtgemeinde erficht- 

lid werden lafjen. Größere Anftalten (Kaſernen, Heilanjtalten, Strafanftalten ujw.) 

bilden zwedmäßig jelbitändige Zählbezirke. 

8.7 

Als Zähler find nur zuverläffige und möglichft ortskundige Männer auszuwählen. 

Ihre Tätigkeit ift ein unentgeltlihes, im Interefje der Gemeinde ausgeübtes Ehren: 

amt. Soweit freiwillige Zähler in einer Gemeinde nit zu finden find, werden Die 

Koften für diefelben von der Gemeinde getragen, 

88, 

Die Zähler find vor dem Beginn des Aufnahmegeihäfts durd die Zählungs- 

fommilfion in ihre Geſchäfte einzuleiten und für die richtige Beſorgung verantwortlich 

zu maden. 

An jeden Zähler find jpäteitens bis zum 25. November durch die Zählungstommijfion 

1) eine „Anweijung für den Zähler“, 
2) eine Kontrollifte, in welder die verteilten und wieder eingefammelten Haus: 

haltungsliften einzeln, jowie die Zahl der bewohnten oder hauptjählih zu 

Wohnzweden beftimmten Gebäude zu verzeihen find, 
3) eine hinreihende Anzahl von Haushaltungsliften auszufolgen, damit er ſich 

auf das Zählgeihäft genügend vorbereiten kann. 

Der Zähler hat die Haushaltungsliften in der Zeit vom 27. bi8 29, November von 

Haus zu Haus an die Haushaltungsvorftände zu verteilen, und, naddem fie ausgefüllt 
find, in der Zeit vom 1. Dezember mittags 12 Uhr bis 2. Dezember abends wieder ein: 
zujammeln, an Ort und Stelle auf ihre Vollftändigkeit ufw. zu prüfen und die Ergän— 

zung etwaiger Lücken herbeizuführen. Nad erfolgter Prüfung und etwaiger Ergänzung 

hat er jie jamt der volljtändig abgeſchloſſenen Kontrollijte jpäteftens am 4. Dezember 

der Zählungstommilfion zu übergeben. 

89. 
Sogleih nad Ablieferung der Zählpapiere dur die Zähler hat die Zählungs- 

fommiffion beziehungsweife die Gemeindebehörde aus den Kontrolliften die Zahl der 



Anle 

154 

in der Gemeinde al3 ortsanweſend gezählten männlichen und weiblihen Perſonen vor- 
läufig feitzuftellen und jpäteftens bis zum 8. Dezember dem Oberamt anzuzeigen. 

Sodann find nad genauer Prüfung die Ergebniffe aus den Kontrolliften und aus 

ge U. den Haushaltungsliften in die Gemeindelifte (vergl. Anlage II zu gegenwärtiger Ver— 
fügung) einzutragen, wobei darauf zu achten ift, dak, wo ein Zählbezirt aus mehreren 

DOrtiaften oder Wohnpläßen (Parzellen) befteht, die Ergebniſſe für jede Gemeinde- 

parzelle befonders jummiert werden müſſen. 

Die Gemeindelifte ift mit dem zählbezirk3weife geordneten Zählpapieren jofort 

nad Abſchluß an das Oberamt einzufenden und zwar jpäteftens: 

von den Gemeinden bis zu höchſtens 10000 Einwohnern bis zum 31. Dezember 1905, 

von Gemeinden mit über 10000 Einwohnern bis zum 31. Januar 1906, 

8 10. 

Das Oberamt hat jpätejtens bi zum 15. Dezember 1905 aus den von den Ge- 

meinden einlaufenden Anzeigen (vergl, $ 9 Ab. 1) eine vorläufige Oberamtsüberfiht 

aufzuftellen und umgehend an das Statiſtiſche Landesamt einzufenden, 

63 hat jodann die aus den einzelnen Gemeinden einlaufenden Haushaltungs- 

liften, Kontrollijten und Gemeindelijten (vergl. $ 9 Abi. 2) möglichſt eingehend 

nachzuprüfen, bei Anftänden jofortige Berichtigung durch die Gemeindebehörden zu fordern 

und ſchließlich die Ergebnifje der Gemeindelijten parzellen- und gemeindeweije 

in die Oberamtslijte einzutragen, zu weld leßterer das Yormular jedem Oberamt 

zweifad zugehen wird. Gin Gremplar der Oberamtslifte ift mit den wohlgeordneten 

Zählpapieren der Gemeinden jpäteftens bis zum 15. Februar 1906 an das Statiſtiſche 

Yandesamt einzujenden; das andere ijt in der Negijtratur des Oberamts aufzubewahren. 

gl. 
Die für die Zählung erforderlihen Zählpapiere werden fpäteftens bis Ende Oktober 

von dem Statiftiihen Landesamt an die Oberämter in der erforderliden Anzahl verjandt 

werden. 

Die Oberämter werden angewiejen, ihrerfeits alles vorzubereiten, wodurd die raſche 

und zuverläffige Durchführung der Zählung gefördert wird, 

Stuttgart, den 25. Auguſt 1905. 

Für den Staatsntinifter des Innern: Für den Staatdminifter der Finanzen: 

Scheurlen. Haffner. 
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Anlage 1. 

Königreih Württemberg. 

Bolkszählung für das Deutſche Keih vom 1. Dezember 1905. 
Pheramt: 

Gemeinde: 

Zahlbezirk Nro. 

Prifchaft oder Wohnplaß: 

Straße: Baus-Br. 

Dausbaltungslilte Nro. 

Anſprache an die Haushaltungsvorftände. 
Die vom Bundesrate des Deutfchen Reichs befchloffene neue Volkszählung wird, wie bie früheren Zählungen, 

zur Förderung wichtiger, allgemeiner Zwecke de3 Staat? im Intereſſe fämtliher Lanbesbermohner ausgeführt. an 
wird daher erwarten dürfen, daß alle Beteiligten bemüht fein werben, die erforberlihen Angaben auf dem 
raum diefer Haushaltungslifte genau und vollftänbi 
tragten beften® zu unterftügen. Für die bei diefer 
richten ift das Amtsgeheimnis zu wahren; fie dürfen ohne 
ftellungen, nicht zu anderen Zmweden benüßt werden. 

au machen und die mit der Musführung der Zählung 
äblun 

Innen⸗ 
Beaufs 

een die Perfönlichkeit des Einzelnen gewonnenen Nach— 
enehmigung der Regierung nur zu ftatiftifchen Zufammen- 

I. Allgemeine Anleitung zur Ansfüllung der Haushaltungslife. 
Eine Haushaltungslifte wird in jede Haushaltung ges 

geben; fall mehr ald 13 Perfonen zu verzeichnen find, wird 
der Zähler noch weitere Liften verabfolgen. 

nter Haushaltung find die zu einer Wohn- und haus: 
wirtfchaftlihen Gemeinfhaft vereinigten Berfonen zu vers 
fiehen. Einer Haushaltung gleich geachtet werden einzeln 
lebende Perfonen, die eine befondere Wohnung innehaben 
und eine eigene Hauswirtſchaft führen. Andere alleinftehende 
Berjonen, 3.8. 
Schlafgänger ufw., gehören zu der Haushaltung, bei weldyer 
fie wohnen und welche für fie die Hausmirtichaft führt, aud) 
wenn fie in berfelben feine Belöftigung —— Die 
Haushaltungsvorſtände werden dafür ſorgen, daß 
feine Perſon, welche ſich in den von ihnen weiter 
vermieteten Räumlichfeiten befindet, bei der Zäh— 
lung übergangen wird, 

Ebenfo wie die Teilhaber einer regelmäßigen Haushal: 
tung find anzufehen und zu verzeichnen die in einer Kaferne 
oder in Maffenquartieren untergebradhten, oder auf Wache, 
in einem Arrefthaufe oder in einem Lazarett befindlichen Mili- 
tärperfonen, die Bäfte eines Bafthaufes, die Mitglieder eines 
Penſionats, die in einer Anftalt (Kranken-, Straf: ufm, Anftaltı 
Untergebrachten, die Bemannung eines Schiffes ufw. — Die 
Saft: und Herbergämirte werden darauf aufmerlfam gemacht, 
dab fie die bei thnen vom 30. November auf 1. Dezember 
übernadhtenden Gäſte rechtzeitig um die erforderliche Aus: 
funft über ihre Perfonalien zu erfuchen und beim Eintrag 
ausdrücklich als Gäſte kenntlich zu machen haben. 

immerabmieter ohne eigene Hauswirtſchaft, 

Die Haushaltungsliſte iſt am 1. Dezember vormittags 
auszufüllen, Wie dies zu geſchehen hat, kann aus den 8 Muſter⸗ 
einträgen erfehen werden. Nur diejenigen Berfonen find 
einzutragen, die vom 30. November auf den 1, De: 
zemberin der Wohnung desHaushaltungsvorftandes 

ı und den augebbrigen Räumlichfeiten übernachtet 
haben, gleichviel ob fie ftändig oder vorübergehend 
anmwefend, Anländer oder Ausländer, Militär: oder 
a ee Erwachſene oder Säuglinge find. 
ür eine Perfon, bie fi) in der Zählungsnacht in verfcie- 

denen Wohnungen aufgehalten bat, gilt als Nachtquartier 
die eigene Wohnung, oder wenn fie nur in fremden Woh— 
nungen war, diejenige, in der fie fich zuletzt aufgehalten hat. 
Berfonen, die in der Zählungsnacht in feiner Wohnung über: 
nachtet haben (folche, welche die Nacht hindurch auf Reiſen 
waren, indbefondere auch Eifenbahn» und oftbedienftete, 
Arbeiter, Wächter ufw., die in der Nacht außerhalb ihrer 
Wohnung befchäftigt waren), werden in der Lifte derjenigen 
Haushaltung verzeichnet, in der fie am Vormittag des 1. Dezem⸗ 
ber ankommen. 

Für die Aufzeichnung der in der Nacht vom 30. November 
zum 1. Dezember Geborenen und Geftorbenen ift entfcheidend, 
ob fie die Mitternachtftunde erlebt haben. Mithin find die 
vor Mitternacht Geborenen und die nach Mitternadt Ge- 
ftorbenen einzutragen, 

Für jede zur Aufzeichnung kommende Perjon find alle 
in den Spalten 1 bis 12 des BVerzeichniffes geftellten Fragen 
zu beantworten. 

I. Sefondere Erläuterungen zu einzelnen Spalten der Haushaltungslifte. 

* Fr Spalte 2. Stellung im der Haushaltung: Hier foll 
ei 

vater uſw. angegeben werben; für die übrigen, nicht mit dem 
erwandten genau das Berwandtjchaftsverhältnis zum | Haushaltungsvorftand verwandten Perfonen, muß Auskunft 

Haushaltungsvorftand, z. B. Mutter, Schwiegermutter, Groß: darüber gegeben werden, ob fie ald Dienftboten, als Ge— 
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Verzeichnis aller in der Nacht vom 30. November zum 1. Dezember 1905 in der Wohnung 

Reihenfolge ber Ginträge: Haushaltungsoorftand (je nad» 
amilien- 

dem Mann oder frau, 4.8. Witwe), Ghefrau, Kinder, | man ee Ge Geburts 

— ee] un [nme | Wi ei lenſtdoten, on 13 ohnun enotlen 

R = und ——— Anwe ſende. * voraber· | Verheiratet * 
achend | Wittweir) 1 Geburtötag 

j — u —— an Gefchieben zu u 

— weiend, (auf bereich: Ramen des Geburtsert: 

fonftige Etellung | Angabe | Üebensyeit nn Geburtsjahr — 
bed gerichtlich 

Borname Bamilienname Genre: , getrennt) 
| vorfland, ftänbigen corgt i ber Geburtsgemrinde 

ER ’ Woßmerts | Erläuterung [Ränn: | Weib» 
(orgl. Erläuterung neo uuh uich 

u Sp. 9) 

Spalte 1. Spali⸗ 2. u Spalte " Spalte 4 Evattes. Epalte 6 

Es Bübelm eot u Haush,: Boritand 1 12 Nat _Breitenbols 

NB.: |2.| Mamma, Rot, med. eher Ghefrau untergtoningen 
Bei · A.] ei Rot her Bruhfal E 
iniele |,, Pr Pepaer Schwiegermutter u Zürih 

bon |5.| Guam Hot Bruder nord 

Ein |o.| Mdam varto | Atermieter ı I - | : u 1875 Odeſſa 
trägen |;. Babette | Wirth | Dienitmäbchen — ı 7 September 18886 Reuenftein 

&| due | Bauer | Beius ıl a. Desember 5 | Min 

Summe der in ber Dausbaltung Auweſenden 

a. Größe ber Wohnung Zutreifenbed zu unterftreicen. 

Aur für gewöhnliche Daus- dieſer Haußhaltung: Bimmer, Kammern, Rüde, Kücdenanteti, obne Kiüde, 

haltungen bon 2 und mehr b. Die Wohnung ift: Eigentum, als Einfamiliengaus, in Rehrfamilienpaus, als Hausanteil. 
Derfonen ift anzugeben: (Zutreifenbes iſt zu Wietwohnung, 

umterftreichen.) Dienftwohnung. 



187 

des Haushaltungsvorſtands und den zugehörigen Räumlichkeiten anweſenden Berfonen. 

rt 

Oberamt, 

bezw. für außerhalb 

Bürttembergs Geborene 

Geburtälanb 

Derrenberg 

Gaildorf BE 

Öhringen 
Breußen 

Daupiberuf (haupterwerb) 
Wenn im 

Eder alleiniger Beruf) —— aktiven Dienfi 
j angebörigfeit 
(genaue Angabe ift erforderlich) bes beutichen 

Religions. (ob reiche⸗ Srers ober 
befenntnis angehörlg ber Deutichen 

D — Deutfäer] Marine 
Bernfözwein Berufölelung (Konfeifton) ! — lehenb ift bad 

darin, ober weldem | ort „„aftin" 
bauntjädlide ober ob felbftändig (ogl. Erläuterung [fremden Staat unter Hinzufegung 

Für reigsangehlrige 

laudfkurmpilidgtige Männer 

aus ber Geburtözeit 

1. Dezember 1860 bis 

31. Dezember 1866 

Cogl, Erläuterung zu Spalte 12) 

ob miluuriih 
alleinige angehörig) bed Truppenteils adgebilbet | 0b nicht ober welde anbere zu Ep. 9) wie. ga (@relben | 

Ermwerbsquelle Stellung — — militärifcd 
(ogl, Erläuterung i 2 (vgl, Erläuterung s | in der audgebilbet 

=: zu Spalte 10) su Spalte 11) im Heere Marine 

(ogf. Erläuterung zu Spalte 8) 

Spalte #. — Spalte — J Spalte 10. Svwolte 11.  Epatıe 12 

; Flaſchner > ſelbſtandia eb. Sanbestiche E ja —. - 

— — tatholiſch — 

— — en. Landestirche 2 -— J — — 

—— — J— ev. Landeetirche — — 
— Bigefelowebel: j _ eo. Landestirche — | _ — - 

Bautaglöhner _ u ruf. fatbol. Auflanb - — 

Dienftmagb für hausliche Dienfte _ Baptiftin D - _ 
j — — 2 — — alttatholiſch 

Belheinigung. 

Daß bie Angaben in biefer Haushaltungslifte vollſtändig und ber Wahrheit gemäß gemacht worben find, beſcheinigt 

(Hauhaltungſvorſtand oder für benfelben) 
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werbögehilfen des Haushaltungsvorfiands, ald Zimmer: 
mieter, Schlafgänger, als Saft auf Beſuch, vorüber: 
gehend anmefend, in Koft und Bflege ufm. in der 
Haushaltung fich befinden, 

Zu Spalte 4. Getrennt lebende Perfonen, die aber nicht 
„gerichtlich getrennt” find (Geſchiedene), haben fi) als 
verheiratet zu bezeichnen. 

Zu Spalte 8. Hauptberuf ift der Beruf, von bem der 
Erwerb, das Ginfommen ufm., oder deffen größter 
Teil berrührt, Er ift fo genau wie möglich anzugeben. 
Ungenaue Ausdrüde, wie „Fabritant“, „Kaufmann,“ „Arbeiter,“ 
find unzureichend; e8 muß vielmehr der befondere Zweig 
der Fabrikation, des Handwerks, Handels oder fonftigen Bes 
rufs, in welchem die gezählte Perfon tätig ift, angegeben 
werden, alfo 3. 8. in einer Strumpfmarenfabrif, Baummoll: 
fpinnerei, Stärkefabrif, Torfgräberet, Schuhmarenladen ufm,, 
ebenfo für Perſonen, welde land» oder forftwirtfchaftlich 
tätig find, Landmwirtfchaft, Gärtnerei oder Forſtwirt— 
fchaft. Insbeſondere follen Arbeiter und Zaglöhner 
ftet3 den Arbeit: oder Geſchäftszweig angeben, in dem fie 
fändig oder meiften® arbeiten (ob in 2anbmirtfchaft, bei 
Gartens, Forſt-⸗, Baus, Eifenbahn:, Weg-, Hafen-, Kanalars 
beiten ufmw.), Dienftboten: ob für häusliche Dienfte, per: 
fönliche Bedienung, oder aber ob für Yandmwirtfchaft, Handel, 
Gaftwirtfchaft oder für welches andere Gewerbe. 

ür Berfonen, welche feinen erwerbenden Beruf 
ausüben, aber aus dem Ertrage ihres landbmwirtfchaftlichen, 
gewerblichen oder Handelsbetriebes oder fonfl von eigenem 
Vermögen, von Renten, Penfionen oder von Unterftügung 
leben, ift eine Bezeichnung zu wählen, welche erfichtlich macht, 
daß fie nicht beruf» oder ermwerbätätig find, 4. B. Butsbefiger 
nicht in Landwirtſchaft tätig, oder vormaliger Holzhändler, 
Rentner, Privatier, Ausdinger, Unterftügungsempfänger. Ber: 
abſchiedete Militärperfonen und Beamte machen dies durch 
den Zuſatz: a. D., 3. D. oder penf. kenntlich. 

ür Bd fonftige — Familienangehörige 
und Kinder ift immer dann in Spalte 8 ein Eintrag zu 
machen, wenn fie ſelbſt regelmäßig eine Exwerbstätig— 
feit ausüben und wenn diefe Tätigkeit nicht bloß 
eine nebenfädhliche ift. Die Beforgung des Hausweſens 
ift als Erwerbstätigkeit nicht anzufehen. 

Schüler und Studierende find als folche zu be 
zeichnen, j 

Im übrigen erhalten Haushaltungsangehörige ohne Bes 
ruf3ausübung und ohne eigenes Einlommen bier Leine Bes 
zeichnung. 

Die Bernföftellung (das Arbeits: und Dienftverhältnis) 
ift fo deutlich anzugeben, dak man 
ob die gezäblte Perſon felbftändig, G 
tümer, Wächter, Meifter, Direktor) ift, 

oder zum gefchäftlichen Bureau» und Auffichtsperfonal 
gehört (ald Verwalter, Inſpeltor, Prokuriſt, Buchhalter, Rech— 
nungsführer, Werkführer oder fonftiger Betriebsbeamter), 

oder in einem anderen Arbeitäverhältnis fteht (als Ge: 
elle, Gehilfe, Lehrling, Fabrilarbeiter, Knappe, Ladendiener, 
erfäufer, Kellner, Taglöhner, Bauerntneht, Bauernmagd, 

Austräger, Kutfcher, Fuhrknecht, Knecht, Hausfnecht, Magd, 
Köchin, Zimmermäocen ufm.). 

— enau erkennen Tann, 
€ häftzleiter (ald Eigen: | 

Für Perfonen, die im Gewerbe des Haushaltungs vor⸗ 
ftandes regelmäßig ala Hilfsperfonen tätig find, ohne 
eigentlihe Bewerbögehilfen zu fein, ift „Hilft“ zu fchreiben 
und das betreffende Gewerbe in Spalte 8 zu nennen. Einzelne 
Banbleiftungen und nur ausnahmsweiſe erfolgende Hilfslei- 
ſtungen fommen nicht in Betracht. 

Zn Spalte 9, Meliniondbelenntuid: Die genaue Be 
eichnung des Neligionsbefenntniffes ift erforderlich; unbe 
Kimmte Ausdrüde, wie „Chrift*, „Proteftant* u. dergl. find 
zu vermeiden; vielmehr ift diejenige Kirche oder Religions 
gemeinfchaft —55 welcher die einzelne Perſon angebört, 
3. B. evangelifche Landeskirche, römifch-katholifche Kirche, Brü- 
dergemeinde, apoftolifch-katholifche Gemeinde ufm. Für unge 
taufte Kinder ift das Bekenntnis anzugeben, in welchem fie 
erzogen werden oder erzogen werben follen. 

Zu Spalte 10. Für Angehörige deutſcher Staaten, 
alfo auch für Württemberger, ift „D* (— BDeutfcher) au 
fegen; für jede andere Perſon ift der Staat, welchem die 
betreffende Perfon gegenwärtig ald Staatöbürger oder Unter 
tan angehört, genau und leferlich —— Reichsaus— 
länder erwerben die deutſche Staatsangehörigkeit nur durch 
förmliche Naturaliſation, Frauen außerdem auch durch 
Verheiratung an einen Inländer; Kinder eines Reichsaus— 
länders ſind nicht ſchon durch Geburt im Inlande deutſche 
Reichdangehörige geworden. 

Zu Spalte 11: Für alle im aktiven Dienſt ftehenden 
reichsangehörigen Militärperfonen des Heeres und der Marine 
mit Einſchluß der Militärbeamten und Arzte und der aui 
beftimmte Zeit Beurlaubten, ift außer dem Wort „altiv“ 
der Truppenteil, die Kommandos oder Berwaltungsbehörde um. 
anzugeben. Unteroffiziervorfchüler und Sadetten gelten als 
nicht zum altiven Heere gehörig, während Unteroffizierfchüler 
und Schiffäjungen dazu zu rechnen find, Das Landjägertorps 
fowie die Ynvalidenlompagnien mit Wusnahme der dazu 
gehörigen aktiven Difiziere und Militärbeamten find nicht 
zum aktiven Militär zu zählen. 

Zu Spalte 12. Hierunter fallen alle reihsangehörigen, 
in der Zeit vom 1, Dezember 1860 biß 31. Dezember 
1866 einfchl. geborenen Männer mit Ausnahme der im 
folgenden Abſahß bezeichneten. NIS militärifch ausgebildet 

| er diejenigen, welche im altiven Heere oder bei der aktiven 
arine mindeftens 3 Monate gedient oder ald Erſatzreſerviſten 

geübt haben, 
Nicht hieher gehören: 

a) diejenigen, welche dem aftiven Heere oder ber Marine 
noch angehören, 

b) diejenigen, welche wegen bauernber Dienftuntauglichkeit 
ausgemuftert find, 

ec) —— welche bereils mit Zuchthaus beſtraft worden 
nd, 

d) diejenigen, welche durch Straferfenntni8 aus dem Heere 
ober der Marine entfernt find, 

e) diejenigen, welche nicht im Befit der bürgerlichen 
Ehrenrechte find. 

Für alle diefe Perfonen ift bei Spalte 12 keine Angabe 
zu machen, 
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Auflage II. 

Dolkszählung vom 1. Dezember 1905. 

Oberamt Gemeinde 

Gemeindeliſte 
über die 

Aufnahme der ortsanweſenden Bevölkerung. 

auf 1. Dezember 1905. 

Bemerkungen. 

1) Wegen Aufftellung der Gemeindelifte wird auf $ 9 der Minifterialverfügung vom 25, Auguft 1905 (Reg. Bl. S. 181 ff.) 
bingemiefen. 

2) Die Einträge in Spalte 2—6 find der Kontrollifte, die Einträge in den übrigen Spalten den einzelnen Haushal⸗ 
tung3liften zu entnehmen. Bei den Spalten 2—6 der Gemeindelifte find Einträge nur fo oft nötig, als 

Summen für einen Zählbezirt bezm. eine Parzelle, einen befonderen Wohnplab, einzutragen find, 

3) Für den Fall, dat die Gemeindebehörde auch für ihre Zwede eine weitere Gemeindelifte auszufüllen und zu behalten 

wünſcht, wird den DOrtövorftehern das Formular je zweifacd, zur Verfügung geftellt, 

ſ. legtes Blatt. 

2 
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I. Urt Des Zufammenlebens IL Zur Wohnung dienende oder 
Nummer beitimmie Gebäude ꝛc. — --- — — 
| ee Te he | Gafthöfe, Gaſthäuſer 
gahl⸗ b lebende Haush) 8 und Herbergen Anftalten wette Wohnhäuſer | Anne bewohnte Berfonen | ?em 2 und mehr mit Gäften unb Baulichkeiten Su Berfonen 

ber = Tr u - - ü haupts eigener | | Haug ⸗ Mid | fonfiige ’ Zahl Haft | Zap Zahl ber 

Seite —. 



II. NReligionsbefenntnis * VI. Zahl der 

Geſamtzahl gah der V. landfturmpflichtigen 

der ortsanweſenden * Bon | Perfonen | zapı der Männer 
Berfonen Evan: | (Römifc-) anderen Iſrae⸗ anderen | wat | liben u — 

— — chriſtlichen Religionen ſoeniſcher nar. 

— | — nn geliihe | Katholifche Betennt- liten und ohne militärifch nicht 

(Ep.T + (Sp. 8-4 (ep, 18 | find niffen Religion börig: fonen riſch 

+13 11 +14 |\vorüber« | ausge: 

4 | —— — — keit im | im ber | piibet 

| weiende| um m m w m | w m w m w gere Marine 

— (ati a I a In ailntiuluejnj/ mim. "| a. 3°. a4, ". =. 
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Die Nichtigkeit und Vollftändigkeit der Einträge in der Gemeindelifte auf Grund ber 

forgfältig geprüften Kontrolliften und Haushaltungsliften beurkundet 

‚ ben . Dezember 1905. 

Der beauftragte Gemeindebeamte: 

Name: .. 

Dienftftellung: 

Gedrudt in der Buchdruderei Chr. Sceufele in Stuttgart. 
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M 25. 

Negierungsblatt 
für das 

4 % + m ” 

Königreich Württemberg. 
Ausgegeben Stuttgart, Montag, den 4. September 1905. 

Inhalt: 

Bekanntmachung des Auftigminifteriums, Mira die Genehmigung der Schubert-Heffe'fchen Familienftiftung 
in Stuttgart. Vom 14. Auguft 1905. — Verfügung des AYuftigminifteriums, betreffend die Anlegung von 
Mündelgeld bei öffentlichen Sparlaſſen. Bom 18. Auguft 1905. — Verfügung des Miniſteriums des Innern, 
betreffend die Anordnung einer neuen Abgeorbnetenwahl für den Oberamtsbezirk Freudenftadt, Vom 
21. Auguft 1905. — Belanntmachung der K. Regierung de3 Donaufreifes, beireffend die Vereinigung der 
Gefamtgemeinde Söflingen mit der Stadtgemeinde Ulm. Vom 18, Auguft 1905. 

Bekanntmachung des Infizminifterinms, 

betreffend die Genehmigung der Schubert Heſſe'ſchen Familienfiftung in Stuttgart, 

Vom 14, Auguſt 1905. 

Seine Königlide Majejtät haben vermöge Allerhöchſter Entſchließung vom 

13. d. Mts. der Schubert-Heſſe'ſchen Familienſtiftung in Stuttgart die nad): 

geſuchte Genehmigung allergnädigft zu erteilen geruht. 

Stuttgart, den 14. Auguſt 1905. Für den Staatöminifter: 

Schoenhardt. 

Verfügung des Iufizminifterinms, 

betreffend die Anlegung von Miündelgeld bei öffentlichen Sparkafen. Vom 18. Auguft 1905. 

Auf Grund des Artikel 69 des Ausführungsgefeßes zum Bürgerlichen Geſetzbuch 

und zu deſſen Nebengejegen vom 28. Juli 1899 (Reg.Bl. S. 423) wird nad Anhörung 
de3 Oberlandesgerichts hiemit die ſtädtiſche Sparkaſſe in Sindelfingen zur 

Anlegung von Mündelgeld für geeignet erklärt. 

Stuttgart, den 18. Auguſt 1905. Für den Staatsminifter: 

Schoenhardt. 
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Verfügung des Miniferiums des Innern, 

betreffend die Anordnung ciner neuen Abgeordnetenwahl für den Oberamtsbezirk Frendenfladt. 

Vom 21. Nuguft 1905. 

Nahdem der Abgeordnete für den Oberamtsbezirt Freudenſtadt gejtorben iſt, 

wird auf Allerhödften Befehl Seiner Majeftät des Königs die Vornahme einer 

Neuwahl für den Dberamtsbezirt Freudenſtadt angeordnet und nachſtehendes verfügt: 

1) Die örtlihen Kommijfionen für Entwerfung und Fortführung der Wählerlijten 

haben unverweilt für die Nihtigftellung der Iekteren Sorge zu tragen und dabei zu 
beadhten, daß gemäß Art. 4 des Landtagswahlgejees in der Faſſung vom 2. Februar 1899 

(Reg.Bl. S. 31) ſämtliche Wahlberedtigte, welde in der Gemeinde ihren Wohnfig 

oder ihren nicht bloß vorübergehenden Aufenthalt haben, von Amts wegen im die 

Wählerlifte aufgenommen werden müſſen. 

Hinfichtlid) der Trage, welde Perjonen wahlberedhtigt jind, werden die Ortswahl- 

fommiffionen auf $3 der Bollzugsverfügung zum Landtagswahlgejek vom Hrn nn 
(Neg. Bl. von 1900 ©. 232) noch befonders hingewiefen. 

2) Der in Art. 7 des Landtagswahlgeſetzes angeordnete öffentliche Aufruf der Wahl- 

beredtigten zur Anmeldung ihres Wahlrchts ijt alsbald von dem Oberamt Freudenſtadt 

im Amtsblatt zu erlaffen und außerdem von den Ortövorftehern in den einzelnen 

Gemeinden auf ortsüblihe Weiſe befannt zu maden. 

3) Die Wählerliften müfjen binnen zehn Tagen nad) dem Erſcheinen der gegen- 

wärtigen Verfügung im Negierungsblatt, jomit jpätejtens am Donnerstag, den 14. Sep- 

tember d3. Is. vollendet fein, jodann während eines unmittelbar anſchließenden Zeitraums 

von jehs Tagen, aljo bis Mittwod, den 20. September d8. 33. einſchließlich, auf dem 

Rathaus zur allgemeinen Einſicht aufgelegt werden. Längftens binnen drei Tagen von 

Erhebung etwaiger Vorſtellungen gegen die Wählerlifte an gerechnet hat die Kommijfion 
hierüber Beſchluß zu faſſen. 

Späteſtens am einundzwanzigiten Tag nad) dem Grideinen des gegenwärtigen 

Wahlausjhreibens im Regierungsblatt, am Montag, den 25. September d8. %8., haben 

die Ortövorfteher die Wählerlijten nebjt den Akten über beanftandete Wahlberehtigungen 

dem Oberamt zu übergeben. 
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4) Die Wahlen find genau am dreigigiten Tag nad) dem Erſcheinen der gegenwärtigen 

Verfügung im Negierungsblatt, alfo 

am Mittwod, den 4 Oktober d8. Ss, 

in allen Abjtimmungsdiftrikten gleichzeitig vorzunehmen. 

5) Die in Art. 13 Abſ. 3 des Landtagswahlgejeges vorgeſchriebene Bekanntmachung 

hat jpätejtens am Sonntag, den 1. Oftober ds. 33., zu erfolgen. 

6) Die Ortsvorfteher haben beizeiten dafür Sorge zu tragen, daß die Ausrüftung 

der Wahllofale den Anforderungen des Art. 14 Abſ. 2 de3 Landtagswahlgejehes und 

den 88 13, 15 und 15a der Vollzugdverfügung entjpriht, daß insbejondere die Ab— 

jonderungsvorrichtungen in der vorgejhriebenen Weile und in gemügender Anzahl vor- 

handen, und daß die zu benüßenden verdedten Wahlurnen nicht zu Hein find und ein 

ungehindertes Ginlegen der amtlihen Wahlumſchläge zulaffen. Auch Haben die Ortsvor- 

jteher für die Aufjtellung der mit der Verteilung der amtlihen Wahlumſchläge im Wahllofal 

zu beauftragenden Perſonen (Amtsdiener, PBolizeidiener u. dergl.) Vorſorge zu treffen. 

Den Oberämtern ift hierüber redhtzeitig Vollzugsbericht zu erjtatten. In denjenigen 

Drten, in welden gemäß 8 15 Abſ. 2 der Vollzugsverfügung bejondere Nebenzimmer 

zum Wahllofal als Abjonderungsvorrihtungen eingerichtet werden wollen, jind den 

Berichten einfache Handzeihnungen insbefondere zum Nahweis dafür beizulegen, daß das 

Nebenzimmer in unmittelbarer Verbindung mit dem Wahllofal teht und nur von 

dem Wahllofal aus betreten werden kann. 

7) Die Wahlvorjteher werden vornehmlih auf die Art. 12, 13 Abſ. 2, Art. 13a 

bis 13 des Landtagswahlgefehes und die SS 11 bis 22 der WVollzugsverfügung mit 
dem Anfügen bingewiejen, daß die Stimmzettel folder Wähler, welche fi nicht zuvor 

an die Abjonderungsvorrihtung begeben haben, in der gleihen Art zurückzuweiſen find, 

wie dies in Art. 14 Abj. 6 des Landtagswahlgeſetzes hinfichtli der vorjhriftswidrigen 

Stimmzettel vorgejhrieben if. Sodann wird darauf aufmerffam gemacht, daß den 

Wählern mit Ausnahme des am Schluß des $ 18 der Vollzugsverfügung angeführten 

alles der Zutritt zur Wahlhandlung einfhließlid der Zählung der abgegebenen Stimmen 
jtet3 freifteht. 

Die etwaige Verwendung von Volksſchullehrern zur Protofollführung unterliegt 

jeitend der Oberfchulbehörden einem Anftand nicht. 
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8) Die Ermittlung des Wahlergebnifjes durch die Oberamtswahltommiffion hat 

jpäteftens am Samstag, den 7. Oktober ds. Is. ftattzufinden, 

9) Behufs gefehmäßiger Durhführung des Wahlgeſchäfts wird im übrigen auf die 

Beftimmungen des Landtagwahlgejehes in der Faſſung vom 2. Februar 1899 (Neg.- 

Bl. ©. 31) und der Vollzugsverfügung dazu vom Hm fowie 
darauf hingewieſen, daß 

a. in den Wahllokalen und den unmittelbar an dieſelben anſtoßenden Räumlichkeiten 

Stimmzettel nicht aufgelegt oder verteilt werden dürfen, 

b. der Wähler an den abgeſonderten Tiſch treten muß, um ſeinen Stimmzettel in 
den geſtempelten Umſchlag zu fteden und daß er den Umſchlag mit dem Stimm- 

zettel Felbft in die Wahlurne zu legen hat, 

‚ fein in die Wahlurne einmal eingelegter Umſchlag aus irgend einem Grunde aus 

derjelben vor der Zählung der Stimmen wieder herausgenommen werden darf, 

d. von 7 Uhr abends ab nur mod) diejenigen Wähler zur Stimmabgabe zugelaffen 

werden dürfen, welche bereits um 7 Uhr im Wahllotal anwejend waren und 

e. daß die Diftriftswahltommiffionen fidh bei der Zählung der Umfchläge und Stimmen 

fowie bei der Abfafjung des Wahlprotofolls der Beihilfe dritter Perſonen nicht 
bedienen dürfen. 

Stuttgart, den 21. Auguft 1905. Für den Staatsminifler: 

Sheurlen. 

Ir) 

Bekanntmachung der A. Regierung des Donaukreifes, 

beireffend die Vereinigung der Gefamtgemeinde Söflingen mit der Stadtgemeinde Ulm. 

Vom 18. Auguft 1905. 

Dur Verfügung der Kreisregierung vom heutigen Tag ijt die Bereinigung der 

Gejamtgemeinde Söflingen mit der Stadtgemeinde Ulm auf Grund der zwiſchen den 

Gemeindevertretungen abgejhloffenen Vereinbarungen mit Wirkung vom 1. Oftober ds. 

Is. an genehmigt worden. 

Ulm, den 18. Auguft 1905. K. Kreisregierung. 

Shmidlin. 

Gebrudt in der Buhdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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2 26. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Dienstag, den 12. September 1905. 

Inhalt: 

Belanntmahung der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens, betrefjend bie Ermächtigung zur Ausftellung 
ärztlicher Zeugniſſe für militärpflichtige Deutfche in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada, 
Bom 28. Auguft 1905. — Belanntmachung der Minifterien des Innern, des Kirchen und Schulmefend und 
der Finanzen, betreffend den Tert des Geſetzes über die Penfionsrechte der Körperfchaftsbeamten und ihrer 
Hinterbliebenen. Bom 5. September 1905. 

Bekanntmahnng der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens, 

betreffend die Ermächtigung zur Ausfellung ärztlicher Zeugniſſe für militärpflictige Deutfche im 

den Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kanada. Bom 28. Auguft 1905. 

Nachſtehend wird die von dem Reichskanzler in dem vorbezeichneten Betreff erlafjene 

Belanntmahung vom 27. Juli 1905 (Gentralblatt für das Deutſche Reich von 1905 
Nr. 31 ©. 194) zur allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Stuttgart, den 28. Auguſt 1905. 

Für den Staatäminifter des Innern: Für den Staatäminifter des Kriegsweſens: 

Sharpff. v. Boſſert. 

Bekanntmachung. 
Dem praftiichen Arzte Dr. Georg Warmburg in Seattle ift auf Grund des 8 42 Ziffer 2 

der Wehrordnung die Ermächtigung erteilt worben, Zeugnifje der im $42 Ziffer 1a bis c ebenbafelbft 

bezeichneten Art über die Tauglichkeit derjenigen militärpflichtigen Deutſchen auszujtellen, welche ihren 

dauernden Aufenthalt in ben Vereinigten Staaten von Amerifa oder in Canada haben. 

Berlin, ben 27. Juli 1905. 
Der Reichskanzler. 

Im Auftrage: Bumm. 
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Bekanntmachung der Minikerien des Innern, des Rirchen- und Schulweſtus und der Finanzen, 

betreffend den Tert des Gefches über Die Penfionsredhte der Körperfcaftsbeamten und ihrer 
- 

Hinterbliebenen. Vom 5. September 1905. 

Auf Grund der am Schluſſe des Geſetzes vom 28. Juli 1905, betreffend Ände— 
rungen des Gejehes vom 25. Juni 1894 über die Penfionsrehte der Körperſchaftsbeamten 

und ihrer Hinterbliebenen (Reg.Bl. S. 141), erteilten Grmädtigung wird der Tert des 

Geſetzes vom 25. Juni 1894, wie er fi unter Berüdjihtigung der durch Art. I des 

Geſetzes vom 28. Juli 1905 getroffenen Änderungen ergibt, mit dem Hinweis darauf 

befannt gemadt, daß das nene Gejek mit dem 1. Januar 1906 in Kraft tritt. 

Stuttgart, den 5. September 1905. 

Für den Staatsminifter des Innern: Für den Staatäminifter der Finanzen: 

CS heurlen. Weizſäcker. Haffner. 

Geſehz, 

betreffend die Zenſtonsrechte der Körperſchaflsbeamten und ihrer Hinterbliebenen. 

Erſter Abjchnitt. 

Allgemeine Bejtimmungen. 

Art. 1. 

Für die Beamten der Gemeinden, Stiftungen und jonftigen unter der Auffiht des 

Minifteriums des Innern jtchenden öffentlichen Körperichaften wird eine mit jelbjtändiger 

Rechtsperſönlichkeit ausgejtattete Penſionskaſſe für Körperihaftsbeamte errichtet, 

aus welcher den dienjtunfähig gewordenen Beamten Nuhegehalte und den Hinterbliebenen 

verftorbener Beamten Sterbenahgehalte und Penſionen nad) den näheren Beitimmungen 

diejes Geſetzes verabreicht werden, 

Niedere Bedienftete der Körperſchaften gelten nicht als Beamte im Sinne des gegen- 

wärtigen Geſetzes. 
Art. 2. 

Vorbehältlich der Vorſchrift de3 Art. 4 jind alle Beamten der in Art. 1 bezeichneten 

Körperjhaften, weldhe auf die Verfehung eines Berufsamts ihren Lebensunterhalt gründen, 
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mit Ausnahme der Verwaltungsaftuare verpflichtet, der Penſionskaſſe für Körper: 

Ichaftsbeamte beizutreten. Ein Verzeichnis derjenigen Beamten, bei welden dieje Voraus: 

ſetzung jedenfalls als zutreffend gilt, ift in der Beilage dieſes Geſetzes enthalten. 

Über die Verpflichtung zum Beitritt emtjcheidet in Anjtandsfällen die Hreisregierung 

nad) Bernehmung der KHörperichaftsbehörde und auf erhobene Beſchwerde endgültig das 

Meinifterium des Innern (vergl. Art. 34). 

Art. 3. 

Diejenigen Ortsvorjteher, bei welden die Vorausſetzung des Urt. 2 Abſ. 1 nicht 
zutrifft, jowie die Verwaltungsattuare find berechtigt, der Penſionskaſſe für Körper: 

ihaftsbeamte beizutreten, wenn ihre nad) den Vorſchriften der Art. I—11 zu berechnenden 

penfionsberehtigten Bezüge mindeftens 500 M jährlid betragen. Dieje Befugnis kann 

durch Wertrag nit ausgeſchloſſen werden. 

Unter den bejonderen Vorſchriften der Art. 24 Abſ. 4, Art. 34 Abi, 3 und Art. 38 

Abi. 3 find zum Beitritt als freiwillige Mitglieder beretigt die Beamten der evangeliſchen 

Kirchengemeinden, der katholiſchen Pfarrgemeinden, der ifraelitiihen Kirchengemeinden 

und der örtlihen Firhlihen Stiftungen, welde auf die Verſehung eines Berufsamts 

ihren Lebensunterhalt gründen. Ausgeſchloſſen find Unterbeamte (vergl. Art. 1 Abj. 2). 

Der Beitritt bedarf der Zuftimmung der Körperſchaftsbehörde, in deren Dienjt der 

Beamte jteht. 

Der Beitritt erfolgt durch jhriftliche, bei der Kreisregierung einzureiende Erklärung 

unter gleichzeitiger Nachweiſung der penfionsberehtigten Bezüge und ift vom Zeitpunft 

de3 Einlaufs diefer Erklärung bei der Hreisregierung an wirkjam, 

Anderen hiezu nicht verpflichteten Körperihaftsbeamten kann der Beitritt vom Ver— 

waltungsrat der Kaſſe mit Zuftimmung der Körperihaftsbehörde und mit Genehmigung 

des Miniſteriums des Innern gejtattet werden. 

Denjenigen Beamten, welde der Kalle auf Grund freiwilligen Beitritt angehören, 

fteht es frei, aus derjelben wieder auszutreten. Der Austritt erfolgt durch ſchriftliche, 

bei der Kreisregierung einzureihende Erklärung und tritt mit dem Beginn des auf den 

Einlauf der Austrittserflärung nächſtfolgenden Nehnungsjahres in Wirkjamteit. 
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Art. 4. 

Die Vorſchriften der Art. 2 und 3 finden auf diejenigen Körperſchaftsbeamten, welche 

einer vor dem Inkrafttreten dieſes Geſetzes errichteten körperſchaftlichen Penfionsanftalt 

angehören, dann keine Anwendung, wenn ihnen von diejer Anjtalt unter den in Art. 5 

bezeichneten Vorausſetzungen Ruhegehalte und ihren Hinterbliebenen Sterbenadhgehalte 

und Penfionen von mindeitens der in Art. 14 und 18 bis 20 vorgefehenen Höhe gewährt 

werden, und wenn in die bei Feftftellung der Nuhegehalte in Betracht fommende Dienft- 

zeit diejenige Zeit eingerechnet wird, während deren der Beamte 

1) einer anderen, den vorbezeihneten Vorausſetzungen entjprehenden körperſchaft— 

lien Penfionsanftalt oder der Penſionskaſſe für körperfhaftlihe Beamte angehört 

hat — beziehung3weife der Iehteren beizutreten verpflichtet oder berechtigt gewejen 

wäre, wenn ſchon damals dieje Kaffe beftanden hätte —, ſofern er die für dieſe 

Zeit noch zu erhebenden Yahresbeiträge nadzahlt oder die ihm etwa zurüd: 
eritatteten oder nadgelafjenen Ginzahlungen entrichtet, und jofern nicht die Be— 

jtimmung des Art. 8 Abſ. 1 Anwendung findet, oder 

2) im inländijhen Staat3-, Kirchen- oder öffentliden Schuldienft auf Lebenszeit 

oder nad) Vollendung des 25. Lebensjahres auf vierteljährige Kündigung ange- 

jtellt oder nad den für diefe Dienfte geltenden Vorſchriften mit dem Anjprud 

auf Einrechnung in die Dienftzeit unftändig verwendet war. 

Die von einzelnen Körperſchaften vor dem Inkrafttreten dieſes Gejehes errichteten 

Penfionsanftalten können, ohne daß es der Zuftimmung der bei denjelben beteiligten 

Beamten bedarf, mit der Penfionskaffe für Körperſchaftsbeamte im Wege‘ freiwilliger 

Übereinfunft mit Genehmigung des Minifteriums des Innern vereinigt werden. In 
diefem Fall geht bezüglich ſämtlicher der körperſchaftlichen Penfionsanftalt angehörender 

Beamten, joweit fie zur Zeit der Vereinigung noch nicht in den Ruheſtand verfegt find, 
die Penfionslaft nad Maßgabe der Beftimmungen des gegenwärtigen Geſetzes auf die 
Penſionskaſſe für Körperfchaftsbeamte über, wogegen von der körperſchaftlichen Penfions- 

anftalt die Beiträge, weldhe die ihr angehörigen Beamten für die vor der Vereinigung 

abgelaufene penfionsberehtigte Dienftzeit nad den Beftimmungen der Art. 27 ff. und des 

Art. 41 Abi. 2 und 3 zu entrichten gehabt hätten, an die Penſionskaſſe für Körperſchafts- 

beamte zu vergüten find. 
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Zweiter Abjchnitt. 

Ruhegehalt. 

Art. 5. 

Ein Recht auf Verfegung in den Ruheſtand fteht den der Penſionskaſſe angehörigen 

Beamten nit zu. Dagegen können fie von der zuftändigen Behörde auf Anſuchen in 
Ruheſtand verjeßt werden, wenn fie 

1) das fiebzigfte Lebensjahr zurüdgelegt haben und dur ihr Alter in ihrer Tätig- 

feit gehemmt oder 

2) wegen eines körperlichen Gebrechens oder wegen Schwäche ihrer körperlichen oder 

geiftigen Kräfte dienftunfähig geworden oder 
3) durch Krankheit länger al3 ein Jahr von Verſehung ihres Amtes abgehalten 

worden find 

und aus einem dieſer Gründe (Ziff. 1—3) nad) vollendeten neun Dienftjahren (vergl. 

Art. 6—8) aus dem Amte ausſcheiden. 

Im Tall der Verfegung in den Ruheſtand haben die Beamten Anjprud auf einen 

lebenslängliden Ruhegehalt (Penſion) aus der Penfionsfafje, es wäre denn, daß die 

Dienjtunfähigkeit in einem durch eigene Schuld herbeigeführten Leiden des Beamten 

ihren Grund hätte. 

Iſt die Dienftunfähigkeit die Folge einer Krankheit, Verwundung oder jonftigen 

Beihädigung, welche der Beamte bei Ausübung des Dienſtes oder aus Veranlaſſung 
desjelben fi zugezogen hat, jo tritt der Anſpruch auf Ruhegehalt aud ohne voraus: 

gegangene neunjährige Dienjtzeit ein. 

Wird ein auf Lebenszeit angeftellter Beamter vor vollendetem neuntem Dienjtjahre 

in den Ruheſtand verjeßt, jo kann der Verwaltungsrat anftatt des Nuhegehaltes eine 

Unterftügung bis zur Höhe von 40 Prozent der penſionsberechtigten Bezüge bei vorhan- 
dener Bedürftigkeit bewilligen. 

Art. 6. 

Die Dienftzeit, welche bei der Feftftellung des Ruhegehalts in Betracht kommt, 
wird vom Tage des Gintritt3 in das die Verpflichtung zur Teilnahme an der Kaſſe 

begründende Amt an, im Falle freiwilligen Beitritt? von dem Tage an beredinet, an 

welchem der Beitritt wirkſam geworden ift (vergl. Art. 3). 
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Art. 7, 

In die Dienstzeit wird aud die Zeit eingerechnet, während deren der Beamte 

1) in einem früher befleideten Amte der Kaſſe oder einer körperſchaftlichen Pen— 

fionsanftalt (Art. 4) angehört hat, jofern er die ihm etwa zurüderftatteten oder 

nachgelaſſenen Ginzahlungen entrichtet, und ſofern nit die Beſtimmung des 

Art. S Abf. 1 Anwendung findet, 

im inländischen Staats-, Kirchen: oder öffentlichen Schuldienft auf Lebenszeit oder 

nad) Vollendung des 25. Lebensjahres auf vierteljährige Kündigung angejtellt 

oder nad den für dieſe Dienfte geltenden Vorfchriften mit dem Anspruch auf 

Ginrehnung in die Dienftzeit unftändig verwendet war, 

vor dem intritt in das Amt beziehungsweile vor dem Beitritt zur Penſions— 

fajje im Kriege bei einem mobilen oder einem Erſatztruppenteil Dienjte geleiitet 

hat. Als Hriegsdienitzeit gilt in diejer Beziehung die Zeit vom Tage einer ange- 

ordnneten Mobilmahung, auf welde ein Krieg folgt, bis zum Tage der Demobil- 

madhung. 

Im Falle freiwilligen Beitritts zur Kaffe findet jedod eine Einrechnung früherer 

Dienftjahre nur dann ftatt, wenn der Beitritt innerhalb eines Jahres nad) Übernahme 

de3 zum freiwilligen Beitritt berechtigenden Amtes ftattgefunden hat. 

Art. 8. 

Bei Berehnung der Dienftjahre fommt diejenige Dienstzeit nit in Betracht, welche 

von einem früher im gerichtlichen oder Disziplinarwege des Amtes verluftig gewordenen, 

jpäter aufs nene in den Körperſchaftsdienſt eingetretenen Beamten vor dem Amtsverlufte 

zurüdgelegt worden ift. 

Abgejehen von diefem alle ſchließt eine vorangegangene Unterbredung der An— 

gehörigkeit zur Kaſſe die Einrechnung der früheren Dienjtjahre in die penjionsberedhtigte 

Dienstzeit eines Beamten nit aus. 

rn — 

3 
— 

Art. 9. 

Die Grundlage für die Berechnung der Größe des Ruhegehalts bildet der feite 

Gehalt, welchen der Beamte innerhalb des Ießten Jahres vor dem Tage feiner Zuruhe— 
feßung aus dem feine Teilnahme an der Kaſſe begriimdenden Amte bezogen hat (vergl. 

Art. 12). 
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Zu dem feiten Gehalt werden die den körperſchaftlichen Rechnern ausgejegten Ein— 

zugsgebühren nad) einem von der Körperſchaftsbehörde feitzuftellenden Durchſchnittsbetrag 

hinzugerechnet. 

Sonitige Gebühren, Taggelder und andere Amtsemolumente, Entjhädigungen für 

den mit dem Amte verbundenen Aufwand, Gehalte für Nebenämter und andere Neben: 

bezüge bleiben vorbehältlid der Beſtimmungen der Art. 10 und 11 bei Yyeitftellung des 

Ruhegehalts außer Berehnung. Durd eine der Genehmigung der Kreisregierung unter: 

liegende Bereinbarung der Körperihaftsbehörde und des Beamten kann jedod der Wert 

einer dem leßteren eingeräumten freien Dienftwohnung bis zum Höchſtbetrag von 400 „A 

als penjionsberedtigter Ginfommensteil erklärt werden. 

Iſt unter dem feiten Gehalt eines Beamten die Gntfhädigung für Amtsaufwand 

(Reiſekoſten und dergleihen) inbegriffen, jo wird ein der Höhe des durchſchnittlichen 
Aufwands entiprehender Betrag von erjterem in Abzug gebradt. 

Art. 10, 

Für diejenigen Beamten, deren dienjtlihes Gintommen ganz oder vorzugäweije aus 

unjtändigen Bezügen bejteht, iſt durch die Körperjchaftsbehörde der durchſchnittliche 

Jahresbetrag diefer Bezüge nad) Abzug des etwa daraus zu bejtreitenden Amtsaufwands 

in feiter Summe als penfionsberehtigtes Ginfommen zu bejtimmen. 

Art. 11. 

Bei den Verwaltungsaktuaren bildet die Summe der mit Genehmigung der Kreis: 

regierung feitgejtellten Averſalbelohnungen für die regelmäßig vorfommenden Geſchäfte 

nad) Abzug der darunter begriffenen, nötigenfalls von der Kreisregierung fetzuftellenden 

Entihädigung für Reiſekoſten, jowie für etwaige Gehilfenhaltung oder ſonſtigen Amts: 

aufwand die Grundlage für die Berehnung des Nuhegehalts. 

Art. 12. 

Wenn ſich das dienjtlide Einkommen eines Körperihaftsbeamten ohne eigenes Ver- 

Ihulden während jeiner Dienjtzeit vermindert hat, jo ijt auf feinen Antrag der Berech— 

nung des Ruhegehalts anjtatt des im letzten Dienjtjahre bezogenen Gehalts der durch— 

Ihnittlie jährlihe Betrag des während feiner penſionsberechtigten Dienjtzeit bezogenen, 
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nad den Beitimmungen der Art. 9 bis 11 anredhenbaren dienftlihen Ginfommens zu 

Grunde zu legen. 

Art. 13, 

Wenn ein Beamter mehrere jeine Teilnahme an der Penfionskaffe begründende 

Amter verfieht, jo wird im Tall jeiner Zuruheſetzung der Ruhegehalt für das aus 
jedem diefer Amter fließende dienſtliche Einkommen nad Vorſchrift der Art. 9 bis 12 

bejonder3 berechnet. 

Art. 14. 

Der Ruhegehalt beträgt bei angetretenem zehntem Dienftjahre, ſowie im alle des 

Art. 5 Abi. 3 40 Prozent der penfionsberedhtigten Bezüge des Beamten. 

Mit jedem weiteren Dienjtjahre, bis zum vierzigften einſchließlich, fteigt derjelbe 

1) um 1%, Prozent aus dem Betrage der penfionsberehtigten Bezüge bis ein- 

ihlieglih 2400 .M, 

2) um 1", Prozent aus dem Betrage derjelben, welder 2400 „AM überjteigt. 

Der höchſte Betrag eines aus der Penſionskaſſe für Körperfchaftsbeamte fließenden 

Ruhegehalts wird auf die Summe von 6000 feſtgeſetzt. Im alle des Art. 13 

darf die Geſamtſumme des Nuhegehalts diefen Betrag nicht überfteigen. 

Bei Teititellung der Jahresbeträge der Nuhegehalte werden die ſich berechnenden 

Pfennige auf eine volle Mark aufgerundet. 

Art. 15. 

Das Recht auf den Bezug des Ruhegehalts hört auf: 

1) wenn der Penfionär im Neihsdienjt oder in einem Stants:, Kirchen-, Körper: 

ſchafts- oder öffentlihen Schuldienfte oder im Privatdienfte auf einer penſions— 

berehtigten Stelle mit einem jeinem früheren Gehalte mindeitens gleichen Ge— 

halte wieder angejtellt wird; 

2) wenn er nad wiedererlangter Dienjtfähigkeit eine ihm angebotene Wiederanftellung 

auf einem jeiner Berufsbildung entſprechenden und mindeitens feinen früheren 

Gehalt gewährenden Amte im württembergiſchen Staats- oder Körperichafts- 
dienjte ablehnt; | 

3) wenn gegen ihn in entiprehender Anwendung des Art. SO Abi. 2 des Beamten- 
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gejeßes vom 28. Juni 1876 (Reg.Bl. S. 211) im Wege des Disziplinarverfahreng 
auf Verluſt des Ruhegehalt3 erkannt wird. 

Art. 16. 

Das Recht auf den Bezug des Nuhegehalts ruht: 

1) wenn und folange ein Penſionär im öffentliden Dienjte (vergl. Art. 15 Ziff. 1) 

oder im Privatdienite einen Gehalt bezieht, inſoweit als deſſen Betrag unter 

Hinzurehnung des Ruhegehalts den Betrag desjenigen Gehalts überfteigt, welden 

der Beamte vor feiner Verſetzung in den Ruheſtand bezogen hatte; 

2) wenn ein Penfionär das deutſche Indigenat verliert, bis zu etwaiger Wieder: 

erlangung desjelben. 

Die Beitimmung der Ziff. 1 findet entjprehende Anwendung in dem falle, wenn 

der Penfionär auf Grund einer jpäteren Anjtellung im öffentlichen oder im Privatdienite 

einen Ruhegehalt bezieht. 

Art, 17, 

Die Einziehung des Ruhegehalts in den Tyällen des Art. 15 Ziff. 1 und 2, des: 

gleihen die Kürzung oder Wiedergewährung desjelben in den Fällen des Art. 16 be- 

ginnt mit demjenigen Tage, an welchem das eine jolde Veränderung nad ſich ziehende 

Ereignis eintritt. In den Fällen des Art. 15 Ziff. 3 hört das Recht auf den Bezug 

des Ruhegehalts mit der Rechtskraft des Urteils auf. 

Findet im alle des Art. 16 Ziff. 1 die Wiederbejhäftigung nur vorübergehend 

gegen Taggelder oder gegen eine anderweite Entſchädigung ftatt, Jo bleibt dem Beamten 

für die erjten jehs Monate diejer Beihäftigung der Nuhegehalt unverkürzt und tritt erjt 

mit dem Beginn des fiebenten Monats die Beitimmung des Art. 16 Ziff. 1 in Wirkung. 

Dritter Abſchnitt. 

Bewilligungen für die Hinterbliebenen. 

Art. 18. 

Hinterläßt ein der Penſionskaſſe für KHörperihaftsbeamte angehörender Beamter 

oder ein Penfionär eine Witwe oder eheliche Kinder, welde mit dem Verjtorbenen in 

häusliher Gemeinſchaft gelebt oder das achtzehnte Lebensjahr noch nit zurüdgelegt 
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haben, jo gebührt jolden Hinterbliebenen als Sterbenacdhgehalt für die auf den Todestag 

folgenden fünfundvierzig Tage der Betrag der penfionsberehtigten Bezüge oder des Ruhe— 
gehalts des Verjtorbenen. 

In Ermangelung folder Hinterbliebenen wird der Sterbenadhgehalt auch dann aus— 

bezahlt, wenn der Nachlaß des Berjtorbenen nicht ausreiht, um die Koften der letzten 

Krankheit und der Beerdigung zu deden. 

Art. 19. 

Wenn ein der Penſionskaſſe für Körperſchaftsbeamte angehörender Beamter, welcher 

zur Zeit jeined Todes einen Anjprud auf Ruhegehalt hatte, oder ein Penſionär eine 

Witwe oder ehelihe Kinder unter achtzehn Jahren hinterläßt, jo erhalten diefelben vom 
Ablauf des Sterbenadhgehalt3 an jährlihe Penfionen, welche betragen: 

1) für die Witwe ein Dritteil des Ruhegehalts des Verftorbenen, mag letzterer jelbjt 

in Penſion gejtanden fein oder nicht (vergl. jedoch Art. 20);*) 

2) für jedes ehelihe Kind unter achtzehn Jahren: 

a) wenn deſſen Mutter nod lebt, ein Fünfteil der Penſion derjelben; 

b) im anderen Falle ein WVierteil der Penfion der Witwe. 

Auf den Ießteren Betrag ift die Penfion der Kinder zu erhöhen, wenn ihre Mutter 

jtirbt, che jie das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben. 

Ein Anfprud auf Witwenpenfion fällt weg, wenn die Eheſcheidung, Ungiltig- oder 

Nichtigerklärung der Ehe oder vor dem 1. Januar 1876 eine beftändige Trennung von 

Tiſch und Bett von der zuftändigen Behörde ausgeiproden ift. Jedes Kind aus einer 

dur Eheſcheidung, durch Ungiltig- oder durch Nichtigerflärung getrennten Ehe erhält 

jedoch bis zum vollendeten achtzehnten Jahre den vierten Teil der Penfion, welche der 

Mutter gebührt haben würde. 

Bei Feltitellung der Jahresbeträge der Benfionen werden die ſich berechnenden Pfennige 

auf eine volle Mark aufgerundet. 

Art. 20, 

Wenn die Witwe mehr als achtzehn Jahre jünger ift, als ihr verjtorbener Ehemann 

war, jo iſt an der ihr an ſich gebührenden Penſion ein Abzug zu machen, weldyer bei 

einer Verſchiedenheit des Alters 

*) Diefe Faffung des Abſ. 1 Ziff. 1 beruht auf dem Geſetz vom 13. September 1898 (Reg. Bl. ©. 171). 
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von mehr als 18 bis zu 22 Jahren "/,, 
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der in Art. 19 beſtimmten Witwenpenſion beträgt. 

Iſt die Witwe mehr als achtunddreißig Jahre jünger als der verſtorbene Ehemann, 

ſo erhält ſie überhaupt keine Penſion. Die Altersverſchiedenheit wird nach den Geburts— 

tagen berechnet. Auf die Höhe der Penſionen der Waiſen haben die der Witwe ge— 

machten Abzüge keinen Einfluß. 
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Art. 21. 

Das Neht auf den Bezug der Penſion hört auf: 

a) für die Witwe mit demjenigen Tage, an welchem fie ftirbt oder ſich wieder ver: 

heiratet; 

b) für jedes Kind mit demjenigen Tage, an welchem dasjelbe das achtzehnte Lebens— 

jahr zurüdlegt, heiratet, dur Dispenjation volljährig wird oder jtirbt. 

Art. 22. 

Das Recht auf den Bezug einer Witwen: und Waijenpenfion ruht, wenn die bered- 

tigte Perſon das deutjhe Indigenat verliert, bis zu etwaiger Wiedererlangung desjelben. 

Bierter Abſchnitt. 

Anweijung und Ausbezahlung der Benfionen. 

Art. 23. 

Die Anweifung der Nuhegehalte und der Bewilligungen für die Hinterbliebenen 

erfolgt bei den Ortsvorjtehern, den Verwaltungsattuaren, den Beamten der Amtskörper— 

haften und der Landarmenverbände, jowie den in Art. 3 Ab. 2 bezeichneten Beamten 

durch die Kreisregierung, bei den übrigen Gemeindebeamten durch die zur Wahl der be— 

treffenden Beamten zuftändige Behörde. 
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Art. 24. 

Wird ein Beamter, welcher einen Ruhegehalt aus der Penfionskafje für Körper— 

ſchaftsbeamte anzufprehen hat, wegen unverfchuldeter Dienftunfähigfeit ohne feine Zu— 

ftimmung vom Amte enthoben, jo hat die hiefür zuftändige Behörde nad) Vornahme der 

etwa erforderlihen Ermittlungen und nad Vernehmung des beteiligten Beamten gleidh- 

zeitig audy über den ihm zu gemwährenden Ruhegehalt Entſcheidung zu treffen. 
Will ein der Penfionstaffe angehöriger Beamter fein Amt wegen eingetretener 

Dienftunfähigteit (Art. 5 Abf. 1) unter Geltendmadhung jeines Penſionsanſpruches nieder- 
legen, jo hat er bei der nad) Maßgabe des Art. 23 zuftändigen Behörde feine Verſetzung 

in den Ruheſtand zu beantragen und derjelben gleichzeitig die erforderlichen Belege zum 

Nachweis feiner Dienftunfähigkeit, jowie zur Feſtſtellung des Ruhegehaltes einzureihen. 

Iſt die Hreisregierung zu der Entſcheidung zuftändig, jo hat fie vorher über den Antrag 

die Körperjhaftsbehörde, ſowie zutreffendenfall3 das vorgefeßte Oberamt über das Vor— 

handenjein der geſetzlichen Vorausjegungen der Dienftunfähigkeit gutächtlich zu vernehmen. 

Die Bezahlung des Ruhegehaltes beginnt in beiden Fällen mit dem nötigenfalls 

von der entjcheidenden Behörde feftzuftellenden Zeitpunkt, bis zu weldem der zur Ruhe 

gejegte Beamte den Gehalt feiner bisherigen Amtsftelle bezogen hat. 

Bei den in Art. 3 Abſ. 2 bezeichneten Beamten ift die Hreisregierung in den Fällen 

des Abf. 1 und 2 zur Entſcheidung zuftändig, in den Tyällen des Ab. 1 auf Antrag 

der für die Dienftenthebung zuftändigen Behörde. 

Art. 25. 

Die Sterbenadhgehalte werden fofort nad ihrer eititellung, die Ruhegehalte, jowie 

die Witwen: und Waijenpenfionen in monatlihen Raten je am Schluſſe des Monats 

ausbezahlt. 

Die Körperſchaftskaſſen find verpflichtet, die in Abſ. 1 bezeichneten Bezüge auf 

Anweifung der Penfionskafje gegen Wiedererftattung durch dieſe vorſchußweiſe aus— 

zubezahlen. 

Art. 26. 

Anſprüche auf die in Art. 25 Abj. 1 bezeichneten Bezüge können mit redhtlidher 

Wirkung nur inſoweit abgetreten, verpfändet oder jonjt übertragen werden, als diefelben 
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gejeglih der Pfändung unterliegen. Die Benahritigung an die auszahlende Kaſſe 
geichieht dur eine der Kaſſe auszuhändigende öffentliche Urkunde. 

Fünfter Abjchnitt. 

Aufbringung der Mittel. 

Art. 27. 

Die der Penfionskaffe angehörigen Beamten haben an die Kaſſe zu entrichten: 
1) als Eintrittögeld je ein Bierteil der penfionsberehtigten Bezüge bei der erften 

Anftellung mit Penfionsberehtigung, ſowie ein Vierteil von Erhöhungen diefer 
penſionsberechtigten Bezüge; 

2) al3 Jahresbeitrag jährlih 2 Prozente der penfionsberehtigten Bezüge und des 

Ruhegehaltes. 

Die Verbindlichkeit zur Bezahlung des Gintrittsgeldes erwächſt mit dem Gintritt 

in den Genuß penfionsberedhtigter Bezüge, bezichungsweife einer Erhöhung derjelben. 

Das Gintrittsgeld ift im Laufe eines Jahres in gleihen monatliden Raten zu entrichten. 

Der Jahresbeitrag verfällt je auf den 31. März und ift unter Zugrundelegung der 

jeweiligen Höhe des bezeichneten Einkommens auf diefen Tag zu berechnen. 
Der Beitrag ift von den aktiven Beamten durd diejenige Kaffe, welcher die Aus: 

bezahlung ihres Gehaltes obliegt, mittel3 Abzugs an letzterem zu erheben und an die 

Venfionstafje abzuliefern. Für die richtige Erhebung und Ablieferung haftet die Körper— 

ſchaft, in deren Dienjte der Beamte jteht. 

Bon den Penfionären wird der Beitrag durch die Penſionskaſſe unmittelbar mittels 

Abzugs an ihrem Ruhegehalt erhoben. 

Art. 28. 

Bei der Einberufung eines Beamten zum Militärdienft im Fall einer Mobilmahung 
($ 66 des Reihsmilitärgejeßes vom 2. Mai 1874 und 6. Mai 1880) wird ein während 

der Ginberufung verfallener Jahresbeitrag nur aus demjenigen Teil der penfionsbered- 

tigten Bezüge erhoben, welher dem Beamten während der Dauer feiner Ginberufung 
zum Militärdienft fortbezahlt wird. 

Im Falle des Art. 7 Ziff. 2 findet für die zur Einrechnung gelangende Kriegszeit 

eine Nadzahlung von Yahresbeiträgen nicht ftatt. 
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Art. 29. 

Ruht ein Nuhegehalt nah Mafgabe des Art. 16 ganz oder teilweife, jo müſſen 

dod die Jahresbeiträge zur Kaſſe im vollen Betrag fortbezahlt werden. 

Art. 30. 

Wenn das Dienftverhältnis bei einem auf einen feitbeftimmten Zeitraum angeftellten 

Beamten nad) Ablauf der Amtsperiode nicht erneuert oder bei einem auf Widerruf an— 

gejtellten Beamten von der Körperſchaftsbehörde aufgelöft wird, und der Beamte infolge 

hievon aus der Kaſſe ganz ausjcheidet, jo werden ihm auf Verlangen die von ihm be- 

zahlten Gintrittögelder und Jahresbeiträge ohne Zinfen zurüderjtattet, wofern ihm nicht 
von dem Wermwaltungsrat der Penfionskaffe der Nachweis erbracht wird, daß die Nicht- 

erneuerung des Dienftverhältnifjes beziehungsweife der Widerruf der Anftellung auf einem 

Verihulden des betreffenden Beamten beruht. 

In allen übrigen Fällen der Auflöfung des Dienftverhältnijfes, desgleihen bei frei- 

willigem Austritt aus der Kaſſe (Art. 3 letzter Abſatz), jowie, wenn der Verluſt des 

Auhegehalts in Gemäßheit des Art. 15 eintritt, verliert der Beamte, vorbehältlih der 
Beitimmung des Art. 7 Ziff. 1, für fi und feine einjtigen Hinterbliebenen jeden Anſpruch 

an die Penſionskaſſe; eine Rüdzahlung der gezahlten Eintritisgelder und Yahresbeiträge 

findet in dieſen Fällen nicht jtatt. 

Bei dem llbertritt aus dem inländiihen Staats-, Kirchen- oder öffentliden Schul— 

dienft oder aus einem Amt, welches die Beteiligung bei einer körperſchaftlichen Penſions— 

anftalt (Urt. 4) begründet, in den Dienjt einer bei der Penſionskaſſe beteiligten Körper— 

ſchaft find Yahresbeiträge nit nachzuzahlen und das Gintrittögeld wird nur von einer 

Gehaltserhöhung erhoben. Dasselbe gilt ſowohl bei dem Übertritt aus dem inländifchen 

Staatd:, Kirchen- oder Schuldienſt oder aus einem Amt, weldes die Beteiligung bei 

der Penſionskaſſe begründet, in den Dienjt einer Körperſchaft mit eigener Penſions— 

anftalt, al3 aud bei dem libertritt aus dem Dienft einer ſolchen Körperſchaft in den- 
jenigen einer anderen Körperſchaft mit eigener Benfionsanftalt. 

Bei dem Übertritt werden die von dem Beamten bisher bezahlten Gintrittsgelder 

und Beiträge ohne Zinfenberehnung der die Penfionslaft übernehmenden Kaſſe ausgefolgt. 

Wenn beim Übertritt die Zeit einer Anftellung auf einer vierteljährig kündbaren 

Stelle oder eine unftändige Verwendung im inländiihen Staats-, Kirchen: oder öffent- 
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lichen Schuldienſt einzurehnen it, jo finden auf die Nachzahlung der Aahresbeiträge die 

Beitimmungen entjpredende Anwendung, die für die Nachzahlung der Jahresbeiträge 

bei der jtändigen Anftellung in dem betreffenden Dienfte gelten. 

Die dem katholiſchen geiftlihen Stande angehörigen Körperihaftsbeamten find von 

der Bezahlung der Eintrittägelder und Jahresbeiträge befreit, haben dagegen bei ber 

erjten Anſtellung und bei Gehaltserhöhungen an die die Penfionslaft übernehmende Kaſſe 

Leiftungen im Betrag der geſetzlichen Sporteln nad dem Safe für die höheren Geiftlichen 

zu entrihten. An diefe Kaſſe werden aud bei einem Übertritt in einen Körperſchafts— 
dient die von den Geiftlihen bisher bezahlten Sporteln ohne Zinfenberehnung von der 

Staatsfafje ausgefolgt. Beim Rüdtritt in den Kirchendienft werden die in die Penfions- 

kaſſe oder in eine körperſchaftliche Penſionsanſtalt bezahlten Beträge der Staatskaſſe gleich— 

fall3 ohne Zinjenberehnung übermittelt. 

Art. 31. 

Inſoweit die der Penſionskaſſe auf Grund diejes Geſetzes obliegenden Leiſtungen 

und die dur ihre Verwaltung entftehenden Koften einſchließlich der Mittel zur Beſchaf— 
fung des erforderlichen Betriebsfonds durd die Beiträge der Mitglieder nicht gededt 

werden, ijt der Fehlbetrag durch Umlage auf diejenigen Körperſchaften, in deren Dienſt 

die der Kaffe angehörenden Beamten ftehen, nad Maßgabe des Betrags der jeweiligen 

penjionsberehtigen Bezüge der letzteren (Art. 9 bis 11) zu beſchaffen. 

Für die Verpflichtung der Körperjhaften zur Teilnahme an der Umlage jomohl 

wie für das Maß der lekteren ift der Stand am 31. März jedes Jahres maßgebend. 

Art. 32. 

Vom Berwaltungsrat der Kaffe wird nah dem Ablauf eines jeden Rechnungs— 

jahres der durch Umlage zu beihaffende Fehlbetrag feſtgeſtellt, auf die beteiligten Körper: 

ihaften nad der in Art. 31 gegebenen Vorſchrift umgelegt und der Entwurf der Um— 

lage dem Minifterium des Innern zur Vollziehbarkeitserflärung vorgelegt. Nachdem 

diefe erfolgt ift, wird an jede Körperſchaft der fie betreffende Umlagebetrag ausgeſchrieben. 

Gegen die Tyeitjtellung des Umlagebetrages fann die Körperſchaft binnen der Friſt von 

zwei Wochen vom Tage des Gmpfanges des Umlageausſchreibens an BVorftellung bei dem 

Minifterium des Annern und im falle der Verwerfung der Vorftellung Rechtsbeſchwerde 



212 

beim Verwaltungsgerichtshof (Gejek über die Verwaltungsrehtäpflege vom 16. Dezember 

1876, Reg. Bl. S. 485, Art. 13, Art. 59 ff.) erheben. Die Rechtsbeſchwerde kann je- 
doch nicht gegen die Höhe des Umlageſatzes, fondern nur gegen die auf der Grundlage 

desjelben feftgejeßte Umlage gerichtet werden. 

Die Körperfhaften haben ihren Anteil an der Umlage nah Abzug der gemachten 

und nod nicht zurüderftatteten Vorſchüſſe binnen vier Wochen nah Empfang des Aus— 

ſchreibens an die Penfionskajje zu bezahlen. 

Sechſter Abſchnitt. 

Verwaltung der Penſionskaſſe. 

Art. 33. 

Soweit in gegenwärtigem Geſetz nichts anderes beftimmt ift, fommt die Verwaltung 

der Penſionskaſſe unter der Auffiht des Minifteriums des Innern und die Vertretung 

der Kaſſe in rechtlicher Hinfiht einem Verwaltungsrat von neun Mitgliedern zu, welder 

feinen Sitz in Stuttgart hat. 

Der Vorfisende des Verwaltungsrates und deſſen Stellvertreter werden vom Minis 
fterium des Innern aus der Neihe der höheren Staatsbeamten in widerrufliher Weije 

ernannt. 

Die Berufung der übrigen Mitglieder des Verwaltungsrates erfolgt je auf die 
Dauer von drei Jahren durch das Minijterium des Innern auf Grund eines Vorſchlags 

der Amtsverfammlungen, welche zu dieſem Zwed je einen Vertreter aus der Zahl der 

Kaſſenmitglieder wählen, 

Der Gejhäftsgang bei dem Verwaltungsrat wird durd eine Gejhäftsordnung ge 

regelt, weldhe vom Berwaltungsrat mit Genehmigung des Miniſteriums aufgeftellt wird. 

Durch die Geihäftsordnung kann die Erledigung der laufenden Gejhäfte einem Ausſchuß 
von drei bis fünf Mitgliedern beziehungsweife dem Vorſitzenden übertragen werden. 

Die Belohnung des Vorfigenden wird von der Staatsfafje getragen. Die Mitglieder 

de3 Verwaltungsrates erhalten für ihre Bemühungen Taggelder, Diäten und Reiſekoſten 

aus der Penſionskaſſe nad den für die Ortövorfteher geltenden allgemeinen Vorſchriften. 



213 

Art. 34. 

Gegen die auf Grund diefes Geſetzes ergangenen Entſchließungen der Körperſchafts— 

behörden und der Kreiäregierungen fteht den Beteiligten die Beſchwerde in der gejeh- 
lihen Inftanzenfolge bis an das Minifterium des Innern zu, welches nad Vernehmung 

des Ausſchuſſes des Verwaltungsrates der Kafje endgültig darüber entſcheidet, vorbehält: 

lid der Zuläfjigteit der Betretung des Rechtsweges nad) Maßgabe des Art. 2 Ziff. 1 

des Geſetzes über die Verwaltungsrehtspflege vom 16. Dezember 1876. 
Die Beihwerde ijt bei Vermeidung des Werluftes binnen der Friſt von einem 

Monat nah Eröffnung der angefochtenen Entſchließung bei derjenigen Behörde einzu- 

reihen, deren Entſchließung angefodhten wird. 

Bei den Anſprüchen der in Art. 3 Abſ. 2 bezeichneten Beamten hat die Hreis- 

regierung vor jeder Entſchließung die Oberfirhenbehörde zu hören, ebenjo ift Ießterer 

von dem Miniſterium des Innern vor der Entſcheidung über eine Bejchwerde Gelegenheit 

zur Äußerung zu geben. Im Falle der Nihtgewährung eines Ruhegehalts ift auch die 

Oberkirchenbehörde zur Erhebung der Beſchwerde befugt. 

Urt. 35. 

Die Entſchließungen der Körperſchaftsbehörden und SHreisregierungen, durch welde 
Nuhegehalte oder Witwen- und MWaijenpenfionen angewiefen werden, find ohne Verzug 

mit den Akten dem Ausſchuſſe des Verwaltungsrates der Penſionskaſſe vorzulegen. 

Demjelben fteht gegen dieſe Entſchließungen das Recht der Beihwerde an die Aufjidhts- 

behörden in der gejeglihen Inftanzenfolge bis an das Minifterium des Innern zu, 

welches endgültig entjcheidet. 

Die Beſchwerde iſt bei Vermeidung des Verluftes binnen der Friſt von einem Monat 

nad) Eröffnung der angefohtenen Entſchließung an den Ausſchuß des Verwaltungsrates 

bei derjenigen Behörde einzureichen, deren Entſchließung angefochten wird. 
Für die Ausbezahlung der angewiefenen Witwen: und Waijenpenfionen hat die 

Erhebung der Beſchwerde keine aufjhiebende Wirkung. 

Art. 36, 

Zur Führung der Kafje und Rechnung wird vom Verwaltungsrat mit Genehmigung 

des Minifteriums ein Kaſſier in widerruflicher Weiſe gewählt. 
s 
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Über die Verwaltung der Kaffe wird vom Kaffier je nad Abſchluß des Rechnungs: 
jahres Rechnung abgelegt. 

Die Rechnung wird mit ihren Beilagen dem Verwaltungsrat zur Prüfung und 

nad Erledigung der Hierbei vorgefundenen Anftände dem Weinifterium des Annern zur 

Genehmigung vorgelegt. Nah Genehmigung der Rechnung werden deren wejentlidhe 
Ergebnifje öffentlih befannt gemadt. 

Art, 37, 

Die näheren Beftimmungen über die Aufftellung und Fortführung der Mitglieder: 

liften und der Bejoldungskatafter, die Berechnung, den Einzug und die Ablieferung der 

Sintrittögelder, der Yahresbeiträge und der etwaigen Nadzahlungen (Art. 41 Abj. 2), 

jowie der Umlagebeträge, ferner über die Belohnung für den Einzug diefer Gelder durch 
die körperſchaftlichen Redner werden vom Minifterium des Innern erlaffen. 

Siebenter Abſchnitt. 

Dienſtverhinderung durch Krankheit. 

Art. 38. 

Im Falle der Dienſtverhinderung durch Krankheit iſt ein Körperſchaftsbeamter nicht 

verpflichtet, zu den von der Körperſchaftskaſſe zu tragenden Koſten einer beſtellten Amts- 

verweſerei Beiträge zu leiſten, ſolange die Verhinderung nicht über ſechs Monate dauert. 

Bon der überſchreitung dieſer Zeit an iſt er die Koſten der Stellvertretung inſoweit 

zu übernehmen ſchuldig, als fie den dritten Teil feines in feiten Bezügen (zu vergl. 

Art. 9 Abſ. 1 und 2) beftehenden Dienjteinfommens nit überjteigen oder bei einem 

penfionsberehtigten Beamten nicht der Betrag des Ruhegehalts dadurd angegriffen wird, 

den er im alle feiner Zuruhefegung zur Zeit der abgelaufenen erjten ſechs Krankheits- 

monate anzujpredhen hätte, 

Der gejeßmäßigen Beihlußfaffung der Vertretung der Körperſchaft bleibt es über- 

lajjen, die Koſten der Stellvertretung auch im alle einer ſechs Monate überfteigenden 

Krankheit3dauer ausnahmsweiſe auf die Körperſchaftskaſſe zu übernehmen. 

Auf die in Art. 3 Abf. 2 bezeichneten Beamten finden diefe Vorſchriften keine 
Anwendung. 
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Achter Abſchnitt. 

Schluß: und Übergangsbeftimmungen. 

Art. 39, 

Das gegenwärtige Geſetz tritt mit dem 1. Januar 1895 in Wirkjamteit. 

Die in der erften Zeit nad Einführung des Geſetzes zur Betreitung von Ausgaben 

erforderlichen Gelder werden der Penſionskaſſe vorſchußweiſe von der Staatstafje gewährt. 

Das gegenwärtige Geſetz findet auf die an obigem Zeitpunkte im Amte befindlichen 

Körperjhaftsbeamten unter den nadhfolgenden näheren Beitimmungen Anwendung. 

Art. 40. 

Bon der Verpflichtung zum Beitritt zur Kaſſe (Art. 2 Abi. 1) find diejenigen 
Körperſchaftsbeamten befreit: 

1) welde auf Grund Dienftvertrags ſchon vor dem Inkrafttreten des Geſetzes 
Anſpruch auf einen Ruhegehalt für den Fall eintretender Dienftunfähigkeit 
erworben haben, 

2) welde beim Inkrafttreten des Geſetzes bereits das fünfundfünfzigfte Lebensjahr 
zurückgelegt haben. 

Diefe Beamten find berechtigt, der Kaffe beizutreten, die in Abf. 1 Ziff. 1 bezeich— 

neten jedod nur, jofern die Körperſchaftsbehörde ihre Zuftimmung hiezu erteilt. 

Art 41. 

Den Beamten, welde fi beim Inkrafttreten dieſes Geſetzes im Amte befinden, 

wird die Dienftzeit, welche fie vor dieſem Zeitpunft in einem die Verpflichtung oder 

Berechtigung zum Beitritt zur Kaffe begründenden körperſchaftlichen Amte zugebradt 
haben, in die penfionsberedtigte Dienjtzeit inſoweit eingerechnet, als fie diefe Einrechnung 

in einer binnen drei Monaten nad) dem Inkrafttreten des Geſetzes bei der Kreisregierung 

oder beim Dberamt einzureihenden jhriftlihen Erklärung beanjpruden. Dabei haben 

fie, joweit tunlid, die Beweije beizubringen, wie hoch fich ihre nad den Beftimmungen 

in Art. 9 ff. zu berechnenden penfionsberehtigten Bezüge in jedem der Jahre, deren 

Ginrehnung fie beanfpruden, belaufen haben. 

Für die Dienjtjahre, deren Einrehnung beanfprucht wird, find die Nahresbeiträge 
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in Höhe von 1'/, Prozent der jeweiligen penfionsberehtigten Bezüge (vergl. übrigens 

Art. 42) nahzuzahlen. 
Die Beamten, welde fi beim Inkrafttreten diefes Gefehes im Amte befinden, 

haben, wenn fie der Penfionskaffe auf Grund geſetzlicher Verpflichtung oder freiwillig 

beitreten, al3 Gintrittögeld ein Vierteil desjenigen dienftlihen Einkommens nachzuzahlen, 

welches ihnen zur Zeit des Beitritt3 zur Penſionskaſſe zukommt, beziehungsweiſe gemäß 

Art. 42 und 43 als penfionsberehtigtes Einkommen anzurechnen if. 

Sämtliche Nahzahlungen find, wenn der Beamte nicht die jofortige Bezahlung 
des ganzen Betrages oder Abbezahlungen im kürzeren Friſten vorzieht, in monatliden 

Raten, deren Jahresbetrag mindejtens 8 Prozent der laufenden Bezüge erreicht, mittels 

Abzugs an diefen Bezügen zu erheben. 
Am Falle des Eintritts der Dienftunfähigkeit oder de8 Todes vor- der vollen 

Leiftung der Nachzahlungen fteht den in Abſ. 1 bezeichneten Beamten oder ihren Hinter: 

bliebenen ein Anſpruch auf die in diejem Geſetz vorgejehenen Penfionen dann zu, wenn 

entweder die Vorausſetzungen des Art. 5 Abſ. 2 zutreffen oder das Gintrittsgeld und 
mit Einfluß der Nahzahlungen für die dem Inkrafttreten des Geſetzes zunächſt voran- 

gegangenen Dienftjahre im ganzen für mindeftens neun Jahre Beiträge bezahlt worden 

find; der Berechnung der Höhe der Penfionen wird die Zahl der Dienjtjahre zu Grunde 

gelegt, für welche Beiträge entrichtet worden find. Hat der Beamte vor dem Gintritt 

der Dienftunfähigteit oder des Todes mindeftens eine Jahresrate der Nachzahlungen 

(Abf. 2 und 3) entrichtet, jo bleibt ihm oder feinen Hinterbliebenen das Recht vorbehalten, 

behufs Erlangung des Anſpruchs auf Penfion die rüdftändigen Nachzahlungen binnen 

eines Monats nad dem Gintritt jenes Ereigniſſes ganz oder teilweife zu leiſten. Wenn 

der Beamte oder feine Hinterbliebenen von diejer Befugnis feinen Gebrauch maden, jo 

erlifht die Verpflichtung zur Leiftung der rüdjtändigen Nahzahlungen. 
Wenn der Beamte die Einrechnung früherer Dienftjahre in Gemäßheit des Abj. 1 

nicht beanjprudt, jo wird feine penjionsberehtigte Dienftzeit vom Inkrafttreten diejes 

Gejeßes beziehungsweije vom Zeitpunkt jeines jpäteren freiwilligen Beitritt3 an gerechnet. 

Art. 42. 

Die Beamten, welde fih beim Intrafttreten dieſes Gejehes im Amte befinden, 

können beanjpruden, daß der Berechnung ihres Ruhegehalts, jowie im Falle ihres Todes 



217 

derjenigen de3 Sterbenachgehalts und der Penfionen ihrer Hinterbliebenen nicht das 

ganze nah Art. 9 ff. hiefür maßgebende dienjtlihe Einkommen, jondern nur ein bes 

jtimmter Teil, jedod nit weniger als die Hälfte desjelben zu Grunde gelegt wird. 

Die von ihnen zu entridgtenden Jahresbeiträge werden in diefem Falle nur aus dem 

entjprechenden Zeil ihres penfionsberehtigten dienſtlichen Einkommens und, wenn fie 

die Finrehnung früherer Dienftjahre gemäß Art. 41 beanſpruchen, aus dem entſprechenden 

Teil des in diefen Jahren jeweils bezogenen penſionsberechtigten Einkommens berechnet. 

Der in Abſ. 1 bezeichnete Anſpruch ift von dem Beamten bei Ausſchlußvermeidung 

mittel3 jhriftlicher, binnen drei Monaten nad dem Inkrafttreten des Gejches bei der 

Kreisregierung oder beim Oberamt einzureihender Erklärung geltend zu machen. 

Art. 43. 

Bon der Vertretung der Körperſchaft kann binnen drei Monaten nad dem Antraft: 

treten dieſes Gefeges mit Genehmigung der Kreisregierung bejhlofjen werden, daß ein 
entſprechender Teil des Gehalts der zu jenem Zeitpunkt im Amte befindlihen Beamten 

als nichtpenſionsberechtigte Zulage zu gelten habe. 



Beilage (zu Art. 2 Abi. 1). 

Berzeidnis 
folcher Körperichaftsbenmten, welche verpflichtet find, Der Peuſionskaſſe 

für Körperichaftöbeamte beizutreten. 

I. Gemeinde: und Stiftungäbeamte: 

1) Ortövorfteher, wenn fie die zweite höhere ober eine niedere Dienftprüfung in ben — 

ments der Juſtiz, des Innern oder der Finanzen erſtanden haben, 

2) beſoldete Gemeinderäte, 

3) Hilfsbeamte zur Verwaltung der Polizei, 

4) Ratsſchreiber, Negiftratoren und Stanbesbeamte, 

5) Gemeinde: und Gemeinbeftiftungsrechner, jonftige Verwalter von Vermögensteilen (Anitalten) 

ber Gemeinden und der Gemeindeftiftungen, Buchhalter, Neviforen und Kontrolleure, 

6) Beamte ber Ortsbehörde für die Arbeiterverjiherung, 

7) Boligeilommifläre und -Inſpektoren, 

zu Ziff. 4 bis 7, fofern fie minbdeftens die niedere Dienftprüfung im Departement ber Juſtiz, bes 

Innern oder ber Finanzen erftanden haben, 

8) Körperſchaftsförſter, 

9) Hoc: und Tiefbautechnifer, 

10) technifche Beamte, der im Eigentum der Gemeinden ſtehenden Gas: und Waſſerwerke, 

zu Ziff. 9 und 10, jofern fie mit feſtem Gehalt im Mindeitbetrag von 1000 .# angeftellt find. 

I. Amtötörperjhaftöbeamte: 
1) Oberamtöpfleger, 

"2) Dberamtsiparkafjiere, jofern fie mindeftens die niedere Dienftprüfung im Departement ber 

Juſtiz, des Innern ober ber Finanzen erftanden haben, 

3) Oberamtsbaumeifter, 

4) Oberamtswegmeiſter. 

III. Beamte der Landarmenverbande: 

Landarmenpfleger. 

Gebrudt in ber Buchdrugerei Ehr. Scheufele in Stuttgart. 
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Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Mittwodh, den 13. September 1905. 

Inhalt: 

Verfügung des Minifteriums des Innern, betreffend die Mnorbnung einer neuen Abgeorbnetenwahl für ben 
Oberamtöbezirt Tuttlingen. Bom 8. September 1905. 

Verfügung des Ainiſteriums des Innern, 
betreffend die Anordnung einer nemen Abgeordneienwahl für den Oberamtsbezirk Luttlingen. 

Vom 8. September 1905. 

Nachdem der Abgeordnete für den Oberamtsbezirt Tuttlingen gejtorben ift, 
wird auf Allerhöchſten Befehl Seiner Majeftät des Königs die Vornahme einer 

Neuwahl für den Oberamtsbezirf Tuttlingen angeordnet und nachſtehendes verfügt: 

1) Die örtlihen Kommiffionen für Entwerfung und yortführung der Wählerliften 

haben unverweilt für die Rihtigftellung der Wählerliften Sorge zu tragen und dabei zu 

beachten, daß gemäß Art. 4 des Landtagswahlgeſetzes in der Faſſung vom 2. Februar 1899 

(Reg. Bl. S. 31) ſämtliche Wahlberehtigte, welhe in der Gemeinde ihren Wohnfik 

oder ihren nicht bloß vorübergehenden Aufenthalt haben, von Amts wegen im die 

Wählerlifte aufgenommen werden müſſen. 

Hinfihtlih der Trage, welche Perjonen wahlberehtigt find, werden die Ort3wahl- 

fommiffionen auf 83 der BVollzugsverfügung zum Landtagswahlgeje vom Sr u 
(Reg.Bl. von 1900 ©. 232) noch befonders hingewiefen. 

2) Der in Art. 7 des Landtagswahlgefehes angeordnete öffentliche Aufruf der Wahl- 

bereitigten zur Anmeldung ihres Wahlrehts ift al3bald von dem Oberamt Tuttlingen 
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im Amtsblatt zu erlaffen und außerdem von den Ortsvorftehern in den einzelnen 
Gemeinden auf ortsübliche Weiſe befannt zu machen. 

3) Die Wählerliften müfjen binnen zehn Tagen nah dem Griheinen der gegen- 
wärtigen Verfügung im Regierungsblatt, jomit jpäteftens am Samstag, den 23. Sep- 

tember ds. Is. vollendet fein, jodann während eines unmittelbar anſchließenden Zeitraums 

von ſechs Tagen, aljo bis Freitag, den 29. September ds. Is. einſchließlich, auf dem 

Rathaus zur allgemeinen Einſicht aufgelegt werden. Längftens binnen drei Tagen von 

Erhebung etwaiger Borftellungen gegen die Wählerlifte an gerechnet hat die Kommijfion 
hierüber Beſchluß zu faſſen. 

Späteftens am einundzwanzigiten Tag nad dem Erſcheinen des gegenwärtigen 

MWahlausihreibens im Negierungsblatt, am Mittwod, den 4. Oktober ds. %3., haben 
die Ortsvorjteher die Wählerliften nebft den Alten über beanftandete Wahlberehtigungen 

dem Oberamt zu übergeben. 

4) Die Wahlen find genau am dreißigſten Tag nad) dem Erſcheinen der gegenwärtigen 

Verfügung im Regierungsblatt, aljo 

am Freitag, den 13. Oktober ds. 3, 

in allen Abjtimmungspdiftrikten gleichzeitig vorzunehmen. 

5) Die in Art. 13 Abſ. 3 des Landtagswahlgejeges vorgeſchriebene Bekanntmachung 
hat ſpäteſtens am Dienstag, den 10. Oftober ds. Is., zu erfolgen. 

6) Die Ortsvorfteher haben beizeiten dafür Sorge zu tragen, daß die Ausrüftung 

der Wahllofale den Anforderungen des Art. 14 Abſ. 2 des Landtagswahlgefeges und 

den 88 13, 15 und 15a der Vollzugöverfügung entipridt, daß insbeſondere die Ab- 

ſonderungsvorrichtungen in der vorgefäriebenen Weile und in genügender Anzahl vor- 

handen, und daß die zu bemüßenden verdedten Wahlurnen nicht zu Hein find und ein 
ungehindertes Einlegen der amtliden Wahlumjchläge zulaſſen. Auch haben die Ortsvor- 

fteher für die Aufftellung der mit der Verteilung der amtlihen Wahlumfchläge im Wahllotal 

zu beauftragenden Perſonen (Amtsdiener, Polizeidiener u. dergl.) Vorſorge zu treffen. 

Dem DOberamt ift hierüber rechtzeitig Vollzugsbericht zu erftatten. In denjenigen 

Orten, in welden gemäß $ 15 Abſ. 2 der Vollzugsverfügung befondere Nebenzimmer 

zum Wahllotal als Abjonderungsvorridgtungen eingerichtet werden wollen, jind den 

Berichten einfache Handzeihnungen insbefondere zum Nachweis dafür beizulegen, daß das 
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Nebenzimmer in unmittelbarer Verbindung mit dem Wahllofal jteht und nur von 

dem Wahllofal aus betreten werden kann. 

7) Die Wahlvorfteher werden vornehmlih auf die Art. 12, 13 Abi. 2, Art. 13a 

bis 18 des Landtagswahlgefeges und die SS 11 bis 22 der Wollzugdverfügung mit 
dem Anfügen hingewiejen, daß die Stimmzettel folder Wähler, welde fi nicht zuvor 

an die Abjonderungsvorriätung begeben haben, in der gleichen Art zurüdzumeifen find, 
wie dies in Art. 14 Abi. 6 des Landtagswahlgejeges hinfihtli der vorfhriftswidrigen 

Stimmzettel vorgefhrieben if. Sodann wird darauf aufmerkſam gemacht, daß den 

Wählern mit Ausnahme des am Schluß des $ 18 der BVollzugsverfügung angeführten 
Tralles der Zutritt zur Wahlhandlung einschließlich der Zählung der abgegebenen Stimmen 
jtet3 freifteht. 

Die etwaige Verwendung von Volksſchullehrern zur Protofollführung unterliegt 
jeiten$ der Oberſchulbehörden einem Anftand nicht. 

8) Die Ermittlung des Wahlergebnifjes durch die Oberamtswahltommijfion hat 

jpätejtens am Montag, den 16. Oktober ds. Is. ftattzufinden. 

9) Behufs gejegmäßiger Durdführung des Wahlgejhäfts wird im übrigen auf die 

Beitimmungen des Landtagswahlgefeßes in der Faſſung vom 2. Februar 1899 (Neg.- 

Bl. S. 31) und der Vollzugsverfügung dazu von Am en fowie 
darauf hingewieſen, daß 

a. in den Wahllokalen und den unmittelbar an dieſelben anſtoßenden Räumlichkeiten 

Stimmzettel nicht aufgelegt oder verteilt werden dürfen, 
b. der Wähler an den abgeſonderten Tiſch treten muß, um ſeinen Stimmzettel in 

den geſtempelten Umſchlag zu ſtecken und daß er den Umſchlag mit dem Stimm— 
zettel jelbft in die Wahlurne zu legen hat, 

c. kein in die Wahlurne einmal eingelegter Umſchlag aus irgend einem Grunde aus 
derjelben vor der Zählung der Stimmen wieder herausgenommen werden darf, 

d. von 7 Uhr abends ab nur noch diejenigen Wähler zur Stimmabgabe zugelafjen 
werden dürfen, welche bereit3 um 7 Uhr im Wahllotal anmwejend waren und 

e. daf die Diſtriktswahlkommiſſionen ſich bei der Zählung der Umſchläge und Stimmen 
fowie bei der Abfafjung des Wahlprotofoll8 der Beihilfe dritter Perjonen nicht 

bedienen dürfen. 

Stuttgart, den 8. September 1905. 

—— — — — rm 
Piſchet. 



Gebrudt in ber Buchbruderei Ehr. Scheufele in Stuttgart, 
— — — — — — * 
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M 28. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Mitiwoch den 4. Ottober 1905. 5 

Inhalt: 

Bekanntmachung des Juſtizminiſteriums, betreffend die Einrichtung von Strafregiftern und die wechfelfeitige 
Mitteilung der Strafurteile. Vom 23. September 1905. — Verfügung des Minifteriums des Innern, bes 
treffend die Abänderung der Vollzugdverfügung zur Gemwerbeorbnung vom 26, März 1892 und derjenigen 
zum Sinderfchuggefeg vom 10. Dezember 1903. Wom 12. September 1905. — Verfügung des Minifteriums 
des Innern, betreffend eine Abänderung der Vollzugsverfügung zur Landesfeuerlöfhordnung vom 31. März 
1894, Bom 22. September 1905. — Belanntmahung des Minifteriumd des Kirchen- und Echulmefens, 
betreffend die Abraham und Henriette Thalheimer-Stiftung in Stuttgart. Vom 28. September 1905, 

Bekanntmachung des Iufizminifterinms, 

betreffend die Einrichtung von Strafregilern und die wechfelfeitige Mitteilung der Strafurteile. 

Vom 23, September 1905. 

Unter Beziehung auf die Belanntmahung vom 19. Dezember 1882 (Reg. Bl. 

S. 492 ff.) wird nachſtehend die in Nr. 37 des Zentralblatts für das Deutſche Neid 

vom 8. d. Mts. S. 228 veröffentlichte Anderung der Nachweiſung derjenigen Behörden, 
welche auf Grund des $ 1 Nr. 1 der Verordnung des Bundesrats vom betreffend 
die Einrihtung von Strafregijtern und die wechjeljeitige Mitteilung der Strafurteile 

(Reg.Bl. von 1882 ©. 272 und von 1896 ©, 206), zur Führung der dort bezeid- 
neten Strafregifter von den Regierungen der einzelnen Bundesjtaaten beftimmt worden 

jind, befannt gemadt: 

Königreich Bayern: bezüglich aller im Bezirke des Amtsgerihts Münden I 

geborenen Perjonen die bei der Polizeidireltion Münden errichtete Geſchäfts— 

jtelle mit der Bezeihnung „K. Polizeidirektion Münden“ (Strafregifter). 

Stuttgart, den 23. September 1905. 
Breitling. 
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Verfügung des Minifleriums des Innern, 

betreffend die Abänderung der Vollzugsverfügung zur Gewerbeordnung vom 26. März 1892 und 

derjenigen zum Kinderfchubgefeh vom 10. Dezember 1903. Vom 12. September 1905. 

I. In Abänderung des $ 8 Abi. 2 der Vollzugdverfügung zur Gewerbeordnung 
vom 26. März 1892 (Reg.Bl. ©. 59) wird die in $ 108 der Gewerbeordnung der 

„Semeindebehörde“ vorbehaltene Zuftändigkeit dem Ortsvorfteher mit Beſchränkung 

auf diejenigen Fälle übermwiefen, in welden eine Erklärung des gejeglihen Vertreters 

eines minderjährigen Arbeiter8 wegen der Ausftellung eines Arbeitsbuch für den letzteren 
nicht zu beſchaffen iſt. Im übrigen verbleibt es bei der in $ 8 Abi. 2 der Vollzugs- 

verfügung vom 26. März 1892 ausgefprodenen Zuftändigkeitsbeftimmung. 

II. Dem $ 1 Abſ. 3 der Verfügung der Minifterien des Innern und des Kirchen— 

und Schulwejens, betreffend den Vollzug des Hinderjchußgejeges, vom 10. Dezember 1903 

(Reg.Bl. S. 570), wird im Einvernehmen mit dem K. Minifterium des Kirchen- und 

Schulweſens nadhftehende Faſſung gegeben: 

Die Aufgaben der „Ortspolizeibehörde“ ($ 10 Abſ. 1, $ 11 Abi. 2 

und 3) und diejenigen der „Semeindebehörde* ($ 11 Abj. 2) werden von 
dem Ortövorfteher wahrgenommen. 

Stuttgart, den 12. September 1905. 

Piſchek. 

Verfügung des Ainiſteriums des Innern, 

betreffend eine Abänderung der Vollzugsverfügung zur Landesfenerlöſchordnung vom 31. März 1894. 

Dom 22. September 1905. 

Die 88 27 und 36 der Verfügung des Minifteriums des Innern vom 31. März 

1894, betreffend die Vollziehung der Landesfeuerlöſchordnung (Reg. Bl. ©. 51), werden 
durd folgende Beitimmungen erjegt: 

827. 
Die zum Gejhäftsbetrieb in Württemberg zugelafjenen Tyeuerverfiherungsanftalten 

haben dur Vermittlung der Vorſtandſchaft (Direktion) oder, wenn die leßtere ihren 
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Sig nit in Württemberg hat, dur Vermittlung des württembergiihen Hauptagenten 

der Verwaltungstommijfion der Zentraltaffe zur Förderung des Feuerlöſchweſens zum 

Zweck der Teitjtellung der von den Gejellihaften in die Zentralfaffe zu leiftenden 

Jahresbeiträge bis zum 1. Yuli jedes Jahres ein Verzeichnis der in dem jeweilig 

vorausgegangenen Kalenderjahr in Württemberg erzielten Bruttoeinnahme aus Ber: 

ſicherungsprämien einzureiden. 

Die Verwaltungstommijfion hat die Richtigkeit der eingereichten Verzeichniſſe zu 

prüfen; fie it befugt, zu diefem Zwed die nötigen Aufſchlüſſe von den Gejellihaften zu 

verlangen, Gtwaige Anftände find im Benehmen mit der Vertretung der Geſellſchaften 

zu bejeitigen. 

Die Einzahlung der feftgejegten Jahresbeiträge hat jpätejtens bis 1. Oftober jedes 
Jahres zu erfolgen. 

Die einbezahlten Gelder werden von dem Hauptlaffier der Gebäudebrandverfiherungs: 
anftalt verwaltet und es hat derjelbe über die bezügliden Ginnahmen und Ausgaben 

alljährlih bejondere Rechnung abzulegen, deren Grgebniffe im Staatsanzeiger ver: 

öffentlicht werden. 

8 36. 

Als Delegierte der Feuerwehren des Landes zu der VBerwaltungstommiffion der 
Zentraltafje gelten für die Zeit von einem Landesfeuerwehrtag zum andern 

1) diejenigen vier Mitglieder des Landesfeuerwehrausſchuſſes, welche bei der Wahl 

in den letzteren je jeitens der auf dem Landesfeuerwehrtag vertretenen Feuer— 

wehren jedes der vier Kreiſe des Landes die meilten Stimmen erhalten haben; 

2) diejenigen zwei weiteren Mitglieder des Landesfeuerwehrausſchuſſes, welche abge: 

jehen von den in Ziffer 1 bezeichneten vier Mitgliedern bei der Wahl in den 
Ausſchuß die meiften Stimmen erhalten haben. 

Erjagmänner, welche für den Fall des Todes oder des jonftigen Ausſcheidens einzelner 

Delegierten für den Reſt des vorgenannten Zeitraums an die Stelle derjelben zu treten 
haben, find die weiteren beiden Mlitglieder des Landesfeuerwehrausſchuſſes mit der Maß— 

gabe, daß derjenige Erſatzmann zuerft einzutreten hat, welcher bei der letzten Ausſchußwahl 

die höhere Stimmenzahl auf ſich vereinigt hat. Haben zwei Anwärter auf Berufung 
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in die Verwaltungskommiſſion die gleihe Stimmenzahl erlangt, jo entſcheidet erforderlichen- 

fall$ für den Eintritt in die Verwaltungstommiffion das höhere Lebensalter. 

Für den Fall, da ein Landesfeuerwehrausihuß nit beftchen jollte, bleibt 

bejondere Verfügung vorbehalten. 

Stuttgart, den 22. September 1905. 

Piſchek. 

Bekanntmachung des Ainiſteriums des KRirchen- und Schulweſens, 

betreffend die Abraham und Henriette Thalheimer-Stiftung in Stuttgart, 

Vom 28. September 1905. 

Seine Königlide Majeftät haben am 27. September 1905 allergnädigjt geruht, 

der Abraham und Henriette Thalheimer- Stiftung in Stuttgart die nachgeſuchte 

Genehmigung zu erteilen. 

Stuttgart, den 28. September 1905. 

Für ben Staatöminifter: 

Habermaas. 

Gedrugt in der Buchdruderei Ehr. Scheufele in Stuttgart. 
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M 29. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Freitag, den 20. Oktober 1905. 

Inhalt: 

Betanntmachung der Miniſterien des Innern und bes Ktriegsweſens, betreffend das Geſamtverzeichnis der zur 
Auzftellung von Zeugniffen über die miffenfchaftliche Befähigung für den einjährigsfreimilligen Militärdienft 
berechtigten Lehranſtalten. Vom 22, September 1905. — Verfügung des Minifteriumd des Kirchen⸗ und 
Schulweſens zur Vollziehung des Geſetzes, betreffend Abänderung einiger Beftimmungen der Gefehe über 
das Volksſchulweſen, vom 17, Juli 1905. Vom 1. Oftober 1905. — — — des Landes- Verſicherungs⸗ 
amts, betreffend den Prämientarif der Verſicherungsanſtalt der Württ. Baugewerks-Berufsgenöffenſchäft. 
Vom 4, Ottober 1905. 

Bekauntmachung der Ainiſterien des Innern und des Kriegsweſens, 

betreffend das Geſamtverzeichnis der zur Ausſtellung von Zeugniſſen über die wifenfchaftlice 

Befähigung für den einjährig-freiwiligen Militärdienf berechtigten Pehranfalten. 

Vom 22. September 1905. 

Nahftehend wird die von dem Reichskanzler in dem Anhang zu der Wr. 38 des 

Zentralblatts für das Deutſche Neid) von 1905 erlaffene Befanntmahung vom 8. Sep: 

tember 1905, betreffend das Gejamtverzeihnis der zur Ausftellung von Zeugniffen über 

die wiſſenſchaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienft berechtigten 

Lehranftalten zur allgemeinen Kenntnis gebradt. 

Stuttgart, den 22. September 1905. 

Für den Staatsminifter des Kriegsweſens: 

Piſchek. v. Boſſert. 
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Gefamtverzeihnis 
derjenigen Lehranftalten, welde gemäß $ 90 der Wehrordnung zur Ausjtellung von 

Zeugniffen über die Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienſt 
berechtigt find. 

Bemerkungen: 
1. Die mit * bezeichneten Gymnaften (A. a) und Progymnafien (B. a und C. a) find befugt, 

Beiähigungszeugniffe auch ihren von dem Unterricht im Griechiſchen befreiten Schülern aus 
zuftellen, wenn leßtere an dem für jenen Unterricht eingeführten Erfagunterricht regelmäßig teil» 
genommen und nad) mindeftens einjährigem Beſuche der Selunda auf Grund bejonderer Prüfung 
ein Zeugnis über genügende Aneignung des entjprechenden Lehrpenfums erhalten haben. 

2. Die mit einem + bezeichneten Lehranftalten haben feinen obligatorifchen Unterriht im Latein. 

Aberſicht. 
Öffentliche Lehranſtalten. Beite Exit 

Gymnafien (A. a) . 2»... 2220. 298 | Realfhulen (O.c) . . . 20. 245 

Realaymnaften (A. b). - > 2 22 20200887 | Öffentliche Säullehrerfeminare cc. ». en. BB 
Oberrealfhulen (AL C). » 2 = 220020. 289 Andere öffentliche Lehranftalten (C.e) . . . 25 

Progymnaſien (BD. a) . one. Brivat-Rehranitalten: 

Realprogymnafien (B.b) . » 2 2 2 22. Hi a) Schullehrerſeminare . . 4855 

Realſchulen (EBE.eJ... 2242 b) Andere Privat⸗ — . 255 
Progymnaſien (C. » » 2 2 2248 iu 
Realprogymnafien (C. bb). > 2 2 2 22. 244 Rehranfialien im Auslande . . 2... 25% 

Öffentliche Pehranftalten, 

A. Lehranftalten, bei welden der einjährige, erfolgreiche Beſuch der zweiten Stlaffe, d. h. 
der einjährige erfolgreiche Bejuch der Unterſekunda (nad weit verbreiteter Bezeichnung) 

bei Bollanftalten, zur Darlegung der Befähigung genügt. 

a. Gymnaſten. 
1. Königreich Preußen. Altona: Gymnafium (verbunden mit NRealpro- 

gpmnafium), | 
Aachen: Kaiſer Karls⸗Gymnaſium, | Andernach, 

Kaiſer Wilbelms-Gpmnafium, Antlam, 

Allenftein, Arnsberg, 
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Aſchersleben: *Gymnafium (verbunden mit Real⸗ 

ſchule), 
Attendorn, 

Aurich, 

Barmen, 

Bartenftein, 

Bedburg: Ritter⸗Alademie, 

Belgard, 
Berlin: Aslaniſches Gymnafium, 

Franzoſiſches Gymnaſium, 

Friedrichs · Gymnaſium, 

Friedrich⸗Werderſches Gymnafium, 

Friedrich Wilhelms⸗Gymnaſium, 

Humboldis· Gymnaſium, 

Woachimsthalſches Gymnaſium, 

Gymnaſium zum grauen Kloſter, 

Kollniſches Gymnaſium, 

Konigſtädtiſches Gymnaſium, 
Leibniz⸗ Gymnafium, 

Leffing-Gymnafium, 

Luiſen · Gymnaſium, 

Luifenftädtiihes Gymnafium, 

Sophien-Gymnafium, 

Wilhelms⸗Gymnaſium, 

Beuthen i. Ober⸗Schleſien, 

Bielefeld: Gymnaſtum (verbunden mit Real« 
ayumnafium), 

*Bocholt, 

Bochum, 

Bonn: Konigliches Gymnaſium, 

Stadtiſches Gymnaſium (verbunden mit 

Realgymnafium) 

Boppard, ') 

*Borbed, ') 

Brandenburg: Gymnaſium (verbunden mit Reals 

ghmnafium), 
Ritter⸗Alademie, 

Braunsberg, 

Breslau: EliſabethGymnaſium, 

Hriedrihs-Gymnafium, 

Gymnaſium zum heiligen Geift (ve 
bunden mit Realgymnafium), 

Johannes · Gymnafium, 

König Wilhelms-Gymnafium, 
Magdalenen-Gymnafium, 

Matthias-Gymnafium, 
Brieg, 
Brilon, 

Bromberg, 

Brühl, 

Bunzlau, 

Burg i. d. Provinz Sadjen, 
*Burgfteinfurt, 

Caſſel: Friedrihe-Gymnafium, 

i Wilhelms-Gpmnafium, 
€, 

Charlottenburg: Kaifer Friedrih- Schule (Gym- 

nafium mit FRealjchule), 

Kaiferin Augufta-Gymnafium, 
Coblenz, 

Coln: Gymnaſium an der Apoſtelnkirche, 

Friedrich Wilhelms-Gymnafium, 

Kaiſer Wilhelms⸗Gymnaſium, 

Gymnaſium an Marzellen, 

Städtifhes Gymnaſium in der ſtreuzgaſſe 
(verbunden mit Realgymnafium), 

+ Göln-Ehrenfeld,') 

Eottbus, 

Grefeld, 

Danzig: Königlihes Gymnaſium, 

Städtifhes Gymnafium, 
Demmin, 

Deutſch⸗Krone, 

Deutſch⸗Wilmersdorf bei Berlin: Bismard-Gym- 
nafium, 

1) Mit rüdwirfender Geltung für den Dftertermin 1905. 
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"Dillenburg, 

*Dorften, 

Dortmund, 

Dramburg, 

Düren, 

Düfjeldorf: Königlihes Gymnafium, 

Stadtiſches Gymnafium (verbunden 

mit Realgymnafium), 

Duisburg, 
Eberswalde, 

Eisleben, 

Elberfeld, 

Elbing, 

Emden, 

Emmerich, 

Erfurt, 
Eſchwege: Gymnaſium (verbunden mit Real- 

ſchule),) 
Eſchweiler: Gymnaſium (verbunden mit Realpro— 

gymnaſium),) 
Eſſen, 

Eustirchen, ') 

Flensburg: Gyinnafium (verbunden mit Real» 

ghmnaſium), 
Frankfurt a. Main: Kaiſer Friedrichs Gymnaſium, 

Goethe⸗Gymnaſium, 

Leſſing⸗Gymnaſium, 

Frankfurt a. d. Oder, 

Frauſtadt, 

Freienwalde a. d. Oder, 

Friedeberg i. d. Neumarl, 

Friedenau, 

Furſtenwalde, 

Fulda, 

Gar a. d. Oder, 
Glatz, 

*Gelſenkirchen, 

Gleiwitz, 
Glogau: Evangeliihes Gymnaſium, 

Katholiſches Gymnaſium, 

Gludſtadt, 

Gneſen, 
Görlitz, 

Göttingen, 

Goslar: Gymnafium (verbunden mit Realgym- 

nafium), 

Graudenz, 
Greifenberg i. Pommern, 
Greifswald: Gymnafium (verbunden mit Real⸗ 

ſchule), 

Groß-Lichterfelde, 

Groß · Strelitz, 

Guben: Gy mnaſium (verbunden mit Realſchule) 

Gütersloh, 

Gumbinnen, 

Hadamar, 

*Hadersleben, 
Hagen i. Weſtfalen: Gymnafium (verbunden mit 

Realgyumnafium), 

Halberftabt, 
Halle a. d. Saale: Lateinische Hauptſchule der 

Francleſchen Stiftungen, 

Städtiihes Gymnafium, 

Hameln: Gymnafium (verbunden mit Realpro- 

gymnaſium), 

*Damm, 

Hanau, 

Hannover: Wzeum L, 

Spzeum IL, 

Kaiſer Wilhelms-Gymnafium, 

Leibnizichule (Gymmafium, verbunden 

mit Realgymnafium), 

Heiligenftabt, 

*Derford, 

ı) mit rüdwirfender Geltung für den Dftertermin 1905, 
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Dersfeld, 
Hildesheim: Gymnaſium Andreanum, 

Gymnaſium Joſephinum, 

Hirſchberg, 
Höchſt a. Main: Gymnaſium (verbunden mit 

Realſchule), 

Hoͤrter, 
ohenſalza, 

Homburg v. d. Höhe: Gymnafſium (verbunden 

mit Realſchule), 

Huſum, 
Jauer, 

Ilfeld: Kloſterſchule, 

Inſterburg: Gymnafium (verbunden mit Real⸗ 

gumnafium), 

Julich,) 
Rattowiß, 
Kempen i.d. Rheinprovinz, 

Kiel, 

*Klausthal, 

Kleve, 
Königaberg i. d. Neumart, 

Königsberg i. Oſtpr.: Altſtädtiſches Gymnaſium, 

Friedrichs·Kollegium, 

Kneiphöfiſches Gymnaſium, 

Wilhelms⸗Gymnafium, 

Konigshütte: Gymnaſium (verbunden mit Real⸗ 

ſhule), 
ſKoesfeld, 

Köslin, 

Kolberg: Gymnafium (verbunden mit Real» 

gymnaſium), 
ſonihz, 
Kreuzburg in Oberſchlefien, 

ſKereuznach, 

ſtrotoſchin, 
Küſtrin, 
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Kulm, 

Landsberg a.d. Warthe: Gymnafium (verbunden mit 

Realſchule), 

Lauban, 

Leer: Gymnaſium (verbunden mit Realgym« 

nafium), 

Leobſchith, 
Liegnitz: *Gymnafium Johanneum, 

Stadtiſches Gymnafium, 

Limburg a. d. Lahn: Gymnaſium (verbunden mit 

Realproghmnaſium), 

Linden bei Hannover, 

*Lingen, 

Liſſa, 

Löpen, 
Zudau, 

Lüneburg: Gymnafium (verbunden mit Real- 

gumnafium), 

End, 
Magdeburg: Pädagogium des Kloſters U. 8. 

Frauen, 

Dom · Gymnafium, 

König WilhelmsGymnaſium, 

Marburg, 

Marienburg i Weſtpreußen, 

Marienwerder, 

Meldorf, 

Memel, 

Meppen, 
Merjeburg: Dom-Gymnafium, 

Meſerihz, 
Minden: Gymnaſium (verbunden mit fpfteal⸗ 

ſchule), 
*Mörs,) 

Montabaur, 

Müplhaufen i. Thüringen, 

) Mit rüdwirfenber Geltung für den Oftertermin 1905. 
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Mülheim a. Rhein: Gymnafium (verbunden mit 
Realſchule), 

Mülheim a. d. Ruhr: Gymnafium (verbunden 
mit Realſchule), 

Müunchen⸗Gladbach, 
*Münden, 
Münfter i, Weſtfalen, 
Münftereifel, 
Myslowitz,) 

Natel, 
Naumburg a. d. Saale: Dom-Gymnafium, 
Reife, 

Neuhaldensleben, 
Meu-Ruppin, 

Neuß, 
Neuftadt i. Ober-Scählefien, 
Neuftadt i. Weſtpreußen, 

"Neuftettin, 
Neuwied: Gymnaſium (verbunden mit Realpro- | 

gumnafium), 
"Norden, 

Nordhaufen a. Harz: Gymnafium (verbunden mit 
Realgymnafium), 

Oberlahnftein: Gymnafium (verbunden mit Real- | 
progpmnafium), ') 

Dels, 

Oblau, 

Oppeln, 
Denabrüd: Carolinum, 

Rats-Gymnafium, 
Oſterode i. Oftpreußen, 
Oftromo, 

Paderborn, 

Patjchkau, 
Porta: Landesſchule, 

Pleß, 
Plön, 

Pofen: Augufte Viltoria-Gpmnafium, 
Friedrich Wilhelms · Gymnafium, 
Marien⸗Gymnaſium, 

Potsdam, 

Prenzlau, 
Preußiſch⸗Stargard, 

Prüm, 
Putbus: Pädagogium, 

Porig, 
Quedlinburg, 
Raftenburg, 
Ratibor, 

Rapeburg, 

Rawitſch, 

Redlinghauſen, 

Rendsburg: Gymnafium (verbunden mit Reale 

ghmnaſium), 
Rheine, 

Rheydt: Gymnaſium (verbunden mit Oberreal: 

ſchule),) 
Rinteln, 

Röſſel, 

Rogaſen, 

Roßleben: Kloſterſchule, 

Saarbrücken, 

Saarlouis, 

Sagan, 

Salzwedel, 
Sangerhauſen: Gymnaſium (verbunden mit Real⸗ 

ſchule), 
Schleswig: Gymnaſium (verbunden mit Realſ chule), 
Schleuſingen, 

Schneidemühl, 
Schöneberg: Prinz Heinrihe-Gymnafium, 

Hohenzollernfhule (Gpmna- 
fium verbunden mit Ober 
realſchule), 

N Wit rüdwirfender Geltung für ben Dftertermin 1905, 
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Schrimm, | 
Schwedt a. d. Ober, 

*Schweibnik, | 
Siegburg, 

Sigmaringen, 

*Soeft, 
Solingen: *Gymnaſium (verbunden mit Real- 

ſchule), 
Sorau, 

Spandau, 

*Stade, 

Stargard i. Pommern, 
*Steele, 

Steglik, 

Stendal, 

Stettin: König Wilhelms-Gymnafium, 
Marienftifts-Gymnafium, 
Stadi-Gymnafium, 

Stolp: Gymnaſium (verbunden mit Realihule), | 
Stralfund, | 
Strasburg i. Weſtpreußen, 
Strehlen, 

Thorn: Gymnaſium (verbunden mit Realghm- 
nafium), 

Zilfit, 

Zorgau, 

Trarbach, 

Treptow a. d. Rega, 
Trier: Friedrich Wilhelms Gymnaſium, 

Kaiſer Wilhelms·Gymnaſium (verbunden 
mit Real⸗Gymnaſium), 

*Berben, 

*Vierſen, 

Waldenburg, 
Wandsbel: Gymnaſium (verbunden mit Realſchule), 
Warburg, | 
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Warendorf, 

*Mattenjcheid, 
Wehlau: Oymnafiumt) (verbunden mit Realſchule), 
Weilburg, 
Wernigerode, 
Weſel: Gymnafium (verbunden mit Realſchule), 

*Weßzlar, 
Wiesbaden, 

"Wilhelmshaven, 

Wipperfürth, ') 

Wittenberg: Melanchthon· Gymnaſium, 
Wittſtoch 
Wohlau, 

Mongromig, 

Zeitz: Stiftsgymnafium, 
Zehlendorf, 

Zullichau: Pädagogium. 

I. Königreich Bayern, 

Amberg, 

Ansbach, 

Aſchaffenburg, 
Augsburg: Gymnaſium bei St. Anna, 

Gymnaſium bei St. Stephan, 
Bamberg: Altes Gymnaſium, 

Neues Gymnaſium, 
Bayreuth, 

Burghauſen, 

Dillingen, 
Eichftätt, 
Erlangen, 

Freifing, 

Fürth, 
Günzburg, 

Hof, 
Ingolftadt, 

1) Mit rüdwirkender Geltung für den Dftertermin 1905, 
+) Dad Gymnaftum zu Wehlau führt vom 1. April 1905 ab nur noch die Prima, 
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Kaiferslautern, 
Rempten, 
Landau, 

Landshut, 

Lohr, 

Ludwigshafen a. Rhein, 

Metten, 

Minden: Ludwigs-Gymnafium, 

Luitpold · Gymnaſium, 

Maximilians⸗Gymnaſium 

Therefien-Gymnafium, 

Wilhelms ⸗·Gymnafium, 

Münnerftabt, 

Neuburg a. d. Donau, 
Neuſtadt a. d. Haarbt, 

Nürnberg: Altes Gymnafium, 

Neues Gymnafium, 

Paſſau, 

Regensburg: Altes Gymnaſium, 

Neues Gymnaſium, 
Rojenheim, 

Schweinfurt, 

Speper, 
Straubing, 
Weiden, 

Würzburg: Altes Gymnafium, 
Neues Gymnafium, 

Zweibrüden. 

II. Königreihd Sachfen. 

Baupen, 

Ehemnig, 
Dresden: Kreuzfchule, 

Bipthumfches Gymnafium, 

Mettiner Gymnafium, 

Dresden-Neuftadt, 

Freiberg, 

Grimma: Fürften- und Landesſchule, 

A. a. Gymnaſien. 

Leipzig: König Albert-Gymnafium, 

Königin Rarola-Gymnafium, 

Ritolaifchule, 

Thomasſchule, 

Meißen: Fürften- und Landesſchule 

Plauen i. Bogtlande, 

Schneeberg, 

Wurzen, 

Zittau, 

Zwidau. 

IV. Königreih Württemberg. 

Blaubeuren: Evangelifch-theologifhes Seminar, 

*Gannftatt, 

Ehingen, 

*Ellmangen, 

*Ehlingen, 

"Hall, 
Heilbronn: Gymnaſium (verbunden mitRealflafjen), 

*Ludwigsburg, 
Maulbronn: Evangeliſch⸗theologiſches Seminar, 

*Rapvensburg, 

"Reutlingen, 

“Rottweil, 

Schöntal: Evangelifchetheologifhes Seminar, 

Stuttgart: Eberhard Ludwigs-Gymnafium, 

Karls-Gymnafium, 

*Fübingen, 

Ulm, 

Urach: Evangelifch-theologiiches Seminar. 

V. Großberzogtum Baden. 

Baden, 

Bruchſal, 
Donaueſchingen, 

Freiburg: BertholdsGymnaſium, 

FriedrichsGymnaſium, 
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Heidelberg, 

Karlsruhe, 

Konſtanz, 

Lahr, 
Lörrach: Gymnafium (verbunden mit Realpro- 

gumnafium), 

Mannheim, 

Offenburg, 

Pforzheim: Reuhlin-Gymnalium, 

Raftatt, 

Zauberbifchofsheim, 

Mertheim. 

VL Großherzogtum Seffen. 

Bensheim, 
Büdingen: Wolfgang-Ernft-Gymnafium, 

Darmftadt: Ludwig Georg-Öymnafium, 

Neues Gymnafium, 

Friedberg: Auguftinerjchule (Gymnafium und 

Realichule), 

Gießen, 

Laubach: Gymnaſium Fridericianum, 

Mainz: Ofter-Gymnafium, 
Herbſt · Gymnaſium, 

Offenbach a. Main: Gymnafium, 

Worms: Gymnaſium (verbunden mit Oberreal- 

ſchule). 

VO Großherzogtum Mecklenburg⸗ 

Schwerin. 

Doberan: Gymnaſium FFriderico-Francisceum, 

Güſtrow: Domſchule, 
Parchim: Friedrich Franz⸗ Gymnaſium (verbunden 

mit Realprogymnafium), 

Roftod: Gymnaſtum (verbunden mit Realgym- 

nafium), 

Schwerin: Gymnaſium Fridericianum, 

Waren, 
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Wismar: Große Siadtſchule (verbunden mit Real- 

ſchule). 

VIL Großherzogtum Sachſen. 

Eiſenach, 

Jena, 
Weimar. 

IX. Großherzogtum Medlenburg-Strelig. 

Friedland, 

*Neubrandenburg: Gymnaſium (verbunden mit 

Realſchule), 

Reuſtrelitz. 

X. Großherzogtum Oldenburg. 

*Birkenfeld, 

*Eutin, 

Jeber: *Marien⸗Gymnaſium, 

Oldenburg, 
*Vechta. 

XL Serzogtum Braunſchweig. 

Blantenburg, 

Braunſchweig: (Altes) Gymnaſium Martino- 

Eatharineum, 

Neues Gymnafium, 

Helmftebt, 

Holzminden, 

Wolfenbüttel. 

XI Serzogtum Sachfen- Meiningen. 

Hildburghauſen: Gymnafium Georgianum, 

Meiningen: Gymnafium Bernharbinum, 

XII. Serzogtum Sachfen-Altenburg. 

Altenburg: Friedrichs⸗Gymnaſium, 

Eifenberg: Ehriftioneum. 
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XIV. Serzogtum Sachfen-Goburg: 

Gotha. 

Coburg: Gymnafium Cafimiriamım, 

Gotha: Gymnafium Erneflinum (verbunden mit 

Realgymnafium). 

XV. Serzogtum Anhalt. 

Bernburg: Karls-Gymnafium, 

Edthen: Ludwigs-Gymnafium, 

Deſſau: Friedrihs-Gpmnafium, 

Zerbſt: Gymnafium Francisceum (verbunden mit 

Realtlafjen). 

XVI. Fürftentum Schwarzburg-Sonders: 

baufen, 
Arnftabt, 

Sonderähaujen. 

XVI Fürftentum Schwarzburg: 
Nudolſtadt. 

Rudolſtadt: Gymnafium (verbunden mit Reals 

Hafien). 

XVII Fürftentum Waldeck. 

Corbach. 

XL. Fürſtentum Neuß älterer Linie, 

Greiz: Gymnafium (verbunden mit Realabteilung). 

XX. Fürftentum Neuß jüngerer Linie. 

Gera, 

*Schleiz. 

XXL Fürſtentum Schaumburg-kippe. 

Büdeburg: Gymnafium Mdolphinum (verbunden 

mit Realprogymnafium und Lehrer 

jeminar). 

XXI Fürftentum Lippe. 

Detmold: Gymnafium Leopoldinum (verbunden 

mit Realfchule), 
Lemgo. 

| 
| 

A. a. Gymnaſien. 

XXI. Freie und Ganfeftadt Lübed. 

Lübel: Catharineum (verbunden mit Realgpm- 

nafium). 

XXIV. Freie Sanfeftadt Bremen. 

Bremen: Altes Gymnaſium, 

Neues Gymnafium, 

Bremerhaven: Gymnaſium (verbunden mit Real 

ſchule). 

XXV. Freie und Hanſeſtadt Hamburg. 

Hamburg: Gelehrtenſchule des Johanneums, 

Wilhelm⸗Gymnaſium. 

XXVI. Elſaß-Lothringen. 

Altlirch, 
Buchsweiler: Gymnaſium (verbunden mit Real» 

abteilung), 

Golmar: *Lyzeum (verbunden mit Realabteilung), 

Diedenhofen, 

*Gebweiler, 

Hagenau: Gymnaſium (verbunden mit Real» 

abteilung), 

Metz: *Lyzeum, 
Montigny bei Metz: Biſchöfliches Gymnaſium 

Knabenſeminar), 

*Mülhauſen i. Elſaß, 

Saarburg, 
Saargemünd: *Gymnafium (verbunden mit Real⸗ 

abteilung), 

Schlettftadt, 
Strafburg i. Elſaß: *Lyzeum, 

Biihöflihes Gymnaſium bei 

St. Stephan, 

Proteſtantiſches Gymnafium, 
*+Meibenburg, 

*Zabern, 
Zillisheim: Biihöfliches Gymnaſium. 
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L Königreih Preußen. 

Aachen, 

Altena!) 

Altona: Realgymnafium (verbunden mit Real« 

ſchule), 
Barmen: Realgymnafium (verbunden mit Real« 

ſchule), 

Berlin: Andreas:Realgymnafium (Andreasſchule), 

Dorotheenftädtifches Realgymnafium, 

Falt-Realaymnafium, 

Friedrihs-Realgymnafium, 

Kaifer Wilhelms-Realgymnafium, 

Königftädtifches Realgymnafium, 

Luifenftäbtiiches Realgymnafium, 

Sophien-Realgymnafium, 

Bielefeld: Realgymnafium (verbunden mit Gym⸗ 

nafium), 

Bonn: Realgymnafium (verbunden mit Städti- 

ſchem Gymnafium),') 

Brandenburg: Realgymnafium (verbunden mit 

Gymnafium), 

Breslau: Realgymnafium zum heiligen Geift 
(verbunden mit Gymnafium), 

Realgymnafium am Zwinger, 

Bromberg, 

Caſſel, 
Charlotlenburg, 

Goblenz, 
Edin: Realgymnafium in der Kreuzgaſſe (ver⸗ 

bunden mit Stäbtifchen Gymnafium), 
Erefeld, 
Danzig: Yohannisfchule, 

Dortmund, 

Düren, 

Düffeldorf: NRealgymnafium (verbunden mit 

Stäbtiihem Gymnafium), 

b. Realgymmnaften. 

Duisburg, 

Einbed, 

Elberfeld, 

Erfurt, 
Eſſen, 
Flensburg: Realghmnaſium (verbunden mit 

Gymnaſium), 

Frankfurt a. Main: Muſterſchule, 

Möhler-Realgymnafium, 

Frankfurt a. d. Oder, 

Görliß,') 

Goslar: Realgymnafium (verbunden mit Gym- 
nafium), 

Groß-Lichterfelde: Haupt-Fadettenanftalt, 

Grünberg, 
Hagen i. Weſtfalen: Realgymnafium (verbunden 

mit Gymnaſium), 

Halberftadt, 

Hannover: Realgymnafium, 

Leibnizſchule (Realgymnafium, ver 
bunden mit Gymnafium), 

Harburg: Realgymnafium (verbunden mit Real« 

ſchule), 
Hildesheim: Andreas-Realgymnafium (verbun⸗ 

den mit Realſchule), 

Infterburg: Realghmnaſium (verbunden mit 

Gomnafium), 

Herlohn: Realgpmnafium (verbunden mit Real- 

ſchule), 
Kiel: Realgymnafium (verbunden mit Realſchule), 

Königsberg i. Ofipr.: Städtijches Realgymnafium, 

KRolberg: Realgymnafium (verbunden mit Gym- 
nafium), 

Landeshut, 

Leer: NRealgymnafium (verbunden mit Gym 

nafium), 

j 1!) Mit rüdwirkender Geltung für ben Oftertermin 1905. 
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Lippftabt: Realgymnafium (verbunden mit Real 

ſchule), 
Lüneburg: Realgymnafium (verbunden mit Gym- 

nafium), 

Magdeburg: Realgymnafium, 

Realgymnafium (verbunden mit 

Oberrealſchule — Guerides 

Säule —), 

Münfter i. Weſtfalen: Städtifhes Realgymnafium 
(verbunden mit Progymnafium), 

Neiffe, 

Neunkirchen, 

Nordhauſen a. Harz: Realghmnaſium (verbun⸗ 

den mit Gymnafium), 
Oberhauien, 

Osnabrüd:; Realgymnafium (verbunden mit Real 

ſchule), 
Oſterode i. Hannover, 

Perleberg, 

Potsdam, 

Qualenbrüd, 

Ratibor,') 

Reichenbach i. Schlefien: Wilhelmsichule, 

Remſcheid: Realgymnafium (verbunden mit Real« 

ſchule), 
Rendsburg: Realgymnafium (verbunden mit Gym⸗ 

nafium), 

Rirdorf: Kaiſer Friedrich-Realgymnaſium (ver⸗ 

bunden mit Realſchule),) 
Ruhrort, 

Siegen, 

Stettin: Friedrich-Wilhelmsſchule, 

Schiller ⸗Realgymnaſium, 

Stralſund, 

Tarnowitz, 
Thorn: Realgymnaſium (verbunden mit Gym— 

nafium), 

A, b. Realgymnafien. 

Ailſit, 

Trier: Realghmnaſium (verbunden mit Kaiſer 

Wilhelms⸗Gymnaſium), 
Ulzen, 
Wiesbaden, 

Witten: Realgymnafium (verbunden mit Real— 

ſchule). 

U. Königreihb Bahern. 

Augsburg, 

Münden: Realgumnafium, 

Kadettenlorps, 
Nürnberg, 
Dürzburg. 

II. Rönigreih Sachſen. 

Annaberg, 

Borna, 

Chemnig, 
Döbeln: Realgymnafiun (verbunden mit höherer 

Landwirtſchaftsſchule), 

Dresden: Annen⸗-Realgymnaſium, 

Dreilönigsſchule (Realghmnaſium), 

Kadettenkorps, 

Freiberg, 

Leipzig, 
Plauen i. Bogtlande: Realgymnaſinm (verbuns 

den mit Realfchule), ?) 

Zittau: Realgymnafium (verbunden mit Handels» 

abteilung), 

Zwichau: Realgymnafium (verbunden mit Real 

ſchule). 

IV. Königreich Württemberg. 

Gmünd, 

Stuttgart, 

Ulm. 

1, Mit rüdwirfender Geltung für ben Dftertermin 1905. 

2) Am Real:Enmnafium beginnt der Unterricht im Latein erft mit der Quarta. 

| 
) 

| 



A. c, Oberrealſchulen. 

V. Großherzogtum Baben. 

Baden: Realghmnaſium (verbunden mit Ober» 

realſchule), 

Ettenheim, 

Karlsruhe: Realgymnafium mit Gymnafialabtei- 

lung, 

Mannheim. 

VL Großherzogtum Heſſen. 

Darmftabt, 

Giehen: Realgymnafium (verbunden mit Ober« 
Realichule), 

Mainz: Realgymnafium (verbunden mit Ober- 

realſchule). 

VI. Großherzogtum Mecklenburg⸗ 

Schwerin. 
Bükom, 
Guſtrow: Realgymnafium (verbunden mit Reals 

ihule), ') 
Ludwigsluft, 

Maldin, 

Roftod: Realgyuimnafium (verbunden mit Gym: 

nafium), 

Schwerin. 

VID. Großherzogtum Sachfen. 

Eiſenach, 

Weimar. 

| 
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IX. Serzogtum Braunfchweig. 

Braunſchweig. 

X. Serzogtum Sachſen⸗Meiningen. 

Meiningen, 

Saalfeld. 

XL Herzogtum Sachſen⸗Altenburg. 

Altenburg: Emfl-Realgymnafium (verbunden mit 

Realſchule). 

| XI. Serzogtum Sachfen-Goburg-Gotha. 

Gotha: Realghmnaſium des Gymnaſium Er 

neftinum. 

AI Serzogtum Anbalt. 

Bernburg: Karls-Realghmnafium, 
Defjau: Friedrichd-Realgymnafium (verbunden mit 

Oberrealichule). 

XIV. Fürftentum Meuß jüngerer Linie, 

Gera. 

XV, Freie und Sanfeftadt Lübed. 

Lübed: Realgymnafium des Gatharineums. 

XVL Freie Sanfeftadbt Bremen. 

Vegeſad. 

XVIL Freie und Hanſeſtadt Hamburg. 

Hamburg: Realgymnafium des Johanneums.") 

Oberrealſchulen. 
L Königreich Preufien. 

Berlin: +Puifenflädtifche Oberrealſchule, 

Bochum, 

Aachen: Oberrealſchule, +Preslau, 

+Barmen«-Wupperfeld, +6Gaflel, 

Berlin: +iyriedrichg-Werderiche Oberrealihule, | rCharlottenburg, 

) Der Unterriht im Latein beginnt erjt mit der Untertertia, 
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Eöln: FOberrealihule (verbunden mit Realpro« | 

gumnafium), 
+6Grefeld, 

Danzig: FOberrealihule zu St. Petri, 

+Dortmund, 

rDüffeldorf, 

Elberfeld, 

FElbing, 

fEſſen, 
Flensburg: Oberrealſchule (mit wahlfreien 

Unterricht in der Handelswiflen- 

ſchaft — verbunden mit Land» 
wirtſchaftsſchule —), 

Frankfurt a. Main: FRlinger-Oberrealichule, 

Trrulda, 

t+&leiwig, 

T&raudenz, 

+&roß-Lichterfelde,') 

Hagen i. Weftfalen, 

tHalberftadt, 
Halle a. d. Saale: Oberrealſchule, 

+Oberrealfhule bei den 
Frandceſchen Stiftungen, 

Hanau, 

+Hannover, 

TRattomwis,') 

+Riel, 
Königsberg i. Oftpreußen: FBurgjchule (Ober 

realichule), | 

Magdeburg: +&ueride-Schule (verbunden mit 
Realgymnafium), 

+Marburg, 

+Münden-Gladbad), 

Poſen: FBerger-Oberrealfchule, 

Rheydt: FOberrealfchule (verbunden mit Gym⸗ 
nafium), 

+St. Johann-Saarbrüden, 

Schöneberg: Hohenzollernſchule (FOverrealichule 
nebft Gpmnafium), 

Weißenfels, 

fWiesbaden. 

I. Königreich Württemberg. 

+Gannftatt, 

r&hlingen, 

+&öppingen, 

+Hal, 
Heilbronn, 
Ravbensburg. 

Reutlingen, 
Stuttgart: FFriedrich Eugens-Realjhule, 

+Wilhelms-Realichule, 
lim. 

II. Großherzogtum Baden. 

Baden: FÜberrealihule (verbunden mit Real⸗ 
gymnaſium), 

fFreiburg, 

Heidelberg, 
+Rarlörube, 
Tsonftanz, 
Mannheim, 
+Piorzheim. 

IV. Großherzogtum &Seflen.?) 

+Darmftabt, j 
Gießen: Oberrealfchule (verbunden mit Real: 

gummafium),") 

Mainz: +Oberrealichule (verbunden mit Real 
gumnafium), 

Offenbach a. Main: FOberrealjäule, 
Morms: FOberrealichule (verbunden mit Gym⸗ 

naftum). 

) Mit rüdwirtender Geltung für den Dftertermin 1905. 

2) Solche Schüler, welche zu ihrem Fünftigen Berufe bes auf einer befonderen Prüfung beruhenden Aus— 
meiles der Reife für die Oberſekunda einer neunftufigen Lehranſtalt bedürfen, haben fich der falultativen Abſchluß⸗ 
prüfung gu unterziehen, für welche die Heffilhe Prüfungsordnung vom 15. Dezember 1899 maßgebend ift. 
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V. Großherzogtum Oldenburg. 

fOldenburg. 

VI. Herzogtum Braunſchweig. 

Braunſchweig. 

VO. Herzogtum Sachſen⸗Coburg-Gotha. 

Coburg: Oberrealſchule ( Erneſtinum). 

VII Serzogtum Anhalt. 

Deſſau: FOberrealiule — zur Zeit entwickelt 

bis Ha einſchließlich — (verbunden 

mit Realaymnafium). 

IX. Freie Hanfeftadt Bremen. 

Bremen: Oberrealſchule, 

FRealgymnafium (für die Klaſſen V bis I 

noch Oberrealjchule). 

X, Freie und Sanfeftadt Hamburg. 

Hamburg: FOberrealihule vor dem Holſtentore. 

Oberrealſchule auf der Uhlenhorft. 

XI. Elfaß-Rothringen. 

Neb, 
Mülhausen i. Elſaß: FOberrealfhule (Gewerbes 

ſchule), 
Straßburg i. Elſaß. 

B. Lehranſtalten, bei welchen der einjährige, erfolgreiche Beſuch der erſten Klaſſe, d. h. 

der einjährige erfolgreiche Beſuch der oberſten Klaſſe bei fiebenſtufigen Nichtvollanſtalten, 

zur Darlegung der Befähigung nötig if. 

a. Progymnaften. 
I. Königreihb Württemberg. 

*Öbringen, 
I. Großherzogtum Baden, 

Durlach: Progymnafium (verbunden mit Real- 

abteilung), 

Karlsruhe: Gymnafialabteilung (verbunden mit 

Realgyinnafium). 

II. Großherzogtum &eflen. !) 

Alzey: Progymnafium (verbund, mit Realjchule), 

Bingen: Progymnafium (verbunden mit Real« 

ſchule). 
Dieburg: Progymnaſialabteilung der höheren 

Bürgerfhule (verbunden mit Real- 

ſchule). 

IV. Serzogtum Sachſen-⸗Coburg-Gotha. 

Ohrdruf: Progymnafium (verbunden mit Real« 

ichule). 

b. Realprogymnaften. 
L Königreihb Württemberg. 

Böblingen, 
Calw, 
Geislingen, 
Heilbronn: Realllaffen des Gymnafiums, 

Nürtingen. 

I. Großherzogtum Baben. 

Durlach: Realabteilung des Progpmnafiums, 

Lorrach: Realprogymnafium (verbunden mit Gym⸗ 

nafium), 

Meinheim. 

1) Solche Schüler, welde im Intereſſe ihres Fünftigen Berufs mit dem Abſchluſſe bes ſechſten Jahrganges 
(der Unterjefunda) oder vor Abfolvierung des fiebenten (der Oberfehunda) die Anftalt verlaffen und ſich den Be: 
rechtigungsſchein zum einjährigfreimilligen Dienfte erwerben wollen, haben ſich der fafultativen Abihlufprüfung zu 
unterziehen, für welche bie Heffiihe Prüfungsorbnung vom 15. Dezember 1899 mahgebend if. Nach einer neueren 
Beftimmung mit rüdwirkender Geltung für ben Oftertermin 1903 können auch Nichtſchüler diefe Prüfung ablegen. 
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UL Großherzogtum Meckleuburg⸗ V. Fürftentum Schwarzburg-Rudolftadt. 

* Schwerin, Frrantenhaufen. 

Ribnip. | 

| VL Fürftentum Schaumburg:Lippe. 

IV. Großherzogtum Mecklenburg · Strelis. Büdeburg: Realproghmnaſium (verbunden mit 
Schönberg: Realſchule. Gymnaſium und Lehrerjeminar). 

c. Kealſchulen. 

2 F | Dieburg: FRealihulabteilung der Höheren Bürs« 
L Königreih Württemberg. , gerjchule — — —— 

TAalen, nafium), 
+2iberad, Friedberg: FRealjhule (verbunden mit Gym« 
tHeidenheim, | nafium), 

Ludwigsburg, +Gernäheim, 
Rottweil, '  *Großellinftadt: FRealjhule (verbunden mit Lande» 
TZübingen. | wirtihaftsjchule), 

Heppenheim a. d. Bergſtraße, 

IL Großberjogtum Baden. TNicelftadt, 

TBrudjal, Oppenheim, 

+Rarlsrube, fWinpfen am Berg, 
TBilingen. 

IV. Großherzogtum Mecdlenburg: 
II. Großherzogtum Heſſen.!) 

| Strelig. 

Alsfeld, | Neuſtrelitz. 

Az: fRealſchule (verbunden mit Proghm- 

nafium), V, Freie Sanfeftadt Bremen. 
Bingen: fRealſchule (verbunden mit Pros 

gumnafium), Bremen: FRealjhule in der Altfadt, ?) 
Butzbach, +Realihule beim Doventore. 

1) Solde Schüler, welche im Intereffe ihres fünftigen Berufs mit dem Abichluffe des ſechſten Jahrganges 
(der Unterfefunda) oder vor Abjolvierung des fiebenten (der Dberjefunda) die Anftalt verlaffen und fi den Ber 
rechtigungsſchein zum einjährig-freimilligen Dienfte erwerben wollen, haben fi der fafultativen Abſchlußprüfung zu 
unterziehen, für welche die Hefftihe Prüfungsordnung vom 15. Dezember 1899 maßgebend ift. Nach einer neueren 
Beftimmung mit rüdwirtender Geltung für ben Dftertermin 1908 können auch RNichtſchüler diefe Prüfung ablegen. 

2, Für die aus der vormaligen Privat-Realfhule von C. W, Debbe zu Bremen in bie obige Neals 
ſchule Übergegangenen und in einer befonderen Abteilung der letteren Unterricht geniefenden Schüler ift zur 
Erlangung deö Belähigungszeugniffes für den einjährig:freimilligen Militärdienft das Beſtehen der Entlafjungs« 
prüfung nad den für die Debbe'ſche Schule bisher geltenden Beitimmungen erforderlich. 
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C. Lehranftalten, bei welden das Beftchen der Reifeprüfung (Schlußprüfung) zur 

Darlegung der Befähigung gefordert wird. 

a. Progymnaflen. 

1. Königreih Preußen. 

*Berent, 

*Betzdorf⸗Kirchen,!) 

Dirſchau: Proghmnaſium (verbunden mit Real- 

ſchule), 
*Dubderftadt, 

*Eupen, 

Forft i. d. Laufig: Progpimnafium (verbunden 
mit Realihule), 

Hrantenftein, 

Genthin, 

* Goldberg, 

* Grevenbroich, 

*Hattingen, 

Herne (verbunden mit Realſchule), 

"Förde, 

*Hofgeiömar, 

"Salt, 
Kempen i. Bojen, 

Koſel i. Oberſchleſien, 

*Lauenburg i. Pommern, 

Linz, 

Lobau i. Weſtpreußen, 

Malmedy, 

Mayen, 

Münfter i.Weftf.: Staatlies Progymnafium, 

Städtiſches Progymnafium 

(verbunden mit Realgym« 

nafium), 

Neumarkt i. Weftpreußen, 

Reumünfter: Progymnafium (verbunden mit Real: 

ſchule), 

*Nienburg, 

*“Mortheim, 

*Paſewalk, 

Preußiſch⸗Friedland, 

Rathenow: Progymnaſium (verbunden mit Real⸗ 

ſchule), 
Ratingen, ') 

Rheinbach, 

Rietberg, 

*Rüttenjcheid,') 

St. Wendel, 

*Schlamwe, 

Schwelm: * Brogymnafium (verbunden mit Reals 

ſchule), 
*Schwerte, 

Schweßtz, 
*Sprottau, 

Stolberg i. d. Rheinpropin;, 

*Striegau, 

Tremeſſen, 

Zaborze, 

I. Königreich Bayern. 

Bergzabern, 

Dinlelsbühl, 

Donauwörth, 

Dürkheim, 

Edentoben, 

Forchheim, 

Franlenthal, 

Germersheim, 

Grünſtadt, 

1) Mit rückwirkender Geltung für den Dſtertermin 1905. 
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Hammelburg, 

Heräbrud, 

Kirhheimbolanden, 

Kigingen, 

Rufel, 

Memmingen, 

Miitenberg,') 
Neuftadbt a. d. Aiſch, 

Nördlingen, 

Öttingen, 
Pirmafens, 

Rothenburg o. d. Zauber, 

St. Ingbert, 

Schäftlarn, 

Schwabach, 
Traunſtein, 

Uffenheim, 

Weißenburg am Sand, 

Mindsbad), 

Windsheim, 

Wunſiedel. 

b, Realprogy 
L Königreich Preußen. 

Alfeld a. d. Leine) 

Altona: Realprogymnafium (verbunden mit Gym- 

nafium)?) 
Biedentopf, | 

Coln: Realprogymnafium (verbunden mit Ober- 

realjchule),?) 

Deutih-Wilmersporf bei Berlin: Realprogym- 

nofium (verbunden mit Nealjchule),?) 

Eilenburg, 

Eihweiler: Realprogyimnafium (verbunden mit 

Gymnafium), 

Friedrihshagen bei Berlin,?) 

Gb, Realprogpmmafien. 

II. Königreih Württemberg. 

Korntal: Gemeinde-Lateinjchule, *Progymnafium 
(verbunden mit Realjchule), 

IV. Herzogtum Braunfchweig. 

Gandersheim: *Progymnafium nebft Real» 

abteilung, 

Bad Harzburg: Städtiſches Progymnaſium (bis- 

ber progymnafiale Brivatlehr- 

anftalt unter Zeitung des Lic. 

Dr. Koldewey).?) 

V, Freie und Sanfeftadt Hamburg. 

Bergedorf: Progymnafialabteilung der Hanſa- 

ſchule (verbunden mit Realjchufe), 

Cuxhaven: Progpmnafialabteilung der höheren 

Staatsſchule (verbunden mit Real- 

Thule). 

VL Elfaß-Lotbringen. 

Oberehnheim. 

mnaften. 
Hameln: Realprogymmafium (verbunden mit 

Gymnafium), - 
Langenberg, 
Langenjalza, 
Lennep: Realprogymnafium (verbunden mit Real: 

Iäule)?), 
Limburg a. d. Lahn: Realprogymnafium (ver 

bunden mit Gymnafium), 

Linden bei Hannover: Humboldtihule (Realpro- 
gumnafiumfperbunden mit Neal 

jhule),?) 
Zudenwalde, 

Lüdenſcheid: Realprogymnafium (verbunden mit 

Realidhule), ; 

1) Die der Anftalt verliehene Berechtigung (f. Gefamtverzeichnis 1903) bat auch Geltung für die Abſchluß— 
prüfung am Schluße des Schuljahrs 190%08. 

2) Die Berechtigung hat vorläufig bis zum DOftertermin 1906 einſchließlich Geltung. 
3) Mit rüdmirlender Geltung für den Dftertermin 1905. 
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Meiderich: Realproghmnaſium (verbunden mit 

Realichule),') 
Rauen, 

Raumburg: Realprogymnafium (verbunden mit 

Realſchule), 

Neuwied: Realprogymnafium (verbunden mit 

Gymnaſium), 

Oberlahnſtein: Realproghmnaſium (verbunden 

mit Gymnaſium), 

Papenburg, 
Spremberg, 

Smwinemünde, 

Unna; Realprogpmnafium (verbunden mit Real- 

ſchule),) 
Wolgaſt, 

Wollin, 

Wriezen, 

Zoppot.) 

I. Königreich Sachſen. 

Pirna: Realprogymnafium (verbunden mit Real« 

Ihule).') 

| 
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II. Großberzogtum Baden. 

Bucen,?) 

Mosbach, 

Schwetzingen.?) 

IV. Großherzogtum Mecklenburg⸗ 

Schwerin. 
Grabow, 

Parchim: Nealprogpmnafium (verbunden mit 

Gymnafium). 

V. Serzogtum Anbalt. 

Zerbft: Realllaffen des Gymnafiums. 

VL Fürftentum Schwarzburg ⸗Mudolſtadt. 

Rudolſtadt: Realllafien des Gymnafiums. 

Vu. Fürftentum Waldeck. 

Arolſen. 

VII. Fürſtentum Schaumburg⸗Lippe. 

Stadthagen. 

c. Realſchulen. 

L Königreih Preußen. 

FAlenftein, 

Altona: fRealſchule (verbunden mit Realgym- 

naftum), 

Altona— DOttenfen: FRealjhule (mit wahlfreiem 

Unterricht in der Handelswiſſenſchaft), 

+Armswalde, 

Aſchersleben: +Realjhule (verbunden mit Gym. 

nafium),') 

Barmen: +Realjchule (verbunden mit Realgym- 

nafium), 

Realſchule, 

Berlin: FErſte Realſchule, 

Berlin: +Zweite Realſchule, 

Dritte Realſchule, 

+Bierte Realichule, 

Funfte Realſchule, 

FSechſte Realſchule, 

+Siebente Realſchule, 

rAchte Realſchule, 

FReunte Realſchule, 

+Zehnte Realſchule, 

+Elfte Realſchule, 

+3mölfte Realſchule, 

Beuthen i. Oberſchleſien, 

Biebrich, 

1) Mit rũcwirkender Geltung für ben Oſtertermin 1005. 

2) Mit rücwirkender Geltung für den Schluß des Schuljahrs 1904/05. 
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Bielefeld, 

+ Bitterfeld, 

Blanleneſe, 

Breslau: fErſte evangelifche Realſchule, 
Zweite ebangeliſche Realſchule, 

Katholiſche Realſchule, 

"+Burtehube, 

+&afiel, 
+6elle, 

Charlottenburg: Kaiſer Friedrich⸗Schule (FReal- 

ſchule nebft Gymnafium), 

Coln: FRealjchule, 

Handelsſchule (f Realſchule), 

Cottbus, 

Delihſch 
Deutſch⸗Wilmersdorf bei Berlin: FRealjchule 

(verbunden mit Realprogymnafium),') 
Diez, 
Dirfhau: FRealichule (verbunden mit Progym⸗ 

nafium), 
Düllen, 
Düſſeldorf: Realſchule an der Prinz Georg» 

Straße, 

eal r Rethelftt mEaleben, FRealiule an der Rethelſtraße, 

Elberfeld, 

fElmshorn, 
Emden: Kaiſer Friedrihs-Schule, 

Ems, 

Erfurt, 
Eſchwege: Realſchule (verbunden mit Gyme- 

nafium), 

Forſt i. d. Laufig: Realſchule (verbunden mit 

Progpinnafium),') 

Frankfurt a. M.: FRealjhule der ifraelitifchen 

Religionsgefellichaft, 

FRealiule der ifraelitifchen 

Gemeinde, 

C. c. Realfchulen. 

Frankfurt a. M.: FAdlerfigchtichule, 

FLiebig-Realichule, 

TSadfenhäujer Realfchule, 

+Selettenfäule, 

FFreiburg i. Schlefien, 

Gardelegen: FRealfhule mit progpmnafialen 

Nebenabteilungen in den Drei 

unteren Klaſſen, 
Geeſtemünde, 

Geiſenheim, 
+&eveläberg, 

fGorlihz, 
Goͤttingen, 
Greifswald: Realſchule (verbunden mit Gym» 

nafium), 
T&ronau i. W.,') 

Buben : FRealjhule (verbunden mit Gymnafium), 

+&umbinnen, 

+&ummersbad, 

Herne: +Realjchule (verbunden mit Progym- 

nafium), ') 

Hannover: FErfte Realichule, 

t3meite Realichule, 

Dritte Realjchule, 

Harburg: FRealjule (verbunden mit Realgum- 

nafium), 
THavelberg, 

tHedingen, 
Herford: FRealjhule (verbunden mit Landwirt: 

ſchaftsſchule), 
Hildesheim: Realſchule (verbunden mit dem 

Andread-Realgymnafium), 

Höchſt a. Main: f Realſchule (verbunden mit Gym⸗ 

nafium), . 

Homburg d. d. Höhe: Realſchule (verbunden mi 

Gymnafium), 
Herlohn: FRealfchule (verbunden mit Realgym« 

nafium), 

1) Mit rüdwirfender Geltung für den Oftertermin 1905. 
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Ibehoe, 
fJuterbog.) 
Kiel: FRealjhule (verbunden mit Realgym- 

nafium), 

Königsberg i. Oftpr.: Lobenicht'ſche Realſchule, 

+Steindammer Realſchule, 

Vorſtadtiſche Realſchule, 

Königshätte: FRealjchule (verbunden mit Gym⸗ 

nafium), 

Köpenid: FRealjchule mit progymnafialen Neben- 

abteilungen in den drei unteren 

Klaſſen, 

fKtreuznach, 
Kroſſen: FRealichule mit wahlfreiem Lateinunter- 

richt in den Klaſſen Serta, Quinta 

Au und Quarta, 
ulm, 

Landsberg a. d. Warthe: FRealfchule (verbunden 

mit Gymnaſium), 

Langfuhr: Fvon Conradi'ſche Erziehungsanftalt, 

Zennep: FRealjhule (verbunden mit Realpro- 

gumnafium), 
Liegnig: FWilhelmsjchule, 
Linden bei Hannover: FHumboldtschule (Realſchule 

verbunden mit NReal« 

progymnafium),") 

Lippſtadt: FRealjchule (verbunden mit Neal- 

gumnafium), 

Lowenberg, 
Lubben, 

Lüdenſcheid: FRealjhule (verbunden mit Real« 

progymnafium), 
Magdeburg, = 
+Rarne, 

Meiderih, FRealichule (verbunden mit Realpro- 

ymnafium), 
Mettmann, ’ 
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Minden: fRealſchule (verbunden mit Gym- 

nafium), 

Nüpfgaufen i. Thüringen, 

Mülheim a. Rhein: FRealfhule (verbunden mit 

Gpmnafium), 

Mülheim a. d. Ruhr: FRealjule (verbunden mit 

Gymnaſium), 
Naumburg a. d. Saale: +Realfhule (verbunden 

mit Realprogymnafium), 

Reumünfter: Realſchule (verbunden mit Pro- 

gymnaſium), 
Ohligs⸗Wald,) 

+oOldesioe, 

Oſchersleben: FRealjchule mit gymnafialem Neben- 

furfus in den drei unteren 

Klafien, 

Osnabrüch: FRealihule (verbunden mit Real: 

gumnafium), 
+Otterndorf, 

TPantom, 

+Peine, 

TPillau, 

+Potsdam, 

TOueblinburg, 

Rathenow: FRealjule (verbunden mit Progym« 

nafium), 

Remſcheid: FRealichule (verbunden mit Real« 

Gymnaſium), 
TRiefenburg, 

TRirdorf, Kaiſer Friedrich-Realſchule (verbunden 

mit Realgymnafium), 

Sangerhaufen: FRealjchule (verbunden mit 

Gymnafium), 

TSeehaufen in der Altmarf, 

Schleswig: +Realjhule (verbunden mit Gym- 

nafium), 

1) Mit rüdmwirkender Geltung für ben Dftertermin 1905. 
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1Schmaltalden, 

Schönebed: FRealichule mit gummafialem Neben- 

lurſus in den drei unteren Klaſſen, 

Schwelm: FRealjhule (verbunden mit Progym« 
nafium), 

+Sobernheim, 

Solingen: FRealjhule (verbunden mit Gum» 

nafium), 

tSonderburg, 

Stargard i. Pommern, 

TSteglig, 

Stolp: FRealjhule (verbunden mit Gymnafium), 

+Ziegenhof, 
Fllerbingen, ') 

Unna: FRealidule (verbunden mit Realprogum: 

nafium), 

MWandsbet: FRealjhule (verbunden mit Gym⸗ 

nafium), 

TRBehlau,') 

Weſel: FRealfchule (verbunden mit Gymnafium), 

+MWilhelmshaven, 

Witten: FRealfchule (verbunden mit Realgym- 
nafium), 

Wittenberge. 

I. Königreib Bapern. 

Amberg, 
Ansbach, 

fAſchaffenburg, 
Augsburg: Kreisrealſchule, 

fBamberg, 

Bayreuth: ftreisrealſchule, 

Deggendorf, 

Dinlelsbuhl 

fEichſtatt, 
Erlangen, 

fGreiſing 

fFürth, 
Gunzenhauſen, 

Oof, 
Inoolſtadt, 
Kaiſerslautern: Kreisrealſchule, 

ſaufbeuren, 

fſtempten, 

FRiffingen, 
fſtitzingen, 

Kronach, 

KRulmbach, 
Tlanbau, 

Landsberg, 

fLandshut, 

Lindau, 

tLudwigshafen a. Rhein, 

Memmingen, 

Münden: FLubwigs-Freisrealichule, 

+Luitpold-Streisrealfchule, 

Maria Therefiasftreisrealichule, 

FReuburg a. d. Donau, 

Neumarkt i. d. Oberpfalz, 

+Reuftadt a. d. Haardt, 

TReu:Ulm, 

Nördlingen, 
Nürnberg: Kreisrealſchule 1, 

fKreisrealſchule IL, 

Paſſau: Kreisrealſchule, 
TPirmajens, 

Regensburg: +Streisrealichule, 

Rofenheim, 

Rothenburg o. d. Zauber, 

Schweinfurt, 
+Speper, 
Straubing, 

+Zraunftein, 

1) Mit rüdwirkender Geltung für den Dftertermin 1905. 
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+Baflerburg, 
Reiben, 

Weilheim, 

Weißenburg a. Sand, | 

Würzburg: Freisrealjäule, 

Wunſiedel, 

Zweibrücken. 

IL Königreich Sachſen. 

TAue,') 

Auerbach, ') 

taugen, 

1&hemnig, 

+6rimmitihau, 

Dresden: FRealjhule Dresden-Neuftabt,?) 
TRealjhule Zohannvorftadt, 

Realſchule Seevorftabt, 

Dresden : Striefen: +Nealichule (Freimaurer 

Inftitut), 
+rrantenberg, ') | 

f@laudau,') 

+&rimma,') 
+Grofenhain,') 

Leipzig: Erſte Realjchule, 

Zweite Realjchule, 

FDritte Realſchule, 

Vierte Realſchule (Lindenau), 

fLeisnig,) 

Lobau,) 

FMeerane,') 

+ Meißen, ') 
+ Mittweida, 

fOlsniß i. Bogtlande,') 
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roidaß,') 
Pirna: FRealjhule (verbunden mit Realprogyms« 

nofium), 

Plauen i. Bogtlande: +Realfchule (verbunden mit 
Realgpinnafium), 

TRadeberg, ’) 

TReihenbadh i. Vogtlande,?) 

TRodlig,') 
+Stollberg,') 

TRerbau, 

Zwidau: FRealfhule (verbunden mit Realgym- 

nafium). 

IV. Königreih Württemberg. 

tErailsheim, 

+&bingen, 

Tirreudenftabt, 

FKichheim unter Ted, 

Korntal: Gemeinde⸗Lateinſchule, FRealichule (ver- 

bunden mit Progymnafium), 

Schorndorf,) 
Schwenningen, 

Sindelfingen, 

+Stuttgart,*) 
Tuttlingen. 

V. Großherzogtum Baben. 

fAchern, 
Bretten, 

Eberbach, 

+Emmendingen, 

fEppingen, 

1) Mit dieſen Schulen find Progymnafialllaffen verbunden, melde den Klaſſen Serta, Quinta und Duarta 
der Gpmnaften entipreden., 

2) Mit rüdwirkender Geltung für den Dftertermin 1906. . , 
3), Berbunben mit Realggmnafialllaffen, zu denen ber obligatorifhe Lateinunterridt mit Klaſſe 4 beginnt. 
4) Mit rüdwirkender Geltung für diejenigen Schüler, melde im Juli 1905 die Schlufprüfung mit Erfolg 

beftanden haben, 
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+Eitlingen, XI. Serzogtum Braunfchweig. 
Kehl, Wolfenblittel. 
Kenzingen, 
Ladenburg, XI. Herzogtum Sachſen-Meiningen. 

Mullheim, +Sonneberg, 
Offenburg e +Pößned. 

Schopfheim, 
tSingen, ) XI. Serzogtum Sachſen⸗Altenburg. 
Sinsheim, Altenburg (verbunden mit dem Exrnfl-Realgym- füberlingen, nafium). 
1Waldshut, 
fWiesloch. XIV. Herzogtum Sacfen-Eoburg-Gotha. 

VI. Großberzogtum Heſſen. '  F6otha. 
Langen: FHöhere Bürgerfule, | Ohrdruf: Nealſchule (verbunden mit Proghm⸗ 

Lauterbah: FHöhere Bürgerjhule.?) BORN). 

VIL Großherzogtum Medlenburg- AV. Serzogtum Anhalt. 
Schwerin. Eöthen: fFriedrichs⸗ Realſchule. 

Guſtrow: FRealiule (verbunden mit Realgym- XVL Fürftentum Schwarzburg-Sonders: 
nafium), haufen. 

+Roflod, Arnſtadt: +Realfhule (verbunden mit Handels · 
Teterow, abteilung), 
Wismar: FRealjchule der großen Stadtſchule. +Sondershaufen. 

VII. Großherzogtum Sachfen. 

Apolda: FWilhelm und Louis Zimmermanng XV. Zürftentum Waldeck. 
Realſchule, fNieder⸗Wildungen. 

Reuftadt a. d. Orla. 

IX. Großherzogtum Mecklenburg-Strelitz. 

Neubrandenburg: FRealihule (verbunden mit 

XVIU. Fürftentum Neuß älterer Linie, 

Greiz: Realabteilung des Gymnafiums,*) 

Gymnaſium).ꝰ) XIX. Fürſtentum Lippe. 

X. Großherzogtum Oldenburg. Detmold: FRealjchule (verbunden mit Gymnafium 
+Delmenhorft,') Leopoldinum), 
MOberſtein⸗ Idar. Salzuflen. 

ı) Mit der Wirkung vom Schluß des Schuljahrs 1908 4. 
2) Mit ruckwirlender Geltung für den Dftertermin 1904. 
3) Die Berechtigung hat vorläufig bis zum Dftertermin 1906 einſchließlich Geltung. 
4) Mit der Wirkung vom Oftertermin 1905 ab, 
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XX, Freie und Sanfeftadt Lübed. 

fLubeck: Realſchule des Johanneums. 

XXL Freie Hanſeſtadt Bremen. 

Bremerhaven: Realſchule (verbunden mit Gym⸗ 
nafium). 

XXIL Freie und Sanfeftadt Hamburg. 

Bergedorf: FRealfhulabteilung der Hanfafchule 
(verbunden mit Progymnafium), 

Eurhaven: FRealjdulabteilung der höheren 
Staatsſchule (verbunden mit Pro« 
gumnafium), 

Hamburg: FRealfule in Eilbed, 

FRealfhule in Eimsbuttel, 

TRealjchule vor dem Lübedertore, 
TRealihule in St. Pauli. 

XXIII. Elfaß:-Lothringen. 

tBarr, 

TBijchweiler, 

Buchsweiler: FRealabteilung des Gymnafiums 
Golmar: FRealabteilung des Lyzeums 

dorbach, 
Hagenau: FRealabteilung des Gymnaſiums, 

Markirch, 
+Münfter, 
tRappoltsiweiler, 

Saargemünd: FRealabteilung des Gymnaſiums, 
Straßburg i. Eif.: FRealjhule bei St. Johann, 

Thann. 

’ 

d. Öffentliche Hhuffehrerfeminare. 

I. Königreich Preußen. 

Alfeld 

Altvöbern 
Angerburg 

Anklam 

Arnsberg 

Aurich 

Barby 

Bedertefa 

Berent Ktönigliches 

Berlin Scullehrerfeminar 

Boppard 

Braundberg 
Breslau 

Brieg 

Bromberg 

Bromberg ') 

Brühl 
Büren 

Bütom 

Bunzlau 

Eornelimünfter 

Danzig-Langfuhr 

Deligich 
Deutſch⸗Krone 

Dillenburg 

Dramburg 

Droſſen Konigliches 
Düren S dullehrerjeminar 

Edernförde 

Eisleben 

Eifterwerba 

Elten 

Erfurt 

Erin 

Franfenberg 

Franlenſtein 

I) In Bromberg befinden ſich zwei Königliche Schullehrerſeminare. 
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Franzburg 

Frauſtadt 

Friedeberg i. d. Neumarf 

Fulda 

Genthin 

Graudenz 

Gütersloh 
Gummersbach 

Habelſchwerdt 

Hadersleben 

Halberfiabt 

Hannover 

Heiligenftabt 

Herdede 

Herford 

Hilchenbach 

Hildesheim 

Hohenſtein 

Homberg 

Kammin 
Karalene 

Kempen (Regierungsbezirl 

Düſſeldorf) 

Königsberg i. d. Neumark 

Köpenid 

Köslin 

Koſchmin 

Kreuzburg 

Ayrit 
Leobſchütz 

Liebenthal 
Liegnitz 

Linnich 

Liſſa 

Lobau 
Luneburg 

Lyd 
Marienburg i. Weftpreußen 

— 

’ 

c. d. Öffentliche Schullehrerfeminare. 

Königliches 

Schullehrer⸗ 

ſeminar 

Memel 

Mettmann 
Mörs 

Montabaur 

Müpfhaufen i. Thüringen 

Münfterberg 
Münftermaifeld 

Neu-Ruppin 

Neuftadt i. Weſtpreußen 
Neumied 

Neuzelle 

Northeim 

Ober⸗· Glogau 
Odenlirchen 

Dels 

Oranienburg 

Ortelsburg 

Osnabrüd 

Oſterburg 

Oſterode i. Oſtpreußen 

Ottweiler 

Paradies 

Peiskretſcham 

Petershagen 

Pilchowitz 
Politz 
Prenzlau 

Preußiſch⸗ Eylau 

Preußiich-fFriedland 

Prostau 

Prüm 

Porig 
Ragnit 

Ratibor 

Ratzeburg 

Rawitſch 

Reichenbach i. d. Ober-Laufig 

Rheydt 

— 

Königliches 

Schullehrer⸗ 

ſeminar 
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Rogajen 

Rojenberg 

Rüthen 

Sagan 
Schlüchtern 

Schneidemühl 

Segeberg 
Siegburg 

Seit 

Stabe 

Steinau a. d. Oder 

Thorn 

Zondern 

Tuchel 

Ueterſen 

Uſingen 

Verden 

Waldau 

Warendorf 

Weißenfels 

Werl 

Wetzlar 

Wittlich 
Wongrowitz 

Wunſtorf 

Ziegenhals 

Zulz 

U. Königreich Bayern. 

Altdorf: Konigliches Schullehrerſeminar, 
Amberg: Königliche Lehrerbildungsanſtalt, 
Bamberg: Königlihes Schullehrerjeminar, 
Bayreuth: Königliche Lehrerbildungsanftalt, 
Eihfätt: Königliche Lehrerbildungsanftalt, 
Freifing: Königliches Schullehrerjeminar, 

Kaiſerslautern: Königliche Lehrerbildungsanſtalt, 
Lauingen: Königliche Lehrerbildungsanftalt, 
Schwabach: Königlihes Schullehrerfeminar, 

Speyer: Königliche Lehrerbildungsanftalt, 

Konigliches 

Schullehrer⸗ 

ſeminar. 
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Straubing: Königliches Schullehrerſeminar, 

Würzburg: Königliches Schullehrerſeminar. 

DI, Königreich Sachſen. 

Annaberg: Konigliches Seminar, 

Auerbach: Königliches Seminar, 

Bautzen: Landſtändiſches ebangeliſches Seminar, 

Domftiftliches katholiſches Seminar, 

Borna: Königliches Seminar, 

Dresden⸗ Friedrichſtadt: Königlihes Seminar, 

Dredden-Neuftadt: Freih. v. Fleicher ſches Seminar 

Dresden⸗Plauen: Konigliches Seminar, 

Frankenberg: Königliches Lehrerſeminar, 

Grimma: Königliches Seminar, 

Lobau: Konigliches Seminar, 

Noſſen: Königliches Seminar, 

Oſchatz: Königliches Seminar, 

Pirna: Föniglihes Seminar, 

Plauen im Bogtlande: Königliches Seminar, 

Rochlitz: Königliches Seminar, 

Schneeberg: Königliches Seminar, 
Stollberg: Königliches Lehrerjeminar, 

Maldenburg: Fürſtlich Schönburg’shes Seminar, 

Zihopau: Konigliches Seminar. 

” 

IV. Königreih Württemberg. 

Ehlingen: Evangeliſches Schullehrerjeminar, 

Gmünd: Katholiſches Schullehrerjeminar, 
Künzelsau: Evangelifches Schullehrerjeminar, 
Nagold: Evangeliſches Schullehrerjeminar, 

Nürtingen: Evangelifches Schullehrerjeminar, 

Saulgau: Katholiſches Schullehrerjeminar. 

V. Großherzogtum Baden. 

Eitlingen: Großherzogliches Lehrerjeminar, 

Karlsruhe: Großherzogliches Lehrerjeminar I, 

Großherzogliches Lehrerieminar II, 
Meeröburg: Großherzogliches Lehrerjeminar, 
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VL Großherzogtum Heſſen. 

Alzey: Großherzogliches Schullehrerſeminar, 

Bensheim: Großherzogliches Schullehrerjeminar, 

Friedberg: Großherzogliches Schullehrerjeminar. 

VD. Großherzogtum Medlenburg: 

Schwerin. 

Neuklofter: Großherzogliches Lehrerjeminar. 

VIII. Großherzogtum Sachſen. 

Eiſenach: Großherzogliches Schullehrerſeminar, 

Weimar: Großherzogliches Schullehrerſeminar. 

IX. Großherzogtum Oldenburg. 

Oldenburg: Evangelifhes Schullehrerfeminar. 

X. Serzogtum Braunfchweig. 

Braunfhweig: Herzogliches Lehrerfeminar, 

Wolfenbüttel: Herzoglides Lehrerjeminar. 

XI Serzogtum Sachfen: Meiningen. 

Hildburghaufen: Herzogliches Landes-Schullehrer- 
ſeminar. 

XII. Herzogtum Sachſen-Altenburg. 

Altenburg:”, Herzogliches Schuflehrerfeminar.' 

XII. Serzogtum Sachfen:Eoburg-Botha. 

Goburg: Herzogliches Ernſt Albert-Schullehrer- 
feminar, 

Gotha: Herzog Ernfi-Seminar. 

XIV, Serzogtum Anbalt. 

Götben: Herzogliches Landesjeminar. 

XV. Fürftentum Schwarzburg- 

Sonderöbaufen, 

Sonderähaufen: Fürſtliches Landesieminar. 

C. d. Offentliche Lehranftalten. 

XV. Fürftentum Schwarzburg: 

Hubdolftadt. 

Rudolftadt: Fürſtlich evangeliſch lutheriſches Lan⸗ 
desſeminar. 

XVII. Fürſtentum Neuß älterer Linie. 

Greiz: Fürſtliches Schullehrerſeminar. 

XVII Fürſtentum Meuß jüngerer Linie. 

Schleiz: Furſtliches Seminar. 

XIX. Fürftentum chaumburg⸗Lippe. 

Büdeburg: Fürftliches Lehrerjeminar (verbun⸗ 

den mit Gymnafium Abolphinum 

und Realprogymnafium). 

XX. Fürftentum Lippe, 

Detmold: Frürfiliches Lehrerjeminar. 

E XXI Freie und Sanfeftadt Lübeck. 

Lübed: Schullehrerfeminar. 

XXL. Freie Sanfeftadt Bremen. 

Bremen: Staatliches Vollsſchullehrerſeminar. 

XXL Freie und Hanfeftadt Hamburg. 

Hamburg: Staatliches Lehrerfeminar, 

XXIV, Elſaß-Lothringen. 

Colmar: Lehrerjeminar, 

Meb: Lehrerfeminar, 

Dberehnheim : Lebrerjeminar, 

Pfalzburg: Lehrerfeminar, 

Straßburg i. Elſaß: Lehrerjeminar, 
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e. Andere öffentlide Sehranfialten. 

L SKönigreihb Preußen. 
Bitburg: Landwirtſchaftsſchule, 

Brieg: 7Landwirtſchaftsſchule, 

Dahme: fLandwirtſchaftsſchule, 
Eldena: fLandwirtſchaftsſchule, 
Flensburg: Landwiriſchaftsſchule 

mit Oberrealſchule), 

Heiligenbeil: VLandwirtſchafts ſchule, 

Herford: Landwirtſchaftsſchule (verbunden mit 

Realſchule), 
Hildesheim: Landwirtſchafisſchule, 

Kleve: FLandwirtihaftsichule, 

Liegnig: Landwirtſchaftsſchule, 
Lüdinghaufen: FLandiwirtichaftsichule, 
Marggrabota i. Oftpr.: Landwirtſchaftsſchule, 
Marienburg i. Weſtpr.: fLandwirtſchaftsſchule, 

Samter: FRandwirtihaftsjchule, 

Echivelbein i. Pomm.: Landwirtſchaftsſchule, 

Weilburg: Landwirtſchaftsſchule. 

DO. Königreihb Bayern. 

Augsburg: FAnduftriefchule, 

Kaijerslautern: FInduftriefchule, 
Lichtenhof: Kreislandwirtſchaftsſchule, 

Münden: Oandelsſchule, 

FInduſtrieſchule 

Nürnberg: FHandelsfchule, ; 

fInduſtrieſchule. 
Pfarrlirchen: Landwirtſchaftsſchule. 

(verbunden 

II. Königreich Sachfen. 

Chemnitz: fOffentliche Handelstehranftalt, 
Döbeln: FHöhere Landwirtſchaftsſchule (verbun⸗ 

den mit Realgumnafium), 

Dresden: +Öffentlihe Handelslehranftalt der 
Dresdener Raufmannidhaft (höhere 

Handelsſchule), 

Leipzig: +öffentliche Handelslehranſtalt, 

Zittau: +Handelsabteilung des Realgymnaftums. 

IV. Großherzogtum Heſſen. 

Groß-Umftadt: Landwirtſchafisſchule (verbunden 

mit Realſchule). 

V. Großherzogtum Dldenburg. 

Barel: Landwiriſchafts ſchule. 

VL Serzogtum Braunſchweig. 

Helmftedt: fLandwirtſchaftliche Schule Marien- 

bern nebft FRealabteilung. 

VI. Fürſtentum Schwarzburg ⸗-Son de rs⸗ 

hauſen. 

Arnſtadt: Handelsabteilung der Realſchule. 

VII. Elſaß-Lothriugen. 

Rufach: FLandwirtfchaftsfchule. 

Privat: Pehranftalten. 
a) Echullehrerjeminare. 

I. Königreich Preußen. 

Berlin: Judiſche Lehrerbildungsanflalt, 

Nieeiy: Eeminar der Brüdergemeinde. 

b) Andere Privat:-Lehranftolten.X) 

Königreih Preußen. 

Perlin: fHandelsſchule von Paul Lady, 

Hallenberg i.d. Marl: Viltorio-Anflitut von Her⸗ 

mann Schultz (früher Albert Eiebert), 

>) Die nachfolgenden Anftalten dürfen Befähigungszeugniffe nur auf Grund des Beſtehens einer unter Zeitung 
eines Regierungskommiſſars abgehaltenen Entlaffungsprüfung audftellen, fofern für biefe Prüfung die Prüfungs» 
orbnung von ber Auffichtäbehörbe genehmigt iſt. Befreiungen von ber mündliden Prüfung ober 
einzelnen Teilen derfelben find unftattbaft, 
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Frankfurt a. Main: fRuoff⸗Haſſel'ſches Erzie⸗ 

bungsinftitut von Karl Schwarz, 

Friedrichsdorf bei Homburg vd. d. Höhe: F&ar- 
nier'ſche Lehr und Erziehungs 

anftalt des Profefjor Dr. Ludwig 

Proſcholdt, 
Gaesvond (Rheinprovinz): Privat-Unterrichts⸗ 

und Erziehungsanftalt unter Lei— 
tung des Dr. Joſeph Brunn, ') 

Gnadenfrei: +Höhere Privat: Bürgerjchule unter 
Leitung des Dialonus ©. Lentz, 

Godesberg (Rheinprovinz): Evangeliihes Päda— 
gogium (Freafiftiihe und pro— 

gymnaſiale Abteilung) von Otto 

Kühne, 

Kemperhof bei Koblenz: Katholiſche Knaben⸗ 
Unterrichts⸗ und Erziehungsan— 
ſtalt unter Leitung des Ober: 
lehrerö a. D. Anton Stutenberg. 

Bad Lauterberg i. Harz: FAbn’ihe Realfchule, 

höhere Privat » Knabenjhule des 

Dr. Paul Bartels,?) 

Niesty: Pädagogium unter Leitung des Vor- 
ftehers Friedrich Dregler,") 

Obercafjel bei Bonn: fUnterrichts und Er— 

ziehungsanftalt von Ernſt Kalkuhl, 

Osnabrüd: FRöle he Handelsihule des 

Dr. 2. Lindemann, 

Oftrau bei Filehne: Progymnafiale und FReal« 

ſchul ) · Abteilung des Pädago- 

giums des Profefiors Dr. Mar 

Beheim-Schwarzbadh, 

Paderborn: FUlnterrichtsanftalt (Privatrealichule) 

von Heinrih Reimann, 

Plöpenjeebei Berlin : Pädagogium (Progymnafium) 
des evangeliihen Johannesſtifts 
unter Zeitung des Stiftsporftehers 
Paſtors W. Philipps und des 
Oberlehrers Theodor Menzel, 

Et. Goarshaujen: FErziehungsinftitut (Inſtitut 

Hofmann) des Profefj. Dr. Guftav 

Müller, 

Telgte: Progymnafiale und Fhöhere Bürgerjchul« 
Abteilung des Erziehungsinfti« 
tuts des Dr. franz Anidenberg. 

Wiesbaden: Höhere Privat-ffnabenjchule von 
Hofrat Karl Faber (Realichule 
und Realprogymnafium).*) 

U. Königreih Bayern. 

Augsburg: FAUgemeine Handels-Lehranftalt von 
Guſtav Hoffmann, 

Donneräberg bei Marnheim (Pfalz): FReal- und 

Erziehungsanftalt unter Leitung 
des Dr. Exrnft Goebel u. des Guftav 

Goebel, 

Dürkheim a. H.: TRealichule des Heinrich Bär- 

mann, 

Frankenthal (Pfalz): FReallehrinfitut von Va⸗ 

lentin Trautmannu. Eugen Wehrle, 

Fürth: FIiraelitiiche Realſchule des Dr. Alfred 

Feilchenfeld,“) 

Nürnberg: FReal- und Handelslehranſtalt (= 

fiitut M. Gombrid). 

1) Die Anftalt ift befugt, dad Befühigungszeugnis für ben einjährigsfreimilligen Militärdienft denjenigen 
Schülern ber Unterfefunda auäzuftellen, welde die Entlaffungsprüfung unter Borfig eines ftaatlihen Rommiffars 
auf Grund der Drbnung der Reifeprüfung für bie preußiſchen Progymnafien vom 6. Januar 1892 beftanden haben. 

2%) Die Berechtigung hat vorläufig bis zum Oftertermin 1908 einſchließlich Geltung. 
3) Für die Reals Abteilung mit rückwirkender Geltung der Berechtigung bis zum Dftertermin 1905 eins 

ſchließlich. 
4) Die Berechtigung hat vorläufig bis zum Jahre 1905 einſchließlich Geltung. 
5) Die Berechtigung hat noch für das Schuljahr 1904/56 Geltung. 
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Il. Königreih Sachfen. 

Dresden: FPrivatrealichule mit Penfionat von 

Oslar Koldewen (früher Ernſt 

Böhme), 
FRealinftitut von G. Müller-Gelinet 

(früher ©. Müller-Gelinef und 
Dr. P. Th. Schumann,)') 

Realtlafien der Unterrichts» und Er 

ziehungsanftalt des Dr. Ernſt 

Zeidler,?) 
Leipzig: f Erziehungsanſtalt des Dr. Robert 

Bartb (früher Dr. &. 3. Barth), 

+Privatichule des Dr, Friedrich Thomas 
Roth, 

TPrivatrealihule von Otto Albert 

Toller. *) 

IV. Königreihb Württemberg. 

Stuttgart: +Stuttgarter Handelsichule unter Lei⸗ 
tung des Reltors Bonhöffer, 

TRealiftiihe Abteilung der Privat« 
Lehranftalt des Profefiors Karl 
Widmann (des Inflituts Raujcer). 

V. Grofiberzogtum Baden. 

Waldkirch: FErziehungsanftalt des Dr. Rudolph 

Plähn.?) 

VI Großberjogtum Heſſen. 

Offenbach a. Main: Goetheſchule unter Leitung 

des Franz Floeppi.*) 

VI. Großherzogtum Sachſen. 

Jena: FLehr- und Erziehungsanflalt von Ernſt 

Pfeiffer, 
FErziehungsanſtalt des Dr. Heintich Stoy. 

VIII. Serzogtum Braunſchweig. 

Blankenburg a. Harz: +Lehr- und Erziehungsanſtalt 

(Rrivatrealichule) von Wil⸗ 

brand Rhotert — früher 

zu Sachſa a. Hay —, 

Braunſchweig: FPrivat:Lehranftalt des Dr. Her- 

mann Jahn,°) 

Serien a. Harz: FIatobjon- Schule unter Leitung 

des Profefiors Dr. Emil Philippfon,?) 

Wolfenbüttel: +Samjon-Schule unter Leitung 

des Dr. Ludwig Tachau. 

IX. Serzogtum Sachfen: Meiningen. 

Salzungen: + Privatrealiäule von Heinrich 

Ehriftian Wehner. 

X. Herzugtum Sachfen-Altenburg. 

Gumperda bei Kahla: fLateinloſe Abteilung 

der Lehr- und Erziehungsanftalt 

des Profeſſors Dr. Siegiried 

Schaffner. 

XI. Serzogtum Anbalt. 

Ballenſtedt: Progymnafiale Abteilung (Private 

Progpmnafium) und TRealab- 

teilung des Privat-Inflituts des 

Profefiors Dr. Otto Wolterstorff. 

XH. Fürftentum Schwarzburg:-Nubdolftadt. 

Keilhau: +Erziehungsanftalt von Dr. Otto Wäd- 
ter (früher Profefior Barop).?) 

1) Auf diefer Anftalt ift der obligatorifche Unterriht im Latein auf bie drei unteren Alafien beicräntt, 
2) Die Berechtigung hat bis zum Dftertermin 1905 einſchließlich Geltung. 
3) Die Berehtigung bat vorläufig bis zum Üftertermin 1907 einichlieklih Geltung. 
4) Die Berechtigung gilt bis zum Jahre 1905 einſchließlich. 
5) Der biöherige Leiter Dr. Jahn ift fürzlich berftorben. Die NAnftalt ift bis auf weiteres ber Leitung 

des DOberlehrers Dr. Riedel unterftelt. 



258 Privat-Behranftalten. 

Hamburg: FStiftungsihule von 1815, unter 

Leitung des Dr. Oslar Dränert, 

XII, Fürftentum Waldeck. | 

| 

| +Privatrealjule des Dr. A. Wichard 
Pormont: Pädagogium des Dr. Ludwig Finger — 

früher Easpari — (Progymnafial- 

abteilung und FRealfhulabteilung ‚Lange, 
mit faufmännifhem Rechnen und — des Dr. Th. Wahn . 

af, Unterricht in der Buchführung).‘) | ch chfuhrungh.) fMealſchule der Talmud · Tora, unter 
Leitung des Dr. Joſeph Goldſchmidt. 

ie und J 
TE Realjhule des unter Leitung Des 

Lubech: FPrivatrealjhule des Dr.®. A. Reimann. Direftord M. Hennig und des 

Dr. ©. Tiede ftehenden Pau- 
XV. Freie und Saufeftadt Hamburg. linums, Penfionat des Rauben 

Hamburg: +Privatrealjchule des Dr. T. A. Bieber, | Haufes.*) 

Pehranftalten im Auslande. 
Antwerpen: FRealjcule der Ailgemeinen Deutihen Schule unter Leitung des Dr. Bernhard Gaſter, 

Brüſſel: FRealprogymnafium des deutihen Schulvereins unter Leitung des Dr. Karl Friedrich Wilhelm 

Lohmeyer,*) 

Bulareſt: FDeutjhe Realſchule der ebangeliſchen Kirchengemeinde unter Leitung des Dr. Franz Schmidt,*) 

Eonftantinopel: FRealjhule der deutjchen und ſchweizer Schulgemeinde unter Leitung des Dr. Hans 

Karl Schwatlo. 

Mailand: FInternationale Schule proteſtantiſcher Familien unter der früheren Leitung des Nitolaus Stauffer. ®) 

Berlin, den 8. September 1905. 

Der Reichskanzler. 

Im Auftrage: Dr. Richter. 

I; Mit rüdmwirkender Geltung für den Dftertermin 1905. Die Berechtigung hat vorläufig bis zum Diter: 
termin 1907 einſchließlich Geltung. 

2) Mit ruckwirkender Geltung für den Ditertermin 1906. 
3) Die Anftalten dürfen Befähigungszeugniffe nur auf Grund des Beftehens einer unter Leitung eines Res 

gierungs · Kommiſſars abgehaltenen Entlafjungsprüfung ausftellen, fofern für dieſe Prüfung die Prüfungsordnung 
von Auffihtämwegen genehmigt if. Befreiungen von der mündliden Prüfung oder einzelnen 
Teilen derfelben find unftatthaft. 

4) Mit Geltung bis zum Prüfungätermin 1905 einſchließlich. 
5) Die Beredtigung bat vorläufig bis zum Prufungstermin 1905 einſchließlich Geltung. Mit dem 1. Oktober 1905 

wird die Leitung der Anftalt auf den Oberlehrer Dr, Ludwig Lenz übergehen. 

6, Die Berechtigung bat vorläufig nur für das Jahr 1905 einichliehlih Geltung. 
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Verfügung des Minifterinms des Kirchen- und Schulwefens zur Vollziehung des Gefehes, 

betreffend Abänderung einiger Beſtimmungen der Geſetze über das Volksfchulwefen, vom 17. Juli 1905. 

Vom 1. Oftober 1905. 

Zur Vollziehung des Geſetzes, betreffend die Abänderung einiger Beftimmungen 

der Geſetze über das Volksſchulweſen, vom 17. Zuli 1905 (Reg. Bl. S. 113), wird hiemit 
nachſtehendes verfügt. 81 

Der nad Art. 10 des Geſetzes vom 31. Juli 1899, betreffend die Einfommens- 

verhältniffe der Volksſchullehrer ꝛc. (Reg. Bl. S. 590), zu gewährende beamtengejeßliche 
Zuſchlag wird für diejenigen Hinterbliebenen von Lehrern, die vom 1. April 1905 an 

in den Witwen: oder Waiſenſtand eingetreten find, im Ginvernehmen mit dem K. Finanz- 

minifterium auf 85°, des in Art. 10 bezeichneten Mehrbetrags feitgejeßt. 

82. 
Der gemäß Art. 35 des Gejekes vom 30, Dezember 1877, betreffend die Rechts— 

verhältnifje der Volksſchullehrer (Reg. Bl. S. 273), der Berehnung der nachzubezahlenden 

Jahresbeiträge zur Witwenkaſſe zu Grund zu legende Mindejtbetrag de3 Gehalts wird 

in Ergänzung des 8 14 der Verfügung des Minifteriums des Kirchen- und Schulwejens 

vom 25. März 1895 zur Ausführung des Gejehes vom 22, März 1895, betreffend die 

allgemeine Fortbildungsſchule ꝛc. (Reg.Bl. S. 83), zufolge Art. 3 des Gejehes vom 
17. Juli 1905 vom Kalenderjahr 1905 an auf 920 feſtgeſetzt. 

Stuttgart, den 1. Oftober 1905. Weizjäder. 

Bekanntmachung des Landes-Verfiherungsamts, 

betreffend den Prümientarif der Verfiherungsanflalt der Württ. Baugewerks-Bernfsgenoflenfhaft 

Vom 4. Olftober 1905. 

Auf Grund des $ 26 des Banunfallverfiherungsgejehes vom 30. Juni 1900 (R. G. Bl. 

S. 698) wird der von dem Landes-Verfiherungsamt neu feitgejeßte Prämientarif der 

Berfiherungsanftalt der Württ. Baugewerks-Berufsgenoſſenſchaft zu Stuttgart nachſtehend 

befannt gemadt. 

Stuttgart, den 4. Oktober 1905. K. Landes: Verfiherungsamt: 

Bockshammer. 
5 
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Prämien-Tarif 
für die 

Berlicherungsanitalt der Württ. Baugewerfs:Berufsgenoflenijchait. 
Gültig von 1. Jaunar 1906 ab. 

Sohn: Betra 
der für 4 der für * 

Gefahrenklaſſe Prozente, | angefangene Gefahrenklaſſe Prozente, | angefangene 
des welche als —** Mark des welche als —— Mark 

D des in Betracht _ des i t t 
berufägenoffenfchaftlichen a — berufögenoffenichaftlichen jagen —— 

Gefahrentarifs. *— er — Gefahrentarifs. — *8* — 
find, Prämie. find. Prämie, 

Gefahrenflafje A. Gefahrenklafle C. 

Feldmeſſer, Geometer, Mark— Bauklempner (Flaſchner), 
ſcheider, Wieſenbauer, Kul⸗ Gipſer, Tüncher, Verputzer, 

turtechniler, Privatarchi⸗ Weißbinder. Verfertiger 
tekten, Zivilingenieure, Bau⸗ grober Steinwaren, Stein: 

techniter und bautechn. Bu: meßen ohne Steinbrüche 

reaus. und ohne Schwenmitein: 

Stubenbohner, Tapetenkle: fabrifation . 3" 1’ 

ber (Tapezierer) und An: 

bringung von MWetterrou: WERBRTAHAGE D, 
la: eo 1— 1 Maurer und Betriebe für 

Bauunternehmung und 
Gefahrentlafie B. Bauunterhaltung 5 g' 

Ofenſetzer, Berfertiger feiner Gefahrenffajle E. 
Steinwaren, Bildhauer. Zimmerer einſchl. Mühlen: 

Bauglafer ohme Motoren, und Schiffsbau in Holz. 
Fenſterputzerbetriebe. Bau- Dachdecker. 

ladierer, Bauanſtreicher, Betriebe für Blitzableiter— 
Baumaler. Kunſt- und anbringung x. Kanal:, 

Detorationsmaler bei Bau: Strom: und Teiharbeiter.| 6": 31, 

ten, Stulfateure, Asphal: 

tierer, Steinfeger und Gefahrenklaſſe F. 

Piläfterer. Einrichter von Steinbreder . 12'ja 6" 
Gas: und Wafleranlagen. 2 | Gefahrenklaſſe G. 

Brunnenmader. Bauglafer 

mit Motoren, Abbruch: 

betriebe. Alle übrigen Mo: 

torenbetriebe.. ; 15 7* 
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Tür alle im vorftehenden Prämientarif nicht Haffifizierten Bauarbeiten ift der 

Prämienjag der vorjtehenden Klaſſe D mit 2'/, Pfennig für jede angefangene halbe 
Mark des in Betracht kommenden Lohnes maßgebend. 

Feſtgeſetzt gemäß $ 26 des Bauunfallverfiherungsgejeßes vom 30. Juni 1900 

(Reichs-Geſetzbl. ©. 698). 

Stuttgart, den 4. Oftober 1905. 
K. Landes: Berfiherungsamt: 

Bodshammer. 

Gedrudt in der Buhdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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% 30. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Dienstag, den 31. Oftober 1905. 

Inhalt: 

. Königliche Verorbnung, betreffend Grundſätze bei Verleihung des Olga⸗-Ordens und der Karl-Olga⸗Medaille. 
Vom 18, Dftober 1905. — Königliche Verordnung, betreffend die Ermächtigung der Stuatseifenbahnverwal: 
tung zur Erwerbung des für die Erweiterung des Stadtbahnhofs Freudenſtadt erforderlichen Grundeigen- 
tums im Wege der Zwangsenteignung. Bom 19. Oftober 1905. — Berfügung der Minifterien der Juftiz, 
des Innern und ber Finanzen, betreffend die von den Grundbuchbeamten den Steuerbuchführern zu machen: 
den periodifchen Mitteilungen über die Veränderungen ded Eigentums an Grunbdftüden. Vom 28. Sep: 
tember 1905. — Belanntmachung des AYuftizminifteriums, betreffend den Abonnementspreis für das Regie— 
rungäblatt und für das Neichögefehblatt auf das Kalenderjahr 1906. Vom 20. Dftober 1905. — Ber: 
fügung des Yuftigminifteriums, betreffend die Hinterlegung bei den @emeinderäten, Bom 23. Oltober 1905. 
— Berfügung des Minifteriums des Kirchen: und Echulmefens, betreffend die Prüfung der Rabbinats— 
tandidaten. Vom 17. Oftober 1905, 

Königliche Verordnung, 

betreffend Grundfähe bei Verleihung des Olga-Ordens und der Karl-Olga- Medaille. 

Vom 18. Oktober 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Guaden König von Württemberg. 
Wir haben Uns bewogen gefunden, den $ 1 Unjerer Verordnung, betreffend 

den: Anſchluß der Karl:Olga-Medaille an den Olga-Orden, vom 17. Februar 1893 

(Reg. Bl. ©. 29), folgendermaßen abzuändern: 

| 81. 
Die Karl:Olga-Medaille wird von Uns unter denjelben Vorausſetzungen wie der 

Dlga: Orden verliehen. 
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Zur Verleihung des Olga-Ordens find Uns nur jolde Perjonen in Vorſchlag zu 

bringen, welde ji im Befibe der KHarl-Olga: Medaille in Silber befinden. 

Unjer Ordens-Sanzler ift mit der Bekanntmachung der gegenwärtigen Verordnung 

beauftragt. 

Gegeben Schloß Friedridshafen, den 18. Oktober 1905. 

Wilhelm. 
(L. S.) 

Der Ordens-Kanzler 
v. Soden. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Ermächtigung der Staatseifenbahnverwaltung zur Erwerbung des für die Erweiterung 

des Stadtbahnhofs Freudenfadt erforderlihen Grundeigentums im Wege der Bwangsenteignung. 
Vom 19. Dftober 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Auf Grund des Urt. 2 des Geſetzes vom 20. Dezember 1888, betreffend die Zwangs- 

enteignung von Grundftüden und von Rechten an Grundjtüden (Reg.Bl. ©. 446), ver: 

ordnen Wir nad) Anhörung Unſeres Staatsminifteriums, wie folgt: 

Die Staat3eifenbahnverwaltung wird ermächtigt, zum Zweck der Grweiterung der 

Bleisanlagen des Stadtbahnhofs Freudenſtadt die nad) dem genehmigten allgemeinen 

Plan hierfür erforderlihen Grundftüde und Rechte an Grundftüden im Wege der Zwangs- 

enteignung zu erwerben. 

Nach diefem Plan jollen auf der mwejtlihen Seite des genannten Bahnhofs, Links 

vom durchgehenden Hauptgleis gegen Kloſterreichenbach und außerhalb des Übergangs der 

Moositraße, zwei weitere Gleiſe und ein Verladeplag angelegt und auf der öjtlichen 

Bahnhofjeite der vorhandene Ladeplat und das Werladegleis jowie das Abjtellgleis ver- 

längert werden. 
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An dem Berfahren zum Zwede der Zwangsenteignung wird die Staatseifenbahn: 
verwaltung durd die Bauabteilung der Generaldirettion der Staatseijenbahnen vertreten. 

Als Enteignungsbehörde wird die Generaldireftion der Staat3eifenbahnen beftellt. 

Unjer Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten ift mit der Vollziehung diejer 

Verordnung beauftragt. 

Gegeben Schloß Friedrihshafen, den 19. Oftober 1905, 

Wilhelm. 

Breitling Bilde Beyer v. Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Verfügung der Aliniferien der Iufiz, des Innern nnd der Finanzen, 

beireffend die von den Grundbuchbeamten den Stenerbuchführern zu machenden periodiſchen Mit- 

teilungen über die Verändernngen des Eigentums an Grundflüken. Vom 28. September 1905. 

63 erjcheint wünjchenswert, die jhriftlihen Mitteilungen, welche nah $ 17 der 

Verfügung der Minifterien der Juftiz, des Innern und der Finanzen vom 18. Januar 1900, 

betreffend die Vollziehung des Geſetzes vom 20. Dezember 1899 über die Anlegung und 
Fortführung der Steuerbücher (Keg.Bl. ©. 65), die Grundbuhbeamten auf 1. Januar, 

1. April, 1. Juli und 1. Oktober jeden Jahres den Steuerbuchführern über die im Laufe 

des vorausgegangenen Bierteljahres in das Grundbuch eingetragenen Veränderungen des 

Eigentums an Grundftüden zu machen haben, in den Gemeinden mit mehr al$ 10000 

Einwohnern jo zu geftalten, daß fie zugleich zur Unterſtützung der Tätigkeit der dortigen 

Schäßungsbehörden dienen und aud für eine ftaatlihe Statiftit der Grundjtüdspreife in 
den größeren Gemeinden des Landes verwertet werden können. Demgemäß wird in 
Ergänzung des 8 17 der angeführten Verfügung nachſtehendes angeordnet: 

1. Zu den Weitteilungen über die Gigentumsveränderungen joll künftighin regel: 

mäßig das in der Anlage enthaltene Formular D. a. benüßt werden, in weldes für die 

Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern drei weitere Spalten — Spalte 2: „Benüßungs: 

oder Kulturart“; Spalte 9: „Kaufpreis (einjhlieglih etwaiger Nebenleiftungen und 

vorbehaltener Nutzungen), Datum des Kaufvertrags“ ; Spalte 10: „Steuerkapital* — auf: 
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genommen find. In den Gemeinden mit 10000 oder weniger Einwohnern find die bis- 

herigen Formulare, jo lange der Vorrat reicht, weiter zu verwenden. Die erforderlichen 

neuen Formulare werden den nit von einem Amtsgericht verwalteten Grundbuhämtern 

auf Erſuchen von den Amtsgerichten koftenfrei geliefert. 

2. An den Gemeinden mit mehr als 10000 Ginwohnern haben die Grundbud: 

beamten die Verzeihnifle nah Vornahme der entſprechenden Eintragungen in Spalte 1 

bis 9 und 11 auf die vorgejchriebenen Termine (l. Januar, 1. April, 1. Juli und 

1. Oktober) den Steuerbudhführern mitzuteilen. Bon den Steuerbudführern find ſofort 

die mitgeteilten ünderungen gemäß $ 17 Abjat 3 der Verfügung in das Steuerjaß: 
protofoll und in das Steuerbud einzutragen und die Mitteilungen mit der Nummer 

des Eintrags im Steuerſatzprotokoll zu verſehen; aud haben fie in Spalte 10 der Ver— 

zeihnifje das Stenerfapital zu vermerken. Sodann find die Verzeidhniffe von den Steuer: 

budführern unverweilt den Vorfitenden der Schäßungsbehörden zu übermitteln, welche 

fie nad gemadtem Gebrauh dem Statiftiihen Landesamt vorzulegen haben. Das 

Statiftiihe Landesamt hat die Verzeichniſſe nach erfolgter Verarbeitung an die Steuer: 

buchführer zurüdzugeben, von denen fie als Beilagen des Steuerfaßprotofolls auf: 

zubewahren find. 

Stuttgart, den 28, September 1905. 

Breitling. Piſchek. Zeyer. 



267 
Anlage D. a. 

A. Grundbuchamt 

Amtsgerichtsbezicks 

Werzeihnis 
der 

vom 1, | | bi letzten 

in dad Grundbuch eingetragenen Veränderungen de3 Eigentums, 

Zur Beachtung: 

1) Spalten 1, 3 bis 8, 11 und — in Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern — aud Spalten 2 

und 9 find vom Grundbuchbeamten auszufüllen. 

2) In Gemeinden mit mehr ald 10000 Einwohnern ift Spalte 10 vom Stenerbuchführer auszufüllen, 
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Alter Behand. 5 
Bei Gemeinden 

Markung. mit mehr ala 

10.000 Einwohnern: z i 

Benühungs- Eisentämer. Parzellen: Stachengehali. 
Nummer. 

oder 
Lage. 

Aullurari. 
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EEE 7772777777 BE — Bei Gemeinden 

— | 96 Oemende | grummnape 
Parzellen] Fädengebatt. ‚ Kaufpreis j (Blatt) 

Eigentümer. — enter 10000 Einwohnern: 

und sr Stenerkapitaf. — 
Nutzungen; Datum Mro. 

qm |des Kaufvertrags. Ri 3 ha a 
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Bekanntmachung des Iufizminiferinms, 

betreffend den Abonnementspreis für das Regierungsblatt und für das Reichsgeſehblatt auf das 
Kalenderjahr 1906. Vom 20. Dftober 1905, 

Der Abonnementäpreis für den Jahrgang 1906 des Negierungsblattes ift 

auf 4.4 und derjenige des Neihsgejehhblattes auf 1.4 20 9% für Das 

Gremplar fejtgejegt worden. 

Die Abonnementsgebühren für die durch die Post zu verfendenden Exemplare dieſer 

Blätter find, wie bisher, von den Abonnenten an die betreffenden Poftitellen zu be- 

zahlen und von dieſen gleichzeitig mit den WBejtellungen jpätejtens bis zum 

31. Dezember d8. 38. an die Juftizminijterialkajje einzujenden. 

Die in Stuttgart wohnenden Abonnenten können nah ihrer Wahl entweder bei 

einer der hiefigen Poftanftalten oder bei der Expedition des Regierungsblattes, Graben: 

ftraße Nr. 3, oder bei der Juftizminifterialtaffe, Karlsſtraße Nr. 1, vorausbezahlen. 

Stuttgart, den 20. Oktober 1905. 

Breitling. 

Verfügung des Juſtizminiſteriums, 

betreffend die Hinterlegung bei den Gemeinderäten. Vom 23. Oktober 1905. 

Der $ 4 der Verfügung des Juftizminifteriums vom 1. Dezember 1899, betreffend 

die Hinterlegung bei den Gemeinderäten (Reg.Bl. S. 1032), erhält folgende ver- 

änderte Faſſung: 
84. 

Hinterlegungen, welche in gemeindegerichtlichen, gewerbegerichtlichen und kaufmanns- 

gerichtlichen Rechtsſtreitigkeiten vorkommen (vergl. Art. 9 des Ausführungsgeſetzes zur 

Zivilprogekordnung; 8 57 Abi. 3, 8 77 Abi. 3 des Gewerbegerichtsgeſetzes in der 

Faſſung vom 29. September 1901, Reih3-Gejegblatt S. 353 ff.; S 16 Abj 1, 8 19 

Abf. 2 des Reichsgeſetzes vom 6. Juli 1904, betreffend Kaufmannsgerichte, Reichs-Geſetzblatt 

S. 266 ff.), fünnen bei dem Gemeinderat derjenigen Gemeinde erfolgen, in welder das 

betreffende Verfahren anhängig ift. 

Stuttgart, den 23. Oktober 1905. 
Breitling. 
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Verfügung des Miniferiums des Kirchen- und Schulweſens, 

betreffend die Prüfung der Rabbinatskandidaten. Vom 17. Dftober 1905. 

Mit Allerhöchiter Genehmigung Seiner Königliden Majejtät vom 15. Oftober 

08. %8. erhalten die 88 2, 3, 6—9, 11 Abi. 1, 12 Abi. 2, 18 und 19 der Minijterial: 

verfügung vom 31. Januar 1834, betreffend die Prüfung der Nabbinatskandidaten 

(Neg.Bl. S. 113), die nachſtehende Faſſung: 

82. 

Die erſte Dienftprüfung der ifraelitiihen Nabbinatstandidaten wird von einer in 

Zübingen beftehenden, dem Minifterium des Kirchen- und Schulmwejens unmittelbar 

untergeordneten Kommilfion vorgenommen, melde aus 

einem Profeſſor der evangeliſch-theologiſchen Fakultät, 

einem Profeſſor der katholiſch-theologiſchen Fakultät, 

zwei Profeſſoren der philoſophiſchen Fakultät und 

dem theologiſchen Mitglied der iſraelitiſchen Oberkirchenbehörde 

beſteht. 

Die Leitung der Geſchäfte ſteht dem (nach dem Dienſtalter) älteſten der in der 

Kommiſſion befindlichen ordentlichen Univerſitätsprofeſſoren als Kommiſſionsvorſtand zu. 

83. 

Für die Zulaſſung zu dieſer Prüfung iſt erforderlich, daß der Kandidat: 

J. ſich über den Beſitz der deutſchen Staatsangehörigkeit ausweiſt, 

2. das Reifezeugnis eines deutſchen Gymnaſiums erworben hat, 

3. während wenigſtens dreier Jahre die moſaiſche Theologie auf einem Rabbiner— 

jeminar und gleichzeitig oder außerdem während dreier Jahre die theologiſchen 

Vorbereitungswiſſenſchaften auf einer Univerfität ftudiert hat, 

4, über feine fittlihe Aufführung Zeugniffe der zuftändigen Univerjitätsbehörde, 

der Anstalt, bei weldher er jeine theologiihen Studien gemacht hat, und des 
Bezirksamtes ſeines Wohnort3 vorlegt. 

8 6. 

Die Prüfung umfaßt die einzelnen Zweige der moſaiſchen Theologie und die Vor: 

bereitungswiſſenſchaften für diefelbe. 
9 
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Gegenstände der Prüfung find daher: 

1. altteftamentlihe Gregefe und Einleitung in das alte Tejtament ; 

2, moſaiſche Glaubens: und Pflichtenlehre; 

3. jüdiſche Geſchichte; 

4. Kenntnis des Talmud; 

. Kenntnis der iſraelitiſchen Ritualgeſetze; 

. Pädagogik und Didattik; 

. Religionsphilojophie und Moral; 

.Pſychologie und Logik. 

Auch find Probevorträge mit der Prüfung verbunden. 

an N m © 

87 

Die Prüfung wird teils jhriftli, teild mündlih vorgenommen. 

Die einzelnen ragen werden bei den unter Ziff. 2,3, & und 5 des 8 6 genannten 

Gegenftänden von dem iſraelitiſchen theologiſchen Mitglied, bei den unter Ziff. 1 und 6 

genannten Gegenftänden von den beiden theologiſchen Profeſſoren und bei den übrigen 

Gegenftänden (Ziff. 7 und 8) von den Profefjoren der philoſophiſchen Falultät gejtellt. 

Die Terte zu den Probevorträgen werden abwechslungsweiſe von einem der drei 

theologiſchen Kommiſſionsmitglieder aufgegeben. 

88. 

Bei der ſchriftlichen Prüfung werden dem Kandidaten aus den in $ 6 genannten 

8 Prüfungsgegenftänden an jedem der dazu beftimmten jieben halben Tage 1 bis 2 Fragen 
vorgelegt, die in der Zeit von zwei bis vier Stunden zu bearbeiten find. 

Die Ausarbeitung gejhieht unter der Aufliht eines Repetenten des evangelijchen 

Seminars oder des Wilhelmaitifts. 

Die Arbeiten, welde am Ende eines jeden halben Tages abzugeben find, werden 
zunächſt dur dasjenige Kommiſſionsmitglied, weldes die Trage geftellt hatte, geprüft 

und fofort den übrigen Mitgliedern der Kommiſſion zur Ginfihtnahme zugeftellt. 



273 

89. 
Zu den Probevorträgen wird dem Kandidaten bei Mitteilung der Texte zu den: 

jelben eine Friſt von einem Tage beftimmt, binnen welder er genau ausgearbeitete Dis- 

pofitionen einer Predigt und einer Lehrprobe im iſraelitiſchen Religionsunterricht vor: 

zulegen und fi) zur Ablegung derjelben gefaßt zu halten hat. 

Bei Haltung der Probepredigt müfjen die drei theologischen Mitglieder der Kommilfion 
gegenwärtig fein. Wenn irgend möglid, hat !der Kandidat aud eine Lehrprobe im 

iſraelitiſchen Neligionsunterrit abzulegen, bei welcher das iſraelitiſche theologiſche Mit: 

glied und mindejtens eines der anderen theologiſchen Mitglieder anweſend jein muß. 

g 11 Abi. 1. 
Unmittelbar nad Beendigung der Prüfung wird das Prüfungsergebnis von der 

Prüfungstommijfion beraten und über die Tüchtigkeit der geprüften Kandidaten und 

zwar nad den drei Hauptfächern: 

A. der moſaiſchen Theologie ($ 6, Ziff. 2-5), 

B. der theologiſchen Vorbereitungswiſſenſchaften ($ 6 Ziff. 1, 6, 7 und 8), 

C. der religiöjen ‘Probevorträge 

erkannt, 

g 12 Abi. 2. 
Über die Vefähigungsftufe im Fache der religiöfen Probevorträge entjdeiden die 

drei theologiſchen Kommilfionsmitglieder und über diejenige im Fade der theologiſchen 

Vorbereitungswiſſenſchaften ($ 11 B) die jämtlihen Hommiffionsmitglieder nah Stimmen: 

mehrheit. 

818. 

Die Prüfung wird durch eine dreigliedrige Kommiſſion, beſtehend aus dem theologiſchen 

Mitgliede der iſraelitiſchen Oberkirchenbehörde und zwei von dem Miniſterium zu be— 
ſtimmenden Rabbinern teils ſchriftlich, teills mündlich vorgenommen. 

Die Prüfung erſtreckt ſich über die unter Ziff. I—6 des 8 6 genannten Gegen: 

ftände, jowie über die für den Rabbiner erforderliche Geſetzes- und Geſchäftskunde. 

Auch hat der Kandidat eine Probepredigt und eine Lehrprobe in einem Begenftande 

des ijraelitiichen Religionsunterrichts zu halten. 
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g 19. 
Zur Beantwortung jhriftliher Fragen, welde unter der Auffiht des Verwaltungs: 

beamten der ifraelitiihden Oberkirchenbehörde zu geſchehen hat, find ſechs halbe Tage 

zu verwenden. 

Der mündlihen Prüfung, jowie der ‘Probepredigt und der Lehrprobe können die 

Mitglieder der Oberkirchenbehörde anwohnen. 

Am übrigen finden die in den SS 8, 9 und 10 enthaltenen Vorſchriften auch bei 

diefer Prüfung finngemäße Anwendung. 

Stuttgart, den 17. Oftober 1905. 

Weizjäder. 

Gedrudt ın der Buchdruckerei Chr, Scheufele ın Stuttgart, 
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% 31. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Wittwod, den 22. November 1905. 

Inhalt: 

Königliche Verordnung, betreffend die Ermächtigung der Württembergifchen Eifenbahngefellfchaft in Stuttgart 
zur Erwerbung des für den Bau einer Eifenbahn von Jagſtfeld nad, Neuenftadt erforderlichen Grund: 
eigentums im Wege der Zmangsenteignung. Vom 22, Oktober 1905. — Belanntmadhung des Minifteriums 
des Innern, betreffend die Genehmigung der Pfarrer Hanel’fchen Familienftiftung in Dettingen, O.A. Ehingen, 
Rom 26, Oktober 1905. — Verfügung des Miniftertums des Innern, betreffend die &emerbeinfpektion. Som 
3. November 1905. — Belanntmahung des Minifteriums des Innern, betreffend die zur Annahme von 
Praltilanten ermächtigten Serantenhäufer und medizinifchswiflenfchaftlichen Inftitute. Bom 10, November 1905. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Ermächtigung der Württembergifchen Eifenbahngefellfchaft in Stuttgart zur Erwerbung 

des für den Ban einer Eifenbahn von Iagffeld nach Urueuſtadt erforderliden Grundeigentums 

im Wege der Iwangsenteiguung. Vom 22, Dftober 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Auf Grund des Art. 2 des Gejehes vom 20, Dezember 1558, betreffend die Zwangs- 

enteignung von Grundjtüden und von Rechten an Grundſtücken (Reg.Bl. ©. 446), ver: 

ordnen Wir nah Anhörung Unſeres Staatsminijteriums, wie folgt: 

Die Württembergiſche Gijenbahngejellihaft in Stuttgart wird ermädtigt, zum Zwed 

der Grbauung der nad der Konzeſſionsurkunde vom 30. Juli 1902 (Neg.Bl. ©. 387) 

herzujtellenden Nebeneifenbahn von Jagſtfeld nad) Neuenftadt die nad dem genehmigten 
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allgemeinen Plan für dieſes Unternehmen erforderlihen Grundftüde und Nehte an 

Grundftüden im Wege der Zwangsenteignung zu erwerben. 

Nah diefem Plan ift die rund 12 Kilometer lange Bahn gemäß den Beitimmungen 
der Gijenbahn:, Bau: und Betriebsordnung vom 4. November 1904 als Nebenbahn mit 

einer Spurweite von 1,435 m anzulegen. Sie ſchließt an die Staatsbahn auf der nord- 

öjtlihen Seite des Bahnhofs Jagſtfeld an, wendet ſich mit einer ſcharfen Kurve gegen 

Dften, überjhreitet die Straßen von Kochendorf nad Heudlingen und nad Hagenbad 

je in Schienenhöhe und jodann in nordöftliher Richtung den Kocher. Bon hier ab bleibt 

die Bahn auf dem linken Koderufer, ſchneidet zunächſt eine größere Schleife dieſes Fluſſes 

ab und führt jodann der Flußwendung folgend zu der neben der Straßenbrüde über 

den Kocher gelegenen Halteftelle Odheim. Hierauf führt jie zwiſchen dem Kocher und 

dem Orte Sdheim durch und geht in nordöſtliche, jpäter öftlihe und dann füdöftliche 

Richtung über und erreicht zuerit die Haltejtelle Degmarn, jodann Diejelbe Richtung 

beibehaltend die Halteftelle Kochertürn und Schließlich die Endftation Neuenjtadt. Stations- 

anlagen find vorgejehen für Odheim, Degmarn, Kochertürn und Neuenftadt. 

An dem Verfahren zum Zwed der Zwangsenteignung wird die Unternehmerin durch 

ihren Vorftand vertreten. 

Als Enteignungsbehörde wird die Generaldireftion der Staatseijenbahnen bejtimmt. 

Unjer Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten ift mit der Vollziehung diejer 
Verordnung beauftragt. 

Gegeben Schloß Friedridshafen, den 22. Oftober 1905. 

Wilhelm. 

Breitlinge Bilde. Beyer v. Soden. Weizſäcker. v Shnürlen. 
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Bekanntmachung des Miniferinms des Innern, 

betreffend die Genehmigung der Pfarrer Hagtl'ſchen Familienkiftung in Dettingen, O.A. Ehingen. 

Vom 26, Oftober 1905, 

Seine Königlide Majeftät haben am 22. DOftober ds. 3. der Pfarrer 

Hagel’ihen Yamilienftiftung in Dettingen, O.A. Ehingen, die nachgeſuchte Ge- 

nehmigung allergnädigft zu erteilen geruht. 

Stuttgart, den 26, Oktober 1905. 

Bilde, 

Verfügung des Miniflerinms des Innern, 

betreffend die hewerbeinfpehtion. Vom 3. November 1905. 

Auf Grund des $ 1 Abſ. 3 der Königlichen Verordnung vom 6. März 1905, be- 
treffend die Gewerbeinjpeftion (NReg.Bl. S. 43), wird hiemit nachſtehendes verfügt: 

1) Bom 1. Januar 1906 ab iſt das Landesgebiet in vier Gewerbeinjpektionsbezirke 

eingeteilt. 

2) Der Gewerbeinjpektionsbezirf I umfaßt: 

a. im Nedarkreis: den Stadtdireftionsbezirt Stuttgart und die Oberamts- 

bezirke Befigheim, Bradenheim, Leonberg, Ludwigsburg, Marbad, Maulbronn 

und Waihingen ; 

b. im Shwarzwaldtreis: die Oberamtsbezirfe Calw und Neuenbürg. 

Der Gewerbeinjpektionsbezirt II umfaßt: 

a. im Nedarkreis: die Oberamtsbezirte Stuttgart: Amt und Böblingen ; 

b. den ganzen Shwarzwaldtreis mit Ausnahme der Oberamtsbezirte Calw 

und Neuenbürg. 

Der Gewerbeinſpektionsbezirk III umfaßt: 

a. im Nedarfreis den Oberamtsbezirt Eßlingen; 

b, den ganzen Donaukreis. 
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Der Gewerbeinjpektionsbezirt IV umfaßt: 

a. im Neckarkreis: die Oberamtöbezirfe Backnang, Gannftatt, Heilbronn, 

Nedarjulm, Waiblingen und Weinsberg; 

b. den ganzen Jagſtkreis. 

3) Der dienftlihe Wohnſitz jämtliher Gewerbeaufjihtsbeamten bleibt in Stuttgart; 

ihre Gefhäftsräume befinden ji im Landesgewerbemujeum bei der Zentralitelle 

für Gewerbe und Handel. 

Stuttgart, den 3. November 1905. 

Piihet. 

Bekanntmachung des Miniferinms des Innern, 

betreffend die zur Annahme von Praktikanten ermäctigten Krankenhänfer 

und medizinifh-wifenfhaftlihen Infitute. Bom 10. November 1905. 

Die in Nr. 45 (Beilage) des Zentralblatts für das Deutſche Reih vom 3. Novem- 

ber 1905 enthaltene Belanntmahung des Reichskanzlers vom 27. Oktober 1905 wird in 

nachſtehendem veröffentlicht. 

Stuttgart, den 10. November 1905. 

Piſchek. 

Bekanntmachung. 

Gemäß 8 59 der Prüfungsordnung für Arzte vom 28. Mai 1901 (Zentralblatt für das 

Deutiche Neih S. 136) wird hierunter ein Verzeichnis derjenigen Kranfenhäufer und mebizinifch- 

wiſſenſchaftlichen nftitute, welche bis auf weiteres zur Annahme von Praktikanten ermächtigt find, 

befannt gemacht. 

Berlin, den 27. Oftober 1905. 

Der Reichskanzler. 

Im YAuftrage: v. Jonquieres. 
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Berzeihnis 
der zur Annahme von Praktifanten ermädhtigten Krankenhäuſer und mediziniſch-wiſſenſchaftlichen Inſtitute. 

Zahl ber 

Drt. Name der Anftalt. nennen 
tanten. 

Königreih Preußen. 
| Regierungdbezirt Känigsberg. 
Königsberg St. Eliſabeth-⸗Krankenhaus 3 

⸗ Städtiſches Krankenhaus 6 
Chirurgiſch orthopädiſche Privat⸗ 

klinik 
⸗ Krankenhaus ber Barmberzig- 

feit. Diafonifjenanftalt 2—3 
Allenberg Provinzial: Jrren » Heil- und 

Pflegeanftalt 
Allenftein St. Marienhofpital 
Kortau Provinzial = $rren - Heil- und 

Pflegeanftalt 1 
Memel Stäbtiiches Krankenhaus 1 
Neidenburg Kreis: Johanniter-Rrankenhaus 1 

Negierungdbezirt Gumbinnen. 
Gumbinnen Kreiskrankenhaus 
Inſterburg | 
Goldap 
Tilſit Städtiſche Heilanſtalt I 

Negierungdbezirt Danzig. 
Danzig St. Marienkrankenhaus 2 

I: Provinzial-Hebammenlehranftalt l 
⸗ Stadtlazarett am Olivaer Tor 5 
⸗ Stadtlazarett in der Sandgrube 5 

Conradſtein Provinzial⸗ Irrenanſtalt 4 
Neuftabt ⸗ ⸗ 2 
Dirſchau Johanniter⸗Krankenhaus 1 
Marienburg Diakoniſſenhaus 
Elbing Städtiſches Krankenhaus 3 

Regierungdbezirt Marienwerder. 
Schwetz Provinzial⸗ Irrenanſtalt 2 

s Kreisfrantenhaus 1 
Sraubenz Städtiiches Krankenhaus 2 

1: 

Name der Anitalt. 
Bratti> 
fantem. 

= (Bots: 
damer⸗ 
fir. 122b.) 

Dalldorf 
Herzberge bei 

Lichtenberg 
Wublgarten bei 

Biesborf 
Charlottenburg 

(Berlinerftr. 17) 
„Weſtend“ 

Stadt Berlin. 

Diakonifjenanitalt Bethanien 
Städtiſches Krankenhaus am 

Friedrichshain 
Stäbtiiches Krankenhaus Moabit 
Stäbtifhes Krankenhaus am 

Urban 
Kaiſer und Kaiferin Friedrich— 

Kinder-Krantenhaus 
Krankenhaus der jüdifchen Ge: 

meinbe 
St. Hedwigskrankenhaus 
Landauſche Privat: Frauenklinik 
Städtiſches Krankenhaus Git— 

ſchinerſtraße 
Paul Gerhardtſtift 
Klinik und Poliklinik für Hals-, 

Naſen- und Ohrenkranke 

Das Inſtitut für Infektions— 
krankheiten 

Städtiſche Irrenanſtalt 

Städtiſche Epileptiſche Anſtalt 

Aſyl für Gemütskranke 

Städtiſches Krankenhaus 

Regierungsbezirk Potsdam. 
| Potsdam 

Brig 
Brandenburg 
Herrmannswerber 

Neu⸗Weißenſee 
Spandau 

St. Joſephskrankenhaus 
Städtiſches Krankenhaus 
Kreiskrankenhaus 
Städtiſches Krankenhaus 
Krankenhaus der Hoffbauerſchen 

Stiftung 
Auguſte Viktoria⸗Krankenhaus 
Städtiſches Krankenhaus 

3 

21 
I6 

16 

Dun» 

ei 



Ort. Name der Anfalt. 

Eberswalde Krankenhaus Augufte : Viktoria: 
heim 

Zehlendorf Haus Schönow 
Grabowſee bei | LZungenheiljtätte am Grabowſee 
Oranienburg 

Belzig Lungenheilftätte des Berlin: 
Brandenburgilchen Heilftätten: 
vereind 

Beelig Lungenbeilftätte und Rekon— 
valeszentenheim 

Eberswalde Provinzial-Jrrenanftalt 
Wilhelmshagen Seilanitalt für die Norbdeutiche 

Holzberufsgenoflenichaft 
Gr. Lichterfelde Kreiskrankenhaus 

Regierungsbezirk Frankfurt. 

Städtiſches Krankenhaus Frankfurt a. O. 
⸗ Lutherſtift 

Forſt i. L. Städtiſches Krankenhaus 
Landsberg a. W. Landes-Irrenanſtalt 
Kolkwitz Lungenheilſtätte 

Regierungsbezirk Stettin. 

Stettin Städtiſches Krankenhaus 
⸗ Provinzial⸗Hebammenlehranſtalt 

Ueckermünde Provinzial⸗Irrenanſtalt 
Treptow a. R. : . 

Regierungsbezirk Köslin. 

Kolberg Stäbtiiches Krankenhaus 
Stolp Kreistrantenhaus 
Rolzin Johanniter⸗Krankenhaus 
Lauenburg Provinzial⸗Irrenanſtalt 

Regierungsbezirt Stralſund. 

Stralſund | Städtifches Krankenhaus 

Negierungdbezirt Pojen. 

Städtiſches Krankenhaus Poſen 

| 

Evangeliihe Diakonifjenanftalt 
Krantenanitalt der barmherzigen 

Schweſtern 

LE Ba 5 

DIL u ae — 

— 

Gohenſalza 

Trebnitz 

Poſen 

Name der Anſtalt. 

Judiſches Krankenhaus Abra— 
ham und Henriette Rohr⸗Stif⸗ 
tung 

⸗ Hygieniſches Inſtitut 
Provinzial⸗Hebammenlehranſtalt 
Provinzial⸗Irren-Heil⸗ und 

Pflegeanſtalt 
Provinzial-⸗Irren-Heil⸗ und 

Pflegeanſtalt 
Provinzial⸗-Irren-Heil⸗ und 

Pflegeanſtalt 
Lungenheilſtätte 

Orwinsk 

Dziekomka 

Koſten 

Königl. Forſt bei 
Obornif 

Obronwalde Provinzial » Jrren » Heil: und 
Prlegeanitalt 

Regierungsbezirt Bromberg. 

Evangeliihe Diakoniffenanftalt 
Bethesda 
Kreiskrankenhaus 

Bromberg 
Gneſen 

Regierungsbezirk Breblau. 

Krankenhaus zu Allerheiligen 
Wenzel-Hanckeſches Kranken: 

haus 
Städtiſches Irrenhaus 
Provinzial⸗Hebammenlehranſtalt 
Diakoniſſenanſtalt 
Krankenhaus der barmherzigen 

Brüder 
St. Joſephskrankenhaus 
Augufta:Hofpital 
Krankenhaus der Landesver— 

fiherungsanftalt Schlefien 
Sirael.: Rranfenverpflegungsan- 

ftalt (Fränkelſches Hoſpital) 
Krankenhaus ber Elifabethine: 

rinnen 
Maltejer: Krankenhaus 
Provinzial: Irrenanſtalt 

Breslau 

Brieg 
Leubus 

Scheibe Krankenſtift Scheibe 

11 



Ö rt. 

nzlau 
gau 

ſchberg 
ides hut 

gnitz 

agwitz 
ırmbrunn 
rlitz 
henwieſe 
»der:Schreiber: 
bau 
bmiebeberg 

uthen 

awentzitz 
eiwitz 
euzburg 
blinitz 
tibor 
zlau 
rnowitz 

f 
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Zahl der 

Name der Anitalt. menden 
fanten. 

Regierungsbezirk Liegnitz. 
Provinzial⸗ Irrenanſtalt 2 
Städtiſches Krankenhaus 1 

r * 

Kreiskrankenhaus, Mariannen: 
ſtift 

Städtiſches Krankenhaus und 
Kreißlerſtiftung (beide ver: 
bunben) 2 

Provinzial-Frrenanftalt 3 
St. Hedwigs-Krankenhaus | 
Stabifrantenhaus 2 
Genejungsheim | 

l Moltkefels“ Heilftätte 

Genejungsheim 11 

Regierungsbezirk Oppeln. 

Knappſchaftslazarette 
Städtiſches Krankenhaus 
Auguſt⸗Kranlenhaus 
Städtiſches Krankenhaus 
——————— 

Stadtiſches Krankenhaus 
Volksheilftätte für Lungenkranke 
Kreiskrankenhaus 
Provinzial⸗ Irrenanſtalt 

= 

zum N a el N 

Regierungdbezirt Magdeburg. 

akfurt 
tipringe 
Iberftabt 

geljang bei 
Bommern 
igbeburg 

igdeburg-Neu: | Hofpital (Schwiefan » Kranken: 
Habt 
igdeburg⸗ 
Wilhelmſtadt 
lzwedel 

Provinzial⸗Irrenanſtalt 
Städtiſches Salvator-Kranken⸗ 

haus 
Volksheilftätte für lungenkranke 

Frauen 
Stäbtifcher Krankenhaus Suben- 

burg 
Städtiſches Krankenhaus Altftadt 

anftalt) 

Stäbtifches Krankenhaus ) 

KRahlenburg-Stiftung 

Kreislrankenhaus 

Zahl re 

Ort. Name der Anſtalt. ben 
—* 

Regierungsbezirk Merſeburg. 

Re a. ©. Bergmannstroft 5 
St. Elifabeth: Krankenhaus | 
Evangelifches Diakoniſſenhaus ) 

Nietleben bei Halle LandesDeil⸗ und Pflegeanſtalt 2 
Alt⸗Scher bitz 3 
Hettſtedt Ruappfgafts-Rrantenhaus | 
Zeit Städtiſches Krankenhaus 3 

Regierungdbezirt Erfurt. 

Erfurt Stäbtifhes Krankenhaus 3 
⸗ Katholiſches Krankenhaus 2 

Norbhaufen Städtiſches Krankenhaus 1 

Negierungäbezirt Schleöwig. 

Kiel Anſchar⸗Krankenhaus 
⸗ Städtiſches Armen: und Kranken⸗ 

haus 3 
Altona Stäbdtifches Krankenhaus 6 
Hadersleben Kreiskrankenhaus l 
Schleswig Stäbtifches Krankenhaus | 

⸗ Provinzial⸗Irrenanſtalt 2 
Rendsburg Städtiſches Krankenhaus | 
Wandsbel ⸗ ⸗ | 
Flensburg Diafonifienanftalt 2 

Negierungdbezirt Hannover. 

Hannover Städtiſches Krankenhaus I 1 
: Henriettenftift 1 
5 Glementinenhaus 1 
» Kinberbeilanftalt I 
s Provinzial-Hebammenlehranftalt 1 

| Regierungsbezirl Stade. 

Geeftemünde | Städtifches Krankenhaus | 1 

Regierungäbezirt Hildesheim. 

\ Hildesheim Städtifches Krankenhaus 4 
| . Provinzial » Heil: und Pflege: 

IX anftalt 



Dannenberg 
Lüneburg 

Ilten 

Celle 

Dsnabrüd 

Miüniter 

Lengerich 

Recklinghauſen 
Recklinghauſen⸗ 

Bruch 
Marsberg 

Bielefeld 

Gadderbaum 
Lippſpringe 

Paderborn 

Minden 
Lübbecke 
Deynhauſen 

Name der Anſtalt. menden | 
tanıen. 

Regierungdbezirt Lüneburg. 

Johanniter⸗Krankenhaus 
Städtiſches Krankenhaus 1 
Provinzial » Heil: und Pflege: 

anitalt 2 
Privat:Heil- und Pflegeanftalt 

für Gemütäfrante 2 
| Provinzial-:Hebammenlehranftalt ] 

Regierungäbezirt Odnabrüd. 

Stäbtiihes Krankenhaus 1 
Marienhoipital 1 
Provinzial = Heil: und Pflege: 

anitalt 2 
Provinzial:Hebammenlebranftalt ) 

Negierungsbezirt Münſter. 

Glemenshoipital, Stäbtijches 
Krankenhaus 2 

Franziskushoſpital 1 
Evangeliiches Krankenhaus, 

Johannisſtift 1 
Provinzial » Jrrenanftalt Ma: 

rienthal 1 
Provinzial:$rrenanftalt Be: 

thesda 1 
Proſper⸗Hoſpital 1 
Elijabethitift 1 

Provinzial = Frren : Heils und 
Trlegeanitalt 1 

Regierungäbezirt Minden. 

Städtiſches Krankenhaus 2 
St. Franzistus:Hofpital | 
von Bodelihmwingh’jche Anftalten 8 
Lungenheilſtätte I und II Auguſte 

Viltoriaſtift 
Landeshoſpital 
Provinzial⸗ Hebammenlehranſtalt 

EStädtiſches Krankenhaus 
Kreis⸗Krankenhaus 
Johanniter Hoſpital 

— 

— — — — 4⁊ 

Ort. Name der Anſtalt. 

Regierungsbezirk Arnöberg. 

Lüdenſcheid 
Hellerſen 
Bochum 

Wiemelhauſen 
Niedermarsberg 

Dortmund 
Gelſenkirchen 

Hagen 

Hörde 
Aplerbeck 
Siegen 
Witten 

Kaſtrop 
Kirchlinde 
Iſerlohn 
Amrod 

Gajiel 
Haina 
Fulda 
Hanau 

Hersfeld 
Merrhaufen 
Marburg 
Meljungen 
Oberlaufungen 

Stäbtifhes Krankenhaus 
Volksheilftätte 
Auguſta⸗Krankenanſtalt 
Eliſabeth⸗Krankenanſtalt 
Bergmannsheil 
Provinzial-Heil und Pflege— 

anſtalt 
Luiſenhoſpital 
Katholiſches Krankenhaus 
Evangeliſches Krankenhaus 
Augenheilanſtalt für den Re 

gierungsbezirt Arnsberg 
Städtiihes Krankenhaus 
St. Joſefshoſpital 
Provinzial:rrenanftalt 
Städtiſches Krankenhaus 
Evangeliides Diakoniſſenhaus 

der Grafihaft Marl 
Marienhojpital 
Katholifches Nohus-Hofpital 
St. Yolefshofpital 
Bethanien 
Volfsheilftätte für Lungenfrante 

Regierungsbezirk Caſſel. 

Landkrankenhaus 
Landeshoſpital 
Landkrankenhaus 

St. Vinzenz-Krankenhaus 
Landktankenhaus 
Landeshoſpital 
Landesheilanſtalt 
Heilſtätte Stadtwald 
Heilſtätte 

Regierungsbezirt Wiesbaden. 

Frankfurt a. M. Städtiſches Krankenhaus 
Städtiſche Irrenanſtalt 
Hoſpital zum heiligen Geiſt 
Bürgerhoſpital 
Ifraelit⸗Gemeindehoſpital 

| 
| 
| 

wi. air A A 



| Zahl ber 

| Ort Name der Anftalt. * 
| Vratti · 

Frankfurt aM. | Bodenheimer Privatklinik 2 Efien a. R. Krankenhaus , der barmberzigen 
⸗ Inſtitut für experimentelle | Schweſtern, katholiſch 2 

j Therapie 2 e Evangelifches Krankenhaus, 
Eichberg Irren⸗Heil⸗ und Pflegeanftalt 2 Huyffen-Stiftung 3 
Wiesbaden Städtifhes Krankenhaus 12 M.Gladbach Katholiſches Krankenhaus 

eh — Lungenheilſtätte 
a Luüuttringshauſen ßrovinzial-Irren-Heil⸗ u 

Höchſt Städtiſches Krankenhaus 5 ie ’ —— — 1 
| i i 2 

Regierungsbezirk Coblenz. il —— * ——— — 

Ahrweiler Dr. von Ehrenwall'ſche Nerven: | = St. Joſefshoſpital ) 
heilanftalt 1 || Wefel Städtiſches Krankenhaus 1 

Andernad Städtiſches St. Joſephshoſpital 1 Laar St. Joſefshoſpital 2 
⸗ Irrenanſtalt St. Thomas 1 Solingen Städtiſches Krankenhaus 1 

Bendorf Dr. Erlenmeyerſche Heilanftalt 1 || Galthaujen Provinzial = Heil- und Pflege: 
Hebbesborf Elifabethfranfenhaus ı || anftalt 3 

Regierungdbezirt Düſſeldorf. s — 
ierungsbe In. 

Barmen Städtiſches Krankenhaus 5 enerancatennt Gil 
⸗ St. Petrus⸗Krankenhaus 2 | Bonn Friedrich Wilhelm:Stiftung 3 

Erefelb Allgemeines ftäbtifches Kranken: |» Krankenhaus der barmberzigen 
haus 6 Brüder, Bonner Talweg 3 

Düfjelborf Marienhofpital, katholiſch 1 Rheinische Provinzial-Heil- und 
s Evangeliihes Krankenhaus 1 Pflegeanftalt 2 
. Kreuzichweiterklofter, katholiſch 1 5 Dr. Hertz'ſche Privat-Heil- und 
⸗ Barackenkrankenhaus 7 Pflegeanftalt l 
⸗ St. Joſefskrankenhaus, katho— ⸗ St. Johannis-Hoſpital 3 

liſch 1 || Boppelsborf St. Marienhofpital am Venus: 
⸗ Departemental⸗ Irrenanſtalt 2 berge 2 

Grafenberg Provinzial = Heil und Pflege: | Endenid Privat. Heil- und Pflegeanftalt 
anftalt 3 | für Gemüts: und Nervenkranke 1 

Kaiſerswerth a. Diakoniſſenkrankenhaus, evan- Cöln Bürgerhofpital 5 
Rhein geliſch 1 : Auguftahofpital 6 

Duisburg Diakoniſſenkrankenhaus, evan- ⸗ Krankenanſtalt Lindenberg 4 
geliſch 2 : :Deuß Städtiſches Hofpital 1 

St. Vinzenzkrankenhaus, katho— ⸗ Provinzial· Hebammenlehranſtalt 2 
li 4 ⸗ Cölner Augenheilanſtalt 1 

Elberfeld Stäpdtifches Krankenhaus 9 : »Nippes Vinzenz:Hojpital ) 
⸗ St. Joſefshoſpital, katholiſch 3 Evangeliſches Krankenhaus 4 

Burgerkrankenhaus, evangeliſch | Mülheim a. Rh. | Dreilönige-Hoipital 2 
Hofpital des Waterländifchen | . Städtiſches Krankenhaus 2 

Frauenvereind 1 | Hobenhonnef bei | Sanatorium Hohenhonnef 1 
Betheada » Krankenhaus, evan- ' Honnef 

geliſch Kalt St. Joſefshoſpital 2 



Merzig 

Sonnenberg 
Grünewald 

Aachen 

Forft bei Aachen 
Barbenberg 

Sigmaringen 

Münden 

E12 

= „Herzog 
Wilhelmftr. 19 

Münden, 
Fürſtenrieder⸗ 
ir. 13°/s 

Freifing 
Ingolftabt 
Xandsberg 

Rofenheim 
Tegerniee 
Krailling, Bezirks: 

amt Starnberg 
Gaberſee, Bezirke: 

amt Waflerburg 

Name der Anitalt. 

Negierungdbezirl Trier. 

Provinzial » Heil: und Pflege: 
anftalt 

Lungenpeilftätte 

Regierungdbezirt Aaden. 

Mariahilf-Hofpital 
Luifenhofpital 
Forfter Krankenhaus 
Knappſchaftslazarett 

Regierungsbezirk Sigmaringen. 
| Fürft Karl⸗Landeshoſpital 

II. Aönigreih Bayern. 

Stäbdtifches Allgemeines Kranken⸗ 
haus, Münden I. 3. 

Städtifches Allgemeines Kranken⸗ 
haus, Münden r. J. 

Stäbtihes Krankenhaus, 
Nünden:Schmwabing 

Krantenpflegerinnen: und Heil⸗ 
anftalt des Bayeriichen Frauen: 
vereins vom Noten Kreuz 
(Kranken: und orthopädijche 
Anftalt) 

Schlöſſerſche Augenbeilanftalt 

Nervenheilanftalt „Neufrieden- 
beim" 

Stäbtifches Krankenhaus 

Stäbtifches und Diftriftäfranten: 
haus 

Stäbtifches Krankenhaus 
Diſtrikts⸗Kranken haus 
Volksheilſtätte bei Planegg (für 

Zungentrante) 
Kreis⸗Irrenanſtalt Gaberjee 

Sahl ber 

— — 

tt — — 
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Weilheim 
Straubing 

Deggendorf 

Frankenthal 

Klingenmünſter 
Ludwigshafen 
Speyer 
Kaiſerslautern 
Pirmaſens 
Frankenthal 
Regensburg 

Nürnberg 

Bayreuth 
Ansbach 

Rothenburg o. T. 
Engelthal 

Erlangen 

Aſchaffenburg 
Kitzingen 
Schweinfurt 
Würzburg 

2 

[2 

Name der Anitalt. 

Städtifches Krankenhaus 
Krankenhaus ber barmberzigen 

Brüder und Elifabethinerinnen 
Kreis-rrenanftalt für Nieder: 

bayern 
Kreis⸗Kranken⸗ und Pflegeanftalt 
a) für Epileptiihe, Blöbfin- 

nige und unheilbare Geiftes: 
kranke 

b) für törperlich Kranke nnd 
Gebrechliche 

Kreis⸗Irrenanſtalt 
Städtiſches Krankenhaus 
Bürgerhoſpital 
Diſtrikts· Krankenhaus 
Stäbtifches Krankenhaus 
Eliſabethen⸗Hoſpital 
Katholiſches Krankenhaus 
Marienſpital 
Allgemeines Krankenhaus 
Städtiſches Krankenhaus 

Allgemeines Städtiſches Kran— 
kenhaus 

Verein für bad Nürnberger 
Kinderfpital und Kinder-Am- 
bulatorium 

Marimiliang:Augenbeilanftalt 
Heilanitalt Herzoghöhe 
Kreis: rrenanftalt Ansbach 
Stäbtiiches Krankenhaus 
Stäbtifhes Spital 
Heilitätte bei Engelthal für 

männlihe Lungenkranke 
I. Kreis: rrenanitalt von Mittel: 

franfen 
Stäbtifches Krankenhaus 

Auliusipital, Mebizinalabtei- 
lung 

Juliusſpital, Chirurgiihe Ab— 
teilung 

Chirurgiſche Privatklinik 



Name der Anftalt. 

| Ba9t ver | 
*5* 

37 
tanten. 

ohr 

gerneck 
ugsburg 
euburg a. D. 

empten 

glfing 

euſtadt a. H. 

tadtamhof 

Jayreuth 

Zuitpoldheim (für unbemittelte 
Zungenfrante) 

Kreis-Frrenanftalt 
Stäbtifches Krankenhaus 
Krankenhaus der Barmberzigen 

Brüder 
Diftriktsfpital 
Oberbayerijche Heil: und Pflege: 

anitalt Eglfing bei München 
Stäbtifches Krankenhaus 

„Hetzelſtift · 
Diſtriktskrankenhaus Stadt⸗ 

amhof 
Städtiſches Krankenhaus 

III. sönigreid Sachſen. 
roßſchweidnitz 

zautzen 
ittau 
hemnit 

dresden 

= 

5 

s Trachen⸗ 

berge 

iberg 
eißen 
eſa 
chweitſchen 
(Amtshaupts 
mannſchaft 
Leipzig) 

Landes: Heil- und Pfleganitalt 
für Geiftestranfe 

Stabtkrantenhaus 

Nervenheilanftalt 
Frauenklinit und Hebammen: 

lehranſtalt 
Stadtkrankenhaus Friedrichſtadt 

Johannſtadt 
Stadtirrenhaus 
Carolahaus 
Krankenhaus der evangeliſch⸗ 

lutheriſchen Diakoniſſenanſtalt 
Kinderheilanſtalt 
Maria Anna⸗Kinderhoſpital 

Zentralſtelle für öffentliche Ge— 
ſundheits pflege 

Säuglingsheim und Kinberpoli: 
klinik 

Krankenhaus 
Stadtkrankenhaus 

Landes⸗ deil⸗ und Pfleganſtalt 
ii Epileptiihe zu Hoch— 

itſchen 

Leipzig 

j «Thonberg 

mannſchaft 

Leipzig) 
Zwickau 

| Plauen 
Albertöberg 

(Amtshaupt: 
mannſchaft 
Zwickau) 

Bad Reibolds⸗ 
grün 

‘ Garolagrün 
(Amt3haupt: 
mannſchaft 
Zwidau) 

Aue 

‚ Untergölgich 
(Amtshaupt: 
mannichaft 
Auerbach) 

Dohna 
Neu⸗Coswig 

IV. 

Böblingen 
Gannftatt 
Eßlingen 
Gmünd 

Döſen (Amtshaupt⸗ 

Name der Anſtalt. 

Krankenhaus St. Jakob 
Pfleghaus der Stadt Leipzig 
Irren-Heil⸗ und Pfleganſtalt 

Krankenſtift Zwickau, verbunden 
mit einer bakteriologiſchen 
Unterſuchungsſtelle 

Stadtkrankenhaus 
Dr. Köhler, Anſtalt für Ortho— 

pädie, Heilgymnaſtik und 
Maſſage 

Stadtkrankenhaus 
Volksheilſtätte für Lungenkranke 

Lungenheilanſtalt 

Volksheilſtätte für lungenkranke 
Frauen 

Heilanſtalt Aue (Hydrothera⸗ 
veutiſches und medico⸗mecha⸗ 
niſches (Zander-⸗) Inſtitut. 
Orthopädiſche und diätetiſche 
Heilanſtalt. Sanatorium für 
Nervenkranke und Erholungs: 
bedürftige) 

Zandes- Heil: und Pfleganftalt 
für Geiftesfranfe zu Unter: 

göltzſch 

Johanniter⸗Krankenhaus 
Lindenhof, Privatirrenanſtalt 

Königreich Württemberg. 
Bezirkskrankenhaus 

Neues Krankenhaus 
Städtiſches Hoſpital zum hei— 

ligen Geiſt 

14 



Name der Anſtalt. 

Göppingen 

Heibenheim 
Heilbronn 
Ludwigsburg 
Stuttgart 

x 

Hall 

Ravensburg 
Reichenberg 

(Oberamt 
Badnang) 

Schuſſenried 
(Oberamt 
Maldjee) 

Weißenau 
(Oberamt 
Ravensburg) 

Winnental 
(Oberamt 
Waiblingen) 

Städtiſches Krankenhaus Göp— 
pingen 

Bezirkskrankenhaus 
Städtiſches Krankenhaus 
Bezirlskrankenhaus 
Katharinenhoſpital 
Burgerhoſpital Stuttgart 
Marienhoſpital 
Karl Olga⸗Krankenhaus 
—æeú —* „Charlottenhilfe“ 

(für Kinder, 
jugendliche 

Olgaheilanſtalt 
Lehrlinge und 
Arbeiter) 

Augenheilanſtalt für Unbemit— 
telte reſp. Privataugenheil⸗ 
anſtalt des Hofrats Dr. Diſtler 

Privataugenheilanſtalt Char: 
lottenverein für arme Augen⸗ 
kranke 

Charlottenheilanſtalt für Augen⸗ 
kranke 

Königliche Landeshebammen⸗ 
ſchule (Entbindungsanſtalt mit 
gynäkologiſcher Privatabtei⸗ 
lung und Poliklinik) 

Hygieniſches Laboratorium des 
Medizinalkollegiums 

Diakoniſſenanſtalt mit Johan⸗ 
niter⸗ Kinderkrankenhaus und 
Pflegeanſtalt für weibliche er: 
wachſene Schwachſinnige 

Eliſabethen-Krankenhaus 
Volksheilſtätte Wilhelmsheim 

(für Lungenktanke) 

Königliche Heilanſtalt Schuffen- 
ried (für Geiftestranfe) 

Königliche Heilanftalt Weißenau 
(für Geiftesfranfe) 

Königliche Heilanftalt Winnental 
(für Geiſteskranke) 

bis 

to N Ra 

te 

> 

Name der Anftalt. 

Zwiefalten 
(Oberamt 
Münfingen) 

Böppingen 

Pfullingen 

Rottenmünfter 
(Oberamt 
Rottweil) 

Schömberg 
(Oberamt 
Neuenbürg) 

Schloß Hornegg 
(Oberamt 
Nedarjulm) 

Meinsberg 
Stetten i. R. 

(Oberamt 
Cannſtalt) 

Königliche Heilanſtalt Zwiefalten 
(für Geiſteskranke) 

Heil- und Pflegeanſtalt Chriſtofs⸗ 
bad (für Geiſteskranke) 

Geheimer Hofrat Dr. Flammſche 
Privat:Heil: und Pflegeanftalt 
für pſychiſch Kranke 

Heil» und Pfleganftalt, Privat: 
Irrenanftalt Rottenmünfter 

Sanatorium Schömberg, 
® m.b. H. 

Sanatorium Schloß Hornegg 

Königliche Heilanftalt Weinsberg 
Heil und Pilegeanftalt für 
— und Evilep⸗ 
tiſche 

V. Großherzogtum Baden. 

| Baden 
Karlsruhe 

Konſtanz 
Lahr 
Lörrach 
Mannheim 

Pforzheim 

| Raitatt 
St. Blafien 

Stäbtiiches Krankenhaus 
Neues St. Bincentiusfranfenhaus 
Ludwig Wilhelm : Krantenheim 

(für Augen: und Frauenfrant: 
beiten, Geburtshilfe und Pflege 
von Wöchnerinnen) 

Stäbtifhes Krankenhaus 
Evangeliſche Diakonifienanftalt 
Stabtipital 
Bezirlskrankenhaus 
Spital Lörrach 
Diakoniſſenhaus 
Allgemeines Krankenhaus 
Städiſches Krankenhaus 
Heil» und Pflegeanſtalt Pforz— 

beim (für Geiſteskranke 
Kinderfpital Siloah und Evan: 

geliihes Diqkoniſſenhaus 
Bürgeripital 
Bezirksipital 

| 



Drt. Name ber Anftalt. 

| Schopfheim Städtifches Krankenhaus 1 
Waldshut Städtiſches Krankenhaus ı II 
Emmenbingen Heil: und Pflegeanftalt Emmen: | | 

dingen (für Geiftesfranfe) 8 I 
Illenau Heil⸗ und Pflegeanftalt Illenau 

(für Geiſteskranke) 4 || 
Marzell (Amt Heilftätte Friedrichsheim (für 

Müllheim) Lungenſchwindſüchtige) 1 
Heilſtätte Luiſenheim 1 

Sinsheim a. E. Kreispflegeanſtalt 1—2 | 
Freiburg Evangelifches Diakonifjenhaus 2 | 
Wiesloch Heil-⸗ und Pflegeanſtalt bei il 

Wiesloch 2 || 

VI. Großherzogtum Seffen. | 

Darmftabt Städtiſches Krankenhaus 2-3 || 
Heppenheim Großherzoglihe Landes-Irren⸗ 

a. d. L. anjtalt 4 
Groß-Gerau Großherzogliches Landeshofpital 

Hofheim (für Geiftesfranfe) 2 
Goddelau Großherzogliche Landesirrenan⸗ 

ſtalt „Philippshoſpital“ 2 
Mainz Städtiſches Krankenhaus St. 

Rochus 2 
St. Bincenz: und Elijabeth:Ho- 

jpital Mainz 1—2 
Stabt Mainz Großherzogliche Entbindungsan⸗ 

ſtalt Mainz | 
Offenbad a.M. | Stabtkranfenhaus Offenbach 

aM. 2 | 
Sandbach Ernſt Ludwig-Heilſtätte (für 

Lungenkranke) | 
Worms Stadtkrankenhaus 2 
Alzey Kreiskrantenhaus ı | 

u n n Pr ” 

VO. Großherzogtum Medilendurg-Schwerin. | 
Schwerin Stadtkrankenhaus 2 | 

P Annahoſpital (für kranke Kinder) | 
⸗ Staatsanſtalt für geiſtesſchwache 

Kinder 
Staatsirrenanſtalt Sachſenberg 5 

Ludwigsluſt Stiftskrankenhaus Bethlehem 2 
Süftrom Stabtfrantenhaus 1 

Name der Anitalt. 

VII. Großherzogtum Sadifen-Weimar. 
Blantenhain Zanbed-Jrren:Heil- und Pflege: 

anftalt Karl Friedrich: Hofpital 
Weimar Stäbtifches Krankenhaus 
Emskopf bei Sophienheilftätte 

Berka a. 3. 

IX. Großherzogtum Medklenburg-Htrelit. 

Neuftrelig Karolinenftift 
Strelig (Alt) Landes⸗Irrenanſtalt zu Strelig 

(Alt) 

X. Großherzogtum Ofdenburg. 
Oldenburg | Peter Friedrih Lubmig-Hofpital 
Mehnen Sroßherzoglihe Irrenanſtalt 

XI. Herzogtum Braunfdweig. 
Braunfchmweig Herzogliches Krankenhaus 

_ Stäbtifches Krankenhaus 
. Evangelifch:lutheriihe Diako- 

nifjenanftalt Marienftift 
Königslutter Herzogliche Heil: und Pflegean: 

ftalt (für Geiftestrante) 
Helmftedt Krankenhaus St. Marienberg 

(Stiftungs-Stranfenanitalt) 1 
Molfenbüttel Städtiſches Krankenhaus 1 

XI. Herzogtum Sadifen-Meiningen. 

Meiningen Georgentrantenhaus (Landes⸗ 
krankenhaus) 

Hildburghaufen Herzoglihde Irren-Heil-⸗ und 
Pflegeanftalt 

Römhild Zungenbeilftätte 
Sonneberg Kreisfrantenhaus 

XII. Herzogtum Sadfen-Altenburg. 
Altenburg Herzogliches Landeskrankenhaus 
Roda Herzogliches Geneſungshaus 

(1. Zandes:rren-Heil: und 
Pflegeanftalt, 2. Kreiskran: 
fenhaus und Idiotenanſtalt) 

1 
1 

tk is 

— — 

IX 

| 3—4 

3—d 
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anzunch· 
menben 
Praftis 

fanten. 

Ort. Name der Anſtalt. 

XIV. Herzogtum Sachſen-Coburg-Gotha. 

Gotha Herzogliches Landkrankenhaus 4 

Ketſchendorf bei : . 2 
Coburg 

XV. Herzogtum Anbalt. 

Bernburg Landes-Heil- und Pflegeanitalt 
für Geiftesfranfe 2 

s Kreiskrankenhaus Bernburg 2 

Deflau Kreistrantenhaus 2 

XVI. Fürftentum Schwarzburg-Rudolſtadt. 

Rudolſtadt JNLandes-Heil- und Pflegeanſtalt 1 

XVII. Fürſtentum Reuß älterer Knie. 

Greiz | Fürftliches Landfrantenfpaus | 1 

XVIU. Fürftentum Reuß jüngerer Sinie. 

Gera Städtiſches Krankenhaus 2 
Milbig bei Gera | Heilanftalten Milbig, Neuß, 

Stiftung der Familie Louis 
Schlutter 

XIX. Freie und Haänſeſtadt Sübek. 

Lübeck Staats-⸗Irrenanſtalt 1-2 

: Allgemeines Krankenhaus + 

XX. Freie Hanfefladt Bremen. 

Bremen Städtiſche Krankenanftalt 
R Hygieniſches Inſtitut 
⸗ Et. Joſef-Stift 

Kinder⸗Kranlenhaus 
Bremerhaven Stäbtifches Krankenhaus 

⸗ St. Joſef-Hoſpital 
Ellen bei Bremen | Heil: und Pflegeanſtalt St. Jür— 

genafyl 

— - 

xuel 2 

it 

Gedruckt in der Buchdruckerei Chr. Scheufele in Stuttgart. 

Jahl ber | 

XXI. Freie und Hanfefladt Hamburg. 

Allgemeines Krankenhaus Ep: Hamburg 

“ 

penborf Is 

Allgemeines Krankenhaus St. 
Georg 

Srrenanjtalt Friedrichsberg { 

s Zangenhorn > 

Bethes da 
Krankenhaus der Deutſch⸗Iſrae⸗ 

litiſchen Gemeinde x 

Freimaurer: Stranfenhaus 
Seemannd- Krankenhaus und In⸗ 

ftitut für Schiffs- und Tro— 

penkrankheiten | 

Hafentrankenhaus y 

Vereinshofpital | 

XXI. Elfaß-Sothringen. 

Straßburg 

Hagenau 
Stephansfeld 

(Landkreis 
Straßburg) 

Saales 
Meg 

Mülhaufen 

Beauregarb bei 
Diedenhofen 

Unfalltrantenhaus, G. m. b. 9. 
Bürgerhojpital (Chirurgijche Ab- 

teilung IT Sektion I und II 
und Entbindungsabteilung) 

Bürgerhofpital von Hagenau 
Vereinigte Bezirks: Jrrenanftal- 

ten des Eljah 

Zungenbeilftätte 
Mathildenſtift (Diakonifjen: 

ipital) 
Bürgeripital am Graben 
Krankenhaus am Hafenrain | 
Bürgeripital Diedenhofen Beau: 

regard ı 
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"32. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Samstag, den 25. November 1905. 

Inhalt: 

Geſetz, betreffend die Abänderung des Art. 5 des Geſetzes vom 30. Dezember 1877, betreffend die Mechtöverhält- 
niffe der Vollsſchullehrer. Vom 10. November 1905. — Gefeh, betreffend die Abänderung bed Geſetzes 
vom 29. —— 1899 über die Zwangserziehung Minderjähriger. Vom 11. November 1905. — Ber: 
fügung der Minifterien der Juſtiz und des Innern, betreffend Abänderung der Vollzugdverfügung zu dem 
Geſetz über die Zwangserziehung Dlinderjähriger vom 14. Februar 1900 (Meg.Bl. S. 120). Vom 15. November 
1905. — Berfügung des Minifteriumd des Innern, betreffend die Bollziehung des Reichdimpfgefehes 
vom 8, April 1874. Dom 16. November 1905, 

Geſetz, 
betreffend die Abänderung des Art. > des Geſehes vom 30. Dezember 1877, betreffend die Rechts- 

verhältniffe der Volksſchullehrer. Vom 10. November 1905, 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nah Anhörung Unſeres Staatöminijteriums und unter Zuftimmung Unjerer 

getreuen Stände verordnien und verfügen Wir, wie folgt: 

Ginziger Artikel. 

In Art. 5 des Geſetzes, betreffend die Rechtsverhältniſſe der Volksihullehrer, vom 
30, Dezember 1877 (Reg. Bl. ©. 273), wird nad) dem Abſ. 2 folgende Beſtimmung eingefügt: 

In Orten (Gemeinden oder Teilgemeinden) von nicht mehr als 4000 Einwohnern 

mit Ausnahme derjenigen, welche eine bejondere Gehaltsordnung haben, erfolgt die Aus: 

händigung der Grundgehalte, Dienftalterszulagen und Ortszulagen der ftändigen Volks— 

ichullehrer und -Lehrerinnen jowie der Belohnungen der Oberlehrer vom 1 April 1907 



2% 

an durch die Kameralämter für Rehnung der örtlihen Kaſſen (Abſ. 1). Die örtlichen 

Kaſſen find verpflichtet, joweit die den Stameralämtern ihnen gegenüber obliegenden 

Leiftungen zur Bejtreitung der Gehalte zc. nit zureihen, die erforderlichen Beträge redht- 

zeitig an die Kameralämter abzuführen. Kommen die örtlihen Kafjen mit ihren Leiftungen 

in Verzug, jo jind die Oberamtspflegen verbunden, die gejhuldeten Beträge auf An— 

fordern der Kameralämter für die örtlihen Kaſſen zu leiften; die Oberamtspflegen können 

von den örtlihen Kaſſen den aldbaldigen Grjaß ihrer Aufwendungen verlangen. 

Unjere Minifterien des Innern, des Kirchen- und Schulwejens und der Finanzen 

find mit der Vollziehung diefes Geſetzes beauftragt. 
Gegeben Stuttgart, den 10. November 1905. 

Wilhelm, 

Breitling Piſchek. Zeyer v Soden Weizſäcker. v. Schnürlen. 

Geſth, 

betreffend die Abänderung des Geſehes vom 29. Dezember 1899 über die Zwangserziehung 

Minderjähriger. Vom 11. November 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nah Anhörung Unferes Staatsminifteriums und unter Zuftimmung Unjerer 

getreuen Stände verordnen und verfügen Wir, wie folgt: 

Ginziger Artikel. 
In dem Geſetze vom 29. Dezember 1899, betreffend die Zwangserziehung Minder- 

jähriger (Reg. Bl. S. 1284), wird ſowohl in der überſchrift als in den einzelnen Artikeln 
das Wort „Zwangserziehung“ durch das Wort „Fürſorgeerziehung“ erſetzt. 

Unjere Minijterien der Juftiz und des Innern find mit der Bollziehung diejes 

Geſetzes beauftragt. 
Gegeben Stuttgart, den 11. November 1905. 

Wilhelm, 

Breitling. Piſchek. Zeyer. vw Soden. Weizſäcker. v. Schnürlen. 
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Verfügung der Miniferien der Iufiz umd des Innern, 
betreffend Abänderung der Vollzugsverfügung zu dem Gefeh über die Iwangserziehung Minder- 

jähriger vom 14. Februar 1900 (Reg.Bl. 3. 120). Vom 15. November 1905. 

Auf Grund des Gejehes vom 11. November 1905, betreffend die Abänderung des 

Gefehes vom 29. Dezember 1899 über die Zwangserziehung Minderjähriger (Reg. Bl. 

von 1905 ©. 290), ift in der Verfügung der Minifterien der Juſtiz und des Innern 

vom 14. Februar 1900, betreffend den Vollzug des Geſetzes über die Zwangserziehung 
Minderjähriger (Neg.Bl. S. 120), ſowohl in der überſchrift als in den einzelnen Para- 
graphen das Wort „Zwangserziehung“ durd das Wort „Fürſorgeerziehung“ zu erjegen, 

Stuttgart, den 15. November 1905. 

Breitling. Piſchek. 

Verfügung des Ainiſteriums des Innern, 
betreffend die Vollzichung des Reichsimpfgefehes vom 8. April 1874. Vom 16. November 1905. 

Auf Grund des 8 18 Abſ. 2 des NReihsimpfgejehes. vom 8. April 1874 (Reichs- 

Geſetzbl. S. 31) werden die der Verfügung de8 Minifteriums des Innern vom 
6. Dezember 1899, betreffend die Vollziehung des Reichsimpfgeſetzes vom 8. April 1874 

(Reg. Bl. S. 1093), al3 Anlage C angehängten Verhaltungsvorſchriften, wie folgt geändert: 

I. Verhaltungsvorſchriften A für die Angehörigen der Erjtimpflinge: 

1) In $ 8 Ab. 1 find die Worte „ein reiner Schwamm oder“ zu ftreichen, 

2) in$ 8 Abf. 1 ift am Schluffe hinter „verwendet werden“ Binzuzufügen: „welche 

ausihliehlih zum Gebrauche für den Impfling beftimmt jein müfjen,“ 

3) in $ 9 ift hinter Ab. 2 als neuer Abjag einzufügen: 

„Die Pflegeperfonen der Jmpflinge werden dringend vor jeder Berührung 

der Impfſtellen und beſonders davor gewarnt, die in den Impfpuſteln ent: 

haltene Flüffigkeit ſich jelbjt oder anderen auf wunde oder mit Ausſchlag be- 

haftete Hautjtellen oder in die Augen zu bringen. Haben fie die Impfitellen 

trogdem berührt, jo jollen fie nicht unterlafjen, ſich fogleid die Hände jorg- 

fältig zu waſchen. Die Jmpflinge dürfen nicht mit anderen Perfonen gemein: 

jam gebadet werden; die weitere Benutzung des Waſch- und Badewaſſers jowie 
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der Abtrodentüher für andere Perſonen ift zu unterlaffen. Ungeimpfte Kinder 

und ſolche, die an Ausſchlag leiden, dürfen nicht mit Impflingen in nähere 

Berührung kommen, insbejondere nit mit ihnen zufammen ſchlafen.“ 

4) in $ 10 ift am Ende von Abſ. 1 hinzuzufügen: „Gebrauchte Watte und ge: 

brauchtes Verbandzeug find zu verbrennen.“ 

II. Verhaltungsvorſchriften B für die Wiederimpflinge: 

In $ 4 ift als zweiter Abjag hinzuzufügen: 

„Die Jmpflinge und deren Pflegeperſonen werden dringend vor jeder 

Berührung der Ampfitellen und bejonders davor gewarnt, die in den Impf— 

puſteln enthaltene Flüſſigkeit fich jelbjt oder anderen auf wunde oder mit Aus- 

ſchlag behaftete Hautitellen oder in die Augen zu bringen. Haben fie die 

Impfſtellen trogdem berührt, jo jollen fie nicht unterlafjen, ſich fogleich die Hände 

jorgfältig zu wagen. Gebraudte Watte und gebrauchtes Verbandzeug find zu 

verbrennen. Ungeimpfte Kinder und ſolche, die an Ausſchlag leiden, dürfen 

nit mit Impflingen in nähere Berührung kommen, insbejondere nicht mit 

ihnen zujammen ſchlafen.“ 

Stuttaart, den 16. November 1905. 

Pifchet. 

Gedrudt in der Buchdruderei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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"33. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Freitag, den 15. Dezember 1905, 

Inhalt: 

Bekanntmachung des Miniſteriums des Innern, betreffend den Prämientarif für die Verficherungsanftalt der 
Tiefbau⸗ Berufsgenoſſenſchaft. Vom 20. November 1905. — Bekanntmachung des Minifteriums des Innern, 
betreffend die Genehmigung der Oberen Kinderfgyulitiftung in Kirchheim u,T. Vom 1. Dezember 1905. — 
Bekanntmachung des Minifteriums des Innern, betreffend die Genehmigung der Stiftung Paulinenpflege 
Weil im Schönbuch, Oberamts Böblingen. Bom 7. Dezember 1905. — Belanntmahung des Minifteriums 
des Kirchen- und Schulweſens, betreffend die Durretfch- Stiftung für Witwen und Waifen des höheren Real⸗ 
lehrerftandes, Vom 30. November 1905. — Berfügung des Minifteriumd bed Kirchen- und Schulmefens, 
betreffend die Saatzuchtanftalt in Hohenheim. Vom 6. Dezember 1905. — Berichtigung. 

Bekanntmachung des Miniferinms des Innern, 

betreffend den Prämientarif für die Derfihernngsanftalt der Tiefban-Berufsgenofenfchaft. 

Vom 20. November 1905. 

Die nachſtehende Bekanntmachung des Neihs-Verfiherungsamts, Abteilung für Infall- 

verfiherung, vom 13. ds. Mits., betreffend den Prämientarif für die Verfiherungsanftalt 

der Tiefbau-Berufsgenojjenihaft, wird hiermit gemäß 8 26 Ab}. 3 des Bau-linfall- 

verfiherungsgejeßes vom 30. Juni 1900 (Reichs-Geſetzbl. S. 698) veröffentlidt. 

Stuttgart, den 20. November 1905. 

Piſchek. 
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Bekanntmachung. 

Prämientarif 
für die 

Derficherungsanftalt der Tiefbau Berufsgenoſſenſchaft. 

Gültig für die Jahre 1906 bis 1908. 

Betriebsarten. 

Erfle Gruppe. 
Unterhaltung und Reinigung von Strafen und Wegen. 

Unterhaltung und Reinigung von Straßen und Wegen, einfache Ufer- 
unterhaltung, mit Gewinnung, Heritellung und Anfuhr der Ma: 

terialien, einjchließlich der Feld: und Sprengarbeiten, in ländlichen 
Gemeinden und größeren Kommunalverbänden ; 

Wie vor, jedoch ohne Gewinnung und Heritellung ber Materialien 

Unterhaltung und Reinigung von Straßen und Wegen, einfache Ufer— 

unterhaltung, mit Gewinnung, Herſtellung und Anfuhr der Ma: 
terialien, einjchließlich der Fels: und Sprengarbeiten, in Stäbten 

Wie vor, jedod ohne Gewinnung und Herftellung der Materialien 
Reinigung von Straßen und Wegen für fi allein, in Städten 

Unterhaltung von Straßen und Wegen und Ru en. An: 

lagen für ſich allein, in Städten . . dansk gehen 

Zweite Gruppe. 

Wegebauten. 
Wegebauten mit Verwendung von Handgeräten, Karren, Kähnen ober 

Fuhrwerk, aber ohne Fels- oder — von erheblichem 

Umfane . . . 

Wie vor, jedoch mit Fels: ober Sprengarbeiten von erbeblidjen Umfangs 

Wegebauten mit Verwendung von NRollwagen auf Geleifen zur Boben- 

und Materialbeförderung, ohne Verwendung maſchineller Einrich: 

tungen und ohne Fels: oder Sprengarbeiten von erheblichem Umfange 

Wie vor, jedoch mit Fels- oder Sprengarbeiten von erheblichem Umfange 

| 
welde als Brämie 

etrag ber für 1ebr 
—— ba· 
Marf bes in Beiraca 
tommenben gehn! 

1,15 

0,50 

1,45 

0,89 

0,70 

1,65 
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fende 

20. 

Betriebsarten. 

Wegebauten mit Verwendung von Lokomotiven ober ſonſtigen maſchi— 
nellen Einrichtungen, aber ohne Fels- oder Sprengarbeiten von 

erheblichem Umfange 

Wie vor, jedoch mit Fels⸗ ober Gprengarbeiten ve von erheblichem Umfange 

Dritte Gruppe. 

GEifenbahnbanten, Kanals, Hafen:, Fluß: und fonftige Wafferbanten. 

Eijenbahnbauten, Kanals, Hafen, Fluß: und jonftige Wafjerbauten, 

mit Verwendung von Handgeräten, Karren, Kähnen oder Fuhrwerk 

Wie vor, jeboh mit Verwendung von Rollwagen auf Geleifen und 
fonftigen Geräten, ohne maſchinelle Einrichtungen 

Wie vor, jedoch mit Verwendung von Lokomotiven, Betriebsbauzügen 

und fonftigen mafchinellen Einrichtungen we 

Tunnels, Stollen: und Schadtbau . 

Eifenbahnoberbau und Straßenbahnbau 
Uferfhugbauten für ſich allein . . 

Bauwerke für Tiefbau von Holz, Eijen, Mauerwert, Beton, "einfisließ- 

lich der Fundamentausſchachtung für diefe Baumwerfe 

»Bierte Gruppe. 

Kulturtechniſche, Planierungs-, Ausſchachtungs- und ähnlidie Erd— 

und Bauarbeiten. 

Erdarbeiten ohne oder mit nur ausnahmsmeijer Verwendung von 
Handfarren oder Fuhrwerk: 

Hierher gehören: Einebnungen, Rieſelfeld- und Grabenanlagen, 

Teih:, Schießſtand-, Deich⸗ und ähnliche Bauten, auch Ausſchach— 

tungen, ſoweit diefe nicht unter die Ziffer 27 fallen 

Erdarbeiten wie bei 20 mit Verwendung von Karren, Fuhrwerk ober 

fonftigem Handgerät, aber ohne Feld: ober Sprengarbeiten von 
erheblihem Umfange 

Wie vor, jedoch mit Feld: ober Sprengarbeiten von erbeblichemn Umfange 
Erbarbeiten wie bei 20 mit Verwendung von Rollmagen auf Geleifen, 

aber ohne Berwendung maſchineller Einrichtungen und ohne Fels— 

oder Sprengarbeiten von erheblichem Umfange 

Lohnprozente, | 
melde ale Prämie 

0,9 

veiras ber für jede 
angefangene halbe 
Mark bed in Betracht 
kommenden Lohne 
au enteidhtenben 

Brämie, 

Pfennig. 

0,45 
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Lau: Lohnprozente, ———— 
in ur 

p i melde als Prämie tommenden Seht fende DBetriebsarten. cr. Meam 
Prämie, 

Prozent. Pfennig 

24. Erdarbeiten wie bei 20 mit Verwendung von Rollwagen auf Geleiſen, | 

aber ohne Verwendung majchineller Einrichtungen, jedoch mit Fels: | 

ober Sprengarbeiten von erbeblihem Umfane . . . . 5,2 | 2,60 

25 Erbarbeiten wie bei 20 mit Verwendung von Lolomotiven ober fonfti- 

gen majchinellen Einrichtungen, aber 7. Fels- oder Spreng- 
arbeiten von erheblihem Umfang . . 45 | 2,25 

26. Wie vor, jedoch mit Fels- oder Sprengarbeiten von erheblichen Unfange 63 | 3,15 

27 Ausſchachtungen für Keller, Gebäude- und fonftige Fundamente, 

Gräber ufw., mit Anwendung von Abfteifungen ober bei mehr 

als 1,5 m Tiefe, mit Verwendung von Geräten jeglicher Art, auch 

in Verbindung mit Betonierungsarbeiten, aber ohne el: ober | 
Sprengarbeiten von erheblihem Umfange . . . 48 | 2,40 

28, Wie vor, jeboch mit Feld: oder Sprengarbeiten von erheblichem Umfange 6,5 3,25 

Fünfte Gruppe. 

Kabelverlegungsarbeiten, Kanalijationd:, Gas, Wafferleitungs- uud 
fonftige Robrleitungsanlagen. 

29. Kabelverlegungsarbeiten . . - 2,9 1,45 
30, Gas, Waſſerleitungs- und fonftige Robrleitungsanlagen, fomeit im al 

gemeinen die Tiefe der Gräben 1,5 m ober der Durchmefjer ber 
Röhren 200 mm nicht überlegt . . . 3,3 1,65 

31, Ranalijations: und fonftige Robrleitungsanlagen, als: Gas, Waller: 

leitungen, Keller, Friedhofs: und ſonſtige tiefe —— ſoweit 
fie nicht unter bie Ziffer 30 falen . . » 2... ed 4,5 2,25 

Sechſte Gruppe. 

Nebenbetricbe. 
32, Fuhrwerköbetriebe . . . . a en 51 | 255 
33, Hochbau (Maurerz, Bimmerasbeiten um. ) 2 er Kr ch 32 | 1,60 
34, Abbruch von Tiefbauteenn. — 11,0 5,50 

35. Abbruh von Hochbauten. 20,0 10,00 
36, Brunnenbau und Tiefbohrungen. —— 5,3 2,65 
37. Pilafter: und een — — 1,7 (85 

38. Steinbruchbetriebe . . - . N 8,8 4,40 



297 

Lau: Lohnprozente, —— 

fende Betriebsarten. melde alb Prämie] fommenben vapne 
su entriten ſind. #4 entrihtenben 

Ir. Prämie, 

39, Steinihlagherftellung, au mit Verwendung von Mafdinen; — 
ſteinbearbeitung und ſonſtige Steinhauerarbeiten . . . ; 4T | 2,35 

40, Kied:, Sande, Ton und Mergelgräberei . . 2 2: 2 2 2m 48 | 2,40 

4l. Mafcinenbetriebe, Rumpmwerle um. . . . 29 | 1,45 

+42. Baggerarbeiten zur Unterhaltung von — Ranälen und fonftigen | 
Waflerläufen . . . 5,9 | 2,95 

43, Herftellung elektriſcher Sreileitungen, Stellen von Maften, Dontagn 

und Demontagen . > 2 220 — h ur 74 | 3,70 

Siebente Gruppe. 

Betriebsbeamte. 

44. Betriebsbeamte mit mehr als 1500 A Jahredeinnahne. . . . . 10 | 0,50 

Anmerkung. Für Betriebsbeamte, deren Gehalt oder Lohn | 

1500 M für das Jahr nicht überfteigt, jowie für Schadhtmeifter, | 

Lofomotiv: und Mafhinenführer fommt der Prämienfag zur An: | 

wendung, ber von ben Löhnen ufw. des Betriebs oder Betriebs: 
teils, in dem fie beihäftigt find, erhoben wird. 

Sonflige Beflimmungen und Erläuterungen. 

I. Für Arbeiten, welche vorftehend nicht aufgeführt find, wird ber Prämienfag nah Maßgabe des für bie 

Genoſſenſchaft geltenden Tarifs vom Vorftande feitgejet. 

2. Wenn biejelben Arbeiter mit mehreren Arten von Arbeiten beichäftigt werben (z. B. mit Straßenreinigung 

und Steinfhlagen), jo find in der monatlihen Nachweiſung für jede Art bie verwendeten Arbeitstage und 

die verdienten Löhne getrennt aufzuführen (vergl. Anleitung des Neich8-Verfiherungsamts, betreffend die Nach: 

weifungen von Negiebauarbeiten, vom 12. Dezember 1887). Erfolgt eine folde Trennung nit, jo wirb 

bei ber Berechnung ber Prämie die höchfte in Betracht kommende Gefahrenklafje zur Anwendung gebracht. 

Auf Verfiherungen gemäß $ 31 des Bau-Unfallverfiherungsgejeges findet dieſe Beitimmung feine Anwendung. 

to 

Feitgefegt gemäß 5 26 des Bau-Unfallverfiherungsgejeges vom 30. Juni 1900 (Reichs-Geſetzbl. S. 698). 

Berlin, den 13, November 1905. 
Das Reichs-Verfiherungsamt, 

Abteilung für Unfallverfiherung. 

(gez.) Gaebel, 
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Bekauntmachung des Minifteriums des Innern, 

betreffend die Genehmigung der Oberen Kinderfchulkiftung in Kirchheim u. T. Vom 1. Dezember 1905. 

Seine Königlide Majejtät haben am 27. November ds. 38. der Oberen 

Kinderfhulftiftung in Kirchheim u. /T. die nachgeſuchte Genehmigung allergnädigit 

zu erteilen gerußt. 

Stuttgart, den 1. Dezember 1905. 

Piſchek. 

Bekanntmachung des Ainiſteriums des Innern, 

betreffend die Genehmigung der Stiftung Paulinenpflege Weil im Schönbuch, Oberamts Böblingen. 

Vom 7. Dezember 1905. 

Seine Königliche Majeftät haben am 4. Dezember d3. Is. der Stiftung 

PBaulinenpflege Weil im Shönbud, Oberamts Böblingen, die nachgeſuchte Ge— 

nehmigung allergnädigft zu erteilen geruht. 

Stuttgart, den 7. Dezember 1905. 
Piſchelk. 

Bekanntmachung des Ainiſterinms des Kirchen- und Schulwelens, 

betreffend die Durreifch-Stiftung für Witwen und Waifen des höheren Reallehrerftiandes. 

Bom 30. November 1905. 

Seine Königlihde Majeſtät haben am 25. November 1905 allergnädigit gerubt, 

der Durretih: Stiftung für bedürftige Witwer und Waifen des württembergijchen 

höheren Reallehrerftandes die nahgejuhte Genehmigung zu erteilen. 

Stuttgart, den 30. November 1905. 

Weizjäder. 

Verfügung des Miniferinms des Kirchen- und Schulweſens, 

betreffend die Saatzuchtauſtalt in Hohenheim. Vom 6. Dezember 1905. 

Mit Allerhöhfter Genehmigung Seiner Königliden Majejtät wird für die 

Saatzudtanftalt in Hohenheim, die auf Grund des für 1905/1906 verabjdiedeten Etats 

errichtet worden ‚ift, nachſtehendes verfügt: 
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81. 

Die Saatzuhtanftalt hat den Zwed, den landwirtſchaftlichen Pflanzenbau des Landes 

hinfihtlih der Sortenwahl, des Saatgutbaus und der Saatgutzühtung zu fördern. 

82. 
Zur Erreichung dieſes Zweckes ſind der Anſtalt die folgenden Einzelaufgaben geſtellt: 

1) Einleitung und Überwahung von ſortenvergleichenden Anbauverſuchen im Lande 
und Verarbeitung der Grgebnifje derjelben. 

2) Abhaltung von Kurſen über landwirtſchaftliche Sortenfunde, über die Anftellung 

von jortenvergleihenden Verſuchen, und über Zurichtung von Saatgut. 
3) Anerkennung von Saatbauwirtihaften und von Saaten (vergl. unten $ 8), 

jowie Regelung des Bezuges von anerfanntem Saatgut geeigneter Sorten. 

4) Bornahme einzelner Züchtungen in Verbindung mit der Gutswirtigaft Hohenheim 

derart, daß dieje zunächſt al3 Beiſpiel einer Zuchtwirtſchaft für einige Sorten 

dienen kann. 
5) Abhaltung von Kurjen über die Züchtung landwirtſchaftlicher Kulturpflanzen, 

in Verbindung mit Demonjtrationen. 

6) Anerkennung von Saatzudtwirtigaften und von Zuchtſaaten (vergl. unten 8 8). 

7) Beratung der Landwirte bei der Sortenwahl, jowie Beratung der Saatzudt 

treibenden Landwirte bei Ginzelfragen auf dem Gebiete der Züchtung. 

83 

Die Saatzudtanftalt bildet einen Bejtandteil der landwirtſchaftlichen Anſtalt in 

Hohenheim und ijt der Anftaltsdireftion und weiterhin dem Minifterium des Kirchen: 

und Schulwejens unterftellt. 

84. 

Vorſtand der Anſtalt iſt der Profeſſor für Pflanzenproduktion an der landwirt— 

ſchaftlichen Hochſchule Hohenheim, dem die erforderlichen Hilfskräfte beigegeben werden. 

85. 

Dem Vorſtand der Saatzuchtanſtalt liegt ihre unmittelbare Vertretung nach außen, 
ſowie die ganze innere und äußere Geſchäftsleitung ob. 
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S 6. 
Dem Borftand wird zu feiner Beratung ein aus 4 Mitgliedern bejtehender ftändiger 

Beirat beigegeben. Für jedes Mitglied wird ein Stellvertreter beftellt. Die Mitglieder 
dieſes Beirat3 werden in der Regel dem Stande der praftiichen Landwirte entnommen, 

ihre Berufung erfolgt auf Vorſchlag des Vorjtands der Anftalt nah Anhörung der 

Sentralftelle für die Landwirtſchaft durch das Minifterium des Kirchen: und Schulweſens. 

Das Amt eines Beirats ift ein Ehrenamt; für Dienftleiftungen außerhalb ihres 

Wohnortes erhalten die Beiräte Taggelder und Reifekoften. 

87. 

Die Einberufung des Beirats zu einer Sitzung geſchieht durd den Vorftand nad) 

Bedarf, mindeftens aber jährlih einmal. Zu den Sikungen wird ein Vertreter der 

Zentralftelle für die Landwirtſchaft eingeladen, 

88. 
Die Anerkennung von Saatbanwirtihaften und Saatzudtwirtihaften, jowie von 

den in dieſen Wirtjhaften erzeugten Saaten und Zudtjaaten jeßt voraus, daß dieſe 

BWirtihaften und Saaten auf vorangegangene Anmeldung bejihtigt und hiebei den für 

die Anerkennung zu ftellenden Anforderungen genügend erfunden werden. 

Die Befihtigung der Wirtihaften wird von einer nicht jtändigen Kommiſſion aus: 

geführt, welde aus einem Beamten der Anjtalt, einem Landwirtihaftsinfpeftor oder 

feinem Ajfiitenten und einem Mitglied des Beirats bejteht. Mit der Befihtigung der 

Saaten kann ein einzelnes Mitglied der Kommiſſion betraut werden. 

Auf Grund des Ergebnifjes der Befihtigung wird die Anerkennung von der Saat- 

zuchtanſtalt ausgejproden und im Württ. Wochenblatt für Landwirtſchaft veröffentlicht. 

89. 

Zur Teilnahme an den Arbeiten der Kommiſſion ($ 8 Abj. 2), jowie zur Mit— 

wirkung bei der überwachung der fortenvergleihenden Verſuche werden die Landwirtſchafts 

infpektoren und deren Aijfiftenten auf Antrag des Borftands der Saatzudtanftalt von 

der Zentralftelle für die Landwirtſchaft angewiejen. 
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$ 10. 

Über die Durhführung der Anerkennung der in $ 8 Abſ. 1 bezeichneten Wirtſchaften 

und Saaten, jowie über die Ausführung der erforderlihen Befihtigungen werden nähere 

Beitimmungen veröffentlit. 

g1. 
Die Veröffentlihungen der Anftalt erfolgen in dem „Württembergiihen Wochenblatt 

für Landwirtſchaft“. 

Stuttgart, den 6. Dezember 1905, 

MWeizjäder. 

Beridhtigung. 

Im Negierungsblatt von 1905 ©. 147 iſt in Art. II Zeile 4 bes Geſetzes, betreffend Ände— 

rungen bed Beamtengejeges vom 28. Juni 1876 und bes Vollsjdjullehrergefeges vom 30. Dez. 1877, 

an Stelle des Datums „28. Juli 1905" das Datum „29. Juli 1905* zu fegen. 

Bedrudt in der Buchdruckerei Chr. Scheufele in Stuttgart. 
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N" 34. 

Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Donnerdtag, den 28. Dezember 1905. 

Inhalt: 

Verfügung der Minifterien des Innern, des Kirchen: und — * und ber Finanzen, betreffend bie Boll 

ziehung des Geſehes über die Penfionsrechte der Körperfchaftsbeamten und ihrer Dinterbliebenen. Bom 

15. Dezember 1905. 

Verfügung der Miniferien des Innern, des Kirchen- und Schulweſens und der Finanzen, 

betreffend die Dollziehung des Gefehes über die Penfionsrechte der Körperſchaftsbeamten und ihrer 

Hinterbliebenen. Vom 15. Dezember 1905. 

Zur Vollziehung des Geſetzes über die Penfionsrehte der Körperſchaftsbeamten und 

ihrer Hinterbliebenen vom 25. Juni 1894 (Reg.Bl. S. 163) mit den Änderungen und 
Ergänzungen durd die Geſetze vom 13. September 1898 (Reg.Bl. S. 171) und vom 
28. Juli 1905 (Reg. Bl. S. 141) wird unter Hinweis auf den mit Bekanntmachung'der 

Minifterien des Innern, des Kirchen- und Schulwejens und der Finanzen vom 5. Sep: 

tember 1905 (Reg. Bl. S. 198) veröffentlichten Text des Geſetzes nachſtehendes verfügt. 

Mitgliederlijten und Bejoldungsfatajter. 

81. 

Die Beamten der in Art. 1 des Geſetzes bezeichneten öffentlihen Körperſchaften, 

welche nad Vorſchrift des Art. 2 des Geſetzes verpflichtet find, der Penſionskaſſe für 

Körperihaftsbeamte beizutreten, find zu diefem Zwed von den zuftändigen Körperjdafts- 
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behörden bei der Sreißregierung anzumelden. Die Anmeldung hat bei Beamten der 

Gemeinden durd den Gemeinderat, bei Beamten der Ortsarmenverbände durch die Orts: 

armenbehörde, bei Amtsförperjhaftsbeamten dur den Amtsverfammlungsausihuß je 

unter Bermittelung des Oberamts zu gejhehen, zu vergl. auch 8 8. 
Die Verpflichtung, der Penſionskaſſe beizutreten, ift bei denjenigen Beamtenklaſſen, 

weldhe in dem dem Art. 2 Abj. 1 des Geſetzes beigegebenen Verzeichnis aufgeführt find, 

ohne weiteres für zutreffend zu erachten, e8 wäre denn, daß ein dort genannter Beamter 
ausnahmsweije feinen Lebensunterhalt auf das von ihm bekleidete Amt nit gründen 

würde. Bei den übrigen Beamten, mit Ausnahme der Verwaltungsaktuare, ift die Bei- 

tritt3pfliht dann als gegeben anzunehmen, wenn feftfteht, daß jie auf die Verjehung 

ihres Amts ihren Lebensunterhalt gründen. Gin Beamter, der mehrere Imter bekleidet, 

iſt nur mit denjenigen Ämtern beitrittspflidtig, bei welden — das einzelne Amt für 

ih genommen — diefe Vorausſetzung zutrifft. 

Die Verpflichtung erftredt ſich aud auf die Beamten der Gemeinden mit eigener 

förperichaftliher Penfionsanftalt, bei welchen die in Abj. 2 bezeichneten Borausjegungen 

zutreffen, jofern fie der körperſchaftlichen PBenfionsanftalt nit angehören oder jofern die 

Leiſtungen der leßteren den in Art. 4 Abj. 1 des Geſetzes bezeichneten Umfang nit er— 

reihen jollten. 

Übrigens iſt da, wo letzteres etwa zutrifft, darauf hinzuwirken, daß die Statuten der 
körperſchaftlichen Penfionsanftalt rechtzeitig den Vorſchriften des Geſetzes angepaßt werden. 

82, 

Erachtet die Körperſchaftsbehörde auf Grund der von ihr vorgenommenen Prüfung 

die Verpflichtung eines Beamten zum Beitritt für zutreffend, jo Hat fie ihm hievon 

Kenntnis zu geben und ihn darüber zu hören, ob gegen die Anerkennung jener Wer: 

pflihtung feine Grinnerung bejteht. Auch hat fie ihn zur Erklärung über die Höhe 
jeiner penfionsberedtigten Bezüge (vergl, Art. 9 und 10 des Geſetzes), jowie über den 

etwaigen Anſpruch auf Ginrehnung früherer Dienftjahre (vergl. Art. 7 Abſ. 1 des Ge- 

jeßes) zu veranlafjen. Falls der Beamte einen Anſpruch auf Ginrehnung früherer 

Dienftjahre erhebt, ijt er zugleih zur Beibringung der erforderlihen Belege über die 

Dauer der einzurechnenden Dienftzeit und die Höhe des während derjelben bezogenen, 
für die Penfionsberehtigung in Betraht kommenden Einkommens aufzufordern. Zur 
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Grlangung diefer Belege hat die KHörperjchaftsbehörde dem Beamten, joweit erforderlich, 

behilflich zu jein. 

Der Durhihnittsbetrag der Ginzugsgebühren und fonjtigen unftändigen Bezüge, 

jowie der durchſchnittliche Amtsaufwand eines Beamten (vergl. Urt. 9 Abf. 2 und 4 und 

Art, 10 des Gejehes) ift von der Körperſchaftsbehörde auf Grund der tatjählihen Be— 

träge in den vorangegangenen drei Jahren feftzufeßen. Wenn eine auf einen dreijährigen 

Zeitraum fi erjtredende Durchſchnittsberechnung noch nicht möglich ift, hat die Feſt— 

jeßung der fraglichen Bezüge und des etwaigen Amtsaufwands zunächſt mittel3 Schäßung, 

jodann, wenn die Unterlagen für die Durchſchnittsberechnung gegeben find, auf Grund 

diejer zu erfolgen, wobei der leßteren Feſtſetzung indes eine rüdwirtende Kraft nicht zu: 

fommt. Der Amtsaufwand kann auch ohne eine ſolche Durchſchnittsberechnung feſtgeſetzt 

werden, wenn er ji in anderer Weiſe fiher ermitteln läßt. Bon dem Feſtſetzungen hat 

die Körperſchaftsbehörde dem beteiligten Beamten Eröffnung zu maden, um ihm Ge: 

legenheit zu geben, etwaige Einwendungen zu erheben. 

Nah dem Abſchluß des in Ab. 1 und 2 bezeichneten Verfahrens hat die Körper: 

ihaftsbehörde die Anmeldung mit ihrer eigenen Aukerung über die Veitrittspflicht des 
Beamten, die Höhe jeiner penfionsberedhtigten Bezüge und die Berechnung feiner penfions- 

bere&tigten Dienftzeit unter Anſchluß ſämtlicher Akten und unter Beifügung der für den 

Gintrag im Bejoldungsfatafter erforderlien Angaben dem Oberamt zu übergeben, von 

welchem nad erfolgter Prüfung und nad Befeitigung etwaiger Anjtände die ſämtlichen 

Akten mit entjprehendem Antrag der Sreisregierung vorzulegen find. 

83. 

Wenn die KHörperfhaftsbehörde darüber im Zweifel ift, ob ein Beamter verpflichtet 

ift, der Penſionskaſſe beizutreten, jo fann fie entweder jofort dad Anmeldungsverfahren 

nad den Vorſchriften des $ 2 einleiten oder zunächſt unter Darlegung der in Betradht 

fommenden Berhältniffe des Beamten durch Vermittelung des Oberamts an die Kreis- 

regierung die Anfrage richten, ob dad Anmeldungsverfahren einzuleiten ift. 

Wenn ein Beamter in Abweihung von der Anfiht der Körperjchaftsbehörde ſich für 

verpflichtet erachtet, der Penſionskaſſe beizutreten, oder wenn die Körperſchaftsbehörde 

unterläßt, einen zum Beitritt verpflichteten Beamten anzumelden, jo bleibt dem Beamten 
freigeftellt, bei der Kreisregierung um Einleitung des Anmeldungsverfahrens nachzuſuchen. 
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84. 

Die Oberämter haben bei den Gemeindeviſitationen und Rechnungsprüfungen und 

bei anderen geeigneten Anläſſen darauf zu ſehen, ob die Anmeldung beitrittspflichtiger 

Beamter zur Penſionskaſſe für Körperſchaftsbeamte erfolgt iſt, und in Fällen, in denen 

eine Anmeldung unterlaſſen worden iſt, die alsbaldige Einleitung des Anmeldungsver— 
fahrens zu veranlajjen. 

In gleicher Weile find die Kreisregierungen verpflichtet, bei geeigneten Anläſſen auf 

die Anmeldung beitrittspflitiger Beamter zu achten und für die Nahholung etwa 
unterlafjener Anmeldungen Sorge zu tragen. 

85. 

Die Kreisregierung entſcheidet nad vorgängiger Prüfung der Akten, insbeſondere 

auch der in $ 2 Abi. 2 bezeichneten Feſtſetzungen und nad Bejeitigung etwaiger An- 

jtände darüber, ob ein angemeldeter Körperſchaftsbeamter verpflichtet ift, der Penfions- 

kaſſe beizutreten, und ftellt die Höhe jeiner penfionsberehtigten Bezüge und den Beginn 

der penfionsberehtigten Dienftzeit, jowie, falls eine frühere Dienftzeit in die penfions- 

berechtigte Zeit einzurechnen iſt (vergl. Art. 7 des Gejehes), ihre Dauer und die Höhe 

des während derjelben bezogenen penſionsberechtigten Einkommens feit (vergl. 8 6). 

Belleidet der Beamte mehrere die BVerpflihtung oder Berechtigung zum Beitritt 

begründende Ämter, jo hat die FFeitjtellung der penfionsberedhtigten Bezüge für jedes diejer 
Amter befonders zu erfolgen (vergl. 88 10 und 25). 

86, 

Wird von einem Beamten die Einrechnung einer früheren Dienftzeit in die penfions- 

berechtigte Zeit beanſprucht, jo hat die Kreisregierung vor der Entſcheidung hierüber zu— 

nächſt zu erheben, ob dem Beamten von der Penjionskafje, aus welder er ausgetreten 

it, Ginzahlungen ganz oder zum Zeil zurüderjtattet oder Beitragsjhuldigkeiten ganz 

oder zum Teil nachgelaſſen worden find, und zutreffendenfalls den Beamten zur jofortigen 

Gntrihtung der zurüderjtatteten oder nachgelaſſenen Beträge an die Penſionskaſſe für 
Körperſchaftsbeamte aufzufordern. Ferner hat die Kreisregierung die al3baldige Über: 

führung der von dem Beamten in die Penfionskafje, aus welcher er ausgetreten iſt, be- 

zahlten und von diefer nicht wieder zurüderftatteten Gintrittögelder und Jahresbeiträge, 
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ſowie der etwa bezahlten Sportelbeträge (vergl. Art. 30 Abi. 4 und 6 des Geſetzes) in 

die Penſionskaſſe für Körperjhaftsbeamte zu veranlaffen. Sodann hat die Kreißregierung 

durch Rückſprache mit dem Verwaltungsrat der Iekteren Kafje ſich darüber zu vergewiſſern, 

ob diejer die bezeichneten Geldbeträge zugefommen find. Anjolange diefe Beträge an die 

Penſionskaſſe für Körperihaftsbeamte nicht bezahlt worden find, fann eine Einrechnung 

der Dienstzeit, für welde fie zu entrichten waren, nicht jtattfinden. 

Auf die Nahzahlungen in den Fällen des Art. 30 Abſ. 5 des Geſetzes finden die 

Vorſchriften in Ab}. 1 feine Anwendung. 

87. 

Waltet in den angegebenen Beziehungen (SS 5 und 6) kein Anjtand ob, jo erfolgt 

jofort der Gintrag in das Bejoldungsfatafter ($ 13). 

Liegt ein Anftand vor, jo erteilt die Kreisregierung zunächſt einen ſchriftlichen Be— 
ſcheid und macht hievon dem beteiligten Beamten und der Körperihaftsbehörde Gröffnung. 

Der Eintrag in das Katafter erfolgt in diefem alle erſt, nachdem der erteilte Beſcheid 

unanfehtbar geworden oder über die dagegen erhobene Beſchwerde Entjheidung getroffen 

it (Art. 34 Abſ. 2 des Geſetzes). 

88, 

Die Anmeldungen der zum Beitritt verpflichteten Beamten der Landarmenverbände 

find von dem Ausſchuß der Landarmenbehörde unmittelbar der Kreisregierung vor- 

zulegen. Im übrigen finden die Vorſchriften der 88 1 bis 7 entſprechende Anwendung. 

89. 

Den zum Beitritt beredtigten KHörperihaftsbeamten (vergl. Art. 3 Abi. 1 und 2 

des Geſetzes) bleibt überlafjen, ihre Beitrittserflärung unter gleichzeitiger Nachweiſung 

ihrer für die Penfionsberehtigung in Betracht kommenden Bezüge und gegebenenfalls 

unter Erhebung des Anſpruchs auf Einrehnung einer früheren Dienftzeit im Sinne des 

Art. 7 Abſ. 1 des Gefeßes bei der Kreisregierung einzureichen. 

Grfolgt die Beitrittserflärung, jo vernimmt die Hreisregierung die zuftändige Körper: 

ſchaftsbehörde über die Berechtigung de3 Beamten zum Beitritt und über die Höhe jeiner 

penfionsberetigten Bezüge, jowie, wenn es fi um einen Beamten im Sinne de3 Art. 3 

Abi. 2 des Geſetzes handelt, darüber, ob fie mit jeinem Beitritt einverjtanden ift. Für 
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das weitere Verfahren, insbejondere aud im Falle der gleichzeitigen Erhebung eines An- 

ſpruchs auf Einrehnung früherer Dienftzeit, finden die Vorſchriften der SS 2 und 5 

bis 7 entſprechende Anwendung (vergl. auch 8 10). 
Bei den VBerwaltungsattuaren, welche für mehrere Körperſchaften bejtellt jind, hat 

die Feſtſetzung des penjionsberedtigten Einkommens für jede Körperſchaft bejonders zu 

erfolgen. Der von dem Gejamteintommen abzuziehende Betrag für Gehilfenhaltung und 

fonftigen Amtsaufwand ift auf die beteiligten Körperſchaften verhältnismäßig zu verteilen. 

Die Frage, ob ein Beamter im Sinne de3 Art. 3 Abſ. 2 des Geſetzes, welcher auf 

Grund eines anderen von ihm gleichzeitig befleideten Amtes bereits Mitglied der Pen— 
ſionskaſſe ift, aud mit jeinem kirchlichen Amte der Kaffe beitreten kann, ift nad den 

Beitimmungen des Geſetzes (vergl. Art. 3 Abi. 2 und Art. 9 ff.) für das letztere Amt 

gejondert zu beurteilen und zu entſcheiden. 

$ 10, 

Tritt ein Beamter auf Grund eines zum Beitritt nur beredtigenden Amtes der 

Kaffe bei umd erfolgt der Beitritt nicht innerhalb eines Jahres nad) der Übernahme 

diefe3 Amtes, jo ift die Einrehnung früherer Dienftjahre in die penfionsberechtigte 

Dienftzeit für diefes Amt unbedingt ausgeſchloſſen (vergl. Art. 7 Abſ. 2 des Gejekes). 

Die Dienftzeit für legteres ift daher, falls der Beamte nod auf Grund eines anderen 

von ihm befleideten Amtes der Kaffe angehört, ſtets beſonders zu berechnen. 

8 1. 

Wil ein Körperjhaftsbeamter auf Grund des Art. 3 Abi. 4 des Gejehes der Pen— 

ſionskaſſe beitreten, jo hat er um die Erlaubnis hiezu unter gleichzeitiger Nachweiſung 

jeiner für die Penſionsberechtigung in Betracht fommenden Bezüge bei dem Verwaltungs: 
rat der Kaſſe ſchriftlich nachzuſuchen. 

Der letztere vernimmt die zuſtändige Körperſchaftsbehörde über ihre Zuſtimmung zu 
dem Geſuche, falls dieſe nicht etwa ſchon vorher erteilt worden iſt. 

Gibt der Verwaltungsrat dem Geſuche ſtatt, ſo macht er hievon nach eingeholter 

Genehmigung des Miniſteriums der zuſtändigen Kreisregierung Mitteilung, welche ihrer: 

jeitö die Höhe der penfionsberehtigten Bezüge des Beamten feftftellt und den Eintrag 
im Beſoldungskataſter vollzieht. 



309 

8 12. 

Behufs Fortführung des Bejoldungsfatafters haben die Körperfhaftsbehörden — 
außer der Anmeldung jeder Neuanftellung eines zum Beitritt verpflichteten Beamten — 

von jeder Veränderung in den maßgebenden dienftlihen Verhältniſſen der der Kaſſe an- 

gehörenden beitrittspflichtigen und freiwilligen Mitglieder (geeignetenfall3 durch Vermitte— 

lung des Oberamts) der Kreisregierung Anzeige zu erjtatten. MWeränderungen der 

bezeichneten Art find beijpielsweife: Zuruhejegung, Entlaffung, NRüdtritt, Ableben des 

Beamten, Übertritt des Beamten in einen anderen penfionsberehtigten Dienſt im Sinne 
des Art. 30 Abſ. 3 des Geſetzes, Änderungen in den penfionsberehtigten ftändigen und 
unftändigen Gehaltsbezügen oder in dem Amtsaufwand (vergl. $ 2 Abi. 2). 

Die den Körperihaftsbehörden vorgejeßten Dienjtbehörden find verpflichtet, bei geeig— 

neten Anläſſen fi zu vergewifjern, dag von jolden Veränderungen die erforderliche 

Anzeige gemadht worden ijt (vergl. 8 4). 

Die Kreisregierung hat, wenn fie von ſolchen Beränderungen Kenntnis erhält, 

ſoweit erforderlich, nad vorgängiger Vernehmung des beteiligten Beamten, die Richtig: 

jtellung oder Ergänzung des Beſoldungskataſters einzuleiten. Die Beitimmungen der 

88 2 bis 11 finden entſprechende Anwendung. 

8 13. 
Das Bejoldungsfatafter wird von der Kreisregierung nad) dem in der Beilage 9, 

ag, Q enthaltenen Formular geführt. 

In dasjelbe werden die Beamten nad der zeitlihen Folge ihres Eintritts in die 

Kaſſe aufgenommen. 

Für jeden Beamten ift mindeftens ein Blatt zu bejtimmen, jo dag Raum zum 

Nachtrag etwaiger Veränderungen vorhanden iſt. Wenn ein Beamter mehrere je zum 
Beitritt verpflicgtende oder beredtigende Ämter bekleidet, jo werden dieſe in Spalte 2 

mit römischen Zahlen bezeichnet. Die Ausfüllung der Spalten 2 bis 4 und 7 hat für 

jede8 Amt bejonders zu erfolgen (vergl. au $ 5 Abſ. 2 und 8 10). Bei Beamten, 

welde der Kaſſe freiwillig beitreten, muß in Spalte 4 (oder 8) auch der Tag des Gin- 

laufs der Beitrittserflärung bei der Freisregierung angegeben werden (vergl. $ 10). In 

Spalte 5 ift die in die Penfionsberehtigung etwa einzurechnende frühere Dienftzeit 

(vergl, Art. 7 Abſ. 1 des Gejehes), jowie die Höhe des während derjelben bezogenen 
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penſionsberechtigten Einfommens zu bezeichnen, weldes für die Berehnung der Ein- uud 

Nachzahlungen des Beamten zur Penfionskafle die Grundlage bildete oder bildet. 

Zu dem Katafter ijt ein alphabetiſches Namensverzeihnis zu fertigen und fort- 

laufend zu ergänzen, 

S 14. 

Wenn in den dienftlihen Verhältniffen des Beamten eine Änderung eintritt, welche 

jeine Zugehörigkeit zur Kaffe nicht berührt, jo wird diejelbe unter Verweiſung auf.das 

einihlägige Aktenftüd im Katafter am entſprechenden Orte vorgemerkt und der alte Ein- 

trag jo durchſtrichen, daß er noch lesbar bleibt. 

Wenn ein der Kaſſe angehöriger Beamter ftirbt, in den Ruheftand verſetzt wird 

oder aus anderen Gründen aus der Kaſſe ausjcheidet, jo wird dies unter Verweiſung 

auf die Akten im Katafter vorgemerkt und der ganze Eintrag durchſtrichen. Im Wall 
freiwilligen Austritts (Art. 3 lebt. Abſ. des Gefeßes) darf die Streihung erjt mit dem 

Beginn des auf den Einlauf der Austrittsertlärung nädftfolgenden Rehnungsjahres 
geſchehen. 

8 15. 
Von jedem Gintrag in das Katafter und von jeder Veränderung eines ſolchen gibt 

die Hreisregierung dem Verwaltungsrat der Kaffe, jowie der zuftändigen Körperſchafts— 

behörde — Ieterer unter Hinweis auf die Vorſchrift des $ 17 — durch überſendung 
eines Kataſterauszugs Kenntnis. 

In den Katajterauszügen, welche das penjionsberedhtigte Eintommen eines Beamten 

betreffen, ijt, wenn das Ginfommen aus mehreren Beträgen fi zuſammenſetzt, jeweils 

aud der Geſamtbetrag der penfionsberehtigten Bezüge des Beamten anzugeben. 

8 16. 

Don dem Verwaltungsrat der Kaſſe wird auf Grund der mitgeteilten Satajter- 

auszüge ein nad Kreifen und Oberämtern getrennt zu führendes Geſamtkataſter angelegt 
und fortgeführt. 

Grgeben fi bei DVergleihung der Auszüge aus den Kataſtern der Kreisregierungen 

mit dem Gejamtfatafter der Penſionskaſſe Anftände, jo hat der Verwaltungsrat wegen 

ihrer Grledigung alsbald mit den betreffenden Sreisregierungen fih ins Benehmen 
zu jeßen. 
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817. 

Die Körperſchaftsbehörde hat von dem Inhalt des ihr überſendeten Kataſterauszugs 

($ 15) dem beteiligten Beamten Eröffnung zu machen und ſodann den Auszug bei ihren 

Alten zu verwahren (vergl. $ 25). Auf Verlangen ift dem Beamten eine beglaubigte 

Abſchrift des Katafterauszugs unentgeltlich auszufolgen. 

Berechnung und Einzug der Eintrittögelder und Fahresbeiträge, jowie der Imlagebeträge. 

$ 18. 
Auf Grund der Kataftermitteilungen der Sreisregierungen wird im Auftrag des 

Verwaltungsrats der Penſionskaſſe vom Kaſſier derjelben der Betrag des Eintrittögelds 

oder einer etwaigen Erhöhung desjelben, des Jahresbeitragd und der etwa zu leijtenden 

Nahzahlungen (vergl. Art. 30 Abj. 5 umd Art. 41 Abſ. 2 des Gejeßes) berechnet und 
unter Beachtung der bejtehenden Vorſchriften (vergl. Art. 27 Abi. 2 und 3, Art. 30 

Abſ. 5 und Art. 41 Abſ. 4 des Gefehes) der Betrag beftimmt, welder hienad von dem 

zahlungspflidtigen Beamten zu erheben ijt. 

Bon dem Ergebnis diejer Berehnung wird der zujtändigen Körperſchaftsbehörde 

mit dem Erſuchen Mitteilung gemadt, von derjelben dem zahlungspflidtigen Beamten 

Kenntnis zu geben und den KHörperfhaftsrehner mit entſprechender Weijung wegen des 

Einzugs der gejhuldeten Beträge zu verjehen. 

Wird gegen die Berehnung des Kaffiers von dem zahlungspflihtigen Beamten Wider: 

jprud erhoben, jo entj&heidet hierüber der Verwaltungsrat der Kaffe. 

Iſt nad) einer Kataftermitteilung der Kreisregierung der Übertritt eines bisher der 

Penſionskaſſe angehörigen Beamten in einen anderen penjionsberedtigten Dienjt im 

Sinne des Art. 30 Abj. 3 des Geſetzes erfolgt, jo hat der Kajfier der Penſionskaſſe im 

Auftrag des Berwaltungsrat3 die von dem Beamten bisher bezahlten und ihm wicht 

wieder zurüderftatteten Gintrittögelder und Beiträge ohne Zinfenberehnung der Die 

Penſionslaſt übernehmenden Kaffe auf deren Anfordern alsbald auszufolgen und hievon 

den betreffenden Beamten zu benachrichtigen. 

$ 19. 

Die KHörperjhaftsrehner haben die in $ 18 Abi. 1—3 bezeichneten Leiftungen von 

den zahlungspflihtigen Beamten nad) der ihnen erteilten Anweijung mittels Abzugs an 
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ihrem Gehalt zu erheben, und zwar die Kintrittägelder und Nahzahlungen in gleichen, 
den Terminen der Gehaltszahlung entjprehenden Raten, jofern nicht der Beamte vor- 

zieht, den ganzen Betrag jofort oder in kürzeren Friſten zu bezahlen, die Jahresbeiträge 

aber im vollen Betrag je auf den 31. März. Wünſcht der Beamte aud die leteren in 

mehreren, den Terminen der Gehaltszahlung entiprehenden Raten zu entrichten, jo ijt 

einem diesbezüglichen Verlangen, vorbehältlich ſpäterer Wiedererftattung etwa zu viel ge— 

zahlter Beträge, zu entſprechen. 

Bei den Verwaltungsaktuaren ift durch die Körperſchaftsbehörde im Einvernehmen 

mit dem Beamten der Betrag zu bejtimmen, weldyer von den an denjelben auszuzahlenden 

Belohnungen jeweils in Abzug zu bringen ift. 

Bon folden Beamten, deren Ddienjtlihes Einkommen ganz oder überwiegend aus 
unftändigen Bezügen befteht, werden die in $ 18 bezeichneten Leiftungen bar zum Einzug 

gebracht. 
820. 

Die eingezogenen Gelder ſind nach Abzug etwaiger für die Penſionskaſſe geleiſteter 

und noch nicht wieder erſtatteter Vorſchüſſe ($ 29), ſowie der dem Redner zukommenden 

Ginzugsgebühren ($ 30) an die Penſionskaſſe portofrei einzuſenden. 

Die Ablieferung erfolgt bei den im Laufe des Jahres zur Erhebung gelangenden 

Zahlungen jpäteftens am Ende eines jeden Bierteljahres, im übrigen nad dem Ablauf 

des Rechnungsjahres. Wenn und joweit die im Laufe des Jahres einzujendenden Be— 
träge die Summe von dreißig Mark nicht überfteigen, kann ‚die Ablieferung bis zum 
Schluß des Rehnungsjahres im Anſtand gelaſſen werden. 

g 21. 
Die Jahresbeiträge der Penfionäre werden von dem Betrag des Ruhegehalts und 

zwar von der auf 31. März fälligen Monatsrate in Abzug gebradt. Auf Wunſch des 

Penfionärs kann der Abzug in monatlichen Raten, vorbehältlid der Nüdzahlung der etwa 
zu viel abgezogenen Beträge, erfolgen, 

Die Ruhegehalte find hienad vom Kafjier der Penfionskafje mit der dur den Abzug 

gebotenen Kürzung zur Zahlung durd die Körperſchaftskaſſen anzuweiſen (vergl. $ 28). 

Bon denjenigen Penfionären, deren Ruhegehalt nah Maßgabe des Art: 16 des 

Geſetzes ganz ruht, wird der Jahresbeitrag durd die Penſionskaſſe unmittelbar eingezogen. 
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g 22. 
Nach dem Abſchluß eines jeden Rechnungsjahres wird der etwaige Fehlbetrag des 

verfloſſenen Jahres nad Vorſchrift des Art. 31 des Geſetzes feſtgeſtellt, ſodann auf 

Grund des Beſoldungskataſters nad vorgängiger Richtigſtellung desſelben ($ 16 Abſ. 2) 

die Geſamtkataſterſumme nad dem Stande des vorangegangenen 31. März berechnet und 
bhienad die Umlage des zu dedenden Fehlbetrags auf die beteiligten Körperjhaften voll: 

zogen (vergl. Art. 32 des Geſetzes). 
Der jede Körperichaft treffende Betrag wird der Körperſchaftsbehörde jhriftli mit 

der Aufforderung befannt gegeben, denjelben binnen vier Wochen nad Empfang des 

Ausſchreibens an die Penfionskafje zu bezahlen. In dem Ausſchreiben iſt der Betrag 

der Jahresumlage, deſſen Verhältnis zur Gejamtkatafterfumme und der Betrag der auf 

die Beamten der Körperſchaft entfallenden Katafterfumme anzugeben, 

Die Körperſchaften haben den fie treffenden IImlagebetrag nad) Abzug etwaiger für 

die Kaſſe geleifteter und noch nicht zurüderftatteter Vorſchüſſe binnen der im Ausſchreiben 

beitimmten Friſt portofrei an die Penſionskaſſe einzufenden. 

Anweifung und Ausbezahlung der Penfionen und Sterbenachgehalte. 

823. 
Das bei Anweifung der Ruhegehalte einzuhaltende Verfahren ift dur Art. 24 des 

Geſetzes geregelt. 
Zum Nachweiſe der Dienftunfähigkeit genügt in der Hegel die Vorlage eines ärzt- 

lien Zeugnifjes über den Gejundheitszuftand des feine Zuruhejeßung nachſuchenden 

Beamten. Der zur Entiheidung über die Zuruhefegung berufenen Behörde ift es jedoch 

unbenommen, erforderlihenfall3 die Beibringung weiterer Belege zu verlangen. 

8 24. 

Den Gejuden um Ginfegung in den Bezug des Sterbenadhgehalts, ſowie der Witwen: - 

und Waifenpenfionen ift eine Sterbeurkunde, jowie ein Auszug aus dem Tyamilien- 

regifter, welder die in Betracht kommenden Hinterbliebenen unter Angabe der Zeit ihrer 

Geburt vollitändig enthält, beizuſchließen. 

8 25. 

Bei der Feitftellung der Höhe der Nuhegehalte, Sterbenadhgehalte, Witwen- und 
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Maijenpenfionen ijt jowohl bezüglid der Höhe des penfionsberedtigten Ginfommens des 

Beamten als der Dauer feiner penfionsberedhtigten Dienftzeit der Inhalt des Bejoldungs- 

fatajter8 beziehungsweife des der zuftändigen Körperſchaftsbehörde zugeftellten neueſten 

Katafterauszugs zu Grund zu legen. Gntipridt der Eintrag im Katafter nit dem 
neuejten Stande, fo hat zuvor die Berichtigung oder Ergänzung des Katafters zu erfolgen. 

Findet im Falle der Vereinigung mehrerer Ämter in einer Perjon, von denen jedes 

für fi zum Beitritt verpflichtet oder beredtigt, wegen des Vorliegen bejonderer Um— 

jtände die Zuruhejegung nur bezüglich eines diefer Ämter unter Beibehaltung der übrigen 

ftatt, jo ift der Berehnung des Ruhegehalts nur diejenige penfionsberedtigte Dienjtzeit 

zu Grunde zu legen, welde der Beamte in dem Amte, mit dem er zuruhegejeht werden 

joll, zugebracht hat (vergl. übrigens 8 10). 

$ 26. 
Wird von einem Beamten, welcher der Verpflichtung zur Zeiftung der in Art. 30 

Ab). 5 und Art. 41 Abſ. 2 und 3 des Geſetzes bezeichneten Nachzahlungen nod nicht 

vollftändig genügt hat, die Anweiſung eines Ruhegehalt3 oder von den Hinterbliebenen 

eines jolhen Beamten die Ginjegung in den Genuß einer Witwen- oder Waijenpenfion 

beantragt, jo hat die zur Entſcheidung über den Antrag zuftändige Behörde zunächſt den 

Betrag der noch ausftehenden Nahzahlungen zu ermitteln, 

Von dem Ergebnis diefer Ermittelung ift der Antragfteller unverzüglid in Kenntnis 

zu jeßen und zur Erklärung darüber zu veranlafjen, ob und inwieweit er von dem ihm 

zuftehenden Rechte zur nachträglichen Leiftung der rüdjtändigen Nadzahlungen etwa Ge— 

brauch machen will (vergl. Art. 30 Abſ. 5 und Art. 41 Abſ. 5 des Geſetzes). Dabei ijt 

der Antragfteller auf die in Art. 41 Abſ. 5 des Geſetzes enthaltene Friftbeftimmung aus: 

drücklich hinzuweiſen. 

Die Entſcheidung über die Verwilligung des Ruhegehalts beziehungsweiſe der 

»Witwen- und Waiſenpenſionen darf in dieſem Falle erſt getroffen werden, nachdem durch 

Rückſprache mit dem Verwaltungsrat der Penſionskaſſe der Betrag der geleiſteten Nach— 

zahlungen endgültig feſtgeſtellt iſt. 

Die geleiſteten Nachzahlungen ſind in erſter Linie auf das Eintrittsgeld und nach 

deſſen Bereinigung je auf die Beiträge für die dem Inkrafttreten des Geſetzes zunächſt 
vorangegangenen Dienſtjahre in Anrechnung zu bringen. 
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g 27. 
Nach Feititellung der Auhegehalte oder der Bewilligungen für die Hinterbliebenen 

wird von der zuftändigen Behörde (vergl. Art. 23 des Geſetzes) dem Bezugsberehtigten 

hierüber Beſcheid erteilt und eine ſchriftliche Anweiſung zur Ausbezahlung der verwilligten 

Bezüge dem Kaffier der Penfionskaffe übermittelt. In der Anweiſung jind die bezugs- 

berechtigten Perjonen, jowie die verwilligten Bezüge ihrem Betrag nad genau zu be: 

zeichnen; and) ift bei fortlaufenden Bezügen der Zeitpunkt ihres Beginns feſt zu beftimmen. 

Gleichzeitig werden die über die Verwilligung erwachſenen Akten dem Ausſchuß des 
Berwaltungsrat3 der Penfionskafje zum Zwed der ihm nad Art. 35 des Gejehes ob- 

liegenden Prüfung überjendet. Dem leßteren wird zur Pflicht gemacht, die mitgeteilten 

Akten nad vollzogener Prüfung mit tunlichſter Beſchleunigung zurüdzugeben. 

Bei den in Art. 3 Abi. 2 des Gejehes bezeichneten kirchlichen Beamten hat die Kreis— 

regierung im Falle der Nichtgewährung eines Ruhegehalts aud der zuftändigen Ober: 

firhenbehörde eine Ausfertigung des Beſcheids mitzuteilen. 

8 28. 

Die Sterbenadgehalte werden in der Regel von der Penſionskaſſe den Bezugs— 

beredhtigten unmittelbar ausbezahlt. 

Die Bezahlung der NRuhegehalte, jowie der Witwen: und Waifenpenfionen erfolgt, 

wenn 'die Bezugsberehtigten die ihnen zufommenden Bezüge nit perſönlich "bei der 

Penſionskaſſe erheben, durch Vermittelung der Gemeindepflege ihres Wohnorts, welche 

zu diefem Zwed vom Kaſſier der Penſionskaſſe mit entſprechender Anweiſung verjehen 

wird (vergl. auch 8 21 Abi. 2). 

Die Auszahlung der Ruhegehalte für ehemalige Amtstörperjhaftsbeamte und der 

Penſionen für die!Hinterbliebenen von jolden kann auf die Oberamtspflege angewiejen werden. 

Ebenſo kann die Ausbezahlung der Auhegehalte für ehemalige kirchliche Beamte 
im Sinne des Art. 3 Ab. 2 des Geſetzes, ſowie der Penfionen für die Hinterbliebenen 

von ſolchen auf die kirchlichen Kaſſen, aus welden die Beamten ihren Gehalt bezogen 

haben, angewiejen werden, fall die Bezugsberehtigten am Sit der Kafje wohnen. 

Die Beitimmung des Art. 26 des Gejehes, wonach Anſprüche auf die in Art. 25 

Abſ. 1 des Geſetzes bezeichneten Bezüge mit rechtlicher Wirkung nur infoweit abgetreten, 
verpfändet oder jonjt übertragen werden fünnen, als diefelben gejegli der Pfändung 

unterliegen, ift nad) Art. 283 Ziff. 47 des württembergiihen Ausführungsgejeges zum 
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Bürgerlihen Geſetzbuch vom 28. Juli 1899 (Reg.Bl. ©. 423), als durch entſprechende 

Beitimmungen des Bürgerlichen Geſetzbuchs erſetzt, außer Wirkſamkeit getreten. 

8 29, 

Die Körperſchaftskaſſen haben die in $ 28 bezeichneten Zahlungen vorſchußweiſe zu 

feiften (Art. 25 Abſ. 2 des Gejches). 

Der Betrag der geleifteten Vorſchüſſe ift zunächſt auf die für die Penſionskaſſe nad) 

SS 18 und 19 zu erhebenden Gelder, beziehungsweiſe auf den von der Körperſchaft zu 
entridgtenden Umlagebetrag ($ 22) anzurehnen. Soweit die Vorfhüffe hiedurch nicht 

gededt werden können, find fie auf Verlangen am Schlufje eines jeden Vierteljahrs, bei 

erhebliheren Beträgen in fürzeren Friſten von der Penſionskaſſe zu erftatten. 

Nah dem Ablauf eines jeden Rechnungsjahres haben die Körperſchaftsrechner 

jpäteftens bis 20. April eine Abrechnung in doppelter Ausfertigung an die Penfions- 

fafje für Körperſchaftsbeamte einzufenden, welde die Abrehnung auf Grund ihrer Ab- 

rehnungsbücher (vergl. SS 32 und 33) prüft, die eine Ausfertigung zu ihren Akten 
nimmt, die andere aber unter Beiſchluß des noch unbeglichenen Neftbetrags der geleijteten 
Vorſchüſſe an die Körperſchaftskaſſe zurüdgibt. 

Belohnung der Körperjchaftsrechner für die im Auftrag der Penſionskaſſe 

vorzunehmenden Berrichtungen. 

8 30. 
Den Körperjhaftsrehnern wird für den Einzug der Yahresbeiträge der im aktiven 

Dienjt ftehenden Beamten eine Belohnung von einem Prozent, für denjenigen der Gin: 

trittSgelder und der Nahzahlungen eine jolde von einem halben Prozent der eingezogenen 

Beträge gewährt. 

Als Belohnung für die von den Körperſchaftsrechnern im Auftrag der Benjions- 

fajje vollzogene Ausbezahlung der Penfionen gebührt denjelben ein halber Pfennig von 

der Mark des ausbezahlten Betrags, mindeſtens aber zwanzig Pfennig für jede von ihnen 

geleiftete monatlihe Zahlung. Sind mehrere PBenfionen gleichzeitig an eine und dieſelbe 

Perſon auszubezahlen, jo werden diejelben nur al8 eine Zahlung behandelt. 

Die Belohnungen, welde zugleich die Entihädigung für Schreib- und Padmaterial 

in fi begreifen, find von den an die Penſionskaſſe abzuliefernden Beträgen in Abzug 
zu bringen (vergl. $ 20), beziehungsweife zugleih mit den für die Penſionskaſſe ge- 
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leiſteten Vorſchüſſen aufzurehnen und zu vergüten. Für die verrechneten Belohnungen 
find an die Penſionskaſſe Beſcheinigungen einzujenden. 

Kaſſen- und Rechnungsführung. 

831. 

Der Kaſſier der Penſionskaſſe iſt zur Sicherheitsleiſtung verpflichtet, deren Höhe vom 

Verwaltungsrat der Kaſſe mit Genehmigung des Miniſteriums des Innern feſtgeſetzt wird. 

Auf die Form der Sicherheitsleiſtung finden die diesfalls für die Rechner der Ge— 

meinden und Amtskörperſchaften geltenden Vorſchriften entſprechende Anwendung. 

832. 
Der Kaſſier führt über die ſämtlichen Einnahmen und Ausgaben der Penſionskaſſe 

ein Hauptbuch, welches alljährlich abgeſchloſſen wird und zugleich als Rechnung dient, 

ſowie ein Tagbuch. 

Außerdem ſind zu führen: 

a. ein Abrechnungsbuch über die zum Einzug zu bringenden Eintrittsgelder und 

Jahresbeiträge jamt etwaigen Nadzahlungen und über die Umlagebeträge; 

b. ein Abrechnungsbuch über die auszubezahlenden Ruhegehalte Sterbenacdhgehalte, 

Witwen: und Waijenpenfionen; 

c. ein Verzeichnis der der Kaſſe angehörigen beitragspflichtigen Mitglieder (Beamten 

und Penſionäre), jowie 

d. ein Verzeichnis der Penfionsempfänger. 

8 33. 

In das in 832 Abſ. 2 Buchftabe a bezeichnete Abrehnungsbud wird eingetragen, 

wie viel jeder der Kaſſe angehörige Beamte an Gintrittsgeld, YJahresbeiträgen und et: 

waigen Nadzahlungen zu entrichten hat, ferner wie viel!, fall$ er früher einer anderen 

Penſionskaſſe angehört hat, an Gintrittägeldern und Yahresbeiträgen von diefer oder dem 

Beamten jelbjt an die Kaſſe auszufolgen ift, ſodann wie viel Umlageanteil die Körper: 

ihaft für den Beamten zu bezahlen hat, endlich wie viel von allen diejen Schuldigkeiten 

bar oder dur Aufrehnung von Forderungen der Körperſchaftskaſſen an die Kaſſe (an 

Vorſchüſſen, Einzugsgebühren) tatſächlich entrichtet und wie viel hievon etwa nod im Reit 

geblieben: ijt. 
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In das Abrechnungsbuch Buchftabe b ijt einzutragen, wie viel jeder Penfionär an 

Ruhegehalt und die Hinterbliebenen von Mitgliedern der Kaffe an Sterbenahgehalt und 

Penſionen zu fordern und wie viel die Forderungsberechtigten unmittelbar durch Die 

Penſionskaſſe oder durch die beauftragte Körperſchaftskaſſe teil bar teils dur‘) Verrechnung 

der Jahresbeiträge erhalten haben. In diefem Abrehnungsbud kommen aud) die Zahl: 

gebühren der Körperſchaftsrechner zur Verrechnung. 

Auf Grund diefer Abrehnungsbüder, welde je für ein Rechnungsjahr anzulegen 

und am Schluß desjelben abzujhliegen find, ijt die jährliche Abrechnung zwiſchen der 

Penſionskaſſe und den beteiligten Körperſchaftskaſſen von dem Rechner der Penſionskaſſe 

zu prüfen ($ 29 Abi. 3). 
8 34. 

In das Verzeichnis der beitragspflihtigen Mitglieder der Kaſſe ($ 32 Abi. 2 

Buchſtabe c) werden deren Schuldigfeiten an Jahresbeiträgen, Eintrittögeldern und Nach— 

zahlungen, jowie die zu deren Erfüllung gemadten Zahlungen eingetragen, Gbenjo jind 

in dieſes Verzeichnis die in den Fällen des Übertritt3 eines Beamten von einer anderen 
Penſionskaſſe in die Penſionskaſſe für Körperſchaftsbeamte von ‚der erfteren Kaſſe oder 

von dem Beamten jelbjt in die letztere entrichteten Ginzahlungen aufzunehmen. 

Das Verzeichnis iſt jo anzulegen, daß der Geſamtbetrag der von den Mitgliedern oder 

für ihre Rechnung an die Kaſſe entrihteten Einzahlungen jederzeit daraus erjehen werden kann. 

Werden einem infolge Auflöjung des Dienftverhältniifes aus der Kaſſe ausgefchiedenen 

Beamten die von ihm gemachten Ginzahlungen zurüderitattet oder |verfallene Beitrags: 

ihuldigkeiten nachgelaffen, jo ijt hierüber in dem Verzeihnis Eintrag zu machen. Ebenſo 

find in den Fällen des Übertritts eines Beamten von der Penſionskaſſe für Körper: 
ihaftsbeamte in eine andere Penſionskaſſe die der lekteren Kaſſe ausgefolgten Eintritts- 

gelder und Jahresbeiträge in dem VBerzeihnis zu vermerken. 

g 35. 
In dem Werzeihnis der PBenfionsempfänger ($ 32 Abi. 2 Buchſtabe d) wird der 

Betrag der diefen verwilligten Penfionen, Nowie [zutreffendenfalls die Dauer der Ver: 

willigung bemerft. 

Wenn der Penjionsempfänger jtirbt oder der Penſionsanſpruch aus einem anderen 

Grunde erliſcht, jo wird der Penſionsempfänger unter Beifügung des Grundes in der Lijte 
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geſtrichen. Tritt auf Grund des Art. 16 beziehungsweie 22 des Gejeges ein Ruhen des 

Penſionsanſpruchs ein, jo wird died unter Beifügung des Grundes im Verzeihnis bemerkt. 

Die mit der Auszahlung der Penfionen beauftragten Körperſchaftsrechner jind ver: 

pflichtet, von allen zu ihrer Kenntnis kommenden Tatſachen, welche den Wegfall oder das 

Ruhen des Penſionsanſpruchs begründen, jofort dem Kaſſier der Penſionskaſſe Mitteilung 

zu maden. 
g 36. 

Verfügbare Gelder der Penſionskaſſe find ſoweit tunlich verzinslich anzulegen. 

Auf die Anlegung diefer Gelder finden die für Geldanlagen der Gemeinden und 

Amtskörperſchaften bejtehenden Vorſchriften entſprechende Anwendung. 

Abergangs⸗ und Schlußbeſtimmungen. 

8 37. 
Bei den nad Art. 3 Abſ. 2 des Geſetzes zum Beitritt beredhtigten Beamten ift für 

die Berehnung der in den Art. 41 bis 43 bezeichneten Friſten der 1. Januar 1906, als 

der Tag des Inkrafttretens des Gejehes vom 28. Juli 1905, zu Grund zu legen. 

g 38, 
Im Dienfte befindlihe Körperſchaftsbeamte, weldhe vor dem 1. Januar 1906 Mit- 

glieder der Penſionskaſſe für Körperihaftsbeamte geworden find und den Anfprud auf 

Ginrehnung einer vor den bezeichneten Zeitpunkt fallenden Dienftzeit im Sinne des 

Art. 7 Abf. 1 Ziff. 1 und 2 des Geſetzes in ihre penfionsberehtigte Dienftzeit erheben 

wollen, haben diejen Anſpruch bei der zuftändigen Körperſchaftsbehörde unter Angabe und, 

joweit tunlich, unter jofortiger Vorlegung der erforderlichen Belege Ihriftlich anzumelden. 

Bon den Körperſchaftsbehörden find die Anmeldungen (geeignetenfall3 durch Ver— 

mittelung der Oberämter) den Kreisregierungen zur Entſcheidung vorzulegen. 

Hiebei find die Beitimmungen in 88 2, 3 und 5, $ 6 Abſ. 1 und SS 7 ff. ent- 

Ipredhend zur Anwendung zu bringen. 

$ 39, 

Die in die Penſionskaſſe für Körperichaftsbeamte geleifteten Ginzahlungen folder im 

Dienfte befindliher Beamter, welche früher als Körperſchaftsbeamte der Penfionskafje 

für Körperjhaftsbeamte angehört haben und vor dem 1. Nanuar 1906 in einen die 
3 
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Mitgliedſchaft bei einer anderen Penfionskaffe bedingenden Dienft (vergl. Art. 7 Abſ. 1 
Ziff. 1 umd 2 des Geſetzes) übergetreten find, find von dem Kaſſier der Penſionskaſſe 

für Körperjhaftsbeamte im Auftrag des Verwaltungsrats injoweit der Penſionskaſſe, 

welche die Penfionslaft übernommen hat, auf deren Anfordern ohne Zinjenberehnung 

auszufolgen, als die Einzahlungen dem Beamten nicht bereits zurüderjtattet worden find. 

Bon der Ausfolge folder Einzahlungen hat der Kaſſier aud den betreffenden Beamten 

in Kenntnis zu jeßen. 
8 40. 

Wenn die Penfionstafje für Körperſchaftsbeamte zu dem Gintrittögeld, welches fie 

von einem Beamten mit Rüdjiht auf feine Zugehörigkeit zur Kaſſe bereit3 erhoben hat, 

infolge der Vorſchriften in Art. III des Geſetzes vom 28. Juli 1905 weiteres Eintritts- 
geld für denjelben erhält, jo hat fie dieſes, falls es weniger beträgt als das früher er- 

hobene Eintrittsgeld oder ihm gleihtommt, dem Beamten fofort im ganzen Betrag zurüd: 
zuerftatten, 

Überfteigt dagegen das weitere Gintrittsgeld das früher erhobene, jo ift dem Beamten 

nur ein dem letzteren gleihfommender Betrag zurüdzuerftatten; der überſchießende Teil 

verbleibt der Penfionskafje für Körperſchaftsbeamte, ift aber bei einer etwaigen jpäteren 

Gehaltserhöhung an dem Gintrittögeld, weldes von dieſer zu entridhten ift, zu Gunften 

des Beamten in Abzug zu bringen. 

Wenn nad diefen Beitimmungen einem Beamten die von ihm nad) Art. III Abj. 2 

des Gejehes vom 28. Juli 1905 unmittelbar an die Penſionskaſſe zu machenden Ein- 
zahlungen ganz oder zum Teil wieder zurüdzuerftatten wären, jo ift nur der den etwaigen 

Rückerſtattungsanſpruch überfteigende Betrag von ihm zu erheben. 

Die vorftehenden Beitimmungen (Abj. 1 bis 3) finden auch auf die körperſchaftlichen 

Penfionsanftalten im Sinne des Art. 4 des Geſetzes Anwendung. 

841. 

Durch vorjtehende Beitimmungen wird die Verfügung des Minifteriums des Innern 

vom 1. Dezember 1894 (Reg.Bl. ©. 326) erjept. 

Stuttgart, den 15. Dezember 1905. 

Piſchek. Weizſäcker. Zeyer. 
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Beilage zu 8 13. 

Kleis. 

Beſoldungskataſter 

der 

Benfionskaffe für Rörperſchaftsbenmbe. 

eg — 
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Datum 

Vor: und Juname, Bezeichnung Betrag des Eintritts in 
der penfions- | das Amt bezw i 

Geburtstag und Wohnort des die P g i : q bh e Benfionsberechtigung berechtigten den Bezug des 

des Beamten. begründenden Amtes. Bezů venflongberechtigt 
zuge. Eintommens 

1. 2, 8. 



323 

Bezeichnung der in die Penfionsberechtigung Beginn 
einzurechnenden früheren Dienftzeit (vergl. der penfiond- Nach⸗ 
Art. 7 des Geſetzes) und der Höhe des berechtigten Bemerkungen. 

während berfelben jeweil® bezogenen pen: Dienitzeit weifung. 
fionsberechtigten Einlommens. im ganzen. 

6. 5. 
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Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Samstag, den 30. Dezember 1905. 

Inhalt: 

Königliche Verordnung, betreffend die Anderung der Königlichen Verordnung vom 4. November 1902 über die 
Prüfnngen für den BVerfehrsanftaltendierfi. Vom 23. Dezember 1905. — Königliche Verordnung, betreffend 
die Änderung der Königlichen Verordnung vom 2, November 1895 über die SForftdienftprüfungen. Vom 
23. Dezember 1905. — Belanntmachung der Minifierien der Juſtiz und des Innern, betreffend eine Ab— 
änderung des Familienftatuts des Fürftlichen Haufe von Duabt-Wyfrabt-Föny. Vom 16. Dezember 1905. 
— Belanntmahung des Minifteriums der auswärtigen Angelegenheiten, Verfehrsabteilung, betreffend bie 
Übertragung der Konzeffion für die Nebenbahn von Sorntal nach Weiſſach Bom 20. Dezember 1905. — 
Belanntmadhung des Minifteriums des Innern, betreffend Abänderung ber Borfchriften über die Prüfung 
der Tierärzte. Bom 24. Degember 1905, — Verfügung des Minifteriums des Innern, betreffend die Umlage 
des Gebäudebrandfchadens für das Jahr 1906. Vom 27. Dezember 1905. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Änderung der Königlichen Derordunng vom 4. November 1902 über die Prüfungen 

für den Verkehrsanflaltendienfl. Vom 23. Dezember 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 

Nach Anhörung Unjeres Staatsminifteriums verordnen und verfügen Wir mm 

Die Königlihe Verordnung vom 4. November 1902, betreffend die Prüfungen für 

den Berkehrsanftaltendienft, Reg. Bl. ©. 553, wird in den nachſtehenden Punkten abgeändert: 

l. Die beiden erften Abjäge des 8 2 der Verordnung erhalten die Faſſung: 

„A) Die Befähigung zum höheren Dienft, nämlich zu den Stellen der Vor: 

jtände und Mitglieder der Kollegien, der Eiſenbahnbetriebsinſpektoren, Oberpoft- 
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meifter, Gijenbahnbetriebstontrollenre und Poſtinſpektoren, der Worftände der 

Hilfsbureaus der beiden Generaldirektionen, der Bahnhofinjpektoren jowie der 

Oberbahn: und Oberpoftjefretäre jeht die Erftehung der erjten höheren Juſtiz— 

dienftprüfung oder der erjten Staatsprüfung im Baufach jowie die Gritehung 

der Staatsprüfung für den höheren Gifenbahn- oder für den höheren Pojt- und 

Telegraphendienit voraus. 

Perjonen, die die zweite höhere Juftizdienjtprüfung, die Staatsprüfung für 

den höheren Verwaltungs: oder für den höheren Finanzdienft oder eine zweite 

Staatsprüfung im Baufach erjtanden haben, fünnen ohne weitere Prüfung in 

den höheren Dienjt der Verkehrsanftalten übernommen werden; fie erhalten jedod 

Anwartihaft auf etatsmäßige Anftellung erſt, nachdem fie ihre Befähigung für 

den Verkehrsdienſt während einer angemefjenen Zeit nachgewieſen haben.“ 

2. Im $ 8 Zeile 2 find die Worte „Gifenbahn- oder Poitreferendars II. Klaſſe“ 

durd das Wort „Heferendars“ zu erjeßen; die Ziffer 4 dieſes Paragraphen hat zu lauten: 

„+) der Erjtehung der erjten höheren Auftizdienftprüfung oder der erſten Staats- 

prüfung im Baufad.“ 

3. Im Gingang des 8 9 find die Worte: 

„Die höhere Gijenbahn: und die höhere Poſt- und Zelegraphendienit- 

prüfung“ 

zu ändern in die Worte: 

„Die Staatsprüfung für den höheren Gijenbahndienft und für den höheren 

Poſt- und Telegraphendienit“ ; 

ebenjo im Gingang des $ 10 die Worte: 

„Begenftände der höheren Prüfung“ 

in die Worte: 

„Begenjtände der Staatsprüfung für den höheren Dienit“. 

4. Der $ 11 erhält folgenden Wortlaut: 

„Die Kandidaten, die die Prüfung beitanden haben, treten in das Verhältnis 

von Gijenbahn- oder Poſtaſſeſſoren ein.“ 

5. In $ 21 treten folgende Änderungen ein: 
in Ab}. 3 find die Worte: 
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„einer höheren Gifenbahn- und Poſtdienſtprüfung“ 

zu erjegen durch die Worte: 

„ver Staatsprüfung für den höheren Gifenbahn: und Poſtdienſt“; 

als weiterer (jechfter) Abja wird angefügt: 

„Die Benennungen in $ 11 finden vom 1. Januar 1906 an aud auf die 

zu diefer Zeit vorhandenen Gijenbahn: und Poftreferendare I. Klaſſe jowie 

auf die Kandidaten des höheren Dienjtes Anwendung, welde die höhere 

Dienftprüfung gemäß Abſatz 4 nod nad den Vorſchriften vom Jahr 1884 

ablegen werden. Vom gleihen Zeitpunft an erhalten die Eiſenbahn- und 

Poſtreferendare IL. Klaſſe die Benennung „Referendare“. 

Unjer Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten ift mit der Vollziehung diejer 

Verordnung beauftragt. 

Gegeben Stuttgart, den 23. Dezember 1905. 

Wilhelm. 

Breitling. Piſchek. Zeyer. v. Soden MWeizläder v. Schnürlen. 

Königliche Verordnung, 

betreffend die Änderung der Königlichen Verordnung vom 2. November 1895 über die Forfidienf- 

prüfungen. Vom 23. Dezember 1905. 

Wilhelm IL, von Gottes Gnaden König von Württemberg. 
Nah Anhörung Unjeres Staat3minijteriums verordnen und verfügen Wir, 

wie folgt: 

Die Königlihe Verordnung vom 2. November 1895, betreffend die Forftdienft- 

prüfungen, Reg Bl. S. 325, wird in den nadftehenden Punkten abgeändert: 

1. Der $ 1 erhält die Faflung: 

„Die Befähigung zu den folgenden Stellen des Staatsforjtdienftes, nämlich 
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der forfttehnifchen Mitglieder der Forſtdirektion, 

der Oberförjter und 

der Yoritamtmänner . 

ift dur die Grftehung der in $ 2 bezeichneten Prüfungen bedingt.“ 

2. In der Ziff. 3 des $ 10 Abſ. 2 find an die Stelle der Worte: 

„ver Nachweis eines mindeftens dreijährigen akademiſchen Studiums“ 

die Worte: 

„der Nachweis eines mindeitend dreiundeinhalbjährigen akademiſchen 

Studiums” 

und am Schluß des legten Abjages des 8 10 an die Stelle der Worte: 

„dreijährige Studium“ 

die Worte: 

„dreiundeinhalbjährige Studium“ 
zu ſetzen. 

3. In $ 13 Abſ. 1 tritt an die Stelle der Worte: 
„Forſtreferendären zweiter Klaſſe“ 

das Wort: 

„Forſtreferendaren“. 

Auch ſind in 813 Abſ. 3 und 4 und in den SS 14, 17 und 18 die Worte 

„Referendär* und „Referendäre* zu erjegen dur die Worte „Neferendar“ 

und „Referendare*. 

4. In $ 20 tritt an die Stelle der Worte: 

„Forſtreferendären erjter Klaſſe“ 

das Wort: 

„Forſtaſſeſſoren“. 

Die neuen Benennungen in den SS 13 und 20 finden vom 1. Januar 1906 an auch 

auf die zu diefer Zeit vorhandenen yorjtreferendäre erfler und zweiter Klaſſe Anwendung. 

Unjer Finanzminifterium ift mit der Vollziehung diefer Verordnung beauftragt. 

Gegeben Stuttgart, den 23. Dezember 1905. 

: Wilhelm. 

Breitling Bilde. Beyer v. Soden Weizſäcker. v. Schnürlen. 
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Behanntmadung der Miniferien der Juſtiz und des Innern, 

betreffend eine Abänderung des Familienftatuts des Fürflichen Hanfes von Auadt-Wykradt-Iony. 

Vom 16, Dezember 1905. 

Eeiner Königliden Majeftät hat der Fürft Bertram von Quadt zu 

Wykradt und Isny einen Familienratsbeihluß vom mens; dur melden an 
Stelle des Nachtrags vom 21. Februar 1843 zu dem TFamilienftatut des Fürſtlichen 

Hanjes von Quadt-Wykradt-Isny vom 28. Oktober 1838 neue Beitimmungen getroffen 

worden find, mit der Bitte vorlegen lajjen, diefe Abänderung des Familienſtatuts landes- 

herrlich beftätigen und in Württemberg öffentli bekannt machen zu wollen. 

Nahdem Seine Königlide Majeftät vermöge Allerhöchſter Entſchließung vom 
15. d8. Mts. die genannte Abänderung des Familienſtatuts, da ſolche ſich auch auf die im 

Königreih Württemberg gelegenen fürftlihd Quadt-Wykradt-Isny'ſchen Beſitzungen bezieht, 

unter dem Vorbehalt der Rechte Dritter, insbejondere jedes einzelnen Mitglieds des Fürjt- 
lien Haujes von Quadt-Wykradt-Isny zu beftätigen und die Veröffentlihung der neuen 

Beſtimmungen zu genehmigen in Gnaden geruht haben, jo wird nunmehr unter Bezug: 
nahme auf die Befanntmahungen des Juftizminifteriums vom 15. Februar 1839 (Reg. Bl. 

S. 64), 11. April 1843 (Reg.Bl. S. 271) und 7. November 1843 (Reg.Bl. ©. 753) 

die Abänderung des Familienſtatuts mit dem gedadhten Vorbehalt in der Anlage zur 

allgemeinen Kenntnis und Nahadtung gebradt. 

Stuttgart, den 16. Dezember 1905. 

Breitling. Piſchek. 
Anlage. 

Abänderung des Familienjtatuts des Fürjtlihen Hauſes von Onadt-Wyfradt: any. 

Durch Familienratsbefhlug wird hiemit der Nachtrag vom 21. Februar 1843 zum Familien: 

ſtatut außer Wirkſamkeit geſetzt und an Stelle diefer hiemit aufgehobenen Beitimmung neu beftimmt: 

Succeffionsfähig find diejenigen Defzendenten, welche aus einer rechtmäßigen römiſch-katholiſchen 

Ehe entiprofien find und, falls fie überhaupt geheiratet haben, eine Ehe mit einer Perſönlichkeit ein: 

gegangen haben, beren Eltern von Geburt aus adelig waren. 

Dieſe Beitimmung erhält hiemit rüdwirtende Kraft. 

Wer diefe Beitimmung bei Eingehung der Ehe verlegt, ift für feine Perfon und jeine Nach— 

fommen von der Succejjion in das Familienfideilommiß ausgeſchloſſen beziehungsweiſe geht er 



330 

berfelben verluftig. An feine Stelle tritt nach ber Linearerbfolge derjenige Deſzendent, welcher ent: 

weder noch unverheiratet ift oder obige Bedingung bei feiner Eheſchließung erfült hat. Sollte Fein 

Defzendent vorhanden fein, welder die obige Beſtimmung bei jeiner Heirat erfüllt hat, jo wird 

biemit für diefen Fall der nad) der Linearerbfolge nächfte Agnat aus dem Fürftlihen Haufe Quadt— 

Jsny als fucceffionsfähig für fih und feine Nachkommen erklärt. 

Dagegen hat derfelbe die Summe von 200000 „M, zweihunberttaufend Mark, als Abfindung 

an biejenige Tochter feines Fideifommißvorgängers ober Agnaten bes Haufes Quadt-Isny auszu: 

bezahlen, welche in linearer Deſzendenz aus einer ben hiemit neu eingeführten obigen Heiratsbeſtim— 

mungen entiprechenden Ehe hervorgegangen ift und jomit erbberechtigt gewejen wäre. Auf die meib- 

liche Linie geht das Familienfideitommiß nur in dem alle über, wenn fein männlider Erbe vor: 

handen ift, und behalten bie hiefür angejegten Beitimmungen bes bisher beitehenden Hausftatuts 

volle Gültigkeit. 

Bekanntmachung des Ainiſteriums der auswärtigen Angelegenheiten, Verkehrsabteilung, 

betreffend die Übertragung der Konzeffion für die Nebenbahn von Korntal nad Weiſſach. 
Dom 20. Dezember 1905. 

Mit Allerhöchiter Ermädtigung Seiner Königliden Majeftät vom 13. De: 

zember 1905 ift die Übertragung der der Aktiengejellihaft Badiſche Lokal-Eiſenbahnen 

in Karlsruhe am 4. Mai 1901 erteilten Konzeifion zum Bau und Betrieb einer normal: 

ſpurigen Nebeneifenbahn von Korntal nad Weiſſach auf die 

MWürttembergifchen Nebenbahnen, Aktiengejelliaft zu Stuttgart, 

mit einer Baufrift bis zum 1. April 1907 und im übrigen mit den in der Konzejfions- 

urfunde vom 4. Mai 1901 (Reg.Bl. S. 99) feitgejegten Bedingungen genehmigt worden. 

Stuttgart, den 20, Dezember 1905. 
v. Soden, 

Bekauntmachung des Minifterinms des Innern, 

betreffend Abänderung der Vorfchriften über die Prüfung der Tierärzte. Vom 24. Dezember 1905. 

Die in der Nummer 52 (©. 385) des Zentralblatts für das Deutihe Reich vom 

laufenden Jahre enthaltene Belanntmahung des Reichskanzlers vom 14. Dezember 1905, 
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betreffend Abänderung der Vorſchriften über die Prüfung der Tierärzte, wird nachſtehend 

unter Bezugnahme auf die Belanntmahungen des Minifteriums des Innern, betreffend 

die Prüfung der Tierärzte vom 11. September 1889 und vom 21. Auguft 1902 

(Reg.Bl. 1889 S. 297 und 1902 S. 428), zur Kenntnisnahme und Nachachtung ver- 

öffentlicht. 

Stuttgart, den 24. Dezember 1905, 
Piſchek. 

Bekauntmachung, 

betreffend Abänderung der Vorſchriften über die Prüfung der Tierärzte. 

Vom 14. Dezember 1905. 

Auf Grund des 8 29 der Gewerbeordnung hat der Bundesrat bejchloffen: 

I. die Vorfchriften über die Prüfung der Tierärzte vom 13. Juli 1889 — Zentralblatt S. 421 

— werben burd) folgende zufägliche Beitimmungen ergänzt: 

1, im $ 14 Ziff. I wird binzugefügt: „fowie die Prüfung in der Fleiſchbeſchau“; 

2. im 8 16 Abſ. 1 wird: 

a) in den Eingangdworten hinter „Prüfung“ eingefchaltet: „ſowie in der Prüfung 

in der Fleiſchbeſchau“, 

b) als Ziff. 7 Hinzugefügt: „an einem gejchlachteten Tiere bie Fleifchbeihau aus: 

zuführen und fi über das Ergebnis zu äußern; ber Befund und die Be— 

urteilung find fchriftlich mitzuteilen. Außerdem ift gleichzeitig durch eine münd⸗ 

liche Prüfung zu ermitteln, ob der Kandidat bie für die Ausübung ber Schladt: 

vieh: und Fleifhbeihau erforderlichen theoretiichen Kenntnifje, insbefondere auch 

hinſichtlich der wichtigften gejeglihen Beitimmungen befigt;" 

3. im Schlußfage des $ 16 wird zwiſchen den Worten „aus“ und „drei” das Wort 

„mindeſtens“ eingefügt. 

UI. Vorſtehende Beitimmungen finden auf alle Fachprüfungen in der Tierheilfunde Anwendung, 

welche nad dem 1. Januar 1906 begonnen werben. 

Berlin, den 14. Dezember 1905. 

Der Reichskanzler. 

In Vertretung: Graf v. Poſadowsky. 
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Verfügung des Minifterinms des Innern, 
betreffend die Umlage des Gebändebrandfchadeus für das Iahr 1906. Vom 27, Dezember 1905. 

Nah Maßgabe des Art. 39 Abſ. 1 und des Art. 40 des Gejehes vom 14. März 1853, 

betreffend die veränderte Ginrihtung der allgemeinen Brandverfiherungsanftalt (Reg. Bl. 

S. 79), ſowie des Art. 1 des Gejekes vom 30, März 1875, betreffend einige Abänderungen 

des Gefehes vom 14. März 1853 aus Anlaß der Einführung der Reichsmarkrechnung 

(Reg.Bl. ©. 163), wird im Hinblid auf den gegenwärtigen Stand der Brandverfiherungs: 

kaſſe und die durchſchnittliche Höhe der in den Ichten Jahren angefallenen Brandſchäden 

die Umlage für das Kalenderjahr in der Weiſe beftimmt, daß bei den Gebäuden der 

dritten Klaſſe, welche die Kegel und die Grundlage für die Berehnung des Beitrags 

in den höheren und niederen Klaſſen bildet (Königliche Verordnung vom 14. März 1853, 
$ 12 c), der Beitrag von Einhundert Mark Brandverfiherungsanidhlag 

elf Pfennig 
zu betragen hat. 

Ferner wird verfügt, daß je die Hälfte der Umlage auf 1. April und 1. Auguſt 

fommenden Jahrs an die Brandverfiherungstajje einzuliefern ift. 

Die Oberämter werden angewiejen, in Gemäßheit der beftehenden Vorſchriften für 

den rehtzeitigen Abſchluß der Satafterrevifionsgefhäfte und der Umlage in den einzelnen 

Gemeinden, jowie für den redhtzeitigen Ginzug und die Ablieferung der Beiträge zu 

jorgen und die zu fertigenden Umlageurfunden jpätejtens auf den 1. April 1906 an den 

Berwaltungsrat einzufenden. 

Stuttgart, den 27, Dezember 1905, 

Bilde. 

Gedrudt in der Buchdruderei Ehr. Scheufele in Stuttgart. 
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Negierungsblatt 
für das 

Königreich Württemberg. 

Ausgegeben Stuttgart, Samstag, den 30. Dezember 1905. 

Inhalt: 

Bekanntmachung des Minifteriumd des Innern, betreffend die Deutfche Arzneitare für das Jahr 1906, Vom 
23. Dezember 1905. 

Bekanntmachung des Minifterinms des Innern, 

betreffend die Deutſche Arzneitare für das Iahr 1906. Vom 23. Dezember 1905.*) 

Nachſtehend wird die deutſche Arzneitare 1906 zur Nachachtung bekannt gegeben. 

Bezüglich der Gewährung von Preisnadläfjen wird, joweit nit beſondere Verein: 

barungen beftehen, folgendes vorgejärieben: 

1. Bei Arzneilieferungen an öffentlide Anjtalten und Kaſſen und an jolde Vereine 

und Anjtalten, welde der öffentlihen Armenpflege dienen, findet, wenn der Tarbetrag 

der vierteljährlihen Lieferung 20 M überjteigt, bei Barzahlung binnen 3 Monaten nad 

Übergabe der Rechnung ein Abzug von 10°, ftatt, inſoweit dadurch der Rehnungs- 

beitrag nit unter 20 M herabfintt. 

In gleicher Weiſe tritt ein Abzug von 15°/, ein, wenn der Taxbetrag der viertel- 
jährlihen Rechnung 100 „M überfteigt, injoweit der Rechnungsbetrag dadurd nicht unter 

90 A herabjintt. 

*) Sonderabdrüde der Arzneitare in Buchform, das gebundene Eremplar zum Preiß von 1.4 20 3 

Borto wird mit 20 3 befonders berechnet) können von der Druderei des Negierungsblatt3 (Buchdructerei 

Ghr. Scheufele in Stuttgart, Ghriftophftr. 26) bezogen werben. 
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2, Bei Lieferungen von Tierarzneien an die in Ziffer 1 genannten öffentlichen 

Anstalten, Kaſſen und Vereine werden von dem Gejamtbetrag der Lieferung 15°, in 

Abzug gebradt. 

Im übrigen werden bei tierärztlihen Rezepten von dem Tarbetrag der einzelnen 

Verordnung, wenn folder über 1 .A beträgt, 10%, in Abzug gebracht, joweit dadurch 

der Betrag nicht unter 1 „A herabjintt. 

3. Auf fabritmäßig hergejtellte Zubereitungen, welhe” in fertiger Aufmahung 

(DOriginalpadung) mit einem Aufſchlag von 60°, auf den Ginfaufspreis abgegeben 

werden, einſchließlich des Serum antidiphtherieum und das Tuberculinum Kochi, findet 

ein Abzug vom Tarbetrag nicht ftatt. 

Stuttgart, den 23. Dezember 1905. 

Piſchek. 
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liegende Teiljirede der eleftrifchen Straßenbahn von Ulm nad) Neu-Ulm. 57. 

Juftizminifterium. Verfügung, betreffend den Vollzug des Gefetes vom 19. Februar 1905 

über die Vereinigung von Gannftatt, Untertürfheim und Wangen mit Stuttgart (Reg. Bl. S. 39). 55. 
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>. Finanzgminifterium Verfügung, betreffend die Bereinigung von Gannftatt, Untertürfheim 
und Wangen mit Stuttgart. 57. 

23. Königlihe Verordnung, betreffend den MWiederzufammentritt der Ständeverfammlung. 61. 

Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten, Verfehrsabteilung. Bekannt— 
machung, betreffend Anderung der Telegraphenordnung für Württemberg. 64. 

. Königlihe Verordnung, betreffend die Ermächtigung der Filderbahn-Gefellichaft in Stutt: 

gart zur Ermwerbung des für die Verlegung der Bahnſtrecke Möhringen — Hohenheim auf eigenen 

Bahnkörper erforderlichen Grumdeigentums im Wege der Zmangsenteignung. 65. 

April, 
. Minifterien des Innern und des Kriegsweſens. Bekanntmachung, betreffend die Er- 

mädtigung zur Ausftellung ärztlicher Zeugnifje für militärpflichtige Deutiche im inneren 

Rußland. 66. 

Gejes, betreffend die Steuererhebung vom 1. April 1905 an. 63. 
Minifterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Genehmigung der Jubiläums: 

ftiftung des MWürttembergifchen Ingenieurvereins in Stuttgart. 67. 

;, Minifterium des Kirchen- und Schulwefens. Bekanntmachung, betreffend die Genehmigung 

der Karl Faber-Stiftung an der Univerfität Tübingen. 67. 

Mai. 

Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung des Staatsvertrags zwiſchen Württem— 

berg und Bayern vom 17. Dezember 1904 zur Bereinigung der Landesgrenze. 69. 

Minifterium des Innern. Verfügung, betreffend die Anordnung neuer Abgeordnetenwahlen 
für die Oberamtöbezirfe Eplingen und Wangen. 77. 

Minifterien des Innern und des Kriegsweſens. Bekanntmachung, betreffend eine 
Änderung des Verzeichniffes der Eivilvorfigenden der Erfasfommiffionen. 81. 
Miniiterien des Innern und des Kriegsweſens. Bekanntmachung, betreffend die Er: 

mäctigung zur Ausftellung ärztlicher Zeugniffe für militärpflichtige Deutfche in Indien ein- 

Schließlich Geylon. 83. 

Minifterien des Innern und des Kriegsmwefens. Bekanntmachung, betreffend Änderungen 

der Deutfchen Wehrordnung. 83. 
Minifterien des Innern und des Kriegsweſens. Bekanntmachung, betreffend Ab- 

änderungen der Landwehr-Bezirkd-Einteilung für das Deutfche Reich. 87. 

. Minifterien des \nnern und des Kriegsweſens. Belanntmachung, betreffend die Er- 

mächtigung zur Ausftellung ärztlicher Zeugnifie für militärpflichtige Deutjche im Staate Merico. 88, 

. Minifterium des Kriegsweſens. Bekanntmachung, betreffend Beftimmungen zur Aus: 

führung der 88 20 und 58 des Reichsgeſetzes vom 6. Februar 1875 über die Beurkundung des 
Berfonenftandes und die Eheſchließung in der vom 1. Januar 1900 ab geltenden Faſſung. 89. 
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. Minifterien des Innern und des Kriegsweſens. Bekanntmachung, betreffend die Er- 
mächtigung zur Ausftellung ärztlicher Zeugniffe für militärpflichtige Deutiche in Argentinien, 

Uruguay oder Paraguay. 93. 
;. Minifterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend den Beftand der Eihämter. ©. 

7. Juftizminifterium. Bekanntmachung, betreffend die Genehmigung der Bozenhardt’schen 

Familienftiftung in Calw. 93, 

Juni. 

. Minifterium des Innern. Berfügung, betreffend die Herjtellung, Aufbewahrung und Ber: 
wendung von Azetylen jowie die Lagerung von Garbid. 94. 

. Minifterium des Innern. Belanntmachung, betreffend das Doraftift in Ilsfeld, Oberamts 

Befigheim. 101. 
. Königlihe Verordnung, betreffend die Ausübung der Fifcherei im Bodenjee an Som 

und Feittagen. 92. 

Geſetz, betreffend die Gewährung von Darlehen an die Stadtgemeinde Binsdorf. 91. 

Minifterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Genehmigung der Bernheimer' ſchen 
Bibliothekitiftung in Buttenhaufen, Oberamts Münfingen. 101. 

. Königlihde Verordnung, betreffend die Ermächtigung der Staatseifenbahnverwaltung zur 
Erwerbung des für die Erweiterung des Bahnhofs Mühlacter erforderlichen Grundeigentum! 
im Wege der Zwangsenteignung. 103. 

Juli. 

. Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung des Staatsvertrags zwijchen Württem: 
berg und Öfterreich vom 4. Februar 1905 zur Befeitigung von Doppelbeftenerungen. 104. 

. Gefeg, betreffend die Abänderung einiger Beitimmungen des Geſetzes über die Mechts- 
verhältnifje der Lehrerinnen an höheren Mädchenfchulen und an jFrauenarbeitsjchulen vom 
3. Yuguft 1899. 109. 

. Königlihe Verordnung, betreffend die Befähigung für den höheren Archivdienſt im Depar: 
tement der auswärtigen Angelegenheiten. 112. 

. Juſtizminiſterium. Bekanntmachung, betreffend die Genehmigung der von Stetten’fchen 
Familienftiftung in Künzelsau. 112. 

17. Geſetz, betreffend die Abänderung einiger Beitimmungen der Geſetze über das Volksſchulweſen. 113. 
2. Gejes, betreffend die Dienftaufficht über die Kaufmannsgerichte. 121. 

;. Minifterium des Innern. Verfügung, betreffend die Anordnung einer nenen Abgeordneten- 
wahl für den Oberamtsbezirt Mergentheim. 137. 

. Finanzgejeg für die Finanzperiode 1. April 1905 bis 31. März 1907. 122. 

28, Geſetz, betreffend die Beichaffung von Geldmitteln für den Eifenbahnbau und für außer: 

ordentliche Bedürfnifje der Berfehrsanftaltenverwaltung in der Finanzperiode 1905/06. 132. 
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.Geſetz, betreffend Änderungen des Gefehes vom 25. uni 1894 über die Benfionsrechte der 

Körperfchaftsbeamten und ihrer Hinterbliebenen. 141. 
Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten, Berfehrsabteilung. Bekanntmachung, 
betreffend die Konzeffionserteilung zum Bau und Betrieb einer Nebeneifenbahn von Ballmerts- 
hofen nach Dillingen in Bayern für den auf mwürttembergifchem Staatsgebiet gelegenen Teil 

diefer Bahn. 160, 
Minifterium des Kirchen: und Schulwefens. Belanntmachung, betreffend die Genehmi- 

gung der Reichsgerichtsrat Friedrich von Geh’fchen Familienſtiftung an der Univerſität 
Tübingen. 164. 

. Gejeß, betreffend Änderungen des Beamtengefeges vom 28. Juni 1876 und des Volksſchul— 

lehrergejeges vom 30. Dezember 1877. 146. 

. Minifterium des Innern. Verfügung, betreffend den Verkehr mit Schlachtvieh und 

Fleiſch. 162, 

. Minifterium des Innern, Berfügung, betreffend die Neuordnung des kulturtechnifchen 

Dienftes. 163. 

Auguſt. 

Geſetz, betreffend die Einrichtung eines Reſervefonds der Staatsforſten. 149. 
Königliche Verordnung, betreffend die Veröffentlichung des Staatsvertrags zwiſchen Würt- 

temberg und Bayern vom 12. April 1905 über die Herjtellung weiterer Eijenbahnverbindungen 
zwifchen beiden Staatögebieten. 150. 

. Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten, Verfehrsabteilung. Bekanntmachung, 
betreffend Änderung der Konzeffionsurfunde für die Filderbahn. 162. 

Juftisminifterium. Bekanntmachung, betreffend die Genehmigung der Schubert-Heſſe'ſchen 
Familienftiftung in Stuttgart. 193. 

Minifterium des Innern. Verfügung, betreffend den Verkehr mit Sprengftoffen. 165. 
AJuftizminifterium. Verfügung, betreffend die Anlegung von Mündelgeld bei öffentlichen 

Sparkafjen. 193. 
K. Regierung des Donaufreifes. Bekanntmachung, betreffend die Vereinigung der Gejamt- 
gemeinde Söflingen mit der Stadtgemeinde Ulm. 196. 

. Minifterium des ‚Innern, Verfügung, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeord- 
netenwahl für den Oberamtsbezirt Freudenftadt. 194. 
Minifterien des Innern und der Finanzen. Verfügung, betreffend die Vornahme einer 

Volkszählung am 1. Dezember 1905. 181. 

Minifterien des Innern und des Kriegsweſens. Bekanntmachung, betreffend die Er- 
mächtigung zur Ausftellung ärztlicher Zeuanifje für militärpflichtige Deutſche in den Vereinigten 

Staaten von Amerifa oder in Kanada. 197, 
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September. 

Minifterien des Innern, des Kirchen: und Schulweſens und der Finanzen. 

Bekanntmachung, betreffend den Tert des Gejehes über die Penfionsrechte der Körperichafts- 

beamten und ihrer Hinterbliebenen. 198, 
Minifterium des Innern. Verfügung, betreffend die Anordnung einer neuen Abgeordneten: 
wahl für den Oberamtsbezirt Tuttlingen. 219. 

. Minifterium des Innern. Verfügung, betreffend die Abänderung der Vollzugsverfügung 
zur Gewerbeordnung vom 26. März 1892 und derjenigen zum Kinderſchutzgeſetz vom 10. De 
zember 1903. 224, 

. Minifterium des Innern. WBerfügung, betreffend eine Abänderung der Vollzugsverfügung 
zur Landesfeuerlöfchordnung vom 31. März 1894. 224. 

. Minifterien des Innern und des Kriegsweſens. Bekanntmachung, betreffend das Ge- 
jamtverzeichnis der zur Ausitellung von Zeugniffen über die wilfenichaftliche Befähigung für 
den einjährig-freimilligen Militärdienft berechtigten Yehranitalten. 227. 

. Auftigminifterium. Bekanntmachung, betreffend die Einrichtung von Strafregiftern und die 
wechjelfeitige Mitteilung der Strafurteile. 223. 
Minifterium des Kirchen: und Schulwejens. Bekanntmachung, betreffend die Abraham 
und Henriette Thalheimer-Stiftung in Stuttgart. 226, 

. Minifterien der Juſtiz, des Innern und der Finanzen. Verfügung, betreffend die 
von den Grundbuchbeamten den Steuerbuchführern zu machenden periodischen Mitteilungen 

über die Veränderungen des Eigentums an Grundjtüden. 265. 

Oktober. 

Miniſterium des Kirchen- und Schulweſens. Verfügung zur Vollziehung des Geſetzes, 
betreffend Abänderung einiger Beſtimmungen der Geſetze über das Volksſchulweſen, vom 
17. Juli 1905. 259. 
Yandes-Berfiherungsamt. Bekanntmachung, betreffend den Prämientarif der Verſiche— 
rungsanftalt der Württ. Baugemwerfs:Berufsgenofienichaft. 259. 

. Minifterium des Kirchen» und Schulwefens. Verfügung, betreffend die Prüfung der 
Rabbinatsfandidaten, 271, 

. Königlihe Verordnung, betreffend Grundfäge bei Verleihung des Olga-Ordens und der 
Karl-Olga-Medaille. 263. 

. Königlihe Verordnung, betreffend die Ermächtigung der Staatseifenbahnverwaltung zur 
Erwerbung des für die Erweiterung des Stadtbahnhofs Freudenftadt erforderlichen Grund: 
eigentums im Wege der Zwangsenteignung. 264. 

. juftizminifterium. Bekanntmachung, betreffend den Abonnementspreis für das Hegierungs- 
blatt und für das Reichsgejegblatt auf das Kalenderjahr 1906. 270, 
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Königlihe Verordnung, betreffend die Ermächtigung der Württembergiſchen Eifenbahn: 
gejellfchaft in Stuttgart zur Erwerbung des für den Bau einer Eifenbahn von Jagſtfeld nad) 

Neuenftadt erforderlichen Grundeigentums im Wege der Zwangsenteignung. 275. 
23. Yuftizminifterium. Verfügung, betreffend die Dinterlegung bei den Gemeinderäten. 270. 

20. 

;. Minifterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Genehmigung der Pfarrer 

Hagel'ſchen Familienftiftung in Dettingen, Oberamt3 Ehingen. 277. 

November. 
Minifterium des Innern. Verfügung, betreffend die Gewerbeinjpeftion. 277. 
Geſetz, betreffend die Abänderung des Art. 5 des Geſetzes vom 30. Dezember 1877, betreffend 

die Nechtöverhältnifje der Volksſchullehrer. 289. 

. Minifterium des nnern. Bekanntmachung, betreffend die zur Annahme von Praftifanten 
ermächtigten Krankenhäufer und mediziniſch-wiſſenſchaftlichen \ynftitute. 278. 

. Gejes, betreffend die Abänderung des Gejees vom 29, u ange 1899 über die Zwangs— 

erziehung Minderjähriger. 290. 

. Minifterien der Juſtiz und des Innern. Verfügung, betreffend Abänderung der Bollzugs- 
verfügung Zu dem Geſetz über die Zwangserziehung Minderjähriger vom 14. Februar 1900 

(Neg.Bl. ©. 120). 291. 
Miniferium des Innern. Verfügung, betreffend die Vollziehung des Reichsimpfgeſetzes 
vom 8. April 1874. 291. 

Minifterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend den Prämientarif für die Verficherungs- 
anftalt der Tiefbau-Berufsgenofjenichaft. 293. 

Minifterium des Kirchen» und Schulwejens. Bekanntmachung, betreffend die Durretich- 

Stiftung für Witwen und Waiſen des höheren Neallehrerftandes. 298. 

Dezember. 

. Minifterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Genehmigung der Oberen 

Kinderfchulftiftung in Kirchheim u. T. 298. 
Minifterium des Kirchen: und Schulmwejens. Verfügung, betreffend die Saatzuchtanftalt 

in Hohenheim. 298, 
Minifterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend die Genehmigung der Stiftung 

Paulinenpflege Weil im Schönbuch, Oberamts Böblingen. 298. 

Minifterien des Innern, des Kirchen: und Schulwefens und der Finanzen. Ver— 

fügung, betreffend die Vollziehung des Geſetzes über die Benfionsrechte der Körverichaftsbeamten 

und ihrer Binterbliebenen. 303, 
Minifterien der Yuftiz und des Innern. Belanntmachung, betreffend eine Abänderung 

des SFamilienftatuts des Füritlichen Haufes von Quadt-Wykradt-Isny. 329. 
. Minifterium der auswärtigen Angelegenheiten, Berfehrsabteilung. Bekanntmachung, 

betreffend die Übertragung der Konzeifion für die Nebenbahn von Korntal nach Weiſſach. 330. 
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23. Königliche Verordnung, betreffend die Anderung der Königlichen Verordnung vom 4. No 
vember 1902 über die Prüfungen für den Berfehrsanftaltendienft. 325. 

23. Königliche Verordnung, betreffend die Anderung der — Verordnung vom 2. Wo: 
vember 1895 über die Forftdienftprüfungen. 327. 

23. Minifterium des Innern. Belanntmachung, betreffend die Deutfche Arzneitare für das 
Jahr 1906. 333, 

24. Minifterium des Innern. Bekanntmachung, betreffend Abänderung der Vorfchriften über 
die Prüfung der Tierärzte. 330. 

27, Minifterium des Innern. Verfügung, betreffend die Umlage des Gebäudebrandfchadens für 
das Jahr 1906. 332, 

II. 

Alphabetiſches Inhaltsverzeichnis. 

A. 
Abgaben ſ. Steuern. 
Abgeordnete. Wahlen in den Oberamtsbezirken Eßlingen. 77. — 

Mergentheim. 137. — Tuttlingen. 219. — Wangen. 77. 
Miederzufammentritt der Stände. 61. 

Abonnement auf das Negierumgsblatt und auf das Reichsgeſetzblatt. 270, 

Aichweſen f. Eichweien. 

Amerifa f. Vereinigte Staaten von Amerika. 
Amtsgerichte. Änderung des Amtsbezirk und der Bezeichnung anläßlich der Vereinigung von 

Gannftatt, Untertürfheim und Wangen mit Stuttgart. 55. 
Apotheker. Einführung einer einheitlichen Deutjchen Arzneitare. Bekanntmachung des Minifteriums 

des Innern vom 13. März). 59. — Berichtigung. 64. 
Deutfche Arzneitare für dad Jahr 1906. Bekanntmachung des Minifteriums 

des Innern vom 23, Dezember. 333. 
Lehrlinge. Verfügung des Minifteriums des Innern vom 18. Januar. 25. 
Sonntagsruhe in den Apotheken. 25. 
Urlaub und Stellvertretung. 25. 
Verkehr mit Diphtherieferum in den Apothefen. Bekanntmachung des Minifteriums 

des Innern vom 3. Januar. 6. 

Arbeitergefeggebung. Kinderarbeit in gewerblichen Betrieben. 224. 
Arbeitslehrerinnen ſ. Schulweſen. 
Archivdienſt, höherer. Befähigung im Departement der auswärtigen Angelegenheiten. König— 

liche Verordnung vom 7. Juli. 112. 

Argentinien. Ausſtellung ärztlicher Zeugniſſe für militärpflichtige Deutſche. 93. 

Freudenſtadt. 194. — 
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Arzneimittel. Einrichtung und Betrieb der Apotheken jowie Zubereitung und Yeilhaltung der 
Arzneien. Verfügung des Minifteriums des Innern vom 18. Januar. 25. 

Verkehr mit Diphtherieferum in den Apotheken. 6. 

Arzneitare Einführung einer einheitlichen Deutfchen Arzneitare. 59. 333. Berichtigung. 64. 
Ärzte. Verzeichnis der zur Annahme von Praftitanten ermächtigten Krantenhäufer ı. 278. 

j. auch Tierärzte. 

Ärztliche Zeugniffe. Ermächtigung zur Ausftellung von ſolchen in den nachgenannten Staatögebieten: 

Bekanntmachung der Minifterien des 

Innern und des Kriegsweſens vom: 
Argentinien 25. Mai. 93. 
Geylon 15. Mai. 83. 
Indien 15. Mai. 83, 

Kanada 28. Auguft. 197. 
Merico 19. Mai. 88. 

Paraguay 25. Mai. 93. 

Rußland 1. April. 66. 
Spanien 26. Januar. 37. 

Uruguay 25. Mai. 93. 

Vereinigte Staaten von Amerika 28. Auguft. 197. 
Aſſeſſoren. Titulatur im Verfehrsanftaltendienit. 325, im Forſtdienſt. 327. 

Auffeher, militärifche. Werleihung des filbernen Portepees am Dffiziersfeitengewehr an die 
Aufjeher ze. an den gerichtlichen Gefängniffen und Strafanftalten. 31. 

Aufficht j. Gewerbeinipeltion. 43. 

Auffihtsbehörde im Sinne der Eiſenbahn-Bau- und »Betriebsordnung. 36. 

Ausbildung der Apotheferlehrlinge. 25. 

der Forſtbeamten. 327. 

der Rabbinatsfandidaten. 271. 
der Tierärzte. 330. 
der Merfehrsbeamten. 325. 

Aushebung. Änderung des Verzeichniffes der Givilvorfigenden der Erſatzkommiſſionen. 81. 

Pierdeaushebung j. Militärweien. 47. 

Ausland. Ärztliche Unterfuhung Militärpflichtiger im Ausland f. ärztliche Zeugniſſe. 37. 66. 

83. 88. 93. 197, 

Autonomie f. Familienftatut. 329. 

Azetylen. Herftellung, Aufbewahrung und Berwendung von Azetylen ıc. 94, 

B. 
Baden. Veröffentlichung des Staatsvertrags vom 1. Dezember 1904 über die Zuſtändigkeit zur 

Führung des Grundbuchs für die Kondominatsgrumdftücde der Gemarkung Bernbronn. 
Königliche Verordnung vom 5. Januar. 1. 
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Baden, Württemberg und Hefjen. Ernennung von Mitgliedern der literarifchen Sachver— 

ftändigenfammer. +42. 

Badische Lofaleifenbahnen. Staatsvertrag mit Bayern, Verpflichtung zur Erteilung der Konzeſſion 

zum Bau und Betrieb einer Nebeneifenbahn von Ballmertshofen nad Dillingen an die 

Aktiengeſellſchaft Badiſche Lokaleifenbahnen in Karlsruhe. 150. 

Konzeifionserteilung hiezu. 160. 
Übertragung der Konzeffion zum Bau und Betrieb einer normaljpurigen Neben- 

eifenbahn von Korntal nach Weifjad auf die Württembergifchen Nebenbahnen, Aktien 

gejellichaft zu Stuttgart. 330, 

Bahnen ſ. Eifenbahnen. 
Ballmertshofen — Dillingen (Nebeneifenbahn). Konzeifion. 160. 

Baugewerfsberufsgenoffenfhaft. WVerfiherungsprämientarif. 259. 
Bau: und Betriebsordnung (Eifenbahn-). 36. 

Bayern. Beröffentlichung des Staatövertrags vom: 
17. Dezember 1904 zur Bereinigung der Yandesgrenze. Königliche Verordnung 

vom 2. Mai. 69. 
12, April 1905 über die Herjtellung weiterer Eifenbahnverbindungen zwiſchen beiden 

Staatsgebieten. Königliche Verordnung vom 6. Auguft. 150. 

Beamte. Titulatur der Beamten im Forftdienft. 327. 
Titulatur der Beamten im Verkehrsanftaltendienft. 325. 
PBenfionsrechte der Körperfchaftsbeamten und ihrer Hinterbliebenen. 141. 146. 

198. 303. Berichtigung. 301. 
Befähigung für den höheren Archivdienft im Departement der auswärtigen Angelegenheiten. 112, 
Beförderung von Sprengftoffen. j. Verkehr. 165. 
Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Militärdienft (Gefamtverzeichnis der Lehranftalten). 227. 
Berihtigungen. 64. 301. f. aucd unter „Arzneitare” und „Benfionsrechte*. 
Bernbronn. Führung des Grundbuchs für die Kondominatsgrundftücte ver Gemarkung Bernbronn. 1. 
Bernheimer. Genehmigung der Bernheimer'ſchen Bibliothekitiftung in Buttenhaufen, Oberamts 

Münfingen. 101. 
Berufsgenojjenschaften. Prämientarif der Berficherungsanftalt der Württ. Baugewerks— 

Berufsgenoffenichaft. 259. — Der Tiefbau-Berufsgenofjenichaft. 293. 

Betriebsordnung (Eifenbahn:). 36. 
Bibliothefftiftung in YButtenhaufen. Bernheimer. 101. 

Binsdorf. Darlehen an die Stadtgemeinde. Geſetz vom 12, Juni. 91. 

Bodenjee. Fiſcherei. 92. 
Bozenhardt’fche Familienftiftung in Calw. 93. 

Brandfchaden. Umlage des Gebäudebrandfchadens für das jahr 1906. Werfügung des 

Minifteriums des Innern vom 27. Dezember. 332. 
Buttenhaujen. Bernheimer’fche Bibliothefftiftung. 101. 
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6. 
Ealw. Bozenhardt'iche Familienftiftung. 93. 
Canada ſ. Kanada. 
Eannjtatt. Vereinigung mit Stuttgart. Geſetz vom 19. Februar. 39. 

Vollzugsverfügung des Juſtizminiſteriums vom 16. März). 55. — des Finanz: 

minifterium® vom 16, März. 57. 
Aufhebung des Fapeichamts. 94. 

Earbid. Lagerung von Carbid. 94. 
Eeylon. Ausftellung ärztlicher Zeugniffe für militärpflichtige Deutjche. 83. 

Eivilvorfigende der im Deutfchen Neich beftehenden Erfagfommiffionen. (Berzeichnis.) Belannt- 
machung der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens vom 12. Mai. 81. 

D. 

Dettingen. Pfarrer Hagel'ſche Familienſtiftung. 277. 

Deutiche Wehrordnung. Änderungen. 83. 
Dienftalterszulagen ſ. Einkommen. 
Dienftaufficht über die Kaufmannsgerichte. 121. 
Dienftprüfungen ſ. Prüfungen. 

Dillingen Ballmertshofen. (Mebeneifenbahn.) Konzeffion. 160. 
Diphtherieferum. Verkehr mit demjelben in den Apothefen. 6. 
Doppelbefteuerung. Befeitigung ſ. Steuern. 104. 
Dorajtift in Ilsfeld. 101. 

Durretfh-Stiftung für Witwen und Waifen des höheren Reallehreritandes. 298. 

6. 
Eichwefen. Aufhebung der Faßeichämter Cannftatt, Untertürkheim und Wangen. Bekanntmachung 

des Minifteriums des Innern vom 26. Mai. 94. 

Eingemeindung. Bereinigung von Gannftatt, Untertürfheim und Wangen mit Stuttgart. 39. 55. 57. 

Vereinigung von Söflingen mit Ulm. 196. 

Einjährig-freiwilliger Militärdienit. Gefamtverzeichnis der zur Ausftellung von Zeugniſſen 
über die wifjenichaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Milttärdienft berech— 
tigten Vehranftalten. Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Kriegs— 
weſens vom 22. September. 227, 

Einkommen der Lehrerinnen an höheren Mädchenfchulen und an Frauenarbeitsichulen ſ. Schulwejen. 109. 
der Volköfchullehrer und Lehrerinnen ſ. Schulweſen. 113. 

Einteilung der Landwehrbezirke für das Deutfche Reid. 87. 

Eiſenbahn-Aſſeſſoren. Titulatur. 325, 

Eifenbabn-Bau- und »Betriebsordnung. 36. 
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Eifenbahnen. Beichaffung von Geldmitteln für den Eifenbahnbau und für außerordentliche Be- 
dürfnifje der Berfehrsanftaltenverwaltung in der Finanzperiode 1905/06. Gejeg vom 

28, Juli. 132, 
Konzeifion für die Nebeneifenbahn von Ballmertshofen nad Dillingen. 160. 

Neue Faflung der Konzeijionsurfunde für die Filderbahn. 162. 
Übertragung der Konzeffion für die Nebenbahn von Korntal nad Weiſſach 

auf die Württembergifchen Nebenbahnen, Aktiengefellichaft zu Stuttgart. 330. 

Ermädtigung zur Zwangsenteignung: 
Linie Jagſtfeld — Neuenſtadt. 275. 

Linie Möhringen— Hohenheim. 65. 

Stadtbahnhof Freudenftadt. 264. 

Bahnhof Mühlader. 103. 

Veröffentlichung des Staatsvertrags mit Bayern über die Herftellung weiterer 
Eifenbahnverbindungen zwijchen beiden Staatögebieten. 150. 

Eiſenbahngeſellſchaft, Württembergifche. Ermächtigung derjelben zur Zwangsenteignung. 275. 
Eijenbahn:Referendare. Titulatur. 325. 

Eijenbahnvermaltung ſ. Staatseifenbahnen. 

Elektrifche Straßenbahn von Ulm nah Neu-Ulm. Übertragung der Konzeſſion auf die Stadt- 
gemeinde Ulm. 57. 

Entfhädiqgungen. Vergütung für die Naturalverpflegung marjchierender ꝛc. Truppen. 6. 
Erſatzkommiſſionen des Deutjchen Reichs. Berzeichnis der Civilvorfigenden. 81. 
Eßlingen. Abgeordnetenwahl. 77. 
Evangelifche Geiftliche. Jubiläumsſtiftung der evangelifchen Geiftlihen Württembergs. 53. 

Erplofivftoffe ſ. Sprengitoffe. 165. 

F. 

Faber, Karl, in Kirchheim u. T. Genehmigung der Stiftung an der Univerſität Tübingen. 67. 
Fahrzeuge der Zigeuner. 29. 

Familienſtatut des fürftlichen Haujes von Quadt-Wytkradt-Isny. Belanntmahung der Mini- 
jterien der uftiz und des Innern vom 16. Dezember. 329. 

Familienftiftungen, Genehmigung: Bozenhardt'iche Familienftiftung in Calw. 93. 

Reichögerichtsrat Friedrih von Geß’sche Familienftiftung an der Univerfität Tü- 
bingen. 164. 

Pfarrer Hagel'ſche Familienftiftung in Dettingen, O.U. Ehingen. 277. 

Reichöfreiherrlih Karl von Hermann'ſche Familienftiftung in Wain. 836. 

Schubert: Hefje'ihe Familienftiftung in Stuttgart. 193. 

Stetten'ſche Familienftiftung in Künzelsau. 112, 

Faßeichämter. Aufhebung der Fapeichämter Cannftatt, Untertürkheim und Wangen. 94. 

Heldbereinigung. Weueinteilung der Kulturinfpeftionen. 163, 
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Feuerlöſchweſen. Abänderung der Vollzugsverfügung zur Landesfeuerlöfchordnung vom 31. März 
1894. Verfügung des Minifteriums des Innern vom 22. September. 224, 

Feuerverfiherung der Gebäude ſ. Brandfchaden. 332. 

Filderbahn. Neue Faffung der Konzeffionsurtunde und Änderung des Wortlaut3 der Firma, 162, 

Zwangsenteignung. 65. 
Finanzgeſetz f. Finanzweſen. 122. 

Finanzweſen. Steuererhebung vom 1. April 1905 an. Geſetz vom 4. April. 63. 

Finanzgeſetz für die Finanzperiode 1. April 1905 bis 31. März 1907. Vom 
28. Juli. 122, 

Beihaffung von Geldmitteln für den Eifenbahnbau und für anferordentliche 

Bedürfnifje der Verfehrsanftaltenverwaltung in der Finanzperiode 1905/06. Geſetz vom 
28. Juli. 132. 

Einrichtung eines Refervefonds der Staatsforften. Gejeg vom 1. Auguſt. 149, 
Fifcherei im Bodenſee an Sonn: und Fefttagen. 92. 

Fleiſchbeſchau. Verkehr mit Schlachtvieh und Fleifh. Verfügung des Minifteriums des Innern 
vom 29. Jali. 162. 

ſ. auch Tierärzte, 

Forſt-Aſſeſſoren. Zitulatur. 327. 
Forft-Referendare Titulatur. 327. 

Forftwefen. Einrichtung eines Refervefonds der Staatöforiten. 149, 

Änderung der Königlichen Verordnung vom 2. November 1895 über die Forft- 
dienftprüfungen. Königliche Verordnung vom 23. Dezember. 327. 

Fortbildungsfchule f. Gewerbe. 52. 

Frauenarbeitsfchulen. Lehrerinnen an FFrauenarbeitsfchulen ꝛc. 109. 

Freudenftadt. Abgeordnetenwahl. 194. — Erweiterung des Stadtbahnhofs (Zwangsenteignung). 264. 
Fürforgeerziehung. Abänderung des Gefehes vom 29. Dezember 1899 über die Zwangs— 

erziehung Minderjähriger. Gejeg vom 11. November. 290. — Der Vollzugsverfügung 

zu diefem Geje vom 14. Februar 1900. Verfügung der Minifterien der Juſtiz und 

des Innern vom 15. November. 291. 

G. 

Gebäude. Brandſchaden für das Jahr 1906. 332. 

Gebühren für Unterricht und Prüfung der Fleiſchbeſchauer. 162. 

Geburten in Kaſernen ꝛc. 89. 

Gefängniswejen. nbetriebfegung der rrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenafperg. 9. 
Dienjtverhältniffe der dem Landjägerkorps zugeteilten Angeftellten an den gerichtlichen 

Gefängniffen und Strafanftalten. 31. 
Gehalte ſ. Einfommen. 
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Geiftesfranfe. rrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenafperg. 9. 
Geiftlihe. Jubiläumsftiftung der evangelischen Geiftlichen Württembergs. 53. 
Gemeindekelter Untertürfheim. Zwangsenteignung. 34. 

Gemeindebeamte f. Körperichaftsbeamte. 
Gemeinderäte. Hinterlegung bei denfelben. 270. 

Gerichte. (Kaufmannsgerichte.) 121. 

j. auch Amtögerichte. 
v. Geß'ſche Familienftiftung an der Univerfität Tübingen. 164. 
Gejundheitspflege ſ. Medizinalweien, Veterinärweſen, Schußvorfchriften. 

Gewerbe. Gewerbeinspeftion. Königliche Verordnung vom 6. März. 43. 

Abänderung der WVollzugsverfügung zur Gewerbeordnung. Verfügung des 
Minifteriums des Innern vom 9. März. 52. 

Ausübung der Fifcherei im Bodenfee an Sonn: und Feſttagen. Königliche Ber: 
ordnung vom 9. Juni. 92. 

Dienftaufficht über die Kaufmannsgerichte. Gejeg vom 22. Juli. 121. 

Abänderung der Vollzugsverfügung zur Gewerbeordnung und zum Kinder: 
ſchutzgeſetz. Verfügung des Miniiteriums des Innern vom 12, September. 224. 

Einteilung der Gewerbeinfpeftionsbezirfe. Verfügung des Minifteriums des 
Innern vom 3, November. 277. 

Gemwerbeinipeftion f. Gewerbe. 43. 277, 

Gewerbeordnung. Abänderung der Bollzugsverfügung. 52. 224. 
Grundbuchweſen. Zuftändigfeit zur Führung des Grundbuch für die Kondominatsgrundftüce 

der Gemarkung Bernbronn. 1. 

Statiftif der Grumdftüdspreife. 265. 

Grundftüdspreife, Statiftil. 265. 

H. 

Hagel'ſche Familienſtiftung in Dettingen, ON. Ehingen. 277. 
Handel und Gewerbe. Kaufmannsgerichte. 121. 

Hausordnung der Srrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenafperg. 9. 
Haydenhofer'ſche Stipendienftiftung in Ravensburg. 28. 
Heilmittel. Deutjche Arzneitare. 59. 333. Berichtigung. 64. 

Verkehr mit Diphtherieferum in den Apothefen. 6. 

Zubereitung und Feilhaltung der Arzneien. 25. 

v. Herman’sche Familienftiftung in Wain. 36, 

Helfen, Württemberg und Baden. Literarifche Sacperftändigenfammer. Ernennung von Mit: 
gliedern. 42. 

Hinterlegung bei den Gemeinderäten. Verfügung des Juftizninifteriums vom 23. Oftober. 270. 
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Höchſtberg. Grundbuchamt. Zuftändigkeit zur Führung des Grundbuchs für die Kondominats- 

grundftücte der Gemarkung Bernbronn. 1. 
Hohenajperg. Hausordnung der rrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenafperg. 9. 
Hohenheim. Saatzuctanjtalt. 298. 

u — Möhringen. (Eifenbahn.) Zmwangsenteignung. 65. 
Horden (Zigeuner-), Verbot des Zufammenreifens. 29, 

J. 

Jagſtfeld—Neuenſtadt. (Eifenbahn.) Zwangsenteignung. 275. 
Ilsfeld. Darlehen an die Gemeinde. Geſetz vom 3. Januar. 5. — Doraſtift. 101. 

Impfgeſetz. Vollzug des Neichsimpigefeßes. 291. 
Indien. Ausftellung ärztlicher Zeugniffe für militärpflichtige Deutſche. 83. 

nduftrielehrerinnen ſ. Schulweſen. 

Ingenieurverein, Württembergiſcher. Genehmigung der Jubiläumsſtiftung. 67. 
Irrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenaſperg. Hausordnung. 9. 
Sfraelitifche Rabbinatskandidaten. Dienftprüfung. 271. 
Jubiläumsftiftung der evangelifchen Geiftlihen Württembergs. 53. 

des MWürttembergifchen ingenieurvereins in Stuttgart. 67. 
Jugendliche Arbeiter. Wollzugsverfügung zur Gewerbeordnung und zum Kinderſchutzgeſetz. 224. 
Juriſtiſche Perfonen. Genehmigung folgender Stiftungen: 

Bekanntmachung vom: 
Haydenhofer Gottfried, Navensburg 19. Januar. 28, 
v. Herman Karl, Wain 6. Februar. 36. 
der evangelifchen Geiftlihen Württembergs 27. Februar, 53. 

des MWürttembergiichen Ingenieurvereins in Stuttgart 6. April. 67, 
Faber Karl, Univerfität Tübingen 13. April, 67. 

Bozenhardt, Calw 27, Mai. 93, 
Dr. Bollmöller Karl, Dresden 6. Juni. 101, 

Bernheimer, Buttenhaufen 16. Yunt. 101. 

von Stetten-Buchenbach, Berta, Karlsruhe 7. Juli. 112, 

v. Geh, Friedrich, (Univerfität) Tübingen 28, Juli. 164. 

Schubert: Hefje, Stuttgart 14. Auguft. 193, 
Thalheimer, Abraham und Henriette, Stuttgart 28. September. 226. 
Hagel, Dettingen 26. Oftober. 277. 
Obere Kinderfchule, Kirchheim u. T. 1. Dezember. 298. 
Baulinenpflege, Weil im Schönbud) 7. Dezember. 298. 

Durretich für Witwen und Waifen des höheren Reallehrerftandes 30. November. 298. 
3 
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ſt. 

Kammern. Wiederzuſammentritt der Stände. 61. 
Kanada. Ausftellung ärztlicher Zeugnifje für militärpflichtige Deutiche. 197. 

Kanalifierung in Vaihingen a. %. Zwangsenteignung. 35. 
Karl-Olga-Medaille. Grundfäge bei Verleihung. 263, 

Kafernen. Beurkundung der Geburten und Sterbefälle in Kaſernen x. 89. 
Kaufmannsgerichte. Dienftaufficht. Gefeh vom 22, Juli. 121. 

Binterlegungen in faufmannsgerichtlichen Rechtsftreitigfeiten. 270. 

Kinderfhulftiftung, Obere, in Kirchheim u. T. 298, 

Kinderfchuggejes. Abänderung der Vollzugsverfügung. 224. 
Kirhheim u. T. Obere Kinderjchulitiftung. 298. 

Kondominats-Grundftüce der Gemarkung Bernbronn. Zuftändigfeit zur Führung des Grund- 

buchs. 1. 
Konzeffion. Nebeneifenbahn von Ballmertshofen nach Dillingen. 160. 

Neue Faflung der Konzeffionsurfunde für die /yilderbahn. 162. 

Übertragung der Konzeſſion: 
für die elektrische Straßenbahn von Ulm nad) Neu-Ulm auf die Stadtgemeinde Ulm. 57. 

für die Nebenbahn von Korntal nad Weifjah auf die Württembergifchen Nebenbahnen, 
Aktiengefellichaft zu Stuttgart. 330. 

Korntal— Weiſſach (Nebenbahn). Übertragung der Konzeffion auf die Württembergifchen Neben- 
bahnen, Aktiengejellfchaft zu Stuttgart. 330, 

Körperjcaftsbeamte. Penfionsrechte der KHörperfchaftsbeamten und ihrer Hinterbliebenen: 
Änderungen des Gejeges vom 25. juni 1894. Gejeg vom 28. Juli. 141. 
Änderungen des Beamtengeſetzes vom 28. Juni 1876 und des Volksſchullehrer— 

gejeges vom 30. Dezember 1877. Geſetz vom 29. Juli. 146. Berichtigung. 301. 
Veröffentlihung des neuen Gejeßesterts. Bekanntmachung der Minifterien des 

Innern, des Kirchen: und Schulmwejens und der Finanzen vom 5. September. 198. 

Vollzugsverfügung der Minifterien des Innern, des Kirchen- und Schulweſens und 

der Finanzen vom 15. Dezember. 303. 

Krankenhäufer. Verzeichnis der zur Annahme von Praktifanten ermächtigten Krantenhäufer ıc. 278. 
Kriegsleiftungen ſ. Militärmefen. 6. 
Kulturtechniſcher Dienft. Neuordnung desjelben. 163. 
Künzelsau Stetten’fche Familienſtiftung. 112. 

Q 
zZ 

LSandesfenerlöfhordnung. Abänderung der Bollzugsverfügung. 224. 

Landesgrenze. Staatövertrag mit Bayern über Bereinigung der Landesgrenze. 69. 

Landjägerforps. Organifation desjelben und die Rechtsverhältniſſe feiner Angehörigen. 31. 
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Landtag. Berfügung des Minifteriums des Innern, betreffend die Anordnung neuer Abgeord- 
netenwahlen für die Oberamtsbezirke: 

vom: 
Eplingen 12, Mai. 77. 
Freudenſtadt 21. Auguſt. 194. 

Mergentheim 26. Juli. 137. 
Tuttlingen 8. September. 219. 
Wangen 12. Mai. 17. 

Landtag. Wiederzufammentritt der Stände. Königliche Verordnung vom 23. Mäy. 61. 

Zandwehrbezirfseinteilung für das Deutfche Reich. (Abänderungen.) 87. 

Landwirtſchaft. Neuordnung des fulturtechnifchen Dienftes. Verfügung des Minifteriums des 
Innern vom 31. Juli. 163. 

Saatzuchtanftalt in Hohenheim. Verfügung des Minifteriums des Kirchen: und 
Schulwefend von, 6. Dezember. 298. 

Lazarette. Beurkundung der Geburten und Sterbefälle in Lazaretten ꝛe. 89. 

Lehranftalten. Gefamtverzeichnis der zur Ausitellung von Zeugniffen über die willenfchaftliche 
Befähigung für den einjährig-freiwilligen Militärdienft berechtigten Yehranftalten. 227. 

Lehrer und Yehrerinnen. Nechtöverhältniffe der Lehrerinnen an höheren Mädchenfchulen und 
an Frauenarbeitsfchulen. 109. 

Abänderung einiger Beltimmungen der Geſetze über das Volksſchulweſen. 113. 
Vollzugsverfügung. 259. 

Abänderung des Gejees vom 30. Dezember 1877, betreffend die Rechtsver— 
hältniffe der Volksſchullehrer. 289. 

Lehrlinge in den Apothefen. Ausbildung derjelben. 25. 

Literarifche Sadpverftändigenfammer für Württemberg, Baden und Heffen. Ernennung von 
Mitgliedern. 42. 

M. 

Mädchenſchulen, höhere. Einkommen der Lehrerinnen an denjelben. 109. 

Medizinalwefen. Berfehr mit Diphtherieſerum in den Apotheken. Bekanntmachung des 

Minifteriums des Innern vom 3. Januar. 6. 
Irrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenafperg. Verfügung des Juſtiz— 

minifteriums vom 11. Januar. 9. 

Einrichtung und Betrieb der Apotheken jowie Zubereitung und Feilhaltung der 
Arzneien. Verfügung des Minifteriums des Innern vom 18. Januar. 25. 

Einführung einer einheitlichen Deutjchen Arzneitaxe. Bekanntmachung des Minifte: 
viums des Innern vom 15. März. 59, und vom 23. Dezember. 333. Berichtigung. 64. 



Medizinalweſen (Fortjegung). 
Verzeichnis der zur Annahme von Praktikanten ermächtigten Kranfenhäufer und 

medizinisch wiffenfhaftlichen Inſtitute. Bekanntmachung des Minifteriums des Innern 
vom 10. November. 278. 

Vollziehung des Neichsimpfgefeges. Verfügung des Minifteriums des Innern 
vom 16. November. 291. 

Mergentheim. Abgeorbnetenwahl. 137. 
Mexico. Austellung ärztliher Zeugniffe für militärpflichtige Deutjche. 88. 

Militärperfonen. Beurkundung von Sterbefällen von Militärperfonen ꝛc. 89. 

Militärwefen. Bergütung für die Naturalverpflegung marjcierender ꝛc. Truppen für 
das Jahr 1905. Belanntmahung der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens 
vom 9. Januar. 6. 

Pferdeaushebungsvorfhrift für das Königreih Württemberg. Verfügung 
der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens vom 7. März. 47. 

Änderung des Verzeichniffes der Eivilvorfigenden der Erfakfommiffionen. 
Belanntmahung der Minifterien des Innern und des Kriegsweiens vom 12. Mai. 81. 

Änderungen der Deutfchen Wehrordnung. Bekanntmachung der Minifterien 
des Innern und des Kriegsweſens vom 18. Mai. 88. 

Abänderungen der Landwehrbezirfseinteilung für das Deutſche Neid). 

Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens vom 19. Mai. 87. 

Gefamtverzeichnis der zur Ausftellung von Zeugniffen über die wiffenfchaftliche 
Befähigung für den einjährigsfreiwilligen Militärdienft berechtigten Lehr— 
anftalten. Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens vom 
22. September. 227. 

Ermächtigung zur Ausftellung ärztlicher Zeugniffe für militärpflichtige Deutfche 
in Argentinien, Uruguay oder Paraguay. 93. — Indien einfchließlich Ceylon. 83. 
Merico. 88. — Rußland (inneres). 66. — Spanien. 37. — Vereinigte Staaten 
von Amerika oder in Kanada. 197. 

Minderjährige. Abänderung des Geſetzes über die Zwangserziehung. 290, und der Vollzugs— 
verfügung. 291. 

Möhringen— Hohenheim. (Eifenbahn.) YZwangsenteignung. 65. 
Mosbach. Grumdbuchamt. Zuftändigkeit zur Führung des Grundbuch für die Kondominats— 

grundftüde der Gemarkung Bernbronn. 1. 
Mühlader. Erweiterung des Bahnhofs. Zwangsenteignung. 103, 
Münden. Strafregifterbehörde. 223. 

Mündelgeld. Anlegung bei öffentlihen Sparkafjen. Verfügung des Juſtizminiſteriums vom 
18. Auguſt. 193. 

Mufterung der Pferde j. Pferdeaushebung. 47. 
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N. 

Naturalleiftungen. Vergütung für die Naturalverpflegung marjchierender x. Truppen für 

das ‘jahr 1905. 6. 

Nebenbahnen, Württembergifche. Änderung der Konzeffionsurkunde für die Filderbahn. 162. 
Übertragung der Konzeffion an dieſelbe für die Nebenbahn von Korntal nad) Weifjach. 330. 

Nebeneifenbahnen. Konzeffion Ballmertshofen— Dillingen. 160. Neue Fafjung der Konzeffions- 

urkunde für die Filderbahn. 162. 
Korntal— Weiffah. Übertragung der Konzeffion auf die Württ. Nebenbahnen. 330. 
Zwangsenteignung: Jagſtfeld — Neuenſtadt. 275. Möhringen— Hohenheim. 65. 

Neuenſtadt — Jagſtfeld (Mebeneifenbahn). Zmwangsenteignung. 275. 

Neu-Ulm— Ulm (elektrifche Straßenbahn). Übertragung der Konzeffion auf die Stadtgemeinde Ulm. 57. 

Nordamerika j. Vereinigte Staaten von Amerifa. 197, 

D. 

Obere Kinderjchulftiftung in Kirchheim u. T. 298. 

Öfterreich. Beſeitigung von Doppelbefteuerungen. 104. 

Olga-Orden und Karl-Dlga: Medaille. Grundfäge bei Verleihung. 263, 
Orden. Grundfäge bei Verleihung des Olga-Ordens und der Karl-Olga:Diedaille. Königliche 

Verordnung vom 18. Oftober. 263. 

Organijation des Landjägerforps ꝛc. 31. 

P. 

Paraguay. Ausſtellung ärztlicher Zeugniſſe für militärpflichtige Deutſche. 93. 

Paulinenpflege Weil im Schönbuch. Genehmigung der Stiftung. 298. 
Benfionsrechte der Körperfchaftsbeamten und ihrer Hinterbliebenen ſ. Körperfchaftsbeamte. 

141. 146. 198. 303, Berichtigung. 301. 
Berfonenftandsbeurfundung. Geburten inKafernen ꝛc. und Sterbefälle von Militärperfonen. 89. 
Pferdeaushebungsvorfchrift für das Königreich Württemberg. Verfügung der Minifterien 

des Innern und des Kriegämwejens vom 7. März. 47. 
Pflanzen. Saatzuchtanftalt in Hohenheim. 298. 

Pflegfhaften. Anlegung von Mündelgeld. 193. 

Pharmazeuten. Ausbildung. 25. 

Polizeimefen. Verbot des Zufammenreifens von Zigeunern in Horden. Berfügung des 
Minifteriumd des Innern vom 22. Januar. 29. 

Eijenbahn-Bau- und »Betriebsordnung. Verfügung des Minifteriums der 
auswärtigen Angelegenheiten, Verfehrsabteilung, vom 31. Januar. 36. 

Gewerbeinjpeftion. Königliche Verordnung vom 6. März. 43. 
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Polizeiweſen. (Fortjegung.) 
Abänderung der Bollgugsverfügung zur Gewerbeordnung. Verfügung des 

Minifteriums des Innern vom 9. März. 52. 
Ausübung der Filcherei im Bodenfee an Sonn: und Feſttagen. Königliche 

Verordnung vom 9. Juni. 92. 
Herjtellung, Aufbewahrung und Verwendung von Acetylen jowie Yagerung von 

Garbid. Verfügung des Minifteriums ded nern vom 4. uni. 94. 
Verkehr mit Schlachtvieh und Fleifch. Verfügung des Minifteriums des 

Innern vom 29. Juli. 162. 

Verkehr mit Sprengitoffen. Berfügung des Minifteriuns des Innern vom 
16. Auguſt. 165. 

Abänderung der Vollzugsverfügung zur Gewerbeordnung und zum Kinder: 
ſchutzgeſetz. Verfügung des Minifteriums des Innern vom 12, September. 224. 

Poſt-Aſſeſſoren. Titulatur. 325. 
Boft:Referendare. Titulatur. 325. 

Praftifanten. Ermächtigung von Krankenhäufern x. zur Annahme von folden. 278. 
Prämientarif der Berficherungsanftalt der Württ. Baugemwerksberufsgenoijenichaft. 259. — 

der Tiefbauberufsgenofjenichaft. 293. 

Privateifenbahnen. Konzeſſion Ballmertshofen Dillingen. 160. Neue Faflung der Konzei: 
fionsurfunde für die Filderbahn. 162. 

Korntal— Weiſſach. Übertragung der Konzeffion auf die Württembergischen 
Nebenbahnen. 330. 

Zwangsenteignung: 
Jagſtfeld — Neuenftadt. 275. — Möhringen— Hohenheim. 65. 

Prüfungen. Vorfchriften über die Prüfung für 
die Fleiſchbeſchauer. 162. 

die Rabbinatsfandidaten. 271. 

den höheren Eifenbahn- und Poſtdienſt. 325. 
den Forſtdienſt. 327. 
die Tierärzte. 330. 

Prüfung für den einjährigsfreimilligen Militärdienft. (Verzeichnis der Lehran: 
ftalten.) 227. 

Bulver ſ. Sprengftoffe. 165, 

O. 

Quadt-Wykradt-Isny von. Familienſtatut. 329. 

Quartier. Vergütung für die Naturalverpflegung marſchierender ꝛec. Truppen für das Jahr 1905. 

Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Kriegswejens vom 9. Januar. 6. 



355 

R. 

Rabbinatsfandidaten. Abänderung der Prüfungsordnung. 271. 
Navensburg. Haydenhofer'ſche Stipendienftiftung. 28. 
Reallehrer. Durretfh:Stiftung für Witwen und Waifen des höheren Neallehrerftandes. 298. 
Rectsfähigfeit f. juriftifche Perfonen, Stiftungen. 

Nechtspflege. Dienftauflicht über die Kaufmannsgerichte. Gejeh vom 22. Juli. 121. 
Dinterlegung bei den Gemeinderäten. Verfügung des Yuftisminifteriumd vom 

23. Oftober. 270. 

Neferendare. Titulatur. 

im Verfehrsanftaltendienit. 325. 
im Korftdienft. 327. 

Negierungsblatt | Abonnementspreis für 1906. Bekanntmachung des Juſtizminiſteriums vom 
Reichsgeſetzblatt | 20. Oftober. 270. 
Reichsimpfgeſetz. Vollzug. Verfügung des Minifteriums des Innern vom 16. November. 291, 
Nefervefonds. Einrichtung eines Nejervefonds der Staatsforften. Gejeg vom 1. Auguft. 149. 

Rindvieh f. Viehfeuchen. Umlage. 46. 

Schlachtvieh: und Fleiſchbeſchau. 162. 

Noßwälden. Trennung der Teilgemeinde Weiler von dem Verband der Gejamtgemeinde Roß— 

wälden. 54. 

Ruhegehalte f. Benfionärechte. 141. 146. 198. 301. 308. 

Rußland, inneres. Ausftellung ärztlicher Zeugniſſe für militärpflichtige Deutfche. 66. 

©. 

Saatzudhtanjtalt in Hohenheim. 298. 

Sachverſtändigenkammer, literarifche, für Württemberg, Baden und Heſſen. Ernennung von 

Mitgliedern. 42. 
Sanitätswefen j. Medizinalmwefen. 

Schlachtvieh- und Fleiſchbeſchau. Verfügung des Minifteriums des Innern vom 29, Juli. 162, 
Schubert-Heffe’sche Familienftiitung in Stuttgart. 193. 

Schulweſen. Nechtöverhältniffe der Lehrerinnen an höheren Mädchenſchulen und an 
Frauenarbeitsfchulen. Geſetz vom 3. Yuli. 109. 

Abänderung der Geſetze über das Volksſchulweſen. Geſetz vom 17. Juli. 113, 

Änderung des Volksfchullehrergefeges vom 30. Dezember 1877. Geſetz vom 
29. Juli. 146, Berichtigung. 301. 

Vollziehung des Gejehes, betreffend Abänderung der Geſetze über das Volksſchul— 
wejen. Verfügung des Minifteriums des Kirchen- und Schulwefens vom 1. Oftober. 259. 

Nechtöverhältnifje der Volfsfchullehrer. Gejeß vom 10. November. 289. 
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Schulweſen. (Fortiegung.) . 

Saatzuhtanftalt in Hohenheim. Verfügung des Minifteriums des Kirchen 
und Schulweſens vom 6. Dezember. 298, 

Gefamtverzeichnis der zur Austellung von Zeugniffen über die wijjenfchastliche 

Befähigung für den einjährig-freimilligen Militärdienft berechtigten Lehranftalten 
Bekanntmachung der Minifterien des Innern und des Kriegsweſens vom 22. September. 227. 

Schußvorfchriften. Verkehr mit Schlahtvieh und Fleiſch. Verfügung des Minifteriums des 
Innern vom 29. Juli. 162, 

Verkehr mit Sprengitoffen. Verfügung des Minifteriums des Junern vom 
16. Auguft. 165. 

Abänderung der Volzugsverfügung zum Kinderfchußgejeh vom 10. Dezember 1903. 
Verfügung des Minifteriums des Jnnern vom 12, September. 224. 

Vollziehung des Neichsimpfgefeges, Verfügung des Minifteriums des Innern 
vom 16, November. 291. 

Serum. (Diphtherieferum.) Verkehr mit demjelben in den Apotheten. 6. 
Seuchen f. Viehfeuchen. 
Sindelfingen, ftädtifche Sparkaſſe. 193. 

Söflingen. Vereinigung mit Ulm. 196. 
Sonntagsruhe in den Apothefen. 25. 

Fifcherei im Bodenfee. 92. 

Soziale Gefeßgebung ſ. Arbeitergefeggebung, Gewerbe, Bolizeiwefen, Verſicherungsweſen. 
Spanien. Ausftellung ärztlicher Zeugniffe für militärpflichtige Deutjche. 37. 

Sparfaffen. Städtifche Sparkafje in Sindelfingen. 193. 
Sprengftoffe. Verkehr mit ſolchen. 165. 

Staat3eifenbahnen j. Verkehrsweſen. 
Bau von Mebeneifenbahnen x. 132. 
Zwangsenteignung: Stadtbahnhof Freudenftadt. 264. — Bahnhof Mühlader. 103. 

Staatövertrag mit Bayern. 150. 
Staatsforfte. Einrichtung eines Refervefonds. 149. 
Staatsgebiet. Staatövertrag mit Bayern zur Bereinigung der Landesgrenze. 69. 
Staatshaushalt f. Finanzwefen. 122. 

Staatsvertrag mit Baden über die Zuftändigkeit zur Führung des Grundbuchs für die Kondo- 
minatögrumdftüde der Gemarkung Bernbronn. 1. — mit Bayern zur Vereinigung 
der Landesgrenze. 69. — mit Ofterreich zur Befeitigung von Doppelbefteuerungen. 

104, — mit Bayern über die Herftellung weiterer Eifenbahnverbindungen. 150. 
Standesamt. Anzeigen von den Militärbehörden. 89. 
Standesherren. Einberufung der Kammer 61. 

Ständeverfammlung. Wiederzufammentritt der Stände. Königliche Verordnung vom 23. März. 61. 



Statijtif. Volkszählung. 181. 
Grundftüdspreife. 265. 

Sterbefälle von Militärperfonen x. 89. 

Sterbenachgehalte ſ. Penſionsrechte. 141. 146. 198. 301. 303. 
Steuerbud. Mitteilungen an die Steuerbuchführer. 265. 
Stetten’fche Familienftiftung in Künzelsau. 112. 

Steuern. Steuererhebung vom 1. April 1905 an. Gejeg vom 4. April. 63. 
Veröffentlichung des Staatsvertrags mit Öfterreich zur Befeitigung von Doppel: 

befteuerungen. Königliche Verordnung von 1. Juli. 104, 
Finanzgefeg für die Finanzperiode 1. April 1905 bis 31. März 1907 vom 

28. Juli. 122. 

Gebäudebrandfhaden. Umlage für das Jahr 1906. 332. 
Stiftungen. Genehmigung folgender Stiftungen: 

Haydenhofer, Gottfried, Ravensburg. 28. 

v. Herman, Karl, Wain. . 36, 

der evangelifchen Geiftlihen Württembergs. 53, 
des MWürttembergifchen Ingenieurvereins, Stuttgart. 67, 
Faber, Karl, Tübingen. 67. 

Bozenhardt, Calw. 93. 
Dr, Bollmöller, Karl, Dresden. 101. 
Bernheimer, Buttenhaufen. 101. 
von Stetten-Buchenbach, Berta, Karlsruhe. 112. 

v. Geß, Friedrich, Tübingen. 164, 

Scubert:Hejje, Stuttgart. 193. 
Thalheimer, Stuttgart. 226, 
Hagel, Dettingen. 277. 

Obere Kinderfchule, Kirchheim u. T. 298, 
Paulinenpflege, Weil im Schönbuch. 298, 
Durretich, für Witwen und Waijen des höheren Neallehreritandes. 298. 

Stipendienftiftung, Haydenhofer’che in Ravensburg. 28. 

Strafanftalten. Angeitellte an folden. 31. 

Irrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenaſperg. 9. 

Strafnahrichten. Anderung des Verzeichnifjes der Strafregifterbehörden. 223. 

Strafvollzug. Irrenabteilung für Strafgefangene auf Hohenafperg. 9. 

Straßenbahn, elektrifche, von Um nad) Neu-Ulm. Übertragung der Konzeſſion auf die Stadt- 
gemeinde Ulm. 57. 

Stuttgart. Vereinigung mit Cannftatt, Untertürfheim und Wangen. 39. 55. 57. 
Jubiläumsftiftung des Württembergiichen ngenieurvereins. 67. 
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Stuttgart (Fortjegung). 
Schubert⸗Heſſe'ſche Familienftiftung. 193. 

Thalheimer-Stiftung. 226, 

T. 
Taxe für Arzneien. 59. 333. Berichtigung. 64. 
Telegraphenordnung für Württemberg. Änderung. 64. 

Thalheimer-Stiftung in Stuttgart. 226. 
Tiefbauberufsgenofjenfhaft. Prämientarif. 293. 

Tierärzte. Prüfung. 330. 
Tiere f. Viehjeuchen, Veterinärweſen. (Umlage. 46.) 
Titel. Titulatur im Berfehrsanftaltendienft. 325. 

Titulatur im Forftdienft. 327, 
Transport von Sprengjtoffen. 165. 

Trennung der Teilgemeinde Weiler von der Gejamtgemeinde Roßwälden. 54. 
Truppenverpflegung. Vergütung für die Naturalverpflegung marfjchierender ꝛc. Truppen für 

das jahr 1905. 6. 
Tübingen (Univerfität), Genehmigung der Karl Faber-Stiftung. 67. 

Genehmigung der Friedrich von Geß'ſchen Familienftiftung. 164. 
Tuttlingen. Abgeordnetenwahl. 219. 

u. 
Ulm — Neu-Ulm, elektrifche Straßenbahn. Übertragung der Konzeffion auf die Stadtgemeinde Ulm. 57. 

Vereinigung mit Söflingen. 196. 
Umlage des Gebäudebrandfchadens für das Jahr 1906. 332. 

j. auch Viehſeuchen. +46. 

Unfallverfiherung (Bau:) j. Berufsgenofjenichaften. 259. 293. 
Univerfität in Tübingen. Genehmigung der Karl Faber:Stiftung. 67. 

Genehmigung der Friedrich von Geß'ſchen Familienftiftung. 164. 
Unterjuhung von Schlachtvieh und Fleiſch. 162. 

Untertürfheim. Gemeindefelter. Zmwangsenteignung. 34. 
Bereinigung mit Stuttgart. 39. 55. 57. 
Aufhebung des Faßeichamts. 94. 

Urlaub der Apotheker. 25. 

Urteile Mitteilung der Strafurteile. 223. 
Uruguay. Ausftellung ärztlicher Zeugnifje für militärpflichtige Deutfche. 93. 

V. 
Vaihingen a. F. Kanaliſierung und Waſſerleitung. Zwangsenteignung. 35. 

Verbot des Zuſammenreiſens von Zigeunern in Horden. 29. 
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Vereinigte Staaten von Amerika. Ausftellung ärztlicher Zeugnifje für militärpflichtige Deutiche. 197. 
Vereinigung von Cannftatt, Untertürfheim und Wangen mit Stuttgart. 39. 55. 57. 

von Söflingen mit Ulm. 196. 
Vergütung für die Naturalverpflegung marjchierender ꝛc. Truppen für das Jahr 1905. 6. 
Verkehr mit Diphtherieferum. 6. 

mit Sprengitoffen. 165. 
Verfehrsanftaltenverwaltung. Außerordentliche Bedürfniſſe derjelben ſ. Finanzweſen. 132. 

Verkehrsweſen. Ünderung der Telegraphenordnung. Belanntmachung des Minifteriuns der 
auswärtigen Angelegenheiten, Verfehrsabteilung, vom 24. März. 64. 

Änderung der Konzeffionsurtunde für die Filderbahn. Bekanntmachung des: 
jelben Minifteriums vom 11. Auguft. 162. 

Änderung der Königlichen Verordnung vom 4. November 1902 über die Prü— 
fungen für den Verfehrsanftaltendienft. Königliche Verordnung vom 23. Dezember. 325. 

Beihaffung von Gelbmitteln für den Eifenbahnbau und für außerordentliche 
Bedürfniffe der Berfehrsanftaltenverwaltung in der Finanzperiode 1905/06. Geſetz 
vom 28. Juli. 132. 

Eifenbahn: Bau: und »Betriebsordnung. Verfügung des Minifteriums der 
auswärtigen Angelegenheiten, VBerkehräabteilung, vom 31. Januar. 36. 

Ermädtigung zur Zwangsenteignung: 
Eifenbahn Möhringen— Hohenheim. 65. 

Bahnhof Mühlader. 103. 
Stabtbahnhof Freudenftadt. 264. 
Eifenbahn Jagſtfeld — Neuenftadt. 275. 

Konzeffion für die Nebeneifenbahn von Ballmertshofen nad) Dillingen. Belannt- 
mahung des Minifteriums der auswärtigen Angelegenheiten, Verkehrsabteilung, vom 
28. Juli. 160. 

Übertragung der Konzeffion für die eleftrifche Straßenbahn von Ulm nad 

Neu-Ulm auf die Stadtgemeinde Ulm. Bekanntmachung desjelben Minifteriums vom 
14, März. 57. 

Übertragung der Konzeffion für die Nebenbahn von Korntal nad Weiſſach 

an die Württembergifchen Nebenbahnen. Bekanntmachung desjelben Minifteriums vom 
20, Dezember. 330. 

Veröffentlihung des Staatsvertrags mit Bayern vom 12, April 1905 
über die Herftellung weiterer Eijenbahnverbindungen. Königliche Verordnung vom 
6. Auguft. 150, 

Verleihung des Olga-Ordens und der Karl-Olga:Medaille. 263. 
der Nechtsfähigfeit ſ. juriftifche Perjonen, Stiftungen. 

Verpflegung marfchierender zc. Truppen. (Vergütung hiefür.) 6. 
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Verſicherungsweſen. Prämientarif der Verficherungsanftalt der Württ. Baugewerksberufs— 
genofjenjchaft. Bekanntmachung des Landesverficherungsamts vom 4. Oktober. 259. 

Prämientarif für die Verficherungsanftalt der Tiefbauberufsgenoſſenſchaft. 
Bekanntmachung des Minifteriums des Innern vom 20. November. 293. 

Umlage des Gebäudebrandfchadens für das Jahr 1906. Verfügung des 

Minifteriums des Innern vom 27, Dezember. 332, 
ſ. auch Viehſcuchen (Umlage 46). 

Verwaltungsbehörde im Sinne des $ 120 Abſ. 3 der Gewerbeordnung. 52. 

Veterinärwesen. Verkehr mit Schlachtvieh und Fleifch. Verfügung des Minifteriums des 
Innern vom 29. Juli. 162. j s 

Abänderung der Vorfchriften über die Prüfung der Tierärzte. Belanntmachung 
des Minifteriums des Innern vom 24. Dezember. 330. 

Verkehr. Verkehr mit Schlachtvieh und Fleifch ſ. Veterinärmejen. 
Viehfeuchen. Umlage für 1905. Verfügung des Minifteriums des Innern vom 2. März. 46. 
Volksfchullehrer j. Schulwejen. 113. 146. 259, 289. 301, 

Volksſchulweſen ſ. Schulwejen. 113. 259. 

Volkszählung. Verfügung der Minifterien des Innern und der Finanzen vom 25. Auguft. 181. 
Vollmöller, Dr. Karl in Dresden. Genehmigung der Stiftung „Doraftift“ im Ilsfeld. 101. 
Vormundſchaften. Anlegung von Miündelgeld bei öffentlichen Sparkaffen. Verfügung des Juftiz- 

minifteriums vom 18. Auguſt. 193. 

W. 

Wahl von Abgeordneten. Oberamtsbezirk Eßlingen. 77. — Freudenſtadt. 194. — Mergent— 
heim. 137. — Tuttlingen. 219. — Wangen. 77. 

Wain. Karl von Herman’sche Familienftiftung. 36. 
Wangen. Aufhebung des Faßeichamts. 94. 

Vereinigung mit Stuttgart. 39. 55. 57. 
Wangen i. A. NAbgeordnetenwahl. 77. 
Wafjerleitung in Vaihingen a. F. Zwangsenteignung. 35. 
Wehrordnung. Anderung derjelben. 83. 

Änderung des Verzeichniffes der Givilvorfigenden der Erſatztommiſſionen. 81. 

Abänderungen der Yandwehrbezirkseinteilung für das Deutjche Neich. 87. 

Weiler. Trennung von dem Berbande der Gefamtgemeinde Roßwälden. 54. 

Weil im Schönbuch. Genehmigung der Stiftung Paulinenpflege. 298. 
Weiffah— Korntal (Eifenbahn). Übertragung der Konzeflion an die MWürttembergifchen Neben- 

bahnen. 330. 

Württemberg. Staatsvertrag mit Baden über die Zuftändigfeit zur Führung des Grundbuchs 
für die Kondominatsgrundftüde der Gemarkung Bernbronn. 1. 
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Württemberg (Fortjegung). 
Literarifhe Sadhverftändigenlammer für Württemberg, Baden und Hefjen. 

Ernennung von Mitgliedern. 42. 
Staatsvertrag mit Bayern zur Bereinigung der Landesgrenze. 69. 
Staatövertrag mit Ofterreich zur Befeitigung von Doppelbefteuerungen. 104. 
Staatsvertrag mit Bayern über die Heritellung weiterer Eifenbahnverbindungen. 150, 

MWürttembergifche Eifenbahngejelfchaft. Ermächtigung zur Zmwangsenteignung für die Linie 
Jagſtſeld —Neuenſtadt. 275. 

Württembergiſche Nebenbahnen, Aktiengeſellſchaft zu Stuttgart. 
Änderung des Wortlauts der Firma. 162, 

Übertragung der Konzefiton an diefelbe für die Nebenbahn von Korntal nad) 
Weiffah. 330. 

3. 

Zeugniffe ſ. ärztliche Zeugniffe, Einjährig- Freiwillige, Prüfungen. 
Zigeuner. Berbot des Zufammenreifend in Horden. 29. 
Zivilvorfigende der Erfagfommijfionen. 81. 

Zuftändigkeit zur Führnng des Grundbuchs für die Kondominatsgrundftücde der Gemarkung 
Bernbronn. 1. 

Zwangsenteignung. Ermächtigung zur Erwerbung des für die nachgenannten Unternehmungen 
erforderlichen Grundeigentums in Wege der Zwangsenteignung. 

Unternehmer: Königliche Verordnung 
vom: 

Fe Gemeindefelter in Untertürfheim 29. Januar. 34. 

Gemeinde Kanalifierung und Waſſerleitung im füdweftlichen 
Baihingen a. F. Ortsteile von Vaihingen a. F. 30. Januar, 35. 
Filderbahngefell- 

ſchaft (Württ. Eiſenbahn Möhringen — Hohenheim 30. März. 65. 
Nebenbahnen). 

Staatseiſenbahn⸗ | Erweiterung des Bahnhofs Mühlader 19. Juni. 103. 
verwaltung. | Erweiterung de3 Stadtbahnhofs Freudenftadt 19, Oftober. 264. 

— Eiſenbahn Jagſtfeld — Neuenſtadt 22, Oktober. 275. 

Zwangserziehung Minderjähriger. Abänderung des Gejepes vom 29, Dezember 1899. Geſetz 
vom 11. November. 290. 

Abänderung der Bollzugsverfügung vom 14. Februar 1900. Berfügung der 

Minifterien der Juftiz und des \nmern vom 15. November. 291, 
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Deutliche Hrzneitaxe 

1995. 

(Gültig vom 1, April 1905 an.) 

— an 



1. Der Preis einer Arznei fegt fih zufammen 

a) aus dem Preife der zu ihrer Herftellung verwendeten Arznei 

mittel, welche ber Apothefer entweder in fertigem Zuftande 

bezieht oder auf Vorrat anfertigt, 

b) aus dem Preife der Bearbeitung und Herrichtung der Arznei 

mittel einfchließlich der Gefäße nach Maßgabe der im Einzelfalle 

gegebenen Borjchriften zur Abgabe an das Publikum. 

I. Grundfäte für die Berechnung der Arzneimittelpreife. 

2. Bei der Berechnung von Arzneimitteln, welde nit in 

den Apothefen bergeftellt, fondern im rohen oder bear: 

beiteten Zuſtande eingelauft werben, findet bie Feitfegung ber 

Preiſe in folgender Weife ftatt: 

a) Für das gefamte Reichsgebiet wird ber durchſchnittliche Ein: 

faufäpreis der einzelnen Waren feftgeftellt. Maßgebend ift ber 

Einfauföpreis für 1 kg; bei folden Mitteln, melde von 

Apotheten mittleren Gejhäftsumfanges in Mengen von 10 g 

oder weniger eingefauft zu werben pflegen, find bie Einfaufs- 

preije biefer Mengen maßgebend. 

b) Beträgt der durchſchnittliche Einlaufspreis für 1 kg 30 4 

oder weniger, jo wird dafür das Doppelte in Anja gebracht. 

c) Beträgt der durchichnittliche Einkaufspreis für 1 kg mehr ala 

30 M, aber nicht mehr als 40 M, jo wird bafür der Betrag 

von 60 M in Anſatz gebradit. 

d) Beträgt ber durchſchnittliche Einkaufspreis mehr als 40 A 

für 1 kg, fo wird dafür ein um die Hälfte erhöhter Betrag 
in Anſatz gebracht. 
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e) Iſt der Einkaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge 

für die Preisberehnung maßgebend, jo wird in allen Fällen 

der um bie Hälfte erhöhte Betrag in Anſatz gebradt. 

3. Zu dem nad; Mafgabe der Nr. 2 angejepten Betrage wird 

für Verpadung und Fracht ein Zuſchlag von 0,15 .M. auf I kg 

oder ein geringeres Gewicht als 1 kg berechnet. Diefer Zuſchlag 

wird bei denjenigen Waren, bei weldhen ber Einfaufspreis für 1 kg 

für die Preisberedinung maßgebend ift, auf 0,50 M erhöht, wenn fie 

in befonders in Rechnung geftellten Gefäßen geliefert werden; bies gilt 

jedoch nicht bei folgenden, meift in größeren Mengen bezogenen Waren: 

Acetum, Acetum pyrolignosum crudum, Acida cruda, 

Adeps suillus, Calcaria chlorata, Glycerinum, Kalium 

earbonicum cerudum, Oleum Jecoris Aselli, Oleum Lini, 

Oleum Olivarum, Oleum Olivaruım commune, Oleum Pini, 

Oleum Rapae, Oleum Terebinthinae, Sapo kalinus venalis, 

Spiritus, Vaselinum, 

4. Dem nah Nr. 2 und 3 angeſetzten Betrage werden für 

Schneiden und Zerftoßen eines Arzneimittels 0,75 M, für Herftellung 

eines mittelfeinen ober feinen Pulver® 2 4 zugerechnet. 

St nah Nr. 2 unter a ber Einkaufspreis für 10 g ober eine 

geringere Menge für die Preisberehnung maßgebend, fo beträgt biejer 

Zufhlag 0,10 M. 

5. Der Preis für 100 g ift ein Achtel des nad Nr. 2 bis 4 an— 

gejegten Betragd. Der Preis für 200 g ift das eineinhalbfadhe, der 

für 500 & das breifadhe des für 100 g ermittelten Preifes. Die 

Preife für 108, 1g, 0,1 g, 0,01 g und 0,001 g find je ein 

Achtel der für 100 g, 10 g, 1 g, 0,1 g, 0,01 g ermittelten Preife. 

Hit der Einfaufspreis für 10 g ober eine geringere Menge maß: 

gebend, fo ift ber Preis für die zu Grunde gelegte Menge gleih dem 

nah Nr. 2 bis 4 angejegten Betrage. Die Preife fürig, Olg 

0,01 g und 0,001 g find je ein Achtel der für 10 g, 1g, 0,18 

und 0,01 g ermittelten Breije. 

6. Bei der Berechnung entftehende Pfennigbrüche find auf bie 

nächſtgrößere ganze Zahl zu erhöhen, im übrigen werben 1 bis 2 

Pfennig auf O Pfennig, 3 bis 7 Pfennig auf 5 Pfennig und 8 bis 9 

Pfennig auf 10 Pfennig abgerundet. 
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7, Die Preife für galenifhe Arzneimittel fegen ſich — mit 

Ausnahme der Sirupe, jowie der Tinkturen und Eliriere (vergl. zu 

i und k) — zulammen aus den nad Nr. 2 bis 6 berechneten Preijen 

der zur Heritellung des galenijchen Arzneimittel verwendeten Arznei: 

mittel und aus ben nachſtehend beftimmten Vergütungen für bie er- 

torberlichen Arbeiten (Defeltur-Arbeiten). 

Es find in Anfag zu bringen: j 

a) bei ber Herftellung von Ertraften für je l kg ber aus: 

zuziehenden Stoffe 

bei dünnen Extraften. - > 2 2 2 2020. 8,00 M 

dicken ⸗ u u ha a 2 ne OO: 

= trodenen » ee arte RO 

Fluid: =: ; “.. 6,00 

bei der Anfertigung von a, nartotifen Ertraften aus 

dicken Extrakten für 100 g bes biden Extrakts 250 M 

b) bei der Herftellung von Deftillaten einſchließlich aller Neben: 

arbeiten für je 1 kg bes Deftillats 

bei fpirituöjen oder ätberiihen. . » » 1,60 M 

bei wäflerigen . . . ee ER 

Beträgt bie — * — Deſtillate weniger 

als 1 kg, fo iſt der Preis für 1 kg in Anſatz zu bringen. 

c) beim Kochen von Dlen und mweingeifthaltigen Füffigkeiten, 
einfchließlich des etwa erforderlichen — Preſſens und 

Filtrierens, für elkg . .. . . . . 400 4 

d) bei ber Herftellung von Latwergen*) für je l kg 1,50 M 

e) bei der Herftellung von Löfungen von Salzen, Gummi, 

Seifen oder Honig, ſowie von Baljamen, Olen, einſchließlich 

des Nusziehens und Filtrierens, für je l kg. . 1,00 4 

beögleihen, wenn Erwärmen erforberlih it. . . 1,50 = 

f) bei der Herftellung von Pflaftern für jelkg. 2,50 = 

g) bei der Mengung von feinen Pulvern für je 

1 kg Er ot N . 1,00 s 

bei der Mengung von Tee * — — 

EB ee 0,60 ⸗ 

) Den Latwergen find die Paſten für den inneren Gebrauch zuzurechnen, 
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h) bei der Herftellung von Salben*) ohne Schmelzen 

a re 1,00 A 

deögleihen mit Schmelzen für je lkg. . . . 2,50 = 

i) Sirupe werben einjchließlih ber verwendeten Arzneimittel 

berechnet mit 0,10 4 für je 10 g; Sirupus Aurantii Cor- 

ticis, Sirupus Citri, Sirupus Croci, Sirupus Ferri jodati, 

Sirupus Violae jebod mit 0,15 #4 für 10 g, Sirupus 

simplex nur mit 0,05 M für 10 g, mit 0,30 M für 100 g. 

k) Tinkturen und Eliriere, bei benen ber Preis ber ver— 

wenbeten Arzneimittel für je 1 kg ber fertigen Zubereitung 

nicht mehr beträgt als 7,00 M, werben einfchließlih der ver— 

wenbeten Arzneimittel berechnet mit 0,15 M für 10 g, mit 

1,00 M für 100 g. 

Beträgt ber Preiß der verwendeten Arzneimittel für 1 kg 

ber fertigen Zubereitung mehr als 7,00 M, jo werben ange- 

jegt: der Preis ber Arzneimittel und außerdem für bie Her— 

ftellung der Zubereitung 5,00 # für 1 kg, bei geringeren 

Mengen 1,00 M für 100 ge. 

Im vorftehenden nicht verzeichnete Arbeiten find nad ben unter 

II 12 aufgeftelen Grundfägen zu berechnen. 

II, Grundfäbe für die Berechnung der Arzneipreife, 

8. Der Preis ber Arzneimittel wird nad Verhältnis ber ver- 

wenbeten Mengen aus ben reifen ber nachfolgenden Preislifte be— 

rechnet. Wenn in ber Preislifte nur ein Preis feftgefegt ift, jo wirb 

nad biefem ber Preis für jede Menge des Arzneimitteld berechnet. 

Sind bie Preife eines Arzneimittels für verſchiedene Mengen abgeftuft, 

jo ift für die Berechnung des Preifes ber zwiſchen dieſen Stufen lie— 

genden Mengen ber Preis der nächſtniederen Stufe maßgebend. Wenn 

*) Den Salben find die Paften für den äußeren Gebrauc) zuzurechnen. 
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auf dieſe Weiſe der Preis für die nächſthöhere Stufe überſchritten 

würde, jo darf nur ber Preis dieſer Stufe berechnet werden.*) 

9. Der niebrigfte Preisanfag it 5 Pfennig, für Mittel der Ta: 

belle B des Arzneibuchs 10 Pfennig. Jeder Piennigbruch ift auf einen 

vollen Pjennig zu erhöhen. 

10. 20 Tropfen von Flüffigkeiten (einfchließlih der fetten und 

ätherifchen Ole und Tinkturen), 25 Tropfen Ejfigäther, Chloroform 

und therweingeift, 50 Tropfen Äther find wie 1 g zu berechnen. 

11. Für Arzneimittel, welde in ber Preislifte nicht aufgeführt 

find, ift der Preis nach den im Abſchnitt I und in Nr. 8 enthaltenen 

Grundjägen feitzuftellen. 

12. Die Vergütungen für die zur Herftelung der Arzneien auf: 

gewendeten Arbeiten find nad folgenden Grundſätzen zu berechnen: 

a) für bie Bereitung einer Arznei durch Mifchen mehrerer Flüffig: 

feiten, vorbehaltlich der Beitimmungen unter b und c 10 Pf. 

b) für die Bereitung einer Arznei, zu welcher das Auflöfen oder 

das Anreiben eines ober mehrerer nicht flüjfiger Arzneimittel 

(Salze, Zuder, Olzuder, Manna, arabifches Gummi, Phosphor, 

Karbolfäure, Latwergen, Mufe, Seifen, Storar und bergl. 

ſowie Ertralte — mit Ausnahme ber Extrakte von bünner 

Konſiſtenz —) in einer oder mehreren Flüffigkeiten, ferner bie 

Anfertigung von Schleim aus Eibifchwurzel, Tragant, Quitten: 

famen und bergl. erforderlich ift, re des verbrauchten 

beftillierten Waflerd _ . . . - ..... 363 Pf. 

Anmerkung: Sind die Salze in kriſtalliſiertem und in 

gepulvertem Zuſtand in der Arzneitaxe aufgeführt, ſo darf 

bei Auflöſungen nur der Preis des kriſtalliſierten Salzes 

berechnet werden. 

Bei der Angabe der Löſungsverhältniſſe bedeuten die 

Ausdrüde 1— 10, 1:10, 10, I 9, daß 1 Teil des zu 

löfenden Stoffes in 9 Teilen Flüffigkeit zu löfen ift. 

*) Beilpiel: Koften nad) der Preislifte 1 g eines Mittels 10 Pfennig, 
10 g dieſes Mitteld TO Pfennig, fo find für 9 g nicht 90 Pfennig, fondern 
nur 70 Pfennig zu berechnen. 

2 



u ee 

c) für die Bereitung einer Arznei, zu welder bie Anfertigung 

von Ablohungen oder Aufgüffen (Schleim von Eibiſchwurzel 

fiehe zu b), von Einkochungen, von Auszügen (Mazerationen, 

Digeftionen), von Saturationen, Emulfionen, Gallerten oder 

von Salepichleim, — aud in Verbindung untereinander oder 

mit einer oder mehreren ber unter b) aufgeführten Arbeiten 

— erforderlich ift, Pe be3 verbrauchten beftillierten 

Waflerd . .» . . ... 40 Bi 

d) für die Bereitung — — entre bes 

erforberlihen Waflrd . . . .» - . 30 

e) für die Bereitung eines Pflafters * Ruͤaſſcht u 

bie Menge - . . . 40 

f) für bas Streichen eines Paflers bis zur Se von 

100 gem, einfchließlic der erforderlihen Leinwand, 

bes Leber ober bes Seidenjeug . . » . . . 80 

für jede weiteren 100 gem . 2 2 2 2200. 20 

g) für die Bereitung einer Salbe*‘) . . . . 40 

Bei einer Teilung oder bei einer vervielfältigten 

Verabreihung von Salben wird für je 1 Gabe 

(Dofis), einſchließlich Wachspapier berechnet . St 

h) für die Bereitung von Baftillen, auch Plätzchen und 

Zeltchen, bis zu 5 Stüd einfchließlich, für jedes Stüd 10 

für jedes weitere Süd . . . . 5 

i) für die Bereitung von Pillen bis einſchließlich 50 per 40 

für jede mweiteren 50 Pillen. . . 20 

für das Überziehen von Pillen mit — — 

Hornſtoff, Tolubalſam, Zucker, Silber, Gold ufm., bis 

einfhließlih 50 Stüd . . . 75 

für bie — von Pillen, einſchliehlich Boli, 

von mehr ald 2 g für Tiere 1 Etüd . . . . 30 

für jedes weitere Stüd . . . . ——6 

Anmerkung: Hat der Arzt keine — Beſtim⸗ 

mungen getroffen, ſo wird zum Beſtreuen der Pillen 

Den Latwergen find die Paften für den inneren Gebrauch zuzurechnen. 

) Den Salben find die Paften für den äußeren Gebraud) zuzurechnen. 
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Därlappfamen angewendet. Diefer darf nicht berechnet 

werben, 

k) für die Bereitung von Körnern aller Art (einfchließlich des 

Verfilberns) bis einfchließlih 10 Stüd . . .. 40 PM. 

für jede weiteren 10 Stüd . 2. 2 2 22.20 =: 

l) für die Mengung eines Tees oder Pulvers, ſowie 

für eine Verein - - » 2: 2 2 000. WO: 

bei einer Teilung ober bei einer vervielfältigten 

Verabreihung eines Tees ober eines Pulvers für 

jede Gabe (Dot) . . » 2 2 2 65 

bei einer Berabreihung in Kapſeln aus Leim oder 

Oblatenmafje für jede Gabe (Dos) . . . .. 10 : 

ın) für die Bereitung von Suppofitorien in jeder Form 

(Kugeln, Stäbchen, Zäpfchen ober bergl.) ſowie von 

Wundſtäbchen bis zu 3 Stüd . . 2 40 

für jebes weitere StÜdE .- .». » 2 22.2. 10: 

In den unter a bis m angeſetzten Preijen find die Einzel: 

preife für alle zur Herftellung der betreffenden Arzneiformen 

erforderlichen Arbeiten einfchließlich bes etwa erforberlichen 

Zerreibens der angewenbeten Stoffe ſowie die Zugabe von 

Kapfeln aller Art, Brieftafhen (Ronvoluten) uſw. enthalten. 

n) für das Abdampfen einer Flüffigkeit für jede zu verdampfenden 

MOB. > a A ar are N AN BE: 

0) für das Zerquetfchen und Zerreiben (Kontundieren) 

eines Stoffes, infofern es nicht ſchon in ben übrigen 

Arbeitäpreifen enthalten ft... 2 22... 10 : 

p) für eine Filtration - - >» 2 2 2m 10 3 

q) für das Sterilifieren eines Gefäßes bis 100 g& 

Faflungsvermögen, eines Arzneimitteld ober einer 

Arznei bis 100 g einihließlih . . » 2... 30 : 
für größere Gefäße ober für größere Mengen . 50 : 

für das Sterilifieren eines Gerät? . . » .». 80 : 
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r) für bie Herrichtung eines Arzneimittel oder einer Arznei zur 

Abgabe (Dispenfation) einſchließlich des Korkes, der Überdede 

(Tektur), des erforberlihen Papierbeuteld ſowie ber Aufſchrift 

(mit oder ohne Angabe ber Beltandteile der Arznei) 15 Pf. 

13. Die Gefäße, in welden die Arzneien abgegeben werben, 

find nad) folgenden Grunbfägen zu vergüten: 

a) Gläfer, runde oder ſechseckige, mit enger oder weiter Öffnung, 

weiße oder farbige bis 200 g Inhalt das Stüd mit 10 Pf. 

von mehr als: 

200 g bi3 300 g Inhalt das Stüd mit . . 15 

300 BE * 500 g ⸗ 5 5 25 

bei jolden von mehr als 500 & * je 500 

bes Inhalts mehr mit. » » 2 2 0 an 15 

b) Gläſer (einſchließlich Tropfgläfer) mit eingeriebenen 

Glasftöpfeln, mit enger oder weiter — bis zu 
15 g Inhalt das Stück mit... 25 

von mehr als: 

15 g bis zu 100 & Inhalt das Stüd mit . 30 : 

100 g bis zu 200 g ⸗ 5 x ⸗ 50 

200g bis zu 5008 =: 20 :..80 

c) feite Dedel jeder Art zu Pulvergläfern und zu Salben: 

kruken bei Gefäßen bis zu 20 & Inhalt . . mit 10 = 

bei größeren Gefäßen . : 222.0» 15 

Anmerkung: Gläfer (einſchl. Tropfgläfer) mit ein: 

geriebenen Glasftöpfeln ſowie Holzkorkſtöpſel dürfen nur 

berechnet werden, wenn fie ausbrüdlich verlangt oder ver: 

orbnet find ober wenn fie durch bie Natur des Arzneimittels 

notwendig erfordert werben ober wenn bie Verhältniffe ber 

Arzneiempfänger die Zuftimmung zu beren Verwendung 

vorausſetzen laſſen. 



d) Krufen: 

graue oder gelbe, 

bi8 200 & Inhalt das Stüd mit 

von mehr ald 200 g bis 500g ar das 

Stüd mit . : 

bei foldhen von mehr als 500 g fe je 500 g 

bes Inhalt mehr mit . . 

weiße, bi8 50 g Anhalt das Stüd mit 

von mehr als 50 g Inhalt bis 100 g Inhalt 

bas Stüd mit 

von mehr ald 100 & Inhalt bis : 200 g Inbatt 

das Stüd mit 

von mehr als 200 g Inhalt Bis: 300 g Inhalt 

das Stüd mit 

von mehr als 300 g Inhalt bis 400 g Inhalt 

das Stüd mit 

von mehr ald 400 g Inhalt bis 500 g —* 

das Stüd mit s } 

e) Pappſchachteln: das Stüd bis 100 g Snhalt mit . 

von mehr ald 100 g 

bis 200 & Inhalt mit . 

größere, bad Stüd mit 

f) Pulverfäftchen: für 1 bis 10 Pulver das Stüd mit 

für mehr als 10 Pulver Bi s 

10 Bi. 

10 : 

20 : 

14. Für die Berechnung des Gefäßes (abgejehen von Nr. 13 

zu f) ift das Gewicht ber darin enthaltenen Arznei maßgebend. 

Werben jedoh Gläfer und Krufen zur Aufnahme trodener Stoffe 

verwendet, jo wird ber Preis ber Gefäße nad) ihrem Fallungsvermögen 

an beftilliertem Waſſer berechnet. 

15. Werben verwendbare reine Gläfer, Krufen, Schadhteln ober 

Pulverkäſtchen bei Wiederholungen zur Aufnahme ber Arznei in bie 

Apothefe gefandt, fo it dafür der volle Preis abzurechnen. 
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16. Der Preis der Arznei iſt durch Zuſammenzählen der einzelnen 

Anſätze zu ermitteln, Dabei iſt der Preis, wenn er 1.4 nicht über: 

fleigt, in der Weiſe abzurunden, daß 1—4 Pfennig auf 5 Pfennig, 

und 6—9 Pfennig auf 10 Pfennig erhöht werben; wenn er jebodh 1 .M 

überfteigt, fo werden 1—4 Pfennig auf O Pfennig, 6—9 Pfennig 

auf 5 Pfennig herabgeſetzt. 

17. Bei der Abgabe von Arzneien auf Koften von öffentlichen 

Anftalten und Kaflen und von ſolchen Vereinen und Anftalten, welche 

ber öffentlihen Armenpflege dienen, ſowie bei ber Abgabe von Tier: 

arzneien bürfen Pulverfäfthen, Pappſchachteln, Gläſer mit eingeriebenen 

Glasſtöpſeln (einfchlieglih Tropfgläfer) und feite Dedel jeder Art zu 

Salbenfrufen, jowie weiße Kruken nur berechnet werben, wenn ihre 

Verwendung im ärztlichen Rezept angeorbnet if. Jedoch find bei ber 

Abgabe von abgeteilten Pulvern ober von Paftillen, welche Mittel ber 

Tabelle B des Arzneibuchs, Opium oder deſſen Alkaloide ober Chloral- 

hydrat enthalten, Pulverfäfthen oder Pappſchachteln ftet3 zu verwenden 

und zu berechnen, ſoweit das Arzneibuch nicht andere Beftinunungen 

enthält. Bei der Abgabe von Nugenjalben ift die Verwendung und 

Berechnung weißer Krufen mit Dedel zuläflig. 

18. Die in der Preislifte aufgenommenen Preiſe für Serum 

antidiphthericum und Tuberculinum Kochi verftehen fi einſchließ— 

lich der zur Abgabe erforderlichen Arbeiten und ber verwendeten Gefäße. 

19. Homöopathifche Arzneien werben einjhließlich der darin ent: 

haltenen Arzneimittel berechnet wie folgt: 

Gegenftand Gewicht | Preis 
Br. 

Urtinkturen. bis zu lg 10 
oo. 5: 30 

jede weiteren . > 2 2 20. 5: 15 

zum äußerlicen Gebraude . . . 10 : 15 

z Ei 5 100 : | 100 



Gegenſtand Gewicht Preis 
Pi. 

Verdünnungen . 2 2 bis zu bg 25 

⸗ 2... Meae5be = =: 10 = 40 

⸗ jede weiteren. 2. 10 : 15 

Berreibungen . — bis zu 6⸗ 30 

5 0... Mlaedbg : =: 10 : | 50 

jede weiteren 2 2 2 ne 0:1 35 

Streukügelchen er bis zu 5=:| 30 

s uw BEE 10 : 50 

⸗ jede weiteren . 2 2 20. 10: 3 

Streufügelden, unbefeudtet . » » 2 2. . 1ls| 5 

B s Ruh Dar su Te 10 : | 15 

Milchzucker, präparierter . >» 2 2 2 ne. 1: | 5 

Rn ⸗ ——— 10 : 15 

Beträgt jedoch der Einfaufspreis mehr als die Hälfte diefer Preife, 

ober find befondere Zufäge zu homöopathiſchen Arzneimitteln, mie 

deftilliertes Waller oder Weingeift, oder beſonders verorbnete Arbeiten 

zur Herftelung homöopathiſcher Arzneimittel erforberlich, jo werben fie 

nad den Vorfchriften von Nr. 8 bis 12 berechnet. Das Gleiche gilt 

von ber Herrichtung zur Abgabe (Dispenjation) fowie hinſichtlich der 

verwendeten Gefäße (Mr. 13). 

20, Der Preis der Arznei ift mit feinen Einzelanfägen auf dem 

Nezepte zu vermerken. 

21. Wenn auf dem Rezept Angaben fehlen, weldhe die Preis: 

berechnung beeinfluffen, müjlen fie vom Apothefer hinzugefügt werben. 

Wird z. B. bei einer Pillenmafje eine dem Apotheker anheimgeftellte 

Menge irgend eines Mitteld zugejegt, jo ift fie auf dem Nezepte zu 

vermerken. 

22. Bei der Abgabe fabrifmäßig bergeftellter Zubereitungen, 

welche nur in fertiger Aufmachung (Driginalpadung) in den Handel 

fommen, ift ein Zufchlag von 60 °/» zu dem Antaufspreije zuzurechnen, 
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jofern nicht ein höherer Berlaufspreis vom Herſteller feſtgeſetzt iſt. 

Depefchengebühr, Porto, Zoll ufw. darf ber Apotheler dann in An— 

rechnung bringen, wenn ihm derartige beiondere Unkoſten nachweislich 

entſtanden find und der Befteller auf jolche vorher hingewiejen worden war. 

Sind berartige fabritmäßig bergeltellte Arzneizubereitungen in 

Hleineren Mengen verorbnet, als die fertige Aufmahung enthält, jo ift 

außer ber Herrichtung zur Abgabe (Dispenjation) und dem etwa er: 

forderlihen Gefäße das Doppelte des Einfaufspreifes zu berechnen. 

23. Bei der Verabfolgung von Arzneien während ber Zeit von 

10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ift ber Apothefer berechtigt, eine 

Zuſatzgebühr bis zu 50 Pfennig zu erheben (Nachttaxe). 



»Preisfifte der Arzneimittel. 



An Stelle der nachftehend aufgeführten, mit Wortſchutz verjehenen 

Bezeichnungen von Arzneimitteln find die daneben verzeichneten, ihrer 

Zufammenfegung entiprechenden wiſſenſchaftlichen Namen in die Lifte 

aufgenommen worden. Soweit die Präparate unter ihren geſchützten 

Bezeichnungen zur Abgabe gelangen, ift ber Preis gemäß Nr. 22 ber 

allgemeinen Beitinmungen zu berechnen. 

— Wiſſenſchaftliche Namen. 

Actolum . . . . Argentum lacticum. 

Agurinüum . . . . .„ Theobrominum natrio aceticum., 

Airolum . . . . . . Bismutum subgallicum oxyjodatum. 

Antipyrrinüum . . . . Pyrazolonum phenyldimethylicum. 

Aspirinüum . . » . .„ Acidum acetylo salicylicum. 

Dermatolum. . . . . Bismutum subgallicum. 

Diuretinüum . . . . . Theobrominum natrio-salicylicum. 

Duotalum . . . . . Guajacolum carbonicum. 

Eosotum . . . . . . Kreosotum valerianicum. 

Eunatrolum . . . . . Natrium oleinicum. 

Euphorinum . . . . . Phenylurethanum, 

Exalginun . . . . .„ Methylacetanilidum. 

Geosotum . . . . . Guajacolum valerianicum. 

Glutolum. . . . .» . Formaldehydgelatine. 

Heroinum . . Diacetylmorphinum. 

Heroinumhydrochloricum Diacetylmorphinumhydrochloricum. 

Hetolum . . . . . . Natrium cinnamylicum. 



Geichüste 
Bezeichnungen. 

Itrolum 

Kreosotalum 

Migraeninum 

Salipyrinum . 

Salolum 

Styptieinum . 

Theocinum 

Thiocolum 

Trionalum 

Urotropinum 

Xeroformium 

— 48 

Wilfenfchaftliche Namen, 

Argentum eitricum, 

Kreosotum carbonicum, 

Pyrazolonum phenyldimethylicum 

cum Coffeino citrico, 

Pyrazolonum phenyldimethylicum 

salicylicum, 

Phenylum salicylicum. 

Cotarninum hydrochloricum. 

Theophyllinum, 

Kalium sulfo-guajacolicum. 

Methylsulfonalum. 

Hexamethylentetraminum., 

Bismutum tribromphenylicuim. 



Acetanilidum pulv. . 

” n 

* * 

Acetonum 

" 

PR E 

Acetopyrinum . 

” 

Acetum 

Acetum aromaticum , 

Acetum Colchici . 5 

Acetum Digitalis. . . . . 

Acetum pyrolignosum crudum . 

„ ” ’ 

” * * 

Acetum pyrolignosum rectificatum 

” ” ” 

rn 

Acetum Sabadillae 

” * 

" 

” ’ 

Acetum Scillae 

„ ” 

Acidum aceticum . 

200 „ 
500 „ 

500 „ 
100 „ 
200 „ 
500 „ 
10, 
100 , 
10 „ 

100 , 
200 , 
500 „ 



v.| Pf. 
Acidum aceticum dilutum . . ... 100g |I— 5 

” „ 5 100, |-'15 
— — 200, — 25 

m R * 500, — 45 
Acidum aceticum aromaticum . . . . 10, |— 40 

Acidum acetylo-salieylicum . . . . . 1, |—|s 

4 PR un. an evah, Ah Fe 10, — 25 

ui „ | ARE 
Acidum arsenicosum pulv. . . ... 10, |— 10 

— ..... 100, — 66 
Acidum benzoicum . . 2 2 22... 1, [|—i10 

5 ä rer 0 
Acidum boricum . | 10; — 5 

⏑ BR 
N a ER — 30 

r £ 0 | 50, |I— 60 

Acidum boricum pulv. . . 10. |—j85 

5 “ nee.) RO, | [20 
. . Be ac | 200 „ | — 30 
n ” we ee le Te 500 „ 1— 60 

Acidum camphoricum . . . 22... 1„ I1-]10 

„ = > an Mas ar ıa 10 „ — |85 

Acidum carbolicum . . . 2 2 2.2. 101. 1—!5 

n “ ale et 0 — 50 

n „ RE ER TEIFRE ERETERTEBE: 200 „ — 75 

n * a Te te 150 

Acidum carbolicum liquefactum . . . ' 2. — 5 

A . M :.. [1.10 — 150 
. 2 “ 00.) 200 „ — 75 

: N } .. . 500, | 1150 
Acidum chromiceum . . 2 2 2 22.) 1, 1-13 

— ee — ı0„ — 85 
Acidum einnamylicum . . 2 2 2... 1 Ip — 10 

Acidum eitriecum . 2 ou nn 10: — 10 

* [| . ” ’ . . * ’ . . | 100 * — 70 



Acidum 

Acıdum 

” 

Acidum 

„ 

Acıdum 

„ 

Acidum 

* 

” 

” 

Acidum 

* 

„ 

Acidum 

’r 

’ 

12) 

Acıdum 

” 

* 

Acidum 

Acidum 

Acıdum 

Acıdum 

’ 

Acıdum 

Acıdum 

eitricum pulv. .. . 

* 

formieicum . 

” 

gallicum . 

N — 

hydrobromicum 

” 

hydrochloricum 

” 

” 

F er 

hydrochloricum erudum 

”» I 

r ’ 

hydrochlorieum dilutum 

nitricum . 

r Bar 

nitricum crudum . 

„ ” 

r * 

nitricum fumans . 

” ” 

phosphoricum . 

” 

picronitricum . 

salicylicum . 



” ” e 

Acidum sulfuricum erudum 

’ + ” 

” „ 

Acidum sulfuricum dilutum . 

” » ” 

Acidum tannicum 

3 ’ 

’ ’ 

Acidum tartaricum 

” „ — 

Acidum tartaricum pulv. . 

” * r 

Acidum trichloraceticum . 

”„ ’ 

Acidum valerianicum 

Aconitinum . 

u 59,8 

Adeps benzoatus . 

* bi 

» ” . 

Adeps Lanae anhydricus 

” * ” 

Adeps Lanae cum Aqua . 

* " ” ’ 

”» ” Li 

Adeps suillus . 

Aerugo pulv. 

” ”„ 



Aether 

Li} 

x 

Aether aceticus » 22 nn nn 10 „, — 10 

” "„ J 

Aether bromatus . 

R bh} 

Aether jodatus 

Aether pro narcosi . 

| 
1 ’r E23 ” * ” * ” ” * . I 500 ’ | 65 

Aethylenum chloratum. . . 2.2... 1„ I—|5 

„ ” . “ . . . . . | 10 ** Mari 50 

BEIN ee ee Ol... 1—|5 

„ Bu a an ai ren rn Aaa ma L.; — 50 

Agathinum . . 2. 2 2 2 2 2 2. 0,1 — 10 

24 ee, ae at 1. - el 
Mbargisum 64 Tel 

” Harn ei 6 
» ee rei A, ee 

Albumen Ovi sieum . . 2. 2.2.2. 10 ,„ I— 20 

Alcohol absolutus . 2 22 2 2 2 10, I1—!10 

Aloö gross, modo pulv. . . . 2... 10, 1—!5 

„ * En u FU SE Pas er 100 „ — 40 

” „ „ » ee Eee || 36 — 60 

Aa RN. 2. ae re. ed 

ee De nn ei A Tas 
Alumen pulv. . . . 2 2 2 2 2 20. 10; — 5 



Alumen pulv. 

Ba Be 

Alumen ustum pulv. 

E23 * ’ . ’ = 

Aluminium acetico-tartaricum 

" ” * 

Aluminium sulfuricum . 

E23 E23 

Ammoniacum pulv. . 

”„ +’ 

”„ ’r . . 

Ammonium benzoicum . 

” ’ . 

Ammonium bromatum . 

Ei 

Ammonium carbonicum 

”" ’ 

Ammonium carbonicum pyro-oleosum 

Ammonium chloratum . 

Ammonium chloratum ferratum 

Ammonium jodatum . 

Ammonium nitricum 

Ammonium phosphoricum 
Ammonium sulfo-ichthyolicum . 

* * LE) 

2) 

Ammonium — 

Amygdalae amarae —— 

Amygdalae dulces — 

Amylenum hydratum 



Amylium nitrosum 

” * 

Amyloformium, A 

* u . 

Amylum Maran 

” * 

Amylum ÖOryzae . 

Li ’ 

Amylum Tritiei pulv. 

Anaesthesinum 

bi 

Analgenum . 

„ 0 * 

Anthrarobinum 

R 

Apomorphinum hydrochloricum 

* R 

* 

Aqua Amygdalarum amararum . 

+ „ ” 

Aqua Amygdalarum amararum 

Aqua Aurantii Florum . 

’ ’ "’ 

Aqua Calcariae 

* r 

’ ’ * * * 

Aqua carbolisata (bi8 5°.) 

”„ ” 

diluta 



Aqua carbolisata . 

Aqua Chamomillae . 

Aqua chlorata . 

r = 18 
Aqua Cinnamomi 

" „ 
» „ a ——— 

Aqua cresolica cum Aqua destill. parata 

m „ " „ » „ 

Aqua cresolica cum Aqua comm. parata 

Aqua destillata 

Aqua destillata fervida 

Aqua Foeniculi . . 

Aqua foetida antihysterica 

Aqua Matico 

Aqua Melissae i 

Aqua Menthae crispae . 

Aqua Menthae piperitae 

” + ” 

Aqua Opii 

Aqua Petroselini . 

Aqua Picis . 

„ 

M. Pf. 



Aqua Plumbi 

” a2 

Aqua Rosae 

Aqua Rubi Idaei . 

Aqua Salviae . 

Aqua Sambueci 

Aqua Tiliae 

Aqua Valerianae . 

Arbutinum . u 

Arecolinum hydrobromicum . 

Argentaminum 

Argentum citricum . 

Argentum colloidale 

Argentum lacticum . 

Argentum nitricum . 

” ’ 

Argentum nitricum cum Kalio nitrico. . 

’ ’ ” * * 

Argoninum . 

Aristolum 

++ 



Asa foetida pulv.. 

” „ ” “ * 

Atropinum sulfuricum . 

4} ” 

” n u 

Atropinum valerianicum 

’ ” 

Auro-Natrium chloratum . 

” * + 

Balsamum Copaivae . 

’r + 

Balsamum Nucistae 

. 

. 

’ ” 

Balsamum peruvianum . 

Balsamum tolutanum 

* ** 

Baryum chloratum 

* 123 

Benzinum Petrolei 

Benzoö pulv, 

Benzonaphtholum . 

Bismutose 



Bismutose . 

* 

Bismutum 

11. 

Bismutum 

Bismutum 

* 

* 

Bismutum 

”„ 

r 

Bismutum 

33 

Bismutum 

Bismutum 

Bismutum 

”» 

Bismutum 

carbonicum 

oxyjodatum 

subgallicum . 

” 

subgallicum oxyjodatum 

subnitricum 

” 

” . 

— 

tannicum 

Me ERDE WERE RR 

” 

valerianicum 

Blatta orientalis pulv. 

Bolus alba cruda gross. modo ie 

EL} ’ * ’ 

Bolus alba — 

” ”„ ” 

Borax pulv. 

Bromalum hydratum . 

Bromipinum (10 °/o) 

” 

’ 

Bromipinum (33 !/s "/o) 

* 



Bromocollum . 

» 

’ 

Bromoformium 

” 

Bromum 

Bromipinum (33 "5 o) . » 2 2 2.0. 

Brucinum . ; | 

Brucinum nitricum 

Bulbus Seillae conc. . 

Bulbus Scillae pulv. . 

Butyl-chloralum hydratum . 

C. 
Cacao sine Oleo 

„ n „ — 5 

Cadmium sulfuricum . . . 

Calcaria chlorata 

’ ’ 

” »r 

Calcaria usta. De a a rn 

Calcium carbonicum ad usum externum . 

Calcium carbonicum praecipitatum 

’ Li] ” 

Calcium chloratum siccum . — 

Caleium chlorhydrophosphoricum . . . | 

” * 

Calcium glycerophosphoricum 

’ ”„ 

Calcium hypophosphorosum 

’” .r . . . . . 1 



Calcium jodatum 

” * 

Calcium lacticum 

* ’ . * * . 

Calcium lactophosphoricum 

* ” 

Calcium phosphoricum 

* * J 

Calcium sulfuricum ustum . 

” ’ ’ 

Camphora monobromata 

Camphora trita . 

” ” 

Cannabinum tannicum 

* ” 

Cantharides gross. modo pulv. . 

” ” ” ” 

Cantharides pulv. . 

+ ” 

Cantharidinum 

Carbo animalis pulv.. 

Carbo Ligni pulv. . 

Carbo Spongiae pulv. 

Cardolum . 

Caricae cone.. 

Carminum . 

* oo. 

Carrageen cone. 

” ” ’ 

Caryophylli pulv. . 

Castoreum pulv. 

" ’ 



Castoreum sibirieum pulv. 

Catechu pulv. 

* 

Cera alba . 

’ 23 hun 

Gera flava 

’ ” & = ® ig 

Ceratum Resinae Pini 

+ „ 123 

Cerium oxalicum 

Cerussa pulv. 

” ’ 

Cetaceum . 

* er 

Charta cerata . . .. 

Charta nitrata 

32 — 

* 

harta sinapisata (einſchl. Dispenjation) . 

Chinidinum sulfuricum . 

Chininum arsenicicum 

Chininum bisulfuricum 

* J 

Chininum ferro-eitricum 

” ’ ” 

Chininum hydrobromicum . 

” ’r 

Chininum hydrochloricum . 

Chininum lactieum 

100 gem 

10 Blatt 

von je 

100 gem 

lg 
01, 

E71. 



Chininum lacticum 

Chininum salicylicum 

* 2 

Chininum sulfuricum . 

Chininum tannicum 

„ J TF 

Chininum valerianicum . 

’ ” 

Chinioidinum 

Chinolinum 

F —— — 

Chinolinum tartaricum 

R * 

Chinosolum 

* Eee 

Chloralum formamidatum . 

” „ 

Chloralum hydratum . 

” ” 

* R 

Chloroformium 

rt z * . * * D “ . f} 

Chloroformium e Chloralo hydrato 

’ " ’ + 

Chrysarobinum . 

— ae 

Cinchoninum sulfuricum 

Citarinum . 

" —F 
Citrophenum . 



Citrophenum . a 

Cocainum hydrochloricum . 

* ” 

” * 

Cocainum nitricum 

* * 

rs ” 

Coccionella pulv. 

” ” 

Codeinum . 

” 

”„ . * D * * * 

Codeinum hydrochloricum . 

* 121 

* ”„ 

Codeinum phosphoricum 

’ 2 

” ’ 

Coffeino-Natrium benzoicum . 

” * bh} 

Coffeino-Natrium cinnamylicum . 

R * ” 

Cofleino-Natrium salicylicum . 

”» ” ”» 

Coffeinum , 

. — 

Coffeinum citricum 

Coffeinum hydrobromicum . 

* * 

Coffeinum valerianicum . 

Colchieinum 

Collodium . 

’ . 

Collodium cantharidatum 



Collodium cantharidatum 

" 23 

Collodium elasticum . 

Colophonium pulv. 

Conchae praeparatae . 

Coniinum . 

” 

Coniinum hydrobromicum . 

Cortex Aurantii Fructus conc. et gross. 

modo pulv. 

* ” ” ” r ” rt 

Cortex Aurantii Fructus pulv. 

Cortex Cascarillae cont.etgross. modopulv. 

* 2. * R r ’ 

ER Cascarillae pulv. 

Cortex Chinae cont, et gross. modo — 

” r* 2 * * * ’ 

Cortex Chinae pulv. . 

” Ei) ” 

Cortex Cinnamomi cont.etgross.modopulv. 

2 * 2 ” ” ” ” 

Cortex Cinnamomi pulv. 

Cortex Citri Fructus conc, 

Cortex Condurango conc. . 

”» 2} * 

Cortex Coto cont. . 

Cortex Frangulae conc. 

* 2 * 

Cortex Granati cont. et gross. modo pulv. 

+ * * ’ ”„ + Rh, 

Cortex Granati pulv. 

0,1g 

0,1, 

100 „ 

100 „ 



— 36— 

M. Pf. 

Cortex Granati pulv. . 2 222.0. 100g |—)% 

Cortex Quebracho . . . . . s 10„ |—| 5 
Cortex Quercus conc. et gross, — — | 100, |— |20 

„ ” * * ” ” „ | 200 „ — 30 

„ iD) 2» „ ” ” | 500 „ — 60 

Cortex Quercus pulv. Ban 10. —|5 

” „ „ Br ade 100 „. — 40 

Cortex Quillaiae conc, . . ». ....}. 10, — 5 

n 3 » ee... 10, [180 
Cotarninum —— ee 8 

ae 1 
Cotoinum (Para) . . 2 2 2 2 2 2. Ol. j=| 5 

„ u ee ee 1. 1 [25 

Cotoinum (verum) . » 2 2 2 2 2 0. 0,01 „, -|5 

u A Be a ee 01, — 16 

Cresolum erudum . . . 2 2 2 2 2. 100 „, — |15 

” ” | 200 + — :25 

” ” .. | 500 „, — 45 

Creta alba praeparata er 100, 0 

Orocus DEV. 0 ee ed 1, 11-135 

Cubebae pulv. . . . 2 2 2 20. 10„ ]-—}10 

„ ” Pe ee ne er —— 100 „, — 65 

Cumarinnmnmnnmn... 01. I|—|)5 

Cuprum acetium . - » 2 222..f12.10, [110 
Cuprum aluminatum pulv. . . ... 10, |—!10 

J a a 100 „, — 60 

Cuprum earbonicum . . . 2 2 2.2. 10, [—|10 

Cuprum oxydatum. . » 2. 2 2 200. 10. |—!16 

Cuprum sulfocarbolicum . . .... 1, || 
» * a EN ER 10 „, — 30 

Cuprum sulfuricum . . 2 2 22.02. 10 „ — 5 

* „ re te ce 100 * — 35 

Cuprum sulfuricum crudum— 100 „ — !20 

Ri e n | 200, |— 30 
”’ * 500 „ — 60 



Cuprum sulfaricum crudumgross.modo pulv. 

* ’ ’ ** ” 

’ bi ’ R * 

Curare 

D. 
Decoctum Sarsaparillae compositum . 

” ” ’ 

Diacetylmorphinum . . 2... 

Diacetylmorphinum hydrochloricum 

” bi 

Dioninum 

F En ar 

Duboisinuam sulfuricum . 

„ + . . + 

E. 
Electuarium e Senna . .. 

„ no 
Elixir amarum 

”" ” . . - + . 

Elixir Aurantii compositum 

r R * 

Elixir e Succo Liquiritiie.. 

R * ’ * 

Elixir Proprietatis Paracelsi . . . 

” * 

Emplastrum adhaesivum 

” + . 

Emplastrum adhaesivum extensum 

* LE} * 

Emplastrum Ammoniaci 

100 & 
200 „ 
500 „ 
0,1, 



Emplastrum aromaticum 

Emplastrum Belladonnae £ 

Emplastrum Cantharidum —— ium 

” ’ ” 

Emplastrum Cantharidum perpetuum, 

” ’ ” 

Emplastrum Cantharidum pro usu veterinar. 

” ”„ R * ” 

Emplastrum Cerussae 

Emplastrum Coni 

Emplastrum foetidum ; 

Emplastrum fuscum — 

„ Li} ’ 

Emplastrum Galbani crocatum . 

Emplastrum Hydrargyri 

” ” 

Emplastrum Hyoscyami 

Emplastrum Lithargyri . 

Emplastrum Lithargyri compositum . 

” [23 ” 

Emplastrum Meliloti . 

Emplastrum opiatum . 

Emplastrum oxyeroceum 

Emplastrum Picis irritans . 

Emplastrum saponatum . 

”„ r 

Epicarinum 

* . 

Eucainum hydrochloricum . 

* * 

Ei 

20 



Eucalyptolum 

Eucehininum 

Eumenolum 

Euphorbium pulv. . 

Europhenum . . . . 2 2 2.. 

m a 

Extractum Absinthü . 

Extractum Aconiti 

Extractum Aloös 

” „ . 

* 2 . 

Extractum Aloös Acido sulfur. correct. . 

Extractum Belae indicae fluidum . 

Extractum Belladonnae 

Extractum Belladonnae siccum . 

Extractum Bursae pastoris fluidum 

Extractum Cacti grandiflori fluidum . 

Extractum Calami . ; 

Extractum Cannabis indicae . 

Extractum Cardui benedicti . 

Extractum Cascarae sagradae fluidum 

ER} 2) ’ ’ 

Extractum Cascarae examaratum fluidum 

** „ ’ * 

Extractum Cascarillae —VF 

Extractum Castaneae vescae fluidum. 

’ ’ ” ” 



| M. Pf. 
Extractum Centaurü . 2 2 2220... 1g |—,10 

Extractum Chamomillae . . .... 1, I-— ‚20 

Extractum Chelidonü . . : 2 22.0 14 — 15 

Extractum Chinae aquosum . . .. . 1, I-!e 
" e 2 ur 10. |— 8 

Extractum Chinae fAudum . .... 10, |— 20 

„ RR s rl 100, | 1 40 
Extractum Chinae spirituosum . . . . 1, 1—12%0 

er „ * ak ER 10 „ 1.60 

Extractum Cocae fluidum . . . . .. 10, 1— 235 

Extractum Cocae spirituosum spissum . 1, |—-:10 

Extractum Colae fuidum . . . .. 10, |—:20 

„ a MEERE —— 100, | 1.60 
Extractum Coloeynthidis . . .» . » - 61... Je 

„ ’ Ba a, a 8 — 40 

Extractum Colocynthidis compositum 1, 1—20 

Extractum Colombo . 2 2 22.2. } 1, |1— 35 

R er Banker Be 10, | 260 
Extractum Condurango fluidum. . . . 10, ]— |20 

. n B 100, | 160 
Extractum Condurango spirituosum siccum 1 

Extractum Conii 1 

Extraetum Conii siccum j 1 15 

Extractum Cubebarum . . . 2.2... 1. 1— 20 

Extractum Digitalis . 1 15 

Extractum Digitalis siccum 1 

1 

1 

Extractum Dulcamarae . „ [—[10 

Extractum Ferri pomati » 1>| 5 

m pr a ET a 10. |—1|40 

Extractum Filicis . . . . 2 2 2.0. 1„ |—!15 

— 10. | 1120 
Extractum Frangulae fluidum . . . . 10 ,„ [— [20 

5 J J 100 150 
Sstractum Gentianae . . 2 2 2 2. U; — 5 

A} ’ 



Extractum Gossypii fluidum . 

’ ’ ” 

Extractum Gossypii spissum . 

* ” R 

Extractum Gramminis . . 2 2 2.2. 

” * 

Extractum Granati . . . 

Extractum Grindeliae robustae Baden. 

Extractum Hamamelidis virgin. fluidum . 

Extractum Helenii 

Extractum Hydrastis ee 

” ” ” 

Extractum Hydrastis siccum . 

Extractum Hyoscyami 

’ „ 

" ” . 
Extractum Hyoscyami siccum 

” ’ R 

Extractum Lactucae virosae . 

Extractum Lactucae virosae siccum . 

Extractum Ligni campechiani 

Extractum Malti 

’ r . ® 

Extractum Millefolii . 

Extractum Opiü . 

” De wa 

Extractum Pichi fluidum 

’ ” ” 

Extractum Pimpinellae . ; 

Extractum Piscidiae Erythrinae Auidum 

Extractum Quassiae . RU 

Extractum Quebracho cort. — siccum 

Extractum Ratanhiae 

Extractum Rhei . . . 2. 2.2 2.. 

"„ ” 



Extractum Rhei compositum . 

= * Sr aa 

Extractum Rhois aromaticae fluidum 

Extractum Sabinae 

Extractum Scillae , . 

Extractum Secalis cornuti . 

a. . J 

Extractum Secalis cornuti fluidum 

Extractum Senegae 

Extractum Strychni . . . ... 

Extraetum Syzygii Jambolani fluidum 

Extractum Taraxaci . 

* n 

Extraetum Tormentillae 

Extractum Trifolii nbrini . 

” ” ’ ” ! 

Extractum Uvae Ursi fluidum 

’ * * bh 

Extractum Valerianae EN 
Extractum Viburni prunifolii fuidum 

”» ” ” ” 

F. 
Farina Secalis 

12) ” 

’ ’ ’ e 

Fel Tauri depuratum siccum . 

Ferratinum 

Ferripyrinum (Ferropyninum) 

" „ 



Ferrum albuminatum siccum . 

Eh} ” * 

Ferrum carbonicum saccharatum 

” " ”„ 

Ferrum chloratum . 

Ferrum eitricum ammoniatum 

R * * 

Ferrum eitricum effervescens . 

’ ” +3 

Ferrum citricum oxydatum 

” ” 

Ferrum jodatum saccharatum 

Ferrum lacticum . 

E33 ’ - D * * . 

Ferrum oxydatum dialysatum liquidum . 

Ferrum oxydatum fuscum . 

Ferrum oxydatum saccharatum . . . 

„ ” „ — 

Ferrum peptonatum siccum 

" r * Be dere 

Ferrum peptonatum dialysatum siccum . 

„ „ „ „ 

Ferrum pulveratum 

Pr . — 

Ferrum pyrophosphoricum . .. . . . 

Ferrum pyrophosphoricum cum Ammonio 

eitrico 

" ” „ „" 
Ferrum reductum . 

" " 

R ’ ” * 

Ferrum sesquichloratum 

Ferrum sulfuricum 

” ” 



Ferrum sulfuricum erudum 

” » Eh 

” 2 R 

Ferrum sulfuricum erudumgross. modo pulv. 

1D R * ’ ”" 1— 

1— ” * 

Ferrum sulfuricum siccum . 

„ " * — ———— 
Flores Arnicae conc, et gross. modo pulv. 

” ’ * ” ” Li ” 

Flores Aurantii cone. . 

Flores Chamomillae conc. — gross. — 

pulv.. 

FloresChamomillae romanaeconc, et gross. 

modo pulv. . ... 

„ ” ‚ * 7 ” 

Flores Cinae pulv. 

? ’ * * . 

Flores Convallariae conc. — 

Flores Koso conc. et gross. modo pulv. 

„ R * * 2 Yr 

„ Ei hl] * + . * 

Flores Koso pulv... 

” ” Eh 

Flores Lamii . . 

Flores Lavandulae conc. 

” br) ** 

Flores Malvae cone. . 

Flores Malvae — cone. 

Flores Millefolli conc. et gross. modo — 

* ** ” * Er Er Er 

100 & 



Flores Rhoeados conc. 

Flores Rosae conc, 

* 179 ” 

Flores Sambuci cone, et gross. modo pulv. 

Flores ———— cone. 

Flores Tanaceti gross, modo — 

Flores Tiliae conc. 

Flores Verbasci cone. 

1. ’ 

Folia Althaeae conc. et gross, — pulv. 

* ” ” * Lu ’ 

Foha Aurantii conc, 

Folia Belladonnaeconc.et — — 

Folia Belladonnae pulv. 

Folia Bucco cone. . 

Folia Cocae conc. . 

Folia Digitalis cone. . 

Folia Digitalis pulv. . 

Folia Eucalypti cone. 

Folia Farfarae cone. . 

* R R 

Folia Jaborandi conc. 

** 

Folia Juglandis cone. et gross. modo pulv. 

Li * * * + 14) + 

Folia Malvae conc. et gross. modo pulv, 

’ ” ” ” ” 123 LE) 

Folia Matico conc. . . . 

Folia Melissae conc. et gross. — — 

1 2 rs * 2) ” ” 



Folia Menthae crispae conc. et gross. modo 

pulv, 

2 — a 5 

non „ " nun » 
Folia Menthae piperitae conc. et gross, 

modo pulv. 

." „ " nn» 

Folia Nicotianae conc. et gross. modo pulv. 

” [2] * ** + ”„ * 

Folia Rosmarini conc, 

Folia Rubi fruticosi conc. . 

Folia Rutae conc. . 

Folia Salviae conc. et gross, — pulv. 

Folia Salviae — — 

Folia Sennae conc. et gross. ER pulv. 

J FE Er „ 1 

Folia Sennae pulv. 

u J — ee 

Folia Sennae Spiritu extracta conc. 

Folia Stramonii conc. et gross. modo pulv. 

„ " — —— ER 

Folia Stramonii pulv. 

Ei ’ » 

Folia Stramonii nitrata conc. 

’ * ” ’ 

Folia Theae nigrae 

Folia Theae viridis 

108 



Folia Trifolii fibrini cone,. et gross. modo 

pay.‘ 40% 

Folia Uvae Ursi conc. et gross. modo pulv. 

Folliculi Sennae conc. 

Formaldehydgelatine . 

Formaldehydum solutum 

Li} ” 

Fructus Anisi —— 

Fructus Anisi gross. modo pulv. 

” ” ” 23 ’ 

”„ ” ” * ” 

Fructus Anisi pulv. . . . ee 

Fructus Aurantii immaturi cont. et gross. 

modo pulv. 

"on nn „ nenn 
Fructus Cannabis . 

Fructus Capsiei pulv. 

ri ” A i 

Fructus Cardamomi pulv. . 

”„ ” „ 

Fructus Cardui Mariae . . 

„ " ” 
Fructus Carvi an 

Fructus Carvi gross. modo pulv, 

Fructus Carvi pulv. 

Fructus Colocynthidis pulv. . 

| 
| 
| 



Fructus Colocynthidis pulv. . 

Fructus Foeniculi . 

Fructus Foeniculi gross. modo pulv.. 

Ei ’ ” ” * 

* * * ” ’ 

Fructus Foeniculi pulv.. 

Fructus Juniperi 

Fructus Juniperi gross. modo pulv. 

Er Ex * R 1 

++ ’ ” 2 

Fructus Juniperi pulv. . . 

Fructus Lauri gross. modo pulv. 

” ” " ’ ” 

n ’ ” ” ” 

Fructus Myrtilli 

" —— 

Fructus Papaveris immaturi conc. . 

” " " „ 

Fructus Petroselini — 

Fructus Petroselini gross. modo pulv. 

”r ” * „ * 

Fructus Phellandrii 

Fructus Phellandrii gross. modo pulv. . 

Fructus Phellandrü pulv. . F 

Fructus Sabadillae gross. modo pulv. 

’ ” ” ’ ” 

Fructus Sabadillae pulv. 



M. Pf. 
Fungus Chirurgorum. . . . 108g |— 20 

Fungus Laricis cone. et gross. — * 0. |—: 5 

Fungus Larieis pulv. . . 2 2.2... 10, |—|10 

@. | 

Galbanum pulv. . . 22 2 2 2000.% 108g |—-:%0 

Gallae pulv. . 10. I—1!10 

Gelatina alba 10. I— 115 

a — 100, | 1/5 
Glandulae Lupuli . 10. |- [36 
Glycerinum 10, | 5 

a 100. |— 35 
a 200. |— 55 
ö; en 500, lıl5 

Guajacetinum 2 2 22 nn | 1. |[— 130 

2 de a OR 10. | 2135 
Gusjacölum cu ara 0a write 1. I— ‚10 

" Fe a Far | 10 — 70 

Guajacolum carbonium . . 2... | 1... |— 30 

* * RE ee ERREGER, 10 „, 2 40 

a < —— — 100 „ 18 20 
Guajacolum valerianicum 1 1—115 

ee Me EI 
Gummi arabieum pulv. . . . 2... 1. 1—|15 

u A ae Bra 10.7. — 15 
Gutta Percha . . . 2. 2 2 2 2.0200. 10. 1—|35 

B B ra Be a a ie AO SO 
Gutta Percha alba . . . 2 2.2.0. ER — 10 

a a Fu ee 
Gutta Darchs len et 6; 66 
Subti pu.. 1. 1— 5 

„ ee ee te 10, 1— 30 



Haematoxylinüum . 2. 2 2 2 2200. 

Haemogallolum . 

— 

Hassalak ü 

—— 

ee ee 

Herba Absinthii conc. et gross, modo pulv. 

” ’ ” * ” ’ ”„ 

’ 4 ” ” ’ La * 

’ ” rt * Lil ” ” 

Herba Absinthii pulv. 

Herba Adonidis vernalis conc. Bu 

Herba Cardui benedieti conc. et gross. 

modo pulv. 

” ’ ” * ” ’ ’ 

Herba Cardui benedicti pulv. . . .. 

Herba Gentaurii conc. et gross. modo pulv. 

e Fr — a ® " “ 

Herba Chenopodii ambrosioidis conc. 

Herba Conii conc. et gross, modo pulv. 

Herba Conii pulv. 

Herba Equiseti conc. 

" ” „ ” 

’ ” “ 

Herba Galeopsidis cone. et gross. modo pulv. 

Herba Hyoseyami conc. et gross. modo pulv. 

„ ” ’ R ’ ’ ’ 

Herba Hyoscyami pulv. 

100 R 

100 .. 

100 „. 

100 „. 

100 .. 



Herba Ledi palustris conc. 

* * R R * J 

Herba Lobeliae conc, et gross. — pulv. 

’ ” ” ’ ’ ’ ’ 

Herba Majoranae conc. et gross. modo pulv. 

Herba Meliloti cone. et gross. modo pulv. 

LE R ’r 2. * ** „ 

Herba Millefolii conc. 

” s J . . ’ * 

Herba —— conc. i 

Herba Serpylli conc. et gross. — — 

* ” ” ” ” Li} ” 

Herba Thymi conc. et gross. modo pulv. 

” ” ” ” ” ” ’ 

Herba Violae tricoloris conc. 

’ ” ” r 

Hexamethylentetraminum 

” .. 

Hirudines (einfhl. Dispenfation) 

Holocainum hydrochloricum . 

Homatropinum hydrobromieum . 

’r .r 

Hydrargyrum 

Hydrargyrum bichloratum . 

» ’ 

Hydrargyrum bijodatum 

1) ’ 

Hydrargyrum chloratum 

r + 

Hydrargyrum chloratum vapore paratum 

” ” » * 



Hydrargyrum cyanatum 

Hydrargyrum formamidatum Keridum a 1 ,) 

” ** *. * 

Hydrargyrum imido-suceinicum . 

Hydrargyrum jodatum 

Hydrargyrum oxycyanatum 

Hydrargyrırım oxydatum 

Hydrargyrum oxydat. via humida paratum 

Hydrargyrum peptonatum liquidum 

Hydrargyrum praecipitatum album 

Hydrargyrum salicylicum . 

Hydrargyrum sozojodolieum . 

Hydrargyrum sulfuratum rubrum . 

Hydrargyrum sulfuricum neutrale . 

s ” ’ 

Hydrargyrum tannicum ; 

Hydrargyrum thymolo-aceticum 

Hydrastininum hydrochlorieum . 

” ” 

Hydrastinum hydrochloriceum 

Hydrochinonum . —A F 

Hydrogenium RER purissimum 

etwa 3° (Gewicht) 

Ri ” ’ ’ ” 

| 

| 

| 
| 

| 

le |—|i5 

16... 1-10 
100, — 60 
J 
a Ph. 
1 — 10 

10, I—-|s 
Bu. 18 
a Pe. 
0. |- 3 
ee 

10 — |30 
10, I- 3 
Ne 

10, 1-3 
1 — 110 

10. |—-I|s5 
01. |—:5 
I. | 30 
———— — 

10. |— 20 
1 ze. 

10, |— 20 
I. — 5 

d 1-13 
J 

001. — 10 
0,1 — 

0.01 — 56 
01, || 

l —!5 

J 



Hydrogenium peroxydatum purissimum 

etwa 3° (Gewicht) 

” ” * *. 

Hydrogenium peroxydatum purissimum 

etwa 30% (Gewicht) 

’ ” ’ „ 

Hydroxylaminum hydrochloricum . 

J. 

Ichthalbinum . 

’ 

* 

Ichtharganum 

R 

* .. 

Infusum Sennae compositum . 

* * R 

Ingluvinum 

Jodipinum (10°) . 

Jodipinum (25°) . 

” R 

Jodoforminum 

Jodoformium pulv. 

Jodoformogenum 

15 

30 

15 

30 



Jodoformogenum 

Jodolum 

Li) - 

‚Jodopyrinuı 

” . “ * . + 

Jodothyriuum 

E23 * * * ” * 

Jodum 

Er} * * * 

Jodum trichloratum 

R ” 

K. 
Kali causticum fusum 

„ „ ’ 

Kalium aceticum 

’ ” . 

Kalium bicarbonicu 

’ * 

Kalium bromatuın . 

Kalium carbonicum 

” „ . . . 

Kalium carbonicum cerudum 

y „ ’ 

Kalium chloratum . 

Kalium chloricum erystallysa tum . 



Kalium chloricum cerystallisatum 

Kalium chloricum pulv. 

* *. * 

Kalium eitricum 

”» ** u 

Kalium dichromicum . 

Kalium dichromicum crudum 

Kalium jodatum 

Kalium nitricum 

” ” ’ ” 

Kalium nitricum gross. modo pulv. 

’ ’”’ ’ 21 * 

* v J ” 

Kalium nitricum pulv. 

Kalium permanganicum 

„ ” 

Kalium sozojodolicum 

Kalium sulfo-guajacolicum . 

„ ” . ‘ ® ” 

Kalium sulfuratum 

* 

”„ ” — 

Kalium sulfuratum purum . 

Kalium sulfuricum gross. modo pulv. 

” ” ” ” ’ 

Kalium sulfuricum pulv. 

Kalium tartaricum 

* ** u 

Kalium tartaricum pulv. 



Kammale > 2: ee lg |—|5 

N a a AR ner we ze) Ta Deo par. Far 10... |— !20 

Kaolinum pulvrv. 100.. |—!10 
Kino pol. > 5 58 et ee 1. |—-|5 

* Ber ae en Ze ee de 10 .. — 15 

OBEN 25 2 un ne aan ee Er, Ars — 10 

BKreösolim: ’. .; = ni a een 1 — 5 

* RE RBEF TEE 10, — 20 

Kreosotum cearbonicum . . . 2.2... | I. J—'10 

he R ee a A| 
5 - a ae 100. | 7 50 

Kreosotum valerianicum . . 2»... L-- — 10 

e 5 al erh 10. | — [90 
„ „ A 100 .. 1125 

Lactopheninum . . . 2 2 2 2 202. lg |—:!15 

2 ET —— 10. 130 
Lactucarium pulv . 2. 2 2 2 2.0. | 1. Il— ‚10 
Lichen islandieus cone.. . . . »..' 10. 1-3 

Fr PA nn De tee 200. — 40 
Lignum campechianum cone.. . . . . 0. I=-'& 
Lignum Guajaei cone. . . 2. 22.0. 0. |—:5 

FR Er r ee ei KAM; — 20 

Lignum Quassiae cone. 10 |— 5 

J Da, Re ——— 100 .. — 15 

Ligenum Sassafras cone. . . ....°.W,. l- 5 

* * 

Linimentum ammoniato-camphoratum . 10. —10 

a J 100 „ — 90 
. | 200. 1 35 

Linimentum ammoniatum . . 2... | 10. |— 10 



Linimentum ammoniatum . 

„ Mi — — 
Linimentum saponato-ammoniatum 

Linimentum saponato-camphoratum 

" ” ” 

” ’ ’ 

Linimentum terebinthinatum . 

” ” 

* ” 

Liquor Aluminii acetici 

23 ’ ’ 

’ 2 a2) 

Liquor Ammonii acetici 

+ Li} 123 

Liquor Ammonii anisatus . 

” ”„ ’ 

Liquor Ammonii caustici . 

” ’ ’ 

Liquor Ammonii caustiei spirituosus . 

’ * ” 2 

Liquor Ammonii succinici 

Liquor Calcii sulfurati . 

” ” Li 

” „ ” e 

Liquor Carbonis detergens . 

x ” “ : 

Liquor Cresoli saponatus . . 

„ „ > vr 

” „ ” 

„ „ * « ® 



Liquor Ferri chlorati 

Liquor Ferri oxychlorati . 

2 + Er} . D . . . 

Liquor Ferri peptonati. . . ... 

Liquor Ferri peptonati cum Mangano 

Li ’ ” ’ ’ 

” ’ ” * R 

Liquor Ferri peptonati cum Mangano 

saccharat. . . . .. 

„ ai " ” ’ 

ER R R ’ 

Liquor Ferri saccharati cum Mangano . 

„ ” R * R 

’ „ *. Ro 

Liquor Ferri sesquichlorati 

* 2 * 

Liquor Ferri subacetici 

Liquor Ferri sulfuriei oxydati . 

* ” „ ’ 

Liquor Kali caustici 

” ”„ ” 

Liquor Kalii acetici . 

, ” * ⸗ — 

Liquor Kali arsenicosi . . . . 

’ „ * 

’ ’ rr 

y’ R bh) 

Liquor Kalii carbonici . 

” * * 

Liquor Natri caustici 

„ ” ” “ . + . + 

Liquor Natrii silieici 

* R * 



Liquor Natrii siliciei 

Liquor Plunibi subacetici . 

” ’ * 

* * bh} 

* * * 

Liquor Stibii chlorati 
„ „ ” 

Lithargyrum 

Lithium benzoicum 

” + 

Lithium bromatum 

Lithium carbonicum . 

” „ 

Lithium citricum . 

Lithium jodatum . 

Lithium salieylicum . 

* * 

Lycopodium 

* 

Macis pulv.. 

* ” 

Magnesia usta . 

Magnesium 

Magnesium 

Magnesium 

Magnesium 

Magnesium 

Magnesium 

Magnesium 

———— 

boro-eitricum . 

carbonicum pulv. 

» „ 

eitricum . er 

eitricum eflervescens 

bh + 

lacticum 

phosphoricum . 

sulfuricum . 



Magnesium sulfuricum . 

12} ” ’ . 

Magnesium sulfuricum siccum . 

” ” ”„ 

Manganum sulfuricum . 

Manna 

*. « 

Massa Pilularum Ferri carbonici . 

Mastix pulv. 

Mel 

Mel depuratum 

Mel rosatum 

Mentholum . 

Mesotanum . . . » 

’ 

Methylacetanilidum . 

Methylenum caeruleum 

Methylium salicylicum . 

Methylsulfonalum pulv. 

Mixtura oleoso-balsamica . 

** ** ** 

’ ” ” 

Mixtura sulfurica acida 

* ER ’ * 

Morphinum hydrochloricum . 

* ” ® 

” 



Morphinum hydrochlorieum 

Morphinum sulfuricum 

" 

Moschus 

” 

”„ 

* 

Mucilago Gummi arabici 

12) +’, ’ 

Myrrha pulv. 

Nafalanum 

EL} 

N. 

Naftalanım 

Naphthalinum 

” 

Naphtholum 

Narceinum 

» 

Narceinum hy 

Natrium 

Natrium 

Natrium 

Natrium 

Natrium 

” 

Natrium 

ba) 

aceticum . 

- h 

benzoicum 

bicarbonicum 

» 

m 

.r - 

bitartaricum pulv. 

bromatum 

” . 

eacodylicum . 

drochlorieum 



Natrium cacodylicum . 

Natrium carbonicum . 

„ " u. 00.“ 

Natrium carbonicum erudum . 

LE} ” EL) 

”„ ” ”» 

Natrium carbonicum siccum . 

” “ 121 

* ” ’ u 

Natrium chloratum crudum gross. modo pulv. 

Eh ”„ R * ” 

” Eh ” ” * 

Natrium chloratum pulv. 

* v * 

Natrium chlorieum pulv. . . . . 

Natrium cinnamylicum . 

Natrium eitricum . . . .. 

„ * * J 

Natrium jodatum . . 

” ”„ 

Natrium nitricum . . .»... 

Natrium nitricum gross. modo pulv. . 

”„ ” ’ ” ” 

* ” Eh ”„ „ 

Natrium nitricum pulv. . 

Natrium nitrosum . 

EL) * 

Natrium oleinicum 

, ”„ u. 

Natrium phosphoricum . . . . 

Natrium pyrophosphoricum ferratuın . 

Natrium salieylicum . 

” * 

* ” 

Natrium sozojodolicum . 



Natrium sozojodolicum 

Natrium sulfo-ichthyolicum . 

” ” ’ 

Natrium sulfuricum . 

, Rh 

* 2 

Natrium sulfuricum erud. gross. modo pulv. 

” ** * ’ ” 

2 * * R 2. 

Natrium sulfuricum siccum 

* * 2 

Natrium tetraboricum . 

Natrium thiosulfuricum 

„ ” wi tat 

Natrium thiosulfuricum erudum 

Nitroglycerinum solutum (1°). 

» ’ ” 

0. 
Oleum Amygdalarum 

” ” = 2 * A 

Oleum Amygdalarum aethereum 

Oleum animale aethereum 
Oleum animale foetidum . 

u * r 

Oleum Anisi 

” ” 0. 0.0. 

Oleum Aurantii Florum 

* + 1* 

Oleum Bergamottae . 

Oleum Cacao . . . 2.2... 

” ”„ * 

Oleum Cajeputi 

” * 

200 
* 500 * 



Oleum Calami. . . . 2. 

Oleum camphoratum 

Oleum camphoratum forte 

” * , 

Oleum cantharidatum 

Oleum Carvi 2 

Oleum Caryophyllorum 

* ” s 

Oleum Chamomillae aethereum 

’ ,„ * 

Oleum Chamomillae infusum 

” * 27 

Oleum Chloroformii . 

,’ ”„ 

” ” 

Oleum Cinnamomi . . ... 

Oléum Citri 

Oleum Cocos 

* R * 

Oleum Crotonis 

* ” a 

Oleum Eucalypti . 

J * De 
Oleum Fagi empyreumaticum 

” y ” 

Oleum Foeniculi . 

” 2* 

Oleum Gaultheriae . 

” ’ 

Oleum Hyoscyami 

10 „ 
1 Tropfen 



Oleum Hyoscyami 

Oleum Jecoris Aselli 

’ .r * 

Oleum Juniperi 

Oleum Juniperi empyreumaticum . 

* ” ” 

Oleum Juniperi Ligni . 

ÖOleum Lauri 

Oleum Lavandulae 

Oleum Lini . 

Oleum Lini sulfuratum 

+ 

Oleum Macidis 

* 

R ’ nd . ” 

Oleum Menthae crispae 

Oleum Menthae piperitae . 

’ * ” 

Öleum Nucistae 

” 2 

Oleum Olivarum . 

bi) ”» 

r ’ 

* Pr Ben. 

Oleum Olivarum commune 

’ th) 

" ’ 

Oleum Papaveris . 

”„ * 



Oleum Pedum Tauri 

’ * r 

Oleum Petrae italicum . 

* — 

Oleum Petroselini 

Oleum Pini . 

* 

Oleum Pini Pumilionis . 
+ 

Oleum Pini sylvestris . 

Oleum Rapae . 

Oleum Ricini 

Oleum Rosae . 

Oleum Rosmarini . 

Oleum Rusei 

Oleum Sabinae 

Oleum Santali . 

Oleum Sassafras s 

Oleum Sesami . 

+ “. 

Oleum Sinapis . 

.. 

Oleum Sucecini rectificatum 

Oleum Tanaceti 

Oleum Terebinthinae 



Oleum Terebinthinae 

Oleum Terebinthinae rectificatum . 

—* * * 

Oleum Terebinthinae sulfuratum 

Oleum Thymi . 

Oleum Valerianae 

Opium pulv. 

Orexinum tannicum . 

Orthoformium novum 

Ossa Sepiae pulv. 

Ova gallinacea 

Oxymel Scillae 

Oxymel simplex 

P. 

Pankreatinüum . . 2 2 2 2 nn 0 

Papayotinum (1 Teil 200 Teile Blutfibrin 

veptonifierend) 

» - - ” ” 

Paraffinum liquidum 

* * 

” ” 

" - 

Paraffinum solidum . 



Paraffinum solidum . 

Paraldehydum . 

” 

’ 

Pasta Guarana pulv. 
Pastilli Hydrargyri bichlorati 

enthaltend 0,5 & Hydrargyrum bichloratum 

| 1 g ” „ 

Pastilli Santonini 
Pelletierinum tannicum 

Pepsinum 

Peptonum siccum . 

Peruolum 

Phenacetinum . 

Phenocollum hydrochlorieum 

Phenylum salicylicum . 

Phenylurethanum . 

Er 

Phloroglueinum 



Phosphorus — 

Physostigminum salicylicum . 

” * 

F ee Tr 

Physostigminum sulfuricum 

Eh) ” 

” „ a 

Pilocarpinum hydrochloricum 

„» ” 

EL ”„ 

Pilulae aloöticae ferratae . 

ER ” * J 

Pilulae Ferri carbonici Blaudii . 

Er * ” * ” „ 

Pilulae Jalapae . 

* 21 

Pilulae Kreosoti 

2* * 

Piper nigrum pulv. 

Piperazinum 

” 

rn ee 

Pix liquida 

F a 

“ a ER ——— 

Placenta Seminis Lini gross. modo pulv. 

” ”„ ” *1* m. R 

” » Ei ” * + 

Plumbum aceticum 

’ * 

Plumbum aceticum crudum 

’ ’ ’ 

„ ” ’ 

Plumbum aceticum erud. gross. modo pulv. 

’ ’ * ” * 7 



Plumbum aceticum crud. gross. modo pulv. 

Plumbum jodatum , 

Plumbum nitricum . 

n ” nd 

Plumbum tannicum siccum 

„ ” ” 

Podophyllinum . 

11 

* 

Protargolum . 

’ Mi 

Pulpa Tamarindorum cruda . 

Pulpa Tamarindorum depurata . 

” ” ’ 

Pulvis a@rophorus . 

* ++ 

„ * * 

Pulvis aromaticus . 

* ” 

Pulvis gummosus . 

* * 2* 

Pulvis Ipecacuanhae opiatus . 

* „ Er 

Pulvis Liquiritiae compositus 

’ R ’ 

* ’ * 

Pulvis Magnesiae cum Rheo . 

Pulvis salicylicus cum Talco . 

” ” R 

Pulvis temperans . 

Pyoktaninum aureum 

” ” 

Pyoktaninum caeruleum . 



Pyoktaninum caeruleum 

Pyramidonum 

Pyrazolonum ——— — 

Pyrazolonum phenyldimethylicum cum 

Coffeino citrico . 

1· + „ 

— phenyläimethylinm — 

licum pulv. 

Pyridinum . 

* 1% 

Pyrogallolum 

” 

R. 
Radix Althaeae conc. et gross. modo pulv. 

ER} ’ * ” „ 

Radix Althaeae sy. i 

Radix Angelicae conc. et gross. — — 

Radix Angelicae pulv. et 

Radix Arnicae conc. et gross. modo pulv. 

ai ”„ " * * * * 

Radix Artemisiae cone.. 



Radix Artemisiae pulv.. . . ... 

Radix Asari conc. et gross, modo pulv. 

„ ” ” ” ” 

Radix Asari RR a a re 

Radix Bardanae conc. 3 

Radix Carlinae conc. et gross. — — 

* 1* ’ ” ” ” „ 

n * „on ” ” ” 

Radix Colombo conc. et gross, modo pulv. 

Radix Colombo — 

Radix Gentianae conc. et gross. — sale. 

Radix Gentianae — Ba . 

Radix Helenii conc. et gross. sido Safe, 

Radix Helenii pulv. 

Radix Ipecacuanhae conc. . 

Radix Ipecacuanhae a : 

* ” * J ⸗ 

Radix Levistici conc. et gross. — pulv. 

*. ’ ’ ’ * * * 

Radix Liquiritiae conc. et gross. modo pulv. 

2 Er ’ ” ” ” ” 

’ * 7 ” ”„ 

* Pr Ar ” „ 

Radix Liquiritiae pulv.. 

„ ” 

Radix ÖOnonidis —* 

” „ ’ 

Radix Pimpinellaeconc. — — 

BE + ” + 2 4} * 



Radix Pyrethri conc. 

Radix Pyrethri pulv. ; 

Radix Ratanhiae conc. et gross. — — 

** ” * * ’ * Li, 

be „ 2 ”» ” ” ’r 

” ” ” ” * 

Radix —— — 

Radix Rhapontici gross. modo — 

Radix Rhei conc. et gross. modo pulv.. 

„ „ * ’ „ * ’ 

Eh ” r ” Ei ’ 

Radix Rhei pulv, 

” ” ” u Zu) 

Radix Sarsaparillae conc. 

* * „ 

. » „ 

” 

Radix — conc, et gross, mode — 

* *1 2) + ’ 2 

— J — Pr 

Radix Senegae pulv. 

„ jr “ In ade 

Radix Taraxacı cum herba conc. . , 

” „ " „ „ 

Radix Turpethi 

’ 

Radix Valerianae conc. etgross. modo pulv. 

Radix Valerianae pulv. 

Resina Guajaci pulv. 

Resina Jalapae 

Resina Pini 

Resorbinum 



Resorcinum 

* 

Resorcinum resublimatum. 

ui 5 Be. re — 

Rhizoma Calami conc. et gross. modo pulv. 

. + ’ + + ’ 2 

1 * ** * ’ * + 

* ’ ’ EL 

Rhizoma Calami — ar 

Rhizoma Calami non dba: conc. 

Rhizoma Filicis gross. modo pulv. 

Rhizoma Filieis pulv. 

Rhizoma Galangae conc. et gross. — — 
— 

+ + * * ** 3 

Rhizoma Galangae — 

Rhizoma Graminis conc. 

Rlizoma Hydrastis conc. . EEE 

Rhizoma Imperatoriae conc, et gross. 

modo pulv. . 

Rhizoma Iridis conc. 

Ehischia Iridis — 

Rhizoma Pannae pulv.. SER SI ee 

Rhizoma Tormentillae conc. et gross. 

modo pulv. ; 

Rhizoma Tormentillae — — 

Rhizoma Veratri conc. et gross. — pulv. 

Rhizoma Veratri pulv. — ie 

Rhizoma Zedoariae conc. et gross. modo 

pulv. 



Rhizoma Zedoariae conc. et gross. modo 

DEN. re us er AS ae 100 g 

Rhizoma Zedoariae pulv.. . . . 10; 

RhizomaZingiberis conc. etgross. — 10 „, 

* PET? r 100 „, 

Rhizoma Zingiberis pulv.. . . .. . 10 „ 

Rubidium jodatum . . . 2 22... R:;; 

Fr 10 

Saccharinmmm lg 

“ on Sr er Arne 10 „ 

Saccharum pulv. . » 2 2 2 2200. 10 „ 

J 6 

Saccharum Lactis pulv. . . . — 10 2 

pr 5 > ar — 100 „, 

J tere Ne 200 „, 
a — J ER 500 „. 

Sal Carolinum faetitium pulv. . . . . 100 „. 
a Be F Fe 200 „ 
„ „ „ u 500 „ 

Sal Carolinum factitium crystallisatum . 100 „, 

„ » 200 „. 

J J 500 

Salophenum . . 2. 2 2 2 2 nn. 1% 

R be a ee ee 10 „ 
Sanoformium 2 222 nn nn I: 

Santoninnmnmnmnmnm... I; 
F Me Re 10 „ 

Sapo jalapinus . . 2 2 2 2 2. —F— 
J au Bean re 10 „. 

Sapo kalinus . . 2 2 2 2 2 22a 10 „ 

— 80 
— 5 

BR. 
— 50 
— 10 
3 
1.80 

— 10 
— |90 
—|5 
— 20 
5 
— 40 
— 60 

1 20 
— 40 
— [60 
1.20 

= 10 
— 20 
— [80 
— 35 

90 
— [20 
— 20 
1,55 

— 10 
— 60 
— 5 



Sapo kalinus 

e " N 

Sapo kalinus venalis 

" " 

" " ” 

Sapo medicatus pulv. 

“ " 
Scammonium 

*7 

Scopolaminum hydrobromicum . 

* ” 

Scopolaminum hydrochloricum . 

Scopolaminum hydrojodicum . 

Sebum ovile 

Sebum salicylatum 

* 

Secale cornutum . 

Secale cornutum ad dispensationem re- 

center pulv. . 

Semen Arecae pulv.. 

Semen (Coffeae tostum pulv. . 

Semen Cydoniae . 

Semen Foenugraeci gross. modo pulv. 

2 al 

Semen Hyoscyami 

Semen Lini . 

” 

’ 



Semen Lini . 

“ daD dh tar rear A 

Semen Lini gross. modo pulv. . 

” ” * 2 

* * ” + *. 

Semen Myristicae pulv. 

R R * 

Semen Papaveris . 

123 ” 

Semen Phaseoli pulv. 

Semen Quercus tostum gross. modo pulv. 

’ ’ ’ ” ” 

Semen Sinapis gross. modo pulv. . 

* U} ” ” ” 

* + EL} ’ ’ 

Semen Strychni gross. modo pulv. 

” * Li) ’ ’ 

Semen Strychni pulv. 

Serum antidiphthericum (350 fa) 

Stärke 0 200 J.E. 

h I 600 J.E. 

„ II 1000 J.E. 

„ III 1500 J.E. 

Serum antidiphthericum (600 ſach 

* I ’ 

” ” ” 

” * ” 

Sirupus Althaeae . 

** ER) · 

Sirupus Amygdalarum . 

Sirupus Aurantii Corticis . 

” ” ” 

Sirupus Aurantii Florum . 

Sirupus Balsami peruviani 



Sirupus Balsami tolutani . 

Sirupus Calcii älaekrdrmphonphoriel 

Sirupus Caleii hypophosphorosi 

Sirupus Calcii lactophosphorici . 

Sirupus Calcii lactophosphorici ferratus . 

Sirupus Cerasorum 

Sirupus Chamomillae 

Sirupus Cinnamomi . 

Sirupus Citri 

Sirnpus Ferri jodati 

Sirupus Ferri lactophosphorici . 

Sirupus Ferri oxydati 

— Pr 

Sirupus Foeniculi 

Sirupus Ipecacuanhae 

Sirupus Liquiritiae 

Sirupus Mannae 

Sirupus Menthae . 

Sirupus Papaveris 

Sirupus Rhamni — 

Sirupus Rhei 

Sirupus Rhoeados 

Sirupus Ribis . 

Sirupus Rubi Idaei . 

Sirupus Senegac . 

" * 

Sirupus Sennae 

100 , 

100 

100 , 

100 , 



Sirupus Sennae 

Sirupus simplex 

Sirupus Violae 

Sirupus Zingiberis 

Sparteinum sulfuricum . 

Species aromaticae 

” ” 

Species diureticae 

Li 

. 

+ 

Species emollientes . 

’ 

Species laxantes . 

Species Lignorum 

* + 

Species pectorales 

Spiritus 

Spiritus aethereus 

** Er . 

Spiritus Aetheris chlorati . 

79 



Spiritus Aetheris nitrosi . 

Spiritus Angelicae compositus . 

Spiritus aromaticus . 

Spiritus caeruleus 

Spiritus camphoratus 

Spiritus Cochleariae 

Spiritus coloniensis . 

Spiritus dilutus 

La » 

Spiritus e Vino 

Spiritus Formicarum 

Spiritus Juniperi . 

Spiritus Lavandulae . 

Spiritus Melissae compositus 

* R * 

Spiritus Menthae piperitae 

Spiritus Rosmarini 

60 

10 



Spiritus Rosmarini 

Spiritus russicus . 

.. * * . 

Spiritus saponato-camphoratus . 

* 

” 

Spiritus saponatus 

* * 

Spiritus Saponis kalini 

’ 

Spiritus Serpylli . 

Spiritus Sinapis 

. 

.. . 

Stibium sulfuratum aurantiacum 

Stibium sulfuratumnigrum gross. modo pulv. 

.. 

Stibium sulfuratum pulv. . 

Stipites Dulcamarae conc. 

Strontium hydrobromicum 

Strontium hydrojodicum 

Strophanthinum cerystallisatum . 

Strychninum nitricum . 

Styrax 



Succus Juniperi inspissatus . 

” ” * 

Succus Liquiritiae pulv. 

’ 23 ’ * 

Succus Liquiritiae depuratus . 

” ” ’ 

Sulfonalum pulv... 

’ * 

Sulfur depuratum 

Sulfur praecipitatum 

*2. ” 

Sulfur sublimatum 

Summitates Sabinae conc. et gross. modo 

pulv.. 

** * * ’ ” 

Summitates Sabinae pulv. 

3: 

Talcum pulv. 

Tannalbinum 

* 

* 

Tannigenum 

2 

Tannoformium . 



Tannoformium. . . 2 2 2 2 20. 102 |—-'6 

Pr F ‚100 „ 535 

Tanocolum . » 2 2: 2 2 2 2 2 er. ] 1,„ I1—|10 

Tartarus boraxatus . . . . 2 2.2. 10,„ |—!15 

Tartarus depuratus pulv.. . ». . 2.0.10, |—!10 

3, 7 te ter a rarıaı 100 „, — 60 

* * ee ———— | 200 „, — 190 

F ee. 1180 
Tartarus natronatu ee el 10 „ — 5 

* te OR — 46 

Tartarus natronatus pulv. . . . 2... 10, I—1|10 

* ER Mr I re al OO: 5: — 65 

Tartarus stibiatus pulv. . . 2... . | 1,„ |—!5 
Mn m er U ee 
" J ee neh 100, — 80 

Terebinthina rd Re | 

J a 100 „ — 20 

Terebinthina laricina . . : : 2... 10 „, — 5 

> " u re er 100 „ | — 40 
Terpinolum. l„ |—|5 

„ DR a a 1 10 „, — 20 

Terpinum hydratum. . 2. 2 2 2.02.. 1, 1—!5 

" J FRE ER TS REN 10 „, — 35 

Thallinum sulfuricum . . . . 2... 01, I-!15 

— TEE TE 1... 1149 
Thallinum tartaricum . . . 2 2 ..% 01. — 5 

F 1. I-lo 
Theobrominum natrio-aceticum . . . . | 1. 1-35 

n ö Ei 10. | 2.10 
Teobrominum natrio-salicylicum . . . | I, — 

a; er = Eu SA 1|— 
a; “= re | 100 „, 8 

Theophyllindum . . 2. 2 2 2 20. 01, I|— 5 

5 GA ae, a Er 1; ins 



Thioformium 

** 

* 

Thiolum liquidum 

Thiolum siccum 

Thiosinaminum 

Thymolum 

Tinctura Absinthii 

Tinetura Aconiti . 

Tinctura Aloös 

Tinetura Alo&s composita 

Tinctura amara 

.. .4 

Tincetura Arnicae 

Tinctura aromatica . 

Tinctura aromatica acida . 

Tinctura Asae foetidae 

’ Er 

Tinctura Aurantii 

Tinctura Belladonnae 

Tinctura Benzoös 

Tincetura Benzoös composita . 

Tinetura Bursae Pastoris Rademacheri . 

Tinetura Calami . 



Tinctura Calami A 

Tinctura Cannabis indicae 

EL + + 

Tinctura Cantharidum 

+ Er} . . . . ’ 

Tinetura Capsici 

ER} ’ * 

Tinctura Cardui Mariae Rademacheri 

Tinctura carminativa . 

Tinctura Cascarillae . 

Tinctura Castorei . 

Tinctura Castorei aetherea 

’’ ” „ 

Tinctura Castorei sibiriei . R 

Tincetura Castorei sibirici aetherea 

Tinetura Catechu 

Tinctura Chelidoni Rademacheri . 

Tinctura Chinae 

”„ + . . . . 

Tinctura Chinae composita 

’ r * 

Tinctura Chinioidini . 

Tincetura Cinnamomi . 

F * de 

Tinetura Coccionellae Rademacheri 

Tinetura Colchici . . . 

* * * * 

Tinctura Colocynthidis . 

Tincetura Coto 

Tinetura Croci . 

** * ⸗— 

Tinctura Cupri acetici Rademacheri . 

Tinetura Digitalis . 



Tinctura Digitalis . - . 2 2 2.2..0.100g 1 — 

Tinctura Digitalis aethere. 10 — 15 

Tinctura Eucalyjpti.. | 10, 1—|15 

Tinctura Ferri acetici aetherea . . . 10, I1—!15 

Tinctura Ferri acetici Rademacheri . . 10, J—-'1 

Tinetura Ferri chlorati 10. I—!15 

Tinctura Ferri chlorati setherea . 10, I1—|15 

” * „ ” 100 * 1 — 

Tinctura Ferri composita . 54* 100 „ |— 50 

„ * PR ER OBER 200 „, — 75 

a 2 5 500 „ | 1150 
Tinctura Ferri pomati . 10„ — 15 

* 100 „, 1 — 

Tinctura Gallarum ii 10, |—!16 

J * —F — 100 „, 1 — 

Tinctura Gelsemii sempervirentis . 10,„ |— 15 

Tinctura Gentianae . 10„ ]|—;15 

a. r — — | 10, | ıl—- 
Tinctura Guajaci Resinae . . . . . 10,„ 1—!15 

Tinetura haemostyptica . . » ... 10, |— 25 

a — a RR 
Tinetura Ipecamanhae . . .» 2 ..0..10, 1,20 

Tinctura Jalapae composita. . . . . | 10, |—!1 

si e r Guns a ar 11— 
Tinctura Ioli- 22... | 2, 1/2 

a a ai ei ' 100 „ 2 — 

Tincetura Jodi decolorata . . : . . . 10, |—-|3 

Tinetura Kino, : 2 2 2 2 nn nn) 10 „ — 15 

Tinctura Lobeliae . . 2: 2 2 2 2. 10 „ — 15 

Tinetura Macidis. . - . 2 2 20. 10, I | 15 
Tinctura Menthae crispae . . » . . 10,„ |— 15 

Tinctura Menthae piperitae . . . ». . | 10, |—:15 

Tinetura Moschi . 2 2 2 ee oe | 1, |—!20 
Tinetura Myıthae . . 2 22.2..1.10, — 16 

2 ' 100 „ —1 | — .“ ’ 



Tinctura Opii benzoica 

Tinctura Opii crocata . 

* 

Tinctura Opii simplex . 

Tinctura Pimpinellae 
Tinctura Pini composita . 

Tinctura Quebracho . 

Tinctura Ratanhiae . 

Tinetura Rhei aquosa . 

Tinetura Rhei vinosa 

Tinctura Scillae . 

Tinctura Secalis cornuti 

Tinetura Stramonü . 

Tinctura Strophanthi 

Tinctura Strychni 

Tinctura Strychni aetherea . 

Tinctura Valerianae 

Tinctura Valerianae aetherea 

Tinctura Vanillae 

Tinetura Veratri . 

Tinctura Zingiberis . 
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Tragacantha pulv. 

.. + 

Traumaticinum 

Tubera Aconiti gross. modo pulv.. 

Tubera Jalapae pulv. 

Tubera Salep pulv. . 

2 

Tuberculinum Kochi (altes) 

" R br; 

+ *2 R 

Tuberculinum R (neues) 

Tussolum 

U. 
Unguentum Acidi borici . 

Lu} 

1. 

Unguentum Adipis Lanae 

* 

Unguentum basilicum . 

„ „ 

Unguentum camphoratum 

—— ——— 

UnguentumCantharidum pro usu votecinario 

„ * 

2 7 

* ” 

Unguentum cereum . 

2, 



Unguentum Cerussae 

Unguentum Cerussae camphoratnm 

’ 

Unguentum diachylon ä 
„ 

” ” 

Unguentum Elemi 

Unguentum flavum 

Unguentum Glycerini . 

Unguentum Hydrargyri album . 

Unguentum Hydrargyri cinereum . 

Unguentum Hydrargyri cinereum cum 

Adipe Lanae paratum . 

Unguentum Hydrargyri rubrum 

Unguentum Kalü jodati 

Unguentum leniens j 

Unguentum Linariae 

Unguentum Majoranae . 

Unguentum Paraffini 

Unguentum Plumbi . 

Unguentum Populi . 

Unguentum Rosmarini compositum 
2 2 + 



Unguentum sulfuratum compositum . . 10 g |— 10 

„ » * FV 100 „, 

„ u ji —VF 500 „ 
Unguentum Tartari stibiati . . . . . 10, I—| 

z R enge 100 „ | 150 
Unguentum Terebinthine . . .. . 16; 1-10 

Unguentum Terebinthinae compositum . 10. ]—|10 

„ J 100 „ — 80 
Unguentum Zini . 2 2 2 2 20. 19. [—]10 

„ e I a 100 „ | — |70 

ii * — —— 200 115 

Urea purnnnnnnn... 1 IJ-110 

* a ae rar ie u 10 „, — 60 

Urethanum . . 2 2 2 2 2 2 2 0. 2: — 10 

v. | 
Vanilla saccharata (1=10). . . . . lg |I-— 10 

Vanillinuxs... 0,1, — 5 

F 1, -420 
Vaselinum americanum 10 „ — 6 

J Rn N 100 „ — 40 

pr — —V TERRA 500 „, 1.20 

Vaselinum americanum album . . . . | 10 „, — [10 

„ * ie I ai 100 „. — 70 

+ = tn 200 „, 1 5 

Veratrinnunununmnmnsn0,1 — 5 

F ra 6 
Veronalum ı - - » 2 2 2 2 2... L.% 45 

= ee. De Fa ar ae 10 „ 3:40 

Vinum album . . . . 2 2 100, — 50 



Vinum album . 

1J EZ] .. 

Vinum aromatic 

“ m 

— 

* 2 

Vinum camphoratum 

” ” m . 

Vinum Cascarae sagradae 

Vinum Chinae . 

„ „ 

R 

R — * * * 

Vinum Chinae ferratum 

= „m 

„ 

12) 

Vinum Colchiei 

r " R 

Vinum Condurango . 

’ ’ 

’ 2 

” ” u 

Vinum hungaricum tokayense 

„ bij 

PR n N 

* EL} 

Vinum Ipecacuanhae 

* 11 

Vinum madeirense 

* ” 

” R 

Vinum malacense 

” ” 



Vinum malacene . . 2. 2 2 2.0. 500 & 1/80 
Vinum marsalense . . 2. 2 2 2 20. 100 „ | — 

u a a ze, ar re E30; 115 

: De a u a a sun 500 „, 2 

Vinum Pepsini . . . 2 2 2 2.0. 10„ |— 115 

5 u a ae Sa de ar ET 100 „, 1.30 

= m A 200 „, 1 9 

v ” De Tr 500 „ 3190 

Vinum portense . . . 2 2 2 0. 100 „ 1i— 

m m a ee 200 „, 150 

* a ee ee 500 „, 31 — 

Vinum rubrum . . 2. 22 22. 100 „ 1 — 60 

> a a ee Kcal 200 „ | — 90 

— A ES 500 „, 1,80 

Vinum stibiatum . . 2 2 2 2 2 2. 10, |—|10 

" a a —— 100 „ |— 80 
Vinum xerense . . 2 2 2 2 20.0 100 — 75 

Y. 
Yohimbinum hydrochloricum . . . . 0,018 |— = 

. „ 0,1 * 8I— 

Zineum acetium . - - 2 22.22.2010 ge |— 5 

* Mi — — . 100, |— 50 
Zincum chloratum . 2 2. 2 2 2 2] 10 „ — 5 

r MR —— 100 „ — 40 

FEIERTE ARE 500 „ | 120 
Zincum lacticum . 

Zineum oxydatum . . 2 2 2 20. 1, |—|.5 



Zincum 

Zincum 

Zincum 

Zincum 

„ 

Zincum 

* 

Zinenm 

Zincum 

oxydatum 

oxydatum crudum 

" 
si — 

F 

permanganicum 

salicylicum . 

sozojodolicum . 

sulfocarbolicum 

„ 
sulfuricum 

" 

* 

sulfuricum pulv. . 

ER ” 

valerianicum . 



Gedrudt in der Buhbruderei Chr. Scheufele in Stuttgart, 



Deutliche Hrzneitaxe 

1906. 

(Gültig vom 1. Januar 1906 an.) 

— — DI — . 



1. Der Preis einer Arznei ſetzt ich zufammen: 

a) aus dem Preije ber zu ihrer Herftellung verwendeten Arznei« 

mittel, welche ber Apotheker entweder in fertigem AZuftanbe 

bezieht oder auf Vorrat anfertigt, 

b) aus dem Preife der Bearbeitung und Herrichtung der Arznei- 

mittel einjchließlich ber Gefäße nah Maßgabe ber im Einzel: 

falle gegebenen Vorjchriften zur Abgabe an das Publikum. 

I. Grundfäße für die Berechnung der Arzneimittelpreife. 

2. Bei ber Berechnung von Arzneimitteln, welche nit in 

den Apotheken hergeftellt, ſondern im rohen ober bear: 

beiteten Zuftande eingefauft werden, findet bie Feitfegung ber 

Preife in folgender Weife ftatt: 

a) Für das geſamte Neichögebiet wird der durchſchnittliche Ein- 

faufspreis der einzelnen Waren feftgeitellt. Maßgebend iſt 

der Einkaufspreis für 1 kg; bei foldhen Mitteln, welche von 

Apothefen mittleren Gefhäftsumfanges in Mengen von 10 & 

oder weniger eingefauft zu werden pflegen, find bie Einfaufs- 

preife biefer Mengen maßgebend. 

b) Beträgt der durchſchnittliche Einkaufspreis für 1 kg 30 M 

ober weniger, jo wirb bafür bad Doppelte in Anjak gebradit. 

c) Beträgt der durchſchnittliche Einkaufspreis für 1 kg mehr 

ala 30 M, aber nicht mehr als 40 A, jo wird dafür ber 

Betrag von 60 A in Anſatz gebradt. 

d) Beträgt ber durchſchnittliche Einkaufspreis mehr ald 40 MH 

für 1 kg, jo wird dafür ein um die Hälfte erhöhter Betrag 
in Anjat gebradt. 



— — 

e) Iſt der Einkaufspreis für 10 g ober eine geringere Menge 

für die Preisberechnung maßgebend, jo wirb in allen Fällen 

der um bie Hälfte erhöhte Betrag in Anjag gebradt. 

3. Zu dem nah Maßgabe der Nr. 2 angeſetzten Betrage wird 

für Verpadung und Fracht ein Zuſchlag von 0,15 #4 auf I kg 

ober ein geringered Gewicht als 1 kg berechnet. Diefer Zuſchlag 

wird bei denjenigen Waren, bei welchen ber Einfaufspreis für 1 kg 

für die Preisberehnung maßgebend ift, auf 0,50 M erhöht, wenn fie 

in beſonders in Rechnung gejtellten Gefäßen geliefert werben; bies gilt 

jedoch nicht bei folgenden, meijt in größeren Mengen bezogenen Waren: 

Acetum, Acetum pyrolignosum crudum, Acida cruda, Adeps 

suillus, Calcaria chlorata, Glycerinum, Kalium carbonicum 

crudum, Oleum Jecoris Aselli, Oleum Lini, Oleum Olivarım, 

Öleum Olivarum commune, Oleum Pini, Oleum Rapae, Oleum 

Terebinthinae, Sapo kalinus venalis, Spiritus, Vaselinum, 

4. Dem nah Pr. 2 und 3 amgejegten Betrage werden für 

Schneiden und Zerftoßen eines Arzneimittel 0,75 .M, für Herftellung 

eines mittelfeinen ober feinen Pulver 2,00 M zugerechnet. 

Iſt nad Nr. 2 unter a) der Einkaufspreis für 10 g oder eine 

geringere Menge für bie Preisberehnung maßgebend, jo beträgt dieſer 

Zufchlag 0,10 M. 

5. Der Preis für 100 g iſt ein Achtel des nah Nr. 2 bis 

4 angejegten Betragd. Der Preis für 200 8 ift das eineinhalbfache, 

der für 500 & das dreifahe des für 100 g ermittelten Preijes. Die 
Preiſe für 108g, Ig, W,1 g, 0,01 g und 0,001 & find je ein 

Achtel der für 1008, 10g, 1 g, O,lg md 001 8 ermittelten 

Preiſe. 

Iſt der Einkaufspreis für 10 g oder eine geringere Menge maß— 

gebend, fo ift der Preis für die zu Grunde gelegte Menge gleich dem 

nah Nr. 2 bis 4 angejepten Betrage. Die Preife für 12, 0,1 g, 

0,01 g und 0,001 g find je ein Adtel der für 10 g, Ig, ü,lg 

und 0,01 8 ermittelten Preiſe. 

6. Bei der Berechnung entitehende Pfennigbrüche find auf die 

nädjitgrößere ganze Zahl zu erhöhen, im übrigen werben 1 bis 2 Pfennig 

auf O Pfennig, 3 bis 7 Pfennig auf 5 Pfennig und 8 bis 9 Pfennig 

auf 10 Pfennig abgerundet. 



SEE 

7. Die Preife für galenifche Arzneimittel jegen ſich — mit 

Ausnahme der Sirupe ſowie der Tinkturen und Eliriere (vergl. zu i 

und k) — zufammen aus ben nad Nr. 2 bis 6 berechneten Preiſen 

ber zur Herftellung des galenifchen Arzneimitteld verwendeten Arznei 

mittel und aus ben nachftehend beitimmten Vergütungen für bie er: 

forderlichen Arbeiten (Defeftur- Arbeiten). 

Es find in Anfag zu bringen: 

a) bei der Herflellung von Ertraften für je 1 kg ber aus: 

zuziehenden Stoffe 

bei bünnen Extraktenn. 3,00 

» biden . a: sp Bas Saar ea are SON 

s trodenen = te El re DE a 

: Fluid» s 20. 6,00 ⸗ 

bei ee Anfertigung von — " nartotifcpen Ertraften 

aus diden Ertraften für 100 & bes biden Ertrafts 

2,50 AM 

b) bei der Herftellung von Deftillaten einschließlich aller Neben- 

arbeiten für je 1 kg des Deftillats 

bei jpiritwöjen oder ätheriihen . . . 2 2.2... 150.4 

bei wäflerigen . . . . VE 1 DE 

Beträgt bie Menge b — Deſtillate we: 

niger als 1 kg, fo iſt der Preis für 1 kg in Anſatz zu 

bringen. 

e) beim Koden von Olen und weingeifthaltigen Flüſſigkeiten, 

einjchließlich des etwa erforderlichen — Preſſens und 

Filtrierens, für je lkg. . . . .. 400 M 

d) bei der Herſtellung von Latwergen“) für jelkg. 150 = 

e) bei der Herftelung von Löſungen von Salzen, Gummi, 

Seifen oder Honig, ſowie von Balfamen, Olen, einjchließlich 

des Ausziehens und Fitrierens, für je Il kg. . . 1,00 M 

desgleihen, wenn Erwärmen erforberlih it . . . 1,50 — 

f) bei der Herjtellung von Pflaſtern für je Ilkg . 250 — 

g) bei ber Mengung von feinen Bulvern für 

WIE: 2. ee a re ae er RO 

*), Den Latwergen find die Paſten für den inneren Gebrauch zuzurechnen. 
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bei der Mengung von Tee oder — Bul: 

vern fr elkg ...  .. 0,50% 

h) bei der Herftellung von Satden) * Stone 

Lig... . ... 10 : 

desgleihen mit Schmelzen für je 1 ka re 2350 

i) Sirupe werben einjchließlih der verwendeten Arzneimittel 

berechnet mit 0,10 .# für je 10 g; Sirupus Aurantü 

Corticis, Sirupus Citri, Sirupus Croci, Sirupus Ferri 
jodati, Sirupus Violae jebod mit 0,15 .# für 10 g, 

Sirupus simplex nur mit 0,05 #4 für 10 g, mit 0,30 M 

für 100 g. 

k) Zinfturen und Eliriere, bei denen ber Preis der ver: 

wenbeten Arzneimittel für je 1 kg der fertigen Zubereitung 

nicht mehr beträgt als 7,00 M, werben einfchließlic der ver: 

wenbeten Arzneimittel berechnet mit 0,15 # für 10 g, mit 

1,00 #4. für 100 g. 

Beträgt der Preis der verwendeten Arzneimittel für 1 kg 

der fertigen Zubereitung mehr als 7,00 A, fo werden ans 

geſetzt: der Preis der Arzneimittel und außerdem für bie 

Heritellung der Zubereitung 5,00 M für 1 kg, bei geringeren 

Mengen 1,00 .# für 100 g. 

Im vorftehenden nicht verzeichnete Arbeiten find nach den unter II 12 

aufgeftellten Grundfägen zu berechnen. 

II. Grundfäbe für die Berechnung der Arzneipreife. 

8. Der Preis der Arzneimittel wird nad Verhältnis ber ver: 

wenbeten Mengen aus ben Preiſen ber nachfolgenden Preislifte be- 

rechnet. Wenn in der Preislifte nur ein Preis feftgefebt ift, jo wird 

nad) diefem der Preis für jede Menge des Arzneimittels berechnet. 

Sind die Preife eines Arzneimittels für verſchiedene Mengen ab: 

*, Den Salben find die Paften für den äußeren Gebrauch zuzurechnen. 



N 

geituft, jo it für die Berechnung des Preiſes der zwijchen Ddiejen 

Stufen liegenden Mengen der Preis der nächitniederen Stufe maß: 

gebend. Wenn auf diefe Weife der Preis für bie nächfthöhere Stufe 

überschritten mwürbe, jo darf nur der Preis Ddiefer Stufe berechnet 

werben. *) 

9. Der niedrigfte Preisanfag it 5 Pfennig, für Mittel der 

Tabelle B des Arzneibuds 10 Pfennig. Jeder Pfennigbrud ift auf 

einen vollen Pfennig zu erhöhen. 

10. 20 Tropfen von Flüffigkeiten (einjchließlih ber fetten und 

ätheriichen Ole und Zinkturen), 25 Tropfen Ejfigäther, Chloroform und 

Atherweingeift, 50 Tropfen Äther find wie 1 g zu beredinen. 

11. Für Arzneimittel, welche in ber Preislifte nicht aufgeführt 

find, ift der Preis nach den im Abjchnitt I und in Nr. 8 enthaltenen 

Grundfägen feitzuitellen. 

12, Die Vergütungen für bie zur Herftellung ber Arzneien 

aufgewendeten Arbeiten find nad folgenden Grundfägen zu be 
rechnen: 

a) für die Bereitung einer Arznei durch Miſchen mehrerer 

Flüſſigkeiten, ——— der — unter b 

BO 50% } ee A 

b) für die Bereitung einer — zu — das Auflöſen 

oder das Anreiben eines oder mehrerer nicht flüſſiger 

Arzneimittel (Salze, Zuder, Olzucker, Manna, arabiſches Gummi, 
Phosphor, Karbolfäure, Latwergen, Mufe, Seifen, Storar 

und dergl. ſowie Ertrafte — mit Ausnahme der Ertrafte von 

dünner Konſiſtenz — ) in einer ober mehreren Flüſſigkeiten, 

ferner die Anfertigung von Schleim aus Eibifhwurzel, Tra- 

gant, Duittenfamen und bergl. erforderlih ift, einjchließlich 

des verbrauchten beftillierten Waflers bis zu einer Menge 

en MR ..:. 2 2: 0 aa re iM 

Anmerkung: Sind die Salze in friftallifiertem und in 

gepulvertem Zuſtand in der Arzneitare aufgeführt, jo darf 

*) Beilpiel: Koſten nach der Preislifte 1 g eines Mittel 10 Pf., 10 g 

dieſes Mitteld 70 Pf., fo find für 9 g nicht 90 Pf., fondern nur 70 Pf. zu 

berechnen. 
2 
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bei Auflöſungen nur der Preis des kriſtalliſierten Salzes 

berechnet werden. 

Bei der Angabe der Löſungsverhältniſſe bedeuten die 

Ausdrüde 1 — 10, 1:10, Yıo, 1+ 9, daß 1 Teil des 
zu löfenden Stoffes in 9 Teilen Flüffigkeit zu löfen ift. 

ce) für bie Bereitung einer Arznei, zu welder die Anfertigung 

von Ablohungen oder Aufgüffen (Schleim von Eibiſch— 

wurzel fiehe zu b), von Einfohungen, von Auszügen 

(Mazerationen, Digeftionen), von Saturationen, Emul: 

fionen, Gallerten oder von Salepſchleim, — aud in 

Verbindung untereinander ober mit einer ober mehreren ber 

unter b) aufgeführten Arbeiten — erforderlich ift, einschließlich 

des verbrauchten deftillierten Wafjerd bis zu einer 

Menge von 300 8... . 46 

d) für die Bereitung einer — J. a 

bes erforberlihen Wallırd . . . . . .. 30 —⸗ 

e) für die Bereitung eines ae * naar auf 

die Menge. . . . k 40 

f) für das Streihen eines —— bis zur PER 

von 100 gem, einfchließlich der erforderlichen Lein— 

wand, bed Leders oder bes Seibenzeugg . . . . 30 = 

für jede weiteren 100 cm . 2 2 2 2 20 

g) für die Bereitung einer Salbe*) . . .. . 40: 

Bei einer Teilung oder bei einer vervielfäftigten 

Verabreihung von Salben wird für je 1 Gabe 

(Dofis), einſchließlich Wachspapier, berechnet 

h) für die Bereitung von Paftillen, auch Plägchen 

und Zelten, bis zu 5 Stüd — für ig 

= 

Süd . . . . 10 - 

für jedes weine Stüd . nen aa 6 3: 

i) für die Bereitung von — bis ars 

50 Sid . .» 2... ur .. 40 5 

) Den Latwergen find die Paſten für den inneren Gebrauch zuzurechnen. 

"+, Den Salben find die Paften für den äußeren Gebraud) zugurechnen. 



k) 

— 

m) 

a — 

für jede weiteren 50 Pillen 
für das Überziehen von Pillen mit willen geim, 

Hornftoff, Tolubalfam, Zuder, Silber, Gold ujmw., 

bis einjchlieglih 50 Stüd . N ES —— 

für die Bereitung von Pillen, einfchließlih Boli, 

von mehr ald 2 g für Tiere 1 Stüd 

für jedes weitere Stüd . 

4) = 

„= 

Anmerkung: Hat der Arzt keine befonderen Beitimmungen 

getroffen, jo wird zum Beſtreuen der Pillen Bärlappiamen 

angewendet. Diejer darf nicht berechnet werden. 

für die Bereitung von Körnern aller Art (einjchließlich des 

Verfilberns) bis einjchließlih 10 Stüd . 

für jebe weiteren 10 Stüd . er 

für die Mengung eines Tees ober nn ſowie 
für eine Verreibung 

bei einer Teilung oder bei einer vervielfäftigten 

Verabreihung eines Tees oder eines Pulvers für jebe 

Gabe (Dofis) . ; 

bei einer Verabreihung in Rapjeln aus Leim ober 

Oblatenmafle für jede Gabe (Doiis) . 

für die Bereitung von Suppofitorien in jeder Form 

(Kugeln, Stäbchen, Zäpfchen oder dergl.) jomwie von 

Wundſtäbchen bis zu 3 Stüd . 

für jedes weitere Stüd . 

oM 
20 

»t “ 

lu 

40 = 

10 : 

In den unter a bi$ m angejegten ‘reifen find Die 

Einzelpreife für alle zur Herftellung ber betreffenden Arznei: 

formen erforderlichen Arbeiten einjchließlih des etwa er: 

forderlihen Zerreibens der angemwendeten Stoffe ſowie bie 

Zugabe von Kapſeln aller Art, Brieftafhen (Konvoluten) 

uſw. enthalten. 

n) für das Abdampfen einer en für jede zu verbampfenden 

100 g 

o) für das ee oder RER (Ron: 

tundieren) eine Stoffes, infofern es nicht jchon in 

den übrigen Arbeitspreifen enthalten ift. 

10 PH. 

lu 
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p) für eine vorgefchriebene Filtration. . . . .. OP 

q) für das GSterilifieren eines Gefäßes bis 100 8 

Faffungsvermögen, eines Arzneimittel oder einer 

Arznei bis 100 8 einihließlih . . . .. Wi 

für größere Gefäße oder für größere Mengen .. ur 

für das Sterilifieren eines Geräts . . . . 30 — 

r) für die Herrichtung eines Arzneimittels oder einer Arznei 

zur Abgabe (Dispenfation) einfchließlih bes Korkes, der 

Überbede (Tektur), des erforderlichen Wapierbeutels ſowie 
der Auffchrift (mit oder m. der Beltanbteile der 

TEIBEREER: 12 5.9 ua ae BE ae u EN: 

13. Die Gefäße, in welchen die Arzneien abgegeben werben, 

find nach folgenden Grunbjägen zu vergüten: 

a) Gläfer, runde oder jechsedige, mit enger oder weiter Öffnung, 

weiße oder farbige bis 200 & Inhalt das Stüd mit 10 Pf. 

von mehr als: 

200 g bis 300 g Anhalt das Stüd mt . . 15 « 

300 E =: 500 £ ⸗ 5 x s YA: 

bei joldhen von mehr ala 500g für je 500g bes 

Smbalts mehr mt »- . - - 2 2 220. DB 5 

b) Gläjer (einfchließlich Tropfgläfer) mit eingeriebenen 

Glasitönfeln, mit enger oder weiter Öffnung, bis 

zu 15 & Inhalt das Stüd mit . . 2» 2 22 BD = 

von mehr als: 

15 & bis zu 100 & Inhalt das Stüd mit . 30 

008 = =: 200 > ⸗ = . 50: 

2008 = = Se . s a 680 

c) feite Dedel jeder Art zu Pulvergläfern und zu 

Salbenfrufen bei Gefäßen bis zu 20 & - mit 10 = 

bei größeren Gefäßen mit . . . 15 + 

Anmerkung: Gläfer (einjchl. Zeopfaläfee) mit ein« 

geriebenen Glasftöpfeln ſowie Holzkorkſtöpſel dürfen nur 

berechnet werben, wenn fie ausdrüdlich verlangt ober verordnet 
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find ober wenn fie durch die Natur des Arzneimittels not: 

wendig erfordert werben ober wenn bie Verhältniſſe der 

Arzneiempfänger die Zuſtimmung zu deren Verwendung 

vorausjegen laſſen. 

d) Kruken: 

graue ober gelbe, 

bis 200 & Inhalt das Stüd mit ae 

von mehr ala 200 & bis 500 & — das 

Stück mit 

bei ſolchen von mehr als 500. & für je "300 x 

des Inhalts mehr mit 

weiße, bis 50 & Inhalt das Stüd, mit . 

von mehr als 50 & Anhalt bis 100 & Anhalt 

das Stüd mit . — — 

von mehr als 100 x Anhalt bis 200 2 Inhalt 

das Stüd mit . f N: 

von mehr ala 200 8 Inhalt * 300 8 Inhalt 

das Stück mit . — — 

von mehr als 300 8 Inhalt 4 400 Anhalt 

das Stüd mit . re 

von mehr ala 400 & Anhalt bie 500 8 Anhalt 

das Stüd mit . ; ls Dana 

e) Bappidhadteln: das Stüd bis 100 & Anhalt mit 

s = von mehr ald 100% 

bis 200 Inhalt mit 

größere das Stüd mit es ahgng 

f) Bulverfäfthen: für 1 bis 10 Pulver das Stüd mit 

für mehr ald 10 Pulver das Stüd mit 

14, Kür die Berechnung bes Gefähes (abgefehen von Ar. 13 zu f) 

ft das Gewicht der darin enthaltenen Arznei maßgebend. 

Werben jedoh Gläſer und Krufen zur Aufnahme trodener Stoffe 

verwendet, jo wird der Preis der Gefäße nach ihrem Faſſungsvermögen 

an beftilliertem Waſſer berechnet. 

10 Br, 

20 

50 

4 

z 

2 
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15. Werden verwendbare reine Gläſer, Kruken, Schadteln ober 

Nulverfäfthen bei Wiederholungen zur Aufnahme der Arznei in bie 

Apotheke gejandt, fo ift dafür der volle Preis abzurechnen. 

16. Der Preis der Arznei ift durch Zufammenzählen der einzelnen 

Anjäge zu ermitteln, Dabei ijt der Preis, wenn er 1 .# nicht über: 

jteigt, in der Weiſe abzurunden, daß 1—4 Pfennig auf 5 Pfennig, und 

6—9 Pfennig auf 10 Pfennig erhöht werben; wenn er jedoch 1 .A 

überfteigt, jo werden 1—4 Pfennig auf O Pfennig, und 6—9 Pfennig 

auf 5 Pfennig herabgejet. 

17. Bei der Abgabe von Arzneien auf Koften von öffentlichen 

Anftalten und Kaſſen und von foldhen Vereinen und Anftalten, welche 

der öffentlichen Armenpflege dienen, ſowie bei der Abgabe von Tier: 

arzneien bürfen Pulverkäſtchen, Pappſchachteln, Gläfer mit eingeriebenen 

Slasftöpjeln (einfchließlih Tropfgläfer) und feſte Dedel jeder Art zu 

Salbenkrufen, jowie weiße Krufen nur berechnet werben, wenn ihre 

Verwendung im ärztlichen Rezept angeorbnet ift. Jedoch finb bei ber 

Abgabe von abgeteilten Pulvern oder von Paitillen, welche Mittel der 

Tabelle B des Arzneibuhs, Opium oder deſſen Alkaloide oder Chloral- 

hydrat enthalten, Pulverkäſtchen oder Pappſchachteln ſtets zu verwenden 

und zu berechnen, foweit das Arzneibuch nicht andere Beftimmungen 

enthält. Bei der Abgabe von Augenjalben ift die Verwendung und 

Berechnung weißer Krufen mit Dedel zuläffig. 

18. Die in der Preislifte aufgenommenen Preiſe für Serum 

antidiphthericum und Tuberculinum Kochi verjtehen fi ein: 

ichließlich der zur Abgabe erforderlichen Arbeiten und ber verwendeten 

Gefäße. 

19. Homöopathie Arzneien werden einjchließlich der darin 

enthaltenen Arzneimittel berechnet wie folgt: 

Gegenftand Gewigt Preis 

Urtinfturen. . > 2 2 2 bis zu 

jede meiteren 



Gegenftand Gewicht Preis 

Urtinfturen zum äußerlihen Gebraude . . . . 108 15 

⸗ ⸗ 5 ‘ * FR HP 100 = loc 

Verdünnungen . F bis zu 31: 35 
s En EEE E lv » 40 

⸗ jede weiteren . 2 2 2 200. In; 15 

Verreibungen . 2 2 20202000. Dis zu >: 30 

, > wa 10 = 50 

jede weiteren > 2 2 2 20. 10 25 

Streufügelden . bis zu 5» 30 

: iR art übr5g =: = lu 2, 50 

jede weiteren . . 2 2 2 0. 10 : 25 

Streufügelden, unbefeuhtt . » x 2 2.2. l : 5 

5 s re, Le IN = 15 

Milchzuder, präparierter > 22 nn l : 5 

⸗ ⸗ a a a aa, 7 10 =: 15 

Beträgt jedoch der Einfaufspreis mehr als die Hälfte diejer Preife, 

oder find bejondere Zujäge zu homöopathiſchen Arzneimitteln, wie 

deſtilliertes Waſſer oder MWeingeift, oder bejonders verorbnete Arbeiten 

zur Herſtellung homöopathijcher Arzneimittel erforderlich, jo werden fie 

nah den Vorfchriften von Nr. 8 bis 12 berechnet. Das Gleiche gilt 

von der Herrihlung zur Abgabe (Dispenjation) ſowie hinſichtlich der 

verwendeten Gefäße (Nr. 13). 

20. Der Preis der Arznei ift mit jeinen Einzelanfägen auf dem 

Rezepte zu vermerken. 

21. Wenn auf dem Rezepte Angaben fehlen, welche die Preis: 

berechnung beeinfluffen, müſſen fie vom Apotheker hinzugefügt werben. 

Wird z. B. bei einer Pillenmafje eine dem Apotheker anheimgeitellte 

Menge irgend eines Mittels zugefegt, jo iſt fie auf dem Rezepte zu 

vermerfen. 

22. Bei der Abgabe fabritmäßig hergeftellter Zuberei- 

tungen, welde nur in fertiger Aufmahung (Originalvadung) in den 

Handel kommen, ift ein Zufhlag von 60% zu dem Ankaufspreiie 
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zuzurechnen, jojern nicht ein höherer Verkaufspreis vom Heriteller feit- 

gejegt ift.  Depeichengebühr, Porto, Zoll ujw. darf der Apothefer 

dann in Anrechnung bringen, wenn ihm derartige befondere Untoiten 

nachweislich entitanden find und der Beſteller auf joldhe vorher hin: 

gewiejen worden war. 

Sind derartige fabritmäßig hergeſtellte Arzneizubereitungen in 

fleineren Mengen verordnet, ald die fertige Aufmachung enthält, jo ift 

außer der Herrichtung zur Abgabe (Dispenfation) und dem etwa er- 

forberlihen Gefähe das Doppelte des Einfaufspreiles zu berechnen. 

23. Bei der Verabfolgung von Arzneien während ber Zeit von 

10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens ift der Apothefer berechtigt, eine 

Zuſatzgebühr bis zu 50 Pfennig zu erheben (Nachttare). 



»Preislifte der Arzneimittel, 



An Stelle der nachſtehend aufgeführten, mit Wortſchutz veriehenen 

Bezeichnungen von Arzneimitteln find die daneben verzeichneten, ihrer 

Zuſammenſetzung entſprechenden wiſſenſchaftlichen Namen in die Lifte 

aufgenommen worden. Abgejehen von den Fällen der Nr. 22 der all- 

gemeinen Beitimmungen iſt der Preis diefer Arzneimittel, ſoweit fie unter 

ihrer geihüsten Bezeichnung zur Abgabe gelangen, gemäß Nr. 2 bis 6 

a.a. O. mit der Maßgabe zu berechnen, daß an Stelle des durchichnitt: 

lichen Einkaufspreiſes der tatjächliche Einfaufspreis zu Grunde gelegt wird. 

Geſchützte 
Bezeichnungen. 

Actolum. 

Agurinum . 

Airolum . 

Antipyrinum . 

Aspirinum . 

Dermatolum 

Diuretinum 

Duotalım 

Eosotum 

Eunatrolum 

Euphorinum 

Exalginum . 

Geosotum . 

Glutolum 

Heroinum . —— 

Heroinum hydrochloricum 

Hetolum 

Wiffenfchaftlihe Namen, 

Argentum lacticum. 

Theobrominum natrio-aceticum. 

Bismutum subgallicum oxyjodatum. 

Pyrazolonum phenyldimethylicum. 

Acidum acetylo-salicylicum. 

Bismutum subgallicum, 

Theobrominum natrio-salieylicum. 

Guajacolum carbonicum, 

Kreosotum valerianicum. 

Natrium oleinicum. 

Phenylurethanum. 

Methylacetanilidum. 

Guajacolum valerianicum. 

Formaldehyılgelatina. 

Diacetylmorphinum. 

Diacetylmorphinum hydrochloricum. 

Natrium einnamylicum. 



Geſchützte 
Bezeichnungen. 

Itrolum . 

Kreosotalum 

Migraeninum . 

Salipyrinum 

Salolum . 

Stypticinum 

Theoeinum . 

Thiocolum . 

Trionalum . 

Urotropinum . 

Xeroformium . 

18 — 

Wifjenfchaftliche Namen. 

Argentum citricum. 

Kreosotum carbonicum, 

Pyrazolonum phenyldimethylicum 

cum Coffeino citrico. 

Pyrazolonum phenyldimethylicum 

salicylicum. 

Phenylum salicylicum. 

Cotarninum hydrochloricum. 

Theophyllinum. 

Kalium sulfo-guajacolicum, 

Methylsulfonalum. 

Hexamethylentetraminum. 

Bismutum tribromphenylicum, 



Acetanilidum pulv. 

Acetonum 

” 

* 

Acetopyrinum 

* 

Acetum 

’ 

Acetum aromaticum 

+ 

* 

Acetum Colchiei 

Acetum Digitalis 

Acetum pyrolignosum 

„ 

* 

Acetum 

+ 

Acetum 

„ 

„ 

Acetum 

* 

Acidum aceticum 

” 

pyrolignosum 

” 

1 

”„ 

’ 

Sabadillae 

* 

’ 

Scillae 

La 

” 

* 

erudum . 

1 

” 

rectificatum 

” 

R 

10 

100 

200 

100 

2 

5a 

1 

10 

100 

200 

Jon 

100 

20 

500 

10 

10 

100 

200 

500 

100 

200 

300 

100 

200 

500 

10 

100 

10 

100 

8 
12 



Acidum 

” 

Acidum 

„ 

" 

Acidum 

Acidum 

* 

* 

Acidum 

’ 

Acidum 

” 

Acidum 

Acidum 

E23 

Acidum 

* 

Ei) 

„ 

Acidum 

„ 

„ 

„ 

Acidum 

* 

Acidum 

— 0 — 

BODEN 5: 5.8 via Gar da 200g |— 55 

66060 15 
aceticum dilutum . . .... 0. ji 5 

’ „ tn are 100 „ — 20 

" si ... 200. Peer. 
ne I een A 50. — 60 

aceticum aromatium . . » » 10, —40 
acetylo-salieylium . . . . . . 1„ |— 5 

Pr em Men 10, 11-120 

* UM) 150 

arsenicosum pulv. . . . ... 10. I— 10 

* RE Ta u — — ou — 60 

benzoieum . . . 2 2 2 202. I„ |— 10 

” wu a Aug Cats ade: Sa 10,0 10 
DORIOEEER 0 0 En an 0, |—: 5 

a De are Dre geh ter Meta far ve 100 ,, — 20 

pa a A 00 0 
r — ee u ee 500 „  1— 60 

boricum pulv. . . ». 2 2 2.02. 0, Il—|i5 

PR en ee Bet 100 — 25 

ar n» 2 2 2 2200: 120, 1-10 

— et 
eamphoricum . . 2 2 2 2 2... I„ J—|Ww 

= Dt Se ae al ir DE 10, 1 80 
earbolicum . . . 2 2 2... 0. 1— 5 

u ee ie 
re ⏑—78 

Be a 500 „ 1 50 
earbolicum liquefactum . . . . 10, I— 5 

m n in 100 „ | 50 

r > — Ad 200 „ — 75 
„ u ie 1:50 

chromicum . » » 2 2 20.0. | 1,„ 1-5 

. Ba le Br 10, |— 35 
einnamylieum . . 2: 222.2. | 1, [—'10 



Acidum eitrieum . . 2... 

’ ”» ’ “ 

Acidum eitricum pulv.. 

+ 23 E23 

Acidum formicicum . 

e ai ee —— 

Acidum gallicum . . .. . . 

„ n en 

Acidum hydrobromicum 

* 17 

Acidum hydrochloricum 

” ” 

* R 

” ” ⸗ 

Acidum hydrochloricum erudum 

” * ” 

123 

Acidum hydrochloricum dilutum 

” ’ ’ 

” „ 123 

” + ”» 

Acidum lacticum . . . .. 

” „ * * * . 

”„ ” 

Acidum nitricum . . . . 

* 1— ·* 

Acidum nitricum erudum . . 

’r ’ „ 

* ’ * + ° 

Acidum nitricum fumans . 

’ E23 ’ e 

Acidum phosphoricum . . ß 
* 

„ ° ” * . * 

Acidum picronitricum 

Acidum salicylicum . . 

10 

10 

100 

10 

100 

200 

>00 

100 

200 

500 

10 

100 

| — — nn a 

sı 9 

1/30 



Acidum saliceylicum . 

” ’ * . * * J * 

Acıdum sulfuricum 

23 ’ 

” ” 

”„ 23 “ u « 

Acidum sulfuricum erud 

4 „ il — « 

1 ” * 

Acidum sulfurieum dilutum . . » :. 

„ „» 

Acidum tannicum 

» 23 

’ * J 

Acidum tartaricum 

1 * . ” 

Acidum tartaricum pulv. 

” 123 ” u n 

Acidum trichloraceticum . 

* A EEE 

Acidum valerianieum . . 2 2 2 202. 

Aconitinüum . -. : 2 2 2 2 20. 

Adeps benzoatus 

Adeps Lanae anhydricus . 

123 ” R 

Adeps Lanae cum Aqua 

** " „ 177 

+ ” Li ” 

Adeps suillus ; 
» 

„ * 

” 

’ ” 

0,01 

31 

10 

100 

2300 

10 

100 

10 

100 

200 

10 

100 

200 

* 

" 

300 



Aerugo pulv. . . . x 2 2 er 0.“ 100g |—'10 

Aetheer.. 0 Tee 

” 200 „ 1135 

Pr It m fe . an. 2,70 

Aether acetius . - - 2 2 2 22.2.0010, jo 1 

PR 1 az 100 „ — 65 

Aether bromatus . -. . » 2 2 2 nn. 1. 1-!|5 

5 re rer Br dr 10, — 25 
J ar Eee 100 „ 2|— 

Aether jodat 1. 115 

Aether pro narcosi . » » » 2... 100. 1,50 

Aethylenum cehloratum. . . .» 2.2.» l„ |J—:5 

u De ee a 10, j—150 

Agarieinum . | 01, |" 

„ | 1, }—150 

Agathinum . . » 2: 2 2er nn 01, 1-11 

. a 1 —58 

Albharginummm..⸗ Ei ei 

6. I: — 25 

a ee — 10;,; I 95 

Albumen Ovi siceum . 2 2 nn nen 1, ]|— 20 

Alcohol absolutus . . . . .» et 10, I-—;,10 

. u 100 — 70 

J 200 „ 1,5 

” ”„ FREE Cu Ba ER? 5000 210 

Alo& gross. modo pulv. . .». . 2.2... .* 30, — * 

ei " di a 100, |—- 35 

* . ” * FR REIFE PHP 200 „ — 55 

AHE-DEIWN:2 5 4.8 ie ta ei 10, [—'10 

„ bi: Ok — — — 100 1-55 

Alumen pulv.. a 10, |—.5 



Alumen pulv. 

” ’ 

v ’ 

Alumen ustum pulv. 

” ” 

Aluminium acetico-tarta 

” 

’ * 

* „ 

Aluminium sulfuricum . 

23 .. 

Ammoniacum pulv. . 

” 

+ 

Ammonium 

+ 

Ammonium 

* 

Ammonium 

* 

Ammonium 

Ammonium 

” 

» 

Ammonium 

Ammonium 

Ammonium 

Ammonium 

Ammonium 

’ 

” 

Ammonium 

Amygdalae 

Amygdalae 

* 

benzoicum . 

ss 

bromatum . 

2 

carbonicum 

carbonicum pyro-oleosum 

chloratum . 

chloratum ferratum 

jodatum 

nitricum 

phosphoricum . 

sulfo-ichthyolicum . 

sulfurieum . 

amarae (decorticatae) . 

dulces (decorticatae) 

Amylenum Iıydratum 

” 

aa * 

ricum . 

10 „ 



Amylium nitrosum 

Amyloformium . . . 

” .. 

Amylum Marantae 

Amylum ÖOryzae 

” ” . . * D * . 

” 

Amylum Tritici pulv. 

„ ”„ ” I 

”„ * 1— 

* 2 * 

Anaesthesinum . 

Ba ren 

— 

Aussen —— 

Aqua Aura ne 

“ „ „ 

— — — iluta 

Aqua Aurantii Florum . 

— Calcariae " 

Aqua carbolisata (bis 5°/o) 

’ * 



Aqua carbolisata (bis 5%) . . ... 

Aqua Chamomillae 

Aqua chlorata . 

* +. 

Aqua Cinnamomi . . . .. 

.. . . 

Aqua cresolica cum Aqua destill. parata . 

* * ” * * 

* — J — 
Aqua cresolica cum Aqua comm. parata 

Aqua destillata 

’ 12 

“ re 

bij 

Aqua destillata fervida . 

Aqua Foeniculi . 

2 

Aqua foetida antihysterica 

2) ’ n 

Aqua Matico 

Aqua Melissae . a ———— 

Aqua Menthae erispae . . . ... 

Aqua Menthae piperitae 

Aqua Opii 

Aqua Petroselini . 

Aqua Picis 

’ 

I} 

500 8 

100 , 

10, 

100 

200 

500 

100 

200 

00, 

100 

200 

500 

500 

100 

200 

500 

1000 

5000 

100 

100 

200 

500 

10 

100 

100 

100 

100 

100 

200 

500 

10 

100 

100 

200 

500 

M. 



Aqua Plumbi . 

7 r 

* ” 

Aqua Rosae 

* EL) 

Aqua Rubi Idaei . 

Aqua Salviae 

Aqua Sambuci . 

Aqua Tiliae 

Agna Valerianae . 

Arbutinum Er ae &5 

Arecolinum hydrobromicum . 

Argentaminum 

Argentum ceitricun 

Argentum colloidale 

Er ’ 

Argentum lacticum 

rt ” 

Argentum nitricum . 

’ R 

Argentum nitricum cum Kalio nitrico . 

„ ”" ’ a) 

Argoninum 

Aristolum . 

"’ 

.r 

tv g 

200 

500 

1000 

100 

200 

500 

100 

100 

100 

100 

100 

O1, 
0,01 

0,1 

0,1 



Asa foetida pulv.. 

” ı ” 

Atropinum sulfuricum . 

” ’ 

’ ’ 

Atropinum valerianiceum 

* 1 

Auro-Natrium chloratum . 

” 2} 

B. 

Balsamum Copaivae . 

” ” * 

Balsamum Nucistae . 

Li; ” 

Balsamum peruvianum . 

I + 

" ' 

* ’ 

Balsamum tolutanum . . 

” 

Baryum chloratum 

* Lu 

Benzinum Petrolei 

’ * 

** + 

„ * 

Benzo& pulv. 

Benzonaphtholum . 

Bismutose 

10 

100 

200 

500 

10 

100 

10 

100 

10 

100 

200 

500 

1 

10 

” 

bj 

** 

+ 

” 

’ 

* 



Bismutose 

Bismutum 

Bismutum 

Bismutum 

Bismutum 

Bismutum 

.. 

Bismutum 

Bismutum 

Bismutum 

1 

Bismutum 

carbonicum . 

oxyjodatum 

subgallicum . 

subgallicum oxyjodatum 

” * 

subnitricum . 

*. 

subsalicylicum . 

tannicum . R 

tribromphenylieum 

r 

valerianicum 

Blatta orientalis pulv. . . . . . 

Bolus alba cruda gross. modo pulv. 

” ’ ’ „ r * 

Bolus alba pulv. 

’ ” ’ 

Borax pulv.. 

” ’ 

bi) ’ 

Bromalum hydratum 

Bromipinum (10°%) . 

” 

+’ 

Bromipinum (33 so) 

” 



— 30 — 

M. Pf. 

Bromipinum (33!) . » . 2 2 .2..01.20g [10 — 

Bromocollum » : 2 2: 2 m nn ee 1, |— 15 

— er 1,25 

R a 660 

Bromoformiumm.. 1„ 15 

5 ee Be re ae 66 

Bram. 24. 5: 5 ee 5 — 5 

ee rn Sn rin: 10, | #0 
Biteisasl 24 01. 1-15 

Brueinum nitricum . » » 2 2 0 200. 01, |='5 

Bulbus Seillae conc.. . -» . » 2... 10. 115 

Bulbus Seillae pulv.. . » 2» 200200. 0, J—-:5 

Butyl-chloralum hydratum . . .... I, [7:10 

Cacao sine Oleo . » 2 2 2er 0. 101g I—|15 

ER ” ” .. 100 ” 115 

Cadmium sulfurieum . GE Le 

Calcaria chlorata . 100, |—'10 

” 1— 200 * — 15 

1 „ 
500 ” — 30 

Calcaria usta Pr ; 100, |—:235 

Caleium carbonicum ad usum externum . 110 ,„ 1115 

Calcium carbonicum praeeipitatum . . - 10, — 5 

Br . = 100, |— 125 

Caleium chloratum siccum . . ... + 10. |—-!5 

Calcium chlorhydrophosphoricum . . . » 10, |— 15 

= z 100 „, 1:20 

Calcium glycerophosphoricum . .» . + -» 1, 1-5 

* * 
10 * — 45 

—J — 5 Caleium hypophosphorosum 
— — - 

1 — =. 

ei 



Caleium jodatum 

Calcium lasticum . 

Calcium lactophosp 

—* Elena R 

Calcium sulfuricum ustum 

Camphora monobromata . 

Camphora trita 

Cannabinum — 

Cantharides gross. modo pulv. 

Cantharides pulv. 

———— 

Carbo animalis pulv. 

Carbo Ligni pulv. 

Carbo Spongi 

Caricae cone. 

Carrageon cone. 

Caryophylli pulv. . 

Castoreum pulv. 

10 

10, 

| 100 , 

100 

200 

500 

1, 
10 

100 

1 



Castoreum sibiricum pulv. 

Catechu pulv. . 

„ R 

Cera alba 

Li * 

Cera flava 

Ceratum Resinae Pini . 

Cerium oxalicum . 

Cerussa pulv. 

Cetaceum 

Charta cerata . . . : 

Charta nitrata . . : . . 

Charta sinapisata (einfchl. Dispenfation) . 

Chinidinum sulfuricum . 

Chininum arsenicicum . 

Chininum bisulfuricum . 

nr - : 

Chininum ferro-citricum 

„ n M 
Chininum hydrobromicum . 

+ ” ” 

Chininum hydrochloricum . 

’ 

bi} ’ 

’ .. 

Chininum lacticum 

| 

100 

1000 qm 

1000 

1 Blatt 

” 

von je 

100 gem 

10 Blatt 

von je 

100 gem 
1 

0,1 
0,1 

M. 

10 

= KK eo so öä 

= 
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Chininum lacticum 

Chininum salicylicum 

IL ** 

Chininum sulfuricum 

„ ’ » 

LE} BE} 

+ 1— 

Chininum tannicum 

* ie ; 

Chininum valerianicum . . . 

„ = 

Chinioidinum 

Chinolinum 

+ * 

Chinolinum tartaricum . 

E23 ” 

Chinosolum 

” + 

Chloralum formamidatum . 

Chloralum hydratum 

Chloroformium . 

. . . ” 

Chloroformium e Chloralo hydrato . 

Chrysarobinum . 

123 * 

Cinchoninum sulfuricum 

Citarinum 

bie | 

Citrophenum 

Si es © S a Qu 

= 

* 2 > 

S X FA — — 



Citrophenum . . . j 

Cocainum hydrochloricum . 

J 

Cocainum nitricum 

F * 

Coccionella pulv. 

Codeinum. . . . .» 

PR 

u el ae 

Codeinum hydrochloricum . 

’ ” 

Codeinum phosphorieum 

* 

+ .. * 

Coffeino-Natrium benzoicum 

I. ’ » 

+ 

Coffeino-Natrium cinnamylicum 

++ * * 

Coffeino-Natrium salicylicum 

Coſffeinum. 

is — 

Coffeinum eitricum . . 

Coffeinum hydrobromicum . 

; 5 

Coffeinum valerianicum 

„ „ 
Colchieinum . . . 

Collodium . 

Collodium cantharidatum 

J 



Collodium cantharidatum 

e * 

Collodium elasticum . 

Colophonium pulv. . 2 2 2 2 20.0.. 

Conchae praeparatae . 

Coniinum . 

Coniinum —— RR 

Cortex Aurantii Fructus conc. et gross, 

modo pulv. 

Cortex Aurantii Fructus pulv. i 

Cortex Cascarillae cont. et gross. modo pulv. 

Cortex — — 

Cortex Chinae cont. et gross. modo — 

Cortex Chinae pulv. . 

Cortex Cinnamomi cont. et gross. modo pulv. 

Er Er * * * Er * 

Cortex Cinnamomi pulv. 

Cortex Citri Fructus conc. 

Cortex Condurango conc. 

Cortex Coto cont. . 

Cortex Frangulae conc. 

Cortex Granati cont, et gross. modo pulv. 

Cortex Granati pulv. 

10 

100 

10 

lem 

10 

lem 

I 

100 

Tropfen 

g 0,1 

1 

& 

r 

R 



Cortex Granati pulv. 

Cortex Quebracho . 

Cortex Quercus conc, et gross. — — 

’r ”„ 143 ” 2 ’ 

* R R ”. ” ’ 

Cortex Quercus er 

* * 

Cortex Quillaiae conc. 

+. 2 

—— —— — 

Cotoinum (Para) 

”„ ” 

Cotoinum (verum) 

”, 2 

Cresolum crudum . 

" ”„ 

Creta alba praeparata 

Crocus pulv. } 

Cubebae pulv. . . . 

Cumarinum —F 

Cuprum aceticum. . . 

Cuprum aluminatum pulv. 

Cuprum carbonicum . 

Cuprum oxydatum 

Cuprum sulfocarbolicum 

’ "r 

Cuprum sulfuricum 

* " & # 

Cuprum sulfurieum crudum 

* 

100 g 

10 

100 

200 

500 

10 

| 100 

10 
100 

0,01. 
’ 

"1 

0,1 

l 

ol, 

0,1 
100 

2 

Bo 

100 

” 

_ 154 

yı a vä 

154 

-r gr Ss Qt 

re wur Dog 



Cuprum sulfuricum crudum gross. modo pulv. 100 g 

* * * in — 200 

— ii F— ie 500 „ 

CUrBIO: 2 ne tn 1; 

D. 
Decoctum Sarsaparillae compositum . . . 500 8 

’ *. R * . | 5000 * 

Diacetylmorphinum . . . 2» 2 22... | 0,01 „ 

" . .. ”%] , 

Diacetylmorphinum hydrochloricum . . . 0,01 „ 

”„ ”„ er. | v1 ” 

Dioninmm 0,01, 

F 0,1 ,„ 

Duboisinum sulfuricum. . » . 2» 2... 001, 

a re ea Ale RER 

E. | 

Electuarium e Senna . . ». 22.2...) . 10g 

’ „ ** * J— * ” ” . | 100 * 

Hier amarmnmmmmm...... 10 „ 

J J ee Der 100 „, 
Elixir Aurantii compositum . . . . . . 10; 

* * ER Pe er Ge 1 100 ” 

Elixir e Succo Liquiritiae . . . 2... 10, 

— m ee 10 
Elixir Proprietatis Paracelsi . . . . . | 10 „, 

” "„ „ 0.0.) 100, 

Emplastrum adhaesivum . . . . 2... | 10 „ 

- R SENTEPETEE TERN 100 „ 
Emplastrum adhaesivum extensum . . . 100 gem 

” * ” . . fr N 1000 „ 

Emplastrum Ammoniaci . . .». ».2...2,.10g8 



— 3436 — 

Cortex Granati pulv. 

Cortex Quebracho . I Eh na 

Cortex Quereus conc, et gross. modo pulv. 

Cortex Quercus pulv. 

* be 

Cortex Quillaiae cone. 

+ .. ”„ . + 

Cotarninum hydrochlorieum 

er . “ . . . 

Cotoinum (Para) 

” —F 

Cotoinum (verum. 

” ” 

Cresolum crudum . 

” » ® 

Creta alba praeparata 

Crocus pulv. 

Cubebae pulv. 

Cumarinum 

Cuprum aceticum. . » 

Cuprum aluminatum pulv. 

Cuprum carbonicum . . 

Cuprum oxydatum . 

Cuprum sulfocarbolieum 

” ” 

Cuprum sulfuricum 

” ’ ⸗ ° 

Cuprum sulfuricum crudum 

4 

.. 

100 

10 

100 

200 

500 

10 

100 

10 

100 

0,01. 

v1 

4,1 

1 

01 

0,1 

100 

200 

500 

100 

l 

10 

100 

0,1 

10 

10 

100 

10 

10 

I 

10 

10 

100 

100 

200 

Aa 

8 
2) 

— 60 

I | | 1 = 

u a u 

— 

Ss a a as gu 

| Ds 

ze 5 
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Cuprum sulfuricum crudum gross. modo pulv. wg |— 25 

* * R ”„ R “+ 200 + Zi 40 

„ ” * * „ 500 * — 75 

— ——— ol, j— 1 

D. 
| 

Decoctum Sarsaparillae compositum . . . 500 g 1,50 

" E: r | 5000 „| 925 
Diacetylmorphinum | 001, I—,5 

„ Rat er Une Ta ne nr ua 0,1, 1—|10 

Diacetylmorphiaum hydrochlorieum . . . 0,01, 1—i 5 

” " — — 01, -110 

Dioninnnnn.. 001. —-65 

— V ri 
Duboisinum sulfurieum. . . 2 2 2... 0,01, 1—:10 

7 een Bu 

Electuarium e Senna . . .». 2 2.2..). 120g |—'W 

» a rs 100 „  |--:80 

WR amaEum 00 10, 1—135 

FR — u ——— 100 265 

Elixir Aurantii compositum . . ». ...'. 10. 1-35 

" J Er a ar OR; 2,70 
Elixir e Succo Liquiritiae . . .»... 10. |j—:15 

"nn „ BR Te 100 „ 1’— 

Elixir Proprietatis Paracelsi . . . ... 10, |—|30 

” BL} ” - . + . . 100 " 2 | 25 

Emplastrum adhaesivum . . . ....)| 10, |— 20 

R e RER 100, | 1.60 
Emplastrum adhaesivum extensum . . . 100 gem |— 15 

E23 + Er . . . N 1000 Er —1 — 

Emplastrum Ammonieci . . . 2 2..|. 190g |—3 



Emplastrum aromaticum 

Emplastrum Belladonnae , j 

Emplastrum Cantharidum — 

* „ ” 

Emplastrum Cantharidum perpetuum 

R * 

Emplastrum Cantharidum pro usu — 

+ ” La, EL ” 

Emplastrum Cerussae 

Emplastrum Conii 

Emplastrum foetidum i 

Emplastrum fuscum camphoratum 

Emplastrum Galbani crocatum . 

Emplastrum Hydrargyri 

Emplastrum Hyoscyami 

Emplastrum Lithargyri 

Emplastrum Lithargyri compositum . 

Emplastrum Meliloti 

Emplastrum opiatum 

Emplastrum oxycroceum 

Emplastrum Piecis irritans 

Emplastrum saponatum 

Epicarinum . 

Eucainum hydrochloricum 

., 

10 

10 

10 

100 

10 

100 

10 

100 

10 

100 

10 

10, 

10 

100 

10 

8 
” 

"„ 

* 

* 

100, 

10, 

10, 

100 

200 

50, 

0, 
100 

104 

I 

10 

10 

100 

l 

10 

o] 

1; 

10. 

70 

560 
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Eucalyptolum 

Euchininum . 

Eumenolum . 

Euphorbium pulv. 

Europhenum 

Extractum Absinthii 

Extractum Aconiti 

Extractum Aloös . 

Extractum Aloös Acido sulfur. correct. 

Extractum Belae indicae fluidum . 

Extractum Belladonnae 

Extractum Belladonnae siceum . 

** " * * 

Extractum Bursae pastoris fluidum 

Extractum Cacti grandiflori fluidum 

Extractum Calami 

Extractum Cannabis indicae . 

Extractum Cardui benedicti . 

Extraetum Cascarae eagradae fluidum 

” ’ 1* ’ 

Extractum Cascarae examaratum fluidum . 

E23 ” ” * 

Extraetum Cascarillae . — 

Extractum Castaneae vescae fluidum 

Eh; EL, ’ „ 



— 40 — 

Extractum Centauri . 

Extractum Chamomillae 

Extractum CheJidonii 

Extractum Chinae aquosum . 

Extractum Chinae fluidum 

Extractum Chinae spirituosum . 

Extractum Cocae fluidum . i 

Extractum Cocae spirituosum spissum . 
Extractum Colae fluidum . 

Extraetum Colocynthidis 

Extractum Coloeynthidis compositum 

Extractum Colombo . 

Extractum Condurango fluidum 

Extractum Condurango spirituosum siccum 

Extractum Coniü . 

Extractum Conii siccum 

Extractum Cubebarum —— 

Extractum Digitalis . . . . 2... 

Extractum Digitalis siccum . 

Extractum Dulcamarae 

Extractum Ferri pomati . . . 22... 

Extractum Filicis 

Extractum Frangulae fluidum 

” ” ” 

Extractum Gentianae 



Extractum 

Extractum 

„ 

Extractum 

” 

Extractum 

Extractum Grindeliae robustae Auidum 

Hamamelidis virgin. fluidum Extractum 

Extraetum 

Extractum 

Extractum 

Extractum 

” 

Extractum 

Extractum 

Extractum 

Extractum 

Extractum 

Extractum 

Extractum 

Extractum 

Extractum 

Extractum 

Extractum 

Extractum Quebracho cort. spirit. siecum . 

Extractum 

Extractum 

“ 

Gossypii fluidum . 

—— — 

—— 

ER 

Helenii 

Hydrastis Auidun 

Hydrastis siccum 

Hyosceyami . 

Hyoscyami siccum . 

Lactucae virosae . 

Lactucae virosae siccum 

Ligni campechiani 

Malti . 

Millefolii 

Opii 

Pichi Aluidum . 

” * 

Pimpinellae 

Piscidiae Erythrinae —— 

Quassiae 

Ratanhiae 

Rhei 

” 

Ku 

— 

—— 
= S 

sı Sr JS Qi 

39 
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Extractum Rhei compositum 

” ” 

Extraetum Rhois aromaticae flu 

Extractum Sabinae 

Extractum Scillae 

Extractum Secalis cornuti 

* ” ® ” 

Extractum Secalis ecornuti flu 

Extractum Senegae . 

Extractum Strychni . 

” * . 

Extractum Syzygii Jambolani fuidum 

Extractum Taraxaci . 

Extractum Tormentillae 

Extraetum Trifolii fibrini . 

” ” ” * 

Extractum Uvae Ursi fluidum . 

” ” " ” 

Extractum Valerianae . 

Extraetum Viburni prunifolii flu 

r ” ” 

F. 
Farina Secalis . 

’ "+ . * 2 * . 

Fel Tauri depuratum siccum 

Ferratinum . 

’ * * D ” ” 

Ferripyrinum (Ferropyrinum) 

100 

200 

500 



Ferrum 

„ 

Ferrum 

* 

Ferrum 

Ferrum 

„ 

Ferrum 

” 

Ferrum 

m 

Ferrum 

Ferrum 

* 

Ferrum 

Ferrum 

Ferrum 

„ 

Ferrum 

Ferrum 

* 

Ferrum 

Ferrum 

Ferrum 

albuminatum siccum 

’ ’ 

carbonicum succharatum 

’ 2} 

chloratum . . . . 

citricum ammoniatum 

** LE 

ceitricum effervescens 

” * 

citricum oxydatum 

” 1* 

jodatum saccharatum 

laeticum . . 

. . ” 

oxydatum dialysatum liquidum . . 

oxydatum fuscum . 

oxydatum saccharatum . 

* ” 

peptonatum siccum . 

* * 4 

peptonatum dialysatum siecum . 

+ * 

pulveratum . 

" —— 

pyrophosphoricum 

pyrophosphoricum cum 

eitrico 

’ + 

Ferrum 

” 

” 

[2 . 

reductum 

.r ” * . 

** 

Ferrum sesquichloratum . . 

Ferrum 

’ 

sulfuricum . . . . . 

* 2 

Ammonio 

. ” 



Ferrum sulfuricum erudum . . . 2... 

+ * J J 
” * 

” . . * + . “ 
” ” 

Ferrum sulfuricum erudum gross. modo pulv. 

„ + ”r ” R 

r 1* ” ” .’ + 

Ferrum sulfurieum sieeum . . 2... 

* Er 

Flores Arnicae cone. et gross, modo pulv. 

= m 5 % u 

Flores Aurantii cone. . ». » 2 22... 

FloresChamomillae conc. et gross. modo pulv. 

” ” ’ ’ ’ 2 LE} 

Er * ** * ** * J 

* * * + “+ * * 

Flores Chamomillae romanae conc. et gross. 

modo pulvv. 

LI u } } „ ’ Ei + ’ * 

Flores Cinae pulv. . ». 2. 2 22 20. 

Flores Convallariae cone. . . 2... 

Flores Koso conc. et gross. modo pulv. . 

” mr —— 4 m aa a 

" ai a re - — 

Flores Koso pulv. . . 2 220.2. 

3 „ ** * . + . . ” 

Flores Lemi . -. : 2 2 2 222000. 

Flores Lavandulae cone. . . . » 2... 

ES J * a FE ee 

Flores Malvae cone. . . 

— F = a ae 

Flores Malvae arboreae cone. . . .» » » 

Flores Millefolii cone, et gross. mode pulv. 

2. * ** ’r .. 1* * 

1008 

200 , 

500 

100 

200 

500 

10 

100 

10 

100 

10 

10 

100 

200 

500 

10 

100 

10 

100 

10 

10 

100 

200 

10 

100 

10 

10 

100 , 
10 

100 

10 

10 

100, 



u. — 

Flores Rhoeados conc. . 

Flores Rosae conc. 

” 123 ” — 

Flores Sambuci conc. et gross. modo pulv. 

2 EL ” .. ”„ R 

”„ . * LE 1 * ” 

” ” ’» * ” „ ” 

Flores Stoechados conc. . . . 

Flores Tanaceti gross. modo pulv. 

Flores Tiliae cone. 

** * * J 

Flores Verbasci cone. 

” + ” 

Folia Althaeae conc. et gross. modo pulv. 

+ . .. 

Folia Aurantii conc.. 

Folia Belladonnae conc. et gross. modo pulv. 

Folia Belladonnae pulv. 

Folia Bucco cone. 

Folia Cocae cone, 

Folia Digitalis conc. 

Folia Digitalis pulv.. 

Folia Eucalypti conc. 

Folia Farfarae cone. 

” E22 ” 

Folia Jaborandi conc. 

* 7 

Folia Juglandis conc. et gross. modo pulv. 

” ?ı bi R 123 * 

Folia Malvae conc. et gross. modo pulv. 

*. ” ”„ ’ .. * 22 

Folia Matico cone. . . 2... 

Folia Melissae conc. et gross. modo pulv. 

“ ” ” ” ” * 

108 

10 

100 

10 

100 , 

200 

500 , 

10, 

100 

10 

+ 

+ 

12) 



Folia Menthae crispae cone. et gross. modo 

DEE 2 a rer ie 

nn om — — 
Di — ie — 

je Kae —— er End FR 
Folia Menthae piperitae conc. et gross. modo 

pulv. A le a 

in — ——— — — 

Folia Nicotianae conc. et gross. modo pulv. 

ki PR A? * 

Folia Rosmarini cone. . . .». 

Folia Rubi fruticosi cone. . : 

Folia Rutae conce. . . . 2... 

Folia Salviae conc, et gross. modo pulv. 

» J —— > 

Folia Salviae pulv. . . . 2.2. 2.. 

Folia Sennae conc, et gross. modo pulv. 

.r ’r ” *+ *. * * * 

* ’ . * * .. .. 

Folia Sennae pulv. . . 2. 222 20. 

7 BE re — — 

Folia Sennae Spiritu extracta conc. . .. 

Folia Stramonii conc. et gross. modo pulv. 

A 2 a er is ” 

Folia Stramonü pulv. . . ... 

. F De a — 

Folia Stramonii nitrata cone. . . . . 

» J J br 

Folia Theae nigrae . 

Folia Theae virids . . - . . 2 2.0. 

lv g 

Ir 

2 

Jun 

in 

100 

200 

500 

10 

im 

10 

10 

10 

10 

1 

10 

10 

100 

200 

ann 

10. 

100 

10 

10 

100 

10 

100 

10 

100 

10 

” 

’ 

. 

„ 



M.\Pf. 

Folia Trifolii fibrini cone. — modo pulv. 108 |I—!|5 

„ 1 ” ” 2) 100 „, — | 35 

Folia Uvae Ursi conc. u gross. modo pulv. 10, 1-15 

ee a a - m 100 „ |—1!35 

Follieuli Sennae conc. . . . . 2 2... 10... 1310 

Folmaldehydgelatina . . . . 2.2... 1, [10 

** ———— — 10 PF\ —_ | 95 

Formaldehydum — De 10, |—!5 

. — —— 1000 |— 40 
a 200 —60 

et ee rer 1,20 

Fructus Anisi u ‚ ee 100 „ 1--|30 

Fructus Anisi gross. — — et 100 „1 40 

F J J 200, — 60 
— 500 1,20 

Fructus Anisi pulv. . » 22222... 1-15 
Fruetus Aurantii immaturi — et gross. 2? 

OBEREN 5:25 10, 1-5 
ae se a 2 ie ——— 100. | 3 

Fructus Cannabis . . . 2 2 2 20a 100 „ 1— 15 

Fruetus Capsiei pulv. . . 2 22 20. 10, |—:10 

Pe — Ba I ed 100, |— 85 
Fructus Cardamomi pulv. . . 2.2 .. 1, 1-15 

PR * e— ee en 10 „ — 2 

Fructus Cardui Mariae. . . 2. 2 202.0] 10. jJ—: 5 

ss h en ae Eee JO 
Fructus Carvi . . : 2 2 2 2200... 10100 5,20 

„ in 200 „ — 30 

F de I ee F 500 — 60 

Fructus Carvi gross. modo pulv. . . . . 100, — 30 

a 200, 1-45 



Fructus Carvi pulv. ; 

Fruetus Colocynthidis pulv. . 

" bi 

Fructus Foenieuli 

be + ” ” . * . “ 

Fructus Foenieuli gross. modo pulv. 

* er + .r ’ 

Fructus Foeniculi pulv. 

Fructus Juniperi . 

Fructus Juniperi gross. modo pulv. 

’ + * * ++ 

Fructus Juniperi pulv. r k 

Fructus Lauri gross. modo pulv. 

+ ’ * EL 2* 

Fructus Myrtilli . 

Fructus Papaveris immaturi conc. 

Fructus Petroselini . 

* 

Fructus Petroselini gross. modo pulv. 

Fruetus Phellandrii . 
* ” ® ’ 

Fructus Phellandrii gross. modo pulv. 

* * * 

Fructus Phellandrii pulv.. 

Fructus Sabadillae gross. modo pulv. 

” „ Er} ’ ” 

10 g 

1 

10 

100 

200 

500 

100 

200 

500 

10 

100 

200 

500 

100 

200 

500 

10 

100 

200 

500 

10 

100 

10 

100 

100 

200 

100 

200 

100 

200 

100 

200 , 
10 

10 

100 

— x — — 

| * 

— 

a x a 9 St | ic 



| m. Pf. 

Fructus Sabadillae gross. modo pulv. . . | 2008 |_ 50 
Fructus Sabadillae pulv. . . 2. 22... 10 „ 10 

— 100 „ —— 
" „ Fr Bit erhal de er 200 „ — 85 

Fungus Chirurgorum . . . ; P 10. 20 

Fungus Laricis conc. et gross. — — 0, —235 
Fungus Larieis pulv. 10, |_-ı10 

@. ' ' 
Galbanum pulv. . . x 22 2020. 108 |—-|2» 

Gallae pullß. 10, 1—!10 
Gelatina alba - - - - - - 2 200% 10, I—'15 

„ „ ME. Er am: Zinn a yo ji 100 „ 1110 

Glandulae Lapuli ee 10, |—i35 

Glycerinum De ern 10„ I—|5 

u > ne er 100 „| 135 
= 200 , ‚55 

a. 2% 500, 1 | 5 

Guajacetinüum . . 2 2 2 2 nn l„. [130 

z tra 10 2'235 
Guajacolum - . » 2 2 2 22er! 1. 1—!10 

J ee a ee en en 10, I—1!70 

Guajacolum carbonicum . . 2 2.2... 1. 1—1|20 

PR PP AR a — — 10 „ 1 70 

* er a 100 1355 

Guajacolum valerianieum . . . . 2.» in 1116 

PR Pr Darren e arten 10 „ 1:5 

Gummi arabicum pulv. . » 2 2.20... 1„ J—!5 

” J — 10 — 15 

Gutta Percha -. - - » 2 2 2 2 2 02. 10. |—1%3 

e Me De ee 100 „ 1:90 
Gutta Percha alba . . . 2. 2 2 202. 1-;: I—110 

10. I—1865 * * * te a et a ä 

Gutta Percha lamellata . . . : 2... 10.1 60 



Gutti pulv. . 

H. 
Haematoxylinum 

Haemogallolum 

Haemoglobinum 

Haemolu m 

Hedonalum 

— 

Herba Absinthii conc. er gross. — — 

Herba Absinthii pulv. 

Herba Adonidis vernalis conc. 

Herba Cardui benedieti cone. et gross. — 

pulv. 

Herba Cardui benedicti pulv. 
Herba Centaurii cone. et gross. modo pulv. 

Herba Chenopodii ambrosioidis cone. 

Herba Conii cone. et gross. modo pulv. 

Herba Conii pulv. 

Herba Equiseti cone. 

Herba Galeopsidis conc. et gross. modo pulv. 

Herba Hyosceyami cone. et gross. modo pulv. 

4 ** * * * .. * * 

Herba Hyoscyami pulv. 

z.ı „se se gen 

| — 

„nt 

| 
nr Su 58 

— — — - 



Herba Ledi palustris cone. 

” ” r ** 

Herba Lobeliae conc. et gross. — pulv. 

* * * Er * J— 1 

Herba Majoranae conc. et gross. modo pulv. 

Herba Meliloti conc. et gross. modo pulv. 

2) R ” * ” 

Herba Millefolii conc, 

Herba Poly — cone. 

Herba Serpylli cone. * gross. — En 

* * FR * * * 

Herba Thymi conc. et gross. — pulv.. 

1 ** ’ . * * 

— Violae tricoloris cone. 

R ’r * + 

” ’ * R 

Hexainethylentetraminum . 

Hirudines (einfchl. Dispenfation) . 

Holocainum hydrochloricum . 

Homatropinum hydrobromicum . 

Hydrargyrum 

Hydrargyrum bichloratum 

** 1 

Hydrargyrum bijodatum 

Hydrargyrum chloratum 

R ” 

Hydrargyrum chloratum vapore paratum 

+ 



Hydrargyrum ; 

Hydrargyrum formamidatum —— as °/o 

— 

H — 

— 

Hydrargyrum 

J—— 

Hydrargyrum 

Hydrargyrum 

— — 

— 

J— 

— 

Hydrargyrum 
Hydrargyrum 

” 

| [#23 X 

cyanatum 

2 * 

imido-succinicum 

* 

jodatum . 

oxycyanatum . 

oxydatum 

oxydat. via humida paratum 

+ * bi) 

peptonatum liquidum 

praecipitatum album 

” ” 

salicylicum . 

sozojodolicum . 

sulfuratum rubruın . 

ı ” 

sulfurieum neutrale . 

* * 

tannicum 

thymolo-aceticum 

» ” 

Hydrastininum hydrochloricum . 

” ” 

Hydrastinum hydrochloriecum 

” 

Hydrochinonum 

Hydrogenium peroxydatum purissimum 

etwa 3° (Gewicht) 



Hydrogenium peroxydatum purissimum 

etwa 3/0 (Gewicht) 

Hydrogenium peroxydatum purissimum 

etwa 30° (Gewicht) 

Hydroxylaminum hydrochloricum . 

Ichthalbinum 

2 

Ichtharganum 

” 

Infusum Sennae compositum 

’ ”„ * 

Ingluvinum . 

J. 
Jodipinum (10°) . 

Jodipinum (25°) . 

Jodoforminum 

* 

Jodoformium pulv. 

* * 

* ’ 

Jodoformogenum 

+ 



PR: © SER 

Jodoformogendum . . 2.2 2 202.2.0..100 

TO 5. re De en en er Ai 1 

—— 10 
Jodopyrinüum . . 2 2 2 2200. 1 

— — 10 
Jodothyriuum - - x 2.2 000.“ 0,1 

* a a ee 2 I 1 

TER: = - a8. ua ar ee ae l 

* un a a — 10 

Jodum trichloratum . . . x 2 2 2... l 

FF * 10 

K. | 
Kali eaustieum fusum . . 2 2 2 2002. 10 

„ „ " 100 

Kalium aceticum . . . 2 2 2 2 ne. 10 

F a uk 100 
Kalium bicarbonicumm. 20. 10 

u u 100 
Kalium bromatum . 2 2 2 2 2 002. 10 

* FR 100 

e: j 200 

* Pr} an Ara ne en 500 

Kalium bromatum pulv. . » 2. 2... 10 

* ’ * 
100 

* * 200 

* * 500 

Kalium carbonicum . . : 2 2 2 20. 10 

R > we 100 
Kalium carbonicum erudum . . . » 106900 

„7 ’ 200 

” ” “ 500 

Kalium chloratum a Dasein 10 

Kalium chlorieum erystallisatum . . . 10 

B 
+ 

Li) 

2 



Kalıum 

Kalium 

* 

Kalium 

Kalium 

’ 

Kalium 

= -t | 

chloricum erystallisatum 

chloricum pulv. 

* 

eitrieum 

z i 

diehromieum 

.. 

* 

dichromicum erudum 

Kalium jodatum 

*2 

" 

* 

Kalium 

” 

Kalium 

* 

bi] 

Kalium 

Kalium 

” 

Kalium 

Kalium 

" 

Kalium 

F 

Kalium 

Kalium 

Kalium 

Kalium 

” 

Kalium 

.r 

Er 

nitrieum . 

1 * J J . 

nitricum gross, modo pulv. . 

J 

R 17 

nitricum pulv. . 

permanganicum 

LE} 

sozojodolieum . 

sulfo-guajacolieum 

* ’ 

sulfuratum 

„ 

* 

sulfuratum purum 

sulfurieum gross. modo pulv. 

** * ” ’r 

sulfurieum pulv. 

tartaricum 

* 

tartaricum pulv. 

100 

200 

10 

100 

10 

100 

200 

10 



Kamala 

= ——— —— 

hr Due 

Kaolinum pulv. 

Kino pulv. 

„ ’ 

Kosinum . 

Kreosotum 

* 

Kreosotum carbonicum 

2 R 

br ’ 

Kreosotum valerianicum 

* 

bi} * 

L. 
Lactopheninum 

bh} . . 

Lactucarium pulv. . . 

Lichen islandieus conc. 

2} ’ ’ 

Lignum campechianum conc. 

Lignum Guajaci cone. . 

* *. 2. 

Lignum Quassiae conc. 

’ ” ” 

Lignum Sassafras cone. 

’r * Er * * * 

Linimentum ammoniato-camphoratum 

rt ’ 

” ’ 

Linimentum ammoniatum . 



Linimentum ammoniatum . 

“+ * 

Linimentum saponato-ammoniatum 

Linimentum saponato-camphoratum . 

AR ” 

“ F 

Linimentum terebinthinatum . 

* — 

Liquor Aluminii acetici 

Liquor Ammonii acetici 

* r „ 
Liquor Ammonii anisatus 

* * 

Liquor Ammonii caustici . 

» " ir a 

Liquor Ammonii caustici spirituosus 

— F — 

Liquor Ammonii succinici 

Liquor Calcii sulfurati . 

” 

F — Fe 

Liquor Carbonis detergens 

’ 

Liquor Cresoli saponatus . 

* .. ++ 

* ” 

Liquor Ferri albuminati 

M.|\Pf. 
100 g — 55 

200 „ |— 185 

100 „ |—125 
10, [—i10 
100, — 90 

200 1.35 

10, I—|5 
100. | #0 
200 „  |— 160 

100 „, — 35 

200 u 1155 
500 „ 115 
18: 11:8 

100 „ [140 
10 10 

100, I—|% 

10, |—| 5 

100, I—i15 
200 „ I--125 

500 „ 1—!45 

10: 140 
100 „1-65 

10, I—1[10 

100 „ |— 150 

200 „ — 75 
500 „ 1150 

10 „ — 10 

100, 1—'65 

10, Nele 

100 „ —45 

200 „ |—170 
500 „ 1|35 

100 „ I—!% 

200 „ —45 
500 — 90 



Liquor Ferri 

Liquor Ferri 

’ bi 

Liquor Ferri 

123 ’ 

+ ” 

„ " 

1 

Liquor Ferri 

charat. 

— 

" ” ” 

’ Li 

Liquor Ferri 

** ” 

Liquor Ferri 

Liquor Ferri 

’ » 

58 — 

chlorati . 

oxychlorati . 

peptonati 

peptonati cum Mangano 

EL +. 

peptonati cum Mangano sac- 

Pi .. .. 

saccharati cum Mangano , 

u" .. 

’r + 

sesquichlorati 

F 

subacetici 

sulfurici oxydati 

* EL) 

Liquor Kali caustiei 

Liquor Kalii 

’ ” 

Liquor Kali 

Liquor Kalii 

+ tr 

u; 

acetici 

* 

arsenicosi 

* 

cearbonieci . 

* 

Liquor Natri caustici 

. er 

Liquor Natrii silicici 

+ * 

* 

* 

10 

100 

200 

10 

100 

10 

100 

100 

im) 



Liquor Natrii siliciei . 

Liquor Plumbi subacetici . 

* ” * 

17 be .. 

*. ” * 

Liquor Stibii chlorati 
* 4 * 

Lithargyrum . 

Lithium benzoicum 

[23 * 

Lithium bromatum . 

Lithium carbonicum 

’ ’ 

Lithium ceitrieum . 

Lithium jodatum 

Lithium salieylicum . . 

+ 

Lycopodium 

’ 

122 

Macis pulv. . 

* ” 

Magnesia usta . 

” 

Magnesium 

Magnesium 

" 
Magnesium 

Magnesium 

„ 
Magnesium 

Magnesium 

Magnesium 

2 

boro-citricum . 

carbonicum pulv. 

’ ” 

eitrieum . . 

citricum effervescens 

’ 77 

lactieum . . 

phosphoricum . 

sulfuricum . 

* 

500 

10 

100 

200 

500 

10 

100 

100 

10 

8 

’ 



Magnesium sulfuricum . 

" „ — 
Magnesium sulfuricum siccum 

Manganum sulfuricum 

Manna . 

N sl ee a ap A Ne 

Massa Pilularum Ferri carbonici 

m J se m 

Mastix pulv. 

Mel. 

Mel depuratum 

„ „ 
Mel rosatum RR 

Mentholum . . . 2... 

Mesotanum 

+ 

Methylacetanilidum 

Methylenum caeruleum . 

* >] 

Methylium salicylicum . 

Methylsulfonalum pulv. 

* * 

Mixtura oleoso-balsamica 

* * * 

Mixtura sulfurica acida 

27 

Morphinum hydrochloricum 

ı? 

200 8 

500 

10 

100 

10 

100 

2 

500 

10 

100 

10 

10% 

10 

100 

2m) 

10 

100 

1 

1 

” 



a 

Morphinum hydrochlorieum . . . . . . 108 3/40 

Morphinum sulfurieum . . . 2.2.2... 01. 1-15 

Pr R rer 6 
MORRIS 6 001, 1—|10 

IR BE SEE PARK DR —76 
Mucilago Gummi arabici . . . . — 10. 11-110 

* PR gr 400 — 85 

Ayrrha pulrv.. Mare 20 

Nafalanum.. — | 118g |—'!15 

* EAN a, rn Zinsen et - ES 1.30 
Naftalanum . . 2 22 ln | 10, |—'15 

* Br — 100 „, 1,30 

Naphthalinüum . . . . ». 222 2...1.29, 1-5 

F — ee nee I 
si ae 200 „ | 70 

Naphtholum . . . .. 222.2. 10 110 

* 100 „ — 80 

Narcelaum - © » 2 2 22.222 0..[ 0901, || 

5 SR ef 01, — 20 
Narceinum hydrochlorieum . . . 2... 06001, — 5 

ae a ac 0,1, [20 
Natrium acetium . . 22 22...1 90, 1-15 

" — ar U el 
Natrium benzoicum . . . 2.2.2.2... 1, j—|15 
Natrium bicarbonicum . . 2. 2 .2.. | 10, 1— 5 

5 m ae era UN 
& R: rer ee 
” ” . | 500 ”„ — | 60 

Natrium bitartaricum pulv.. . . . 2.1.90, ]-10 
Natrium bromatum . . . 2 222.2..).10, 1—15 

vi x ei — 1000 | - 19 
Natrium cacodylium . . 2. 2.2.2... 01. 1-5 



— 63 — 

Natrium cacodylicum 

Natrium carbonicum 

» " es 

Natrium carbonieum erudum 

” „ " 

„ “ ei 
Natrium carbonicum siccum 

„ " 

" „ N er 

Natrium chloratum crudum gross. modo pulv. 

Pr a a r — 

— * F — 

Natrium chloratum pulv. 

’ ” * 

Natrium chlorieum pulv. . . . , 

Natrium einnamylicum 

Natrium eitricum . 

” R 

Natrium jodatum . 

” * 

Natrium nitricum 

Natrium nitricum gross. — — 

— F 

Natrium nitricum pulv. 

Natrium nitrosum 

+ . 

Natrium oleinicum 

Natrium phosphoricum ar 

Natrium pyrophosphoricum — 

Natrium salicylicum 

BE; 

„ * 

Natrium sozojodolicum 

lg 
10 

100 

100 

200 

500 

10 

100 

200 

100 

200 

500 

10 

100 

10 

100 

200 

10 

1 

10 

” 

” 

” 



Natrium sozojodolicum . 

Natrium sulfo-ichthyolicum 

** 

Natrium sulfurieum . 

* 

.. . . * 

* 2* 

Natrium sulfuricum erud. gross. modo pulv. 

j m “ a u 

Natrium sulfurieum siceum 

” Pr 

Natrium tetraboricum 

Natrium thiosulfuricum 

* * Ken 

Natrium thiosulfurieum erudum 

Nitroglycerinum solutum (1°/o) 

79 * 2* 

O. 
Oleum Amygdalarum 

OÖleum Amygdalarum aethereum 

Oleum animale aethereum 

Oleum animale foetidum 

* D * 

Oleum Anisi 

r ee & 

Oleum Aurantii Florum 

Mn * * 

Oleum Bergamottae . 

Oleum Cacao 

e . 

Oleum Cajeputi 

2] 

10 

Tropfen 

” 

* 

9.18 

—1 

10 

100 

1 

10 
a 



— 64 — 

M,\Pf 

Oleum Calami . . 2. 2.2. —4 ig — 5 

Oleum camphoratum.. 10 1-11 
100, 1—170 

— ae: 200 „ 1/5 

Oleum eamphoratum forte . . 2... 10. 1—115 

" „ 100 ,, 1120 

* . Re 200 „ 1 80 

Oleum eantharidatum . . : 2 2 202. 10 „ [20 

" 1 100 „ 150 

“ is 200 „ 2125 

Oleum Cawi . » 2 20 eneee | Bi: — 10 

Oleum Caryophyllorum . 2. 2 22.2 ..0 l1„ 1-5 

„ „ — 10 „ — 40 

Oleum Chamomillae aethereum . eo 1 Tropfen |— | 5 

. Fri er u a ne ra, EL — 10 

Oleum Chamomillae infusum. . . » ».0.10,. — 15 

J 100 110 

Olemn Chloroformii. 2 2 020. 10 — 10 

* 100 „ —75 
R — 200, 1115 

Oleum Cinnamomi . 2 2 2 2 2 ne. 1. I=!5 

Oleum Citri . 1. |-)5 

Oleum Cocos 10. |—15 

es J 1000 — 30 

Oleum Crotonis..... 2 2 2 2. 1. 1-15 

. * PN ARE 10. I-120 
Oleum Eucalypti - © > 2 22222.) 1. |-1!15 

er = wre, et AR, ee ic 10 „ — 15 

Oleum Fagi empyreumaticum . . 2... 10. |—ı5 

„ „ " 100 ,. — 20 

Oleum Foeniculi.. 220. 1„ 1—|j5 

a 3 re ee ee A 
Oleum Gaultheriae . . . 2 2 2 2... 1. |I—'5 

F ra ae ee 60 

Oleum Hyoseyami . . .... dan 10. I—-.15 



Oleum Hyoseyami . . 

* 2 

Oleum Jecoris Aselli . . . . 

Oleum Juniperi . . 2 2 .2.. 

Oleum Juniperi empyreumaticum 

’ +? ** 

Oleum Juniperi Ligni. . . . 

” + Er * . * 

Oleum Lauri . 

+ Er . . . . ’ 

. * J 

Oleum Lavandulae . . . . 

Oleum Lini . . 

. “+ . . + . 

+ + . “ 

Oleum Lini sulfuratum . . 

** Er Er ’ * 

Oleum Macidis 

— Mr Fe 

Oleum Menthae crispae 

Oleum Menthae piperitae . . 

’ * ” & — 

Oleum Nueistae . 

* * 

Oleum Olivarum 

— .. . . 

Oleum Olivarım commune 

. +t ” 

+ * * 

Oleum Papavers . . 2.2... 

” ” 

100 g 

200 

100 

200 

500 

1 

10 

100 

10 

100 

10 

100 

200 

1 

100 

20 

Aa 

Im 

200 

1 

10 

l 

1 

10 

10 

100 

10 

100 

200 

500 

100 

2 

500 

10 

100 

M. 



Oleum 

—* 

Oleum 

Oleum 

Oleum 

Oleum 

— 

Oleum 

Asa 

* 

Oleum 

Oleum 

— 

Oleum 

Oleum 

Oleum 

Oleum 

Oleum 

Oleum 

Oleum 

Papaveris . . 

— — 4 

Pedum Tauri 

Petrae italicum 

Petroselini . 

Pini 

Pini Pumilionis . . 

” „ 
Pini silvestris . . . 

Rape . .... 

= — er Ga 

Riem ...% 

5 TER BR: 

Rosse . ... 

Rosmarini 

“ Brust en 

Rusci . 

re 

Sabinae . 

Santali 

* er 

Sassafras 

Sesami 

J — V —— 

u ae 

Sinapis . . . 

Suceini rectificatum . 

Tanaceti. . . 

200 

500 

10 

100 

10 

100 

l 

100 

200 

1 

10 

10 

100 

200 

500 

10 

100 

200 

100 

200 

500 

—l 

10 

10 

l 

& 

+. 



M.\Pf. 

Oleum Terebinthinae . 101g |I—|5 

a 100, — 135 

„ 200, |—155 
FR u a 500 „ 1j5 

Oleum Terebinthinae rectificatum 10, 11 R 

“ * F 100, — 45 

Oleum Terebinthinae sulfuratum 0. | 5 

r 7 R 100 „ |— 5 
Oleum Thymi 1. 1. 5 

5 . 0, I—-# 
Oleum Valerianae 1. Is iM 

Opium pulv. . 01, 1-5 

" n 1, [-:1o 

— 104 — 96 

Oréxinum tannicum 01, 1—5 

F F 11145 
Orthoformium novum . 1. 1:30 

* * 10 „ 2.20 

Össa Sepiae pulv. 10. 1-5 

Ova gallinacea 1 Stüd |— 15 

Oxymel Scillae 0g |— 15 

AR — 100 „, 1 20 

Oxymel simplex 10, 1-10 

P. 
Pankreatinum ee ae ———— Ig |-—5 

Papayotinum (1 Teil 200 Teile Blutfibrin 
peptonifierend) 1. 1-30 

J — 10, 1230 
Paraffinum liquidum 10, l—'5 

* » 10004 — 35 

200, 1— 155 

* J 500 „, 15 

Paraffinum solidum 100, 1— 160 

200 — 90 
** 



Paraffinum solidum i 

Paraldehydum . . 2.2... 

+ 

Pasta Guarana pulv. . i 

Pastilli Hydrargyri bichlorati 

enthaltend 0,5 g Hydrargyrum bichloratum 

„ * F— * 

* 

* 18 m „ 

i , „ J 

re jr n m 

Pastilli Santonini . : . 2 22. 

Pelletierinum tannicum . . 

Pepsinum . . ° 

” 

. A: A ya Be 

Peptonum siceum . 2 2 22... 

u — — — 

Peruolum . . 

— 

Phenacetinüum . . 2.2... 

F er 

Phenocollum hydrochloricum 

* ” 

Phenylum salieylicum 

* + . + . 

Phenylurethanum 

Phloroglueinum . 

* 

Fu 

1 

10 , 
100 

200 

10 

10 

100 

200 

l 

10 

100 

8 
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Phosphorusssss 

Physostigminum salieylicum 

„ J Br ———— 

+ ” 

Physostigminum sulfurieum . . . .» 

5 - ; 

Pilocarpinum hydrochlorieum 

" " 

il + . 

Pilulae aloöticae ferratae 

* * rt = 

Pilulae Ferri carbonici Blaudii 

2 “ = . 5 

Pilulae Jalapae . 

” „ 
Pilulae Kreosoti 

Pr a 

Piper nigrum pulv. 

Piperazinüum . » >» 2 2 2 — 

" 
Pix liquida 

Plaventa Seminis Lini gross. modo pulv. . 

= — — = ü r 

— — n a 

Plumbum aceticum . 

2} * 

Plumbum aceticum erudum . . . 2... 

.. .. ** 

* ** * J * . + 

Plumbum aceticum cerud. gross. modo pulv. 

[2 .. * .. .. . 

1 

0,01 

0,1 

I 

4,0] 

1] 

J 

al 

0,1 

1 

10 Stüd 

100 

10 

100 

10 

100 

10 

100 

10 

0,1 

1 

10 

10 

100 

2 

100 

200 

500 

10 

100 

100 

200 

Fan 

100 

200 

” 

EL} 

bi 

” 

M. 



Plumbum aceticum erud. gross. modo pulv. 

Plumbum jodatum 

Plumbum nitricum . . 

.. . 

Plumbum tannieum siecum , 

Podophyllinum 

* 

Protargolum 

Pulpa Tamarindorum eruda 

Pulpa Tamarindorum depurata 

Pulvis aörophorus . . . . 

Pulvis aromaticus . 

Pulvis gummosus . . . 

Pulvis Ipecacuanhae opiatus 

5; ” 7 

Pulvis Liquiritiae compositus 

. * ”r 

Pr — * 

Pulvis Magnesiae cum Rheo 

Pulvis salieylieus cum Talco 

Pulvis temperans 

Pyoktaninum aureum . . 

.. * 

Pyoktaninum caeruleum . 

+ . . 

* ’ 

Fon g 
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10 

10 
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10 

100 
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10 
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200 

10 
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10 



Pyoktaninum caeruleum . 

Pyramidonnunmnmnm... 

J * ee — 

Pyrazolonum phenyldimethylicum pulv. 

Pyrazolonum phenyldimethylicum cum 

Coffeino eitrico . . 2 2.2... 

* — PR u A 

Pyrazolonum phenyldimethylicum salicy- 

lieum pulv. 

OWRÄRNNEN 0 a eo Wericsg ale 

Pyrogallolum.. 828 

** 

R. 

Radix Althaeae conc. et gross. modo pulv. 

* * “ * * . * 

* .. .. ** 3— ** * 

’ 

Radix Althaeae pulv.. . . 2 2.2.0. 

Radix Angelicae conc. et gross. modo pulv. 

» — “nn „ FR 
Radix Angelicae pulv. . . 2. 2 2... 

Radix Arnicae conc. et gross. modo pulv. 

* * * + + * * 

Radix Artemisine cone. 
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10 
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Radix Artemisiae pulv. . . . i 

Radix Asari conc. et gross. modo pulv. 

Radix Asari pulv. . 
Radix Bardanae conc. 

Radix Carlinae conc. e 

* ” + 

.. .. ’ 

ER * * 

t gross. modo pulv. 

. u * 

** * * 

Radix Colombo cone. et gross. modo pulv. 

** ** 

Radix Colombo pulv. . 

.. .. .. .. 

. . J . 

Radix Gentianae cone. et gross. ınodo pulv. 

Radix Gentianae pulv. 

Radix Helenii conc. et gross. modo pulv. 

Radix Helenii pulv. 

* .. * * .. .. 

Radix Ipecacuanhae cone. 

* 

Radix Ipecacuanhae pulv. 

en m 

Radix Levistici conc. @ 

Radix Liquiritiae cone. 

.. * * 

Radix Liquiritiae pulv. 

” ” 

Radix Ononidis conc. . 

” EL * 

Radix Pimpinellae cone. 

.. * * 

+ 

* 

t gross. modo pulv. 

9 2 ” * R rm 

et gross. modo pulv. 

et gross. modo pulv. 

.. 8 * 

10 g 

10 

100 

10 

10 

10 

100 

200 

10 

100 

10 

10 

100 

200 

500 

10 

10 

100 



Radix Pyrethri conc. 

Radix Pyrethri pulv. ee 

Radix Ratanhiae conc. et gross. — pulv. 

+ ” .. .r 4. ** *+ 

” " " ” * 

* * * * * 

Radix Ratanhiae pulv. 

Radix Rhapontici gross. modo — 

Radix Rhei conc. et gross. modo pulv.. 

Radix Rhei — 

Radix Sarsaparillae conc. 

* 

Radix Senegae conc. et gross. modo pulv. 

Radix Senegae pulv. 

” m ea 

Radix Taraxaci cum herba conc. 

Radix Turpethi . 

Radix Valerianae conc. et gross. modo pulv. 

.n * “+ * * ’ * 

Er . + .. ’ ” ** 

Radix Valerianae pulv. 

Resina Guajaci pulv. 

Resina Jalapae 

Resina Pini 
Resorbinum 
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10 
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10 
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Resoreinäum 2 2 2 2 nn. 

Resorcinum resublimatum . . . . » 

= J ne 

Rhizoma Calami conc. et gross. modo pulv. 

„ „ ——— " 

e „ Fe — R ; 

” * * + * J ** 

Rhizoma Calami pulh. — 

Rhizoma Calami non decorticatum cone. 

7 ? r F 

Rhizoma Filicis gross. modo pulv. 

„ ” n * —F 

Rhizoma Filicis pulv. . . s 

Rhizoma Galangae cone. et gross. modo pulv. 

„ * — * 

Rhizoma Galangae pulv.. . . . 

Rhizoma Graminis cone. 

Rhizoma Hydrastis con... . . 2...» 

Rhizoma Imperatoriae conc. et gross. 

modo pulr.: . +»... eo... 

” * ” * + ” * 

Rhizoma Iridis cone. 

Ar ar 

Rhizoma Iridis puv. . . » 22... 

Rhizoma Pannae pulv. . . .». 2.2... 

Rhizoma Tormentillae conc. et gross. 

mod MV. ne 

Rhizoma Tormentillae pulv. VF 

Rhizoma Veratri conc. et gross. modo pulv. 

r Pr — 4 F * 

Rhizoma Veratri puhh. — 

Rhizoma Zedoariae conc. et gross. modo 

DOW 0 I et 

=. |Pf. 

1g —! 6 

10, 1-35 

1, [10 

0, [— 170 

10, 1—|5 

100 „ — 40 

200 „ ui 

um „ 1 20 

10 „ -,5 

100, — 25 

20, 1-340 

500, 1— 75 

100 ,„ | # 

200 „ [650 

10 „ — 10 

1 BU 
100 „. |— 30 

0, |-!5 

100 „, — 20 

10, | 55 

10003 1— 135 

200, — 55 

0, I—'!5 

100 „ — 45 

0, |— 5 

U m ie 

100. 1—1!35 

103 Fe 

104 — 5 

100, — 30 

10. ]J—:5 

10. [=|15 



Rhizoma Zedoariae conc. et gross. modo 

pulv.... 

Rhizoma Zedoariae Di: 

Rhizoma Zingiberis conc.et gross. — pulv. 

u} 2, ’ 

Rhizoma Zingiberis pulv. 

Rubidium jodatum . . 

. .. . 

Saccharinum . . . 

„ . 

Saccharum pulv. 

EZ * 

Saccharum Lactis pulv. 

* = r 

Er * * 

Sal Carolinum factitium 

.. .. * 

Sal Carolinum factitium 
J * 

* — — 

Salophenum 

+ 

Sanoformiunn . 

Santoninum . . . 

Sapo jalapinus 

* * 

Sapo kalinus . . . 

“ 

’ ” EL 

pulv. 

a 

erystallisatum 

* 

. 

” 
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Sapo kalinus . 

** Er . . . 

Sapo kalinus venalis 

Sapo medicatus pulv. . 

Scammonium . 

Er . . + . - . 

Scopolaminum hydrobromicum 

Scopolaminum hydrochlorieum . 

Scopolaminum hydrojodicum 

Sebum ovile . . . 

Sebum salicylatum . 

m = ERTL 

Secale cornutum 

Secale cornutum ad dispensationem recenter 
pulv. 

r " " F 
J F F — 

Semen Arecae pulv. 

* 

* „ " — 

Semen Coffeae tostum pulv. 

Semen Cydoniae. —— 

Semen Foenugraeci gross. modo pulv. . . 

Eh) ’ ’ . „ 

r 5 = „ ee 

Semen Hyoseyami . . 2 2 2 2 200. 

Semen Lini 

100 8 

200, 
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100 

200 

500 

10 

100 
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0,1, 
0,01 
0,01 

10 

100, 

10 

100 

10 



Semen Lini 

Semen Lini gross. modo pulv. 

Semen Myristicae pulv. | 

Seinen Papaveris 

Semen Phaseoli — 

Semen Quercus tostum gross. — — 

Semen Sinapis gross. modo pulv. 

Semen Strychni gross. modo pulv. 

Semen Strychni pulv. ; 

Serum antidiphthericum (350 sad) 

Stäre O 200 J. E. 
I 600 J. E. 

„ 11000 J. E. 
„ II 1500 J. E. k 

Serum antidiphtherieum (500 fach. 

5 7 

i 5 7 

Sirupus Althaene 

„ r ei 
Sirupus Amygdalarum 

Sirupus Aurantii Corticis 

— * Fl 

Sirupus Aurantii Florum 

Sirupus Balsami peruviani . 

200 8 

500 

100 „, 

200 

500 

1 * 

10 

10 „ 

100 

100 

100 

200 

100 ,, 

200 

500 „ 

10 ,, 

100 

10 „, 

l com 
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Sirupus Balsami tolutani . . ». 2... gg |— 10 

Sirupus Caleii chlorhydrophosphorici . . 1000 1— #60 

Sirupus Caleii hypophosphorosi . . . . 100, 1— 609 

Sirupus Caleii lactophosphorici . . . . 100, — 60 

Sirupus Calecii lactophosphorici ferratus . |; 100, — 80 

4 5 . ” 200 „ 120 

Sirupus Cerasorum 22 2 nn 10, |— 10 

F 5 Er A 9 

Sirupus Chamomillae . . . 2 2.2... 10, |— 1W 

Sirupus Cinnamomi 2. 2 2 2.2200. 10, |— 1 

2 u aa ee in 3a 100, 1— 170 

27, 1,1 06% ı > » WERE NEE Eee 10. |-115 
Sirupus Ferri jodati . . 2 2 2 202. 10. |1—!15 

J * u ee ee ae | 5 1:20 

Sirupus Ferri lactophosphorici . . . . 100, 1— 80 

Sirupus Ferri oxydati  . . 222.0. 10, j— 10 

= = * nt pr I 0 100. |— 70 

Sirupus Foenieuli . . » » 2.222.000, j— 10 

Sirupus Ipecacuanhae. . . 2 2.2.2.0 10. 1-10 

Sirupus Liquiritiae. . » 22222 10 | 1 

u “ ee a Ar A „ ]- % 

Sirupus Mannae . . 2. 2 2 220. 10, |- m 

Siruapus Mentheeeee. 10, | 1 

Sirupus Papaveris . . . 2 2 2 200200. | 10, 1— 1 

Sirupus Rhamni catharticae . . . 2... 10, J— | 1W 

n ie r be, 1-10 
Sirupus Rhei . Ä 10, I—,10 

A Fe 100. | 80 

Sirupus Rhoeados . . . 2 2 2 2.0. 10 „ ' 1—;10 

Sirupus Ribis . 2 2 2222. 10, |—j10 
Sirupus Rubi Idaei  . . 2 2 2 2002. 10. 1—|10 

" et, MM. Ei 
Sirupus Senege . . ». » 2 2..2.2..'.10, [11 

F Te DS entre 1000 |— 80 

Sirupus Sennae -. . ». . x 2 22.2 10 1—160 



Sirupus Sennae . 
Sirupus simplex . 

”„ 

” + 

.. * 

Sirupus Violae 

Sirupus Zingiberis . 

Sparteinum sulfuricum 

Species aromaticae 

bi} * 

Species diureticae . 

. BL} 

* * 

Species emollientes 

+ * 

Species laxantes 

* * 

Species Lignorum 

2 

r* Li} 

Species pectorales . 

" » 

„ " 
Spiritus 

„ 
„ 

’ 

Spiritus aethereus . 

* + 

Spiritus Aetheris chl 

* 

orati 



— 650— 

V. Pf. 

Spiritus Aetheris nitrosi . 

Spiritus Angelicae compositus 

Spiritus — 

Spiritus — 

Spiritus — 

Spiritus — 

2 * 

Spiritus coloniensis 

* bh) 

Spiritus dilutus . 

+ ’ 

" „ 
— en ee ar ie at a 

Spiritus e Vino . 

tr on \ 

J mn 2 | 

Spiritus Formicarum . . 2 2 2 ee. 

‚ * 

123 ” 

Spiritus Juniperi 

Spiritus Lavandulae 

’ „ * * * . 

Spiritus Melissae compositus . . . .. | 

R „ " | 

Spiritus Menthae piperitae . 

* ” 1 

Spiritus Rosmarini . 
— — — — —— — — — —— — — —— — — — 

| 

10 

'10 



Spiritus Rosmarini . 

Spiritus russicus 

* * 

Spiritus saponato-camphoratus 

Spiritus saponatus . 

Spiritus Saponis kalini 

Spiritus Serpylli 

Spiritus Sinapis . 

Stibium sulfuratum aurantiacum . 

” * 

Stibium sulfuratum nigrum gross. modo pulv. 

Stibium sulfuratum pulv. 

Stipites Dulcamarae conc. 

Strontium hydrobromicum 

Strontium hydrojodicum . : 

Strophanthinum cerystallisatum . 

Strychninum nitricum . 

Styrax . 



DEE a a te re 1008 — 85 
* a te a eh re a 200 „ 1/30 

Succus Juniperi inspissatus. . . .» . . 10, |—|5 

J ae NM ee 
Succus Liquiritiae pulv. . 

„ " ” . . 

Succus Liquiritiae depura 

u r en —— — 
Sulfonalum pulv. . 2 2 2 22. | 1„ jJ—|5 

m — ee eg 10 „ |— 30 

Sulfur depuratum . 2 2 u 2 22. oo. I-|5 

r . Fe ss — 

Sulfur praeeipitatum . . . 2 22... 10. |]-|5 

„ » Bee an aa Ya) ann 100 „, — 40 

Sulfur sublimatum . . . 2 2 2.2.2...01.100,. [—110 

F „ er 200. — 15 

J = de ar rer a Tb 

Summitates Sabinae conc. et gross. modo 

DS ne 10. I—15 

= A ee 100 „ — 130 
Summitates Sabinae pulv. . . . 2... 10 „ 1—!5 

T. 
Talcum pulw... 1008 |- 1% 

* 1* . . . . . - . . “ 1 200 * Ze 15 

Tannalbinum . . . 2 2 2 2 2 20. 1. ]-|10 

£ a ee 10. 1-.9% 
“ Be 100 760 

Tannigenum... — 1, 1-20 

x i 10 „ 1140 
Tannoformium . :» 2 2: 2 nn nn. 1.4 10 



Tannoformium 

Tanocolum 

Tartarus boraxatus 

Tartarus depuratus pulv. 

R ’ ’ 

* * + 

”„ ’ ’ 

Tartarus natronatus 

” * 

Tartarus natronatus pulv. 

Er ’ 

Tartarus stibiatus pulv. . 

il * * 

R „ » 

Terebinthina . 

Terebinthina — 

— 

asp — 

Eh * 

Thallinum sulfuricum . 

123 ” 

Thallinum tartaricum . 

* ++ * . P . 

Theobrominum natrio-aceticum 

* * * 

Theobrominum natrio-salieylicum 

Theophyllinum 

2 



Thioformium . 

Thiolum liquid 

Thiolum siccum . 

Thiosinaminum . 

Thymolum 

Tinctura Absinthii . 

Tinctura Aconiti 

2 

Tinctura Alo 

Tinctura Alo&s composita 

* >>; ” 

Tincetura amara . 

Tinetura Arnicae 

„ ” 

Tinctura aromatica 

Tinctura aromatica acida 

Tinctura Asae foetidae 

+ „ „ 

Tinctura Aurantii 

Tinctura Belladonnae . 

Tinctura Benzoös 

Er 1— 

Tinetura Benzoës composita 

Tinctura Bursae Pastoris Rademacheri . 

Tinetura Calami 



Tinctura Calami P 

Tinctura Cannabis indicae . 

Tinctura Cantharidum 

Tinctura Capsici 

Tincetura Cardui Mariae Rademacheri . 

Tinctura carminativa 

Tinctura Cascarillae 

Tinetura Castorei . 

Tinctura Castorei aetherea . 

” 3 + 

Tinctura Castorei sibirici 

Tinetura Castorei sibirici aetherea . 

Tinetura Catechu 

Tinetura Chelidonii Rademacheri 

Tinctura Chinae 

Tinctura Chinae composita . 

Tinctura Chinioldini . 

Tinctura Cinnamomi . 

Me Rn ray A 

Tinctura Coccionellae Rademacheri . 

Tinctura Colchiei 

Tinctura Colocyathidis ? 

Tinctura Coto . . 2 2 2 2 20. 

Tinetura Croci . 

Tinetura Cupri acetici Rademacheri 
Tinctura Digitalis . 

u >} 



Tinctura Digitalis . 

Tinctura Digitalis aetherea 

Tinetura Eucalypti 

Tinctura Ferri acetici aetherea 

Tinctura Ferri acetici Rademacheri . 

Tinctura Ferri chlorati . 

Tinetura Ferri chlorati aethera 

” * * * 

Tinctura Ferri composita 

+ ” * 

9 * J 

Tinctura Ferri pomati 

n ” m 

Tinctura Gallarum 

+ . 

Tinctura Gelsemii sempervirentis 

Tinctura Gentianae 

Tinctura Guajaci Resinae 

Tinctura haemostyptica . 

Tinetura Ipecacuanhae 

Tincetura Jalapae composita 

Tinetura Jodi 

Tinctura Jodi decolorata 

Tinctura Kino 

Tinetura Lobeliae . 

Tinctura Macidis 

Tinctura Menthae crispae 

Tinetura Menthae piperitae 

Tinctura Moschi 

Tinctura Myrrhae . 

bi IE} 

100 . 2 
100 „ 

200 „ 
500 

100 , 

100 

10 

100 

100 „, 

100 ,. 

100 „. 

10 „ 
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Tinetura Opii benzoica . . .. 2... 108g |— 15 
F Mr ” 100 „, 1 — 

Tinctura Opii crocata In |j>15 

= — — 10, 12140 
J Ze 100 „ | 3120 

Tinetura Opii simplex . 1, 1—-|5 
a a Br 10 „ — 25 

* u; 100 „ 2 — 

Tinctura Pimpinellae 10, j—}15 
Tinetura Pini composita . 10, 1—!15 
Tinetura Quebracho . . . 2.2... 10 „ — 15 

„ " at ⏑ 1 — 

Tinctura Ratanhiae . 2. 22 2 20.. | 10, 1—115 
B u TER: 100, 11— 

Tinctura Rhei aquosa . . . 2 22.2. | 0, |- 15 

h ne a ee ae nee el A 
Tinctura Rhei vinosa ' 10, 1120 

R a en FA RR 
en in A ee a re ee SAN ET 

Tinetura Scillae . . . . 2 2 2 202. 10, 1—[15 

Tinetura Secalis cornmuti. . . 2... 10, |—1[15 

Tinetura Stramoni . . . . 222.2. 10 1-15 
Tinetura Strophanthi . . . . »2..2..10, jJ—-[15 

e . ET ET EEE es |; | 49 1— 

Tinetura Strychi . . . 2 2 22002. | 20, |-Iı5 

J — ————— 100 „ 1!— 

Tinetura Strychni aetherea . . . . ».. 10 J=-115 
Tinetura Valerianae . . 2 2.2..0.0,0.10, 1-15 

n e re ee I: > 
Tinctura Valerianae aetherea . . . . . 10, —|15 

2) ”„ „ 0... 100 „, 12 

Tinctura Vanilae . . . 2. 2 220. l„ I—|5 

Tinetura Veratri. . » 2 2 2 220. 10, 1—[15 
= RE ENT GE 100 „, y 

Tinctura Zingiberis. . . . 2 2 2... 10, |—|15 



Tragacantha pulv. . 

Traumaticinum 

Tubera Aconiti gross. modo pulv. 

Tubera Jalapae pulv. . 

Tubera Salep pulv. 

Tuberculinum Kochi (altes) . 

Tuberculinum R (neues) 

Unguentum Acidi borici . 

Unguentum Adipis Lanae 

Unguentum basilicum 

Unguentum camphoratum 

Unguentum ——— — 

Unguentum Cantharidum pro usu —— 

Unguentum cereum 

100 „ 

200 

500 

100 



Unguentum Cerussae . 

Unguentum Cerussae camphoratum . 

Unguentum diachylon 

* ” 

Unguentum Elemi . 

Unguentum flavum 

” ” n 

Unguentum Glycerini . 

Unguentum Hydrargyri album 

Unguentum Hydrargyri cinereum 

” ” * u ” E 

Unguentum Hydrargyri cinereum cum Adipe 

Lanae paratum. . . . . 

Unguentum Hydrargyri rubru 

Unguentum Kalii jodati . 

Unguentum leniens 

Unguentum Linariae . 

Unguentum Majoranae 

Unguentum Paraffini . 

Unguentum Plumbi 

Unguentum Populi x 

Unguentum Rosmarini compositum . 

*2 ” 

* 

” 



Unguentum sulfuratum compositum . 

* * 

5* ++ 2 

„ * 

Unguentum Tartari stibiati 

Unguentum Terebinthinae . 

Unguentum Terebinthinae compositum . 

’ A; + 

Unguentum Zinci 

’ 

Urea pura 

” Ei} 

Urethanum 

V. 
Vanilla saccharata (1 = 10) 

Vanillinum 

Vaselinum americanum 

„ ” 

Vaselinum americanum album . 

Veratrinüum . 2 2. 202. 

Veronalum 

” * 

Vinum album 

10 & 

100 

200 

500 , 

10 

100 

10 , 
100 

10 



Vinum 

*7 

Vinum 

+ 

Vinum 

r 

Er 

Vinum 

Vinum 

’. 

Vinum 

u 

Vinum 

ni 

4 

Vinum 

Vinum 

F 

Vinum 

album . 

aromaticum . . -» 

camphoratum 

Cascarae sagradae 

Chinae 

» 

" 

- — 

Chinae ferratum 

» 

Colchiei 

" 

Condurango . 

* 

hungaricum tokayense . 

" " 
„ 

Ipecacuanhae 

inadeirense 

" 

malacense 

200 8 

500 

100 

200 

500 

1000 

10 

100 

200 

100 

10 

100 

2m 

500 

10 

100 

200 

500 

10 

100 

10 

100 

200 

500 

10 

100 

200 

500 

10 

100 

100 

200 
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100 
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wo | [54 a 
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Vinum malacense 

Vinum marsalense 

” [2 

” ” 

Vinum Pepsini . . . 

’ Er 

’ ” 

+ 2] 

Vinum portense 

’ ’ 

Vinum rubrum 

.. Er} 

Vinum stibiatum . 

* ” DE 

Vinum xerense 

Y. 
Yohimbinum hydrochlorieum 

* + 

Zineum aceticum 

* ” 

Zincum chloratum 

. * 

* * 

” ' 

Zineum lacticum . 

Zincum oxydatum 

500 

100 

200 

500 

10 

100 | 
200 

500 

100 

200 

500 

100 

200 

500 

10, 
100 , 

100 , 
200 
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0,01 

0,1 

10 

100 , 
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100 , 
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Zincum oxydatum . i 

Zincum oxydatum crudum . 

Er „ „ 

„ ’ „ 

” * ” 

Zincum permanganicum . 

Zincum salicylicum . 

Zincum sozojodolicum . 

Zincum sulfocarbolicum 

’ ” 

Zincum sulfuricum . 

„ ” R 

I rt 

Zincum sulfuricum pulv. . 

* > 

Zineum valerianicum . 
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